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VORWORT 

Das vorliegende Buch wurde 1972 unter dem Titel »Die soziale Stel
lung des Episkopats im Gallien des 5. und 6. Jahrhunderts. Beiträge zur 
sozialgeschichtlichen Auswertung biographischer Quellen, insbesondere 
metrischer Grabschriften« von der philosophischen Fakultät der Univer
sität Mannheim als Dissertation angenommen. 

Meinem Lehrer und Doktorvater, Herrn Professor Dr. Karl Ferdinand 
Werner, bei dem ich zuerst im Wintersemester 1961/62 in einem Heidel
berger Proseminar entscheidende Anregungen für die Ausrichtung meiner 
historischen Interessen - vor allem die Beschäftigung mit der Spätantike 
als einer Schlüsselperiode - empfing, sei an erster Stelle herzlich gedankt; 
dieser Dank gilt ihm auch als Herausgeber der >Beihefte der Francia< für 
die Aufnahme meines Buches in diese Reihe. - Sehr herzlich danke ich 
Herrn Professor Dr. Heinrich Chantraine (Universität Mannheim), der 
diese Arbeit aus der Sicht des Historikers der Alten Geschichte kritisch 
betreut und unterstützt hat. 

Wichtige Ergänzungen zur Fakultätsfassung konnte ich während eines 
Aufenthalts an der Universität Gent im Jahr 1973 bei Herrn Professor 
Gabriel Sanders nachtragen, der mir nicht nur seinen >Fichier biblio-
graphique< (für die Bibliographie der »CarminaLatina epigraphica«), son
dern auch seine Materialsammlung metrischer Inschriften, die nicht in 
den großen Corpora zu finden sind, zur Verfügung stellte. Für die freund
liche Aufnahme, die ich in Gent fand, danke ich auch seinen Assistenten, 
Frau Dorothy Verhaeghe-Pikhaus und Herrn Marc Van Uytfanghe. -
Zur Bereicherung meiner epigraphischen Kenntnisse trugen auch die An
regungen bei, die ich seit zwei Jahren bei Sitzungen von Herrn Professor 
Henri-Ir£nee Marrou und seiner Equipe de travail du Nouveau Le Blant 
(RICG) erhalten habe. 

Besonders herzlich danke ich meinem Freund, Herrn Dr. Hartmut 
Atsma, der für diesen Band nicht nur in seiner Eigenschaft als Redakteur 
der Buchreihe tatkräftig gewirkt, sondern der darüber hinaus den Verfas
ser dieses Bandes seit langen Jahren durch seine kritische Haltung und 
seine Diskussionsbereitschaft angeregt hat und ihm durch trefflichen Rat 
immer wieder hilfreich gewesen ist. - Seit langen Jahren hat auch Herr 
Klaus Stock als Freund und Kollege meine Interessen gefördert und hat 
zur Klärung mancher Probleme beigetragen, wofür ich ihm hier danken 
möchte. - Endlich danke ich Frau Ursula Hugot sehr herzlich für ihre 
große Hilfe beim Korrekturlesen. 

Das Buch sei meiner Frau in Dankbarkeit zugeeignet. 
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EINLEITUNG 

1. AUFGABENSTELLUNG 

Zu den Büchern, denen die vorliegende Arbeit am meisten verdankt, 
gehört K. F. Strohekers Behandlung des senatorischen Adels im spät
antiken Gallien,1 an der in der Regel alle Erscheinungen zu diesem Thema 
zu messen sind, von welcher auch die folgenden Ausführungen ausgehen 
werden. Es hieße offene Türen einrennen, wollte man Strohekers Dar
stellung noch einmal loben, die in sehr ausgewogener Weise die über
ragende soziale, wirtschaftliche und politische Rolle des gallischen 
Adels seit der Schaffung der sogenannten Reichsaristokratie um die 
Wende vom 3. zum 4. Jahrhundert grundlegend ausbreitet. In logischer 
Folge seiner Ausführungen mußte seine Darstellung in einer Prosopo-
graphie gipfeln, die letztlich die notwendige Grundlage jeder vergleich
baren historischen Untersuchung sein wird.2 

Die Kritik wird allerdings gerade auch hier, nämlich an der her
kömmlichen prosopographischen Methode der Zuweisung bestimmter 
Personen zu gewissen sozialen Rängen, ansetzen. Stroheker hat für vier 
Jahrhunderte römischer Geschichte in Gallien nicht mehr als 411 Per
sonen senatorischer Herkunft zusammengestellt,8 davon hat er mehr als 
150 Namen mit einem Fragezeichen versehen. 

Daß diese Zahl in keiner Relation zu den tatsächlichen Verhältnissen 
steht, mag allein aus dem Umstand deutlich werden, daß die senatorische 
Würde in der behandelten Zeit vererbbar war, ohne daß sie immer wieder 

1 Tübingen 1948. 
2 Die Altertumswissenschaften haben diesen Weg längst betreten, vgl. zuletzt die 

prosopographischen Sammelberichte von NICOLET und CHASTAGNOL, Prosopographie. 
Die 1971 ersch. »Prosopography of the Later Roman Empire« (PLRE) darf als Muster der 
Gattung gelten (bisher leider nur Bd. 1 für die Jahre 260-395) und soll in der »Prosopo
graphie Chr^tienne« (unter der Leitung von H. I. MARROU) ein entsprechendes Ge
genstück für Personen aus dem kirchlichen Bereich erhalten. Hier liegen größere Vor
arbeiten allerdings nur für den orientalischen und afrikanischen Bereich vor. Zu den 
jüngsten Bestrebungen der Mediävistik vgl. WERNER, Adelsfamilien, und die dort S. 85, 
Anm. 6-8 genannte Literatur. Neben die Arbeiten aus Münster (vgl. die jährlichen 
Arbeitsberichte der Frühmittelalterlichen Studien) soll vor allem das prosopographi-
sche Unternehmen PROL (Prosopographia regnorum Orbis Latini) treten, dazu WERNER, 
PROL. 

8 Vgl. zu den Kriterien STROHEKER, Adel 137-141. Die geringe Anzahl der erfaßten 
Personen überrascht umso mehr, als STROHEKER selbst allein für den Beginn des 5. Jahr
hunderts 600-800 Angehörige gallischer Senatorenfamilien schätzt (ibid. 61, Anm. 97). 
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neu durch Staatsdienst erworben werden mußte.4 Der Grund für diese 
geringe Zahl von identifizierten Personen, die, wie wir mit Sicherheit 
wissen, das politische Geschehen annähernd ausschließlich bestimmten, 
hängt nicht allein mit dem überlieferten Quellenbestand zusammen, son
dern vielmehr mit den Kriterien, die bisher für eine soziale Einordnung 
in der Literatur üblich waren.5 Bei einer relativ geringen Anzahl von 
Quellen in diesen Jahrhunderten genügt es nicht, nur solche Personen 
in die höchste soziale Schicht einzureihen, die in den Texten selbst, mehr 
oder minder zufällig, ausdrücklich als senatorischer Herkunft bezeichnet 
werden. Dieses Ungenügen hat Stroheker bewogen, ganz gegen sein Prin
zip Bischof Patiens von Lyon in seine Liste aufzunehmen, der "seiner 
ganzen Erscheinung nach dem senatorischen Adel angehört haben" 
dürfte.8 Diese hier getroffene Entscheidung wird dann verständlicher, 
wenn man weiß, daß man spätestens seit der Arbeit von Helene Wieru-
szowski7 das Augenmerk auf einen offensichtlichen Zusammenhang von 
gallischem Episkopat und gallischer Aristokratie gerichtet hat, eine Be
ziehung, die bereits auf Grund der Zusammenstellung der relativ wenigen 
eindeutigen Belege evident zu sein scheint.8 

An dieser Stelle will die vorliegende Arbeit ansetzen. Es wird also 
zunächst darum gehen, den Zusammenhang von Bischofsamt und der 
sozialen Herkunft seiner Träger darzustellen und über das bisher Er
reichte hinaus zu verdeutlichen. Es wird unsere Aufgabe sein, in solchen 
Fällen Kriterien einer sozialen Bestimmung zu entwickeln, wo die Her
kunft unserer Bischöfe in den uns zugänglichen Texten nicht ausdrücklich 
erwähnt wurde. 

Für dieses Ziel schien uns die Begehung eines neuen methodischen 
Weges unumgänglich. So wurde der Versuch gemacht, relativ klar um-

4 Vgl. ARSAC, Dignite* s^natoriale; GAGE, Classes sociales (Teil 3) u. PIGANIOL, 
Empire chre*tien 381 ff. 

5 Eine breitere Basis der Prosopographie wird bereits bei der totalen Auswertung 
aller Quellen geschaffen, wie sie bei PROL (wie Anm. 2) angestrebt ist. Allerdings wird 
schon die angemessene Auswertung hagiographischer Quellen, denen STROHEKER ein oft 
ungerechtfertigtes Mißtrauen entgegenbringt (vgl. ibid. 140 f.) die Personenzahl seiner 
Liste beträchtlich anwachsen lassen. 

• STROHEKER 285. Die Kriterien dieser Entscheidung, die sich sicherlich noch für eine 
Reihe weiterer Bischofsgestalten des Jahrhunderts treffen läßt, werden nicht genannt. 

7 WIERUSZOWSKI, Zusammensetzung. Vgl. aber auch STROHEKER, Adel 72 f. und die 
I Arbeiten vor Friedrich PRINZ. 
1 8 In einem Vortrag auf dem Kolloquium von Nanterre (HEINZELMANN, Aristocratie) 
I konnte ich von 707 Bischöfen, die DUCHESNE (2 u. 3) für das Gebiet zwischen Loire 
! und Rhein bis zum Beginn des 8. Jahrhunderts aufführt, immerhin 179 Bischöfe (25%) 
; einer Prüfung ihrer sozialen Herkunft unterwerfen. Davon wurden auf Grund verschie

dener Kriterien 171 dem Adel zugerechnet. Die Prosopographie von STROHEKER ver-
: zeichnet aber für das gleiche Gebiet und für vier Jahrhunderte nur 19 Bischöfe senato

rischer Herkunft, und davon wiederum nur 9 als certi senatores. 
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grenzte Quellengattungen, nämlich die Bischofsbiographie und das me
trische Epitaph, die wir beide auf die Grundform der antiken Laudatio 
zurückführen können, für die soziale Bestimmung desjenigen nutzbar zu 
machen, dem man eine Biographie oder eine metrische Grabschrift zu
erkannt hat. An der beiden Gattungen zugrunde liegenden Form der 
Laudatio wurde offensichtlich, daß es sich hier um einen Literaturzweig 
handelt, der zunächst ausschließlich zur Ehrung von Personen benutzt 
wurde, die eine bestimmte Leistung für den Staat vollbracht hatten. Diese 
Leistung war jedoch mit dem sozialen Rang, mit der Karriere des Ge
ehrten im Staat wesenhaft verbunden. 

Erkennt man Epitaphien und Viten diese spezielle, ehrende Funktion 
erst einmal zu,9 wird man ihre bedeutende Rolle unter den für eine 
soziale Herkunftsbestimmung notwendigen Texten leicht einsehen. Das 
ist umso eher möglich, als selbst in den erst relativ spät einsetzenden 
Epitaphien von Bischöfen (Ende viertes Jahrhundert) die Gebundenheit) 
des literarischen Ausdrucks an das Formular des Lobes staatlicher HerrA 
Schaftsausübung evident wird. Das bedeutet, daß, wie bestimmte Arten \ 
der Biographie oder von Grabschriften selbst, Formeln des Lobes oder 
der Trauer immer wieder, stereotyp und ausschließlich, mit Personen in 
Zusammenhang gebracht werden, die in den verschiedensten Jahrhun
derten der gleichen sozialen Stufe angehört haben. Daß man dabei auch 
mit neu hinzutretenden Formen, wie sie etwa im 5. Jahrhundert das Lob 
der Askese darstellt, zu rechnen hat, ändert, wie sich zeigen wird, nichts 
an dem sozialen Befund.10 

2. ZUR NAMENKUNDLICHEN METHODE 

Da die Überlieferung gallischer Bischofsepitaphien in der Regel nur 
Komplexe von mehreren Grabschriften und kaum Einzelstücke erhalten 
hat, wird das für uns ein Grund sein, die von der Überlieferung bevor
zugten Bistümer einer genaueren Untersuchung über mehrere Bischofs
generationen zu unterziehen. Mit den dabei gewonnenen Ergebnissen 
prosopographischer Natur soll dann der Versuch gemacht werden, sie 
auf Perioden anzuwenden, die weniger im Licht der Quellen stehen. 
Dabei wird das Indiz des Namens unter anderen methodischen Hilfs
mitteln eine so wichtige Rolle spielen, daß uns eine Vorbemerkung dazu 
nicht überflüssig erscheint. Dies umso mehr, als entsprechende Vor
arbeiten fast ganz fehlen. Die neuere Mediävistik, die sich erfolgreich 

• Vgl. HEINZELMANN, Neue Aspekte 30 ff. 
10 Dazu ausführlich Teil III. 1. 
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mit der germanischen Namengebung befaßt hat,11 klammerte die spät
antike Entwicklung der Namen ebenso aus wie die Altertumswissen
schaft, die sich seit langem auf eine Reihe von Arbeiten zum klassischen 
römischen Namensystem verläßt.12 So ist das Namenwesen der Spät
antike nie als eigener Gegenstand behandelt worden, sondern erfuhr 
eine in der Regel zu kurze Darstellung, die unter der Beurteilung der 
Spätzeit als Verfallsepoche litt.13 Erst in jüngster Zeit sind einige wich
tige Arbeiten aus dem reichen epigraphischen Material entstanden,14 für 
dessen im 5. Jahrhundert ohnehin zurückgehenden Aussagewert im Bezug 
auf die Namengebung allerdings gewisse Einschränkungen gelten. 

Die in unserem Zusammenhang zentrale Fragestellung nach der Na
mengebung innerhalb der aristokratischen Familien, die in den zuletzt 
angesprochenen Arbeiten nur gestreift wird, wurde zuletzt von Claude 
Nicolet in einem Vortrag behandelt, in dem nachdrücklich auf die be
sondere soziale Bedeutung des römischen Namens (in der republikani
schen Periode) hingewiesen wurde.15 Mit der Feststellung, daß diese so
ziale Bedeutung nicht mit der Namensform an sich, sondern vielmehr 
mit der Geschichte der früheren Träger des betreffenden Namens zu-
sammenhängt,15a lassen sich wichtige Ergebnisse des Vortrags über die 
Zeit der Republik hinaus auch für Namen des römischen Adels der Spät
antike verifizieren, deren Form in der Tat mehrere Veränderungen, von 
denen noch die Rede sein wird, erfahren hat. Wichtiger als diese formalen 
Veränderungen ist freilich der Umstand, daß sich gewisse Grundeigen
schaften des römischen (Adels-)Namens auch für seine späte Entwicklung 
beobachten lassen. 

Nach Nicolet konnte die einfache Nennung eines Namens ohne weitere 
Erläuterungen genügen, um den sozialen Rang des Betreffenden für seine 
Zeitgenossen deutlich zu machen. Die diesem Erkennungsvorgang - der 
ja auch typisch für die frühmittelalterliche (»germanische«) Namen-

11 Vgl. SCHMID, Prosopographie 215 ff.; WERNER, Adelsfamilien 95 ff. und ders., 
Parenti. Mit gewissen Einschränkungen vgl. auch das Kap.: Adelige Namengebung in 
Familie, Sippe und Herrschaft, bei STÖRMER, Früher Adel 29-69. 

12 Vgl. vor allem MOMMSEN, Forschungen 1-68; MARQUARDT/MAU 7-27 (die Na
men); SCHULZE, Eigennamen; FRÄNKEL, Namenwesen; DOER, Namengebung. 

18 Vgl. FRÄNKEL, Namenwesen § 5: Die allmähliche Zerrüttung des alten römischen 
Namensystems. 

14 THYLANDER, £tude, Kap. 2, 54-133 (Les noms et la denomination latine), weniger 
wichtig Kap. 3, 134-185 (Les noms et l'origine des personnes); KAJANTO, Cognomina; 
ders., Supernomina; ders., Onomastic Studies. 

15 NICOLET, Onomastique (Vortrag vom 13.10. 1975 auf dem Pariser Kolloquium 
»Onomastique latine«, organisiert von H.-G. PFLAUM und N. DUVAL). 

15a Ibid. 8: » . . . la signification sociale du nom n'est pas inscrite dans sa forme 
m&ne, mais dfooule de Phistoire des individus qui Tont porte.« Unter »histoire« sind vor 
allem die ausgeübten Ämter und die ausgeübten Taten zu verstehen. 
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gebung ist - zugrundeliegenden »Spielregeln« führt er weniger auf starre 
Strukturen als auf »une sorte de connaissance empirique resultant de 
Pusage« zurück.15b Der Name erhält durch seinen Träger eine soziale 
Bedeutung, die sich auf die Erben, d. h. die weiteren Träger des Namens 
mit allen anhaftenden Rechten und Pflichten überträgt.150 

Der Ausgangspunkt für Nicolet war ein relativ wenig beachteter Ar
tikel von V. Gardthausen, in dem dieser den überragenden Anteil des 
römischen Staates, vor allem der Zensoren, bei der Festlegung der Na
menskomponenten klar herausgearbeitet hatte.15d Dieser staatlich-juristi
sche Charakter des Namens, der Zusammenhang von Namengebung und 
Aristokratie wird tatsächlich nirgendwo so deutlich wie gerade in Rom. 

Nur Angehörige der patrizischen, später von wenigen plebeischen Fa
milien durften ursprünglich die tria nomina tragen.16 Das Führen des 
cognomen war zunächst ausschließlich ein patrizisches Privileg17 und 
gewisse praenomina wurden ebenfalls nur von Patriziern getragen.18 

Der römische Staat sorgte nicht nur für die Aufzeichnung der Namen 
der Neugeborenen,19 er griff auch bei der Vererbung von Namen ein oder 
sprach (in Gestalt des Senates) aus Anlaß einer damnatio memoriae be-

15t> Vgl. ibid. 6: » . . . est-ce que pour les Romains le simple enonce d'un nom (a Pex-
clusion bien sür de Penonce de Petat civil tout entier . . . et ä l'exclusion aussi de Pem-
ploi des titres, lui aussi explicite) permettait de situer, au moins approximativement, un 
individu dans la societi? Et si la reponse est positive, quelles etaient les regles de ce jeu? 
II est a presumer . . . qu'elles ressortissent moins a des principes fixes qu'a une sorte de 
connaissance empirique resultant de Pusage.« 

15c Ibid. 7: »Le nom, parcequ'il est illustre, devient porteur de signification sociale.« 
Und ibid.: »Mais a son tour ce caractere acquis devient h£reditaire, et, une fois illustre* 
(par une fonction exercee) le nom transmet cette ülustration et tout ce qu'elle implique 
de droits et de devoirs aux descendants.« 

15d V. GARDTHAUSEN, Namen und Zensus der Römer, in: Rhein. Museum 1917, 353-
73; vgl. auch NICOLET, Onomastique 2 ff. (»La codification officielle«). 

16 KAJANTO, Onomastic Studies 4 f. {praenomen, nomen, cognomen). 
17 KAJANTO, Cognomina 19. Nach MARQUARDT/MAU 14 wurden Cognomina auch in 

den römischen Familienwappen dargestellt; noch in der späten Republik wird das cog
nomen fast ausschließlich von Magistraten und Senatoren getragen und stellt offen
sichtlich die sichtbare Spur der popularitas und des Einflusses eines Mannes dar, vgl. 
NICOLET, Onomastique 11, wo auch von den verschiedenen Arten die Rede ist, einen 
Beinamen zu erhalten. Noch nach dem Cod. Iust. 7, 16, 9 ist das Führen des cognomen 
Beweis, daß eine Person über und nicht servus ist (vgl. MARQUARDT/MAU 8, Anm. 3). 

18 Zusammenstellung bei FRÄNKEL, Namenwesen 1660 ff. Vgl. auch einen Grammati
ker des 5. Jhs., Pompeius (zit. bei DOER, Namengebung 21): praenomen, est, quod ad 
dignitatem pertinet. 

19 Nach der lex Iulia municipalis hatte der Censusbeamte von allen Bürgern folg. 
Angaben zu verlangen: nomina, praenomina, patres, patrom, tribus, cognomina, vgl. 
MARQUARDT/MAU 9 u. NICOLET, Onomastique 2 ff. - Allgemeine Meldepflicht der Neu
geborenen innerhalb von 30 Tagen bestand seit Marc Aurel, vgl. dazu bes. DOER, Na
mengebung 11. Nach THYLANDER, ßtude 70 handelt es sich hierbei um die Angabe 
des cognomen. 
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stimmten Familien der Nobilität das Recht ab, einen in Verruf geratenen 
Vornamen weiter zu vererben.20 

Diese Tendenz des römischen Namens zur Erstarrung durch regelmäßi
ge Vererbung, d. h. seine Umwandlung vom Individual- zum Familien
namen, hat den eigentlichen Anstoß zur Entwicklung, zum Zerfall der 
tria nomina und zur (erneuten21) Adoption der Einnamigkeit gegeben, 
welche die Namengebung von der Spätantike bis zum 11. Jahrhundert 
beherrscht hat. 

Zuerst war es das praenomen, das durch die automatische Weitergabe 
vom Vater auf die Söhne seine distinktive Eigenschaft verlor und deshalb 
seit dem 2. Jahrhundert nur noch in Familien der alten Aristokratie ge
tragen wurde.22 Ein ähnliches Schicksal hatte etwa hundert Jahre später 
das nomenP Übrig blieb allein das cognomen (zusammen mit superno-
mina und agnomina), das längst in die Funktion des Individualnamens 
getreten war und das nun allein auch die Aufgabe des nomen gentile 
übernahm.24 

So wichtig wie die konstantinische Zeit für das Namenwesen gewesen 
ist25 - die eigentlichen Veränderungen waren schon früher eingetreten. 
Deutliches Symptom dafür ist die Sitte der Aristokratie des 2. Jahrhun
derts, die Namenteile von Vorfahren unverändert oder kombiniert im 

20 Vgl. dazu DOER, Namengebung 32 H. u. bes. F. VITTINGHOFF, Der Staatsfeind in 
der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur >damnatio memoriae< (Speyer 1936); zur 
Namensstrafe {abolitio memoriae, Teil der damnatio) ibid. S. 18 ff. So durften z .B. die 
Antonier nach der damnatio des Marc Anton den Vornamen Marcus nicht mehr führen. 

21 Zu dem Kreislauf in der römischen Namengebung vgl. THYLANDER, £tude 132. 
22 THYLANDER, £tude 57-81, bes. 77 ff. (disparition du prenom); KAJANTO, Onoma-

stic Studies 3 ff.; eine kurze Zusammenfassung der Entwicklung bei HEINZELMANN, 
Denomination. 

23 Dazu zuletzt am besten KAJANTO, Onomastic Studies 13 ff. (3. The causes of the 
break-up of the Latin name system). Durch die Verleihung der Namen der Kaiser und 
anderer großer Patrone an Freigelassene und Peregrine wurden die betreffenden Namen 
unverhältnismäßig häufig; von 1738 bei KAJANTO untersuchten Namen bestehen 51% 
allein aus den nomina Aelius, Antonius, Claudius, Flavius, Julius, Valerius, Ulpius (da
von sind 6 Kaisernamen). - Weitere Gründe für die Einnamigkeit findet KAJANTO in 
der Schwächung der Einheit der traditionellen römischen gens, vor allem aber in den 
Auswirkungen der Constitutio Antoniniana von 212, nach welcher die tria nomina 
als Zeichen des römischen Bürgers ihren Wert verloren hatten. Einhellig zurückgewiesen 
(ibid. 15 ff. und THYLANDER, £tude 132) wird die These, wonach das >demokratische 
Element< des Christentums für diese Entwicklung verantwortlich sei. 

24 Vgl. THYLANDER, fitude 131: »Quand le surnom eut remplace* le pre*nom comme 
nom individuel, il prit aussi la fonction du gentilice d'exprimer le lien de la famille.« 

25 Nach KAJANTO, Onomastic Studies 13, ist diese Zeit der »turning-point in the 
history of the Latin name system«; vgl. allerdings THYLANDER, fitude 70, wonach der 
Wendepunkt eher in das 2. Jh. zu verlegen ist. 
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eigenen Namen mitzuführen.26 Die 40 Namenteile des Konsuls vom 
Jahre 169 n. Chr. stellen zwar einen Höhepunkt aber keine einzelne Ver-
irrung dar.27 Der Name gab in dieser ausführlichen Form einen Hinweis 
auf die vielfältigen Familienverknüpfungen und stellte damit, mit einem 
>terminus technicus< der germanischen Namenforschung gesprochen, eine 
Sammlung von >Leitnamen< der Familien dar, aus denen der jeweilige 
Namensträger hervorgegangen war. 

Zu diesem Zeitpunkt war es bereits üblich, in gleichem Maße Namen 
aus der Familie der Mutter zu vererben, vor allem, wenn diese Familie 
als vornehm galt.28 Häufig trugen die Kinder je einen Namen aus der 
väterlichen und der mütterlichen Linie, wobei der Name eines Elternteils 
oft in abgeleiteter Form wiedergegeben wurde.29 Immer seltener trugen 
Söhne den gleichen Namen wie die Väter, wichtig wurden dagegen abge
leitete Namenformen80 oder die Namenabfolge Großvater-Enkel.81 

Daneben konnten aber auch die Namen von beliebigen weiteren Fa
milienangehörigen gewählt werden. Das trifft in erster Linie bei zweit-
und drittgeborenen Kindern zu, während der eigentliche Erbe in der Re
gel auch den (oder mindestens einen von mehreren) Namen des Erblassers 

26 Vgl. FRÄNKEL, Namenwesen 1662; KAJANTO, Onomastic Studies 4 und bes. aus
führlich DOER, Namengebung 128 ff. 

27 Dazu vor allem DOER, Namengebung 128 ff. 
28 KAJANTO, Onomastic Studies 30: »Because the multiplication of the names of the 

nobility was largely due to the inheritance of names from both parents, it is likely 
that even the humble began to distinguish themselves in this way.« Siehe auch ibid. 
S. 51 und ders., Cognomina 34. Sehr instruktiv ist das Stemma des erwähnten Konsuls 
von 169, Q. Pompeius Sosius Priscus, bei CiL 8,7066. Dieser ist der Sohn des Q. Pom-
peius Sex. f. Falco und der Sosia (Tochter des Konsuls Sosius Senecio). Der Name 
seiner Tochter, Sosia Falconilla, setzt sich aus dem der Großmutter und dem abgeleite
ten Namen des Großvaters zusammen, auch der Sohn, Q. Sosius Falco, übernimmt die 
Namen der Großeltern. 

29 Vgl. die Sosia Falconilla von Anm. 28. Siehe KAJANTO, Onomastic Studies 21, u. 
THYLANDER, fitude 110-113. 

30 Zu »suffixed forms« vgl. KAJANTO, Onomastic Studies 21,62,122; ders., Cogno
mina 32 ff. Nach SCHULZ17,, Eigennamen 56, sind das römische Belgien und Germanien 
besonders fruchtbar an Neuschöpfungen, durch die den Kindern ein neuer Name aus 
dem Cognomen des Vaters geschaffen wurde. 

31 Vgl. THYLANDER, fitude 115 f. u. KAJANTO, Onomastic Studies, pass.; siehe auch 
die Beispiele Anm. 28. Die Sitte, den ältesten Sohn nach dem Großvater zu benennen, 
unterscheidet z. B. auch zwei Linien der Ceionii von einer dritten, in der ein bestimmter 
Name vom Vater auf den Sohn übertragen wird, vgl. O. SEECK, Ceionii 17 ff., RE 3/2, 
1858 f. Bezeichnend ist die Erklärung des Grammatikers Pompeius zum nomen gentile 
(nach DOER, Namengebung 39): nomen avum referensy u.: ergo et ipse et avus ipsius 
uno nomine vocantur. Vgl. auch Auson. Ep. 22 (an seinen Enkel): qui nomen avi geris, 
indole prima, prime nepos. - Im 6. Jh. dichtet Dinamius seinem gleichnamigen Groß
vater (Statthalter der Provence) das Grabgedicht: nomen avi referens patre iubente 
nepos (Le BLANT 641, v. 22); in die gleiche Zeit fällt nach ILCV 1237 eine Inschrift von 
Clermont-Ferrand (vv. 4 f . ) : . . . lnnocencius Uli I nomen ab auo protra[hens . . . / . 
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erhielt.82 Durch den Umstand, daß sich in der Geschichte der römischen 
Namen endlich das cognomen oder vielmehr seine Eigenschaften durch
setzten,38 wurden die allzu starren Regeln aufgelockert, denen das Nomen 
und zuvor das Praenomen ausgesetzt waren.34 Da das Cognomen längst 
auch in die Funktion des Gentiliz5 getreten war, kamen seit dem 3./4. 
Jahrhundert neue Arten von Beinamen auf, signa und agnomina (nach 
dem Typ qui et oder sive)*"° die sich freilich im Prinzip nicht vom alten 
Beinamen unterschieden. Sie wurden einer Person auf Grund bestimmter 
Eigenschaften oder bei bestimmten Gelegenheiten als Individualname zu 
dem ererbten Namen gegeben,86 konnten dann aber bereits in der folgen
den Generation vererbt und damit ebenfalls >Leitname< einer Familie 
werden.87 

Während sich nun seit dem 3./4. Jahrhundert die Einnamigkeit allge
mein durchsetzte, schien die Aristokratie an den republikanischen Na-

82 Vgl. Ausonius in Anm. 31. Zur Übernahme des Namens des Erblassers bei Vermö
genserbschaften oder des Adoptivvaters vgl. FRÄNKEL, Namenwesen 1662, der hier einen 
der Gründe für die Auflösung des alten Systems sieht. Der Zusammenhang von Namen 
und Erbe ist in Rom evident, wie gerade die häufigen Adoptionen der Nobilität zeigen 
(siehe dazu KAJANTO, Cognomina 133). Vgl. etwa auch Auson. Parent. 7 (Epit. des 
Clemens Contemtus, Onkel des Auson, der ohne Kinder gestorben war), vv. 3 f.: magna 
. . . peeunia . . . / heredis nullo nomine tuta perit. 

88 Vgl. bereits FRÄNKEL, Namenwesen 1662: » . . . wie schwimmend die Grenze zwi
schen Nomen gentile und Familiencognomen ist.« Bes. aber THYLANDER, £tude 70, 
102 ff., 131; vgl. Anm. 24. 

84 Vgl. KAJANTO, Onomastic Studies 52: »Except for the hereditary cognomina of 
the nobility, there were never any fixed rules about the transmission of the cogno
men . . . « . KAJANTO scheint sich allerdings nicht immer des Umstandes bewußt zu sein, 
daß das ihm vorliegende epigraphische Material nur ganz minimale Aufschlüsse erlaubt. 
Die Filiation über drei Generationen, auf deren besondere Wichtigkeit oben Anm. 31 
hingewiesen wurde, ist nur äußerst selten belegt. 

85 Diese neuen Formen der Beinamen werden in der Forschung unter dem Begriff 
>$upernomina< geführt; vgl. zu ihnen KAJANTO, Supernomina, und ders., Onomastic 
Studies 31-49. MARQUARDT/MAU 26 f. hält sie für eine Kurzform der allzu lang gewor
denen Namen der Aristokratie (vgl. Anm. 26), für welche in der Tat der größere Teil 
dieser Namen belegt ist (KAJANTO, Onomastic Studies 38). Nicht endgültig gelöst ist 
die Frage der Signum-Namen (z. B. CIL 6,12853: Aufidia Severina signo Florenti), wich
tiger u. länger im Gebrauch sind die Agnomina, die in der germanischen Namengebung 
unvermindert weiterleben. Gundeberga qui et Nonnica (CIL 11,941) ist nicht, wie K A 
JANTO will (Onomastic Studies 48), das zeitlich letzte Beispiel (570 n. Chr.), siehe viel
mehr die Beispiele bei BACH, Namenkunde 1/2, 67-73 und STARK, Kosenamen, Exkurs 
1,150-157. 

88 Solche Fälle sind ausdrücklich erwähnt bei Auson. Parent. 5 {nomen huic(~ Aemi-
lia Corinthia M a u r a) ioculare datum), 6 (Aemilia, in eunis Hilari cognomen adepta 
quod laeta . . . ) , 11 (nomen, quod casus dederat). - Zu den verschiedenen Möglichkeiten, 
einen Beinamen zu erhalten, vgl. NICOLET, Onomastique 11. 

87 Dies ist der Fall bei der Schwester von Ausonius* Mutter, Aemilia Dryadia, vgl, 
Auson. Parent. 25. Ihren Beinamen trägt bereits ihre Nichte Iulia Dryadia (hier schon 
Familiencognomen) und wiederum deren Enkelin Dryadia (einziger Name). Vielleicht 
sind auch die Beinamen ihrer Schwestern, der Aemilia Aeonia (Ausonius* Mutter, vgl. 
Anm. 41) und der Aemilia Hilaria (wie Anm. 36, siehe Anm. 42) weitervererbt worden. 
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menstraditionen noch lange festzuhalten38 und trug mehrere Namen noch 
mindestens bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts, teilweise noch in der 
zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts wie Georgius Florentius Gregorius, 
Historiker der Franken und Bischof von Tours.89 Um das Jahr 400 n. 
Chr. sprach Ausonius von den tria nomina nobiliorum3

AQ was freilich nicht 
mehr heißen konnte, daß noch, wie in der späten Republik, drei Namens
teile mit unterschiedlichen Eigenschaften vorhanden waren. Ausonius 
trug zwar selbst noch den alten, republikanischen Vornamen Decimus,41 

allein dieser folgte bereits in der nächsten Generation den Gesetzen des 
Cognomens und wurde in veränderter Form an den Sohn weitervererbt.42 

Von allen in der Prosopographie Strohekers genannten Senatoren trägt 
im übrigen nur noch Gaius Sollius Apollinaris Sidonius43 einen echten 
republikanischen Vornamen.44 

Noch weniger als beim Praenomen wurden die ursprünglich verschie
denen Eigenschaften von Gentiliz und Cognomen beachtet. Eine so tradi
tionsbewußte Persönlichkeit wie der genannte Decimus Magnus Ausonius 
erhielt beispielsweise nicht das Nomen seines Vaters Iulius sondern dessen 
Cognomen Ausonius,45 verbunden mit dem Beinamen Magnus, den ein 
Onkel mütterlicherseits getragen hatte.46 Sein primus nepos,47 der nach 

3 8 So KAJANTO, Cognomina 132. 
89 STROHEKER 183. Der Name setzt sich aus dem seines Vaters Florentius, dessen 

Vaters Georgius und aus dem des Urgroßvaters mütterlicherseits Gregorius zusammen. 
Unbeantwortet bleibt leider die Frage, ob in der ganzen senatorischen Verwandtschaft 
des Historikers nur er selbst drei Namen trug. 

40 Auson. Griphus, v. 80. 
41 Decimus Magnus Ausonius, STROHEKER 51. Nach O. SEECK, MG AA 6/1, LXXV, 

trug er noch den Beinamen Aeonius, vgl. Anm. 37. PLRE 140 hat fälschlich Decimius. 
42 Der (wohl zweite) Sohn des Ausonius hieß Decimius Hilarianus Hesperius, 

STROHEKER 188. Hilarianus kommt möglicherweise von Aemilia Hilaria, Anm. 37. Der 
Beiname Hesperius ging auf seinen Sohn über, STROHEKER 189. Der (erste) Sohn des 
Dichters Ausonius gleichen Namens starb in früher Jugend, vgl. Parent. 10: meo nomine 
dicte puer. 

4 8 STROHEKER 358. 
44 Ableitungen von Vornamen tragen nach dieser Prosopographie Sextius Julianus 

Rusticus und Decimius Rusticus, STROHEKER 330 u. 331; neue Vornamen sind vielleicht 
A 1 c i m u s Ecdicius Avitus und M e r o p i u s Pontius Paulinus, STROHEKER 60 u. 291. 

45 Iulius Ausonius, STROHEKER 50. Allerdings geht aus Parent. 7, v. 10 (für seinen 
Onkel Iulius Callippio) hervor, daß sich der Dichter Decimus Magnus Ausonius (Aeo
nius) auch als >Iulier< versteht, da er sich als Namenserben seines Onkels bezeichnet. 
Vgl. auch Anm. 46. 

46 Aemilius Magnus Arborius, STROHEKER 27. Sowohl in seiner als auch in der Fa
milie des Iulius Ausonius (des Vaters des Dichters) scheint es innerhalb dieser Genera
tion noch ein echtes nomen gegeben zu haben. Alle drei Schwestern des Aemilius Mag
nus Arborius tragen den Namen Aemilia u. ein Cognomen (vgl. Anm. 36, 37), wobei der 
Name freilich von der Mutter Aemilia Corinthia Maura (Anm. 36) herkommt. Von den 
4 Geschwistern des Iulius Ausonius heißt nur Clemens Contemtus nicht Iulius, siehe zu 
ihm jedoch die aufschlußreiche Bemerkung des Auson. Parent. 7, vv. 3 f. (wie Anm. 32). 

47 Vgl. Anm. 31. 
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dem frühen Tod seines wohl ersten Sohnes Ausonius48 Namenserbe sein 
sollte, erhielt neben diesen beiden Beinamen Magnus Ausonius als dritten 
Namensteil die abgeleitete Form des Namens seines Großvaters väterli
cherseits, Censorius.49 

Die genannten Beispiele erhärten, daß, wie bereits gesagt, eine strenge 
Trennung zwischen Nomen und Cognomen in der Praxis50 nicht mehr 
aufrecht zu erhalten ist. Sie zeigen aber ebenso deutlich, daß sich das Be
streben der Aristokratie, durch den Namen die Zugehörigkeit zu bestimm
ten Familien, zu bestimmten Gruppen zu dokumentieren, ebensowenig 
geändert hatte.51 Dieser Umstand, im Zusammenhang mit der allgemeinen 
Entwicklung des römischen Namenwesens, führte endlich zu einer Art 
der Namengebung, die sich kaum von dem sogenannten > germanischen 
Leitnamensystem< unterscheidet.52 

Diese neue Namengebung kennt nicht nur die regelmäßige Vererbung 
von einem oder mehreren >Leitnamen<, also etwa Ausonius, vom Vater 
auf den Sohn, usw., die sogenannte Nachbenennung,53 sondern auch die 
>Variation<, d. h. die Zusammensetzung des Namens aus Namensbestand
teilen der väterlichen wie mütterlichen Vorfahren.54 Beide Möglichkeiten 
sollen in einem letzten Beispiel anhand der Namengebung von zwei der 
ganz großen römischen Familien des 4. Jahrhunderts verdeutlicht werden. 
Aus der Ehe des Konsuls vom Jahre 371 n. Chr., Sextus Claudius Petro-
nius Probus, mit einer Dame des anizischen Hauses, Anicia Faltonia Pro-
ba, gingen folgende Kinder hervor:55 

48 Daß dieser nur den einzigen Namen Ausonius trug, ist wohl darauf zurückzufüh
ren, daß er bereits als parvulus jilius (Auson. Parent. 10) gestorben war. 

49 Dazu £TIENNE, Ausone 20. Censorius Magnus Ausonius, STROHEKER 52, war durch 
seine Mutter Enkel des Dichters, über seinen Vater Thalassius Enkel des Severus Censor 
Iulianus, vgl. dazu das >Stemma Ausoniorum< von SEECK, MG AA 6/1, LXXVI (Über
arbeitung des Stemmas von SCHENKL, MG AA 5/1). 

50 Zur Theorie vgl. allerdings die Zusammenstellung von Äußerungen lateinischer 
Grammatiker, selbst des 5. u. 6. Jhs., bei DOER, Namengebung 21 ff. (praenomen), 39 ff. 
(nomen), 46 ff. (cognomen). 

51 Vgl. die bereits genannten Beispiele aus den Parentalia des Ausonius. Dazu aber 
auch THYLANDER, fitude 131 u. KAJANTO, Cognomina 132 ff. und bes. 34. 

52 Vgl. WERNER, Adelsfamilien 91 : »Verblüffend ist dagegen, zu sehen . . . wie die 
Namengebung in der Form der Nachbenennung und auch, den besonderen Verhältnissen 
der anderen Sprache entsprechend, der Variation, genau der Leitnamengebung in den 
germanischen Adelsfamilien entspricht, bevor die römische Aristokratie dann weitge
hend eben diese germanischen Königs- und Adelsnamen ihrerseits übernimmt.« 

53 Vgl. BACH, Personennamen 1/2, 64 zu der Nachbenennung bei den germanischen 
Namen. 

54 Zu verschiedenen Möglichkeiten der Variation der germanischen Namen vgl. 
ebenfalls BACH, 61-64. Die größeren Möglichkeiten der Variation germanischer Namen 
hat möglicherweise, bei einer bereits seit langem vorbereiteten Entwicklung zur Einna-
migkeit, die Tendenz der senatorischen Aristokratie im 6. Jh. gefördert, germanische 
Namen zu übernehmen. 

55 Vgl. zum Folgenden PLRE, Stemma 7 (Anicii), 24 (Petronii) u. CHASTAGNOL, Pr£-
fecture de Rome 291: Stemma Aniciorum. 
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1. Anicia Proba = Name der Mutter ( + Name des Vaters?). 
2. Anicius/Hermogenianus Olybrius = Name der Mutter + Name des 

Großvaters über die mütterliche Linie.56 

3. Anicius/Probinus = Name der Mutter + Name des Großvaters vä
terlicher Linie. 

4. Anicius/Petronius Probus57 = Name der Mutter + Name des Vaters. 
Auffallend ist, daß der Name der Mutter, der allerdings für das wohl 

vornehmere Haus stand, vorherrschte,58 auch die Bedeutung der Linie 
Großeltern-Enkel ist evident.59 Neben den zusammengesetzten Namen60 

läßt sich bei den Vorfahren des Gatten, des Petronius Probus selbst eine 
weitere Möglichkeit der Variation demonstrieren, die abgeleitete Na
mensform oder Suffixform.61 Der Vater unseres Petronius Probus (Konsul 
371) war Petronius Probinus (Konsul 341), sein Großvater Petronius Pro-
bianus (Konsul 322).62 

Das mehrfache Vorkommen eines >Leitnamens< in einer Familie diente 
meist auch zur Bezeichnung derselben, man spricht von den Anicii und 
den Petronii. Wie bei diesen stadtrömischen Familien nennen auch galli
sche Quellen ähnliche Familienbezeichnungen. Sidonius Apollinaris er
wähnt u. a. die Sabini™ zu denen er einen gewissen Eutropius rechnet, 
wobei unklar bleibt, ob dieser den Namen Sabinus geführt hat, oder ob 
die Zeitgenossen wußten, daß es sich bei diesem um ein Mitglied eben die-

56 Die diesbezügliche Darstellung von ARNHEIM, Aristocracy, Stemma 2/b ist nicht 
zutreffend. 

57 Der PLRE, Stemma 24 genannte Sohn Anicius Probus ist Anicius Petronius Probus, 
Konsul des Jahres 406, vgl. CHASTAGNOL, Prefecture de Rome 291. 

58 Das gleiche Phänomen ist in der Familie der Mutter des Ausonius zu beobachten, 
vgl. Anm. 46. Bei Petronius Probus kommt hinzu, daß möglicherweise schon sein Vater 
Petronius Probinus eine Anicia geheiratet hatte, vgl.CHASTAGNOL, Prefecture de Rome 
124. 

69 Die Namen beider Großväter leben in den Kindern weiter, vgl. Anm. 31. 
60 Die Sitte, den Namen eines Kindes aus jeweils einem Namen der Eltern zusammen

zusetzen, war in der Spätantike sehr beliebt, vgl. THYLANDER, ßtude 92 ff., 110 ff., 
115 ff.; KAJANTO, Onomastic Studies 19 ff., 30, 122 (»The popularity of double cogno-
mina was again partly due to an imitation of the practice of the aristocracy of inherit-
ing cognomina from both parents or other relatives . . . « ) . Auch bei den germanischen 
Namen wird diese Art der Namengebung bevorzugt, vgl. BACH, Personennamen 1/2, wie 
Anm. 54. Vgl. ibid. S. 64: Irminfrid + Amalberga = Sohn Amalfrid. 

61 Vgl. dazu die bereits genannten Beispiele Falco-Falconilla (Anm. 28), Hilaria-
Hilarianus (Anm. 42), Decimus-Decimius (Anm. 41, 42), Censor-Censorius (Anm. 49). 
Zu den Suffixformen allgemein Anm. 30. Eine weitere Art der Namensverwandtschaft 
ist die Verbindung durch die gleiche etymologische Wurzel oder durch Assonanz 
(KAJANTO, Onomastic Studies 20 f. u. bes. 122), letzterem entspricht der Stabreim bei 
germ. Namen, vgl. BACH, 60 f. 

62 Diese Variation setzt sich sowohl bei den Kindern des Petronius Probus (siehe 
Obertext) als sicherlich auch beim Vater des Petronius Probianus fort, da Probianus 
wohl kaum die Ausgangsform gewesen ist. 

68 Sid. Ep. III , 6. 
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ser Familie handelte. In der Forschung treten solche Familienbezeichnun
gen64 freilich mit mehr oder weniger Berechtigung als gelehrte Analogie
bildungen auf. Stroheker spricht z. B. von den Syagrii aus Lyon, deren 
>Leitname< an anderer Stelle eine größere Untersuchung erfahren hat.65 

Während Coville in diesem Zusammenhang einige interessante Verbin
dungen dieses gallischen Hauses mit den Ferreoli von Nimes und anderen 
Familien feststellen konnte, hat die Untersuchung für die Geschichte von 
Lyon selbst bezeichnender Weise weniger Bedeutung, da es nicht gelungen 
ist, weitere Leitnamen der gleichen Familie zusammenzustellen. 

Es versteht sich von selbst, daß sich die Untersuchung von Namen und 
ihre Anwendung nicht als Selbstzweck verstehen darf. Die bloße Namens
gleichheit ist für sich allein keine Grundlage für eine Personenidentifika
tion, sie kann nur ein wichtiges Indiz im Zusammenhang mit anderen In
dizien sein. Die methodischen Gefahren eines simplistischen Verfahrens 
sind mit Recht immer wieder betont worden.66 

Wir werden in unseren Untersuchungen deshalb vor allem darauf ach
ten, in welchem Umfang und in welchem sozialen und geographischen 
Rahmen sich bestimmte Namen verbreitet haben. Besonderes Gewicht 
wird natürlich dabei auf die Zuordnung von gewissen Rangbezeichnun
gen und Ämtern in den Quellen gelegt werden. Erhöhten Identifikations
wert wird dem gemeinsamen Auftreten mehrerer Leitnamen zugemessen 
werden, die in günstigen Fällen auf Filiationen zurückgehen, die von den 
Quellen selbst ausdrücklich überliefert werden. 

3. D I E ÖFFENTLICHE TOTENEHRUNG VON PERSONEN DER RÖMISCHEN 

FÜHRUNGSSCHICHT UND DIE LITERARISCHEN FORMEN DES TOTENLOBES 

Bei Untersuchungen zu hagiographischen Texten des 5. und 6. Jahr
hunderts wurde bereits deutlich, daß die überwiegende Anzahl der zeit
genössischen Heiligenviten, der in diesen Jahrhunderten fast ausschließ
lich überlieferten Art der Biographie, Lebensbeschreibungen von Bischö
fen sind.67 Es lag nahe, die gesamte Quellengruppe dieser Viten einmal 
unter diesem Gesichtspunkt auf ihren Gegenstand hin, den Episkopat also, 
zu untersuchen. 

64 Zu einigen Familienbezeichnungen im germanischen Namensbereich vgl. zuletzt 
STÖRMER, Früher Adel 44 ff. 

65 STROHEKER, Adel 63; COVILLE 5-29 (Les Syagrii). 
60 Zuletzt STÖRXMER, Früher Adel 41; vgl. aber vor allem WERNER, Adelsfamilien 95 ff. 
67 HEINZELMANN, Neue Aspekte 44. 
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Methodisch schien es vor allem angebracht, die Texte, die seit der Ab
fassung der Martinsvita um das Jahr 400 in ihrer Gestaltung keine grund
legende Änderung mehr erfahren haben, in einen sowohl literarischen als 
auch darüber hinausgehenden geistes- und vor allem sozialgeschichtlichen 
Zusammenhang der spätantiken Welt und ihrer Grundlagen einzubetten. 
So habe ich schon in meinem Aufsatz zu funktionalhistorischen Aspek
ten der biographischen und hagiographischen Literatur der lateinischen 
Welt vom 1. bis zum 6. Jahrhundert die These aufgestellt, daß die römi
sche Biographie einen wichtigen Platz in einem bemerkenswerten, seit 
dem 3./4. Jahrhundert überhand nehmenden System von staatlichen 
Ehrungen eine bedeutende Stellung einnimmt.68 Unter den Vorläufern 
dieser >ehrenden Biographie< wurde in diesem Rahmen vor allem auf die 
zentrale Funktion der laudatio funebris™ aufmerksam gemacht, einer Lei
chenrede, die schon in der Zeit der Republik unter den Familien der rö
mischen Nobilität70 für ihre verstorbenen Angehörigen üblich war. 

Diese Leichenrede wurde von dem nächsten Angehörigen des Toten auf 
dem Forum gehalten, wobei die verstorbenen Ahnen des Toten, die kuru-
lische Ämter bekleidet hatten, in Gestalt ihrer imagines71 vorgeführt wur
den. 

Zur Zeit Ciceros wurde eine private (laudatio gentilis) und eine öffent
liche Form der Laudatio unterschieden, wobei letztere in Rom vom Senat, 
außerhalb Roms von dem jeweiligen Magistrat für politisch verdienst
volle Persönlichkeiten beschlossen und von beauftragten hohen Beamten 
gehalten werden konnten.72 

68 Ibid. 30 f. 
69 Im literarhistorischen Bereich hat bereits STUART, Epochs, auf die laudatio hinge

wiesen, ohne ihren historischen und sozialen Hintergrund erkannt zu haben. Die grund
legende Arbeit zur Laudatio ist ohne Zweifel von VOLLMER, Laudationum, mit Er
gänzungen im Artikel des gleichen Verfassers in RE 12,992-4. Vgl. auch DE LA VILLE 
DE MIRMONT. Weitere Ergänzungen bei DURRY, filoge. Zu beachten auch die relativ 
ausführlichen Darstellungen von MARQUARDT/MAU 356 ff. u. RULAND, Leichenfeier, bes. 
149 ff. (Kap. 14: Die Leichenrede der Patristischen Zeit). 

70 Vgl. VOLLMER, Laudationum 453: Quis laudatus sit. 
71 Vgl. SCHNEIDER, Imagines. Zu allen Vorgängen im Zusammenhang mit der Lau

datio vgl. BETHE, Ahnenbild. 
72 Bei Quintilian (1. Jh. n. Chr.) ist die Einrichtung der öffentlichen Laudatio als ge

bräuchlich vorausgesetzt, vgl. dessen Inst. orat. III, 7,2: . . . sed mos Romanus etiam 
negotiis hoc munus inseruit. nam et funebres laudationes pendent frequenter ex aliquo 
publico officio atque ex senatus consulto magistratibus saepe mandantur. - Im allgemei
nen wurde die öffentliche Leichenrede im Zusammenhang mit weiteren Ehrungen wie 
der Bewilligung von Begräbnisplatz, Statuen und Rangabzeichen (vgl. dazu HEINZEL-
MANN, Neue Aspekte 31) vergeben. In der Regel wurde das Begräbnis von der entspre
chenden Gemeinde zum funus publicum dekretiert; dazu VOLLMER, De funere publico; 
HUG, Funus publicum, pass. 
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Obwohl uns keine Laudatio vollständig überliefert ist, scheint diese 
Art der Ehrung für hochgestellte Bürger, d. h. in der Regel hohe Amts
träger, außerordentlich verbreitet gewesen zu sein.73 Für die Wirkung 
dieser Lobreden ist sicherlich von großer Bedeutung gewesen, daß sie 
nicht nur gehalten, sondern auch schriftlich fixiert und in den je
weiligen Familienarchiven hinterlegt wurden, wo sie dann für die nächste 
Totenfeier verfügbar waren.74 

Ein Zusammenhang mit den Biographien der christlichen Periode ist 
nun auf mehrfache Art gegeben. Zunächst ist es unwahrscheinlich, daß 
ein verbreitetes und im Bewußtsein des römischen Volkes verwurzeltes 
Genos völlig ausgestorben sein sollte.75 

Nun sind in der Tat eine Reihe von christlichen laudationes seit dem 
vierten Jahrhundert erhalten,78 ja Ambrosius, Bischof von Mailand, zeigt 
bei der Grabrede für seinen Bruder, daß ihm der Unterschied von priva-

78 Vgl. DURRY, £loge XIX: »Et Ciceron compte l'eloge au nombre des hommages 
ordinairement rendus a. tout homme politique.« Gleiches gilt nach der VHilarii (2. Hälf
te des 5. Jhs.), vgl. HEINZELMANN, Neue Aspekte 37 u. ibid. Anm. 61. Die bei VOLLMER, 
Laudationum gesammelten Beispiele scheinen zu zeigen, daß die Laudatio ihre größte 
Verbreitung erst lange nach Cicero gefunden hat, was dem zunehmenden Umfang der 
Lobrede entspräche, die ja einen Teil der Grabrede darstellt und die besonderen An
klang in der Kaiserzeit gefunden hat, dazu MARROU, fiducation 298 oben. Allerdings 
wies mich Prof. H. CHANTRAINE (Mannheim) mit Recht darauf hin, daß die Überliefe
rung hier möglicherweise zu einem Fehlschluß führt. Der Umstand, daß die Elogien 
in CiL 1/1 (Vgl. Inscriptiones Italiae XIII/3), Varros de familiis Troianis, Valerius 
Maximus u. v. a. mit Sicherheit Leichenreden in großer Zahl verarbeitet haben, setzt 
eine große Häufigkeit der Leichenreden bereits in früherer Zeit voraus, vgl. auch LEO, 
Römische Literatur 44 ff. 

74 Belege bei VOLLMER, Laudationum 467. Ein sehr anschauliches Beispiel nennt 
DURRY, filoge XXV f.: Ein gewisser Regulus hatte die laudatio seines toten Sohnes in 
1000 Exemplaren verteilen lassen, nachdem er zuvor eine »conference-lecture« abge
halten hatte. 

75 Vgl. MEISTER, Tugenden 6: »Und mit den äußeren Formen hat sich gewiß auch eine 
Tradition der Lobrede fortgeerbt und wir dürfen annehmen, daß sie viel dazu beigetra
gen hat, dem Römervolk das Bewußtsein seiner Geschichte und seiner alten nationalen 
Tugenden zu erhalten.« - Hier ist daran zu erinnern, daß die mit der Laudatio zusam
menhängenden >Ahnenparaden< bei Bestattungen in der Kaiserzeit immer größer wur
den, »unsinnig ins Maßlose vermehrt durch die von den Frauen zugebrachten Ahnen«, 
BETHE, Ahnenbild 5; in diesem Zusammenhang ist bes. aufschlußreich die Bemerkung 
des Ammianus Marcellinus (XXVII, 5,10) zum Begräbnis des Goten Athanerich (f 381) 
nach »röm. Brauch«: . . . decessit et ambitiosis exsequiis ritu sepultus est nostro (freundl. 
Hinweis von Herrn Klaus STOCK). 

76 Vgl. VOLLMER, Laudationum 471 ff.: De laudationibus Graecis et Christianis. Als 
Beispiele sind angeführt: Gregor von Nazianz auf seinen Bruder Caesarius (368), der
selbe auf seine Schwester Gorgonia (369/374), derselbe auf seinen Vater Gregorius (374). 
Ambrosius auf seinen Bruder Satyrus (379) und die beiden Laudationen des Mailänder 
Bischofs auf die Kaiser Valentinianus (392) und Theodosius (395). Vgl. hierzu auch 
DURRY, £loge XXXII u. die ausführliche Interpretation bei RULAND, Leichenfeier 149 ff. 
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ter und öffentlicher Leichenrede durchaus geläufig ist.77 Weiterhin sind 
einige Briefe des Hieronymus zu dieser Gattung zu rechnen, auch wenn 
sie von ihrem Verfasser als epitaphium bezeichnet werden.78 

Vor allem zeigte sich in der genannten Studie, daß eine Reihe von Viten 
für Bischöfe ganz in die Nähe der alten biographischen Form zu rücken 
ist:79 Der sermo de vita sancti Honorati wurde am Todestag des Bischofs 
von Arles in Gegenwart einer großen Menge80 vorgetragen, einen ähnli
chen sermo widmete Faustus von Riez seinem Vorgänger Maximus.81 

Es ist nicht zu übersehen, daß alle Gelobten zu einem Kreis von Perso
nen gehören, die sich durch Geburt oder Amt deutlich abheben. Es han
delt sich um die gleiche Personengruppe, die bereits 400 Jahre früher ein 
Anrecht auf eine Laudatio hatte.82 Anlaß dieser Laudatio, die soziale 
Stellung der Gelobten sowie ihrer Lobredner sind nun erste Indizien, die 
für eine Verwandtschaft dieser Gattung mit den Heiligenleben sprechen. 
Zugunsten einer solchen Verwandtschaft sprechen aber auch Kriterien 
der Form und des Inhaltes. Die Frage nach den eigentlich literarischen 

77 Ambrosius, De excessu fratris, PL 16,1292: Itaque licet privatum funus, fletus 
tarnen est publicus. Von der Art des funus hängt auch die Beschaffenheit der laudatio 
ab, vgl. zum funus publicum Lit. wie Anm. 72. Die Grabrede des Ambrosius auf seinen 
Bruder (dazu RULAND, Leichenfeier 165) ist gerade von gallischen Schriftstellern wie 
Ruricius (B Limoges) u. Ennodius (B Pavia) ausgiebig benutzt worden, vgl. Moos, Con-
solatio 47. 

78 Es handelt sich um folgende Briefe: 60 (Ad Heliodorum epitaphium Nepotiani), 
77 (Ad Oceanum de morte Fabiolae), 108 (Epitaphium sanctae Paulae), 127 (Ad Prin-
cipiam virginem de vita sanctae Marcellae); vielleicht auch 39 (Ad Paulam de morte 
Blesillae). Bei HENGSTL, Totenklage sind diese Briefe zu den Trostreden zugerechnet. 
Dagegen spricht der ständige Hinweis des Hieronymus auf rhetorische Gepflogenheiten 
im Bezug auf die Nennung von Ahnen, Familie, Herkunft: Diese >Rubriken< gehören 
nun aber zweifellos, wie noch zu sehen sein wird, zum Aufbau biographischer Gattun
gen, vor allem aber der Laudatio. Auf die alte Form der Grabrede bezieht sich Hiero
nymus ausdrücklich Ep. 60, 1: Moris quondam fuity ut super cadavera defunctorum 
in contione pro rostris laudes liberi dicerenty et instar lugubrium carminum ad fletus 
et gemitus audientium pectora concitarent. - Passagen der Klage und der Trauer hatten 
bei den Laudationen, selbst im christlichen Bereich, eine wichtige Funktion, vgl. S. 
138 ff. Zu den sog. naeniae bei Grabreden GALLETIER, Poesie funeVaire, bes. 194 ff. 

79 HEINZELMANN, Neue Aspekte 40 ff. 
80 Vgl. MARQUARDT/MAU 358 f. zur Laudatio: »Der Redner wendet sich nicht an 

die Verwandten des Toten, sondern an die versammelte Bürgerschaft...«. Der Sermo 
der vita s. Honorati beginnt mit den Worten: Agnoscitet dilectissimi... 

81 VMaximi 2: Beatissimi Maximi Regensis urbis antistitis hodie dies sanctae sollem-
nitatis excolitur . . . cuius nos gesta pandere devotio fidelis admonet et mos prisca con-
stringit. 

82 Vgl. die Rezension von TH. KLAUSER (Jb. für Antike u. Christentum 2,1958,154) 
zu BRÜCK, Rom. Recht: »Brück hätte . . . an eine dritte Kategorie von Toten (neben röm. 
Aristokratie und Kaiser) erinnern können, deren Kult von propagandistischen Motiven 
mitbestimmt war: an die christlichen Bischöfe des Altertums, deren Andenken durch 
Namensnennung beim Gottesdienst, durch Jahresgedächtnisfeiern und Biographien, so
wie durch Anbringung ihrer Bildnisse im gottesdienstlichen Raum lebendig gehalten 
wurde und damit die Autorität des jeweils regierenden Bischofs stützte.« 
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Gesichtspunkten83 wird allerdings durch die Tatsache erschwert, daß kei
ne Leichenrede der frühen Zeit römischer Geschichte, das heißt vor der 
patristischen Periode, vollständig erhalten ist, obwohl es feststeht, daß 
diese in großer Häufigkeit vorhanden gewesen sein müssen. Deshalb ist 
zunächst von der Theorie der Laudatio zu sprechen, wie sie bei zeit
genössischen Rhetoren zu finden ist. 

Genus, forma, vires, opes, divitiae ceteraque quae fortuna dat aut extrinsecus aut 
corpori, non habent in se verum laudem, quae deberi virtuti uni putatur; sed tarnen 
quod ipsa virtus in earum rerum usu ac moderatione maxime cernitur, traetanda in 
laurdationibus etiam haec sunt naturae et fortunae bona, in quibus est summa laus: non 
extulisse se in potestate, non fuisse insolentem in peeunia, non se praetulisse aliis propter 
abundantiam fortunae, ut opes et copiae non superbiae videantur ac libidini sed boni-
tati ac moderationi facultatem et materiam dedisse.u 

Cicero, der einen großen Teil seiner Abhandlung de oratore der lauda
tio junebris gewidmet hat,85 unterscheidet ganz eindeutig zwei Teile der 
Rede: In einem Teil sollen die äußeren Umstände des Gelobten Berück
sichtigung finden, wobei vor allem, wie aus den Fragmenten erhaltener 
Leichenreden hervorgeht,86 die Unterpunkte Herkunft und Familie eine 
sehr große Rolle gespielt haben, in einem anderen, nach der Intention 
Ciceros wichtigeren Teil sollen die zugrunde liegenden Tugenden abge
handelt werden.87 Dieses Schema, das sich bis ins letzte aufgeschlüsselt in 
der in der Spätantike vielbenutzten Sammlung der Rhetores Graeci für 
die der Totenrede zugrundeliegenden Lobrede wiederfindet,88 beherrscht 
in der Tat mehr oder minder streng alle frühen Heiligenviten, in denen 

83 Vgl. VOLLMER, Laudationum, Kap. XI: De argumentis laudationum, 475-477. 
84 Cic. De orat. II, 84, 342; vgl. bes. auch den Anschluß bis II, 85, 348. 
85 Ibid. 341 ff. 
86 Vgl. VOLLMER, Laudationum 476 f. 
87 Cic. De orat. II, 85, 348: . . . quam ut hoc videretis, si laudationes essent in ora-

toris officio, quod nemo negat, oratori virtutum omnium cognitionum, sine qua laudatio 
effici non possit, esse necessariam. 

88 Vgl. MARROU, ßducation 298 f., Rhet. Gr. II, 109 f. (Theon), zitiert nach der 
deutschen Ausgabe: 

I. Die äußeren Güter a) es ist zu feiern die adlige Abkunft (!) des Helden, b) seine 
Umwelt; 1. seine Geburtsstadt, 2. sein Volk, 3. dessen ausgezeichnete Staatsverfas
sung, 4. seine Eltern und Familie, c) seine persönlichen Vorzüge: 1. die Erziehung, 
die er erhalten hat, 2. seine Freunde, 3. der Ruhm, den er erworben hat, 4. die 
öffentlichen Ämter, die er bekleidet hat, 5. sein Reichtum, 6. die Zahl und Schön
heit seiner Kinder, 7. sein glücklicher Tod. 

II. Die leiblichen Güter a) Die Gesundheit b) die Stärke c) die Schönheit d) die Leb
haftigkeit seiner Empfindungen. 

III. Die seelischen Güter a) die tugendhaften Gefühle: 1. die Weisheit, 2. die Mäßigung, 
3. der Mut, 4. die Gerechtigkeit, 5. die Frömmigkeit, 6. der Edelmut, 7. der Sinn 
für Größe, b) die Handlungen, die daraus erwachsen (weitere 13 Punkte). - Vgl. 
auch RULAND, Leichenfeier 152 ff. zum Schema des Menandros von Laodikeia (3. 
Jh. n. Chr.). 

26 



sich ein chronologisch aufgebauter Teil und eine nach Tugendkategorien 
geordnete Beschreibung gegenüberstehen.89 

In der Vita Martini beispielsweise nimmt der chronologische Teil (die 
acta) die Kapitel 2-11 (Geburt bis zur Bischofswahl) ein, darauf folgt bis 
Kapitel 24 ein beschreibender Teil, der vor allem durch die virtutes 
Martins im Sinne von mir acuta gekennzeichnet ist: Handlungen, die aus 
den (asketischen) Tugenden des Pannoniers erwachsen.90 Ein kurzes Por
trait in der Tradition der elogia schließt die Vita ab.91 

Ebenso große Übereinstimmungen wie in der Form finden sich in der 
Motivierung von Laudatio und Heiligenbiographie. Bereits Polybios hat 
in seiner ausführlichen Beschreibung des römischen Brauchs der Begräb
nisfeierlichkeiten und vor allem der laudatio funebris besonders hervorge
hoben, wie sehr der Bericht von den Taten und Verdiensten der Verstor
benen die Jugend zum Streben nach Ruhm und zur Nachahmung der 
Vorbilder angereizt habe.92 »L'attachement romain a la c£l£bration £di-
fiante des grands hommes«93 konnte der letzte Kommentator der Vita 
Martini zu der berühmten Einleitung dieser Heiligenvita feststellen, in der 
sich Sulpicius Severus unter anderen literarischen Anknüpfungen94 an die 
klassische römische Geschichtsschreibung auch auf das Vorwort der Vita 
(laudatio funebris}95) des Agricola bezieht, wo Tacitus die beispielhafte 

89 Vgl. CAVALLIN, Vita Caesarii, Teil 1 (5-32): Die literarische Form der Vita, bes. 
S. 12: »Diese Doppelteilung, jiod|eig chronologisch, OLOSTTJ nach den Tugendkategorien, 
ist auch für die Disposition der Vita Antonii charakteristisch.« Das gleiche Muster 
findet sich in der VAmbrosii des Paulinus, vor allem hat es der Vf. aber für die 
VCaesarii nachgewiesen, vgl. ibid. 17-19 (Schema der Vita). CAVALLIN hat sich schon 
zu diesem Zeitpunkt kritisch mit den Theorien von LEO, Biographie, und seinen zahl
reichen Epigonen (vgl. HEINZELMANN, Neue Aspekte 27 ff.) auseinandergesetzt, die die 
spätantiken biographischen Formen auf die Grundformen der peripatetischen (Plutarch) 
und der alexandrinischen Biographie (Sueton) zurückführten. In der Zwischenzeit ist 
diese These längst zurückgewiesen, vgl. zuletzt Voss, Hagiographie. Heranzuziehen 
ist jetzt aber vor allem der scharfsinnige und ausführliche Kommentar von FONTAINE, 
Saint Martin, vgl. die folgenden Anmerkungen. 

90 FONTAINE, Saint Martin, chap. 2, La composition: Dessein et structure de la Vita 
Martini (59-98, bes. S. 87 u. ibid. Anm. 1). Zu der Umgestaltung des 2. Teils (virtutes) 
vgl. S. 87: » . . . il ne s'agit pas, en effet, d'une analyse de ses qualit^s morales et de sa 
vie interieure, mais de l'exercice tres divers de ses puissances surnaturelles . . . « . 

91 Ibid. 65: »Opuscule (seil, das Schlußportrait), au demeurant, dans la tradition 
prägnante du style e'pigraphique et des >elogia<.« Den eigentlichen Abschluß dieser Vita, 
die ja zu Lebzeiten Martins geschrieben wurde, stellt Ep. 2 dar, geschrieben am Tag 
nach dem Tode des Bischofs von Tours. Es ist J. FONTAINE nicht entgangen, wie sehr 
Sulpicius gerade hier der antiken Tradition der laudatio funebris verhaftet ist, vgl. 
ibid. 65. 

92 Polybios VI, 54. 
99 FONTAINE, Saint Martin 72 zur VMartini 1,6: uitam sanetissimi uiriy exemplo 

aliis mox futuram. Vgl. dazu auch den Kommentar, ibid. 416-22. 
94 Vgl. Voss, Hagiographie, pass. 
95 DURRY, ßloge XXVI nennt die verschiedenen Thesen bezüglich der Zugehörigkeit 

der Vita des Agricola, ohne sich für eine der Thesen auszusprechen. Er meint aller
dings, das Werk schulde der alten Laudatio viel. 
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Lebensführung, die Tugenden großer Männer den folgenden Generatio
nen ad prodendam virtutis memoriam empfiehlt und diese der Vergessen
heit entreißen möchte, was in der christlichen Biographie (Hagiographie) 
zu einem vielgebrauchten Topos werden sollte.96 

In einem Brief an Sulpicius Severus preist Paulinus von Nola den Bi
schof von Tours auch aus dem Grunde selig, weil er in Sulpicius einen 
würdigen historicus gefunden habe: ad diuinam gloriam suis meritis et ad 
humanam memoriam tuis litteris consecratur.97 Die Motive der Verbrei
tung des Ruhmes des Helden und die vorbildhafte Darstellung für spätere 
Generationen beherrschen vor allem auch die griechische Vita Antonii 
des Athanasius,98 beide Motive finden sich in der im Westen überaus ein
flußreichen Übersetzung des Euagrius der gleichen Vita ins Lateinische 
durch gewisse >Textverbesserungen< noch gesteigert,99 was mit Sicherheit 
auf eine spezifisch römische Tradition zurückzuführen ist. 

Die prosaische laudatio junebris ist allerdings nicht der einzige Sproß 
jener Tradition, die dafür sorgte, daß den verstorbenen Angehörigen der 
großen römischen Familien eine geeignete literarische, feierliche Ehrung 
zukam. Beim Tode des Drusus etwa verfaßte Augustus nicht nur selbst 
dessen Laudatio, sondern gleichzeitig auch das Epitaph: elogium tumulo 
eius versibus a se compositis.100 Diesen gleichen Befund, den Zusammen
hang von wesensverwandten biographischen Gattungen, finden wir 412 
Jahre später durch Hieronymus erfüllt: Zu seiner Grabrede der Paula,101 

die ihre Herkunft auf die Scipionen und Gracchen zurückführte, fügte er 
eine Inschrift (titulus sepulchri) für das Grab selbst und eine andere für 
die Vorderseite ihres Felsgrabes (spelunca) hinzu.102 

96 Tacit. De vita Agricolae 1: Clarorum virorum facta moresque posteris tradere, 
antiquitus usitatumy ne nostris quidem temporihus quamquam incuriosa suorum aetas 
omisit, quotiens magna aliqua ac nobilis virtus vicit... ita celeberrimus quisque ingenio 
ad prodendam virtutis memoriam . . . ducebatur. Die direkte Anspielung auf diese Vor
lage durch Sulpicius ist durch das uitas clarorum uirorum des Prologes der VMartini 
(1,1) gegeben, vgl. dazu Voss, Hagiographie 59 f. 

97 Ep. 11,11, zitiert nach FONTAINE, Saint Martin 17. 
08 Ygi# Voss, Hagiographie 56. 
99 Ibid. 58 mit Beispielen. 
100 Sueton, Divus Claudius 1,5: ...cum Augustus tanto opere et uiuum dilexerit, 

ut... defunctum ita pro contione laudaverit... nee contentus elogium tumulo eius uer-
sibus a se compositis insculpsissey etiam uitae memoriam prosa oratione composuit. 

101 Hieron. Ep. 108 (Epitaphium sanetae Paulae). Zu Paula vgl. PLRE 674 f. (Paula 1) 
und ibid. 1143 (Stemma 23). Paula ist 404 n. Chr., Drusus 9 v. Chr. gestorben. 

102 Hieron. Ep. 108, 33: Vale, Paula . . . Incidi elogium sepulcro tuo . . . Es folgt der 
titulus sepulchri und eine weitere Inschrift in foribus speluncae. - Das abschließende 
Kap. 34 stellt die genauen Todes- und Begräbnisdaten der Paula zusammen, wie wir es 
in vielen metrischen Epitaphien finden werden, wo eine solche prosaische subscriptio 
dem metrischen Text folgt. Zu Felsgräbern vgl. TOYNBEE, Death and Burial 188-96. 
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Die hier angedeutete Verwandtschaft dieser zweiten biographischen 
Gattung zur Grabrede102* legt eine weitergehende Beschäftigung mit der 
Gattung der Grabschriften nahe, zumal diese gegenüber der laudatio 
funebris durch einen gleichmäßigen Überlieferungsstand durch Jahrhun
derte ausgezeichnet ist. Diese Untersuchung soll sich nun auf die Epi
taphien des bereits angedeuteten Personenkreises und den gleichen Zeit
raum, also von der Republik bis zum 7. Jahrhundert beziehen, um Genesis 
wie Kontinuität dieses Literaturzweiges verfolgen und klar nachweisen 
zu können. 

Epitaphien verzeichnen in der Regel zunächst nicht mehr als den 
Namen des Toten und in einzelnen Fällen gewisse Formeln,103 haben aber 
gerade im römischen Bereich eine spezifische Form entwickelt: Die aus
führliche Behandlung des Ranges im öffentlichen Leben, der durch die 
Leistung für den Staat, versinnbildlicht im cursus bonorum, gekennzeich
net ist. Die extreme Ausbildung des Epitaphs zu einem teilweise recht aus
führlichen Bericht der Stellung des Gelobten im römischen Staat fällt be
sonders ins Auge, wenn wir mit Theodor Mommsen die beiden einzigen 
heidnischen und relativ vollständigen, inschriftlich überlieferten Lauda
tionen, nämlich die der Damen Turia und Murdia, als Grabinschriften 
ansehen.104 

Bei der Frage nach der Funktion dieser überlangen Inschriften wird 
man bald feststellen, daß zwischen Grabrede und Grabschrift eine enge 
Verflechtung festzustellen ist. Das ist natürlich gerade bei den Fällen be
sonders deutlich, bei denen, wie anhand der oben genannten beiden Bei
spiele gezeigt wurde, mit einem einzigen Autor für beide Gattungen zu 
rechnen ist.105 

Auch bei der Befragung der Quellen selbst ergibt sich, daß der Begriff 
epitaphium häufig für die Bezeichnung der Grabrede verwendet wurde. 
So ist der epitaphios logos,m die jährliche staatliche Leichenrede der 
Athener auf ihre Kriegsgefallenen, bereits ein Analogon der römischen 
laudatio funebris. Dieser epitaphios ist auch im römischen Bereich be-

i02a Auf diese Verwandtschaft weisen eindeutig Formulierungen z. B. der Scipionen-
elogien, die sich direkt an den römischen Bürger wenden: (Konsul, etc.) fuit apud vos 
(zitiert Teil I, Anm. 5 u. 10). 

103 Vgl. PREMERSTEIN, Elogium (besonders I. Elogien als Grabschriften 2441 f., und 
II . Elogien an den Ahnenbildern 2442 f.); LATTIMORE, Epitaphs, pass.; KEYDELL, Epi
gramm (griech. Grab-Epigramm 554-59, lat. Grab-Epigramm 568-72) u. BERNT, Lat. 
Epigramm. 

104 Vgl. Th. MOMMSEN, Laudatio Turiae, Ges. Schriften 1, Berlin 1905, 395-421, 
u. E. WEISS, Laudatio Murdiae, RE 12, 994 f. 

105 Vgl. die Anm. 100 u. 102. 
loe Ygj# pj HOMMEL, Epitaphios logos (LAW 839). Als Beleg ist hier nicht auf Quint. 

Inst. orat. III , 7, 2 zu verweisen, wo die laudatio funebris abgehandelt wird, sondern 
zunächst auf III , 4, 5. Vgl. dazu noch >epitaphium<, Thesaurus 5/2, 687 und LIDDELL/ 
SCOTT 664: »emtacpioo, ov (xdqpog): over or at a tomb.« 
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kannt, wird von Quintilian behandelt107 und hat in der gesamten rheto
rischen Literatur als Vorlage für Schulübungen eine Rolle gespielt, ob
wohl für den praktischen Gebrauch des Redners nur Individuallaudatio-
nen in Frage kamen.108 

In ihren Nachträgen zum Du Cange geben die Benediktiner zur Erklä
rung von Epitaphium sermo funebris an. Ihr Beleg, der sich vor allem auf 
die Vita Walae abbatis stützt, wird in einer Anmerkung von Migne zu 
seiner Ausgabe der Vita Walae des Paschasius Radbertus verarbeitet, die 
der Verfasser Paschasius zunächst epitaphium Arsenii, in einem Schluß
vers dann epitaphium Walae genannt hatte.109 Die epitaphia des Hiero-
nymus endlich, die ja auch Grabreden darstellen, sind bereits genannt 
worden.110 

Daß das Wort epitaphium für zwei verschiedene Dinge verwendet wer
den kann, hat auch ein großer französischer Kenner christlicher Inschrif
ten, nämlich H. Leclercq, gesehen. In seinem Artikel >epitaphe< trennt er 
scharf die beiden Bedeutungen des Stichwortes: »Le mot epitaphium . . . 
a . . . tantot le sens bien connu d'annonce fun£raire mentionnant une rapi
de Enumeration des principaux faits de la vie du defunt, tantot le sens 
d'eloge fun&bre.. .«.1U 

Bei der Suche nach den Kriterien für eine klare Unterscheidung der 
Gattungen Grabschrift und Grabrede wird man zunächst auf das der 
Kürze oder Länge des jeweiligen Textes verweisen. Le Blant hat beispiels
weise zusammen mit einer Reihe von nur handschriftlich überlieferten 
Inschriften auch Texte des Venantius Fortunatus aufgenommen, auf die 
noch häufiger zurückzukommen sein wird. Auf Grund des Umfanges hat 
er aber das epitaphium Wilithrudae, das 160 Verse umfaßt, zurückge
stellt und in die »classe des £loges funebres« verwiesen.112 Der Fragwür
digkeit dieses Kriteriums wird man sich bei der Monumentalität vieler 
römischer Inschriften bewußt, auch wenn das Schreiben auf den Stein in 
vielen Fällen gewisse Konsequenzen bezüglich des Inhalts der jeweiligen 
Grabschriften gehabt haben dürfte. So ist zum Beispiel mit einer Straf
fung des Textes und mit einer Auswahl der wichtigsten Aussagen über 
den Toten zu rechnen. 

107 Quint. Inst. orat. III, 4, 5: . . . et epitaphious dicere erat moris. Epitaph steht auch 
hier für Leichenrede. 

108 Vgl. KROLL, Rhetorik 1134. 
109 PL 120, 1649 f., Anm. b. Als zweites Beispiel bringt MIGNE (ebenso wie der identi

sche Artikel bei DU CANGE 2,281) die Anmerkung, daß zur Zeit des Paschasius ein Ur-
sus suhdiaconus die Laudatio des Gregor von Nazianz über Basilius Basilii Epitaphium 
genannt habe. Auch im letzteren Fall handelt es sich um eine Laudatio (des 4. Jhs.). 

110 Vgl. Anm. 12. 
111 LECLERCQ, Epitaphe, DACL 5/1,241. In dem Artikel >£loge funebre< (DACL 4/2,2674) 

nimmt er übrigens das Fortleben der Laudatio auch bei den Christen an. 
112 Le BLANT, Bd. 1, 5. 

30 



Mit dem Stein, d. h. dem für die Grabschrift in der Regel verwendeten 
Material, ist ein wichtiger Gesichtspunkt angeschnitten; Gabriel Sanders 
spricht von einer »immortalite lapidaire« im Zusammenhang mit einem 
»culte du nom«, der »perp£tuation du souvenir«, die durch die heidnischen 
Grabschriften erreicht werden sollten.113 

Wenn sich klare Unterscheidungskriterien hinsichtlich des Inhalts von 
Grabschrift und Grabrede nicht ohne weiteres anbieten, läßt sich dagegen 
eine formale Verschiedenheit leichter aufweisen. Hier ist neben den ge
nannten Merkmalen der Straffung der Texte und des materialbedingten 
Aufzeichnungsmodus auch die literarische Darbietung zu nennen. In der 
Regel haben wir es bei unseren ausführlichen Epitaphien mit einer feier
lichen, rhytmischen Prosa oder mit Versen zu tun,114 während die Lauda
tio zu einer mehr oder weniger kunstlosen Gattung gerechnet wurde.115 

Doch kommen wir noch einmal zurück auf den Ursprung beider Gat
tungen: Den Ritus der römischen Totenehrung. Diese Gemeinsamkeit des 
Ausgangspunktes hatte schon 1922 E. Galletier auf Grund der von Voll
mer gesammelten und kommentierten Belege entdeckt.116 Galletier hatte 
auf Grund dieser Belege einleuchtend geschlossen, daß in der Regel so
wohl die Inschriften im Atrium des Hauses der vornehmen römischen 
Familien unter den Totenmasken der Verstorbenen,117 als auch der titu-
lus,ii8 der ursprünglich auf dem Grabstein (wenn ein solcher vorhanden 
war) stand, nichts anderes als ein Abriß der Laudatio (bei ihm »oraison 
fun&bre«) sei, die auf dem Forum gehalten und im Archiv (tablinum) auf
bewahrt wurde.119 Als Material hatte Galletier die »po^sie funebre« der 

113 SANDERS, Authenticite 411. Dazu auch DUVAL, La Gaule 59, wonach als besonde
res Kennzeichen der Inschriften die »publicite durable qu'elles avaient pour but d'assu-
rer e t . . . par leur caractere honorifique . . . « angesehen wird. 

in Vgl. PREMERSTEIN, Elogium 2441. 
115 Dazu VOLLMER, Laudationum 478: De arte et actione laudationum. VOLLMER 

glaubt nicht, daß die Laudatio jeglicher Kunst entbehre, wie es auf Grund von Cic. 
De orat. II, 84, 341 scheinen könnte. DURRY, filoge XXXV-XLIII möchte freilich so
gar von einer (literarischen) Opferung der Laudatio sprechen, die Cicero deshalb so 
eingestuft habe, da er sie nicht in seinen griechischen Vorlagen habe finden können. 
Dagegen HEINZELMANN, Neue Aspekte 32, Anm. 32. 

116 GALLETIER, Poesie funeVaire. 
117 Vgl. PREMERSTEIN, Elogium 2442 f. (II. Elogien an den Ahnenbildern). 
118 Ibid. Kap. I: Elogien als Grabschriften 2441 f. Vgl. auch die Anm. 103 genannte 

Literatur. 
119 Vgl. GALLETIER, Poesie fun£raire 193: »Une fois la ceremonie (seil, die Laudatio 

auf dem Forum) achevee, Poraison funebre allait s'ensevelir dans les archives du 
tablinum, non sans laisser d'elle-me'me un court et fidele resume\ La brhve inscription, 
grav^e dans Patrium sous Pimage de cire du d£funt, ne pouvait etre que Pabr£ge du 
discours tenu au Forum. Tel etait aussi le caractere du titulus en prose qui ornait ä 
Porigine la pierre funeVaire, tel fut aussi le caractere des premi&res inscriptions m£tri-
ques. Le personnage charge* de prendre la parole aux Rostres composa tout ä la fois 
Peloge funebre, Peloge destine* ä Pimage du defunt et Pepitaphe en vers.« 
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Römer bis zum vierten Jahrhundert, also bis zum Beginn der christlichen 
Periode benutzt. Das eigentlich Fortschrittliche und Anregende seiner 
Arbeit liegt sicherlich in der Untersuchung der metrischen Grabgedichte 
im Hinblick auf den sozialen Status der gefeierten Toten.120 So war uns 
sein Abschnitt über das Verhältnis des römischen Adels zum Gebrauch 
metrischer Grabschriften121 eine wichtige Anregung, die Grabschriften 
dieser Aristokratie über einen längeren Zeitraum hinweg genauer zu un
tersuchen und eine Linie zu christlichen Epitaphien und zu denen von Bi
schöfen des 5. und 6. Jahrhunderts zu ziehen, die ja fast ausschließlich in 
metrischer Form gehalten sind, wie es dem feierlichen Anlaß und der vor
nehmen Herkunft der gelobten Toten in einer Jahrhunderte alten römi
schen Tradition entsprach. 

Wenn in diesem einleitenden Teil vor allem von Biographien und 
Grabschriften als zwei verwandten Gattungen die Rede war, deren Wesen 
und Funktion in der römischen Totenfeier für einen sozial hervorgehobe
nen Personenkreis begründet lag, wird im folgenden auf einzelne Epita
phien eingegangen werden. Durch die entsprechende Untersuchung von 
Formular und Gegenstand der Grabgedichte heidnischer wie christlicher 
römischer Aristokraten soll eine sichere Grundlage für die angemessene 
Interpretation bischöflicher Grabgedichte geschaffen werden. 

120 Diese Möglichkeit der Untersuchung der Funktion von literarischen Gattungen 
ist gerade im Bereich der Altertumswissenschaften durch eine schon sehr früh erfolgte 
Ausgabe von mustergültigen Inschriftencorpora wie dem CiL gegeben, die gleichzeitig 
durch ausführliche Indices zugänglich gemacht wurden. Vor allem ist auf die hervor
ragenden Indices von H. DESSAU ZU verweisen, vgl. bes. ILS, Bd. 3/1 u. 3/2. Uns hat 
vor allem seine Zusammenstellung der >tituli virorum et mulierum ordinis senatoriu 
zu einem relativ raschen Überblick über die wichtigsten Beispiele senatorischer tituli 
verholfen. 

121 GALLETIER, Poesie funeVaire 149-191 (2. III: Les milieux sociaux). Für uns war 
vor allem die These entscheidend, daß die Aristokratie (nach anfänglichem Zögern im 
ersten u. zweiten nachchristlichen Jahrhundert) sich besonders seit dem 4. Jahrhun
dert der Gattung der metrischen Epitaphien zuwendet, nachdem zuvor die Masse der 
metrischen Grabschriften von wohlhabenden Personen verschiedenster Herkunft in 
Auftrag gegeben worden war. In Einzelheiten, in der Darstellung der republikanischen 
Zeit und anderem muß das von GALLETIER gegebene Bild allerdings stark modifiziert 
werden. 
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I. METRISCHE GRABSCHRIFTEN DER R Ö M I S C H E N 
NOBILITÄT 

LI. D I E SCIPIONENELOGIEN. SOZIALE UND RHETORISCHE GRUNDLAGEN 
DES PERSONENLOBES IN DER RÖMISCHEN WELT 

Im Gegensatz zur herrschenden Leichenverbrennung im vorchristlichen 
Rom haben schon seit frühester Zeit die Scipionen, eine der ganz großen 
römischen Familien, ihre verstorbenen Angehörigen in einer Familien
grabstätte an der Via Appia vor den Toren des alten Rom in Sarkophagen 
niedergelegt.1 Von den noch erhaltenen Sarkophagen sind elf mit einer 
Aufschrift versehen, sechs davon in Versen, die durch ihre Einzigartigkeit 
bedeutende literarische wie historische Monumente darstellen.2 Das hier 
verwendete Versmaß des Saturniers ist der alten rhythmischen Prosa, wie 
sie ursprünglich in Rom für die ältesten Kultlieder, die carmina, verwen
det wurde, eng verwandt.3 Ebenfalls in Versform gehalten sind auch 
tituli und imagines, die in der ausgehenden Republik etwa von Varro und 
Atticus verfaßt wurden.4 Es handelt sich hier um die Inschriften, die unter 
den jeweiligen Bildern der Vorfahren der großen Familien, die kurulische 
Ämter bekleidet hatten, an den Wänden des Atriums angebracht wurden.5 

1 Vgl. dazu SALADINO 16 ff. (Die Entstehung des Scipionengrabes), und 18 ff. (Die 
Erneuerung des Scipionengrabes); allgemein zum röm. Begräbnis vgl. RULAND, Leichen
feier, bes. 12 ff. 

2 CIL 1, 29; 30 - CIL 6,1284; 1285 (ILSI) / CiL 1, 32 = CIL 6,1287 (ILS3) / CiL 1, 33 
= CiL 6,1288 (ILS4) / CIL 1, 38 = CIL 6,1293 (ILS6) / CIL 1, 34 = CIL 6,1289 (ILS7) U. 
das Fragment CIL 1,37 = CIL 6,1292 (ILS9). ZU den Versen, die zwischen circa 240 u. 
circa 130 v. Chr. entstanden, vgl. BURCK, Scipionenelogien, LAW 2741 f.; TILL, Scipio
nenelogien, pass. u. SALADINO 21-23 (Die Inschriften des Scipionengrabes). Da die wich
tigsten Bestandteile, d. h. Lob der Ämter, der entsprechenden Tugenden, die Totenkla
gen eigentlich römisch sind, wird an dieser Stelle nicht auf den zweifellos vorhandenen 
griechischen Einfluß auf die Grabgedichte eingegangen werden. 

8 NORDEN, Rom. Lit. 5. 
4 Lit. wie Einleitung, Anm. 69, 71 u. PREMERSTEIN, Elogium (II. Elogien an den Ah

nenbildern). 
5 Die imagines übernehmen praktisch die Ersatz- oder Parallelfunktion der Grab

schriften. Das zeigt unter anderem die Tatsache, daß die imagines oder hebdomades 
des M. Terentius Varro eine »literarische Nachbildung der alten sepulchralen Elogien 
nach Inhalt und Form waren« (PREMERSTEIN, Elogium 2441/2). Zu den imagines des 
Atticus schreibt Nepos Att. 18, 5 f., wie sehr er sich wundere, daß jener in nur vier 
oder fünf Versen die Taten wie auch die Ämter der Verstorbenen beschreiben konnte. 
Das erinnert deutlich an die >Scipionenelogien<, die eben nur zwischen vier und sieben 
Verse stark sind und dennoch eine relativ große Anzahl von Fakten bieten. Vgl. das 
Epit. des Cornelius Scipio Barbatus (ILSI) , Konsul vom Jahr 298 v.Chr . : (Die beiden 
ersten Verse sind gelöscht) 

33 



Diese Sitte läßt sich in Gallien noch im fünften Jahrhundert nachweisen.6 

Da das ius imaginum in der Frühzeit aber nur an Träger kurulischer 
Ämter,7 d. h. zunächst nur an patrizische, dann an einige weitere senato
rische Familien vergeben wurde, leuchtet der ausschließlich aristokrati
sche Charakter auch der entsprechenden metrischen Elogien durchaus ein. 

Doch zurück zu den Scipionen, deren Grabschriften in erstaunlicher 
Weise bereits Form und Inhalt von Epitaphien vorwegnehmen, die 
über ein halbes Jahrtausend später, zwar im gleichen römischen Reich, 
aber doch unter einigermaßen veränderten Vorzeichen, geschrieben wur
den.8 

Die fünf Grabschriften, die für eine Analyse des Inhaltes in Betracht 
kommen, erlauben eine rasche Zusammenfassung ihres Gehaltes, der re
gelmäßig aus den Teilen facta magistratusque9 sowie den virtutes der Ver
storbenen und ihrer Familien besteht. Während Taten und Ämter in 
aller Kürze abgehandelt werden,10 nehmen die Schilderungen der Tugen-

Cornelius Lucius Scipio Barbatusy 
Gnaivod patre I prognatus, fortis vir sapiensque, 
quoius forma virtutei parisuma I fuit; 
consoly censor, aidilis quei fuit apud vos; 
Taurasia Cisauna I Samnio cepit, 
subigit omne Loucanam opsidesque abdoucit. 

6 Vgl. Sid. Ep. I, 6: . . . si tarnen senatorii seminis homo, qui cotidie trabeatis proavo-
rum imaginibus ingeritur... - Der literarische Kontext zu einer solchen Ahnengalerie 
ist in den Parentalia des Ausonius überliefert, der sich bei der Benennung der Sammlung 
der tituli von 30 Mitgliedern seiner Familie auf einen alten Brauch beruft (1. Praefatio 
in prosa): titulus libelli est Parentalia. antiquae appellationis hie dies et iam inde ab 
Numa cognatorum inferiis institutus. Der gallische Dichter und Konsul bringt den 
exequialis bonos auch den Verwandten dar, die durch besondere Umstände keinen 
Grabstein erhielten: ille etiamy maesti cui de fuit urna sepulcri, I nomine ter dicto paene 
sepultus erit (2. Item praefatio versibus adnotata). Normalerweise sollten alle Ver
wandten memoriert werden, die bereits ein ehrenvolles Begräbnis erhalten hatten: 
Nomina carorum iam condita funere iusto(\)f fleta prius lacrimis, nunc memorabo 
modis (ibid. vv. 1 f.). In einigen Fällen scheint mir als Quelle des Ausonius ein echtes 
Epitaph vorzuliegen, vgl. etwa Parent. 24. 

7 Vgl. SCHNEIDER, Imagines 1102. Cic. Verr. II , 5, 36: ius imaginis ad memoriam 
posteritatemque prodendae. Schon hier wird der lehrhafte Charakter einer auf Ein
zelpersonen abgestellten Geschichtsbetrachtung (vgl. dazu DREXLER, Geschichtsauffas
sung) offenbar, die nur das Andenken an die staatstragende Schicht der hohen Be
amten wünscht. Die Propaganda der Aristokratie durch das ius imaginum zugunsten 
ihrer politischen Autorität wird behandelt von BRÜCK, Rom. Recht. In seiner Be
sprechung dieser Arbeit hat Th. KLAUSER (wie Einleitung, Anm. 82) auf eine dritte 
Kategorie von Toten verwiesen, deren Kult von propagandistischen Motiven mitbe
stimmt war: Die Bischöfe. 

8 So schon GALLETIER, Poesie funeVaire 158. 
9 Vgl. Nepos (wie in Anm. 5): versibus de iis, qui honore rerumque gestarum ampli-

tudine ceteros Romani populi praestiterunt, exposuit ita, ut sub singulomm imaginibus 
f a c t a m a g i s t r a t u s q u e eorum non amplius quaternis quinisque versibus de-
scripserit: quod vix credendum sit tantas res tarn breviter potuisse declarari. 

10 Vgl. Anm. 9 und den Anm. 5 zitierten Text von ILSI. Ähnlich ILS3: ...consolt 
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den chronologisch fortschreitend in den Grabschriften einen immer grös
seren Platz ein.11 Bis auf die älteste Inschrift12 fehlt in keinem Falle die 
ausdrückliche, wörtliche Erwähnung von virtus oder virtutes.13 Diese wer
den nun nicht nur auf Einzelpersonen, sondern auffallenderweise auch 
auf das gesamte Geschlecht bezogen: 

Virtutes generis mieis moribus accumulavi, 
progeniem genuiy facta patris petiei. 
Maiorum optenui laudem, ut sibei me esse creatum 
laetentur; stirpem nobilitavit honor.u 

Über 500 Jahre später hat der Konsul Ausonius in den imagines seiner 
angeheirateten vornehmen (senatorischen) Verwandten den gleichen Ge
danken mehrfach ausgedrückt.15 Die Belege aus zwei zeitlich entfernten 

censoYy aidilis hie fuet a [pud vosj. I Hec cepit Corsica Aleriaque urbe, I dedet Tempe-
statebus aide mereto. - ILS6 ist noch knapper gehalten: pr.y aid. cur., q. . . . 

11 Dieser Befund entspricht den oben, Einleitung Anm. 84 (Zitat im Obertext) an
gedeuteten Intentionen des Theoretikers der Lobrede Cicero. 

12 ILS3. Die Inschrift des früher gestorbenen Scipio Barbatus ist erst später nachge
holt worden, vgl. TILL, Scipionenelogien 279. In der ältesten Inschrift wird nur be
merkt, daß es sich bei dem Toten nach Übereinkunft der Römer um den bonorum 
optimus vir handle. 

13 Virtus ist ursprünglich, der Etymologie entsprechend, »männliche Kraft und männ
liches Wesen« (BÜCHNER, Humanitas Romana 311), welche zunächst jeder freie Mann be
sitzen kann. Sie bewährt sich vor allem im Kriege, wobei die Leistung für die Gemein
schaft der Ausgangspunkt ist (ibid. 312). Dieses besondere Kriterium galt auch noch 
dann, als die virtus durch den Einfluß der griechischen doexfi (Vortrefflichkeit) einen 
sehr viel weiteren Bereich als den der Leistung im Kriege ansprach, vgl. dazu BURCK in: 
HEINZE, Römertum 278-84. 

14 ILS6; es handelt sich um den Praetor Cornelius Scipio Hispanus, der relativ jung 
gestorben zu sein scheint. Das Lob des Geschlechtes entspricht rhetorischen Vor
schriften, vgl. Quint. Inst. orat. III, 7,10: Ante hominem patria ac parentes maioresque 
erunty quorum duplex traetatus est: aut enim respondisse nobilitati pulchrum erit aut 
humilius genus illustrasse factis. - Noch im 5. Jahrhundert war diese Vorschrift, daß 
zuerst das Geschlecht vorgestellt werden müsse, lebendig. Vgl. dazu etwa die Briefe 
des Hieronymus, z.B. Ep. 77, 2: ...et o r d i n e R h e t o r u m pratermisso ... et 
totam Fabiorum gentem proferret in medium: diceret pugnasy describeret praeliay et per 
tantae nobilitatis gradus Fabiolam venisse jaetaret, ut quod in virga non poteraty in 
radieibus demonstraret. Und unter anderem gegen Ende des 5. Jahrhunderts, Honora-
tus von Marseille in der VHilarii 2: . . . dignum dueo nequaquam m o r e r h e t o r i c o 
patriam parentesque memorare ... Ähnlich auch die Leichenrede des Gregor von 
Nazianz auf seine Schwester Gorgonia, dazu RULAND, Leichenfeier 157: »Obwohl er 
(Gregor) im Eingang sagt, er wolle sich dieses Mal nicht an die Regeln der Lobrede hal
ten, richtet er sich doch ziemlich genau danach. Die Abschnitte v&vog und Y^VEÖK; sind 
breit und übertrieben.« 

15 Vgl. Auson. Parent. 8 (Attusius Lucanus Talisius, Schwiegervater des Ausonius): 
Qui proceres veteremque volet celebrare senatum I claraque ab exortu stemmata Burdi-
galae, I teque tuumque genus memorety Lucane Talisi, I moribus ornasti qui veteres 
proavos / . . . ; Parent. 9 (Attusia Lucana Sabina, Frau des Ausonius): ...nobilis a 
proavis et origine clara senatusy I moribus atque bonis clara Sabina magis, I ...; Parent, 
30 (Pomponia Urbica, Mutter des Schwiegersohnes): Ut generis clariy veterum sie femi-
na morum I ... I ingenitis pollens virtutibus auetaque et Ulis, I quas doeuit coniunx, 
quas pater et genetrix J . . . 
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Perioden ordnen demnach in weitgehender Übereinstimmung mores und 
virtutes hier einer patrizischen, dort einer senatorischen Familie zu, auch 
wenn beide Familien neben ihrer Zugehörigkeit zur jeweils obersten so
zialen Schicht kaum etwas miteinander zu tun haben.16 

Der Grund für diesen wichtigen Befund liegt in der Geschichte der 
virtus selbst. Diese ist im römischen Denken wesensbedingt mit der Lei
stung für die Allgemeinheit, für den Staat, verbunden,17 eine Leistung, 
die ihrerseits durch bestimmte Ehrungen gewürdigt wurde. Die wichtigste 
dieser Ehrungen in Rom ist aber die Wahl in ein Staatsamt, welches dem 
lateinischen Begriff bonos durchaus entspricht.18 Zu einem Zeitpunkt, an 
dem die wichtigsten honores, d. h. die hohen Staatsämter, nur von einem 
kleinen Kreis von Familien getragen werden, muß sich freilich auch das 
Lob der mit dem Amt verbundenen Tugenden auf diese Auserwählten 
beschränken. Das Monopol dieser Aristokratie auf die Herrschaft seiner
seits beruht auf dem Anspruch, die für die jeweiligen Staatsämter gefor
derten Tugenden allein zu besitzen.19 

Es darf daher nicht verwundern, daß die Passagen aus Ciceros Buch de 
virtutibus, das uns leider nur in Fragmenten überliefert ist, sich fast aus
schließlich ad omnes principes et magistratus> qui res publicas admini-
strant richten und die ihnen entsprechenden Tugenden behandeln.20 Was 
ein junger Römer aus einer solchen Familie, die von einer Generation zur 
anderen dignitates21 und honores anhäufte,22 mit Sicherheit von seinem 
Leben, seiner Laufbahn erwarten durfte, schildert mit aller wünschens
werten Deutlichkeit das Epitaph eines Scipionen, dem all' dies durch sei
nen zu frühen Tod vorenthalten blieb: 

18 Diesem Befund entspricht ein Beleg des 8. Jahrhunderts, der sog. Annales Met-
tenses priores, bezüglich Pippins d. M. (zitiert nach BEUMANN, Historiographie 474, 
Anm. 4): Nam iustitiae rigor, fortitudinis invicta soliditas et temperantia moderamen-
tum talem in adolescentis pectore sibi locum sponte adsciverant, ut non solum naturali 
insertione, quod ab invictissima parentem prosapia possederat, sed etiam divina inspi-
ratione virtutum sibi omnium fontes a cunctis quos regebat populis absque ulla dubi-
tatione patentes esse crederentur. 

17 Vgl. Anm. 13 und Cic. De orat. II, 344: ...omnes enim hae virtutes non ipsis 
tarn, qui eas habent, quam generi hominum fructuosae putantur. 

18 MEYER, Staatsgedanke 267. 
19 Vgl. MEIER, Adel 9: »In beispielloser Weise hat in Rom Adel und Führung der 

res publica praktisch das gleiche bedeutet. Wer Politik trieb, gehörte praktisch immer 
zum A d e l . . . und vor allem auch umgekehrt: wer zum Adel gehörte, trieb Politik.« 

20 Cic. De virtut. 7: iustitia vero agendi vero ea est, quae pertinet ad omnes princi
pes et magistratus, qui res publicas administränt... Vgl. auch ibid. 5: Oportet et 
decet res publicas administrantes bene gubernare civitatem, magna virtute et fide esse, 
diligere virtutes et eos, qui virtute praediti sunt. - Von den erhaltenen 22 Fragmenten 
sind die ausführlichen Stücke 3-7 und 10-17 ausdrücklich an die principes et res pub
licas administrantes gerichtet. 

21 Vgl. dazu DREXLER, Dignitas, pass. 
22 Vgl. ILS6 (wie Anm. 14, zitiert im Obertext): stirpem nobilitauit honor. 
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mors perfecit tua ut essent omnia 
brevia, bonos fama virtusque 
gloria atque Ingenium, quibus sei 
in longa licuisset tibe utier vita . . V 

Der oben dargestellte, ursächliche Zusammenhang von Amt (bonos, 
dignitas) und der zu dessen Ausübung notwendigen Tugend (virtus) hat 
zur Folge, daß die wichtigsten Einzeltugenden schließlich auf dem Hin
tergrund bestimmter zugeordneter Ämter zu sehen sind, ein Umstand, 
der durch die folgende Untersuchung der Ehrenaufschriften des römi
schen Adels bestätigt werden wird. Das bedeutet nicht weniger, als daß 
in den meisten Fällen aus der Laudatio auch ohne die konkreten Angaben 
des cursus bonorum der soziale Rang des Gelobten hervorgeht. 

Ohne eine zweifellos dringend notwendige Untersuchung der Zugehö
rigkeit der virtutes zu bestimmten sozialen Schichten oder gar Ämtern 
hier vornehmen zu wollen,24 lassen die oben erwähnten tituli und elogia 
deutlich erkennen, daß Eigenschaften wie iustitia25 und die mit ihr ver
bundene dementia,2* ebenso wie mansuetudo und benignitas27 nur einem 
hohen, mit richterlicher Gewalt versehenen Magistrat anstehen, während 
etwa Providentia28 einen noch weiteren Bereich der Herrschaftsausübung 

23 ILS4. Die gleiche Situation eines zu früh gestorbenen Scipionen bei ILS7, vgl. 
vv. 3 f.: Quoiei vita defecit, non bonos, bonore. J Is hie situs, quei nunquam victus est 
virtutei (vgl. dazu TILL, Scipionenelogien 282). Vgl. auch MARROU, Eventius 329 und 
ibid. Anm. 3, wo auf die rhetorischen Vorschriften für diesen Fall hingewiesen werden. 

24 Leider ist der angekündigte Artikel >virtus< in Supplementband IX der RE nicht 
erschienen. Ebenso unergiebig wie die Artikel zur Tugend in den verschiedenen kirch
lichen Lexika sind auch für den so wichtigen politischen Charakter dieser Tugenden 
die meisten Arbeiten zur römischen Geistesgeschichte, die den ethischen Ausgangs
punkt stets zu stark herausheben. Vgl. aber immerhin MEISTER, Tugenden, und die 
Anm. 13 genannte Lit. Weiterführend ist die Zusammenstellung von Lit. zu Einzeltugen
den bei HEINZE, Römertum 284. Vgl. auch MEYER, Staatsgedanke, pass. Der religiöse 
Bereich der Tugenden ist behandelt bei WISSOWA, Religion der Römer, pass. und bei 
MATTINGLY, Virtues. Der politische Charakter der Tugenden ist leider kaum für die 
Aristokratie, sondern fast ausschließlich für den Kaiser behandelt worden, vgl. KOCH, 
Pietas; DAHLMANN, dementia; BÜCHNER, dementia; BERANGER, Providentia, u. bes. 
gut zur pietas ALFÖLDI, Vater des Vaterlandes, pass. Zu einem Schema von vier Tu
genden, die im 4. Jh. eine große Rolle spielten, vgl. PREAUX, Venus; zum Fortleben 
gewisser Lob-Schemata von der Antike bis zum Mittelalter WEYMANN, Güter-Ternare. 

25 Vgl. Cic. De virtut. 3 : Usus iustitiae maximus est civitatibus gubernatio et im-
primis ad rectorem rei publicae pertinet haec virtus. Vgl. auch ibid. 7. 

26 Ibid. 6: Rei publicae prineeps debet omnes sensus intendere, ut semper colat 
iustitiam, baec enim una virtus omnium est regina virtutum. sed ei coniunetam esse 
necesse est clementiam. Vgl. auch ibid. 8. 

27 Ibid. 10: ...nulla esse possit virtus, nisi ad eam adiunetae sint mansuetudo et 
affabilitas, cum propter eas quisque laudetur atque ametur, maxime autem prineeps 
bunc oportet aures praebere omnibus, qui supplices eum adeunt et eos benigne atque 
comiter auscultare. ... Et ego quidem prineipem benigne audiendo et respondendo 
ciuium amorem sibi conciliare puto . . . 

28 Ibid. 14: Principi omni cura et diligentia providendum est, ut omnium earum 
rerum, quae ad vivendum necessariae sunt, copia civitati suppetat. 
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anspricht und so zu einer Zentraltugend des princeps werden konnte.29 

Wenn z. B. die fortitudo im Lob von Senatoren seit dem 3. Jahrhundert 
fast ganz ausfällt,80 so hängt das mit dem zeitweisen Ausschluß dieser 
Personengruppe von der militärischen Karriere zusammen.31 

Diese Entwicklung, die längst schon vor der Verleihung des Ehrenschil
des an Caesar Augustus virtutis clementiae iustitiae pietatis causa32 begon
nen hatte, führte in einem langen Prozeß der Erstarrung und Formali-
sierung der Tugenden im 3. und 4. Jahrhundert zu dem Ergebnis, daß die 
Kaiser sich auf ihren Münzen als die Personifikation der virtus selbst dar
stellen,88 sich als rector virtutum bezeichnen lassen34 und nach dem Proto
koll als mansuetudo, pietas oder dementia tua angesprochen werden kön
nen.85 Als sichtbare Zeichen ihres Ranges werden sie mit den Superlativen 
nobilissimus, clementissimus, fortissimusy iustissimus, providentissimus 
versehen:86 Viele Tugenden sind längst Titulatur und Rangprädikat ge
worden, deren Besitz auf einem strengen Reglement basiert.37 

In der Folge wurde die Verbindung ganz bestimmter Attribute (Tugen
den) mit bestimmten sozialen Schichten ein offensichtliches Prinzip der 

2 0 BERANGER, Providentia 335. 
8 0 Vgl. allerdings ILS1235. 
31 Vgl. GAGE, Classes sociales 260 ff. 
82 Monumentum Ancyranum VI, 34: . . . clupeus aureus in curia Iulia positus, quem 

mihi senatum populumque Romanum dare virtutis clementiae iustitiae pietatis causa 
testatum est per eius clupei inscriptionem... - Diese Verleihung stellt übrigens keinen 
Einzelfall dar und war auch nicht auf den princeps beschränkt. Etwa 100 Jahre später 
wurde er zusammen mit der Laudatio nach CIL 2,1286 einem Verstorbenen zuerkannt. 
Zu weiteren clupei (aurei) vgl. ILS, Index Bd. 3/1. 

83 Vgl. TAEGER, Charisma 449-461. 
34 Ibid. 644 f. Nach VESSEY, Stoics 333 hat es z. Z. des Prinzipats einen verzweifel

ten Kampf der Aristokratie gegen den Ausschließlichkeitsanspruch des Kaisers auf die 
Tugenden gegeben. Gegenüber der Feststellung, daß die Aristokratie den Kampf ver
loren habe, ist mit CHASTAGNOL, Devolution 306 u. 314 festzuhalten, daß sich der 
Senat des 4. Jhs. immer noch als Inkarnation der mos maiorum republikanischer Tra
dition verstand. 

85 TAEGER, Charisma 631. Zur mansuetudo (vor allem als Anrede in Gesetzestexten) 
vgl. HEUMANN/SECKEL 332. 

86 TAEGER, Charisma pass., vgl. Register zur Titulatur 714. Zu providentissimus, 
indulgentissimus, felicissimus, etc. vgl. vor allem ILS, Tituli imperatorum domusque 
imperatoriae. Zu nobilissimus siehe PFLAUM, Titulature 160 ff. 

87 Leider sind Untersuchungen über die Entwicklung von Tugenden zu Rangprä
dikaten immer nur auf höchster Ebene, der des Kaisers gemacht worden. Wie aber 
verhält sich die Entsprechung von bestimmten Tugenden, von Rangprädikaten mit 
Ämtern unterhalb der kaiserlichen Ebene? Bei einem Vergleich der kaiserlichen und 
senatorischen Tugenden (vgl. Anm. 34) geht ihre Verschiedenheit klar hervor, zu
mindest in der Verwendung oder der grammatischen Form (Superlativ für den Kaiser, 
etc.). 
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>direkten Personendarstellung< in den Quellen des ersten Jahrtausends, 
was u. a. zu Gregor von Tours beobachtet worden ist.88 

Die Bedeutung der Tugenden in der offiziellen Lobrede39 ist schon von 
Cicero hervorgehoben und in vielen Schriften zur Rhetorik verankert 
worden. Er empfiehlt dem Redner eine genaue Kenntnis der in Frage 
kommenden Tugenden, ohne die eine Lobrede nicht möglich sei: oratori 
uirtutum omnium cognitionem, sine qua laudatio effici non possit, esse 
necessariam.*0 Den Gegenstand hatte er kurz zuvor schon genauer defi
niert: Virtus autem, quae est per se ipsa laudabilis et sine qua nihil laudari 
potest... Nam dementia, iustitia, benignitas, fides, fortitudo in periculis 
communibus iucunda est auditu in laudationibus.*1 In einem entsprechen
den Abschnitt seiner institutio oratoria nennt Quintilian etwa 150 Jahre 
später als species virtutum: fortitudo, iustitia, continentia.42 Von der elo-
quentia, die ursprünglich das Vermögen des Staatsmannes bezeichnete, 
im Senate durch die Rede zu überzeugen, wird noch die Rede sein.48 

Während die bisher genannten Tugenden in der Regel sich auf das Ver
hältnis zu anderen bezogen, gibt es noch eine Reihe von Eigenschaften, 
die sich mit der eigenen Haltung gegenüber göttlichen und menschlichen 
Dingen befassen. Dazu gehören die erste aller Tugenden, die sapientiau 

88 Vgl. FRIEDRICH, Studien 111: »Gregor (von Tours) verknüpfte bestimmte cha
rakterliche Eigenschaften mit bestimmten sozialen Ständen...«. Mit Recht hat Vf., 
ibid. Anm. 1, festgestellt, daß die »Methode der Charakterisierung nach einem festgeleg
ten Ideal« zur Typik (vielleicht eher Topik) der mittelalterlichen Personenschilderungen 
führte. Leider hat FRIEDRICH diesen hochinteressanten Ansatz, der sich ihr nach einer 
Zusammenstellung von Beispielen bei GvT anbot, nicht weitergeführt. Im gleichen Zu
sammenhang ist übrigens die Charakterisierung von Heiligen durch bestimmte Tu
gendkataloge zu sehen, vgl. HERTLING, Tugendkataloge. 

89 Vgl. vor allem bei den panegyrici der Spätantike, dazu MAGUINNESS, Methods, 
und ders., Locutions. Vgl. unsere Einleitung, pass. u. bes. Anm. 87 ff.; dazu BITTNER, 
Herrscher lob 9-21. 

40 Cic. De orat. II, 348. 
41 Ibid. II, 343. 
42 Quint. Inst. orat. III, 7,15. 
48 Sallust, De coniur. 3: Pulchrum est benefacere rei publicaes etiam bene dicere 

haud absurdum est; uel pace uel bello darum fieri liceret; et qui fecere. et qui facta 
aliorum scripserey multi laudantur... Vgl. auch Cic. De orat. II, 344. 

44 Cic. De offic. 1,43, 153: princepsque omnium virtutum illa sapientia... rerum 
est divinarum et humanarum scientia . . . Ibid. II, 2, 5: quid enim est... optabilius 
sapientia ...? hanc igitur qui expetunt, philosopbi nominatur..., und Cic. De orat. II, 
344: Sapientia est magnkudo animi quae omnes res humanae tenues ac pro nihilo 
putantur... - Bei den Scipionenepitaphien wird die sapientia zweimal erwähnt: Bei 
ILSI wird Scipio Barbatus sapiens genannt, ILS7 lobt die magna sapientia eines mit 20 
Jahren verstorbenen jungen Mannes. Nach TILL, Scipionenelogien 280, ist Sophus ein 
Cognomen der gens Sempronia seit dem 4. Jh. gewesen. 
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oder die temperantia45 mit ihren Untertugenden dementia, continentia, 
modestia,4* die den gelobten Aristokraten da Bescheidenheit, Milde und 
freiwillige Beschränkung bescheinigen (und von ihnen fordern), wo sie 
durch ihre bedeutenden Mittel in Überfluß und Ungezügeltheit leben 
könnten. 

Wenn in den Scipionenelogien von den zuletzt angesprochenen Tugen
den kaum die Rede ist, so liegt das an dem Einfluß, den griechische philo
sophische Ideen verstärkt erst seit Cicero und Seneca ausüben. Vor allem 
stoisches Gedankengut hat lange vor den Christen auf die Entwicklung 
des Tugendkanons in den Elogien der Großen des Reiches im Sinne eines 
>humanistischeren< Menschenbildes eingewirkt.47 Trotz gewisser antiari
stokratischer Konzeptionen der stoischen Lehre selbst48 wird auch deren 
Gedankengut voll von einer Aristokratie aufgegriffen,49 die sich nach 
den Veränderungen des 3. Jahrhunderts noch mehr als zuvor als Träger 
von Bildung, Reichtum und Macht erwies und die dementsprechend auch 
die zugehörigen Tugenden für sich reklamierte.50 Denn Tugenden erweisen 
sich nach römischer Vorstellung eben im Gebrauch von Reichtum, Macht 
und Einfluß51 und bleiben damit denen, die diese Güter nicht in die Waag
schale werfen können, vorenthalten. 

45 Cic. De virtut. 20: Temperantia est rationis in libidinem atque in alios non 
rectos impetus animi firma et moderata dominatio; eins partes continentia, demen
tia, modestia. Die temperantia spielte im 4. Jh. n. Chr. als eine der vier >Kardinaltu~ 
genden< eine Hauptrolle, vgl. dazu PREAUX, Vertus, pass. 

46 Vgl. dazu vor allem den Fürstenspiegel Senecas De dementia, dazu BÜCHNER, 
dementia. 

47 Vgl. VESSEY, Stoics; BÜCHNER, dementia; PREAUX, Vertus. 
48 Der stoische Begriff der virtus widersetzt sich prinzipiell jedem System erblicher 

Nobilität, vgl. VESSEY, Stoics 334. Dadurch entsteht schon im 1. Jh. n.Chr. die Aus
einandersetzung zwischen >ancestry< und virtus, die später in der christlichen Po
lemik eine so bedeutende Rolle spielen sollte. Bei den von VESSEY 337 ff. herangezo
genen Beispielen, nach denen die persönliche virtus< höher als die Abkunft bewertet 
wird, handelt es sich allerdings auffallenderweise um Aristokraten, bei denen in jedem 
Falle auch die Abkunft ausführlich rühmend erwähnt wird! 

49 Vgl. dazu MARROU, fiducatton 347: »La culture romaine restera toujours une 
culture aristocratique: au vieux patriciat succede une nouvelle nobilitas non moins 
attentive a illustrer ses traditions de famille; le raidissement de l'oligarchie au IIc 
siecle avant J^sus-Christ, la rlaction aristocratique qui marqua Petablissement de 
Pempire vinrent, au cours des siecles, renforcer ce caractere qui en face de la »d£mo~ 
cratie« grecque constitue aussi un des traits distinctifs de la latinite.« 

50 Zu den nobilissimi humani generis (Symmachus Ep. 1,52) vgl. CHASTAGNOL, 
Involution 314. 

51 Quint. Inst. orat. III, 7,14: Nam divitiae et potentia et gratia, cum plurium vi-
rium dent, in utramque partem certissimum faciunt morum experimentum, aut enim 
meliores sumus propter haec aut peiores. - Dem entspricht auch die Auffassung der 
Kirchenväter, sonderlich Augustins, vgl. SCHILLING, Eigentumsbegriff, bes. 28 ff. 
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1.2. EPITAPHIEN UND EHRENAUFSCHRIFTEN VON PERSONEN 
SENATORISCHER AßKUNFT BIS ZUM 6. JAHRHUNDERT 

In den ersten drei nachchristlichen Jahrhunderten kommen längere me
trische Grabschriften in häufigeren Gebrauch. Während sich ihrer zu
nächst vor allem sozial relativ niedere Schichten bedienen, hat der sena
torische Adel52 von ihnen keinen oder nur zögernden Gebrauch gemacht.53 

Die Grabschriften der Aristokratie sind in diesen ersten Jahrhunderten 
von betonter Kürze und Einfachheit und enthalten neben der Nennung 
des Namens einen mehr oder weniger langen cursus bonorum. Diese Kürze 
entspricht durchaus dem Grundtenor der Scipionenelogien und den tituli 
der imagines.5* 

Mit dem vierten Jahrhundert scheint sich der neuformierte Adel den 
längeren metrischen Inschriften, deren Anzahl sprunghaft anstieg, ganz 
zugewandt zu haben,55 nachdem diese noch im Jahrhundert zuvor vor 
allem bei kaiserlichen Sklaven und Freigelassenen in Gebrauch waren.50 

Gleichzeitig sicherte sich die Aristokratie aber auch ihren Anteil an den 

52 Bei der Verwendung der Begriffe >Adel, Aristokratie< bis zum Ende des 5. Jhs. 
ist zunächst immer an die Zugehörigkeit zum Senat als Kriterium gedacht, dazu MOORE, 
Senatus. Nobiles waren in Rom einige zu dem abgeschlossenen Patriziat aufrückende 
plebeische Familien, seit etwa 200 v. Chr. wird die Bekleidung des Konsulates zum 
Kriterium; in der Kaiserzeit endlich gelten nur noch die Nachkommen der Konsuln 
der Republik (allerdings auch in weiblicher Linie) als nobiles, vgl. MEIER, Adel 9. In 
der Folgezeit entwickelt sich ein ordo senatorius, der sich etwa zum Zeitpunkt des 
Todes Ks. Julians (363) endgültig abschließt und durch soziale Immobilität gekennzeich
net ist (CHASTAGNOL, Involution 311). Der erblich gewordene Senatorenstand (ARSAC, 
Dignite' senatoriale; GAGE, Classes sociales 82 ff.) hatte sich vor dieser Zeit aus Mit
gliedern des ehemaligen Ritterstandes und der Elite der Kurialen (CHASTAGNOL, Re-
crutement du senat 187 ff.), in Konstantinopel {senatus secundi ordinis, Excerpta Vale-
siana I, 30, vgl. CHASTAGNOL, L'eVolution 312) selbst aus Handwerkern, die im kaiser
lichen Dienst hochgestiegen waren, ergänzt. In Rom ist allerdings mit einer starken 
Kontinuität alter, ja republikanischer Familien zu rechnen, vgl. MORRIS, Munatius 
Plancus Paulinus; MATTHEWS, Continuity u. bes. ARNHEIM, Aristocracy. Zum gallischen 
senatorischen Adel vgl. bes. STROHEKER, Adel, pass., der den Anteil der alten Familien 
und vor allem der ital. Aristokratie, die sich in Gallien niedergelassen hat, sicherlich 
etwas zu gering einschätzt; zum senatorischen Adel der früh fränkischen Zeit IRSIGLER, 
Frühfränk. Adel, pass. 

53 Vgl. GALLETIER, Poesie funeraire 154: »Au siecle suivant (d.h. 3.Jh. n.Chr.) 
Paristocratie romaine h£site encore a rendre sa faveur a un genre (seil. P&oge mltrique) 
qu'elle doit consideVer comme pleb&en.« - Allerdings sollte hier darauf hingewiesen 
werden, daß das Zögern des römischen Adels im 2. und 3. Jahrhundert mit einer 
allgemein kärglichen Überlieferung sowie einer erheblichen Schwächung des Adels 
(des alten Senates) selbst zusammenfällt. 

54 Vgl. Anm. 5,9,10. 
55 GALLETIER, Poesie funeraire 155: »Le quatrieme siecle marquera chez les grands 

un gout nouveau pour l'inscription metrique.« 
M Ibid. 155 mit Beispielen. 
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offiziellen Tugenden, die die Kaiser in der Entwicklung der ersten drei 
Jahrhunderte fast ausschließlich für sich beansprucht hatten.57 

Das nach der Überwindung der Krise des 3. Jahrhunderts58 neu inten
sivierte, vor allem an den klassischen Dichtern und Schriftstellern der Re
publik und an den Klassikern der Rhetorik wie Isokrates, Cicero, Quinti-
lian ausgerichtete Bildungsideal wird im Gegensatz zum griechischen Be
reich im römischen Westen immer mehr zum eigentlichen Standessymbol 
der Aristokratie.59 Auch wenn man in diesem Zusammenhang mit Recht 
von einer »renaissance pai'enne«60 gesprochen hat, kann das keinesfalls 
heißen, daß die christlichen Senatoren dabei zurückgestanden hätten.61 

Die große Bedeutung, die ein Dichter wie Vergil sowohl im Bereich der 
Rhetorik62 als auch dem der Dichtung, besonders der Grabespoesie, für 
Christen wie Nichtchristen hatte,68 legt für die Intensität des Einflusses 
der traditionellen Bildungsgüter ein beredtes Zeugnis ab.64 Mehr noch als 
die Poesie ist der gewaltige Einfluß der Rhetorik hervorzuheben, die bei 
der Ausübung aller wichtigen öffentlichen Funktionen eine zentrale Rolle 
spielte65 und die noch im 4. Jahrhundert in gewissen Fällen besonders 

57 Vgl. Anm. 34 u. 37. Das Verhältnis der senatorischen zu den kaiserlichen Tugen
den wäre noch zu untersuchen, dabei vor allem aber das Weiterleben der republikani
schen Tradition der virtutes. 

58 Vgl. LOMMATZSCH, Lit. Bewegungen 177: »Niemals stand wohl die römische 
Literatur auf einem tieferen Niveau als in der Zeit zwischen M. Aurel und Diocletian: 
es ist zugleich die Zeit der größten Verwirrung und Unsicherheit auf politischem 
Gebiet.« 

59 Vgl. STROHEKER, Adel 29: »Wahrer Adel ließ sich nach spätrömischer Auffas
sung nicht von dem Gedanken der Bildung trennen.« Vgl. dazu auch MARROU, £du-
cation, pass.; LOMMATZSCH, Lit. Bewegungen, bes. 180 ff.; KÖTTING, Heid. Opposi
tion, bes. 10 f.; BROWN, Christianization, pass. 

60 PIGANIOL, Empire chr£tien 425. Vgl. auch DUVAL, Conversion 561: »Que la 
HtteYature profane soit devenue le Symbole de la fidelite a Rome et ä ses dieux, les 
exemples en abondent en cette fin du IVe siecle . . . « . 

61 Zu dem literarischen Einfluß des Führers der christlichen Senatspartei vgl. SEY-
FARTH, Sextus Petronius Probus 417. Vgl. aber auch etwa Proba, Ausonius, Paulinus, 
u. v. a. (vgl. bei LABRIOLLE, Litt£rature latine chr£tienne, pass.). 

62 In dem Kreis um Praetextatus diskutierte man z. B. die Frage utrum magis ex 
Vergilio an ex Cicerone (orator) proficiat, vgl. LOMMATZSCH, Lit. Bewegungen 189. 

68 Zum Einfluß der Dichtung Vergils auf Epitaphien vgl. SANDERS, Latijnse graf-
schriften 164 ff. und die ibid. Anm. 31 reich zitierte Lit. Vgl. bes. HOOGMA, Einfluß 
Vergils, pass. 

64 DANNENBAUER, Entstehung Europas 105 spricht von einer »Verseflut« des 4. u. 
S.Jhs. 

65 Vgl. GAGE, Classes sociales 357: » . . . les empereurs aiment a nommer a ces 
hauts postes des hommes ayant notorie'te litt^raire«. - Bes. aufschlußreich ist die 
Rede des Eumenius zum Anlaß der Wiederherstellung der Schule von Autun (298), 
in der er die Aussichten für die Karriere seiner Rhetorikschüler schildert, vgl. Paneg. 
lat. V, 5. Zur Bedeutung der Rhetorik im Bildungswesen vor allem MARROU, Bdu-
cation, u. ders., Saint Augustin; PIGANIOL, Empire chr^tien 433 ff. 
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herausragenden Professoren wie Ausonius oder Themistius66 den Aufstieg 
in die höchsten Reichspositionen erlaubte. 

Diese spezifische, literarische Kultur des 4. Jahrhunderts, die in dem 
orator ihren Idealtypus verwirklicht sah,67 machte sich unter anderem 
auch in der Entwicklung des öffentlichen, politischen Lobes bemerkbar, 
dessen äußere und inhaltliche Gestaltung einen Abschluß fand.68 Das rhe
torische Prinzip der amplificatio (Überhöhung) führt in Verbindung mit 
dem üblichen Brauch, sich ausschließlich auf die ein für alle Mal kanoni
sierten Regeln und Formen der Rhetorik zu beziehen,69 am Ende des drit
ten Jahrhunderts zu einem neuen Stil der Laudationen, wie eine Untersu
chung der tituli virorum et mulierum ordinis senatorii™ zeigt. Die genaue 
Schilderung der Abfolge des cursus bonorum tritt nun zurück hinter eine 
allgemein rühmende Erwähnung der Verdienste der Betreffenden71 und 
der nie fehlenden virtutes?2, endlich auch der vornehmen Herkunft.73 

66 Vgl. DUVAL, Conversion 565. 
•7 MARROU, Saint Augustin 4: »...c'£tait une culture essentiellement litt£raire, 

fond£e sur la grammaire et la rhe*torique et tendant a r£aliser le type id£al de l'orateur.« 
In diesem Zusammenhang ist die aufschlußreiche Interpretation von DUVAL, Conver
sion, zu dem >In lonam 3, 6-9< des Hieronymus zu erwähnen, nach welcher sich H. bei 
der Zusammenstellung der Kategorien von Heiden, die nur schwer zu bekehren sind, 
auf einen Text von Cyprian (>Ad Donatum 3<) stützte. Dabei hebt H. nun (im Ge
gensatz zu Cyprian) auf die Gebildeten, die eloquentes ab, vgl. z.B. den ibid. 552, 
Anm. 9 abgedruckten Text: oratores ac philosophi qui uelut reges habentur... 

68 BITTNER, Herrscherlob 21 ff. (III. Die Spätantike); siehe ibid. 21: »In der Spät
antike erreicht die Entwicklung des Herrscherlobes in seiner äußeren Form und in sei
nem Inhalt Höhepunkt und Abschluß.« 

69 Ibid. 21: »Die Amplificatio führt zu einem echten erhabenen Pathos, aber auch 
zu einem grellen Schreistil... Glänzende und virtuose Formung des Stoffes werden 
höher geschätzt als der Inhalt. Die Macht der Tradition kanonisiert Formen, die als 
mustergültig anerkannt wurden, und gibt ihnen die Kraft von Gesetzen. Nachahmun
gen waren durchaus zulässig und wurden als Ehrung des Vorbildes aufgefaßt.« 

70 Vgl. äs , Bd. 1, mit Nachträgen in Bd. 3/2. 
71 Die Beispiele sind nach ILS zitiert, wobei die jeweils erste und letzte Nummer 

der chronologisch fortschreitenden Belege datiert wird. - Merita werden erwähnt bei: 
ILS 1221 (c334), 1233 {inlustria m.), 1234,1235,1244 {egregia m.), 1254,1255 {egregia 
m.), 1256 {insignia m.), 1262 {inimitabilium meritorum in rem publicam), 1263 (m. 
inlustria), 1264 (Grabschrift, virtutum meritis), 1273 {omnes gradus meritorum), 1281 
{omnibus meritis), 1284 {egregia m.), 8994 {inlustria m.)} 8985 (c431). 

72 Zu den einzelnen virtutes vgl. pass. Meist wird betont, daß der Gelobte omnes 
virtutes besitze; es ist auch vor allem auf die Verbindung mit den merita zu achten. 
- ILS1154 {omnibus virtutibus, c211), 1218 (Verweis auf die exempla veteris probi-
tatis), 1229 {omni virtute), 1230 {in omni virtute perfectus - zu dem perfectus, das 
gerade in der Verbindung mit Tugenden in der christlichen (>asketischen^ Termino
logie der Zeit eine große Rolle spielt, vgl. Teil III.l. Der hier geehrte L. Turcius Se-
cundus war nach PLRE 817 f. zweifellos Heide.), 1235 {virtutum omnium), 1239 (virtu
tibus omnibus), 1243 {omnibusque v.), 1254 {ob virtutis . . . gloriam), 1259 {virtutis 
apicem), 1264 {virtutum meritis), 1273 {omnium v.), 1283, 1284 (n441), 8985 {v. om-
nium), 

78 Das Lob der vornehmen Geburt ist in frühen Inschriften relativ selten, da man 
in der Frühzeit von gewissen honores automatisch auf die Herkunft schließen konnte. 
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Einen überragenden Anteil am Lob des vornehmen Römers nimmt die 
laudatio studiorum und der Preis der eloquentia74 ein, dem wie noch in 
den Scipionenelogien das Lob der iustitia folgt. Die dementia, fortitudo 
und pietas der ausgehenden Republik werden bei den hohen römischen 
Beamten des 4. und 5. Jahrhunderts häufig durch continentia ersetzt;75 

als weitere Tugenden kommen Providentia, censura, integritas, auctoritas 
dazu.76 Während iustitia und aequitas77 einen überragenden Anteil der ge
nannten Eigenschaften ausmachen, tritt etwa fortitudo79 kaum mehr auf.79 

Dazu trat auch die Nennung des Vaternamens, des Namens mit dem Praenomen, die 
die ausdrückliche Betonung der Herkunft überflüssig erscheinen lassen mußten. - Vgl. 
ILS1221 (c334: ob meritum nobilitatis), 1230 (nominis gloriam), 1243 {geriete nobili), 
1259 (superbo germine), 1262, 1263 {restitutori generis Aniciorum), 1264 (ornamentum 
ingens generis), 1265 (nobilitatis eulmini), 1273 (ad insignem laudem gloriamque pro-
genito), 1284 (patriciae familiae viro; n441). 

74 Es ist freilich nicht immer klar, ob Studium in der Tat als wissenschaftliche Bemü
hung um etwas gedacht ist (so ILS1256: Studium sacerdotii provinciae). Vgl. ILS1218 
(317/326: morum studiorumq. laudibus), 1221 (ob meritum... eloquii), 1230 (eloquen
tia), 1237 (admirabilisque eloquentiae), 1257 (qui primus in senatu sententiam rogari 
solitus auetoritate prudentia atq. eloquentia pro dignitate tanti ordinis), 1259 (studiis), 
1262 (eloquentia egregia), 1265 (litterarum et eloquentiae lumini), 1266 (dissertissimo 
atque ... eruditissimo), 1274 (eloquentiae eius), 1282 (c430; eloquentissimo), 8982 
(merita litterarum). Vgl. dazu Cod. Theod. XIV, 1, 1 (nach HEUMANN/SECKEL 643: 
virtus): litteratura, quae omnium virtutum maxima est. 

75 Continentia ILS1235, 1236, 1243; dazu treten moderatio ILS1228, 1237, 1251, 1262, 
1265, 1284, 8985 und patientia ILS1235, 1236 (für die gleiche Person). Vgl. auch humani-
tas ILS1265, 1284, abstinentia ILS1176, 1192 und industria ILSIISO, 1192,1272. dementia, 
fortitudo, pietas gehören in den Superlativen clementissimus, fortissimus, piissimus 
zu den meistgebrauchten Prädikationen der Kaiser und sind damit wohl der Aristo
kratie entzogen, vgl. dazu die Anm. 34 u. 37. 

76 Providentia vgl. bei ILS1220, 1243, 1262 (provisio), 1265 (provisionum ac dispo-
sitionum magistro, vgl. dazu das Cicerozitat Anm. 28), 1278, 1284, 8985,8994; vgl. auch 
dazu 1274 (vigilantia), 1220 (pervigilantia), censura bei ILS1221, 1284, 8985; vgl. auch 
vigor ILS1262 und probkas ILS1259, 1284; integritas bei ILS1220, 1230, 1236, 1249, 1250, 
1256 (quod caste in eadem provincia integreque versatus est; zu beachten ist besonders 
caste - eine Zentraltugend christlicher Askese bei einem Mann, der das Studium sacer
dotii provinciae restituerit), 1275, 1284; auctoritas vgl. bei ILS1230, 1237, 1239, 1257, 
1265. 

77 Iustitia wird gerühmt in ILS1179 (iustissimus), 1193 (wie 1179), 1220, 1221, 1228, 
1230, 1236 (aequitas), 1237, 1239, 1243, 1254 (aequitas), 1256 (quod neque aequitati 
in cognoscendo neque iustitiae defuerit), 1274,1275, 1284 (iustus), 8982, 8985. 

78 In dem ältesten Epitaph dieses Kapitels wird der 180 n. Chr. verstorbene Senator 
noch sanetissimus, fortissimus (ILS1106) genannt, in die gleiche Zeit fällt auch der 
fortiss. dux von ILS1097. Im 4. Jh. wird die fortitudo nur noch bei ILS1235 gelobt. Sie 
wird später von den Christen beansprucht, die eine Reihe ihrer Begriffe aus dem Be
reich der militia genommen haben, vgl. HARNACK, Militia Christi (Tübingen 1905). 
Im 4. Jh. spielt sie als stoische und christliche >Kardinaltugend< eine große Rolle, 
vgl. PREAUX, Vertus, pass. 

78 Zu erwähnen bleiben noch sanetissimus (nur für Verstorbene) ILS1106, 1204, 1218, 
1264, 1261, religiosus ILS1232, relighsissimus ILS1106, 1205, 1213, piissimus (alle aus dem 
familiären Bereich) ILS1106, 1169, 1175, 1183, 1200, 1270. Benivolentia vgl. bei ILSIIIO, 
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Die neuen Attribute weisen auf eine maßvolle Haltung, auf eine ge
rechte und umsichtige Amtsführung und stehen damit in der Tradition 
einer seit den Tagen der Republik unverändert aristokratischen Vor
stellungswelt,80 wie wir sie anhand der Vorstellungen Ciceros oben an
zudeuten versucht haben. Das verstärkte Auftreten von Prädikationen, 
die eine maßvolle, ja väterliche Haltung der hohen Würdenträger gegen
über ihren Untergebenen ausdrücken, geht auf den in der Spätantike stän
dig wachsenden Einfluß der verschiedenen griechischen Philosophien zu
rück.81 Innerhalb dieses geistes- und literaturgeschichtlichen Vorganges 
wird man den Einfluß des Christentums, das von Hause aus ähnliche Tu
genden wie die der Milde, ja der Liebe proklamierte,82 nur sehr schwer 
abgrenzen können.85 

Zusammenfassend läßt sich gegenüber den Scipionenelogien eine Ten
denz zu >passiven< (philosophischen) Tugenden beobachten,84 die die zu
grundeliegende aristokratische Ideologie nicht geändert, sondern eher ver
stärkt hat. Bei nur geringfügigen Wandlungen des Formulars85 bleiben die 
alten Bestandteile des Lobes: facta magistratusque, virtutes und die Her-

1138, 1218 (benignissimus), 1219 (benivola dispositione), 1237, 1239, 1250, 8985, boni-
tas ILS1249, 1266. Vereinzelt folgen prudentia ILS1257, 1272, sapientia ILS1288, fides 
ILS1254, felicitas ILS1237, liberalitas IL$1235. 

80 Vgl. CHASTAGNOL, L'eVolution 314: ». , . l e substrat id£ologique sur lequel re-
posait l'ldifice social des temps anciens n'en est pas moins rest£ la doctrine perma
nente de Paristocratie se*natoriale profonde*ment transformie, qui d£tenait encore in-
fluence, richesse et prestige ä l'lpoque thlodosienne.« 

81 Vgl. etwa WEYMANN, Güter-Ternare, bes. 397 ff. und PREAUX, Vertus. Zum Einfluß 
der Philosophie in der Spätantike, vor allem im 4. Jh. vgl. u. a. KÖTTING, Heid. Op
position; BLOCH, Pagan Revival; COURCELLE, Christian Platonism (u. die ibid. 165, 
Anm. 150-156 genannte Lit.); ders., Verissima Philosophia, und MARROU, Saint Augu
stin, bes. Teil 2 (Studium sapientiae). Zum Wortschatz der verschiedenen Philosophien 
in Epitaphien vor allem KNOTT, Special Language 77. 

82 Vgl. aber auch ILS1235. In dieser Inschrift feiert die Provinz Numidien ihren 
Patron wegen seiner Verdienste, u. a. amor in omnes. 

83 Vgl. etwa zu den vier >Kardinaltugenden< des 4. Jhs. PREAUX, Vertus, wonach 
diese von der christlichen wie paganen Seite beansprucht wurden. 

84 TILL, Scipionenelogien 281, zitiert eine Leichenrede des Q. Caecilius Metellus 
für seinen Vater vom Jahre 221 v. Chr., in der die Ziele eines aristokratischen Lebens 
der Zeit der Scipionenelogien zusammengefaßt sind (bei Plinius, Nat. hist. 7, 139 f.): 
voluisse primarium bellatorem esse, Optimum oratorem, fortissimum imperatoremy 
auspicio suo maximas res geri, maximo honore uti, summa sapientia esse, summum se-
natorem haberi, pecuniam magnam bono modo invenire, multos liberos reliquere et 
clarissimum in civitate esse. - Die konsequente Verwirklichung des o*i#m-Ideales bei 
Senatoren des 4. Jhs. n. Chr. (vgl. FONTAINE, Grands proprie*taires) steht dazu in einem 
schroffen Gegensatz. 

85 GALLETIER, Polsie funeraire 158. Mit Recht hat Betty KNOTT, Special Language, 
bes. 67 u. pass. festgestellt, daß Inschriften von ihrem Charakter her traditionell sind, 
ähnlich auch BESOUW, Grabespoesie; LATTIMORE, EpitaphsJ SANDERS, Authenticite 
411 u. ders., Latijnse grafschriften, pass. 
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vorhebung des Geschlechtes bestehen. Geändert hat sich vor allem der 
Umfang86 und die weitgehende Poetisierung der neuen Grabgedichte, de
ren sich die christlichen Aristokraten von Anfang an in selbstverständ
licher Weise bedient haben. 

Zur Verifizierung dieses Befundes soll hier noch einmal kurz auf die 
Epitaphien von vier römischen Senatoren vom Ende des 4. und dem Be
ginn des 5. Jahrhunderts eingegangen werden, die als typische Beispiele 
der neuen Grabespoesie römischer (heidnischer wie christlicher) Aristo
kraten gelten können. 

In dem Epitaph des 384 als consul designatus verstorbenen Vettius 
Agorius Praetextatus und seiner Frau Aconia Fabia Paulina wird be
sonders der Zusammenhang der Grabschrift mit der laudatio funebris 
evident.87 Der Text besteht aus drei Teilen: Voraus geht ein ausführlicher 
cursus in 23 Zeilen, der die Ämterlaufbahn des großen Führers der heid
nischen Senatspartei im Rom mit Einschluß seiner Priesterämter ebenso 
wie die Priesterämter seiner Frau zum Inhalt hat.88 Dem folgt die Lauda
tio der Paulina durch den Ehemann, der indessen vor ihr gestorben ist. 
Das Thema dieser ersten Lobrede ist mit Recht »quadrige de saintet£ 
n^oplatonicienne« bezeichnet worden,89 geht also vor allem auf die Ver
dienste der Fabia Paulina bei der Ausübung ihrer Religion ein, ohne etwa 
ihre vornehme Herkunft besonders zu betonen.90 Dieser Bestandteil des 
Lobes fehlt nicht im dritten Teil der großen Grabschrift, der Laudatio des 
Praetextatus durch seine Gattin: 

Agori, superbo qui creatus germine 
patriam, senatum coniugemq. inluminas 
probitate mentis, moribus, studiis simul, 
virtutis apicem quis supremum nanctus es.91 

*6 Vgl. u.a.: 48 Verse (ILCV63), 41 (ILS1259), 24 (CLE2099), 22 (CLE1335), 17 
(CLE686), 16 (ILCV, Suppl. 90 und CLE1376). 

87 Dazu ausführlich LAMBRECHTS, Praetextatus. Zur Person ENSSLIN, Praetextatus 1, 
RE 22/2, 1575-9; NISTLER, Praetextatus; PLRE 722-24 (Praetextatus 1); CHASTAGNOL, 
Pre*fecture de Rome 171-178. Siehe auch bei LOMMATZSCH, Lit. Bewegungen; KÖTTING, 
Heid. Opposition, und BLOCH, Pagan Revival, pass. 

88 ILS1259 — CIL 6, 1779. Zu dem cursus bonorum siehe LAMBRECHTS, Praetextatus 
15 ff. Auch die Aufzählung der Priesterämter der Paulina ( . . . et Aconia Fabia Paulina 
c. f.lsacrata Cereri et Eleusiniisjsacrata apud Eginam Hecataejtauroboliata, hierophan-
tria.) stellt einen cursus dar. 

89 PREAUX, Vertus 655. 
80 Paulina ist die Tochter des Konsuls Aco Catullinus, vgl. zu ihr PLRE 675. - In 

schroffem Gegensatz zu ihrem fast >asketisch< anmutenden Epit. steht die Grabinschrift, 
die Hieronymus der 404126 verstorbenen Christin Paula verfaßte und die er seiner 
laudatio funebris (vgl. Einleitung, Anm. 102) hinzufügte (Ep. 108,33): Scipio quam 
genuit, Pauli fudere parentesJGracchorum suboles, Agamemnonis inclita prolesjhic iacet 
in tumulo: Paulam dixere priores JEustochii genetrix, Romani prima SenatusIpauperiem 
Christi et Bethlemitka secuta est. Vgl. dazu PREAUX, Vertus 656 f. 

91 ILS1259, vv. 4-7. Auch dieses Lob nimmt sich gegenüber dem der christlichen Se
natoren, die wir behandeln werden, sehr bescheiden aus. 
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Der eigentliche Inhalt dieser zweiten Laudatio in 41 Versen betrifft 
allerdings vielmehr die literarischen,92 philosophischen und vor allem re
ligiösen Aktivitäten98 des Toten, womit die oben erwähnte Tendenz der 
Aristokratie bestätigt wird, sich verstärkt der Philosophie und den tradi
tionellen Bildungsgütern zuzuwenden. 

Ein Jahr nach Praetextatus starb mit dem Vicarius Africae von 381 
Alfenius Ceionius Iulianus signo Kamenius94 ein Angehöriger der bedeu
tenden Familie der Caeionii, die im Gegensatz zu den Aniziern, ihren gro
ßen stadtrömischen Rivalen, ihr philosophisches Heidentum bis ins 5. 
Jahrhundert bewahrten.95 Sein kürzeres Epitaph96 ist im Gegensatz zu 
dem gerade besprochenen Text eher dem traditionellen Typ der Grab
schriften zuzuschreiben, zu dessen wichtigsten Merkmalen neben der Er
wähnung der honores das Lob der Herkunft und des Geschlechts ge
hört.97 Als traditionell ist auch der Anteil von Bezeugungen der Trauer98 

anzusehen, die in dem Praetextatus-Epitaph einer sehr christlich anmu
tenden Jenseitserwartung gewichen war.99 

Mit dem 48 Verse umfassenden Grabgedicht des Sextus Claudius Pe-
tronius Probus100 ist uns nicht nur eines der längsten und schönsten Epi
taphien eines römischen Aristokraten erhalten, sondern zugleich auch 
die ausführliche Laudatio eines Mannes, der im Rom des späten vierten 
Jahrhunderts auf der christlichen Seite der römischen Senatspartei eine 
ebenso große Rolle spielte wie Praetextatus auf der heidnischen. Die Über
lieferung hat uns hier also tatsächlich die Möglichkeit gegeben, anhand 
der Epitaphien der beiden überragenden Gestalten des römischen Adels 
aus der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts zu überprüfen, wieweit man 

92 Dazu LAMBRECHTS, Praetextatus 30-35 und LOMMATZSCH, Lit. Bewegungen 182 ff. 
93 LAMBRECHTS 36-43; vgl. aber bes. BLOCH, Pagan Revival 186 ff. und KLEIN, 

Symmachus 47 ff. und pass. 
94 SEECK, Ceionius 31, RE 3/2,1864, u. PLRE 474 f. (Iulianus 25). 
95 SEECK, Caeionii (in nachdioklet. Zeit. nr. 17 ff.), RE 3/2, 1858 f. Vgl. zu dieser 

Familie bes. CHASTAGNOL, Conversion, und BROWN, Christianization 172 f. 
96 ILS1264 = CIL 6, 1675. Das Epitaph besteht aus 10 Versen und 7 Zeilen cursus. 

Diese relative Kürze steht zweifellos im Zusammenhang mit der Lebensdauer des 
Toten, vgl. v. 5: obiens iuvenalibus annis. 

97 ILS1264, vv. 1-4: inter avos proavosque tuos sanctumque par entern! virtHtum meri-
tis et honoribus emicuistijornamentum ingens generis magnique senatusjsed raptus pro
pere liquisti, sancte Kameni. 

98 Vgl. GALLETIER, Poesie funeraire 194 ff.; LATTIMORE, Epitaphs, pass. Zu der 
rhetorischen Behandlung der Trauer vgl. Moos, Consolatio; zur Einstellung christl. 
Schriftsteller gegenüber der Trauer um Tote RULAND, Leichenfeier 141 ff.; vgl. auch 
Anm. 131 u.Teil II.2.3.2. 

99 Dazu LAMBRECHTS, Praetextatus 44 ff. u. PREAUX, Vertus 656 f. Vgl. allgemein 
LATTIMORE, Epitaphs 301 ff. und SANDERS, Latijnse grafschriften 166 u. Anm. 36. 

100 ILCV63 (CIL 6,1756). Zu seiner Person vgl. O. SEECK, Anicius 45, RE 1/2,2205-7 
(mit Ergänzungen von W. ENSSLIN, Probus 6, RE 23/1, 56 f.); PLRE 736-40 (Probus 5), 
u. bes. SEYFARTH, Sextus Petronius Probus. 
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von einem neuen, christlichen Moment im Lob der Großen sprechen 
darf.101 

Das Grabgedicht des etwa im Jahre 388 verstorbenen Konsuls und vier
fachen praefectus praetorio (Galliarum, Illyrici, Italiae, Africae) aus sei
nem vatikanischen Mausoleum beginnt mit dem Lob der Vorfahren: con-
sulibus pYoavis socerisque et consule maior I quod geminas consul reddidit 
ipse domos f.102 Durch seine Verdienste (talibus pro meritis) leben sein 
Ruhm (fama) und damit er selbst weiter:... uiuit et astra tenet I uirtutis 
fidei pietatis honoris amicus /.108 

Im zweiten Teil des klar gegliederten Epitaphs werden seine Verdienste 
präzisiert: 

diues opum clarusque genus, praecelsus honore 
fascibus inlustris, consule dignus auo 
bis gemina populos praefectus sede gubernans.lu 

Nun erst tritt eine neue Komponente direkt anschließend hinzu: Durch 
Christus nämlich erreicht Probus erst die wahren Ehren und den eigent
lichen Adel: 

has mundi pbaleras, hos procerum titulos 
transcendi senior donatus munere Christi: 
hie est uerus bonos, haec tua nobilitas.10* 

Insbesondere der letzte Vers steht im Gegensatz zu den bisherigen Lo
beshymnen der weltlichen Ehren und des Ruhms des Konsuls, erklärt 
sich aber im folgenden, wo der Bezug auf das Leben nach dem Tode her
gestellt wird: Probus tauscht die Tischgenossenschaft und die Nähe des 
Kaisers des römischen Reiches gegen die Tischgenossenschaft und unmit
telbare Umgebung eines noch höheren Herren, nämlich Christus, ein, in
dem er eine sedis sanctorum für sich beanspruchen darf.108 Dieser direkte 
Zusammenhang diesseitiger und jenseitiger Stellung wird in der Folge 
noch einmal wiederholt:... cum uita maneret I... / primus eras nullique 

10t Der Wert dieser repräsentativen Auswahl< durch die Überlieferung erhöht sich 
durch den Umstand, daß beide Grabschriften von vergleichbarem Umfange sind. 

102 ILCV63 A, vv. 3 f. Zu beachten ist die indirekte Erwähnung seiner Frau, die 
einer noch vornehmeren Familie als er selbst, nämlich den Anicii (vgl. Einleitung 2) 
zugehörte. 

103 Ibid. A, vv. 12 f. Zum Weiterleben nach dem Tode durch fama vgl. LATTIMORE, 
Epitaphs 230 ff. (Beispiele ibid. Anm. 109); vgl. auch SANDERS, Latijnse grafSchriften 
162 f. und bes. 164. Anspruch auf Ruhm basiert auf Verdiensten der Tugend {pro me
ritis fama), vgl. bei LATTIMORE 242 f. (und ibid. Anm. 215-222), dto. 329 f. Zu dem 
astra tenet vgl. KNOTT, Special Language 77; LATTIMORE 31 ff. und SANDERS 170 f. 

1 0 4 ILCV63 B, vv. 5-7. 
105 Ibid. B, vv. 8-10. 
l o e Ibid. B, vv. 11-14: laetabare prius mensae regalis honore I prineipis alloquio, 

regis amicitia; I nunc propior Christo sanctorum sede potitus I luce noua frueris, lux tibi 
Christus adest. 
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patrum ( = Senatoren107) uirtute secundus I nunc renouatus habes perpe-
tuam requiem . . . .108 

Mit dem überaus reichlich fließenden Lob des Geschlechtes und 
der Herkunft, der wiederholten Betonung der außerordentlichen Macht
position des Probus durch seine verschiedenen Staatsämter, der Nennung 
von fama und merita, der Identifizierung des Gelobten als amicus honoris 
steht dieses Epitaph dem klassischen (heidnischen) römischen Totenlob 
viel näher als die beiden zuvor angesprochenen Texte. Erstaunlich ist die 
bedingungslose Akzeptierung der traditionellen Werte aristokratischen 
Römertums und der unbefangene Versuch, sie unverändert mit in die 
christliche Vorstellungswelt hinüberzunehmen. 

In dem Epitaph des Anicius Petronius Probus,109 Konsul des Jahres 406 
und Sohn des Vorhergehenden, ist dieser Versuch bereits zur Selbstver
ständlichkeit geworden. Selbstverständlich ist das Lob der Vorfahren,110 

seiner Bildung, seiner Tugenden,111 aber auch das Wissen um die zukünf
tige irdische fama, der gleichzeitig eine außerordentliche, christliche Heils
gewißheit entspricht: 

nil tibi mors nocuit, cum hie uiuis laude perenni 
et XQI in regno dum sine fine manes, 
haec tibi quae cecini, non sunt praeconia falsa: 
pro meritis fama est testis ubique tua.n% 

1.3. METRISCHE INSCHRIFTEN DER ARISTOKRATIE IN GALLIEN 

Die frühen metrischen Inschriften Galliens sind wie in Rom zweifellos 
für wohlhabende Personen geschrieben worden, die die hohen Kosten der 
technischen Herstellung einer Inschrift aufbringen konnten.118 Neben 

107 ILCV führt diesen Beleg weder in Register VII (Religio christiana) noch X (Res 
Romanae) an. Nach dem Apparat gilt als Vorlage für v. 17: Vergil, Aen. 11, 441 
(haud ulli ueterum uirtute secundus). Die restlichen Vergilzitate oder Vorlagen für 
dieses Epitaph wurden nicht angemerkt. Zu patres (Senatoren) vgl. ALFÖLDI, Vater 
des Vaterlandes 42 f. und KÜBLER, Patres, siehe auch Teil II. 2. 4.1 u. bes. Anm. 389. 

108 ILCV63B,VV. 15-18. 
109 ILCV64 (CLE1408). Vgl. zur Person SEECK, Anicius 48, RE 1/2, 2207. 
110 Ibid. v. 1: spes generis clarit magnorum gloria patrum /. Register von ILCV, Bd. 3, 

449 hat patres = maiores(}). 
111 Ibid. vv. 2-4: sollers ingenio, carmine doctiloquuslinlustris sapiens bumilis mode-

ratus bonestusl communis gratus, plus bonitate piusl. - Neben dem Lob der Bildung 
fällt vor allem wieder die starke Tendenz der Hervorhebung von Tugenden auf, die die 
maßvolle Haltung (bei der Ausübung von Amtsgewalt) betreffen. Zum Ideal der 
humilitas seit Kaiser Gratian vgl. STRAUB, Herrscherideal 141. 

112 Ibid. vv. 7-10. 
118 Zu den metrischen Inschriften Galliens vgl. Register XIV (carmina) von CIL 

12 und 13. Zu den Kosten eines Begräbnisses vgl. Sid. Ep. VII, 17,2 (Begräbnis eines 
Priesters). 
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einigen Beispielen von Grabgedichten gallischer Aristokraten des 5. Jahr
hunderts wird die Überlieferung dieser biographischen Gattung gerade 
in Gallien im folgenden Säkulum besonders reich.114 

Neben verschiedenen Hinweisen auf Ehren- und Ruhmestitel, die wohl 
mit bedeutenden staatlichen Funktionen in Zusammenhang zu bringen 
sind,115 läßt sich vor dem Beginn des 5. Jahrhunderts in Gallien nur ein 
Epitaph eines Mannes senatorischen Standes nachweisen. Es handelt sich 
hierbei um einen bei Flodoard überlieferten Text,116 den Le Blant für die 
Weiheinschrift der von Jovinus erbauten Kirche S. Agricola in Reims ge
halten hat, der aber zuletzt wieder von Luce Pietri mit Recht als Epitaph 
eben dieses Jovinus gedeutet worden ist.117 Flavius Jovinus, dessen galli
sche Herkunft keineswegs gesichert ist, war unter Kaiser Julian magister 
equitum per Gallias und behielt seine hohen Funktionen in der Armee 
auch unter Valentinian I. bei, der ihn 367 sogar zum Konsul machte.118 

In seiner Grabschrift werden seine militärischen Tugenden119 und Taten 
(insignes triumphi) gerühmt, die er aber hingibt, um durch facta, unter 
denen wohl vor allem der Bau der Kirche zu verstehen ist, mehr als nur 
fama, nämlich das ewige Leben zu erhalten.120 

Im Gegensatz zu diesem vereinzelten Beispiel des 4. Jahrhunderts sind 

114 Vgl. MARROU, Casarie 666: »Le genre litteraire de la biographie chr£tienne se 
retrouve, comme stylise* et r£duit ä un sch£ma thematique, dans les elogia que renfer-
ment certaines inscriptions funeraires pal^ochr^tiennes: on en trouve en particulier de 
nombreux et remarquables exemples dans des epitaphes provenant du Sud-Est de la 
Gaule - et en particulier de la valtee du Rh6ne - et datant en geneVal du VIe siecle 
plus ou moins avanc^ . . .« . 

115 Vgl. CIL 12, 533 (Aix), nach der Schrift datiert saec. Hex: et virtute potens et 
pulcher flore iuventaejet qui praeferrer populi laudantis amore/; u. CIL 12, 1981 
(Vienne): et patriae darum de[cus]lnatus at eloquium [.../ tot titulis functus . . . 

116 Flodoard, Hist. Remensis Eccl. I, 6. LeBLANT 335; CLE302; CIL 13, 3256; ILCV61. 
117 PIETRI, Jovin. Zu Jovinus vgl. auch STROHEKER 203 und PLRE 462-70. 
118 Nach LCBLANT bedeutete das Fehlen eines Hinweises auf das Konsulat des 

Jovinus, daß die Inschrift vor 367 verfaßt worden sein muß. Dagegen hat PIETRI, Jo
vin 449, wahrscheinlich gemacht, daß v. 4 (extulit aeternum saeclorum in saecla no-
men) sich eben auf das Konsulat bezieht. Valentinian I., dessen senatsfeindliche Hal
tung bekannt ist (vgl. PIGANIOL, Empire chretien 206 f.), hat zwischen 365 und 375 
noch fünf weitere Generäle Konsuln werden lassen (PIGANIOL 204). Mit großer Wahr
scheinlichkeit hat auch Jovinus nicht von Geburt an der Aristokratie angehört, was 
in seinem Epit. ebenfalls zum Ausdruck kommt. 

119 ILCV61, vv. 1-4: felix militiae sumpsit deuota Iouinus/cingula uirtutum culmen 
prouectus in altum/bisque datus merkis equitum peditumque magister/extulit aeternum 
saeclorum in saecula nomenl. 

120 Ibid. 5-8: sed pietate graui tanta haec praeconia uicitl insignesque triumphos 
relligione dicauitjut quem fama dabat rebus superaret honorem/et uitam factis posset 
sperare perennemJ. - Trotz der deutlichen Vorrangstellung, die hier die christlichen 
Werte einnehmen, kann man wohl nicht von einer Verdammung »tout entier« heidni
scher Vorstellungen sprechen (so PIETRI, Jovin 450), vgl. allein die Laudatio der vv. 1-4 
(Anm. 119). Vielmehr wird die Bedeutung der conversio des Jovinus durch die Über
höhung des christlichen Ideals besonders hervorgehoben. 
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in dem folgenden Jahrhundert alle größeren metrischen Epitaphien fast 
ausnahmslos Personen senatorischer Herkunft zuzuweisen.121 Dieser Be
fund entspricht einer Situation, die durch die ungeheure Bereicherung der 
gallischen Senatoren vor allem auf Grund ihrer Steuerfreiheiten und 
der gleichzeitigen Verarmung aller anderen Schichten, die immer mehr in 
die Abhängigkeit der clarissimi gerieten, enstanden war. Der soziale Ab
stieg von mittleren Schichten betraf vor allem die früher bedeutenden 
Chargen der Stadtverwaltung, die Dekurionen, denen es nicht gelungen 
war, sich in den Senatorenadel einzukaufen.122 

Zu diesen wenigen Familien, die die Geschicke Galliens in diesem Jahr
hundert fast ausschließlich in den Händen hielten, gehört ApoUinaris 
Sidonius, dessen Karriere im römischen Staatsdienst ihn bis zum Rang 
eines patricius und bis zum Amt des Stadtpräfekten von Rom führte.128 

In seinen Briefen führt er überaus anschaulich Weltbild und Lebensart 
dieser erwähnten Familien vor, die in ungebrochen römischer Tradition 
dem Ruhm eines Staates leben, den sie mit sich selbst identifizieren. 

In einem Brief um das Jahr 470 berichtet dieser Sidonius seinem Nef
fen Secundus vom kürzlichen Besuch eines Friedhofs (wohl bei Lyon), 
bei welcher Gelegenheit er einige Grabräuber überraschte, die sich an dem 
etwas heruntergekommenen Grab seines Großvaters zu schaffen gemacht 
hatten.124 Nachdem er das publicum scelus auf private Art bereinigt 
hatte,125 sorgte er für die Wiederherstellung der Grabstätte des ApoUina
ris, praefectus praetorio Galliarum von 408,126 indem er zu diesem Zweck 
einem Gewährsmann Geld hinterließ und in der folgenden Nacht ein 
Carmen oder epitaphium verfaßte, dessen Übertragung auf die tabula 
durch den quadratarius er der Überwachung seines Neffen anempfahl. 

Die beiden ersten Zeilen dieses dem Neffen übermittelten Grabgedich
tes dienen der Rechtfertigung des Enkels, der nur wegen des Todes von 
Vater und Vaterbrüdern berechtigt ist, dem Großvater das vorliegende 
Epitaph zu setzen.127 Das entspricht exakt den Regeln der laudatio 
gentilis, die dem ältesten Sohne die Pflicht der Leichenrede auferlegt -

121 Vgl. KRÄMER, Trier (Exkurs III: Inschriften der Spätzeit, ab Ende 5. Jh.) 56: 
» . . . es fiel uns schon bei den Spezialuntersuchungen auf, daß späte Grabsteine (d. h. 
des 5. Jhs.) vornehmlich Menschen aus sozial höheren Schichten gesetzt zu sein schei
nen.« 

122 Vgl. dazu STROHEKER, Adel 36 ff. u. pass.; GAGE, Classes sociales 378 und Pi-
GANIOL, Empire chr£tien 395. 

128 Vgl. bes. STROHEKER 358 U. ders., Adel 217 ff.; vgl. auch LOYEN, Recherches 
historiques, und CHIANEA, Id^es politiques, pass. 

124 Sid. Ep. III, 12. 
125 Ibid. III, 12, 3. Später unterrichtete Sidonius den B Lyon, der für Verbrechen die

ser Art zuständig war. 
126 STROHEKER 20. 
127 Sid. Ep. II, 12, 5, vv. 1 f.: Serum post patmos patremque Carmen I band indignm 

avo nepos dicavi. 
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erst wenn dieses unmöglich sein sollte, ist sie Sache der nach ihm nächsten 
Verwandten.128 Den gleichen Gedanken drückt er in dem Schlußsatz des 
gleichen Briefes an seinen Neffen noch einmal aus: tibi quoque non decet 
tardum videri quod heres tertius quartusque dependimus . . . .i29 Zuvor 
hatte er im Begleitbrief seinen Neffen, den Urenkel des Apollinaris, schon 
belehrt, daß dieser selbst pro gradu seminis die von ihm erfüllte Pflicht 
hätte erfüllen müssen, wenn er, Sidonius, bereits tot gewesen wäre.130 

In dem Epitaph selbst findet neben der Erwähnung der Trauer der 
patria, einem in den Laudationen der ganz großen Beamten immer wie
derkehrenden Bestandteil,181 zunächst der praefectus seinen Preis, dann 
aber der consultissimus utilissimusque ruris militiae forique cultor, d. h. 
der Grundherr,132 der Feldherr und der Staatsmann. Vor allem werden 
aber auch die an Ehren gleichen Vorfahren erwähnt, die er nur durch 
seine neue superba virtus übertrifft: Er hat als erster der Familie das 
Christentum angenommen und sich dadurch eine zusätzliche Tugend an
geeignet, ohne daß freilich diejenigen der (heidnischen) Verwandten da
mit in Frage gestellt würden.133 

Endlich entschuldigt sich Sidonius im Schlußteil seines Briefes, daß das 
Epitaph nur in ungenügender Weise der Kenntnis seines Großvaters 

128 Vgl. VOLLMER, Laudationum 454 (Kap. IV: Quis laudaverit). 
120 Sid.Ep. III, 12,6. 
180 Ibid. III, 12,5: ego vero, si pio studio rogata curaveris, sie agam gratias, quasi 

nil tibi quoque laudis aut gloria accedat, quem patruo tuo remoto (seil. Sidonius selbst) 
praesentis officii sollicitudo pro gradu seminis. 

181 Trauerbezeugungen besonders für bedeutende Personen repräsentieren in der 
Spätantike wichtige, seit langer Zeit eingespielte Formen (vgl. KLAUSER, Bestattung), 
die vor allem auch in den entsprechenden literarischen Gattungen einen festen Platz 
einnehmen (vgl. Anm. 98 u. die dort genannte Lit.). Demgegenüber ist auch das 
Christentum, das grundsätzlich gegen das Trauern über den Tod eingestellt war (vgl. 
z. B. Cyprian, De mortalitate 20) weitgehend machtlos. Daher ein gewisser Zwiespalt 
der Christen (vgl. Moos, Consolatio 76 mit Zitat des Paulinus von Nola, Ep. 13,3: 
gaudere fides, flere iuhet pietas); bereits die stoische Lehre hält Trauer für sinnlos 
(vgl. LATTIMORE, Epitaphs 219). In Epitaphien sind Formeln der Trauer nicht weg
zudenken, vgl. dazu BESOUW, Grabespoesie, und LATTIMORE, Epitaphs, bes. 172 ff. 
(Kap. VI: Attitüde toward Death), u. 319 ff. Eine ausführliche Schilderung der Trauer 
aller Volksschichten Roms im Epit. Bassi, ILCV Suppl. 90, vgl. auch CLE1335, VV. 15 ff. 
(Trauer Roms). Der hier herangezogenen Passage aus dem Epit. Apollinaris (Sid. Ep. III, 
12, 5, v. 8: maerentis patriae sinu reeeptus) entsprechen Teile des Epit. Nymfii (Südgal
lien, 1. Hälfte 5. Jh., ILCV391), etwa v. 15: publicus . . . luctus conficit urbes, etc. Zu 
entsprechenden Formulierungen in den Bischofsepitaphien siehe Teil 11.2.3.2. 

132 Vgl. bereits Cic. De offic. I, 42, 151, nach dem die eultura agri als höchste und 
würdigste menschliche Daseinsform gepriesen wird. Zum Grundherrrenideal des 4./5. 
Jhs. vgl. bes. FONTAINE, Grands proprietaires, pass. 

188 Sid. Ep. III, 12, 5, vv. 13-20: haec sed maxima dignitas probatur I quod frontem 
cruce, membra fönte purgans I primus de numero patrum suorum I sacris sacrilegis 
renuntiavit. I hoc primum est decus3 haec superba virtus I spe praecedere quos honore 
iungas I quique hie sunt titulis pares parentes, hos Ulk meritis supervenire /. Ähnlich 
das Epit. Iovini, vgl. oben, S. 50. 
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diene, ein Umstand, der zweifellos auf die mangelnde Vorbereitung des 
Dichters sowie auf die besonderen Verhältnisse bei der Entstehung des 
Epitaphs zurückzuführen ist. 

Vergleicht man diese Grabschrift mit der des Petronius Probus und 
zieht die folgenden Epitaphien gallischer Großer mit in die Betrachtung 
ein, wird man feststellen, daß das neue christliche Gedankengut auch in 
Gallien die bereits vorhandene Tendenz des heidnischen Römertums, 
moralische Qualitäten bei seinen führenden Geschlechtern hervorzustrei
chen,184 weiter unterstützt. Diese Tendenz war schon seit Beginn des 
vierten Jahrhunderts an den virtutes der hohen Verwaltungsbeamten wie 
iustitia, censura, integritas, continentia deutlich abzulesen und entspricht 
ähnlichen Erscheinungen der Zeit der ausgehenden Republik.185 

Die Zugehörigkeit oder vielmehr die conversio zum Christentum hebt 
die betroffenen Großen auf eine neue, zusätzliche moralische Ebene.186 

Die Taufe an sich wird allein Kriterium für die superba virtus eines Apolli-
naris, für den verus bonos des Probus.187 Damit werden aber die alten 
Verdienste (meritaU8)> die jedes hohe Staatsamt zwangsläufig mit sich 

134 Vgl. dazu weiter oben, S. 36 ff. Im Zentrum römischer Geschichtsauffassung 
steht jeweils die Frage nach den Tugenden der führenden Familien und Personen, vgl. 
DREXLER, Geschichtsauffassung. Vgl. in der Spätantike etwa die Propaganda zugun
sten einer >moralischen Aufrüstung< gegen die offensichtlichen Schwächen des sozialen 
Systems durch Salvian von Marseille, der u. a. auf die Rechtlichkeit des altrömischen 
Staates hinweist (De gubernat. Dei I, 2) und in seiner Kritik in erster Linie den Adel 
Galliens und dessen moralische Verfehlungen angreift, siehe dazu DIESNER, Salvian 
von Massilia 153 f. 

135 Vgl. S. 40 und Anm. 47. 
136 Ygj t Z i t a t A n m . 133. D a s Beibehalten klassisch-heidnischer Wer tvors te l lungen 

un te r den Vorzeichen der neuen christ l ichen Religion siehe e t w a am Beispiel eines 
Briefes des H ie ronymus an den ehemaligen gallischen Prä fek ten D a r d a n u s , E p . 1 2 9 , 1 : 
Quaeris Dardane, Cbristianorum nobilissime, nobilium christianissime..., u n d bes. 
ibid. 8: Haec tibi, uir eruditissime, in duplicis praefecturae honore transacto, nunc in 
Christo honoratior... N o c h deutl icher k o m m t der gleiche Befund in dem Brief M G 
E p p . 3, 136 des B Auspicius von Toul an den comes Arbogast (um das J a h r 460) zum 
Ausdruck, in dem der comes mi t seinem berühmten A h n gleichen N a m e n s verglichen 
w i r d : Fuit in armis alacer ille antiquus, verum est ... Hie autem noster strenuus, belli-
gerosus, inclitus. Et quod bis eunetis maius est, cultor divini nominis. Im 6. J h . w i r d 
m a n auch von einem zusätzl ichen Adel sprechen, vgl . For t . C a r m . I, 15, v v . 31 f.: eccle-
siae nunc iura regis, venerande sacerdos: I altera nobilitas additur inde tibi (zu einem 
Bischof senatorischer H e r k u n f t ) ; vgl . aber auch Teil I I I , A n m . 145. 

187 Vgl. Anm. 133 u. Anm. 105 (Zitat im Obertext). 
188 Vgl. Anm. 71 mit den Abstufungen: inlustria, insignia, egregia merita. MARROU, 

Eventius 330, hat auf Vers 6 des erst 1941 gefundenen Epitaphs des Konsulars der 
Viennensis Eventius aufmerksam gemacht (neu v i t a e m e r i t o sanetis sociandus 
obisset), den er mit Gedankengut des Pelagius in Verbindung gebracht hat. Auch wenn 
ein direkter Einfluß von dieser Seite (bei dem Erfolg der Verdiensttheologie gerade 
in Gallien) nicht auszuschließen ist, bleibt zu sagen, daß die hier angesprochene Ten
denz einer exakten himmlischen Vergeltung von irdischen Verdiensten in den meisten 
Grabinschriften der Großen, vor allem aber in den Bischofsepitaphien (vgl. weiter 
unten) zu finden sein wird. 
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bringt, keineswegs überflüssig; sie werden vielmehr zur eigentlichen Vor
aussetzung für die conversio,1*9 zur Vorstufe für die christlichen Tugen
den. Die alten virtutes behalten ihre Geltung, auch wenn sie neben den 
neuen, überhöhten christlichen Tugenden zu verblassen scheinen.140 Dieser 
Befund zwingt die zeitgenössischen Autoren in vielen Fällen, Eigenschaf
ten zu steigern, die eigentlich nicht mehr zu steigern sind: Paulinus nobi-
lissimus et eloquentissimus dudum, conversione ad deum nobilior factus.141 

Wie dieses Beispiel zeigt, verliert besonders die vornehme Geburt nichts 
von ihrer Bedeutung,142 auch das Grabmonument der nun christlichen 
Aristokraten ist in erster Linie Mittel zum Zweck der Verbreitung von 
gloria und fama der Verstorbenen.143 Eines der ältesten, inschriftlich 

139 Vgl. z. B. unsere Interpretation des Epit. Probi und bes. Anm. 108 (Zitat im 
Obertext). Noch deutlicher wird dieser Befund anhand der Bischofsepitaphien, wo 
etwa die korrekte Führung eines hohen Staatsamtes den Betreffenden zur praefiguratio 
des Bischofs, d. h. zur Inkarnation christlicher Tugenden werden läßt; vgl. hierzu 
Teil II.2.1 u. pass. - Zur conversio, die sich in den Quellen nur selten auf den Übertritt 
vom Heiden- zum Christentum, sondern meist auf die Hinwendung zu einer strengeren 
(asketischen) Haltung oder auf den Übertritt zum Klerus bezieht, vgl. GALTIER, Con-
versi; GRIFFE, Saeculares et sancti; BROWN, Christianization, u. zum Kreis um Sulpicius 
Severus u. Martin: FONTAINE, Saint Martin, pass., zur conversio einzelner Aristokraten 
des 4./5. Jhs. vgl. CHASTAGNOL, Conversion; MARROU, Cite de Dieu; PIETRI, Jovin; 
eine Reihe weiterer Beispiele ist in unserem Teil III.1.4 behandelt. 

140 Vgl. etwa im Zusammenhang mit Probus (Anm. 106), Jovinus (Anm. 120) und 
Apollinaris (Anm. 133). Das Nebeneinander von sog. äußerlichen und seelischen, geisti
gen Tugenden (wobei die letzteren höher bewertet werden) hat zu einem in Epigrammen 
und hagiographischen Texten vielgebrauchten Formular etwa nach dem Muster nobilis 
genere, sed multo nobilior sanctitate geführt, das ausführlich bei WEYMANN, Güter-
Ternare 385 ff. behandelt wird. Zur Verbreitung dieser Formeln in der Hagiographie 
bes. KURTH, Saint Servais 7 ff. Es soll noch einmal daran erinnert werden, daß die höhe
re Bewertung der sog. inneren Tugenden in der Antike eine alte Tradition hat, vgl. z. B. 
Cic. De orat. II, 84, 342 (zitiert S. 26). 

141 Hydatius 81 zum Jahr 423 (Chronica minora II, MG AA 11,20). 
142 Vgl. Zitat im Obertext zu Anm. 141. Eine Auseinandersetzung über die Möglich

keit erblicher Tugenden (durch die Geburt) und persönlicher Tugenden (durch die 
Taten) hatte es ja bereits in der späten Republik und im ersten Jh. n. Chr. gegeben, 
vgl. dazu VESSEY, Stoics. Diese Auseinandersetzung war aber im Grund nicht gegen 
die nobilitas an sich gerichtet, sondern bedeutete nur, daß diese durch entsprechende 
Haltung und Taten bestätigt werden müsse. Vgl. auch Anm. 48. 

143 Vgl. dazu KNOCHE, Römischer Ruhmesgedanke, u. DREXLER, Gloria. Gloria 
hat im Gegensatz zu fama auch im christlichen Bereich seinen Platz gefunden, vgl. 
etwa BLAISE, Themes liturgiques. In der Epigraphik gehört der Hinweis auf irdischen 
Nachruhm u. das Weiterleben durch fama zu den Charakteristika der Gattung; be
reits die Verwendung von Stein als Material deutet auf eine »perp£tuation du Souve
nir«, vgl. SANDERS, Authenticite 411; ders., Latijnse grafschriften 162 f. u. bes. 163 f. 
(Lit. Anm. 27); ebenso LATTIMORE, Epitaphs 241 ff., 301 ff. u. 329 f. Zu fama, gloria 
in den Scipionenelogien vgl. Teil I. 1 (bes. Zitat S. 37). Zu den römischen Aristokra
ten der Folge vgl. Teil 1.2, bes. zu Probus und zu dessen Sohn (pro meritis fama); 
vgl. dazu auch CLE1375 (ILCV135), das Epit. des Praetextatus Saluentius Verecundus 
Traianus von 533, vv. 3 f.: non tarnen bis secum potmt deducere landestquas uiuens 
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überlieferten Epitaphien eines gallischen Großen, der noch in der ersten 
Hälfte des 5. Jahrhunderts gestorben ist, drückt dies in aller Klarheit 
aus: 

te tua pro meritis virtutis ad astra vehebat 
intuleratque alto debita fama polo 
immortalis eris nam multa laude vigebit 
vivax venturos gloria per populos.lu 

Mit dem Ruhm des Einzelnen wird aber wie bereits in den Scipionen-
epitaphien auch die Familie gefeiert,145 die im Text häufig durch die 
Nennung eines für die Errichtung des Grabmonumentes verantwortlichen 

semper fama superstes habet. - Unter den Epit. der gallischen Aristokratie vgl. Epit. 
Iovini (wie Anm. 120) v. 7; Epit. Nymfii (zitiert im Obertext im Anschluß); Epit. 
Alethii (CIL 12, 2660; ILCV148; zur Person STROHEKER 14) v. 6: ig[nara] ut non sint 
saecla futura sui; Epit. Pantagati (CIL 12,1499; ILCV211; zur Person STROHEKER 277) 
v. 17: vitae ei aeternum fama transmittit in orbem; Epit. Liberii (CIL 11,382; ILCV75; 
L. war praef. praet. Gall. 529) vv. 5 f.: hie sunt membra quidem, sed famam non tenet 
urna I nam durat titulis nescia uita mori, u. v. 16: nescit fama morit lucida uita manet; 
Epit. Dinamii (et Eucheriae, L C B L A N T 6 4 1 ; zu den Personen STROHEKER 108 u. 118) 
vv. 7-9: stemmate sublimes quamquam sed morebus ortum I vicerunt probt nobilitate 
sua I hos pietas hos prisca fides hos gloria perpes I... 

144 Epit. Nymfii (CLE2099; Le BLANT 595 A; CIL 13,128; ILCV391; zur Person 
STROHEKER 265) vv. 5-8. Der Stein mit dem Epit. wurde nicht weit vom ehemaligen 
Lugdunum Convenarum bei Valentine aufgefunden. Die genaue Stellung von N. ist 
unklar, nach seinem Epit. war er berechtigt, das concilium procerum zusammenzu
rufen, woraus STROHEKER schließt, daß er Vorsteher des Provinziallandtages der 
Novempopulana gewesen sei. Im Epit. wird er als proprius parens der ganzen Pro
vinz bezeichnet, bei seinem Tode herrschte Staatstrauer in den Städten (publicus luctus). 
Zu Lebzeiten hatte er auf eigene Kosten Zirkusspiele veranstalten lassen. Mit größter 
Wahrscheinlichkeit stammt das Epit. aus einem Privatmausoleum, das zu einer giganti
schen Villa (dazu EYDOUX, Re*surrection de la Gaule 333-360. EYDOUX nennt diese 
Villa mit Recht »un Versailles pyreneen«) am Ufer der Garonne gehörte, die in den 
Jahren 1949-59 ergraben wurde, nachdem bereits 1931 dort ein größeres Mosaik ge
funden worden war. Vgl. dazu M. LABROUSSE, Circonscriptions des antiquitis histori-
ques: Valentine (Haute-Garonne), Gallia 17 (1959) zu der Grabungskampagne, die 
zuletzt von G. FOUET durchgeführt wurde. 

145 Vgl. dazu Teil I. 1 und 2. Ein sehr anschauliches Beispiel bietet das römische 
Epit. CLE1216, das fast ausschließlich dem Andenken der Familie gewidmet ist u. das 
mit den vv. 12 f. die Nachfahren anspricht: quisquis es aut olim nostra de stirpe fu-
turus I sis memor antiqui nominis et tituli I. Unter den gall. Epit. vgl. Epit. Eugeniae 
(Le BLANT 543, ILCV179) V. 1: nobilis Eugenia praeclari sanguinis ortu; Epit. Alethii 
(wie Anm. 143) v. 1: aevi ingens genus egregium ; Epit. Innodii (CIL 12,338; 
ILCV149; zur Person STROHEKER 113) v. 1: stemmate preeipuum trabeatis faseibus ortum; 
Epit. Pantagati (wie Anm. 143) v. 1: inlustris titulis meritisque haut dispar avorum; 
Epit. N (CIL 12,2179; ILCV270) V. 7: antiqua noveletate ...; Epit. Silviae (CIL 12, 
2094; ILCV181; zur Person STROHEKER 360) v. 7: consulibus atavis pollens...; Epit. 
Dinamii (wie Anm. 143); Epit. Apollinaris (wie Anm. 133); Epit. Arcadi iuvenis 
(Fort. Carm. IV, 17) v. 3: . . . veniensdeprolesenatus; Epit.Theudechildaereg/m*e (Fort. 
Carm. IV, 25) vv. 9 f.: cui frater, genitor, coniunx, avus atque priores / eulmine suc-
eiduo regius ordo fuit; Epit. Eufrasiae (Fort. Carm. IV, 27) v. 11: ardua nobilitas 
proavorum luce coruscans. 
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Familienmitgliedes besonders erwähnt wird.146 War es im Fall des zuletzt 
erwähnten Nymfius dessen Gattin Serena, bei dem burgundischen Großen 
Alethius Tochter und Schwiegersohn,147 so schreibt in dem Grabgedicht 
des Dynamius der gleichnamige Enkel auf Befehl des Vaters dem Groß
vater die Laudatio.148 

Gerade dieser letzte Beleg aus den ersten Jahren des 7. Jahrhunderts 
unterstützt noch einmal unsere Annahme vom Weiterleben einer Tra
dition, nach der den Angehörigen der Aristokratie beim Anlaß ihrer 
Todesfeier ihrem Rang entsprechende Ehrungen zu leisten sind.149 Wie 
konkret diese Leistungen verstanden wurden, beweisen u. a. Bestimmun
gen des Testaments von Bischof Bertrannus von Le Mans aus der ersten 
Hälfte des 7. Jahrhunderts, wonach dieser seinen consanguineus, den 
Bischof Cabimoald bittet, die Pflichten seines Begräbnisses zu überneh
men, ut.. . in populo laus percurrat.150 

146 Oft sind auch die Kinder oder die Gattin des Verstorbenen erwähnt, die in 
einigen Fällen im gleichen Grab wie dieser bestattet wurden, vgl. Epit. Eventii (MAR-
ROU, Eventius 326, vv. 8-11, Kinder u. Gattin); Epit. Atoli (LeBLANT 334, Frau u. 
Kinder); Epit. Liberii (wie Anm. 143, Frau u. Kinder); Epit. N (wie Anm. 145, Frau und 
Kinder); Epit. Silviae (wie Anm. 145, Kinder); Epit. Dinamii (wie Anm. 143, Gattin). 
Als Verantwortliche für die Grablegung werden genannt vor allem die Gattin: Epit. 
Kameni (wie Anm. 96): coniunx . . . extremum munus solacia luctus I omnibus obse-
quiis ornat decoratque sepulcrum; Epit. Praetextati (vgl. Anm. 88); Epit. Constantii 
(CLE1335) v. 19: tumulum . . . tibi condidit uxor; Epit. Nymfii (wie Anm. 144) v. 20: 
hunc tumuli titulum maesta Serena dicat; Epit. Petri (LeBLANT 708) v. 5: [carissima 
coniuxj . . . debita funeri honore summo perimplet; Epit. Brumachi (Fort. Carm. IV, 20) 
vv. 5 f.: . . . Frigia coniunx I detulit huc cari funus amando viri; Epit. Orienti (Fort. 
Carm. IV, 24) v. 12: coniuge Nicasia, qua tumulante cubat. Zu weiteren Verantwort
lichen vgl. die folg. Anm. 

147 Epit. Alethii (wie Anm. 143) v. 5: hi[c patrjis reliqua gener ac pia filia condunt; 
vgl. weiter Epit.Hilari presbyteri (Fort. Carm. IV, 12) vv. 17 {.ifuneris officio lacrimans 
Euantia caro J contulit haec genero membra sepulchra suo; Epit. Iuliani (Fort. Carm. 
IV, 23) v. 15: extulit hunc tumulum genitoris honore Iohannes; Epit. Eugeniae (wie 
Anm. 145) v. 14: condidit hie lacremis avia moesta piis. 

148 Epit. Dinamii (wie Anm. 143) vv. 21 f.: Dinamius parva lacrimans haec car-
mina fudi I nomen avi referens patre iubente nepos. Vgl. auch Anm. 127 (Epit. Apolli-
naris). 

149 Diese Ehrungen machen sich bes. in Kundgebungen der Trauer bemerkbar, vgl. 
Anm. 131. Bezeichnend etwa im Epit. Bassi (ILCV, Suppl. 90): [flejuit et abiectis tunc 
p'ms ordo ( = Senatoren) togis. Neben die Trauer treten die laudes, vgl. etwa Epit. N 
(wie Anm. 145) v. 4: exsimia de laude sates nunc exprime erat tempus (vgl. dazu 
Kommentar bei CLE384) . In der Regel treten Trauer und Lob nebeneinander auf; vgl. 
einige der unter Anm. 146 angeführten Belege u. das Epit. Pascasii (Le BLANT 483), 
vgl. dazu Teil IL 2. 3. 2. 

150 Testamentum Bertranni, episcopi Cenomanensis (ann. 616), BUSSON/LEDRU 134 f.: 
Adjuro et rogo domno meo Cabimoaldo episcopo, quia consanguineus meus dinoscetur, 
et eum divina pietas ad sacerdotale eulmen perduxit: semper Uli memor sit nutritura 
mea, vel patrociniis saneti Petri, unde ad ipsum honus, Christo praesule, ambulavit; ut 
edomea (MABILLON: idonea med) sepulturae, quandoque me deus ab hac luce migrare 
jusserit, suis manibus cum reliquis domnis et fratribus suis, corpusculo meo dignanter 
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Wenn sich bisher in den Epitaphien mehr traditionelle als wirklich 
neue Formen zeigten,151 so ist endlich noch von den eigentlich christlichen 
Elementen in den Grabschriften der gallischen Großen, die nicht dem 
Klerus angehörten, zu sprechen. Hier ist in erster Linie an karitative 
Tätigkeiten zu denken, die häufiger als in früherer Zeit im Lob der Vor
nehmen auftauchen. Man wird besonders auf das Motiv der Freigebig
keit152 stoßen, die teilweise der eigenen Bedürfnislosigkeit entspricht: 
quae fuit sibi abstenens in paupero meseroque profusa, meint der Dichter 
des Epitaphs einer vornehmen Dame Cypriana, die zusammen mit ihrem 
Gatten Petrus wohl in der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts in Venasque be
graben worden war.153 Die von den Tugenden der Freigebigkeit begün
stigten Empfänger sind vor allem Arme und Bedürftige.154 An zweiter 
Stelle folgen Kirchen und Xenodochien,155 dann Gefangene, Fremde und 
Witwen.156 

sepeliant, ut et de Domini mercedem conquiranty et in populo laus percurrat. - Testa
mentarische Verfügungen zur Pflege des Andenkens nach dem Tode sind bereits im 
heidnischen Rom üblich, vgl. RULAND, Leichenfeier 17. 

151 Vgl. KNOTT, Special Language 67 u. pass. u. bes. LATTIMORE, Epitaphs 301 ff. 
(Kap. IX : Pagan Elements in Christian Epigraphy); vgl. auch BERNT, Lat. Epigramm 8 
u. pass. Die Verschiedenheiten paganer und christlicher Epitaphien hat SANDERS, Au-
thenticite u. ders., fipitaphes pai'ennes et chretiennes, hervorgehoben. 

152 Liberalitas, benignitas, etc. sind natürlich von Hause aus keine allein christlichen 
Tugenden; LATTIMORE, Epitaphs 297 weist z. B. mit Recht auf die zeitlich vor Caesar 
liegende Inschrift CLE74 (Rom) v. 2: hominis boni misericordis amantis pauperis. Zu 
diesem Thema erschöpfend BOLKESTEIN, Wohltätigkeit, pass. 

158 Epit. Petri (Le BLANT 708) v. 16. Das von Le BLANT bereits hervorgehobene Vor
kommen des Wortes poenitentia in diesem Epit. (vv. 3, 9) läßt im Zusammenhang mit 
der zitierten Passage an eine asketische Haltung denken. Vgl. auch Epit. Pantagati 
(wie Anm. 143) v. 15: parcus sibi largus amicis. 

154 Vgl. z .B. das Epit. Agapi negotiatoris (CIL 13,2391; ILCV2483) : nam fuit iste 
stach miseris et portus egenis; Epit. Epaefanii (CIL 12, 2089): pauperebus pius; u. das 
Epit. einer Unbekannten aus Vienne (CIL 12,2091): pauperebus pia mancipiis benigna; 
aus der gleichen Gegend stammt der pater pauperorum Viliaric (CIL 12, 2150; ILCV3553) . 
- Zu sozial bedeutenderen Personen gehören (wie die Beispiele von Anm. 153) die 
metrischen Epit. aus Fort. Carm. IV, vgl. Epit. Attici: fudit egenis; Epit. Basili: pau-
peribus tribuens; Epit. Avoli: latitans satiavit egentem; Epit. Iuliani: sparsit egentibus 
aurum. - Die >klassische< Art der liberalitas findet sich noch im Epit. Nymfii: Zirkus
spiele für das Volk (vgl. Anm. 144, vv. 11 f.). 

155 Y g ^ Epit . A t o l i (Le B L A N T 3 3 4 ) : is struxit bis sena suis xenodochia rebus I iure 
fovens plebes divitiis inopes. Weitere Beispiele aus Fort. Carm. IV: Epit. Attici: venera-
bilibus templis fudit; Epit. Basili: ecclesias ditans; Epit. Avoli: templa dei coluit; Epit. 
Theudichildis reginae: templorum domini cultrix. Vgl. auch das Epit. der Caretene 
(Le BLANT 31): condidit haec templum. - Das Spenden vornehmer Personen für Kir
chengebäude findet sich am anschaulichsten illustriert an der Bauinschrift des Rusticus, 
B Narbonne (445 XI 29 Bau der Kirche beendet; vgl. ESPERANDIEU 604; ILCV1806) , in der 
neben einer Reihe von Klerikern auch vornehme Laien (u. a. der gall. Präfekt) mit 
Angabe der Höhe ihrer Spenden aufgeführt werden. Vgl. dazu, mit einer Reihe weiterer 
Beispiele vornehmer Laien als Spender CHALON, Inscriptions dedicatoires 227 f. 

156 Vgi# Epit. Eugeniae (wie Anm. 145): captivos opibus vinclis laxavit iniquis (vgl. 
dazu den Exkurs von Le BLANT 543 über den Freikauf von Gefangenen), Epit. Eufrasiae 
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Vor dem Eingehen auf die Epitaphien der Bischöfe soll hier kurz zu
sammengefaßt werden, was im Verlauf der bisherigen Untersuchung 
herausgearbeitet werden konnte: Zur Zeit der Republik hatte sich unter 
den Familien der römischen Nobilität im Zusammenhang mit einer feier
lichen Totenbestattung eine feste Tradition herausgebildet, neben der 
laudatio funebris, d. h. einem Totenlob auf der Grundlage von biogra
phischen Schemata, in feierlich-metrischer Form einen knappen Abriß 
dieser Leichenrede zu schaffen, der als Grabgedicht oder titulus imaginum 
die Erinnerung an Ämter, Taten und die diesen zugrundeliegenden Tu
genden von hohen Staatsbeamten ständig präsent zu halten hatte. Der 
Inhalt war dementsprechend immer in folgende Bestandteile gegliedert: 
facta magistratusque (später oft in prosaischer Form dem metrischen 
Epitaph vor- oder nachgestellt157), sowie Manifestationen der Trauer über 
den erlittenen Verlust, endlich das mehr oder weniger ausführliche Lob 
des Verstorbenen. Diese Tradition ist nur geringfügig verändert zu Be
ginn des 4. Jahrhunderts n. Chr. von der neuformierten Reichsaristo
kratie unter genauer Beobachtung der schon durch Cicero und Quintilian 
fixierten rhetorischen Regeln aufgenommen worden. Während sich je
doch die wichtigsten Kriterien des Inhalts der Epitaphien auch bei den 
Christen der vornehmsten Familien bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts 
kaum veränderten, fielen Umfang und Wortwahl dem Zeitgeschmack 
entsprechend aus: Aus den kurzen Abrissen wurden größere Grabge
dichte, die im Zeichen des neu intensivierten Bildungsgedankens standen, 
wovon die in den tituli häufig genannten Verdienste um eloquentia und 
litterae beredtes Zeugnis ablegen. 

Immer wichtiger wurden die stets ausführlicheren Aufzählungen von 
Tugenden,158 unter denen neue virtutes aus den in der Kaiserzeit ver
breiteten griechischen philosophischen Richtungen überhand nahmen. 

Die Aristokratie benutzte die zusätzlichen Tugenden aus dem christ
lichen Bereich zu einer weiteren, bedeutenden Erhöhung des eigenen 
Prestiges, ohne auf die alten Tugenden zu verzichten: egregius mundo 
placetus et domeno.159 

Die Tendenz einer weiteren Hervorhebung von Qualitäten wie der 
Mäßigung, Demut und Selbstbeherrschung bei mächtigen Herren wird 

(Fort. Carm. IV, 27): exulibus viduis captivis omnia fundens. Alle Beispiele der Anm. 
154-156 stammen aus Belegen des 6. Jhs. (mit Ausnahme des Epit. Nymfii). 

157 Vgl. Einleitung Anm. 102 und die Teil I. 2 besprochenen Epit. stadtröm. Aristo
kraten. 

158 Ygj LATTIMORE, Epitaphs 290: »The most characteristic form of praise, however, 
is not an account of things done . . . but an enumeration of virtues. This is merely a 
Variation of the old laudatio . . .« . Siehe auch ibid. 294 f. und die 295-299 (Anm. 
234 ff.) genannten Beispiele. 

159 Epit. Innodii (wie Anm. 145) v. 8. 
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durch das Christentum erheblich gefördert. Unangefochten bleibt aller
dings das Lob der nobilitas und des in der Laufbahn erreichten Ranges; 
das Epitaph verbreitet weiterhin fama und gloria christlicher wie heid
nischer Toter. Spezielle, christliche Verdienste etwa karitativer Natur 
treten in den Epitaphien erst seit dem 6. Jahrhundert auf. Die überliefer
ten Grabgedichte dieses Säkulums erweisen gerade die gallo-römische 
Aristokratie als eine getreue und bewußte Erbin klassisch-römischer 
Überlieferung im Bezug auf die Ehrung ihrer Toten.180 

wo ygi# MARROU, Casarie 666: ».. . l'aristocratie gallo-romaine . . . reste assez 
profonddment attache" a la culture classique pour pouvoir honorer ses defunts par de 
beaux textes, versifi£s . . .«. 
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IL BISCHOFSHERRSCHAFT IN GALLIEN 

IL 1. BISCHOFSHERRSCHAFT IN GALLIEN UND IHRE 
LITERARISCHE DARSTELLUNG IM SPÄTEN 4. UND IM 5. JAHRHUNDERT 

II.l.l. Die Überlieferung der Grabschriften gallischer Bischöfe 
vom 4. bis zum 6. Jahrhundert 

Die Epitaphien gallischer Bischöfe, denen wir uns jetzt zuwenden, 
sind vor dem Hintergrund der Entwicklung der Grabschriften vor
nehmer Personen im römischen Reich zu sehen, ohne welche ein Ver
ständnis derselben nicht nur erschwert wird, sondern zu Fehlurteilen 
führt, wie sie bisher in der historischen Disziplin durch die unglückliche 
Trennung der Altertumswissenschaft von der Mediävistik gang und gebe 
waren. 

Von erheblicher Bedeutung ist allein schon die Tatsache, daß, wie zu 
sehen sein wird, die Epitaphien der befaßten Bischöfe in der Regel in 
der Form von Grabgedichten dargeboten werden. Durch diese Form, 
aber auch durch den Inhalt der Texte ist nun der direkte Anschluß an 
diejenige Art von Grabschriften gegeben, die wir seit dem vierten Jahr
hundert ausschließlich den höchsten sozialen Schichten zuweisen konnten. 
Das hier angewandte methodische Verfahren scheint also bereits von 
diesem Gesichtspunkt her seine volle Berechtigung zu finden. 

Dagegen beruht die in der Folge vorgenommene Trennung von Epi
taphien des 5. und des 6. Jahrhunderts weniger auf einer methodischen 
Überlegung als vielmehr auf dem Umstand, daß mit dem zweiten Ab
schnitt ein geschlossener Komplex von Grabschriften vorlag, während 
die weniger gute Überlieferung des 5. Jahrhunderts eine differenzierte 
Behandlung verlangte. 

Bei einem Vergleich der erhaltenen Bestände an metrischen Bischofs
epitaphien in Gallien aus den beiden Perioden vor und nach 500 fällt 
vor allem eine sehr große Unregelmäßigkeit der Überlieferung, ja ihre 
Zufälligkeit ins Auge. Von den elf erhaltenen oder erschlossenen Grab
schriften der früheren Periode sind allein sieben inschriftlich überliefert, 
davon vier relativ vollständig, von dreien sind nur Fragmente erhalten.1 

1 Bei diesen elf Grabschriften handelt es sich zunächst um fünf Epit. der Bischöfe 
Concordius und Hilarius von Arles, Eutropius von Orange, (Lucianus) von Viviers und 
Sidonius von Clermont. Dazu treten Fragmente metrischer Epit. aus Aix (CIL 12, 5787 
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Unsere Grabgedichte stammen bis auf die Ausnahmen der Fragmente von 
Tongern und Trier alle aus dem Raum zwischen Chalon-sur-Saone und 
Marseille, erst einige nichtmetrische Tituli aus dem Westen (Le Mans, 
Bordeaux) deuten eine weitere Verbreitung der Gattung in Gallien an.2 

Von den elf Grabgedichten ist allein die Überlieferung der drei er
haltenen Inschriften der Bischöfe Concordius, Hilarius und Eutropius 
relativ problemlos, ebenso das metrische Epitaph eines Bischofs, das 
nicht weit von Viviers gefunden und von Duchesne dem Lucianus zu
gewiesen wurde.8 Keine Schwierigkeiten bieten auch die erhaltenen Frag
mente, zu denen eine letzte Bestätigung durch die Identifikation der be
troffenen Bischöfe wohl nicht mehr zu erwarten ist.4 

u ILCV1066), Ile-Barbe bei Lyon (CIL 13, 2436 u. ILCV2024 A) und Trier (CIL 13, 3783 u. 
ILCV1117 adn.; RICG 1,230). Dazu der Text eines Epit. des Servatius, B Tongern, den 
G. KURTH aus der VServatii erschlossen hat, vgl. Anm. 5. Erwähnt ist ein zeitgenössi
sches Epit. des B Lupus von Troyes in Auxerre (vgl. Le BLANT, N. R. 33) und ein epita-
phium des Helpidius von Lyon, vgl. Anm. 8. Das bei Le BLANT 184 überlieferte Epit. 
des B Perpetuus von Tours ist eine Fälschung von Vignier, vgl. J. HAVET in BEC 46 
(1885) 205-224; das Epit. des B Lyon Justus (f n381) gehört wohl erst dem 9. Jh. an, 
vgl. Le BLANT 27. Nicht in unseren chronologischen Rahmen gehört auch das Epit. 
Fortunati (B Poitiers) von Paulus Diaconus, vgl. MG AA 6/2, 193. 

2 Vgl. die Tituli der BB Lazarus von Aix, gestorben in Marseille (Le BLANT, N . R. 
216 u. ESPERANDIEU 56; vgl. dazu MARROU, Jean Cassien 22 ff.), Gratus von Aosta 
(CIL 6,6859 u. DUCHESNE 1,248), Iamlychus von Chalon-sur-Saöne (CIL 13,2601; Le 
BLANT 661. Das Epit. aus der Kirche Saint-Germain-du-Plain bei Chalon wurde meist 
auf den B Trier des Namens bezogen; die Vermutung von DUCHESNE 2,193, Anm. 1, 
es handle sich um einen B Chalon, wird durch ein Argument unterstützt, auf das mich 
Herr Dr. H. ATSMA freundlicherweise aufmerksam gemacht hat: Das Mus£e Denon in 
Chalon verfügt über eine 1950 in der Saone gefundene Bronzekanne des 5. Jhs. mit 
dem Namen des Bischofs), eines Bischofs / . . . / idius der ecclesia Boiorum (CIL 13,11036 
aus Andernos, Gironde, vgl. auch ILCV1080 adn. Die civitas Boatium wird noch in 
der Notitia Galliarum erwähnt; sie wurde später vermutlich zum Territorium von 
Bordeaux zugeschlagen, vgl. CIL 13, S. 76 ff.). Das Formular der Datumangabe zweier 
Bischöfe Victurius und Turibius in den Actus pontificum Cenomannis in urbe degentium 
hat J. HAVET in BEC 54 (1893) 677 veranlaßt, jeweils ein Epit. als Vorlage anzunehmen, 
vgl. dazu DUCHESNE 2, 336 f. Mit Vorbehalten bezüglich seiner Echtheit ist das Epit. 
des B Heros von Arles in CIL 12, 946 aufgenommen worden. 

8 CIL 12, 2702; Le BLANT 481a und DUCHESNE 1,237. Die Datierung des kurzen me
trischen Gedichtes entspricht dem Jahr 487. Nach einer Charta des Jahres 950 soll zu 
dieser Zeit ein gewisser Lucianus das Bistum innegehabt haben. Dieser Name entspricht 
nun in der Tat dem Wortspiel der ersten Zeile: ignebus pariter et nomin[e Lucianus], 
- Zu weiteren Wortspielen mit dem Namen vgl. SANDERS, Latijnse grafSchriften 161 u. 
ibid. Anm. 18. 

4 Mehr als statistischen Wert haben die überlieferten Fragmente (vgl. Anm. 1) ohne
hin nicht. Daß sie Bischöfe betreffen, ist aus gewissen Indizien erkennbar, vgl. bei der 
Inschrift von Aix v. 8: ecclesiae doctor und vv. 10 f.: aetate fuit dives omnes I [...] 
eum dignitate requiris, bei der von Ile-Barbe v. 1: [...</] uxit culmine u. v. 2: sacer-
dotii o{nusf . . . / , u. bei dem Trierer Beispiel: gemma safcerdotumj (zu dieser Formu
lierung, die auch im Epit. Hilarii Verwendung findet, vgl. N. GAUTHIER in RICG 1, 
S. 537 f.; zur Entsprechung sacerdos = Bischof vgl. Anm. 46). 
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Schwieriger ist dagegen die Frage des Epitaphs des Servatius von 
Tongern, welches G. Kurth5 aus der jüngeren Vita Servatii erschlossen 
hat. Kurth möchte die Abfassung des Grabgedichts einem Nachfolger 
des Heiligen im sechsten Jahrhundert, Monulf zuweisen, dagegen könnten 
gewisse Formulierungen auf ein höheres Alter der ursprünglichen In
schrift hindeuten.8 

Dem in einer Handschrift des 10. Jahrhunderts erhaltenen Epitaph 
des ApoUinaris Sidonius ist von C. E. Stevens seine Zeitgenossenschaft 
bestritten worden, ohne daß freilich seine Gründe voll überzeugen könn
ten.7 

Ob wir es bei dem epitaphium des Helpidius von Lyon mit einer 
metrischen Grabschrift oder nur einem Titulus zu tun haben, läßt sich 
auf Grund des vorliegenden Hinweises aus dem 13. Jahrhundert nicht be
stimmen.8 

Das Besondere an der Überlieferung des sechsten Jahrhunderts ist 
zweifellos, daß von den 21 metrischen Epitaphien allein 20 aus nur drei 
verschiedenen, handschriftlich überkommenen Beständen herrühren: Ein
mal zehn Grabgedichte des Schriftstellers Venantius Fortunatus aus dem 
vierten Buch seiner Carmina,9 dann sechs Epitaphien, die im Jahr 1308 

5 Text bei KURTH, Pseudo-Aravatius. Vgl. vor allem die ausführliche Begründung 
bei KURTH, Saint Servais 33-64. Vf. glaubt, daß es sich bei dem Text um ein Epit. 
handle, das Fortunat auf Bitten von B Monulf bei der Errichtung der Servatiusbasilika 
in Maastricht verfaßt habe. 

8 Vgl. bes. v. 1 (MG SRM 3,90): Hie pausant membra clari doctoris in antro. - Zu 
der nur im gallisch-germanischen Raum bezeugten Formel hie pausat vgl. KRÄMER, 
Trier 33 f., der 16 Belege für Trier, einen weiteren für die restliche Belgica (Maastricht!) 
verzeichnet, alle 4./5. Jh. Allerdings kommt die Formel in karolingischer Zeit wieder 
auf, vgl. z .B. bei Alkuin, MG Poet. lat. 1,309: Hie pater egregius Vedastus corpore 
pausat. 

7 Text ist zu vergleichen bei CLE1516; L C B L A N T 5 6 2 ; DUCHESNE 2, 34 f.; ILCV1067. 
Zur Kritik STEVENS, Sidonius ApoUinaris 166, Anm. 2; Vf. schließt sich hier einer von 
COVILLE 73, Anm. 1, geäußerten Ansicht an. Der Zweifel beider Autoren gründet sich 
in erster Linie auf der Datierung des Epit. (XII kl. septembres, Zenone imperatore), 
zu der schon Le BLANT 562 festgestellt hat, daß sie von dem späten Kopisten auf Grund 
des bei Pseudo-Gennadius überlieferten Abschnittes zu Sidonius hinzugefügt wurde. 
Eine weitere Abhängigkeit von diesem Text des Pseudo-Gennadius 92, wie sie STEVENS 
über die Datierung hinaus annimmt, liegt wohl nicht vor. Nach Le BLANT waren wei
tere Zweifel auf Grund des letzten Verses (illic Sidonius tibi invocetur) entstanden, da 
Sidonius erst sehr spät als Heiliger verehrt wurde. Freilich ist gerade diese Formel der 
Anrufung typisch für frühe Inschriften, vgl. SANDERS, Latijnse grafSchriften 174. 

8 Vgl. GUIGUE, Proces-verbal de 1288, 117: Item in alio sepulchro reperimus corpus 
beati Helpidii, confessoris et arebiepiscopi Lugdunensis . . . cuius etiam sepulchri locum 
epitaphium supra positum ostendabat. 

9 Vgl. Fort. Carm. IV, 1-10: Epit. der BB Eumerius von Nantes, Gregorius u. Tetri-
cus von Langres, Gallus von Clermont, der beiden Ruricii sowie des Exocius von Limo-
ges, Chalactericus von Chartres, Cronopius von P6rigueux, der beiden Leontii von 
Bordeaux. Der von epigraphischen Vorbildern beeinflußte Stil Fortunats (KOPP, Neues 
Elogium 23: »Wie kein anderer der christlichen Dichter hat demnach Venantius For-
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bei der Gelegenheit eines proc£s-verbal in Saint-Nizier in Lyon aufge
zeichnet wurden,10 zuletzt vier Grabschriften von Vienner Bischöfen,11 

die wir einer im frühen Mittelalter außerordentlich verbreiteten Quelle 
verdanken, den epigraphischen Syllogien.12 

Da endlich auch das Epitaph des Marius von Avenches13 nur in einer 
späten Kopie überliefert ist, läßt sich also für das Gallien des 6. Jahr
hunderts kein einziges, inschriftlich erhaltenes metrisches Bischofsepitaph 
nachweisen. Allein die möglicherweise vom Dichter selbst verfaßte Grab
schrift des Ennodius, eines Aristokraten gallischer Herkunft, der 521 in 
Pavia als Bischof dieser Stadt verstarb, ist noch erhalten.14 Der bis auf 
das letzte Beispiel negative Befund wiegt freilich umso weniger schwer, 
als mit Sicherheit anzunehmen ist, daß die vorliegenden Abschriften, 
selbst im Falle der Carmina Fortunats15 auf im 6. Jahrhundert ausgeführte 

tunatus die inschriftliche Literatur benützt«) hat mehrere neuere Autoren veranlaßt, 
ihm eine Reihe weiterer Grabschriften zuzuschreiben. Dazu gehören nach BESSON, Epit. 
beati Marii, das Epit. des Marius von Avenches (vgl. Anm. 13), nach KOPP, Neues 
Elogium 25 ff. das Epit. des Nicetius, B Lyon (vgl. Teil II. 2. 4.) u. das Epit. Eugeniae 
(KOPP 84 f.). KOPP unterstützt ebenfalls die Meinung von MANITIUS, die Epit. des Pan-
tagatus, B Vienne, u. der Silvia (dazu Teil I, Anm. 145) seien von Fortunat geschrie
ben, vgl. KOPP 85 f. u. 86 f. Gegen BESSON U. KOPP vgl. BLOMGREN, De duobus epita-
phiis episcoporum. Zur Gleichförmigkeit der lat. Epigraphik u. zur Frage der Hand
bücher für Steinmetze vgl. LATTIMORE, Epitaphs 18 ff. 

10 Vgl. dazu Teil IL 2. Vorbemerkung. 
11 Avitus, Hesicius, Pantagatus u. Namatius von Vienne, vgl. Anm. 17. 
12 Vgl. dazu noch immer De Rossi, Inscriptiones christianae; H. LECLERCQ, In-

scriptions (Histoire des recueils d'Inscriptions), DACL 7/1, 850-1089 u. Nachträge DACL 
15/2, 1755 f. Die Bedeutung dieser Sammelhandschriften zeigt u. a. die Tatsache, daß 
von 6 spanischen Bischofsepit. des 6. Jhs. (VIVES 272, 275-79) allein 5 in einer solchen 
Handschrift, der sog. >Antologia hispana< (ms. lat. Paris 8093) erhalten sind. Ähnliches 
gilt für Epit. römischer u. italienischer BB der gleichen Zeit (vgl. ILCV1011-61 zu den 
ital. BB, zu den rÖm. BB ILCV967-988 und SCHNEIDER, Epit. der Päpste). Auf diese 
Inschriftensammlungen, die seit dem 6. Jh. bekannt sind, muß zurückgeführt werden, 
daß auch karolingische Epit. die Formeln der frühen Inschriften benutzten (vgl. Anm. 
6). Bekannt ist das Beispiel Alkuins, der die sog. Sylloge Cantabrigiensis ausgiebig be
nutzt hat, vgl. SZÖVERFFY, Weltliche Dichtungen 451 u. Anm. 64. Auch Fort. Carm. IV 
ist als eine solche Sylloge anzusehen. 

13 Die spätmittelalterliche Abschrift stammt von Conan d'Estavayer u. ist mit ande
ren Notizen aus inschriftlichem Material im Cartulaire von Lausanne erhalten, vgl. 
Gesta episcop. Lausannensium, MG SS 24,793. Vgl. dazu DUCHESNE 3, 219 f.; EGLI21 
u. H. LECLERCQ, Marius d*Avenches, DACL 10/2, 2167-77. Zur angenommenen Autor
schaft Fortunats vgl. Anm. 9. 

14 CIL 5,6464; ILCV1046 U. bes. MERKEL, Epitafio di Ennodio. Vgl. auch FONTAINE, 
Ennodius; zum Epit. bes. 416. Vf. legt nahe, daß E. sein Epit. in der Sorge um seinen 
posthumen literarischen Nachruhm selbst verfaßt habe. In der Tat läßt sich feststellen, 
daß die Grabschrift mit denen der anderen italischen Bischöfen nur wenig Gemein
samkeiten besitzt u. vielmehr zu den gall. Epit. gehört. 

15 In der Fortunathandschrift ms. lat. Paris. 13,048, fol. 50v, findet sich folgende 
Überschrift: Epitaphium super sepulcra episcoporum Domnorum Ruriciorum Lemo-
vecas. - Daß die Grabschriften Fortunats nicht nur Konzept geblieben sind, ergibt sich 
u. a. auch aus der Nennung der Verantwortlichen für die Grablegung, vgl. Teil I, Anm. 
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Inschriften zurückgehen, was u. a. auch dadurch bestätigt wird, daß man 
sowohl einige Marmorfragmente vom Epitaph eines Lyoner Bischofs16 

als auch ein Bruchstück einer Grabschrift gefunden hat, die sich in der 
gleichen Sylloge befand, in der auch die Grabgedichte der Bischöfe von 
Vienne zusammengestellt worden waren.17 

Zu diesem spärlichen Rest inschriftlichen Materials gesellen sich noch 
vier Tituli,18 die zusammen mit den Epitaphien des Venantius Fortunatus 
nur eine sehr entfernte Vorstellung von der tatsächlichen Verbreitung 
der Gattung über den gallischen Raum geben können, während die rest
lichen Grabschriften mit der Herkunft aus Vienne und Lyon aus einem 
schon im 5. Jahrhundert bevorzugten Gebiet stammen. 

Eine größere Rolle scheint im Zusammenhang mit der Überlieferung 
die Art und Weise gespielt zu haben, wie und wo man die Inschriften ur
sprünglich angebracht hat. Die Beispiele der Grabschriften fürConcordius 
und Hilarius von Arles, sowie des Eutrop von Orange19 machen deutlich, 
daß die an Sarkophagen angebrachten Epitaphien größere Chancen hat
ten, die Zeit zu überdauern, als die Marmortafeln, die man im 6. Jahr
hundert auf dem Grab oder in dessen Nähe angebracht hat.20 Im gleichen 

146 u. 147; bei den Bischofsepit. vgl. Fort. Carm. IV, 9 u. 10. Den inschriftlichen 
Charakter der Arbeiten von Fort. (vgl. auch Anm. 9) betonen Le BLANT, JULLIAN, De 
Rossi u. LECLERCQ; vgl. LECLERCQ, Fortunat (£pigraphiste et Liturgiste), DACL 5/2, 
1982-97; siehe auch KEYDELL, Epigramm 586. 

16 Epit. Sacerdotis (wie Teil II. 2. Anm. 210); vgl. dazu Teil IL 2. Vorbemerkung, 
S. 98 f. 

17 Zu diesen Inschriften der BB Vienne, die bereits Ado von Vienne als Quelle be
nutzt hat, vgl. vor allem DUCHESNE 1, 147-211, der auch den Text der Epit. abgedruckt 
hat. Diese Texte finden sich ebenfalls in MG AA 6/2, 183-95 »ex codice Bigotiano vel 
Petaviano*, jetzt Paris, ms. lat. 2832, saecIX. Die Handschrift ist beschrieben bei 
E. DÜMMLER in N A 4, 297-99. Le BLANT (402,413, 425,429) beruht zusätzlich auf Ko
pien der Gelehrten SIRMOND und Le LIEVRE, deren Ursprung freilich zweifelhaft er
scheint. Zu der Handschrift noch sehr gut H. LECLERCQ, Recueils d'inscriptions (XXV, 
3), DACL 7/1, 896 f. In der gleichen Handschrift findet sich auch das metrische Epit. 
Silviae (vgl. Anm. 9), von dem die drei letzten Zeilen mit der Datierung gefunden wur
den, vgl. CIL 12, 2094. 

18 Es handelt sich um die Inschriften des B Aosta Gallus (CIL 5,6858; ILCV1057; 
DUCHESNE 1,248), Chaletricus B Chartres (CIL 13,3057; ILCV1078; Le BLANT 211; 
DUCHESNE 2,426), Silvester von Besangon (CIL 13,5407; ILCV1080; Le BLANT 680; 
DUCHESNE 3,213) u. Boethius B Carpentras (CIL 12,1213; ILCV1064; Le BLANT 507 u. 
707; DUCHESNE 1,276). 

10 Vgl. Le BLANT Bd. 2, planches 67-69 (nrn. 402,415,416,419), die allerdings nur 
einen sehr unvollkommenen Eindruck gestatten. Für Hilarius von Arles ist allerdings 
nicht nur der kurze, am Sarkophagdeckel angebrachte titulus, sondern auch die Mar
mortafel mit dem ausführlichen Epitaph überliefert, vgl. Anm. 141. 

20 Vgl. einen Text des oben erwähnten proces-verbal von 1308 bei GUIGUE, Proces-
verbal de 1308, 149: ...invenimus retro altare majus dicte ecclesie quedam parva 
altaria juxta que erant in lapidibus marmoreis super terram apparentibus quedam littere 
seu scripture antique... - Diese Marmortafeln, die allein die oft sehr langen Grabge
dichte aufnehmen konnten und die auch durch ihre Mobilität günstig erscheinen mußten, 
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Umfang, wie die großen Prachtsarkophage in diesem Säkulum aus der 
Mode kamen,21 beruhte die Überlieferung auf mehr oder minder zu
fälligen Abschriften, die allerdings letzten Endes ein recht repräsentatives 
Material darstellen, was freilich für die drei Originalinschriften des 4. 
und 5. Jahrhunderts nicht gelten kann. 

Unter diesem Vorbehalt ist die im folgenden vorgenommene Einteilung 
zu sehen. Die unterschiedliche Proportion beider Abschnitte wird in
dessen durch eine ausführliche Behandlung des Phänomens der Askese, 
die sich als Leitmotiv der Grabgedichte der beiden im 5. Jahrhundert ver
storbenen Bischöfe aufweist, in Teil III ausgeglichen werden können. 

Dagegen konnten wir bei den Epitaphien der in Saint-Nizier in Lyon 
begrabenen Bischöfe auf ein Dossier zurückgreifen, das durch seine chro
nologische Ausdehnung - der erste behandelte Würdenträger war wohl 
noch Beamter des römischen Reiches vor der burgundischen Herrschaft -
einen geradezu idealen Einblick in die Kontinuität eines bedeutenden 
gallischen Bistums unter drei >Herrschaftsgenerationen< gewährleistet. Als 
ebenso günstig erschien die breite Fächerung der Themen der Grabschrif
ten, die im Zusammenhang mit der intensiven Interpretation der übrigen 
Epitaphien sowie ergänzender Quellenkomplexe eine recht repräsentative 
Übersicht über die kulturelle und machtpolitische Problematik des galli
schen Bischofs in dem angeschnittenen Zeitraum zu geben vermag. 

II.1.2. Das Epitaph des Bischofs Concordius von Arles 

Das älteste erhaltene Bischofsepitaph Galliens22 stammt von einem 
Sarkophag des wohl traditionsreichsten und bekanntesten Friedhofs der 
gallischen Welt, von S. Honorat auf Aliscamps bei Arles. Wie die Grab

sind wohl in einigen Fällen mit einem Titulus auf dem Grab selbst kombiniert worden, 
wie etwa im Falle des Chalactericus, B Chartres (vgl. Anm. 9 u. 18) oder des Hilarius 
von Arles, vgl. Anm. 141. Mit ihrer Verwendung kann auch das Vorhandensein von 
mehreren Epitaphien erklärt werden, wie z. B. im Falle des Abtes Victorius von Asana 
(VIVES 283,284), dessen Epit. (das erste ist von Fortunat) von einem Kopisten des 
8. Jhs. in die sog. >Antologia hispana< aufgenommen wurden. 

21 Wie das Beispiel etwa des Eutropius zeigt, wurden diese Sarkophage noch lange 
benutzt. Auch das Epit. des Vornehmen Alethius aus Lyon (CIL 12, 2660; a. 512?) ist 
noch auf einem solchen Sarg angebracht worden. Im allgemeinen aber scheint diese 
Art der Sarkophage im 6. Jh. als alt und heidnisch angesehen worden zu sein, vgl. 
dazu GvT, Glor. mart. 50: Et quia in magnum sarcophagum post martyrium conditus 
fuit (seil. Benignus von Dijon), putahant nostri temporis homines, et praesertim beatus 
Gregorius episcopus (f 539/40), ibi aliquem positum fuisse gentilem. Ähnlich GvT, Glor. 
conf. 34. 

22 CLE667; LeBLANT509; CIL 12,942 u. add. ibid. S. 819; ILCV1117. Zur Identifi
zierung des sacerdos Concordius mit dem gleichnamigen B Arles vgl. weiter unten. 
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schrift selbst gehört auch der Sarkophag noch in das vierte Jahrhundert. 
Die Grabschrift des Concordius ist metrisch und besteht aus sieben 

Versen. Diese relative Kürze ist sicher nicht nur bedingt durch die all
gemeine Kürze des frühchristlichen Inschriftenformulars,23 sondern wohl 
vor allem durch die spezielle Art der Anbringung an der Seite eines 
Sarkophagdeckels, was für Aliscamps durchaus üblich war.24 Wenn Kauf
mann das Epitaph als »klassisch angehaucht« bezeichnet,25 denkt er ein
mal an verschiedene klassische Entlehnungen des Grabgedichtes, aber 
auch an die Klarheit und Verständlichkeit einer Sprache, die sich weit 
von dem verbalen Überfluß und dem rhetorischen Putz späterer Grab
schriften unterscheidet. Aber auch die zugrundeliegende geistige Struktur 
ist, soweit sich das aus den wenigen Zeilen überhaupt herauslesen läßt, 
einer recht frühen Periode in der Entwicklung christlicher Ideologie ver
pflichtet. Nichts läßt darauf schließen, daß der Bischof, d. h. natürlich 
vor allem der Verfasser seines Grabgedichtes, bereits Beziehungen zu 
>asketischen< Ideen hatte, wie wir sie später bei Hilarius, aber auch bei 
fast allen anderen Quellen des 5. Jahrhunderts in Gallien antreffen 
werden. 

Die eigentliche Laudatio des Bischofs umfaßt genau die beiden ersten 
Zeilen seines Grabgedichtes: 

Integer adque pius, vita et corpore purus, 
aeterno hie positus vivit Concordius aevo 

Dieser Beginn des Epitaphs stellte für die literarisch geschulten Zeit
genossen eine Anspielung auf den Anfang der bekannten Ode 1,22 integer 
vitae scelerisque purus des Horaz dar.26 Die Tatsache, daß man das Grab
gedicht eines Bischofs mit Hilfe von mehreren27 Vorlagen heidnischer 
Dichter komponiert hat, unterstützt die bereits oben gemachten Fest
stellungen über den gewaltigen Einfluß der klassischen Dichtung im 
4. Jahrhundert28 und liefert darüber hinaus ein erstes, wichtiges Indiz 

23 Vgl. Le BLANT, Bd. 2, V (Preface) u. SANDERS, Latijnse grafSchriften 165. 
24 Vgl. z.B. CIL 12,675. 
25 KAUFMANN, Altchristliche Epigraphik 247. 
26 Gesehen bereits bei ILCV1117; vgl. zu dieser Ode KIESSLING/HEINZE 633 mit Li

teratur. 
27 Vgl. auch BESOUW, Grabespoesie 11 mit Hinweis auf vita et pectore puro (Horaz, 

Satyren I 6, 62-64) und zu v. 6 HOOGMA, Einfluß Vergils, mit Hinweis auf Aeneis X, 
1-3. 

28 Zum Einfluß der klassischen römischen Dichter auf das 4. Jh., vor allem auf heid
nische u. christliche Inschriften siehe Teil I. 2 S. 42 ff. u. Anm. 58 ff., bes. Anm. 63. 
Zum Einfluß anderer Dichter als Vergil auf die Grabespoesie vgl. BESOUW, Grabespoesie, 
LATTIMORE, Epitaphs 13 ff., KNOTT, Special Language 77. Zu christlichen Dichtern in 
den Inschriften siehe KOPP, Neues Elogium 88 ff. 
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für die Charakterisierung der kulturellen Grundlagen der neuen Staats
religion.29 

Daneben spielt das integer aber auf einen weiteren Bedeutungskomplex 
an. Es stellt nämlich ein Epitheton dar, das bereits im Lob der oben be
handelten Ehreninschriften römischer Beamter eine größere Rolle ein
nahm,30 was durch den gallischen Befund im übrigen vollkommen be
stätigt wird: Das Lob der integritas kommt auch hier ausnahmslos hohen 
Amtsträgern der staatlichen Hierarchie zu.81 

Weniger eindeutig als integer ist pius, das auf christlichen Grabsteinen 
in der Bedeutung von >fromm< eine ähnliche Rolle spielt wie auf heid
nischen.82 Gleichzeitig nimmt aber die zugehörige pietas im offiziellen 
Tugendkanon römischer Herrscher einen zentralen Platz ein33 und wird 
in der Folge als das Symbol gütiger, väterlicher Herrschaftsausübung von 
Bischöfen und Königen reklamiert, wie an anderer Stelle noch ausführ
licher gezeigt werden wird.34 

Zur Einordnung des Epitaphs des Concordius aber scheint vor allem 
das purus geeignet zu sein. Körperliche Reinheit35 gehört zu den wich
tigsten Grundforderungen der uita apostolica, die schon seit dem zweiten 
Jahrhundert die eigentliche Norm strengen christlichen Lebens und damit 
gleichzeitig eine wichtige Vorstufe zur asketischen Haltung darstellt.86 

Dieser Bereich wird später meist durch das Synonym castus angesprochen, 
welches enge Bindungen zu asketischen Ideen anzeigt. Während das 
seltene purus kaum mehr nach der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts auf-

29 Die kritische Einstellung, die das junge Christentum in der Theorie gegenüber 
den Klassikern hatte, behandelt H. FUCHS, Bildung, RAC 1 (1950), bes. 355 ff. (Ver
hältnis des Christentums gegenüber den Klassikern im Westen). Dem entsprechen die 
besonderen Schwierigkeiten, die die Gebildeten (mehr als die Reichen u. Mächtigen) 
im Hinblick auf eine conversio hatten, dazu ausgezeichnet DUVAL, Conversion (vgl. 
Teil I, Anm. 67). Eine Kompromißlösung war die Forderung, die Bildung in den >Dienst 
der Wahrheit< zu stellen, vgl. DUVAL, Conversion 556. Besonders wichtig ist in diesem 
Zusammenhang die Einstellung des Hilarius von Poitiers, eines Kollegen und Zeitgenos
sen des Concordius, für die zukünftige Entwicklung gewesen; zu ihm ausführlich 
DOIGNON, Hilaire de Poitiers, pass. u. bes. 517 ff. (Conclusion). 

80 Vgl. Teil I, Anm. 76. 
81 Vgl. CIL 12,3170 (Nimes), CIL 13,1680 (Lyon), CiL 13,2949 (Sens), CiL 13,6807 

(Mainz); die genannten Inschriften betreffen zwei praesides, einen Prokurator der 
drei Gallien, sowie einen Ädilen u. Duumvir aus Sens, alle im 3. Jh. Die beiden restli
chen Beispiele CIL 13,1583 u. 2200 sind Inschriften von Frauen. 

82 Dazu KNOTT, Special language 76. Vgl. auch ILCV, Index Bd. 3, 566. 
88 Vgl. dazu KOCH, Pietas 1222 f., TAEGER, Charisma 715 (Index) u. ganz bes. A L -

FÖLDI, Vater des Vaterlandes, pass. 
84 Vgl. Teil II. 2 .4 .1 (Caritas Nicetii). 
85 Häufiger als corpore purus ist mens pura oder anima pura, vgl. ILCV, Index Bd. 3, 

394. In dieser Bedeutung ist die Seele gemeint, die sich von dem unreinen Körper bereits 
getrennt hat, vgl. LATTIMORE, Epitaphs 304 u. pass. 

86 Dazu grundlegend FRANK, Vita apostolica. Vgl. auch Teil III. 1. 4, pass. 
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tritt,87 ist castus sehr häufig.88 Diese Eigenschaft, die Cicero schon für den 
Umgang mit den Göttern forderte,89 die sich selbst im Lob eines heidni
schen Prokonsuls zur Zeit des Concordius finden konnte,40 wird in einem 
Gesetz der Kaiser Leo und Anthemius vom Jahr 46941 als Voraussetzung 
für die Erlangung des Bischofsamtes genannt; bezeichnenderweise tritt 
das Attribut wieder mit der integritas zusammen auf.42 Die etwa zur 
gleichen Zeit entstandenen Statuta ecclesiae antiqua verlangen vom Bi
schof ebenfalls, daß er uita castus sei.48 

Der Laudatio folgt im Epitaph des Concordius nun eine Art von kirch
lichem cursus bonorum. Concordius hat schon früh ein Amt, wohl das des 
Lektors,44 ausgeübt und wird später nach himmlischem Willen Bischof 
(sacerdos);^ lectus caelesti lege sacerdos.,46 Diese Formel, die eine gött
liche Beteiligung bei der Wahl zum Bischofsamt anklingen läßt, finden 

37 Vgl. ILCV wie Anm. 35. Vixit purus hat ILCV87 (a.427) zu einem hohen Beamten. 
Aus der 1. Hälfte des 5. Jhs. ist ILCV1851, aus dem 4. Jh. ILCV957. Alle anderen Num
mern beziehen sich auf die Verbindung mit mens, etc. 

88 ILCV, Index Bd. 3, 327. 
39 Cic. De leg. 2, 10, 24: Caste iubet lex adire ad deos, animo videlicet, in quo sunt 

omnia. 
40 ILS1256 (Iulius Festus Hymetius): quod caste in eadem provincia integre##e(7) 

versatus est; zur Person vgl. PLRE 447. 
41 Cod. Iustinianus I, 3, 30, Satz 3. 
42 Ibid.: ita castus et humilis nostris temporibus eligatur episcopus, ut, locorum 

quocumque pervenerit, omnia vitae propriae integritate purificet. Vgl. auch Anm. 40. 
Zu weiteren Anforderungen an den Bischofskandidaten nach den kaiserlichen Ver
ordnungen vgl. NOETHLICHS, Bischofsbild 35. 

43 Vgl. Conc. Galliae 1,164 \Qui episcopus ordinandus est, ante examinetur si... uita 
castus, si sobrius . . . Zu weiteren Anforderungen in kirchlichen Zeugnissen NOETHLICHS, 
Bischofsbild 33 ff. 

44 V. 3: qui teneris primum ministrum fulsit in annis. Zu dem teneris . . . in annis vgl. 
ARMINI, Sepulcralia 16. Le BLANT 509 denkt an das Amt des Lektors, das nach LECLERCQ, 
Lecteur (epigr. Nachweise), DACL 8/2, 2249 ff. oft von sehr jungen Leuten ausgeübt wur
de, vgl. ibid. die Nummern 5, 8, 11, 15, 16 u. v. a. Eine ähnliche Formulierung im Epit. 
Marii (B Avenches, wie Anm. 13) v. 5: clericus officio primevis tonsus ab annis; vgl. 
auch Epit. Viventioli (wie Teil II.2, Anm. 115), das eine solche Kirchenlaufbahn er
wähnt. 

45 Aus metrischen Gründen ist sacerdos neben antistes weitaus häufiger gebraucht 
als episcopus, vgl. KNOTT, Special language 77 u. das Register bei ILCV, Bd. 3, 399 f.; 
MARROU, Casarie 678: »sacerdotium en effet comme sacerdos s'entendent souvent, et 
peut-on dire normalement en vers, de P£veque.« Aber auch in nichtepigraphischen Be
legen steht sacerdos sehr oft für Bischof, vgl. BLAISE, Auteurs chretiens 729 (sacerdos 6) 
u. H. W. BEYER/H. KARPP, Bischof, RAC 2 (1954) 406; vgl. auch HEUMANN/SECKEL 523 
(bes. sacerdotalis). 

46 ILCV1117, v. 4; ähnlich das ce[lesti lege] sacerdos (ILCV1095) eines spanischen 
Bischofs vom Jahr 612. Vgl. dazu LOTTER, Designation 121, wonach sich die Vorstel
lung, daß ein Bischof sein Amt dem Willen Gottes verdanke, seit dem 3. Jh. mit der 
Weihe, der ordinatio durch Komprovinzialbischöfe verbunden habe. Allerdings weist 
das lectus des Epit. Concordii bereits auf die electio, die der ordinatio voranging u. die 
ebenfalls durch göttliche Entscheidung bestimmt werden konnte; vgl. etwa zur Bischofs
wahl Martins von Tours FONTAINE, Saint Martin 652 ff. 
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wir in keinem der anderen gallischen Bischofsepitaphien wieder, die über
haupt zur Bischofswahl selbst sehr diskret bleiben.47 

Der Inhalt der drei letzten Verse bildet einen festen Bestandteil der 
lateinischen Epigraphik: Nach der Nennung des Lebensalters48 stellt der 
Verfasser des Grabgedichtes fest, daß der Tote bereits in himmlischen 
Gefilden weilt49 und nennt endlich die nächsten Verwandten, die in der 
Regel für die Bestattung und die Setzung der Grabschrift verantwortlich 
sind. Im Falle des mit fünfzig Jahren verstorbenen Concordius konnten 
Mutter und Bruder aus unbekannten Gründen der Bestattung nicht bei
wohnen.50 

Der Concordius dieses Epitaphs wird mit dem Bischof von Arles identi
fiziert, der auf einer Liste eines Sakramentars wohl vom Ende des 9. Jahr
hunderts als fünfter Bischof dieser Civitas genannt wird.51 Mit großer 
Wahrscheinlichkeit ist er mit dem Concordius identisch, der auf dem 
Konzil von Valence im Jahre 374 ohne Angabe des Bistums unter
schrieb.52 Wie aus dem den Konzilsakten folgenden Brief hervorgeht, 
hatte er sich sehr für den Bischof Acceptus von Frejus eingesetzt, dessen 
Wahl auf der Synode annulliert wurde.53 Das Ende seiner Amtszeit wird 

47 In dem Anm. 46 erwähnten Sinn am ehesten Epit. Pantagati (Le BLANT 429) v. 20: 
culmen apostolicum contulit alma fides; die Gemeinde (Lyon), die sich einen Bischof 
wählt, ist wohl indirekt angesprochen in dem leider nur teilweise überlieferten Distichon 
des Epit. Prisci, vgl. dazu S. 178; keine Aufschlüsse zur Bischofswahl erlauben Epit. 
Rustici ( ILCV1070) v. 11: suscepit sacri serta ministerii, Epit. Aviti (Le BLANT 402) 
v. 11: . . . pontificis sie digna insignia sumit, u. Epit. Namatii (Le BLANT 425) v. 18: 
maxima pontificis suscepit munera dignus. Keine Schlüsse über die eigentliche Form 
des Wahlvorganges sind wohl auch nicht in den Fällen zu ziehen, in denen das Bi
schofsamt als >Erbschaft< charakterisiert wird, vgl. Epit. Cronopi (dazu S. 215); Epit. 
Eumeri (S. 214 u. ibid. Anm. 176); Epit. Nicetii (S. 152). 

48 ILCV1117, v. 5: triginta et geminos deeim vix reddidit annos. Vgl. dazu ARMINI, 
Sepulcralia 27 u. 35. KAUFMANN, Altchristliche Epigraphik 247, löst das Alter fälsch
lich mit 42 Jahren auf. 

49 ILCV1117, v. 6: hunc cito sideream raptum omnipotentis in aulam. - Zu Paradie
sesvorstellungen vgl. LATTIMORE, Epitaphs, bes. 313 f. Zu dem raptus vgl. SANDERS, 
ßpitaphes pai'ennes et chr£tiennes 456. 

50 ILCV1117, v. 7: et mater blanda et frater sine funere quaerunt. - Blanda ist 
wohl nicht Name der Mutter, sondern eher ein für Trauernde übliches Eigenschafts
wort, vgl. LATTIMORE, Epitaphs 182. 

5 1 Gegen die Identifizierung BUECHELER in CLE667. Vgl. DUCHESNE 1, 249-255 zu 
den BB Arles, deren Identifizierung aus den vorhandenen Bischofslisten dadurch er
schwert ist, daß in diesen Listen auch auswärtige Bischöfe (Gratus, Ambrosius, Mar-
tinus, Augustinus, etc.) aufgeführt werden. 

52 Vgl. Conc. Galliae 1, 35-45. Vielleicht kann man aus dieser relativ späten Pla
zierung in einer Liste von 20 Bischöfen schließen, daß Concordius noch nicht lange 
Bischof von Arles gewesen ist. Bei den zu Beginn des Konzils genannten 21 Bischöfen 
steht er an 12. Stelle ebenso wie unter den Bischöfen, die den anschließenden Brief an 
die Gemeinde von Frejus abschicken. 

53 Conc. Galliae 1, 44 f. Möglicherweise hatte Concordius den B Frejus selbst ordi
niert u. legte deshalb Fürsprache für ihn ein. 
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spätestens durch seinen Nachfolger Ingenuus markiert, der 394/654 auf 
dem Konzil von Nimes unterzeichnete. 

Inschriftlich ist der Name des Bischofs, der eine typische Cognomen-
bildung der Spätantike darstellt und entsprechend häufig ist,55 in Gallien 
vor dem 6. Jahrhundert nur fünfmal zu finden, in erstaunlicher Ein
heitlichkeit ist in allen Fällen jeweils der Herkunftsort Trier.56 Inter
essant scheint vor allem eine Inschrift von St. Matthias zu sein, die sich 
durch die Hinzufügung des Chrismons als christlich ausweist und die 
noch in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts entstanden sein muß.57 Sie 
nennt zwei Brüder, Concordius und Concordialis, die ihrer im Alter von 
etwa 65 Jahren verstorbenen Mutter Concordia den titulus setzen. Zieht 
man neben der Tatsache des erblichen Beinamens Concordius58 das christ
liche Bekenntnis dieser Familie in Betracht, wird man möglicherweise 
eine Verwandtschaft zu unserem Bischof nicht völlig ausschließen. Die 
Entfernung von Trier nach Arles mag dann der Grund dafür gewesen sein, 
daß bei dem Begräbnis des Bischofs Mutter und Bruder nicht anwesend 
sein konnten. 

Es ist für Arles durchaus nicht ungewöhnlich gewesen, daß ein Fremder 
das höchste kirchliche Amt erhielt,59 auch wenn das von kirchlicher Seite 

54 Vgl. DUCHESNE 1, 255. Nach Conc. Galliae 1, 49 fand das Conc. Nimes in den 
Jahren 394 oder 396 (X 1) statt. 

55 Vgl. KAJANTO, Onomastic Studies 72 ff. (The origin of the new cognomina in 
-ius-ia) u. bes. S. 74, woraus zu ersehen ist, daß Concordius zu den 17 häufigsten -ius 
Bildungen gehört, wobei der größere Teil der Belege aus nichtchristlichem Material 
stammt. 

56 CIL 13, 3672. 3694; RICG 1, 13b (vgl. Anm. 57); RICG 1, 156 (Co[nco]rdius), H . 
CÜPPERS/W. BINSFELD in Trierer Zs. 35 (1972) 136 f. (doctor Roma[ni] nobilis eloquii 
Terentius Iulianus qui et Concor [.../ magister studiorum grammaticus latinus; metr. 
Inschrift des 3. Jhs.). Der Frauenname Concordia findet sich nach dem 3. Jh. in Vaison, 
Artonne-Auvergne (Le BLANT498 ,556B) u. in Trier (Anm.57). Bei CIL 13, 3672 handelt 
es sich um den v(ir) p(erfectissimus) Valerius Concordius dux, der noch 295VII 
praeses Numidiae genannt wird, vgl. PRLE 219. Bei CIL 13, 3694 handelt es sich um den 
haruspex publ(ici) c(ivitatis) Tr(everorum) Concordius. Zu dem Lehrer der lateinischen 
Grammatik aus Trier vgl. einen nichtinschriftlichen Beleg: Ausonius, in Commemoratio 
Profess. Burdigalensium X, vv. 18 ff., erwähnt einen grammaticus latinus Concordius, 
der zu Beginn seiner eigenen Studien (um 320) in Bordeaux gelehrt hatte; dieser hatte 
seine Heimat verlassen, wo er bereits einen (besser dotierten) Lehrstuhl innegehabt hatte 
(Trier?). 

57 RICG 1,13b (CIL 13,3810b, I L C V 3 5 8 3 A ) : hie ia[cet] in [pa]ce Concordia J quae 
uixit annos pl. m. LXV. I Concordius et Concordialis I filii dulcissimi, titulum J posue-
runt I (es folgen Chrismon mit Alpha und Omega zwischen zwei Tauben). Gegenüber 
der Datierung von DIEHL (saec. IV) ist nach RICG u. KRÄMER, Trier 14, eher das 5. Jh. 
(1. Hälfte) anzunehmen. 

58 Vgl. KAJANTO, Onomastic Studies 74. 
59 Nichts bekannt ist von dem direkten Nachfolger des Concordius, Ingenuus, da

gegen sind die nachfolgenden Bischöfe Heros (Schüler Martins von Tours) u. Patroclus 
ebensowenig wie Honoratus und Hilarius aus der Arier Civitas, vgl. das folgende 
Kapitel. 
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nicht gern gesehen war.60 Wenn Concordius in der Tat aus Trier stammte, 
das zur Zeit seines Amtsantrittes in Arles Sitz der höchsten gallischen 
Behörden war, läßt sich ein Einfluß von dieser Seite wohl kaum aus
schließen.81 Dies ist umso wahrscheinlicher, als gerade bei den Nach
folgern des Concordius eine solche Einflußnahme nachweisbar ist.62 Von 
Bedeutung erscheint auch der Umstand, daß die Verhältnisse in der 
Kirche von Arles die Einsetzung eines fremden Klerikers durchaus be
rechtigt erscheinen lassen: Der beiDuchesne als Vorgänger des Concordius 
geführte Saturninus ist in der gallischen Kirche kein Unbekannter. Als 
»h£retique notoire«63 und Haupt der gallischen arianischen Partei unter 
Constantius ist er 360/61 abgesetzt worden.64 Den Streitigkeiten, die 
seiner Absetzung auch im Klerus von Arles gefolgt sein mögen, konnte ein 
Fremder sicher unparteilicher entgegentreten.65 

Was wir von Concordius wissen, läßt eine soziale Einordnung seiner 
Person kaum zu. Nach Kriterien, die sich aus Mangel an vergleichbaren 
Texten etwa an den Kosten seines Sarkophages orientieren müßten, wäre 
er am ehesten zu einer Bourgeoisie einzuordnen, die durch ihre Pro
fessoren und Rhetoren mit der Aristokratie zusammen die geistige Elite 
des Reiches bildete, die im 4. Jahrhundert häufig zu höchsten Würden 
kam und dadurch gerade in Gallien die Reihen der Aristokratie beträcht
lich vermehren konnte,66 die aber auch durch die kaiserliche Gesetz
gebung am stärksten behindert wurde, wenn sie durch den Übertritt 
in den Klerus den städtischen Ämtern und Lasten zu entkommen suchte.67 

60 Vgl. dazu vor allem den Brief >Cuperemus quidem< (JAFF£ 369) des Papstes Coele-
stin an die Bischöfe der Narbonnensis (a.428). 

81 Eingriffe des Kaisers in die Wahl (vgl. Mocm ONORY, Vescovi 262, Anm. 39) 
sind zu diesem Zeitpunkt allerdings wohl kaum wahrscheinlich, da sich sowohl Julian 
als auch Valentinian I. aus innerkirchlichen Angelegenheiten herausgehalten haben, 
vgl. zum letzteren GAUDEMET, Empire Romain 334. 

62 Zu den BB Arles Heros, Patroclus, Hilarius, Honoratus (alle 1. Hälfte 5. Jh.) 
vgl. das nächste Kapitel. 

8 8 DUCHESNE 1, 254 f. 
84 Conc. Galliae 1, 34. 
65 Was in den Jahren zwischen der Absetzung des Saturninus 360/61 und dem 

Amtsantritt des Concordius c374 geschah, läßt der Vermutung zwar einen weiten 
Spielraum, kann aber hier nicht geklärt werden. Nicht auszuschließen ist, daß der 
Artemius, den DUCHESNE wegen »provenance polycarpique« nicht in seine Liste auf
genommen hat, doch hier einzureihen ist, in den Diptychen aber wie Saturninus als 
Häretiker nicht genannt wird. 

66 Vgl. CHASTAGNOL, L'eVolution 309: »L'ordre s£natorial . . . est accru par l'inclu-
sion en son sein de la fleur de la bourgeoisie municipale d'Occident«. — Die in Anm. 56 
zusammen aufgeführten Träger des Namens Concordius aus Trier (vgl. bes. dux, harus-
pex, magister studiorum) stellen einen repräsentativen Querschnitt durch die angespro
chene Schicht dar. 

87 Dazu zuletzt ausführlich NOETHLICHS, Einflußnahme, pass. Den Kurialen gelang 
es in der Regel nur unter Verlust des größten Teiles ihres Besitzes, in den Klerus über
zutreten. 

72 



Neben der selbstverständlichen Verwendung klassischer Zitate ist bei 
der Laudatio im Epitaph des Concordius besonders zu beachten, daß die 
Kirche für ihre hohen Funktionäre Tugenden der Herrschaftsausübung 
übernommen hat, die bisher allein in den Laudationen der Staatsbeamten 
alten Stiles üblich waren. Dieser Vorgang entspricht freilich der be
deutenden Aufwertung, die der Klerus allgemein in der konstantinischen 
Epoche erlebte. Er entspricht u. a. auch einer Angleichung der liturgischen 
Gewandung und Insignien an die Staatstracht und die Amtszeichen der 
hohen Beamten, die noch Theodor Klauser zu der erst kürzlich zurück
gewiesenen These von der »Nobilitierung des Klerus« veranlaßt haben.68 

II.1.3. Aristokratische Asketen als Bischöfe 

ILI3.1. Hilarius von Arles als politischer Vertreter der 
gallischen Aristokratie 

Größeres Gewicht als Zentrum politischen Geschehens für die west
römische Geschichte und als Anziehungspunkt für die gallische Aristo
kratie bekam Arles erst nach dem Tode des Concordius und dessen Nach
folger Ingenuus. Mit der Verlegung der Kaiserresidenz von Trier (zuletzt 
Magnus Maximus) über Vienne (Valentinian IL) nach Oberitalien um 
395 durch Honorius69 war für die gallischen Senatoren eine empfindliche 
Schwächung ihres bisher bedeutenden politischen Einflusses verbunden, 
zu der mit dem Einbruch der Sueben, Alanen und Vandalen von 407 
eine weitere Bedrohung ihrer Interessen, teilweise ihrer Existenz hinzu
kam. Infolgedessen war die Hinwendung großer Teile dieser Aristokratie 
zu dem >Usurpator< Constantinus III., der Arles zu seiner Residenz erhob, 
keinesfalls zufällig.70 Der Sturz des Constantinus durch den Heermeister 
Constantius im Jahr 411 folgte eine erneute Erhebung gegen die Regie
rung von Ravenna in der Person des Jovinus, eines Angehörigen der 
gallischen Reichsaristokratie.71 Auch bei der Niederschlagung dieser Usur
pation (413) spielt ein gallischer Senator, Claudius Postumus Dardanus,72 

68 Vgl. KLAUSER, Bischöfliche Insignien. Zu der umfangreichen Literatur, die sich 
mit den sicherlich fruchtbaren Thesen KLAUSERS (Der Ursprung der bischöflichen In
signien und Ehrenrechte) auseinandersetzte, vgl. bes. JERG, Vir venerabilis; CHRYSOS, 
Angebliche Nobilitierung, u. zuletzt zusammenfassend LOTTER, Anredeformen. - Zur 
Aufwertung des Bischofsamtes seit der Mitte des 4. Jhs. DOIGNON, Hiläire de Poitiers, 
15 ff. 

69 STROHEKER, Adel 44. 
70 Ibid. 45. Vgl. auch DEMOUGEOT, Constantin III. 
71 Zu Jovinus vgl. STROHEKER 204. 
72 STROHEKER 99. Vgl. zu ihm auch MARROU, Cite* de Dieu. 
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eine hervorragende Rolle. Diesem Tiefpunkt gallischer Geschichte, der 
durch die Hinrichtung einer Reihe auvergnatischer Senatoren gekenn
zeichnet ist,73 folgte freilich rasch eine Periode neuen Aufschwungs, aber 
auch der Abkapselung gegenüber nichtgallischen Einflüssen,74 die letzten 
Endes im Kaisertum des Eparchius Avitus im Jahr 455 gipfelte. 

Doch zurück zu den Bischöfen von Arles, über die sichere Nachrichten 
erst im Augenblick der Usurpation des Constantinus vorliegen.75 Mit ihm, 
der in seiner neuen Residenz seinen Vertrauensmann Heros gegen den 
Willen von Klerus und Volk als Bischof einsetzte,76 beginnt eine Periode 
engster Verflechtungen der Interessen von Staatspolitik und dem Bi
schofsamt einer Civitas, die bereits vor der Usurpation Sitz der höchsten 
gallischen Behörde geworden war.77 Mit dem Fall des Kaisers von Arles 
ist gleichzeitig auch dem Bischof Heros, der als Martinsschüler wohl zu 
den nobiles des Klosters Marmoutiers gehörte,78 der vielleicht sogar mit 
dem Usurpator aus den nördlichen Regionen Galliens mitgekommen war, 
der Boden entzogen. Nach vergeblichem Versuch, seinem patronus79 durch 
Gewährung von Asyl und die Weihe zum Priester das Leben zu retten,80 

73 Vgl. dazu etwa 60 Jahre später die Stellungnahme des Sid. Apollinaris in einem 
Brief an Aquilinus, dessen Großvater Decimius Rusticus (STROHEKER 331) 413 hinge
richtet worden war, Sid. Ep. V, 9 ,1 : . ..in Constantino inconstantiam, in lovino fa-
cilitatem, in Gerontio (Feldherr des Constantinus, der von diesem abfiel) perfidiam, 
singula in singulis, omnia in Dardano crimina simul... 

74 STROHEKER, Adel 48. 
75 Von den BB Arles des 4. Jhs. sind nur Marcianus u. Saturninus relativ gut bezeugt. 

Die frühen Bs-Listen (Sakramentar c900, Lektionar 11. Jh.) nennen diese beiden als 
Häretiker nicht, führen dafür aber auswärtige Personen auf (DUCHESNE 1, 249 ff.). Nach 
Concordius werden folg. Namen genannt: Gratius, Ambrosius, Martinus, Ingenuus, 
Augustinus, Iheronimus, Savinus, Erotius ( = Heros), etc.; dabei sind wohl Ingenuus 
(396 auf dem Konzil von Nimes) u. Savinus BB Arles, letzterer als Vorgänger des Heros 
(408). - Am ausführlichsten über die Entstehung des Arier Vikariates zu Beginn des 
5. Jhs. handelt FUHRMANN 147-176 (zu Arles); vgl. auch GAUDEMET, Empire Romain 
399 ff. u. LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 18 ff., der allerdings die Darstellung von 
FUHRMANN nicht berücksichtigt (vgl. auch die Rez. von Th. SCHIEFFER in Hist. Jb. 85, 
1965, 179 ff.). 

78 Vgl. dazu LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 24 und GRIFFE 2, 237 ff. und 253 ff. 
Auch Lazarus von Aix ist durch Constantinus III. zu seinem B-Sitz gekommen. Nicht 
geklärt ist, ob der Usurpator den alten B (Savinus?, vgl. Anm. 75) vertrieben hat, oder 
ob der Stuhl von Arles vakant war. 

77 Zum Datum der Verlegung der gall. Prafektur von Trier nach Arles vgl. die Dis
kussion zwischen J.-R. PALANQUE, der für 395, und A. CHASTAGNOL, der für 407 votiert. 
Siehe PALANQUE, Date du transfert; CHASTAGNOL, Repli sur Arles 407, u. erneut PALAN
QUE, Du nouveau sur la date. 

78 Vgl. VMartini 10, 8: . . . multi inter eos nobiles habebantur ... pluresque ex eis 
postea episcopos uidimus. 

79 Vgl. Brief >Postquam a nobis< des Zosimus von 4171X21 (zitiert bei GRIFFE 2, 
237, Anm. 2): De Herote vero omnia similia (seil, wie im Falle des Lazarus von Aix), 
idern tyrannus patronus, caedes, turbae . . . 

8 0 Vgl. GRIFFE 2, 238. 
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wurde er selbst aus der Stadt vertrieben und abgelöst von Patroclus, 
einem amicus et familiaris des Siegers, des Heermeisters Constantius.81 

Wenn in den folgenden Jahren Patroclus die eigene Stellung ausbauen 
konnte82 und mit Privilegien durch Papst Zosimus, die ihm unter anderem 
die Vorherrschaft über die Viennensis und die beiden narbonnensischen 
Provinzen sicherten, geradezu überschüttet wurde,83 so ist dahinter die 
Unterstützung des Constantius zu sehen, der bis 421 als Reichsfeldherr 
von Sieg zu Sieg eilte und am Kaiserhof, d. h. wohl auch auf Papst 
Zosimus, solchen Einfluß besaß, daß er kurz vor seinem Tode im Jahr 421 
noch zum Mitregenten des Honorius erhoben wurde.84 

Constantius hatte auch unterstützt, daß die der Auvergne auferlegten 
Strafzahlungen (wegen der Usurpation von 413) erlassen wurden,85 er 
hatte zusammen mit dem gallischen Präfekten Agricola die Institution 
des concilium Septem provinciarum in Arles, wo er sich bis 418 ständig 
aufhielt, eingerichtet.86 

Mit der Ermordung des Bischofs Patroclus im Jahr 426, für die der 
Nachfolger des Constantius, Flavius Constantius Felix verantwortlich zu 
machen ist,87 läßt sich ein weiterer Eingriff staatlicher Gewalt in die Ver
hältnisse des Bistums Arles konstatieren. 

Wenig wissen wir von dem Nachfolger des Patroclus, Elladius (Eula-
dius), der wie Heros enge Bindungen zu monastischen Kreisen gehabt hat 
und vielleicht bereits von Lerins, der Gründung des Honoratus herkam.88 

81 Prosper. chronicon (zu 412), MG AA 9,466: Eodem tempore Heros vir sanctus 
et beati Martini discipulus cum Arelatensi oppido episcopus praesideret, a populo eius-
dem civitatis insons et nulli insimulationi obnoxius pulsus est inque eins locum Patroclus 
ordinatus amicus et familiaris Constantii magistri militum, cuius per ipsum gratia 
quaerebatur . . . - Zu Patroclus vgl. DUCHESNE 1,95 ff., LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 
25 ff.; GRIFFE 2, 146 ff. u. bes. FUHRMANN 149 ff. 

82 Vgl. Chronica Gallia (von 452), MG AA 9,654: Patroclus Arelatensis episcopus 
infami mercatu sacerdotia venditare ausus. 

83 Vgl. die Epp. Arelatenses 1-6 (alle zu 417 und 418), MG Epp. 3, 5-12; Literatur 
wie Anm. 81. Es ist möglicherweise von Bedeutung gewesen, daß Patroclus z. Zt. der 
Wahl des Zosimus (a.417) in Rom weilte, vgl. SEPPELT, Aufstieg des Papsttums 165. 
Zu Beginn des gleichen Jahres, am 1. Januar 417, hatte der Gönner des Patroclus (Con
stantius) die Schwester des Kaisers Honorius Galla Placidia geheiratet u. damit seinen 
Einfluß wie sein Prestige beträchtlich vergrößert. 

84 Zu Constantius vgl. O. SEECK, Flavius Constantius 9, RE 4/1, 1099-1102, u. 
SUNDWALL 109; FUHRMANN 150, Anm. 126; siehe auch Anm. 83. 

85 Sid. Carm. VII, vv. 207 ff. 
86 Vgl. STROHEKER, Adel 48. Durch das Reskript der Kaiser Honorius und Theodo-

sius IL von 4181 VI 7, MG Epp. 3, 13-15 wird Arles gleichzeitig als gallische Haupt
stadt bestätigt. 

87 Prosper. Chronicon, MG AA 9, 471: Patroclus Arelatensis episcopus a tribuno 
quodam Barnabo multis vulneribus concisus occiditur, quod facinus ad praeceptum 
Felicis magistri militum referebatur. 

88 Vgl. zu (H) Elladius-Euladius, den DUCHESNE nicht in seine Liste aufgenommen 
hat (ibid. 1, 256, Anm. 2) GRIFFE 2, 239-41. 
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Mit dem aus senatorischer Familie stammenden Honoratus hat 427/8 
endlich ein Mann die Arier cathedra bestiegen, dessen soziale Herkunft 
in den Quellen nicht verschwiegen wird. Sein Nachfolger Hilarius mar
kiert in der für seinen Verwandten Honoratus aufgesetzten laudatio 
funebris den Grad der nobilitas der Familie des Vorgängers durch die 
Angabe, daß diese Familie den consulatus erreicht habe.89 Die Heimat 
dieser Familie ist im 4. Jahrhundert wahrscheinlich das nördliche Gallien 
gewesen,90 ihre Angehörigen haben sicher noch in Trier entsprechende 
Funktionen ausgeübt.91 

Honoratus hat wahrscheinlich noch im ersten Jahrzehnt des 5. Jahr
hunderts auf der Insel L^rins ein Kloster gegründet, dessen zentrale Rolle 
mit der Bezeichnung »asketische Grundschule« gallischer Aristokraten 
angedeutet worden ist.92 Von hier aus ist er wohl zum Bischof von Arles 
berufen worden, wobei sich nur vermuten läßt, daß das Ansehen seiner 
Familie dabei eine Rolle gespielt hat. Die Lebensbeschreibung des Hono
ratus jedenfalls verweigert uns jede direkte Auskunft über den Augen
blick und über das Verfahren bei der Bischofswahl. Dieses Schweigen 
zu einem Punkt, zu dem sich die hagiographische Biographie in der 
Regel stets sehr ausführlich zeigt,93 ist umso auffallender, als Hilarius 
im gleichen Satz, in dem er das erste Mal das Episkopat seines Ver
wandten erwähnt, von dessen Bemühungen spricht, die Eintracht wieder 
herzustellen, die, wie es offensichtlich wird, bei der Bischofswahl er
heblich gelitten hatte.94 

89 Sermo de vita S. Honorati 4: Praetermitto itaque commemorare avita Uli sae-
cularium bonorum insignia et, quod concupiscibile ac paene summum habet mundus, 
usque ad consulatus provectam familiae suae nobilitatem. - Diesen sermo hatte Hilarius 
am Jahrestag des Todes des Honoratus gehalten, vgl. dazu HEINZELMANN, Neue Aspek
te 37. 

90 Vgl. STROHEKER 196 (Honoratus). 
91 Verwandtschaftliche Beziehungen haben möglicherweise mit dem gallischen Prä-

fekten von 355/7, Honoratus (PLRE 438 f.), bestanden; Hilarius hieß jeweils ein Präto-
rianerpräfekt (von Gallien?) vom Jahr 396 u. ein röm. Stadtpräfekt von 408, der nach 
CHASTAGNOL, Prefecture de Rome 264, gallischer Herkunft gewesen ist. Nach TVYMAN, 
Aetius and the Aristocracy 486, sollen Hilarius u. Honoratus von Arles ebenso wie der 
Konsul Fl. Venantius Opilio (a. 453) Angehörige der Familie der Venantii aus Gallien 
gewesen sein. Ob die Namensidentität des letzteren mit dem Bruder des Honoratus 
(STROHEKER 404: Venantius) allein eine derartige Identifizierung rechtfertigen, scheint 
doch etwas zweifelhaft. 

92 Vgl. PRINZ, Frühes Mönchtum 47 ff. 
98 Vgl. gerade zu der Vita des Hilarius selbst die folgenden Ausführungen. Ähn

lich ausführlich werden die Umstände der Bischofswahl in der VMartini, VGermani, 
VEutropii, etc. behandelt. Mir ist keine Bischofsvita dieser Zeit bekannt, in der dieser 
Punkt in der Weise der Lebensbeschreibung des Honoratus übergangen worden ist. 

94 Sermo de vita s. Honorati 28: Denique ut primum ecclesiae huius regimen acce-
pit, prima ei cura concordiae fuit et praecipuus labor fraternitatem, calentibus adhuc 
de adsumendo episcopo studiis dissidentem, mutuo amore conectere. 
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Nicht ganz befriedigen kann dazu die Begründung von E. Griffe,95 

man habe den Fremden und den Mönch mißbilligt: Beide waren schon in 
der Gestalt von zweien seiner Vorgänger zu Amt und Würden gekommen. 
Vielmehr darf nach dem Folgenden angenommen werden, daß auch in 
diesem Falle Intentionen der höchsten staatlichen Behörde in Gallien 
in der Gestalt des Präfekten oder des Heermeisters sich für ein weiteres 
Mal gegen den Widerstand der betroffenen Gemeinde durchgesetzt haben. 

Zu den Personen, deren Einfluß sich bei der genannten Wahl durch
gesetzt hat, gehörte möglicherweise eben jener Präfekt, der nur zwei Jahre 
später nach der Biographie des Honoratus mit einigen praefectorii viri 
die letzten Ermahnungen des sterbenden Bischofs an dessen Totenbett 
empfing.96 

Genau die gleiche Szene schildert, was unseres Erachtens bisher in der 
Literatur nicht beachtet wurde, der Biograph des Hilarius, seines Nach
folgers und Verwandten: Cumque ad tantum vir um crebra sublimium 
virorum agmina benedictionis accipiendae gratia adventarent, coeperunt 
de successore beati Honorati flagitare responsum.97 

Die viri sublimes, zweifellos identisch mit den praefectorii viri der 
Schilderung des Hilarius, der als Teilnehmer der Zusammenkunft sich 
exakter auszudrücken wußte, befragten den sterbenden Bischof nach 
einem Nachfolger seiner Wahl, mit letzter Anstrengung deutete der auf 
seinen Verwandten.98 Die direkten Folgen dieser Szene werden sofort 
nach der Beerdigung des Honoratus deutlich. Hilarius strebt seiner Einöde 
zu, wird aber auf dem Wege von dem inlustris Cassius, qui tunc praeerat 
militibus" aufgehalten, der mit seinen Soldaten, und wie es scheint, in 
Eile zusammengerufenen, zur Wahl notwendigen Bürgern, sich auf die 
Verfolgung gemacht hatte.100 Ein Wunder mußte den noch nicht dreißig 

9 5 GRIFFE 2 , 241 unten. 
96 Sermo de vi ta s. Honorat i 3 2 : Confluentibus autem ad se potestatibus, praefecto 

et praefectoriis viris . . . ab ipso exitu suo sumens acerrimum exbortationis exordiumt 
97 VHi lar i i 9. Vgl . den in A n m . 96 zitierten Text der Vita des Honoratus mit der 

im Obertext zitierten Passage aus der Vita seines Nachfolgers. 
98 VHilari i 9 (Anschluß an den oben zitierten Text ) : Excitati desuper animi de 

electione pontificis ad iudicium perrecturi testimonium postulabant. Supremo halt tu 
summum meritis singularibus digito demonstravit antistitem. 

99 N a c h dieser Formulierung der VHilar i i 9, wäre mit S U N D W A L L , Weström. Stu
dien 6 1 , ein gewisser Cassius als magist er militum anzunehmen; nach W . E N S S L I N , 
K l i o 24 (1931) 476 ff. hat allerdings Aetius diese Funktion schon seit 425 in Gall ien 
innegehabt. 

100 VHi lar i i 9 : Sed illa divinitatis potentia ... inlustris Cassii, qui tunc praeerat 
militibus, animum repente succendit . . . ut denique ad heremum properantem ardenter 
expeteret... Electum civium numerum cum non parva manu dirigit militantum. Felici-
ter pervenitur. ... 
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Jahre altrn Hilar»is von seiner Bestimmung überzeugen, bevor man ihn 
in sein Frtum heimführen konnte, wo er bereits mit weniger Widerstand 
aufgenommen wurde als sein Vorgänger.101 

Von diesen deutlichen, in der Literatur eigenartiger Weise wenig be
achteten Schilderungen102 bleibt festzuhalten: Wie im Falle von einigen 
seiner Vorgänger hat sich die eigentliche Wahl des Bischofs Hilarius von 
Arles in einem kleinen Kreis von Vornehmen und Angehörigen der Prä-
fektur entschieden. Diese Entscheidung konnte wohl auch, wie im Falle 
der Bischöfe Heros, Patroclus und Honoratus, gegen den Willen der Ge
meinde erfolgen. Die Art der Ausführung des mit dem alten Bischof ge
meinsam gefaßten Beschlusses bezüglich der Wahl des Hilarius ebenso 
wie die Person des Gewählten lassen darauf schließen, daß dem Bischofs
amt in Arles ein erhebliches politisches Gewicht zugemessen wurde, das 
nicht zuletzt durch die Tätigkeit des Hilarius selbst außerordentlich 
konkrete Formen annahm. 

Die Umstände bei der Wahl des Hilarius haben aber nicht nur ein 
allgemeines, die Bischofswahl betreffendes, methodisches Interesse, sie 
bieten vielmehr auch den Schlüssel für sein weiteres Verhalten zwingend 
an. Dieser Schlüssel besteht im Verhältnis des Hilarius zu den staatlichen 
Behörden in Arles, das ihm zwar große kirchenpolitische Erfolge in 
Gallien bescherte, ihn aber auch in einen machtpolitischen Konflikt ver
wickelte, der weit über die gallischen Grenzen hinausging. Das Nicht-
beachten dieses Punktes hat dazu geführt, daß die >Affäre Hilarius von 
Arles< noch nie in ihren eigentlichen historischen Kontext gestellt wurde, 
aus dem die Kirchenpolitik bisher immer herausgelöst worden ist. 

Bei der genannten Affäre handelt es sich um einen in der Literatur 
immer wieder behandelten Konflikt, der, wie es schien, zwischen den 

101 VHilarii 10: Occurritury festinatur. Der occursus bei seiner Heimholung zeigt 
auch die Vorbereitung der Wahl; zum Vorgang vgl. HAUCK, Spätantike Randkultur 
37 ff. 

102 LOTTER, Designation 132 f., führt die Wahl des Hilarius als Beispiel für die De
signation eines Bischofs durch seinen Vorgänger an, einen Vorgang, den er (gegen 
CLAUDE, Bestellung der Bischöfe, pass.) mit Recht als nicht verbindlich auffaßt. CLAUDE, 
der das Kooptationsrecht der Bischöfe gegenüber dem Wahlrecht der Gemeinde zu 
stark hervorhebt, geht nicht auf die Wahl des Hilarius ein. Beide Vf. zeigen, daß spä
testens seit 400 Tendenzen bestehen, die Wähler nach ihrem sozialen Stand aufzugliedern 
u. das eigentliche Wahlrecht (gegenüber der Akklamation) auf Klerus u. honorati zu 
beschränken. Durch ihren kanonistischen Aspekt ist beiden Arbeiten aber auch gemein
sam, daß die jeweils bestimmenden, oft sehr unterschiedlichen Machtverhältnisse der 
einzelnen Bistümer gerade Galliens gegenüber den kanonistischen Normen viel zu wenig 
beachtet werden. 
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Bischöfen von Arles und von Rom ausgetragen wurde103 und seine Ursache 
in der maßlosen Kirchenpolitik eines Bischofs zu haben schien, dessen 
Metropolitanrechte unter seinen Vorgängern von den Päpsten wieder er
heblich beeinträchtigt worden waren.104 

Der Bischof von Arles, dessen Primatialansprüche innerhalb der galli
schen Kirche sich bereits durch eine seit 439 forcierte Synodaltätigkeit 
ankündigten,105 fand endlich im Jahre 445 in dem von ihm abgesetzten 
Celidonius von Besancon, einem ehemaligen Staatsbeamten,106 einen An
kläger in Rom, wo man offensichtlich bereits seit längerem auf die Ge
legenheit gewartet hatte, einer Entwicklung Einhalt zu gebieten, die den 
Interessen des römischen Stuhles absolut entgegenlaufen mußte.107 

Als Hilarius erfuhr, daß sich Celidonius in Rom aufhielt, eilte er mit 
allen äußeren Zeichen asketischer Demut dorthin,108 um sofort dagegen 
zu protestieren, daß man hier solche Leute in die Kirchengemeinschaft 
zuließ (Celidonius!), die in Gallien öffentlich verurteilt worden seien.109 

Da er bald bemerkte, daß er selbst die Rolle des Angeklagten spielen 
sollte, ließ er sich nach dem Bericht von Papst Leo zu Aussagen hin
reißen, die absolut nicht in eine Kirchenversammlung paßten: quae 
nullus laicorum dicere, nullus sacerdotum posset audire.110 

Als er zu einer Verhandlung bestellt wurde, verließ Hilarius Rom111 

in Einsicht der Tatsache, daß er zu viele Gegner am Platze hatte.112 Celi-
103 Vgl. vor allem die ausführliche Darstellung dieser Auseinandersetzung bei LANG

GÄRTNER, Gallienpolitik 61 ff., zu der allerdings FUHRMANN 154 ff. (u. bes. zu den Vor
aussetzungen ibid. 147 ff.) zu vergleichen ist; bloße Nacherzählung bei GRIFFE 2, 200 ff. 
Alle genannten Autoren gehen zu sehr von dem kirchenrechtlichen Aspekt der Ausein
andersetzung aus, wogegen hier versucht werden soll, die politischen Motivationen im 
Rahmen der gallisch-römischen Beziehungen stärker hervorzuheben. 

io4 FUHRMANN 153, Anm. 138 u. LANGGÄRTNER 53 ff., der ausführlich das Abrücken 
der Päpste Bonifatius (418-22) u. Coelestin (422-32) von dem Zosimus-Privileg (417) 
an Patroklus von Arles behandelt, was noch CASPAR, Papsttum 384, als völlige Aufhe
bung der Arier Rechte gedeutet hat. 

105 Ibid. 63-67; dazu auch DEMOUGEOT, Gallia I, 906. 
106 Celidonius hatte in seinem Staatsamt Todesurteile verhängt. Der Hauptpunkt der 

Anklage gegen ihn ist aber die Heirat einer Witwe gewesen, was sich später allerdings 
nicht mehr beweisen ließ. 

107 Ibid. 63. 
108 VHilarii 2 1 : . . . ad tantam voluntarius venerat paupertatem, ut pedibus her aggre-

diens et conficere non timeret, intrepidus urbem Romam sine equo, sine sagmario[vel 
5agoJ, omni difficultate superata festinus intravit. 

109 Ibid. 22: . . . adstruens aliquos apud Gallias publicam merito excepisse sententiam 
et in Urbe sacris altaribus interesse. 

110 Ep. Leonis Magni 10, 3, PL 54, 630. 
111 Ibid. 7: . . . cum quaereretur ad causam, turpi fuga se credidit subtrahendum. 

- Die VHilarii 22 zeigt, daß man ihn sogar unter Bewachung gestellt hatte (custodibus 
appositis). 

112 Nach VHilarii 22 hatte man eine größere Untersuchungskommission gegen ihn 
eingesetzt (tantorum virorum ... iudicia), die nicht nur aus Klerikern bestanden hat, 
vgl. ibid.: potentibus non cessit. 
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donius wurde freigesprochen und Hilarius wegen gewaltsamen Ein
greifens in Gebiete verurteilt, die seiner Jurisdiktion nicht unterstanden 
haben sollen. Die äußeren Umstände, unter denen er Ordinationen vor
genommen hatte, wurden ebenso beanstandet wie seine häufigen Ex
kommunikationen von Laien.118 Das Protokoll von Verhandlung und 
Urteil wurde einem Brief beigefügt,114 der von Rom an die Bischöfe der 
Provinz Viennensis gesandt wurde. 

Wenig später folgte noch im gleichen Jahr bemerkenswerter Weise ein 
Reskript der Kaiser Theodosius und Valentinianus115 an den Heermeister 
Aetius, in dem der Verstoß des Hilarius contra imperii maiestatem gerügt 
und das Urteil des römischen Bischofs voll unterstützt wurde.116 Das 
gleiche Schreiben verbot gleichzeitig den gallischen Bischöfen, irgend 
etwas gegen die consuetudines veteres zu unternehmen und hatte an die 
verschiedenen Provinzialvorstände die Auflage, Bischöfe notfalls mit 
Gewalt vor den papa Urbis zu bringen. In zwei Nachsätzen wird Aetius 
nicht nur persönlich aufgefordert, die alten kaiserlichen Privilegien für 
Rom zu bewahren, sondern man verlangte darüber hinaus von ihm, daß 
er die iudices, die eine Nichtbeachtung der hier gegebenen Vorschriften 
dulden würden, mit der schon festgelegten Strafe von zehn Pfund Gold 
belegen sollte. 

Das genaue Studium dieses Briefes allein läßt erkennen, daß es sich bei 
dieser Affäre weit mehr als um einen Kirchenstreit zwischen den beiden 
Bischöfen gehandelt hat, in dem sich der Papst das kaiserliche Reskript 
»bestellt« habe, welches dann auch »gehorsam« geliefert worden sei.117 

Zweifellos hatte die kaiserliche Schrift mehrere Adressen. Sie ist nicht 
nur an einen Aetius gerichtet, der, wie schon Langgärtner bemerkte,118 

als Gönner des Hilarius die päpstliche Maßnahme gegen den Arier Bischof 
hätte unwirksam machen können, sondern auch an die Gesamtheit der 
episcopi Gallicani, an einzelne moderatores provinciae und eine Reihe 
von iudices, von denen offensichtlich ein Verstoß gegen das päpstliche 

118 Die Vita des Hilarius erwähnt cap. 13, daß der Bischof selbst den Präfekten ein
mal aus der Kirche verwies, nachdem er ihn zuvor vergeblich ermahnt hatte ut ab 
iniustis Indiens se temperaret(\). Leider ist uns weder der Name des Präfekten noch die 
Zeit dieses Vorfalles überliefert. Eine Deutung dieses Aktes ist daher nicht möglich. 

114 Brief wie Anm. 110, cap. 3: Quae igitur apud nos in causa Celidonii episcopi 
gesta confeeta sint... inditus chartis rerum ordo demonstrat. 

115 Der Text ist als Brief 11 der Epp. Leonis Magni, PL 54, 636-640, abgedruckt. 
118 Ibid. 638: Et erat quidem ipsa sententia per Gallias etiam sine imperiali sanetione 

valitura. 
117 LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 76. Vf. zitiert einen Satz von H. RAHNER, wonach 

sich dieses Reskript als »der letzte schöne Dienst der Theodosius-Söhne an die Kirche« 
erwiesen habe. 

118 Ibid. 75 oben. 
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Urteil erwartet wurde. Der hier erweckte Eindruck wird bestätigt durch 
den vorangegangenen päpstlichen Brief und einige zusätzliche Fakten. 

Zunächst steht es tatsächlich außer Zweifel, daß Hilarius bei vielen 
seiner gallischen Kollegen Zustimmung gefunden hat.119 Es steht weiterhin 
fest, daß er in den entferntesten Teilen der Viennensis herumgereist ist,120 

um Bischöfe seiner Wahl zu ordinieren oder Untersuchungen vorzuneh
men. Dabei hatte er sich häufig mit Germanus von Auxerre abgesprochen, 
mit dem zusammen die Absetzung des Celidonius vorbereitet wurde;121 

er scheint auch von einem weiteren Vertreter des gallischen Hochadels, 
Eucherius von Lyon, den er noch von Lerins kannte, Zustimmung er
halten zu haben.122 Wenn der Kaiser sich an die gallischen Bischöfe mit 
einer strengen Ermahnung richtete, so hatte das eine direkte Parallele 
in der Empörung des römischen Bischofs über jeden Bischof, der Privi
legium suum in alium transferre posse se creden$.12Z 

Dennoch steht der päpstliche Brief sehr betont im Zeichen des Ver
suchs, die gallischen Bischöfe zu überzeugen und zu gewinnen: Non enim 
nobis ordinationes vestrarum provinciarum defendimus, quod potest 
forsitan ad depravendos vestrae sanctitatis animos Hilarius pro suo more 
mentiri.12* Die Frontstellung gallischer Bischöfe gegenüber einem etwaigen 
Einfluß von Italien scheint dem Römer bekannt gewesen zu sein und ist 
unverkennbar aus der von Leo dem Hilarius unterlegten Argumentation 
herauszulesen.125 Hier stehenbleiben, hieße allerdings nur einen Teil der 
eigentlichen Zusammenhänge, nämlich den kirchenpolitischen, zu kennen. 

119 Ibid. 62. 
120 Vgl. den Brief Leos (wie Anm. 110), cap. 5: . . . p e r longinquas provincias . . . dis-

currens. - Vgl. auch die folgende Anm. 
121 Vgl. VHilarii 21: in excursibus autem quis, ut dignum est, explicabit, quantum 

eins praesentia profectum contulerit civitatibus Gallicanis sanctum Germanum saepius 
expetendo, cum quo sacerdotum ministrorumque vitam, nee non profectus excessusque 
traetabatf Als sie von den Vorwürfen gegen Celidonius hörten, ließen die beiden Bi
schöfe gemeinsam eine Untersuchung anlaufen (testes imperant praeparari). Germanus 
hat also hier einen maßgeblichen Anteil gehabt, obwohl er nicht einmal Metropolit war. 
Dagegen ist an seine bedeutende Rolle zu erinnern, die er schon vor seinem Episkopat 
in Mittelgallien spielte, und die er auch während seinem Episkopat weitergespielt hat. 
Es muß hier nur etwa an seine Vermittlungsversuche zwischen dem Kaiserhof und 
den Aufständischen der regio Amoricana erinnert werden. Nach seiner Vita hatte 
er im übrigen auch ausgezeichnete Beziehungen zu dem gallischen Präfekten Auxiliaris 
(SUNDWALL, Weström. Studien 54), der später in Rom für Hilarius Fürsprache eingelegt 
hat, vgl. dazu VHilarii 22. 

122 Vgl. LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 65. 
128 Brief Leos (wie Anm. 110), cap. 6. Vgl. auch schon zuvor die eindringlichen Be-

schw irungen des Papstes an die gall. Bischöfe: Obtestor et obsecro} et sub Dei vos in-
vocatione convenio, prohibete, fratres, talia, et omnem dissensionis materiam de vestris 
provineiis removete. 

124 Ibid. 9. 
125 Vgl. dazu auch Anm. 109. 
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Denn hinter der vordergründigen Auseinandersetzung steht die Abnei
gung der gallischen Aristokratie gegen eine einseitige Machtverteilung im 
römischen Westen zugunsten der italischen Nobilität, was nur zehn Jahre 
später im Kaisertum des Avitus mit aller wünschenswerten Klarheit zum 
Ausbruch kommen sollte.128 

Es wird an anderer Stelle ein Ergebnis unserer Arbeit sein, daß der 
gallische Aristokrat auf dem Bischofsstuhl sich in erster Linie als Ver
treter seiner Familie und seines Standes betrachtet hat. In dem vor
liegenden Abschnitt soll gezeigt werden, daß Hilarius, der wie Germanus, 
Eucherius oder entsprechend einflußreiche Bischöfe in Gallien zu diesen 
genannten Familien gehörte, in der Tat mit den maßgeblichen, staat
lichen Kräften in Gallien eng zusammengearbeitet hat. 

Zu diesem Zweck sei noch einmal auf eine Stelle des päpstlichen Briefes 
verwiesen, in der das Vorgehen des Hilarius in fremden civitates gemaß
regelt wird: Militaris manus, ut didicimus, per provincias sequitur sacer-
dotem . . . . m Auf den gleichen Punkt geht das kaiserliche Reskript ein, 
erwähnt von Hilarius durchgeführte Belagerungen und Eroberungen in 
hostilem morem und verbietet, daß man Waffen in kirchlichen Ange
legenheiten führe. 

Die Annahme von Fr. Prinz, daß der Besitz von Streitkräften die 
Schutzfunktion des Hilarius als »Stadtherr« beweise, wirkt angesichts der 
Tatsache, daß in Arles nicht nur mehrere gallische Behörden, sondern 
auch Aetius in seiner Funktion als Heermeister des Westens residierten, 
kaum wahrscheinlich.128 Dagegen scheint es einleuchtend zu sein, daß der 
gleiche Kreis von Personen, der mit der Hilfe von Truppenteilen der 
römischen Armee bereits bei der Wahl des Bischofs eine Rolle gespielt 
hatte, den Metropoliten auch bei seinen weiteren Unternehmungen unter
stützte.129 Eine Bestätigung dieser Annahme verschafft uns eine Be
merkung in der Vita des Abtes Romanus von Condate, den Hilarius zum 

128 Zur Stellung der gallischen Aristokratie in der Reichspolitik vgl. STROHEKER, 
Adel, pass. 

127 Brief Leos (wie Anm. 110), cap. 6. Der Text fährt fort: . . . et armati praesidii 
praesumptione suffulto ad invadendas per tumultum famulatur ecclesias, quae proprios 
amiserint sacerdotes. Trahuntur ordinandi ante hoc officium, his quisbus praeficiendi 
sunt civitatihus ignorati. 

128 Vgl. PRINZ, Klerus und Krieg 43. Hinter diesem Mißgriff steht die Vorstellung 
von dem »schrittweisen Abbau der römischen Zentralverwaltung seit dem 4./5. Jh.« 
(ibid. 42), der das Bischofsamt zu einer »faktischen Stadtherrschaft« geführt habe. Da
zu wird weiter unten noch ausführlicher Stellung genommen werden. 

129 Hier ist eine interessante Bemerkung von LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 77 ein
zureihen, wonach Hilarius in Besancon zu einer Zeit eingriff, als Aetius die Burgunder 
in der Sapaudia ansiedelte. 
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Priester geweiht hatte:130 Hilarius . . . patricio praefectorioque fultus 
fauore, indebitam sibi per Gallias uindicans monarchiam}*1 

Wenn dem zufolge Hilarius im Jahr der Absetzung des Celidonius (444) 
von dem gallischen Präfekten132 und einem patricius unterstützt wurde, 
den man sicher mit Aetius identifizieren kann, läßt sich leicht folgern, 
daß eine solche Gegnerschaft weit über die Kräfte des römischen Bischofs, 
vielleicht sogar über die des Kaisers in diesen Jahren gegangen wäre, 
hätten nicht bedeutendere Machtgruppen hinter der Intervention des 
Papstes gestanden. 

In einer vor kurzem erschienenen Arbeit über »Aetius and the Aristo-
cracy«133 konnte der Verfasser überzeugend vorführen, wie der genannte 
Heermeister in den vierziger Jahren des 5. Jahrhunderts versucht hat, die 
Kontrolle über die Finanzverwaltung des Westreichs zu gewinnen. Im 
Verlaufe seiner Ausführungen wird deutlich, daß politische Macht in viel 
höherem Maße als bisher angenommen wurde, bei Angehörigen der füh
renden senatorischen Familien konzentriert war,134 sodaß sich Aetius 
gegen seine mächtigen Widersacher im Lager der italischen Aristokratie 
nur mit Hilfe einer bedeutenden Gruppe gallischer Senatoren durchzu
setzen vermochte, die seit dem Beginn der fünfziger Jahre in langgehegte 
Amtsmonopole eben dieser italischen Familien einbrechen konnten. 

Die offensichtliche Unterstützung des Angehörigen einer der wohl vor
nehmsten gallischen Familien bei der Besetzung des wichtigen Arier 
Bistums zu einer Zeit, als Aetius bereits gallischer Heermeister gewesen 
ist,135 lassen wie die von militärischer Hilfe unterstützten ^innenpoliti
schen Aktionen< des Hilarius dessen Vorgehen und Auftreten unter dem 
Aspekt einer machtpolitischen Auseinandersetzung erscheinen, die durch 
das ganze 5. Jahrhundert durch den Widerstand des gallischen Adels 
gegenüber einer beherrschenden italischen Aristokratie geprägt war. Aus 

130 VRomani 18. 
181 Nach FRANSES, Paus Leo 31 ff., stellt dieser Passus eine Interpolation dar. Vgl. 

aber dagegen zuletzt MARTINE, Peres du Jura 16 ff., 41, 61. 
132 Nach CIL 12, 5336 (ILCV1806) ist das ein gewisser Marcellus (vgl. SUNDWALL 295). 

Er ist sehr wahrscheinlich Gallier (vgl. STROHEKER 235-238), der in dieser Inschrift zu
sammen mit B Rusticus von Narbonne als entscheidender Förderer des Baues einer Kir
che in Narbonne auftritt, vgl. Teil I, Anm. 155. 

las TWYMAN, Aetius and the Aristocracy, pass. 
184 Ibid. 482 ff. Dieser Teil richtet sich zu Recht gegen Auffassungen von E. STEIN, 

die den Konflikt dieser Jahre zu vereinfachend auf den Gegensatz Aetius-Aristokratie 
zuspitzen. Dabei wird meist übersehen, daß Aetius sich auch auf die Unterstützung ge
wisser Gruppen dieser Aristokratie verlassen mußte, ohne die sein Vorhaben illusorisch 
gewesen wäre. Eine Unterschätzung der politischen Macht dieser Familien findet sich 
auch in der Arbeit von ARSAC, Dignite* senatoriale 241, während ihre beherrschende 
soziale und wirtschaftliche Rolle durchaus anerkannt wird. 

185 Vgl. Anm. 99. 
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Angehörigen dieser Aristokratie werden auch die potentes bestanden 
haben, denen der Arier Bischof nach dem Zeugnis seiner Vita nicht ge
wichen ist,136 und deren Ohren die selbstbewußten Reden des Galliers 
so schlecht vertrugen.137 Diese potentes dürften allerdings noch so mäch
tig gewesen sein, ein kaiserliches Reskript an die gallische Adresse zu er
wirken, ohne freilich die sicherlich gewünschte Absetzung des Bischofs 
durchsetzen zu können.138 

Wenn Hilarius den Triumph der Politik des Aetius nicht mehr erleben 
konnte, lag das in dem Umstand begründet, daß sich der in Rom so 
selbstbewußt auftretende Bischof bei seinem Fußmarsch über die Alpen 
eine Krankheit zugezogen hatte, die zusammen mit einer strengen Askese 
die Ursache seines frühen Todes sein sollte.139 

Dieses kaum anzuzweifelnde Faktum kann als Bestätigung der An
nahme gelten, daß die Askese des Hilarius, der allein die Laudatio seines 
Epitaphs gelten wird, als historisches Phänomen ebenso ernst zu nehmen 
ist wie seine politische Wirksamkeit. 

11.132. Der asketische Bischof nach den Quellen. Die Epitaphien 
des Hilarius von Arles und des Eutropius von Orange 

Der Sarkophag des wohl 449 im Alter von 48 Jahren verstorbenen 
Bischofs Hilarius140 befand sich ursprünglich ebenso wie derjenige seines 
Vorgängers Concordius in der Krypta von S. Honorat des Arier Friedhofs 
Aliscamps. Überliefert ist eine kürzere Inschrift auf dem Deckel des 

136 Vgl Anm. 112. Dazu hat TWYMAN, Aetius and the Aristocracy 494, eine Liste 
römischer Senatoren, die einen Teil der apokryphen >Gesta de purgatione Xysti 111 epis-
cop'u (vgl. MANSI 5, 1161-8) darstellt, als Liste der Mitglieder einer Kommission identi
fiziert, die zur Untersuchung gegen Hilarius eingesetzt worden sein soll. Leider stehen 
seine dabei gemachten Identifikationen auf keiner gesicherten Grundlage. Da sich der 
Vf. auch nicht über die anderen Umstände des Hilariusvorganges informiert hat, ist 
seinen Ausführungen hier kaum größeres Gewicht beizulegen, ein Umstand, der sei
nen sonstigen Ergebnissen keinen Abbruch tut. 

187 So heißt es in dem Schreiben des ehemaligen gallischen Präfekten Auxiliaris, der 
in Rom für Hilarius eingetreten war, an den Bischof in Arles, vgl. VHilarii 22: Aures 
praeterea Romanorum quadam teneritudine plus trahuntur, in qua si se sanctitas tua 
subinde demittat, plurimum tu, nihil perditurus, adquires. 

138 Brief Leos (wie Anm. 110), cap. 7: . . . ut cum ipse (seil. Hilarius) frequentius 
temerariis et insolentibus verbis sententiam damnationis expeteret, suae tantum civitatis 
Uli sacerdotium, pro sedis apostolicae pietate, praeeeptio nostra servaverit. 

139 VHilarii 22: corporali infirmitate fr actus, u. vor allem ibid. 24: Abstinendo victu, 
operi insistendo itinera pedibus conficiendo ita se tenuavit, fatigavit, exhausit, ut vix 
quadragesimi oetavi anni circulum adimpleret. 

1 4 0 STROHEKER 193. 
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Sarkophags und ein metrisches Epitaph mit sechzehn sechshebigen Ver
sen, das auf einer Tafel an oder über der Grabstelle angebracht war.141 

Trotz des größeren Umfanges ist in diesem Grabgedicht weniger an 
direkten Mitteilungen über die Person des Bischofs zu finden als in dem 
des Concordius. Wie noch zu sehen sein wird, ist das Epitaph des Hilarius 
freilich besonders wichtig als Kronzeuge einer für die europäische Gei
stesgeschichte bedeutenden Periode des jungen Christentums, in der Bild 
und literarische Darstellung vom >idealen Bischof<142 so sehr geprägt 
wurde, daß es kaum mehr ganz seine Geltung verlieren konnte. Ideen 
und Spielregeln der Phänomene >Askese<, >Mönchtum<, >Mönchsbischof< 
werden sichtbar und literarisch fixiert. Diese Ideen sind vor allem im 
5. Jahrhundert so wirkungsvoll, daß z. B. im Epitaph des Hilarius die 
traditionsbedingten biographischen Schemata wie Herkunft, Verwandt
schaft, Taten als Bischof (facta magistratusque) zurücktreten müssen und 
zunächst nur den Eingeweihten, d. h. den Zeitgenossen die Gestalt eines 
Mannes deutlich wird, die uns zum Glück durch andere Quellen nicht 
unbekannt geblieben ist.143 

Durchgehender Grundgedanke der Grabschrift ist zweifellos die evan
gelische Botschaft von der rigorosen, absoluten Nachfolge Christi, vom 
Verzicht auf die irdische Welt mit ihren Zutaten (Reichtum und Ehren
stellungen), ein Thema, das auch der Vita des Heiligen zugrunde liegt.144 

141 Die Inschrift des Deckels (sacro sanctae legis anteslis Hilarius hie quiescit) bei 
Le BLANT 515; CIL 12, 949a; iLCvl062a. Das metrische Epit. CLE688; Le BLANT 516 (zur 
Art der Anbringung vgl. seinen Exkurs Bd. 1, 309 f.); CIL 12, 949b (HIRSCHFELD U. nach 
ihm DIEHL bezeichnen das Epit. fälschlich als Teil des Sarkophags); iLCvl062b. 

142 Dieser Vorstellung entspricht in der asketischen Terminologie das Schlüsselwort 
perfectus. Vgl. dazu Teil III. 1, pass. 

143 Herr Prof. H. CHANTRAINE hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß es im 
Augenblick der Abfassung des Epit. auf Grund der herrschenden Verhältnisse vielleicht 
günstiger schien, mehr den Asketen als den Aristokraten Hilarius hervorzuheben. Diese 
Problematik wäre für eine Reihe von Bischöfen zu untersuchen, von denen wir eine 
ausgreifende, öffentliche Aktivität kennen, die aber in der Regel als Asketen darge
stellt werden (ähnlich aber bereits schon das Epit. Praetextati, des großen heidnischen 
Führers der röm. Senatspartei, dazu Teil I. 2). 

144 Yg| VHilarii 3: Quae autem suadeo, non deserentes parant divitias, sed mansu-
ras; nee temporalia commoda, sed aeterna; nee titulos vanescentium bonorum, sed per-
ennem gloriam tribuunt angelorum. - Die Askese stellt in der Vita freilich nur das 
Leitmotiv neben vielen anderen Themen dar, die in der alten Laudatio schon ihren fe
sten Platz hatten. Wenn der Vf. Honoratus von Marseille es in cap. 2 ablehnt, more 
rhetorico patriam parentesque memorare und dann doch auf die vornehme Herkunft 
(praecelsum stemmet natalium) des Helden anspricht, wendet er die rhetorische Kunst
form der Praeteritio (Paralipse) an, deren Häufigkeit auf die Grundsituation des b e 
kehrten Aristokraten zurückzuführen ist. Vgl. unter den Totenreden des Hieronymus 
etwa die auf Fabiola (Ep. 77 > 2 ) : . . . ancillam Christi, non de nobilitate veteris historiae, 
sed de Ecclesiae humilitate producam, oder die auf Paula, Ep. 108, 3 (nach der ausführ-
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Doch zunächst zum Text der Grabschrift selbst, dessen Verse 3-5 den 
eigentlichen Kern des abgehandelten Themas bilden: 

Hilarius cui palma o[b]itus e[t vivjere XPS 
contemnens fragilem ter[reni] corporis usum 
hie carnis spolium liquit a[d] astra volans. 

Der erste der drei zitierten Verse stellt, anklingend an ein Wort des 
Paulus im Philipperbrief,145 in der Tat die in paganen Epitaphien aus
gedrückten Vorstellungen durch die radikale Orientierung auf den Tod 
vollkommen auf den Kopf.146 Dagegen ist das Leitmotiv des folgenden 
Verses, der contemptus mundi, ein Leitmotiv der von Lerins beeinflußten 
Aristokraten,147 auch in alten römischen, philosophischen Vorstellungen 
verwurzelt.148 

Dem dritten zitierten Vers endlich liegen spätantike, philosophische 
Vorstellungen vor allem der Neuplatoniker zugrunde, nämlich die duali
stische Konzeption des Menschen als Partnerschaft von Körper und 
Seele, die durch den Tod aufgelöst wird.149 Beim Tode geht hier die Seele 
ohne Übergang zu den himmlischen Gefilden,150 deren Schilderung - bei 
Christen als Paradies, in paganen Inschriften als Elysium151 - entspre
chend verbreitet ist. In dem Grabgedicht des Hilarius ist dieser Bestand

lichen und bombastischen Schilderung der griechischen u. römischen Ahnen der Toten): 
Nos nihil laudabimus, nisi quod proprium est... In diesem Zusammenhang ist auch die 
Formel nobilis genere, sed multo nobilior sanetitate und Verwandtes zu sehen, vgl. 
Teil I, Anm. 14 u. 140. 

145 CLE688, zu v. 3; Philipperbrief 1,21: mihi vivere Christus est et mori lucrum. 
14e Vgl. SANDERS, Authenticite* 411; ders., Latijnse grafSchriften 178; KNOTT, Special 

Language 75 (zu christlichen Ausdrücken des Sterbens), LATTIMORE, Epitaphs 21 ff. 
(The Interpretation of Death). 

147 Vgl. den Vf. der VHilarii, B Honoratus von Marseille, in der von ihm ver
faßten Vita, cap. 2: Ego autemt qui in humilitate gratiam, in mundi c o n t e m p t u 
sapientiam . . . praedico. Als Programmschrift dieser Gruppe kann der Brief des Euche-
rius, später B Lyon, an seinen vornehmen Verwandten Valerianus bezeichnet werden: 
Eucher. Ep. paraenetica ad Valerianum cognatum de c o n t e m p t u m u n d i et 
saecularis philosophiae3 PL 50, 701 ff.; vgl. dazu COURCELLE, Lerins 379 ff. 

148 Vgl. z. B. Cic. De orat. II, 343: Sapientia et magnitudo animis qua omnes res 
humanae tenues ac pro nihilo putantur... - Zur antiken Tradition des contemptus 
mundi vgl. FONTAINE, Grands proprietaires 582, Anm. 44, u. in dieser Arbeit Teil III. 1. 

14Ä LATTIMORE, Epitaphs 304; vgl. weitere Beispiele ibid. 304-6 (Anm. 25-40), siehe 
auch KNOTT, Special Language 77, Hierher gehört auch der Vorstellungskomplex vom 
>KÖrper als Gefängnis der Seele<, vgl. dazu COURCELLE, Tradition platonicienne u. ders., 
Corps-tombeau, pass. 

150 BESOUW, Grabespoesie 151, macht darauf aufmerksam, daß die Grabespoesie 
hier auf theologische Vorstellungen eingewirkt habe. 

151 Dazu vor allem LATTIMORE, Epitaphs 313 f. (Paradise and Elysium); SANDERS, 
Latijnse grafschriften 170 f.; ders., Epit. paiennes et chr&iennes 457 f. 
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teil besonders ausführlich vertreten.102 Es ist dabei hervorzuheben, daß 
der Dichter des Epitaphs für diesen Teil einen Vers der vergilischen 
Georgica herangezogen hat,158 wodurch er die Zeitlosigkeit vom locus 
amoenusUA illustriert. 

Besonders auffallend bei der Darstellung des jenseitigen Aufenthaltes 
des Hilarius, dessen Eintritt in das Paradies vom Dichter ja bereits in die 
Vergangenheit gelegt wird, ist allerdings die hier offenbar werdende Jen
seitserwartung, die absolute Sicherheit des Wissens von der Welt nach 
dem Tode.155 

Diese naive, absolute Sicherheit der Jenseitserwartung ist Ausdruck 
einer charakteristischen römischen Anschauung, die äußerlich meßbaren 
Verdiensten (merita) eine entsprechende Gegenleistung (praemia) ver
heißt. Dabei spielt in besonderer Weise die Formel eine Rolle, die eben 
auch den letzten Teil der Grabschrift des Hilarius (die Darstellung seines 
paradiesischen Aufenthaltes) einleitet: nee mir um si post haec m e r u i t 
tua limina Chre(ste) . . . intravit . . ,.156 Die zugrundeliegende Formel 
pro meritisy ob merita ist nun auf heidnischen wie christlichen Grabstei
nen gleichermaßen häufig und verspricht dem einen das (gerade geschil
derte) Paradies, dem anderen unvergänglichen Ruhm in der irdischen 
Welt des römischen Staates.157 Nach dieser »thiologie des m&rites«168 ge-

152 y v 13_16: angelicasque domos intravit et aurea regna I diviiias paradise tuas 
flagrantia semper I gramina et halantes divinis florihus bortos I suhiectasque videt nubes 
et sidera caeli J. - Vgl. dazu SANDERS, Latijnse grafschriften 171; BESOUW, Grabespoesie 
35. 

158 V. 15 (wie Anm. 152) geht nach CLE688 U. BESOUW, Grabespoesie 35 auf Vergil, 
Georgica IV, 109 (croeeis halantes florihus horti) zurück; v. 16 entspricht nach Le 
BLANT 516 Vergil, Eccl. V, v. 57. 

154 Vgl. Von der NAHMER, Ideallandschaften 201 ff. (Paradiesschilderungen). 
155 Vgl. dazu besonders die VHilarii, in den Schlußkapiteln 31-33, etwa cap. 32: 

fac ergo, quaesumus, ut qui te ad Christum feliciter venisse et sine fine te regnare cum 
illo gloriamur, tuis continuis preeihus muniamur, interventu protegamur . . . 

ig« y v i2 f. Vgl. dazu VHilarii 2: Quemadmodum portum verae salutis intraverit 
vitae istius naufragio superato, praelihare temptaho. 

157 Zur Häufigkeit der Formel bei Christen u. Heiden vgl. aev, Index Bd. 3, 553 f. 
Zur staatlichen Sphäre aufschlußreich ist HEUMANN/SECKEL 340 (merere); zum christ
lichen Wortgebrauch BLAISE, Auteurs chr£tiens 528 (meritum), aber auch die 18 Belege 
der VHilarii, vgl. Index der Ausgabe von CAV ALLIN, Vitae sanctorum. Vgl. auch die 
Zusammenstellung aus Inschriften röm. Würdenträger in unserem Teil I, Anm. 71, 
siehe auch ibid. Anm. 72, 73 u. 138. Auffallend war die Abstufung der Verdienste: 
inlustria} insignia, egregia merita, dem auch das omnes gradus meritorum von ILS1273 
entspricht. 

158 FONTAINE, Saint Martin 1417 (Register). Vgl. besonders ibid. 497: » . . . cette de*-
votion romaine antique, calculatrice jusque dans ses int£re*ts spirituels«. Vf. hält diese 
Erscheinung für eine »rechute dans le juridisme romain«, vgl. S. 497. Wie weit das 
Kalkül der Jenseitserwartung in der VHilarii ging, zeigt u.a. cap. 24: Non enim vir-
tutum celsa illa perfectio, quae non solum locum, sed condignam in caelis paraverat 
mansionem... 
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winnt der Christ einen unbestreitbaren Anspruch auf eine entsprechende 
Position159 im Jenseits, wenn er gewisse, meßbare Leistungen und Vor
aussetzungen dafür erfüllt hat.160 Diese Leistungen oder Verdienste, we
sensmäßig verbunden mit den virtutes,ut nehmen in der Personenschilde
rung des christlichen Bischofs einen ebenso großen Raum ein, wie dies in 
den Epitaphien und Biographien der römischen Beamten alten Stiles schon 
der Fall war. Sie bestimmen den Grad seiner sanctitas und schließen sich 
im Verlauf eines literarischen Prozesses zu einem festen Katalog von bi
schofsspezifischen virtutes192 zusammen. Für eine historische Analyse 
wird vor allem zu untersuchen sein, wieweit diese einzelnen Züge einem 
jeweils realen Hintergrund, d. h. tatsächlich ausgeübten oder gar amtli
chen Funktionen entsprechen, oder ob sie nur gewohnheitsmäßig in einen 
Topos der Schilderung eines christlichen Bischofs aufgenommen wur
den.163 Man wird weiter fragen müssen, ob diese Tugenden und Leistun
gen dem Bischof allein, dem Kleriker oder gar den Laien zukommen 
konnten. Vor allem wird das Vorkommen von nicht speziell christlichen 
Attributen - etwa der vornehmen Herkunft - besonders beachtet und 
untersucht werden müssen. 

159 Vgl. Teil I, S. 48 zum Epit. Probi, nach dem dem Konsul, in Entsprechung 
seiner sozialen Stellung, als Tischgenosse des Kaisers im Jenseits eine sedis sanctorum 
u. die direkte Nähe zu Christus zuerkannt wird, vgl. Zitat ibid. Anm. 106. In der 
VHilarii vgl. neben dem Zitat in Anm. 158 auch cap. 33 (Schlußkapitel): . . . in Mo me-
ritorum suorum fasügio constitutus . . . illisque venerabilibus patriarcbarum coetibus ag-
gregatus. 

160 Ygj dazu schon Vers 7 des Epit. Hi lari i : caelum donis terrestribus emit. Zu die
sem emit ist es äußerst interessant zu sehen, daß im Osten des römischen Reiches Jo
hannes Chrysostomos im Zusammenhang mit dem Almosengeben ausdrücklich vor dem 
Mißbrauch der aus dem Vergleich mit Handel , Kauf und Markt entnommenen Aus
drücke warnt, vgl . H . B O L K E S T E I N / W . SCHWER, Almosen, RAC 1 (1950) 306. D i e Gefahr 
der Institutionalisierung von Liebestätigkeiten ist von einem weiteren Denker des grie
chischen Christentums deutlich erkannt worden: Basilius, Homi l ia in divites 8, vgl . 
W. SCHWER, Armenpflege, RAC 1 (1950) 697/8 . 

1W Vgl. ILS1264: virtutum meritis (für einen heidnischen Senator) u. das Epit. 
Nymfii (Teil I, Anm. 144): pro meritis virtutis ad astra vehebat. 

18a Vgl. >Theol. Tugenden< von K. RAHNER, in LThK 10 (1965), 76 ff.; >Tugend< von 
J. KLEIN in RGG 6 (1962) 1080 ff. u. >vertu< im Dict. de Th£ol. catholique 15 (1950) 
2739 ff. von A. MICHEL. Diese Artikel beschränken sich auf die theoretische Ebene der 
theolog.-wissenschaftlichen Lit. von Piaton über Ambrosius bis zur Scholastik u. tragen 
für unsere Fragestellung nur wenig bei. Für uns ist entscheidend, wie sich die Ausein
andersetzung der christlichen Lehre mit der klassischen virtus des röm. Beamten vollzo
gen hat, vgl. etwa Sulpicius Severus in dem programmatischen Vorwort zur VMartini 
mit dem Gegensatz von stulta virtus und divina virtus; dazu ist der ausgezeichnete 
Kommentar von FONTAINE, Saint Martin 413 f., zu vergleichen. 

168 In diesem Zusammenhang soll die Aufmerksamkeit auf die Interdependenz von 
literarischer Personenschilderung innerhalb bestimmter Gattungen (>Bischofsepitaph< u. 
>Bischofsbiographie<) und der zugrundeliegenden, historisch-konkreten Wirklichkeit ge
lenkt werden. Dabei ist die Erkenntnis solcher Gattungen ein erster Schritt, der hier 
vorgenommen wird. 
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Doch zurück zum Epitaph des Hilarius, von dem bisher nur die Ge
ringschätzung der irdischen Welt erwähnt wurde. Bei Beachtung dieses 
Leitmotivs wird verständlich, daß der aridstes domini den amor p[auper-
tatis] dem Golde vorgezogen hat, wodurch er - wie in kausaler Verknüp
fung - das Himmelreich erobert hat.164 Der gleiche Gedanke wird inten
siver und direkter noch einmal kurz später angeführt: sprevit opes . . . / 
perpetuis caelum donis terrestribus emit /.165 In dieser doppelten Betonung 
läßt der Verfasser dieser Verse keinen Zweifel, daß Hilarius tatsächlich 
in der Lage war, bedeutende Reichtümer zu vergeben, was der Autor der 
Vita ja bestätigt.166 

Unter den dona terrestria sind zweifelsohne die in vielen weiteren 
Grabschriften von Klerikern und Laien erwähnten elemosinae zu verste
hen,167 die den pauperes168 über den Weg der Kirche, die sich als Verwal
terin des Armengutes versteht, zugute kommen sollen. 

Neben der bereits erwähnten Weltverachtung ist der wichtigste Ge-

164 Vgl. vv. 1 f.: antistes domini qui p[aupertatis] amorem Ipraeponens auro rapuit 
c[aelesti]a regna. 

165 y v > ^ f#j V gj # d a z u auch Anm. 160. In diesem Zusammenhang vgl . den Gedanken 
der Anlegung eines himmlischen Guthabens, bereits nach den Evangel ien; dazu K O C H , 
Schatz im Himmel . Beispiel ist e twa die berühmte conversio des Paulinus von N o l a , 
nur eine Generation vor Hilarius, vgl . dessen Ep. 1 ,1 (zitiert nach F O N T A I N E , Saint 
Martin 25, Anm. 1): . . . indicasti augmentum patrimonii in caelestibus, quod salubriter 
praesentium onerum decoctione fecisti, fragilis substantiae pretio caelum Christumque 
mercatus. Zu dem mercatus vgl . Anm. 160. D a ß es keineswegs im Interesse der Kirche 
lag, den Gegensatz zwischen arm u. reich aufzuheben, vgl . bei SCHILLING, Kirchl. 
Eigentumsbegriff, der sehr gut zeigt, daß die Äußerungen der Kirchenväter (z. B. 
Augustin, Sermo 85, 6, 5) diesen Gegensatz eher zementiert haben. 

166 VHilari i 6: ...obita taxatione omnium praediorum totiusque substantiae accep-
tas a germano pecunias vel usibus pauperum vel refrigeriis deputat monachorum. - U n 
ter dem usibus pauperum ist wohl das Einbringen seines Vermögens in den Kirchenbesitz 
zu verstehen, zumal die Kirche als Verwalterin des Armengutes angesehen wurde, vgl . 
M A Y E U X , Biens de l'Eglise, pass. u. R O U C H E , Matricule 84 ff. 

1 6 7 Vgl. dazu H. BOLKESTEIN/W. SCHWER, Almosen, RAC 1 (1950) 301-307; BOLKE-
STEIN, Wohltätigkeit; TOBEI, Bischofsamt, pass.; BLAISE, Auteurs chr£tiens 303. Getrei
de- u. Geldverteilungen in der Kaiserzeit an cives, amici et amatores eins werden bei 
MROZEK, BeneTiciaires, behandelt. Inschriftliche Belege vgl. bei Le BLANT 386 u. ILCV, 
Index Bd. 3, 349. 

1 6 8 Vgl. H. BOLKESTEIN/A. KALSBACH, Armut I (Beurteilung der Armut), RAC 1 
(1950) 698-705; zu pauperes des 6. Jhs. vgl. SCHNEIDER, Darstellung der pauperes, u. 
ders., Gallo-röm. Unterschichten. Vgl. auch W. SCHWER, Armenpflege, RAC 1 (1950) 
689-98, u. zuletzt vor allem den von Michel MOLLAT herausgegebenen Bd. »fitudes 
sur Phistoire de la pauvret£«, bes. die Beiträge von MOLLAT, Pre'face (ibid. S. 24, Anm. 
21 Lit.; S. 15, Anm. 4 Lit. zur Terminologie der pauvret£); PATLAGE AN, Pauvrete" by-
zantine, u. ROUCHE, Matricule. Zum Thema Bischof und Armenpflege vgl. NOETHLICHS, 
Bischofsbild 39 ff. u. unseren Teil II.2.4.2 (Nicetius elemosinarius), zu inschriftlichen 
Belegen vgl. Teil I, Anm. 152 u. bes. 154, ebenso ILCV, Index Bd. 3, 376 f. 

89 



danke des Epitaphs die Demut des Hilarius,169 die seiner politischen Akti
vität, wie bereits geschildert, freilich keinen Abbruch tat. Die Darstellung 
der Demut des Gelobten findet in dem Grabgedicht ihren Platz im direk
ten Anschluß an den einzigen Vers, der an eine Laudatio alten Stiles den
ken läßt, und der den Hilarius als Lehrer nicht nur seiner Gemeinde, son
dern der gesamten Christenheit feiert: gemma sacerdotum plebisque or-
bisque magister.1™ 

Gerade nach dieser Exaltierung wirkt das anschließend behandelte The
ma der Demut verstärkt. Dieses Thema wird in drei Teilen dargestellt: 

1) Verrichten (erniedrigender) rustikaler Arbeit in Vers 9: rustica ... 
fmujnia sumens.171 Körperliche Arbeit, durch die das tägliche Brot ver
dient werden mußte, ist in der römischen Gesellschaft Kennzeichen des 
homo pauper.in Es kann deshalb nicht verwundern, wenn das revolutio
näre Faktum der Handarbeit eines vornehmen Mannes senatorischer Ab
kunft nicht nur vom Verfasser seiner Vita und seiner Grabschrift, sondern 
selbst von einem unbeteiligten Autoren, nämlich Gennadius, gebührend 
hervorgehoben worden ist.173 

Gleichzeitig wird aber auch eine Beziehung zu einem Komplex ange
sprochen, in dem Hilarius als Nachfolger des Honoratus eine nicht ge
ringe Rolle gespielt hat: Der monastische Bereich. Eine erste Laudatio 

160 Dazu A, DIHLE, Demut, RAC 3 (1957) 735-78, bes. 765 ff. (Demut im Mönch-
tum). Zur humilitas als Anforderung an den Bischofskandidaten nach kirchlichen u. 
staatlichen Quellen vgl. NOETHLICHS, Bischofsbild 33 ff. Interessant ist auch eine Grup
pierung von Tugenden in der VMartini 2, 7, wobei Sulpicius nach FONTAINE, Saint 
Martin 464 jeweils eine christliche Tugend mit einer anderen »de caractere plus profane« 
zusammengestellt hat: benignitas mit Caritas u. patientia mit humilitas. 

170 Gemma safcerdotum) vgl. auch auf einem Trierer Fragment (wie Anm. 4). Zu 
orbis siehe BLAISE, Auteurs chr^tiens 582 f. u. ibid. 507 f. zu magister, wo auf einen 
entsprechenden Beleg bei Ambrosius verwiesen wird: magister gentium. Angesprochen 
ist die Lehrtätigkeit des Bischofs, die auch auf der Inschrift des Sarkophagdeckels des 
Hilarius erwähnt wird, vgl. Anm. 141. 

171 Die Ergänzung ist mit CIL sicherlich [mujnia und nicht nach KAUFMANN, Alt
christliche Epigraphik 202 [omjnia. KAUFMANN übersetzt: »er nahm . . . alles Grobe auf 
sich«. Das Faktum der Landarbeit wird jedoch von der Vita u. von Gennadius (vgl. 
Anm. 173) bestätigt. Vgl. auch BLAISE, Auteurs chre"tiens 545 mit einem Beleg bei 
Gregor d. Gr.: munus a manu pecunia est. 

172 Dazu BOLKESTEIN, Wohltätigkeit 326 ff.: Urteil über Armut u. Handarbeit, u. 
F. HAUCK, Arbeit, RAC 1 (1950) 585 ff., der mit Recht betont, daß das röm. Recht 
Gewerbetreibende u. Lohnempfänger von der Zulassung zu den Ämtern ausschloß. Zur 
Bewertung der Landarbeit im 5. u. 6. Jh. LE GOFF, Monde rural. Vgl. auch Anm. 168. 

178 Gennad. De viris illust. 69: ...sed et corporis sui sollicitus labore fuit. Nam 
pro reficiendis pauperihus etiam rusticationem contra vires suas homo genere clarus 
et longe aliter educatus exercuit. Vgl. auch VHilarii 11: Cum primum speculatoris 
suscepit officium ... manuum quoque operibus continuis vexaretur ... talia sibi suisque 
ingerens documenta: manducandi necessitas incumbit; semina iaciamus; vini perceptio 
praesumenda est: vineas excolamus. Ähnlich revolutionär wird die Handarbeit der 
hochadligen Römerin Paula empfunden, vgl. Hieron. Ep. 66. 
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seiner Vita nennt Hilarius peculiaris pater, monachm singularis, antistes 
summus, doctor eximius, pius institutor.11* 

Körperliche Tätigkeit, die in der Benediktsregel ebenso wie in den 
orientalischen Mönchsregeln einen hervorragenden Platz einnimmt,175 

scheint freilich gerade in Gallien - selbst in Klosterkreisen - weniger 
selbstverständlich gewesen zu sein.176 Keinen festen Platz hatte sie etwa 
bei Martin von Tours und seinen Schülern,177 dagegen wird sie in den 
Institutiones des Cassian mehrfach hervorgehoben.178 In dieser wichtigen 
programmatischen Schrift des Klostergründers von Saint-Victor von Mar
seille, der sich seit 416 in der Provence aufhielt und der mit dem Ver
wandten des Hilarius Honoratus, ebenso wie mit dem ganzen Kreis um 
L^rins engste Beziehungen hatte,179 wird vor allem versucht, orientalisch
asketisches Gedankengut auf die gallischen Verhältnisse zuzuschneiden.180 

Unter diesem Gesichtspunkt ist die Auswahl seiner Beispiele zu sehen, 
wenn er einerseits einen Klosterbruder aus bester Familie (summae fa-
miliae) vorführt, der auf Anordnung seines Vorgesetzten auf einem öf
fentlichen Platz Körbe verkauft, um zur humilitas Christi zu gelangen, 
quae est vera nobilitas,181 und auf der anderen Seite von einem Senator 
Syncletius berichtet, der es nicht über sich bringen konnte, ganz auf 
seine Reichtümer zu verzichten und vom Unterhalt seiner Handarbeit zu 
leben.182 

2) Einen zweiten Beitrag zum Thema Demut liefert der folgende Vers 

174 VHilarii 2. Zu dem doctor, institutor vgl. Anm. 170. 
175 Vgl. die Regula Benedicti, cap. 48, u. den entsprechenden Kommentar bei De 

VOGÜE, Regle de Saint Benoit 5, 591 ff. Auch die Augustinusregel sieht regelmäßige 
Arbeit für Mönche vor, vgl. PRINZ, Frühes Mönchtum 533. Dagegen ist die Regula 
Magistri, die Benedikt wohl als Vorlage diente, der körperlichen Arbeit gegenüber 
sehr viel zurückhaltender eingestellt, vgl. De VOGÜE 4, 202. 

176 Vgl. FONTAINE, Ascetisme chr^tien 109 f. u. bes. 100: »Quant . . . au privilege 
reconnu aux activit^s de Pesprit par rapport aux taches manuelles considerees comme 
serviles, ce sont la des traits anciens propres au style de vie de Paristocratie romaine 
en Occident, et plus particulierement en Gaule«. Dagegen spricht PRINZ, Frühes Mönch
tum 532, allzu allgemein von einer Aufwertung der Arbeit durch das Christentum. 

177 FONTAINE, Saint Martin 676 u. ders., Asc^tisme chrltien 109 f. 
178 Vgl G U Y , Jean Cassien 524 (Index) zu opus manuum. In den ausführlichen C o n -

lationes des gleichen Vfs. w i rd die H a n d a r b e i t allerdings nur ganz am R a n d e e rwähn t . 
Es gibt keine feste Zeiten für die Arbei t (wie in der Regula Benedicti) , die nur eine 
Hi l fs funkt ion einnimmt, vgl . e twa Conla t . X , 14 ( P I C H E R Y , Jean Cassien 2 , 9 5 ) . 

179 Vgl. dazu PRINZ, Frühes Mönchtum, pass. (Register S. 591). Zur Chronologie 
des Marseille-Aufenthaltes des C. u. zu seinen Schriften vgl. MARROU, Jean Cassien, 
u. ders., Fondateur de Saint-Victor. 

180 Cassian. Inst. I, 10 (GUY, Jean Cassien 50); vgl. dazu FONTAINE, Asce*tisme 
chretien 109. 

m Cassian. Inst. IV, 29. 
*» Ibid. VII, 19. 
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10: servile obsequium [non] dedignatus adire.18* Für die gallischen Ver
hältnisse ist auch hier unser Kronzeuge wieder Cassian, der sich dagegen 
ausspricht, daß einige der vornehmen Bekehrten sofort eine Mönchsge
meinschaft führen wollen, ohne selbst gelernt zu haben, Gehorsam zu 
leisten.184 

3) Vers 11: officio vixit minimus et culmine summus. Im Gegensatz zu 
den beiden vorhergehenden Versen handelt es sich hier nicht mehr um die 
Demut als Mönchsideal, sondern um diejenige des hohen Amtsträgers,185 

die gerade im Falle unseres Bischofs eine so bedeutende Rolle spielte. In 
der bereits geschilderten Auseinandersetzung mit Papst Leo war ihm ja 
seine arrogantia189 vorgeworfen worden. Die entsprechenden Passagen 
von Epitaph und Vita sind also möglicherweise in einem direkten, apolo
getischen Zusammenhang zu sehen.187 

Bei der Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung wird man 
feststellen, daß zwar, wie bereits vermerkt, die direkten Aussagen zur 
politischen Tätigkeit des mächtigsten gallischen Bischofs seiner Zeit feh
len, daß aber eine Reihe von Anspielungen und die reichliche Anwendung 
der Kunstform der Praeteritio durch den Verfasser des Epitaphs durchaus 
geeignet sind, für die Zeitgenossen Apologie und Programm des präsen
tierten Bischofs sichtbar zu machen. 

Wie in der Vita, deren Verfasser das Grabgedicht mit Sicherheit ge-

188 Dazu vgl. auch VHilarii (wie Anm. 187). Zu obsequium vgl. GUY, Jean Cassien 
523 (Register) u. BLAISE, Auteurs chr^tiens 567. Wenn GRIFFE 2, 250 zu den Versen 9 f. 
meint, Hilarius habe die Arbeit des Bauern u. Sklaven nicht verschmäht, geht er an 
ihrem Sinn vorbei. Siehe vielmehr FONTAINE, Saint Martin 444: »Le mot de seruitus . . . 
a pris au temps de Sulpice la valeur d'un terme technique de l'ascetisme«. 

184 y o r a l l e m Cassian. Inst. 1 1 , 3 , 2 . D a z u F O N T A I N E , Asc^tisme chr£tien 110, der 
ibid. Anm. 57 feststellt, daß Cassian mit dieser Bemerkung einen Sulpicius Severus in 
Primuliacum oder einen Dardanus in Theopolis hätte treffen können. 

185 Vgl. dazu auch die VHilarii 10: . . . sicut sacerdotii gradu summus, ita humili-
tatis descensu fastigium celsae sublimitatis indeptus. - Aus der Häufigkeit der immer 
wieder gestellten Forderung nach Demut der kirchlichen Würdenträger, selbst in kaiser
lichen Verfügungen (vgl. Anm. 169) läßt sich leicht schließen, daß ihre Verletzung 
ein Hauptübel unserer Bischöfe gewesen ist. Vgl. bes. Iul. Pomerius, De vita contem-
plativa II, 2; Gregor. Regula pastoralis I, 1; Ambrosius, De offic. ministrorum 27, 134 
u. v. a. 

186 VHilar i i 22 (Brief eines Freundes des Hilarius, des Präfekten Auxiliaris, der 
zwischen ihm u. Leo vermitteln wil l , an den Bischof): . . . ego nee minimum quidem 
factum heatitudinis tuae arrogantiae memini contagione fuscari. Vgl . vor allem auch den 
im Obertext zu A n m . 110 zitierten Brief des Leo. 

187 Vgl. besonders VHilarii 2 2 : . . .beato Leoni papae ilico se praesentat, cum reveren-
tia inpendens o b s e q u i u m (vgl. Epit. Hilarii, Vers 10: servile obsequium), et cum 
h u m i l i t a t e deposcens... Im gleichen cap. etwas später: totum se ad placandum 
tunc animum saneti Leonis inclinata h u m i l i t a t e convertit... 
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kannt hat,188 handelt es sich bei dem untersuchten Text um eine außeror
dentlich subtile literarische Darstellung, die ein sehr hohes Niveau lite
rarischen Verständnisses der Zeitgenossen voraussetzt,189 wie es Jacques 
Fontaine überzeugend für die Leser der Martinsvita des Sulpicius Severus 
nachgewiesen hat.190 

Der Text läßt sich etwa in folgenden Worten wiedergeben: Solange Hi-
larius lebte, war sein einziges Ziel Christus; sein Handeln (auch im poli
tischen Bereich) darf nur unter diesem Gesichtspunkt gesehen werden. 
Deshalb verzichtet er zunächst auf seine (bedeutenden) irdischen Güter 
(eine Handlung, die ihn als besonders wohlhabend ausweist). Er bekehrt 
sich zur Weltverachtung (die ihn einer bestimmten sozialen Gruppe zu
weist, für die der contemptus mundi Programm und Tradition zugleich 
ist). Als Bischof genügt er den höchsten Ansprüchen seines Lehramtes und 
wirkt weit über die Grenzen seiner eigenen Gemeinde hinaus. Dennoch 
ist er in erster Linie Asket geblieben und verrichtet (freiwillig) die körper
liche Tätigkeit eines Landarbeiters (die seinem ursprünglichen sozialen 
Rang absolut entgegengesetzt ist und die damit die besondere Höhe seiner 
sozialen Stellung betont). Er macht (im Kloster) die eigene Erfahrung des 
Gehorsams und der Demut, die er auch bei der Ausübung seines Bischofs
amtes immer anwendet (selbst wenn dies von seinen Feinden angezweifelt 
worden ist). Auf Grund seiner vielfältigen Verdienste hat er den Ein
tritt in das Paradies reichlich verdient, das er nun in seiner ganzen Pracht, 
über die Streitigkeiten der Welt erhaben,191 genießt. 

Wenn man die bedeutenden conversiones einer ganzen Reihe von Ari
stokraten aus der verwandtschaftlichen, sozialen und generationsmäßigen 
Umgebung des Hilarius von Arles in Betracht zieht,192 läßt sich verstehen, 

188 Übereinstimmungen von Epit. u. Vita ergeben sich durch ihr hohes Maß an Sti
lisierung u. die entsprechend häufige Anwendung der Praeteritio als Stilmittel. Zu ein
zelnen, wohl direkten Abhängigkeiten vgl. u. a. die Anm. 147, 156, 173, 185, 187, 191. 
Da die Vita wohl erst gegen Ende des 5. Jhs. verfaßt wurde (vgl. CAVALLIN, Vitae sanc-
torum 35 ff.), dürfte das Epit. zuerst entstanden sein. 

189 Zu der einseitig literarisch ausgerichteten Bildung dieser Zeit vgl. RICHE, £du-
cation, bes. 45: »Ainsi, l'enseignement classique en Occident est uniquement litteVaire«. 

190 Vgl. die Untersuchung der Vielschichtigkeit der VMartini, die als Muster der 
Gattung angesehen werden muß; FONTAINE, Saint Martin, bes. 59 ff. 

191 V. 16: subiectasque videt (seil. Hilarius im Paradies) n u b e s . . . Dazu BLAISE, 
Auteurs chretiens 559, mit dem Beleg VCypriani 2: m u n d i n u b e discussa in lu-
cem sapientiae spiritalis emersit. Es ist verführerisch, in den n u b e s von Vers 16 eine 
Anspielung auf den in der VHilarii 22 zitierten Brief des Präfekten Auxiliaris an H. 
(vgl. Anm. 186) zu sehen, in dem die Schwierigkeiten mit Rom als exiguae nubes 
bezeichnet werden. 

192 Ygj# <|azu P R I N Z , Frühes Mönch tum, bes. 47 ff. - Wei tere Beispiele solcher con
versiones vgl . Te i l 1.2 u. 3 (bes. ibid. A n m . 139) u n d Teil I I I .1 .4 . 
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daß man den Bischof allein unter dem Aspekt des Asketen gesehen hat, 
zumal gerade sein Tod mit asketischen Übungen in Verbindung gebracht 
worden war.193 Ähnlich einseitig war am Ende des 4. Jahrhunderts ja 
auch der große Führer der heidnischen Senatspartei in Rom, Praetextatus, 
unter dem Eindruck der religiösen Auseinandersetzungen in seinem Epi
taph als Philosoph und Priester dargestellt worden.194 

Es ist also eine Modifizierung des Personenlobes festzustellen, die von 
den historischen Umständen der Zeit abhängt, welche aber auf dem Vor
verständnis des klassischen römischen Totenlobs aufbaut. In erster Linie 
ist festzuhalten, daß das neue Personenlob des 4. und 5. Jahrhunderts sich 
zwar teilweise, in mehr oder minderem Umfang, einiger neuer literarischer 
Formen bedient hat, daß aber das soziale Substrat, d. h. die gesellschaft
liche Stellung der gelobten Toten gleich geblieben ist. 

Eine Bestätigung des Gesagten liefert der Text des nur fragmentarisch 
erhaltenen Epitaphs des Eutropius, Bischof von Orange, welches leider 
das einzig überlieferte Gegenstück zu dem Grabgedicht des Hilarius im 
5. Jahrhundert darstellt.195 Die nobilis urnam und die Laudatio Eutrops 
hat man 1801 auf dem Grund jener Kirche gefunden, die der Bischof 
selbst erbaut hatte.197 Das Epitaph ist in den Sarkophagdeckel in zwei 
nebeneinander liegenden Kolonnen von je zehn Versen oder fünf Disti
chen eingraviert worden;198 die zweite Kolonne ist leider nur in Gestalt 
von sechs Bruchstücken erhalten, die nur einen geringen Teil des Textes 
wiedergeben. 

198 Vgl. Anm. 139. 
194 Vgl. dazu Teil I. 2, S. 46 f. 
195 CLE1356; LeBLANT503; DELOYE, Inscription 175; CiL 12,1272; u. vor allem 

ILCV1065, wo auch versucht wird, die kleineren Fragmentteile in eine bestimmte Ord
nung zu bringen. Soweit nicht anders vermerkt ist, zitiere ich nach ILCV. 

196 Ibid. vv. 1 f.: Entropium... / corpore conplexum nobilis urna tegit. Ähnlich 
Ven. Fortunatus in einem Gedicht an Iovinus, Fort. Carm. VII, 12, v. 47: nobilis urna 
tegit pretiosa talenta tonantis. 

197 Vgl. VEutropii S. 15: Ad basilicam Sancti Juliani quam ipse Beatus Eutropius, 
ammonitus revelatione, construxit, ejus corpus . . . perducitur. Nach dem Zeugnis des 
Henri SUAREZ soll sich über der Tür der Kirche, die erst durch die Hugenotten zerstört 
wurde, die Inschrift CiL 12,1273 (ILCV4110): Gaudentius et Palladius fratri innocentis-
simo fecer. befunden haben, was natürlich zu Spekulationen der Verwandtschaft der 
beiden mit Eutropius geführt hat, vgl. dazu DELOYE, Inscription 178. Nach ILCV4110 
ist die Inschrift aber wohl von einem Sarkophag. 

198 Nach COURTET, Notice historique 332, unterscheidet sich der Sarkophag nicht 
von denjenigen, die in Arles in großer Zahl benutzt wurden. Den Sarkophagdeckel 
hatte man für die Aufschrift umgedreht, da auf der anderen Seite eine Totenszene zwi
schen den Köpfen von Apoll und Diana dargestellt ist. 
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Eutropius ist als Bischof in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhun
derts bezeugt, um 475 hat er ein Synodalschreiben unterzeichnet.199 Wie 
Hilarius stammt er aus einer vornehmen, zweifellos senatorischen Fami
lie, sodaß er sogar zögerte, das Bistum Orange wegen seiner geringen Be
deutung zu übernehmen.200 Ein fragmentarischer Vers seines Epitaphs 
deutet an, daß er im Augenblick seiner Bekehrung eine glanzvolle Zu
kunft >in der Welt< gehabt hat: cumq. foret sublime dfecus splendorque 
parentumj .ZOi Seine Heimatstadt Marseille läßt natürlich sofort an das 
Musterkloster S. Victor des Cassian denken, zu dem er aber wohl keine 
direkte Verbindung gehabt hat.202 Fest steht dagegen, daß Eutrop unter 
Aufwendung großer Überredungskünste203 durch Bischof Eustasius von 
Marseille in den Klerus aufgenommen wurde. Im Augenblick seiner 
Tonsurierung erlebte er eine totale conversio, die in seinem Grabgedicht 
durch das elegit XQm quaerere me[nte piaJ2U umso schärfer betont wird, 
als im ersten, bereits zitierten Teil des gleichen Distichons noch die Mög
lichkeit einer glanzvollen Karriere angedeutet worden war. Die Auf
nahme in das Kirchenamt (Diakonat) ist mit einer sofortigen, radikalen 
Veränderung seiner Haltung quasi agnus ex lupo verbunden.205 Er unter-

199 Vgl. DUCHESNE 1, 265 f. u. GRIFFE 2,256-9. Sein direkter Vorgänger nach der 
Vita ist B Iustus, der zuletzt 451 sicher bezeugt ist. Ein B Eutropius wird in der Adresse 
von Ep. 10 des Hilarius papa an gallische Bischöfe zu 464II25 erwähnt (THIEL 148), 
möglicherweise ist auch Sid. Ep. VI, 6 an den B Orange gerichtet. Während sein Nach
folger Verus allein auf die Versicherung Ados (Martyrol., PL 123, 271), er sei Bischof 
gewesen, u. auf Grund seiner Autorschaft der Vita des Eutrop in die Bs-Liste von 
Orange eingereiht wurde, ist mit Florentius erst wieder zum Jahr 517 ein sicherer 
Nachfolger bezeugt. 

200 VEutropii, S. 6: . . . sub culta[cultu?J gentilitatis nobilissimae, summus pontifex, 
Massiliensis civitatis indingina[indigenaf], clarus natalibus acer ingenio, mundanarum-
que rerum dote compositus . . . - Zu den außerordentlich aufschlußreichen Umständen 
bei seiner Wahl zum Bischof vgl. ausführlicher S. 220 f. 

201 V. 7. Die Ergänzung (DELOYE hat: decus mundi ipse merendus) ist zwar will
kürlich, sie wird allerdings vom zweiten Teil des Distichons (v. 8: elegit XQTTI . . . ) 
sinngemäß bestätigt. Eine Bestätigung bietet auch die VEutropii, S. 6 (mundanarumque 
rerum dote compositus). 

202 Ich sehe nicht, wie DEMOUGEOT, Gallia I, 920, zu der Feststellung kommt: »St. 
Victor formte . . . Eutropius von Orange«. 

203 VEutropii, S. 6: Beatus Eutropius quem latere Dominus non volebat, rapitur 
jussu pontificis ... invitus trahitur ad salutem. Episcopi adhor(t)atione ferus adhuc tyro 
mulcetur... In ähnlicher Weise war Hilarius von Honoratus überredet worden, vgl. 
VHilarii 4. 

204 V. 8, vgl. dazu Anm. 201. 
205 VEutropii, S. 6. Die gleiche Haltung im Zusammenhang mit der Übernahme eines 

Kirchenamtes findet sich in der VGermani, also eines Zeitgenossen des Hilarius von 
Arles, dessen Vita etwa zur gleichen Zeit wie die des Eutropius geschrieben wurde. Vgl. 
ibid. I, 2: Suscepit sacerdotium inuitus, coactus, addictus; sed repente mutatur ex Omni
bus. Deseritur mundi militia . . . 
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wirft sich einer strengen Askese,206 die das fünfte Distichon des Epitaphs 
kurz charakterisiert: huic victus tenuis et dur[a cubilia membris] I et 
uestis tegimen hispfida semper erat].207 

Über diese Gemeinsamkeiten mit dem Epitaph des Hilarius hinaus 
weist die Laudatio des Bischofs von Orange eine Eigenart auf, die für 
ein Bischofsepitaph durchaus ungewöhnlich ist, nämlich der Hinweis auf 
die Wundertätigkeit des Toten:208 

Qui quaqua crebris ostentet maxima [sijgnis, 
pandire sed tumulo carmine pauca[decetj. 
non equidem dubias se[d g]esta insi[gnia dicoj, 
hausit quae popufli vijsus A[rausicani].209 

Die Erwartung auf die crebra signa, die der Konjunktiv des ostentet210 

ausdrückt, gründet sich einmal auf das Versprechen des Bischofs, das er 
den Einwohnern von Orange zu seinen Lebzeiten gemacht hatte,211 zum 
anderen aber auf die Wunder, die er bereits getätigt hat, die die Arausi-
cani mit eigenen Augen gesehen haben. Diese Wunder, die in der Bio
graphie des Bischofs einen bedeutenden Platz einnehmen,212 und die, nach 

206 VEutropii, S. 6 f.: Cumque diaconatus officium suscepisset, praeteritos actos 
recolens, non solum levitam, sed et penitentem impleturus adrepuit. Jejuniis, abstinentia, 
elymosinis, orationibus lacrimis, vigiliis, studebat non solum implere perceptay sed et 
flere praeterita, - Dazu tritt vor allem noch die ausführliche Schilderung körperlicher 
Tätigkeiten. 

207 y v . 9 f ( I L C V 1 0 6 5 ) . Zu v. 9 vgl . VEutropii , S. 9 : corpuscolum suum3 suspensa 
satietate, tenui cibaria macerabat. D ie Ergänzung ist bei D E L O Y E , Inscription 175: 
durfus Stramine lectusj. Auch die Askese beim Tragen der Kleidung wird v o n der Vi ta 
bestätigt, vgl . ibid. S. 8. 

208 Zu vergleichen ist noch das Epit. Liberii papae (352-366), ILCV967, VV. 47 ff.: 
sie inde tibi m e r i t o tanta est concessa p o t e s t a s , / ut manum imponas patientibus 
incola Xqis I daemonia expellastpurges mundesque repletos I ac salvos homines reddas.., 
In Gallien vgl. das Epit. Gregorii, B Langres (Fort. Carm. IV, 2) vv. 11 f.: si quaeras 
m e r i t u m, produnt miracula rerum, J per quem debilibus fertur amica salus; und bes. 
deutlich das Epit. Florentini (Abt von Saint-Pierre in Arles, f 553; ILCV1644) VV. 26 f.: 
propriis meritis pandunt hie signa salutis I virtutumque simul ..., u. ibid. v. 29: ergo, 
potens pastory conpensa praemia uotis (das Epit. wurde erst Ende des 6. Jhs. geschrieben, 
vgl. ATSMA, Klosterbewohner 2-1-3). - Zu beachten ist jeweils der Zusammenhang von 
merita u. Wunderkraft. 

209 Der letzte Vers ist zitiert nach DELOYE, Inscription 175, dessen Ergänzung der 
Vorzug vor der von DIEHL ZU geben ist: . . . popu[li cenjsus a[more data]. Zu dem hau
sit vgl. BLAISE, Auteurs chretiens 387: hausit miracula. 

210 Zu dem ostentet vgl. BLAISE, Themes liturgiques 259: signa et ostenta (Exod. 7, 3) 
als Synonym für Wunder. Vgl. auch BLAISE, Auteurs chretiens 586 zu ostendo. 

211 VEutropii, S. 16: Sepe aiebat: >Orate ut apud Dominum meum qualemcunque lo-
cum habeam, nam pro Arausicis meis non cessabo orarey auxiliante Deo.< Sein Biograph 
fährt darauf fort: . . . multa ad sepulchrum illius fiunt, quibus intercessionem illius non 
vacare suppUcantum intentio omnino non dubitat. Danach wäre also eine sehr frühe 
Abfassung des Epit. zu vermuten, da die vom Biographen am Grab konstatierten Wun
der erst erwartet werden; dagegen haben CIL U. ILCV auf Grund der Schrift für eine 
spätere Datierung (6. Jh.) plädiert. 

212 Ibid. S. 10 ff.: Jam tempus est ut ad eius miracula pertendamus . . . 
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einigen Fragmentteilen zu schließen, auch im Epitaph erwähnt wurden,213 

sind die äußerlichen Zeichen (signa, signa virtutis2U) für die Verdienste 
(merita) der asketischen Tugenden (virtutes).215 Hilarius von Arles, der 
wie die ganze von Cassian beeinflußte Aristokratengruppe dem Thauma-
turgischen reservierter gegenüberstand als seine Zeitgenossen,216 hat in 
der Grabrede für seinen Verwandten dennoch die Verbindung zwischen 
(asketischen) Verdiensten und den daraus entspringenden Wundern auf
gezeigt: Non indiguit m e r i t u m tuum s i g n i s probari... maiusque 
tibi gaudium erat, quod m e r i t a et v i r t u t e s tuas Dens scriberet, 
quam quod s i g n a homines notarent.217 

Epitaph und Vita des Eutropius stellen durch den Umstand, daß die 
hervorgehobene Person keine Beziehungen zum Mönchtum hatte und 
dennoch als Asket gelobt und dargestellt wurde, eine Weiterentwicklung 
des >echten< Asketenlobes dar.218 Auch wenn wir mit dem Epitaph des 
Hilarius nur ein einziges Dokument dieser Art besitzen, scheint das 
Asketenlob vor allem für gallische Bischöfe der ersten Hälfte des 5. Jahr
hunderts typisch gewesen zu sein. 

Selbst wenn sich eine ganze Reihe von Merkmalen des Asketen in der 
Darstellung des Bischofs noch lange nach dem 5. Jahrhundert gehalten 
haben, so kann noch für das Ende dieses Säkulums von einer Rückkehr 
der traditionellen Formen, d. h. der direkten Erwähnung des Adels, von 
Verwandtschaftsverhältnissen, >äußeren Gütern<, gesprochen werden. 
Bereits im Epitaph des Sidonius Apollinaris, das wohl noch dem Ende des 
5. Jahrhunderts zugehört, findet sich keine Spur eines Asketen, dagegen 

213 CIL 12,1272 b, 4. Zeile: ibo pania, das im Zusammenhang mit Zeile 3 (populos 
camp) wohl das Versorgungswunder der VEutropii, S. 13 f., wiederzugeben scheint. Mit 
größerer Sicherheit bezieht sich Zeile 3 von Bruchstück 1272 d: sinergima pell... auf die 
Heilung eines Gelähmten, vgl. auch ILCV1065, Kommentar zu Zeile 19. 

214 Aus den signa virtutis wird verkürzt einfach virtutes (Synonym für mir acuta 
seit dem 4. Jh., vgl. dazu auch BLAISE, Auteurs chretiens 851, wonach virtus neben seinen 
üblichen Bedeutungen auch für: 3. puissance, u. 4. manifestation de puissance, prodige, 
etc. steht). Später werden die virtutes zu einem festen Bestandteil der Heiligenvita, 
der speziell die signa virtutis des Heiligen behandelt, vgl. dazu Einleitung, Anm. 90. 

215 Zu dem ursächlichen Zusammenhang zwischen Askese und Wunderkraft vgl. 
HOSTER, Heiligenviten 99, Anm. 29. Diese Relation wird auch deutlich, wenn in der 
VHilarii 16, Wunder als paenitentiae fructum bezeichnet werden, oder wenn Martin 
von Tours meint, er habe als Mönch größere Wunderkraft besessen, als zu seiner Zeit 
als Bischof, vgl. 2. Dialog., 4. Zu dem Phänomen des Wunders überhaupt, das in die
ser Arbeit keine ausführliche Behandlung finden wird, vgl. die Ausführungen von 
FONTAINE, Saint Martin, pass. u. bes. 198-203. 

216 FONTAINE, Asc&isme chretien 111. 
217 Sermo de vita s. Honorati 37. 
218 Ähnlich ist die Askese des B Germanus von Auxerre nach seiner Vita zu sehen, 

vgl. dazu ATSMA, Auxerre. 
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alle charakteristischen Kennzeichen des römischen Großen: tituli, honor> 
facta magistratusque,219 die wir auch bei den Epitaphien der Bischöfe 
des 6. Jahrhunderts wiederfinden werden. 

II.2. TYPOLOGIE DER BISCHOFSHERRSCHAFT 
IM GALLIEN DES 6. JAHRHUNDERTS 

UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER GRABSCHRIFTEN 
DER IN SAINT-NIZLER IN LYON BESTATTETEN BLSCHÖFE 

Vorbemerkung: Die Epitaphien aus Saint-Nizier 

Nach einem bereits mehrere Jahre anhaltenden Streit zwischen den 
Nonnen von Saint-Pierre in Lyon und den Kanonikern von Saint-Nizier 
um die Frage, wo der Bischof Annemundus (Mitte des 7. Jahrhunderts) 
begraben lag, erwirkten die Kanoniker im Jahr 1308 vom Kapitel der 
Kathedrale eine feierliche Elevatio aller in Saint-Nizier begrabenen Hei
ligen.1 

Dieser Akt wurde im gleichen Jahr durch einen Bischof >von Tabaria< 
(der Stuhl von Lyon war vakant), drei Notare, sowie mehrere geistliche 
Würdenträger und einige Bürger der Stadt als Zeugen vorgenommen. 
Das Original des auf diesen Besuch hin entstandenen Proc£s-verbal ist 
noch erhalten2 und wurde 1876 von M. C. Guigue veröffentlicht.8 Neben 
dem kaum leserlichen Rest der Inschrift des Annemundus hatten sich die 
Epitaphien von fünf weiteren Bischöfen von Lyon und einem Bischof von 
Arles, alle aus dem 6. Jahrhundert, gefunden.4 Im Jahr 1883 entdeckte 

219 Zum Text vgl. Anm. 7. Vgl. bes. Formulierungen wie folgt: (vv. 3 f.) illustris titu-
lis, potens honore I rector militiae forique iudex. Neben seiner politischen Bedeutung 
(ibid. vv. 8 f.: discordantibus intet arma regnisIpacem consilio reduxit amplo) wird auch 
sein dichterisches Talent zwanglos gelobt, vgl. vv. 10 f.: Haec inter tarnen et philo-
sophando I scnpsit perpetuis habenda saeclis. Ebenso wie die Erwähnung seines Sohnes 
(ibid. v. 14: mundanos suboli refudit actus) werden wir diese Elemente ohne Ausnahme 
in den Bischofsepitaphien des 6. Jhs. wiederfinden. 

1 GUIGUE, Proces-verbal de 1308,148:... nobis supplicaverunt attente quod,cum plu
ra sanctorum corpora m predicta sancti Nicecii ecclesia requiescunt quorum meritis, prout 
apostolicorum Utterarum et fide dignarum plurium habet assercio, quam plura miracula 
claruerunt... sanctorum corpora . . . facere relevari... 

2 Archives du Rh6ne, fonds de S. Nizier, Hasse 3, n° 3. 
8 GUIGUE, Proc&s-verbal de 1308, 145-158. Man hatte sich zuvor auf die Abschrif

ten von SEVERT (Chronologia historica successionis hierarchiae illustrissimorum archi-
antistitum Lugdunensis archiepiscopatus, 1628) gestützt, dem seinerseits nur eine Zweit
schrift des Vorganges zugrunde lag; vgl. auch DACL 10/1, 288-290 und COVILLE, 228 f. 
und 248-51. 

4 Die Inschrift des Annemundus bei GUIGUE, Proces-verbal de 1308, 155; CIL 13, 
2401; ILCV1074: AnnemfundusJ • nobilis qui claro; vgl. zu ihm DUCHESNE 2,170. Die 
sechs weiteren Bischöfe, deren Epit. in den folgenden Abschnitten behandelt werden, 
sind Rusticus, Viventiolus, Sacerdos, Nicetius, Priscus von Lyon u. Aurelianus von Arles. 
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man schließlich noch sechs Fragmente einer weißen Marmortafel, die den 
größten Teil der Grabschrift des Sacerdos wiedergaben, die bei dem ge
nannten Proc^s-verbal schon aufgezeichnet worden war.5 Mit ihrer Hilfe 
konnte man immerhin die Überlieferung von 1308 nachprüfen und ge
nerell bestätigen, auch wenn es sich zeigte, daß die Notare des 14. Jahr
hunderts gewisse Schwierigkeiten beim Lesen der »scripture antique« 
hatten, die vor allem auf den schlechten Erhaltungszustand der ursprüng
lichen Marmortafeln zurückgingen. 

Unter den verschiedenen Quellen zur Geschichte des Bistums Lyon hat 
A. Coville6 auch den Bischofsepitaphien einen eigenen Abschnitt ge
widmet. Hier erkennt er zwar den Grabgedichten einen relativ hohen 
Zeugniswert zu, glaubt aber, an ihrer Zeitgenossenschaft zweifeln zu 
müssen.7 Verdächtig scheint ihm bereits die Tatsache, daß alle Epitaphien 
bis auf das des Viventiolus8 in metrischer Form (Distichen) verfaßt sind. 
Das gibt ihm Anlaß zu der Hypothese, Florus von Lyon habe möglicher
weise in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts die ursprünglich prosai
schen Epitaphien in metrische Form gegossen. Endlich läßt ihn die Be
obachtung, daß der poetische Stil des Florus doch sehr unterschiedlich 
von dem der Grabgedichte sei, seine endgültige Meinung festlegen, die 
Epitaphien seien auf Grund von älteren, kürzeren Texten nach dem Be
such des Gregor von Tours in Lyon angefertigt worden. Dieser letzte 
Zeitpunkt >post quem< scheint ihm durch das Schweigen des Gregor in 
Hinsicht auf diese Quellen gegeben.9 

Ist ein solches argumentum e silentio< eine an und für sich schon be
denkliche Sache, so wird sie es um so mehr, wenn man weiß, daß Gregor 
längere metrische Epitaphien auch dann nicht als Quelle angegeben hat, 
wenn ihm diese bekannt gewesen sein mußten.10 Ohne nun selbst ein Ar-

5 Vgl. dazu Le BLANT, N. R. 6, CIL 13,2398 u. H. LECLERCQ in DACL 7/1, 903 f. 
• Vgl. COVILLE 248 ff. 
7 H. DELEHAYE, Analecta Bollandiana 47 (1929) 418-20, hat ihm in einer Rezension 

seines Buches grundsätzlich zugestimmt. 
8 Das Epit. Viventioli ist in rhythmischer Prosa verfaßt. COVILLE 250 meint, daß 

alle sechs Epit. ursprünglich in dieser Form existiert hätten. 
9 COVILLE 251. Zur Kenntnis des GvT von Lyon, wo er vor 573 (Tod von B Nice-

tius, seines Verwandten) Diakon gewesen ist, vgl. neuerdings VIEILLARD-TROIEKOUROFF 
138 ff. Siehe auch ibid. 147-149 zu Saint-Nizier, wo die dort begrabenen Bischöfe, 
nicht aber ihre Epitaphien (bis auf die Ausnahme der Fragmente des Epit. Sacerdotis) 
erwähnt werden. 

10 Mit Sicherheit gekannt hat GvT die metrischen Epit. des Fortunat für seine Ver
wandten Gallus von Clermont und Gregor von Langres (Fort. carm. IV, 2 u. 4), ohne 
sie, z. B. in den von ihm verfaßten Biographien, zu erwähnen. Dagegen überliefert er 
zwei Verse des Grabes der Märtyrer Ferreolus u. Julianus anläßlich eines Besuches in 
Vienne (De virtut. s. Iuliani 2 = Le BLANT 415 A), übergeht dagegen aber die anderen, 
in Vienne reichlich vorhandenen Grabinschriften, z. B. der dortigen Bischöfe. Vgl. die 
bei VIEILLARD-TROIEKOUROFF 435-441 erstellte Liste von Heiligengräbern, die von GvT 

99 



gument aus diesem Schweigen ziehen zu wollen, scheint es nicht abwegig 
zu vermuten, daß dem Bischof von Tours diese Art der Totenehrung für 
kirchliche Würdenträger und vornehme Laien durchaus geläufig war, so 
daß er in den Grabgedichten von Lyon keinesfalls eine ortsbedingte Be
sonderheit sehen mußte. Wie zufällig die Überlieferung einer zweifels
ohne sehr verbreiteten Gattung gewesen ist, wurde schon angedeutet.11 

Allerdings übersteigt das tatsächlich Erhaltene die auf den burgundischen 
Raum begrenzten Vorstellungen von Coville ganz beträchtlich.12 

Auch das zweite Argument von Coville gegen die jeweilige Zeit
genossenschaft der Grabschriften entspricht einer gewissen Unkenntnis 
der Gattung, wenn er glaubt, mit den exakten chronologischen Angaben 
am Ende der Grabgedichte13 einen letzten Rest von älteren, kürzeren 
Epitaphien fassen zu können.14 Dieses direkte Nebeneinander von Grab
gedicht und prosaischer Datumsangabe geht vielmehr auf eine längst 
ausgebildete Tradition zurück, nach der zu den Versen der metrischen 
Laudatio ein Titulus mit einem knappen cursus bonorum sowie die 
Datumsangabe durch die Nennung der jeweiligen Konsuln hinzugefügt 
wird.15 Dieser Bestandteil fand sich auch schon in inschriftlich über
lieferten Grabschriften von Bischöfen des 5. und frühen 6. Jahrhunderts.16 

Vor allem aber widerspricht die trotz des gemeinsamen Versmaßes her
vortretende Verschiedenheit der Texte, wie ihre (jeweils noch festzustel
lende) intime Personenkenntnis der Annahme, sie seien von einem ein
zigen Verfasser zu einem einzigen Zeitpunkt angefertigt worden. Nichts 
steht der Auffassung entgegen, daß die Grabgedichte als zeitgenössische 
Dokumente für die betreffenden Bischöfe betrachtet werden können.17 

erwähnt werden: Nach meiner Kenntnis werden nur in zwei Fällen (von 182 möglichen) 
dazugehörende Inschriften zitiert, vgl. das erwähnte Beispiel aus Vienne u. den Titulus 
der Crescentia in Paris (Glor. conf. 103 = Le BLANT 203; vgl. VIEILLARD-TROIEKOUROFF 
214 f.). 

11 Vgl. Teil IL 1.1. 
12 COVILLE 250 f.: »En dehors des inscriptions d'Alethius et de Caretene, nous 

n'avons pas de ce temps et pour Lyon d'autres monuments £pigraphiques du meme 
genre«. - Erstaunlicherweise hat der Vf. 210, 224, 228 f. u. 250 selbst festgestellt, daß 
die Epitaphien des Alethius (vgl. Teil I, Anm. 143; Le BLANT 477 A) U. der Königin 
Caretene (Le BLANT 31; ILCV46), die er beide mit Recht für »authentiques« hält, schon 
in den ersten Jahren des 6. Jhs. eben den Hexameter als Versmaß benutzen! Weitere 
Beispiele der Gattung werden in dieser Arbeit genannt werden, vgl. pass. 

13 Diese Datierung fehlt nur bei den Epitaphien des Priscus und des Viventiolus, 
die COVILLE ZU Recht für unvollständig hält. 

14 COVILLE 250 f. 
15 Vgl. Einleitung, Anm. 102 und Teil 1.2, pass. 
18 Vgl. u. a. die Epit. der BB Lucianus von Viviers, Ennodius von Pavia, Valentianus 

von Chur (CIL 12,2702; CIL 5, 6462; CIL 13, 5251). 
17 Zu der Datierung der Grabschriften des Sacerdos und des Nicetius vgl. auch 

besonders die jeweiligen Abschnitte IL 2. 3 u. 4. 
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Die Verschiedenheit der Thematik der Grabgedichte aus Lyon wird 
hier zum Anlaß genommen, anhand der jeweiligen Texte die sich an
bietenden Probleme und Themen mit Hilfe der anderen Grabschriften 
und ergänzender Quellen ausführlich zu behandeln und zu erklären. 
Dadurch ergibt sich ein relativ vollständiger Überblick über die Dar
stellung des Bischofs in den Laudationen gallischer Epitaphien. Die 
eigentlichen Ziele werden freilich (über die literarische Darstellung hin
aus) Erkenntnisse im Hinblick auf die soziale und politische Stellung des 
behandelten Personenkreises, und damit zu der Sozialstruktur der Ge
sellschaft jener Zeit sein. 

II.2.1. Rusticus: Das Bischofsamt als Abschluß 
einer staatlichen Laufbahn 

Das älteste Epitaph aus der Apostelkirche (später Saint-Nizier) von 
Lyon betrifft Bischof Rusticus, der bei Duchesne hinter den Kollegen 
Patiens und Lupicinus als 22. Bischof der alten gallischen Metropole 
geführt wird.18 Die subscriptio seines Grabgedichtes, die Coville ohne 
jede Berechtigung von dem metrischen Text trennen und als Teil eines 
ursprünglichen, älteren Epitaphs gedeutet wissen will, nennt das Jahr 
und den Tag seines Todes, den 25. April 501: Obiit VII kal. Maias Abieno 
consule.19 Das Datum seines Amtsantrittes ist dagegen ungewiß, von sei
nem direkten Vorgänger Lupicinus ist wenig mehr als der Name bekannt, 
während Patiens nach 475 gestorben sein muß.20 

Die Sprache des Grabgedichtes ist von der Schlichtheit des Hilarius-
epitaphs weit entfernt, sie erinnert dagegen an die eines Ennodius, der 
zu Beginn des 6. Jahrhunderts literarisch tätig war. 

Für Epitaphien römischer Aristokraten beispielhaft ist bereits die Exor-
dialtopik, die in den ersten drei Distichen des Textes ausgestaltet wird: 
Sie entspricht der Aussage, daß die fama des in diesem Grabe ruhen
den sacerdos Rusticus die Dunkelheit des Grabes nicht zu fürchten 
habe.21 Seine Seele weile bei den Sternen, nachdem sie sich vom Körper 
losgesagt hat.22 Dieser Einführung folgen drei Distichen, mit deren Hilfe 

18 CLE1362; LeBLANT21; CIL 13,2395; ILCV1070; siehe auch GUIGUE, Proc&s-verbal 
de 1308, 153, u. DUCHESNE 2,163 f. 

19 Es handelt sich hier um den Konsul Avienus vom Jahr 501 im Gegensatz zu sei
nem Kollegen gleichen Namens vom Jahr 450 und zu dem Avienus iunior von 502, 
vgl. dazu RE 1 A/l, 1243; zu den Thesen von COVILLE vgl. die Vorbemerkung. 

20 So DUCHESNE; nach GRIFFE 2, 83, Anm. 44 fand die Synode von Arles, nach 
der diese Datierung vorgenommen wurde, schon circa 470 statt. 

21 Vgl. zu diesem Topos ausführlich Teil I, Anm. 103 u. bes. Anm. 143. 
22 Vgl. dazu Teil II. 1, S. 86 u. ibid. Anm. 149. 
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der Autor des Grabgedichtes, systematisch und kunstvoll von Vers zu 
Vers steigernd, eine Grundidee entwickelt, die für eine ganze Reihe der 
von uns behandelten Bischofsepitaphien als zentral anzusehen ist, die 
aber gerade in diesem Fall mit besonderem Geschick und bemerkenswerter 
Klarheit ausgebreitet wird. Gemeint ist die Idee von einer Übertragung 
der in einem Staatsamt erworbenen Verdienste auf das >himmlische 
Konto< des Betroffenen. Im übrigen hat der Verfasser in glänzender Weise 
die Möglichkeiten des aus zwei Versen bestehenden Distichons ausgenutzt, 
These und Antithese gegenüberzustellen, wie es bereits in dem Epitaph 
des Eutropius von Orange vorgeführt worden war.23 

Die erste, noch leise Andeutung der erwähnten Grundidee findet sich 
im vierten Distichon der Inschrift: 

denique pacato sociatur gloria celo 
et meriti palmam lux comitatur amans2* 

Gloria spielt im Gegensatz zu fama zwar auch im christlichen Wort
schatz eine erhebliche Rolle,25 ist aber in diesem Falle, wie aus dem Zu
sammenhang hervorgeht, als Ruhm in seiner klassischen, römischen Be
deutung26 zu verstehen. Dieser >weltliche< Ruhm wird zu einem christ
lichen, versöhnten Himmel zugelassen, der seine Anerkennung (palma 
meriti) nicht versagt. 

Deutlicher aber das folgende Distichon: 
mira igitur res est, uani per deuia mundi 
quesitas cell promemisse uias 

Diese beiden Verse lassen keinen Zweifel mehr: Es gibt die Möglich
keit, durch die Irrwege einer eitlen, an sich bedeutungslosen Welt27 sich 
den erstrebten Himmel zu verdienen.28 

Endlich folgt eine letzte Konkretisierung und die Auflösung des in den 
vorhergehenden Versen entwickelten Gedankens im nächsten Distichon: 

88 Epit. Eutropii, w . 7 u. 8 (vgl. Teil IL 1, Anm. 201). 
24 Vv. 7 f.; wenn nicht anders angegeben, wird nach ILCV1070 zitiert. 
25 Vgl. BLAISE, Th£mes liturgiques, u. ders., Auteurs chretiens 377; siehe auch Teil I, 

Anm. 143. 
26 Dazu KNOCHE, Römischer Ruhmesgedanke, u. DREXLER, Gloria, pass. 
27 Uanus mundm erinnert ebenso wie lubrica saecla von v. 15 an den contemptus 

mundi, also einen asketischen Wortschatz, wie er in dem Epit. Hilarii, aber auch dem 
Epit. Eutropii zu finden war. Hier ist daran zu erinnern, daß das Epit. des Rusticus 
in der Tat diesen beiden Texten zeitlich am nächsten liegt (Rusticus f 501). 

28 Vgl. dazu v. 6 des zu Beginn des 5. Jhs. verstorbenen Consulars der Viennensis 
Eventius: . . . vitae merito sanctis sociandus . . . ; dazu MARROU, Eventius 330; zu weite
ren Beispielen in diesem Sinne siehe SANDERS, Latijnse grafSchriften 177. 
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fas(c)ibust9 emeritis et summo functus honore 
eterni secum premia iuris habet 

Der Gelobte hat also ein hohes Staatsamt ausgeübt, das ihm im 
Jenseits für alle Ewigkeit entgolten wird. Rusticus empfängt demnach 
himmlische praemia für öffentliche Tätigkeit in einer bedeutenden Staats
position.30 

Was er durch das antithetische aeternum ins bereits angedeutet hat, 
versäumt der Verfasser der Laudatio nicht, im Folgenden auszuführen: 
Rusticus hat bei der Ausübung seiner Funktionen mit ius (terrenum) zu 
tun gehabt: 

milite legiferum moderatus corde tribunal 
prebuit ingenio fortia tela ducisl 

Rusticus leitet den Gerichtshof der Gesetzgeber (tribunal legiferum), 
wobei in dem moderari die klassische Tugend der moderatio anklingt.32 

Seine besonderen Leistungen sind unter dem Gesichtspunkt seiner hervor
ragenden Geisteskraft (ingenium)zz zu sehen. Das milite corde weist 
darauf hin, daß er dem Gerichtshof wohl als Soldat angehört hat, das 
heißt, daß seine Funktionen sowohl militärischer als auch juristischer 
Natur gewesen sind. Eine Parallele bietet das Grabgedicht eines Kollegen 

29 Fastibus bei GUIGUE, Proces-verbal de 1308, 153. DIEHL (ILCV1070) bezieht den 
Vers auf kirchliche honores u. fasces, wovon freilich nicht die Rede sein kann, wie 
bereits der Aufbau des Epit. klar zeigt (im folgenden Distichon Detaillierung der amt
lichen Tätigkeit, erst später Hinwendung zum Kirchenamt, vgl. dazu den Obertext). 
Wie DIEHL argumentieren Thesaurus 6/1, 306 u. BLAISE, Auteurs chrkiens 346 (2-charge, 
dignite* sacerdotale): Die Analyse ihrer Beispiele zeigt eindeutig, daß fascis im Sinne von 
>Kirchenamt< stets durch episcopalis, sacerdotalis, oder Ähnliches genauer definiert wird 
u. daß es vor allem im Gegensatz zu den fasces der staatlichen Würdenträger im Singular 
auftritt, d. h. in der Bedeutung >Last, Bürde< (bezeichnend wieder die Doppelsinnigkeit 
des Ausdrucks), vgl. Sid. Ep. IV, 11, 6; GvT, De virtut. s. Iuliani 23; Paulus Diaconus, 
Carm. 44, 20 u. bes. die Gegenüberstellung beider Bedeutungen bei Avit. Poem. VI, v. 
659: post fasces (seil, des römischen Funktionärs Hesychius) placeant populorum sumere 
fascem (Hesychius wurde später B Vienne: fascis populorum). Die restlichen Beispiele 
von BLAISE (DE ROSSI, Inscript. christianae 2, 113, nr. 78, v. 7 u. Le BLANT 24 — Epit. 
Sacerdotis, vgl. dazu Teil II.2.3.1 u. Anm. 223) beziehen sich wieder auf Staatsämter! 

30 Es ist nicht auszuschließen, daß der summus honor auf die patrizische Würde zu 
beziehen ist, die Sacerdos, sein Nachfolger auf der cathedra von Lyon, vielleicht aber 
auch schon in einem burgundischen Staatsamt, innegehabt hat, vgl. Epit. Sacerdotis 
(ILCV1072) vv. 7 f. u. Teil II.2.3, pass. 

81 ILCV1070 zitiert zum ersten der beiden Verse eine Variante miti et . . . corde, 
glaubt aber selbst, daß das milite . . . corde dem ingenio . . . duc'% entspricht. 

32 Zur moderatio vgl. Teil I, Anm. 75 (m. in den Elogien der römischen Aristokratie). 
Der durch moderatio gekennzeichneten Herrschaftsausübung entspricht moderamen, 
das in den Laudationen des 6. Jhs. bei staatlichen und kirchlichen Würdenträgern üb
lich ist, vgl. dazu Anm. 555. 

83 Vgl. BLAISE, Auteurs chr<kiens 445. Vgl. auch ILCV, Index Bd. 3, 539; hier ist 
übersehen ILCV66, VV. 7 f., wonach auch das Thema der moderatio und der kriegeri
schen Eignung anklingt: sobr'ms armipotens castus moderamine pollens/primus in 
ingenio, primus in arma fuit. 
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aus der Auvergne, Sidonius Apollinaris, der dort vor der Annahme 
seines Bischofsamtes, kaum früher als Rusticus in Lyon, ähnliche Funk
tionen wie dieser ausgeübt haben dürfte: rector militiae forique iudex.u 

Bei dem tribunal legiferum ist mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Rat 
der burgundischen Könige zu denken, in dem Rusticus seine besondere 
Stellung einnahm. 

Nun erst in einem letzten Distichon, bevor ein Bruch in der Marmor
tafel35 den Rest des Epitaphs unlesbar macht, wird die conversio des 
gerade in seiner glanzvollen Stellung geschilderten Rusticus erwähnt, die 
vor allem auf Grund dieser vorangegangenen Schilderung des Mächtigen 
in der Welt so eindrucksvoll auf die Zeitgenossen wirken mußte: 

lubrica sed curis hominum tarn secla relinquensu 

suscepit sacri serta ministerii 

Unbeschadet dessen, was der kaum bedeutende Rest des Epitaphs noch 
enthalten mochte (Tugenden im Bischofsamt, Paradiesesverheißung) ist 
mit diesen beiden letzten Versen der eigentliche Höhepunkt der Grab
schrift zweifellos erreicht. Die Grundidee des Gedichtes ist zu einem logi
schen Abschluß geführt, d. h. die stetige Entwicklung des >guten Aristo
kraten auf die conversio hin, die bezeichnenderweise mit dem Kirchen
amt, hier des Bischofs, gleichgesetzt werden kann. 

Die letzten Angaben des Epitaphs hinsichtlich der Befugnisse des 
Rusticus innerhalb der staatlichen Amtshierarchie erfahren eine will
kommene Bestätigung in einer kurzen Charakteristik des Bischofs durch 
seinen Zeitgenossen, den Dichter und hochadeligen Prälaten Ennodius. 
Anlaß ist eine Reise des Bischofs Epifanius von Pavia, der als beauftrag
ter Gesandter des Gotenkönigs Theoderich den Burgunderkönig Gundo-
bad aufsuchte, um mit ihm über die Freilassung von ligurischen Gefan
genen zu verhandeln: . . . Lugdunum ingressus est, ubi Rusticius (sie) tunc 
episcopalem cathedram possidebat, homo qui et in s a e c u l a r i s t i -
t u l i p r a e f i g u r a t i o n e sacerdotem semper exhibuit et sub prae-
texta fori gubernatorem gessit ecclesiae?1 

34 Epit. Sidonii (ILCV1067) V. 4. Eine ähnliche Entsprechung findet das Epit. Rustici, 
v. 11 (faseibus emeritis et summo funetus honore) im Epit. Sidonii, v. 3: illustris titulis, 
potens honore. 

35 GUIGUE, Proces-verbal de 1308, 153: Et sequntur alii versus qui legi non possunt 
propter fracturam marmoris. 

36 Vgl. Anm. 27. 
37 VEpifanii 151. Rusticus war seinem italischen Kollegen über die Rh6ne entge

gengeeilt, um ihn zu empfangen und vor den Tücken des Burgunderkönigs zu warnen. 
Beim eigentlichen Freikauf der Gefangenen scheint er keinen besonderen Anteil ge
habt zu haben, ganz im Gegensatz zu Avitus von Vienne. Die Reise des Epifanius fand 
nach COVILLE 304 in den Jahren 494/5 statt. 
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Die Eigenschaft, die Rusticus nach diesem Text, der die Aussagen seines 
Grabgedichtes in einzigartiger Weise bestätigt und ergänzt, bereits in 
seinem richterlichen Staatsamt (sub praetexta fori) zum Kirchenfürsten 
vorbestimmte,88 ist möglicherweise die in seinem Epitaph angesprochene 
moderatio, die wie censura oder integritas und continentia im 4. wie im 
5. Jahrhundert zu den wichtigsten Attributen in den Ehreninschriften 
hoher Verwaltungsbeamter christlicher wie heidnischer Herkunft ge
hörte. 

Das Amt des Rusticus scheint das eines comes gewesen zu sein,39 dessen 
Amtsgewalt er vielleicht schon vor dem burgundischen >av£nement< in 
Lyon innegehabt hat.40 Die Ernennung eines comes zum Bischof ist in 
Gallien gewiß kein Einzelfall, relativ häufig sind die Beispiele in den 
regna merowingischer Könige des 6. Jahrhunderts vor allem nach dem 
Zeugnis Gregors von Tours.41 Die selteneren Erwähnungen aus der Zeit 
davor mögen zum Teil auf Kosten der Beschaffenheit der Quellen ge
hen.42 

Eine selten günstige Quellenlage erlaubte in diesem Falle selbst eine 
Identifizierung des Bischofs Rusticus mit einem Angehörigen eines be
deutenden Adelshauses von Lyon.43 In einem Brief des Sidonius Apolli-
naris an einen gewissen Aquilinus vergleicht der Absender des Briefes die 
Familie des Aquilinus mit seiner eigenen.44 Er geht von ihren beiden 
Großvätern aus, die hintereinander jeweils die gallische Präfektur inne
hatten, Apollinaris im Jahr 408, Rusticus 410, und betont die Über-

38 Vgl. dazu etwa auch den Panegyricus des B Auspicius von Toul auf den comes 
Arbogast von Trier (vgl. Teil I, Anm. 136), den man wohl zu Recht mit dem späteren 
B von Chartres (DUCHESNE 2, 424 f.) identifiziert hat, nicht zuletzt auf Grund der 
erwähnten Laudatio. Auspicius spricht hier bestimmte Prätentionen des Grafen auf das 
Bischofsamt an, vgl. MG Epp. 3, 137, v. 76: Quod te iam sacerdotio praefiguratum 
teneo. Diesem Brief von c460 entspricht wiederum ein Brief von c500, und zwar von 
B Avitus von Vienne an denn vir illustrissimus Heraclius (STROHEKER 186), an dem 
die maturitas senatoria gelobt wird, zu der ihm Avitus ein entsprechendes Kirchenamt 
(wohl das des Bischofs) wünscht: . . . exposco, ut cui praedicatoris officium iam im-
posuit, honorem subiungat (vgl. Avit. Ep. 53. Heraclius hatte mit Gundobad Glaubens
gespräche geführt). 

39 Vgl. COVILLE 217 f. und STROHEKER 333. 
40 Die Festsetzung der Burgunder in Lyon wird von COVILLE 138 in die Jahre zwi

schen 470 und 474 gelegt. 
41 Eine ganze Reihe von Beispielen bietet dazu SERVATIUS, Per ordinationem princi-

pis 16-19. 
42 Vgl. immerhin die Beispiele des vir spectabilis u. Grafen Simplicius, der 471 B 

Bourges wurde (STROHEKER 363), des Arbogast (wie Anm. 36), des Gregor, comes von 
Autun (466/7-506/7), B Langres seit 506/7 (STROHEKER 182; vgl. auch S. 213 f.), u. des 
Apollinaris, nach KURTH wohl Gf. der Auvergne (STROHEKER 22), 515 B Clermont. 

43 Vgl. STROHEKER 333 (Rusticus), 331 (Decimius Rusticus), 25 (Aquilinus) u. 
STROHEKER, Adel 63 zu den Rustici. 

44 Sid. Ep. V, 9. 
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einstimmung in ihren Interessen, die similitudo litterarum dignhatum.** 
Ähnlich die Väter, bei denen der des Sidonius wieder die gallische Prä-
fektur innehatte, während der andere Statthalter einer Provinz war.46 

Schließlich wünscht sich Sidonius, daß sich bei ihren eigenen Söhnen 
Apollinaris und Rusticus nicht nur die Namen, sondern auch die Herzen, 
d. h. das aristokratische Interesse, erneuern möchten.47 

Stellt man in Rechnung, daß es sich bei der Familie des Decimius 
Rusticus um eine in Lyon ansässige Familie handelt, läßt sich eben jener 
Rusticus, Sohn des Aquilinus und Angehöriger der Generation des Apolli
naris48 leicht mit dem Bischof Rusticus, dem ehemaligen hohen Ver
waltungsbeamten in Lyon, identifizieren. Der von Sidonius angestellte 
Vergleich wirft damit ein helles Licht auf Bedeutung und Schicksal der 
Familie des Rusticus, die seit Generationen hohe Verwaltungsposten inne
hatte, und die, wie die Apollinares in Clermont, in Lyon auch das höchste 
Kirchenamt besetzen konnte. 

Auch als Angehöriger eines senatorischen Hauses auf dem Stuhl von 
Lyon ist Rusticus nicht der erste im 5. Jahrhundert und nicht der letzte 
im 6. gewesen. Während von der sozialen Stellung der ersten 18 Bischöfe 
dieses Bistums49 nichts bekannt ist, sind wir ausführlicher über Bischof 
Eucherius unterrichtet, der spätestens 441 sein Amt in Lyon angetreten 
hat50 und mit Priscus Valerianus, dem gallischen Präfekten von 455/6 
verwandt war.51 Sein Nachfolger Patiens, vielleicht der bedeutendste 
Bischof der Metropole im 5. Jahrhundert, dürfte »seiner ganzen Erschei
nung nach dem senatorischen Adel angehört haben«.52 Nach Patiens, 
der wohl um 480 gestorben ist,58 war als Vorgänger des Rusticus Lupi-
cinus Bischof, von dem außer seinem Grab und seinem Todestag nichts 

45 Ibid. V, 9,1. Vgl. dazu auch Teil IL 1, Anm. 73. 
46 Weder vom Vater des Sidonius noch von dem des Aquilinus sind die Namen be

kannt. O. SEECK, RE 1 A/l, 1242 (Rusticus 11) zieht aus der in Anm. 42 genannten 
Quelle den falschen Schluß, der Sohn des Decimius Rusticus, also der Vater des 
Aquilinus, habe unter Valentinian den Posten eines Prätorianerpräfekten innegehabt. 

47 Sid. Ep. V, 9, 4: hoc patrum vero iam supra vota, si per Rusticum Apollinaremque 
proavomm praedicabilium tarn reformentur corda quam nomina. 

48 Apollinaris, Sohn des Sidonius Apollinaris, scheint ebenfalls zunächst comes, 
dann Bischof gewesen zu sein, vgl. Anm. 42. 

49 DUCHESNE 2,161-163 (Pothinus bis Senator). 
60 Ibid. 2, 163; vgl. zu ihm STROHEKER 120 (mit Literatur); GRIFFE 2,286-288; Du-

VAL 316. Zum Namen vgl. vor allem EWIG, Trier 27, Anm. 85-89. Von Eucherius 
wird als einer wichtigen Figur in der Geschichte der gallischen Askese noch die Rede 
sein, vgl. u. a. Teil IL 1, Anm. 147. 

5 1 STROHEKER 400. 
82 STROHEKER 285. Vgl. dazu Einleitung, Anm. 6. 
58 Vgl. Anm. 20 u. dazu Obertext. 
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bekannt ist. Von den Nachfolgern des Rusticus wird noch ausführlich 
die Rede sein. 

Wenn Stroheker oben von den Rustici sprach,54 meinte er damit eine 
Familie, die in verschiedenen Generationen den Namen Rusticus führte, 
womit dieser Leitname55 die Funktion des klassischen nomen gentile 
übernimmt. So sprechen die Quellen von den Sabiniy Sabiniani^ oder 
der stirps Palladiorum.57 Schwieriger als in diesen Fällen liegt der Sach
verhalt bei den Rnstici, die zunächst nur eine gelehrte Analogiebildung 
darstellen. Es ist daran zu erinnern, daß uns von dieser Familie nur je 
ein Mitglied aus vier Generationen bekannt ist, von denen nur zwei mit 
Sicherheit Rusticus hießen. 

Unter Heranziehung anderer Belege, die so vollständig wie möglich 
zusammengefaßt werden,58 soll deshalb versucht werden, nicht nur einen 
allgemeinen Überblick über die Verbreitung des Namens im gallischen 
Raum zu geben, sondern bestimmte Gruppen zu erfassen, die mit unserem 
Bischof in einem sozialen oder aber auch genealogischen Zusammenhang 
stehen könnten. Es ist allerdings vorwegzunehmen, daß trotz der Häufig
keit des Namens Rusticus, besonders auch bei Personen zweifellos vor
nehmer Herkunft, kein sicherer Nachweis eines Zusammenhangs mit der 
Lyoner Adelsfamilie zu führen ist. Diese Einschränkung ist trotz des Um-
standes zu machen, daß sich gerade das Gebiet zwischen Lyon, der Au-
vergne und Troyes als ein Schwerpunkt der Belege des 5. Jahrhunderts 
herausstellen wird. 

Wenn wir trotz des Fehlens direkter Ergebnisse auf den folgenden Ex
kurs nicht verzichtet haben, so beruht das auf der Möglichkeit, anhand 
der folgenden Belege die Kriterien zu entwickeln, nach denen Personen 
zu sozialen Gruppen, zu Familien, zu bestimmten regionalen Einheiten 
zuzurechnen sind. Weiterführende Ergebnisse werden sich möglicherweise 
aufgrund paralleler Untersuchungen von solchen Namen ergeben kön
nen, die mit dem Namen Rusticus in einem eindeutigen Zusammenhang 
stehen. 

Inschriftlich ist der Name Rusticus recht gut bezeugt, leider sind die 
meisten Belege nicht datiert.59 

54 STROHEKER, Adel 63. 
55 Vgl. dazu Einleitung 2, pass. 
M Sid. Ep. III, 6. 
57 Ibid. VII, 9, 24. Weitere Beispiele vgl. Einleitung 2. 
58 Die Grenzen eines solchen Versuches sind natürlich offensichtlich. Untersuchun

gen dieser Art werden erst nach der totalen Erstellung des Materials, wie es durch das 
Unternehmen PROL beabsichtigt ist, optimal durchgeführt werden können. 

59 Vgl. EWIG, Trier 30 f. und Anm. 101. Danach erscheint der Name Agroecius, 
Agricius, der eine griechische Übersetzung des gallo-romischen Rusticus darstellen soll, 
erst seit dem Ende des 4. Jhs. Auch der datierbare Teil der Rusticus-Belege scheint kaum 
älter zu sein. 
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Relativ verbreitet scheint der Name in den beiden Germanien und in 
der Belgica,60 weniger in der Provinz Lugdunensis,61 nur ganz schwach 
in Aquitanien.62 Im Süden Galliens häufen sich die Belege: Sieben In
schriften links des Rhöneflusses63 stehen drei in der Novempopulana64 

und neun in Septimanien65 gegenüber. 
Von den sechs Inschriften aus der Diözese Narbonne beziehen sich 

allerdings allein vier auf den Bischof der Civitas66 und legen Zeugnis 
von einem außergewöhnlichen bischöflichen Machtbewußtsein ab, das 
in dem Verhalten eines Zeitgenossen, des Hilarius von Arles eine gewisse 
Parallele findet.67 

Rusticus von Narbonne68 datierte nach den Jahren seines Episkopats. 
Einmal läßt er eine solche Datierung auf der Basis einer Säule,69 ein 
anderes Mal auf einem Altar verewigen, den er in einer auswärtigen 

80 Rusticus in: CIL 13, + 3883 (Trier; RICG 1,152: Rustic[ . . . ] , circa 430); 11313 
(Trier); Rusticula + 3882 (Trier; RICG 1,153, nach 450); Rusticius RICG 1,111 (nach 380). 
Drei Belege sind aus Mainz: CIL 13,11849.11895.+ 11921, je einer aus Köln (8424), 
Rheinzabern (6086) und bei Metz (4581), dazu eine Rustica in Metz (11405). Nach 
dem Brauch des CIL sind die christlichen Belege mit einem + versehen. 

61 Neben unserem Bischof findet sich in Lyon noch eine Rustica (CIL 13,2110), 
ebenso wie in Bourbonne-les-Bains beiLangres (5918); ein Rusticus nur inChalon(2616). 

82 Vgl. CIL 13, +1185 (Gaillardon, Poitou). 
88 Den Namen Rusticus trägt hier je ein Sarkophag in Aime-en-Tarentaise (CIL 12, 

118) und Arles (Licinius Rusticus, CIL 12, 684). Ein Beleg stammt aus Ste-Maisse (Var, 
CIL 12,282), zwei aus Vaison (1377 u. +1497bis. Die letztere Inschrift setzte ein Ru
sticus im Jahr 470 für seine verstorbene Mutter Stephania). Eine Inschrift des 4./5. Jhs. 
aus Vienne (CIL 12, 2033) nennt die Geschwister Sapaudus, Rustica u. Rusticula. Die 
beiden letzten Belege kommen aus den Cottischen- und den Meeralpen: CIL 5, 7222.7820. 

84 Vgl. CIL 13, 179 (Lombes bei Tarbes), 284 (Barsous, bei St. Bertrand de Com-
minges) und 367 für einen Valerius Rusticus (Armenteule, cant. de Borderes in einer 
Kirche). Dazu kommt noch eine Rustica (CIL 13, 200 aus Montserie bei Tarbes). 

85 Rusticus ist belegt auf einem Sarkophag in St. Gilles (CIL 12, 4122) für einen Fron-
tonius Rusticus. Dazu zwei Belege für Nimes (CIL 12, 3404.3983), dazu zwei Rusticae 
3863.3880, wovon die erstere Tochter eines Aquillus ist: Rustica Aquilli f(ilia) (der 
Vater des Rusticus von Lyon hieß Aquilinus). Fünf Belege kommen aus Narbonne: 
CiL 12, 4935 (A. Laelius Rusticus). +5335 .+ 5336.+ 5338 (die drei letzten Belege be
ziehen sich auf die gleiche Person, vgl. Anm. 66). 5412; ein weiterer Beleg aus der Diö
zese von Narbonne, Minerve: CIL 12, 5337 (vgl. Anm. 70). Die weibliche Form tritt 
in Narbo viermal auf: CIL 12, 4585.4695.4797.5204. 

88 CIL 12, +5335 (LeBLANT618; ILCV1858). +5336 (LeBLANT617; ILCV1806). 
+ 5337 (aus Minerve, vgl. Anm. 70; L C B L A N T 6 0 9 ; iLCvl852a). +5338 ( L C B L A N T 6 1 9 ; 
iLCvl852b). - Vgl. dazu MARROU, Rusticus; CHALON, Inscriptions d^dicatoires; GRIFFE 
3, 32 f. u. pass.; ATSMA, Klosterbewohner 2-1-1 (Rusticus von Narbonne). 

67 Vgl. dazu Teil IL 1.3. 1. Ohne Parallele ist in Gallien für diese Zeit die Art 
der Datierung nach Jahren des Episkopats auf Inschriften. 

88 Zu ihm vgl. neben der in Anm. 66 gen. Lit. GRIFFE 2, 265-7; VdS 10, 890-93 u. 
DUCHESNE 1, 303. Rusticus regierte von 427 bis 461. 

89 CIL 12, +5335: [anjno XVII episcpt. Rustici... 
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Pfarreikirche eingerichtet hat.70 Einmalig für Gallien aber ist die In
schrift, die er am 29. November 445, im Jahr des 6. Konsulats des Kaisers 
Valentinian und des 19. Jahres seiner eigenen Regierung71 aus Anlaß der 
Setzung des Türsturzes einer von ihm erbauten Kirche anfertigen ließ.72 

Er nennt sich selbst Sohn eines Bischofs Bonosus und durch seine Mutter 
Neffen eines weiteren Bischofs Arator;73 damit ist er Angehöriger eines 
»infulierten Geschlechtes«,74 das mit großer Wahrscheinlichkeit zu den 
bedeutenden Familien Galliens gehörte. 

Diesen Rusticus hat man bereits mit einem anderen Träger dieses 
Namens identifiziert, nämlich mit dem Adressaten eines Briefes des 
Hieronymus aus den Jahren 411/12.75 So wie dieser durch seine hervor
ragende Erziehung, muß ein zweiter gallischer Adressat dieses Namens 
durch seine Umgebung zur Nobilität gerechnet werden.76 

Noch ins 4. Jahrhundert gehört der Rusticus aus Tours, unus e civibus, 
der Martin mit einer List aus dem Kloster lockte, damit dieser zum 

70 CiL 12, +5337 (Minerve): Rusticus ann. XXX eptus sui ff. Vgl. dazu GRIFFE 
3,272 u. MARROU, Rusticus 345 f., nach denen die Inschrift für die Kirche von Mi
nerve (cant. d'Olonzac, dep. He*rault) bestimmt gewesen ist u. nicht für S. Felix von 
Narbonne (anders ILCV1852 U. VdS 10, 891). 

71 CIL 12, +5336: anno IUI. es. Valentiniano Aug. VI, III kl. D(ecembres), XVIIII 
anno eptus Rustic[i.../. 

72 Vgl. zu dieser Inschrift die Anm. 66 gen. Lit. u. ESPERANDIEU 604. - Der Text 
erwähnt u. a., daß Rusticus Priester in Marseille gewesen ist (epi. Veneri soci. in mona-
sterio. I conprb. eccle. Massiliens.). Der Kirchenbau ist nach der Inschrift 441 (im 15. 
Jahr des Episkopats des Rusticus) begonnen worden, den größten Teil der Kosten trug 
der gallische Präfekt Marcellus. 

73 Bonosus ist kaum der B Trier dieses Namens gewesen, der schon als alter Priester 
dem Paulinus bei dessen Tod 358 nachfolgte und spätestens 374 durch Britto ersetzt 
worden war (vgl. DUCHESNE 3, 35 f.), wenn man bedenkt, daß Rusticus 427-461 Bi
schof gewesen ist. Als einzigen Bischof mit Namen Arator führt DUCHESNE den B 
Verdun (vgl. ibid. 3, 69), der als Vorgänger des Polychronius (etwa Mitte des 5. Jhs.) 
geführt wird. Dieser könnte mit dem dux Arator verwandt sein, der 369 am Rhein 
Befestigungen baute (vgl. PLRE 93) und von den Alemannen getötet wurde. - Zu weite
ren Arator- u. Bonosusbelegen ATSMA, Klosterbewohner 2-1-1. 

74 Vgl. WIERUSZOWSKI, Zusammensetzung 51 u. Anm. 1 zum »Nepotensystem im 
gallischen Episkopat«. Rusticus von Narbonne ist bei ihr ebenso wenig behandelt wie 
bei STROHEKER. 

75 Vgl. GRIFFE 2,265. Es handelt sich um Hieron. Ep. 125 an einen jungen mona-
chus aus Gallien, der zunächst dort, später in Rom, eine sehr sorgfältige und kostspie
lige Erziehung erhalten hatte, und dem Hieronymus den B Marseille Proculus als Lehr
meister (der Askese) empfahl. Der Wortlaut des Briefes schließt mit ein, daß der junge 
Rusticus später in den Klerus eintreten und da ein Amt bekleiden sollte; zu ihm aus
führlich ATSMA, Klosterbewohner 2-1-1. 

76 Hieron. Ep. 122. Dieser Brief {de paenitentia) wurde auf Veranlassung der Gat
tin des Rusticus, Artemia und einer gewissen Hedybia geschrieben, zu deren Vor
fahren die berühmten Rhetoren und Träger hoher Hofämter Attius Patera und Attius 
Tiro Delphidius aus Bordeaux gehörten. Vgl. Ep. 120 und PLRE 246 u. 669 f. 
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Bischof der Stadt gewählt werden konnte.77 Er hat wohl zu den Hono
ratioren der Stadt gehört. 

Zur Zeit des Todes jenes Urgroßvaters unseres Rusticus, des Decimius 
Rusticus (f 413), muß der Rusticus, Vater des Germanus, des späteren 
Bischofs von Auxerre gelebt haben, der nach der Wundersammlung 
Heirics78 mit seiner Gattin Germanilla auf einer seiner vielen Besitzungen 
in der Gegend von Auxerre begraben wurde. Beide nennt die Vita des 
Constantius parentes splendidissimi.™ 

Ebenfalls in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts regierte auf dem 
Bischofsthron der Auvergne ein Rusticus,80 der vorher Priester der Diö
zese gewesen war. Presbyter, allerdings wohl in Lyon, ist auch Rusticus, 
Absender eines der drei erhaltenen Briefe an Eucherius von Lyon, der 
sich bei dem Bischof für zugesandten Lesestoff bedankt und gleichzeitig 
seine große Schwäche für >weltliche< Literatur bekennt.81 Mit diesem 
könnte ein zweiter Rusticus presbyter identisch sein, der in der Vita des 
Lupus von Troyes, die wohl gegen Ende des 5. Jahrhunderts geschrieben 
wurde,82 genannt ist. Er wird im Zusammenhang der Heilung seiner 
vornehmen Schwester durch den Bischof von Troyes in auffallender 
Weise erwähnt: clarissima matrisfamilias germana sancti ac venerabilis 
presbyteri Rustici." 

Im westgotischen Dienst, wohl als Provinzstatthalter, befand sich ein 
weiterer Rusticus, der von Sidonius Apollinaris als dominus inlustris 
angesprochen wird,84 und wohl aus der Gegend von Bordeaux kommt.85 

Zwei Belege stammen aus der Briefsammlung des Bischofs Ruricius 
von Limoges.86 In einem ersten Brief handelt es sich um den presbyter 

77 VMartini 9,1. 
78 De miraculis sancti Germani, DURU 2»124. 
79 Vgl. dazu GAUDEMET, Saint Germain 111, Anm. 2, wonach nach Cod. Theod. 14, 3, 

4 (365) splendidissimus ordo den Senatorenstand bezeichnet. 
8 0 DUCHESNE 2,34. 
81 Vgl. den Brief bei CSEL 31,198 f. Er muß etwa 430/41-449 geschrieben worden 

sein, als Eucherius Bischof war. RICH£, fiducation 568 (Index), nennt ihn »pr£tre lyon-
nais«. 

82 Vgl. AA SS, Prop. Decembris, Brüssel 1940, 313 und DUCHESNE 2, 454. 
88 MG SRM 7, 300. Lupus war nach DUCHESNE 2,453 f. Bischof von 426/7-478/9. 

Wenn der Vf. der Vita in seinem Aufbau chronologisch vorgegangen ist, müßte die 
erwähnte Heilung nach 451 stattgefunden haben, d.h. nach der berühmten Begegnung 
des Bs mit Attila. Die Erwähnung des Rusticus scheint im übrigen seine Bekanntheit 
vorauszusetzen, er ist sicher auch nicht weit von Troyes anzusiedeln. 

84 Sid.Ep.II,ll,2. 
85 Vgl. STROHEKER 332 mit weiteren Quellenstellen. O. SEECK, Rusticus 16, RE 1 

A/l, 1242, hält ihn für einen Nachkommen des Decimius Rusticus von Lyon, was nicht 
notwendig der Fall ist. 

86 MG AA 8. Zu Ruricius vgl. STROHEKER 327. Ruricius (I.) war Bischof von 485-
nach 507. 
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Rusticus aus der Diözese Limoges, Sohn des Vornehmen Taurentius,87 

in dem zweiten um den Besitzer eines Teils der piscatio von V&zhte 
(ebenfalls Diözese Limoges), der dem Bischof eine, wie es scheint, nicht 
übliche Spende von Fischen zukommen ließ, für welche sich dieser be
dankte.88 

Zu Beginn des 6. Jahrhunderts scheint Trier einen Bischof mit dem 
Namen Rusticus gehabt zu haben, der in der Vita Goaris eine unrühm
liche Rolle spielte.89 

Nach dem Zeugnis der Vita Leobini90 verließ Leobinus, der spätere 
Bischof von Chartres, das Kloster Ile-Barbe bei Lyon mit zwei fratres 
Rusticus und Eufronius, nachdem dieser Ort im Rahmen der fränkisch-
burgundischen Auseinandersetzung (c 533/4) von den Franken geplün
dert worden war. Die drei setzten sich danach in Charbonni^re fest, 
von wo Leobinus zur Leitung des Klosters Brou bei Chartres berufen 
wurde.91 

Die vier nach chronologischem Prinzip folgenden Belege beziehen sich 
alle auf Bischöfe, von denen allerdings kaum mehr als der Name bekannt 
ist. Um 540 regierten je ein Rusticus die Bistümer von Viviers92 und 
Nevers,98 gegen Ende des Jahrhunderts je ein Rusticus die Diözesen von 
Aire (in der alten Novempopulania)94 und von Genf.95 

Mehr als den Namen kennen wir bei dem Bischof von Aire: Sein Bru
der ist Nicetius, Graf von Dax, der nach seinem Wunsch unter König 
Gunthram, gestützt auf eine ihm das Bischofsamt zusichernde praeceptio 
Chilperichs 585 zum Bischof seiner Civitas erhoben wurde.96 Zweifellos 
haben wir es hier mit einer alten und auch vornehmen Familie zu tun, 
die in diesem äußersten Teil Galliens ansässig war. Möglicherweise han
delt es sich um Nachkommen jenes dominus Muster, der unter den West
goten am Ende des 5. Jahrhunderts eine Provinz verwaltete. Das Neben
einander der Namen Nicetius und Rusticus aber erinnert auch an Lyon, 
wo ein halbes Jahrhundert nach unserem Bischof ein Nicetius als direkter 

87 STROHEKER 382 und 334. Vgl. MG AA 8,272. 
88 Ruricius, Ep. 53. Nach DUCHESNE 2, 52 hatte Limoges nach der Mitte des 7. Jhs. 

auch einen Bischof mit Namen Rusticus. 
89 Vgl. DUCHESNE 3, 37. 
90 Vgl. MG AA 4/2, 75. 
91 Vgl. VdS 9, 301 ff. Eufronius könnte mit dem B Tours gleichen Namens identisch 

sein, der von 556-73 regierte und im Alter von 70 Jahren starb. Er war senatorischer 
Herkunft und clericus von Jugend an, vgl. GvT, HF 10,31. 

82 Vgl. DUCHESNE 1,238. Grenzdaten sind 535/549. 
98 Vgl. DUCHESNE 2, 483. Der Bischof war auf den beiden Konzilien von Orleans 

von 538 und 549 anwesend. 
94 DUCHESNE 2,100. 
95 Vgl. dazu DUCHESNE 1,228, Anm. 4 und 229, Anm. 2. 
9 8 GvT, HF 8,20; zu ihm SELLE-HOSBACH 157. 
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Nachfolger seines Onkels und gleichzeitig als Angehöriger eines der vor
nehmsten Geschlechter Galliens überhaupt den Bischofsstuhl von Lyon 
bestieg. Beide werden in einer Kirche begraben, die aus mehreren Grün
den die Annahme nahelegt, daß es sich um eine Grabkirche einer ein
zigen Familie handelt.97 

Zu dem klaren Befund, daß gegenüber einem auffallenden Mangel an 
inschriftlichen Belegen in Aquitanien die Masse der nichtinschriftlichen 
Belege zum kleineren Teil aus Burgund, zum größeren aber aus Aqui
tanien stammt, gesellt sich endlich noch das Beispiel des Bischofs Rusticus 
von Cahors (623-30). Er ist der Bruder und zugleich Vorgänger auf dem 
Bischofsstuhl jenes Desiderius, dessen Vita98 uns ein recht ausführliches 
Bild einer großen aquitanischen Familie zeichnet. Die Familie des Salvius, 
Vater des Rusticus,99 kommt aus der Gegend von Albi,100 wo ein Sohn 
der Familie, Syagrius, die Grafschaft innehatte, zu der er die Statthalter
schaft der Provence erhält. Sein Bruder Desiderius, der am Hofe Chlo-
thars IL tbesaurarius war, folgte ihm bei seinem Tode 629/30 in diesem 
Amt nach, wurde dann aber schon im folgenden Jahr Nachfolger seines 
anderen Bruders Rusticus als Bischof von Cahors! Letzterer war von 
Jugend an zum Kleriker bestimmt, war >Hofkaplan< des Chlothar und 
Archidiakon von Rodez, bevor er das höchste Kirchenamt von Cahors 
antrat.101 

Aufschlußreich ist die Zusammensetzung der Namen der Familie. 
Neben der Kombination Salvius-Desiderius nämlich, die wohl am ehesten 
aus dem Gebiet Albi, Rodez, Cahors selbst kommt,102 finden sich die 
Leitnamen von noch bedeutenderen gallischen Geschlechtern. Als erstes 
ist der Name Syagrius zu nennen, der als Leitname der vornehmsten Fa-

97 Unter den sechs in Saint-Nizier begrabenen Bischöfen sind miteinander verwandt 
Rusticus und Viventiolus, vgl. S. 117 f. Mit Sicherheit verwandt sind Aurelianus, 
Sacerdos und Nicetius, vgl. Teil IL 2. 3; vielleicht mit diesen auch B Priscus, vgl. 
S.211L 

98 MG SRM 4, 547-602; vgl. zu ihm EBLING CXLIL 
08 Zu Salvius vgl. STROHEKER 346. Er ist verheiratet mit Herchenefreda (ibid. 187) 

und hat fünf Kinder: Rusticus (ibid. 335), Desiderius (ibid. 103), Syagrius (ibid. 378), 
Avita (ibid. 57) und Seiina (ibid. 350). 

100 Dort hatte ein Salvius um 574-584 den Bischofsstuhl inne. Bei GvT, HF 7,1 
wird von ihm erzählt, daß er lange >weltlich< geblieben sei u. später die Gefangenen 
seiner patria Albi ausgelöst habe. Er ist wohl der Großvater der Desiderius, Rusticus, 
Syagrius gewesen. Sein Nachfolger als B Albi ist ein Desideratus (vgl. GvT, HF 8, 22; 
DUCHESNE 2,43 hat fälschlich Desiderius), dessen Name (Ableitung von Desiderius) 
möglicherweise einem weiteren Mitglied dieser Familie angehört. 

101 Vgl. VDesiderii, MG SRM 4,563: E quibus Rusticus a primis pubertatis annis 
clericus factus, archidiaconatus officium in urbe Rutena et abbatiae regalis basilicae 
sub Flotario rege administravit. 

102 Vgl. Anm. 100. 
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milie Lyons überhaupt gelten kann.103 Der Name der Schwester Avita 
erinnert dagegen an das kaiserliche Geschlecht der Aviti aus der Au-
vergne,104 Rusticus endlich an mehrere, bereits genannte Träger eines 
verbreiteten spätantiken (Bei-)Namens, der in einer ganzen Reihe von 
vornehmen, sicherlich nicht immer miteinander verwandten Familien 
Galliens eine Rolle spielte. Schwerpunkte solcher Familien waren um 
Lyon, im nördlichen Burgund, um Limoges, vor allem aber im süd
westlichen Aquitanien festzustellen. 

Bei besonderer Berücksichtigung jener Belege, die eine größere Aus
sagekraft bezüglich des sozialen Standes der betreffenden Person besitzen 
(hohe Amtsträger etc.), läßt sich, bei Außerachtlassung des Rusticus von 
Narbonne, dessen genaue Herkunft auch weiterhin ungeklärt bleiben 
muß,104a eine gewisse Verschiebung der Namensbelege nach der Mitte des 
5. Jahrhunderts feststellen: Während die Zeugnisse vor diesem Zeitpunkt 
vor allem vornehme Personen aus dem Gebiet Burgund-Auvergne betref
fen, scheint der Name Rusticus in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts 
von Angehörigen einer oder mehrerer großer Familien im Raum Aquita
nien getragen worden zu sein.104b 

II.2.2. Bischof Viventiolus von Lyon 

11.2.2.1. Voraussetzungen der Bischofskandidatur des Viventiolus 

Nachfolger des Rusticus war ein Stephanus, der mit anderen Bischöfen 
der Metropole, vor allem aus dem 4. und 5. Jahrhundert, in Saint-Just 
begraben lag.105 Der genaue Zeitpunkt seines Todes ist ebenso unbekannt 
wie der des Amtsantrittes seines Nachfolgers Viventiolus. 

103 Es handelt sich hier um die Nachfahren des Konsuls von 381, Flavius Afranius 
Syagrius. Vgl. die Zusammenstellung bei COVILLE 1-29. 

104 Vgl. dazu STROHEKER 57-61. 
io4a Ygi dazu ATSMA, Klosterbewohner 2-1-1. 
104b Ähnliches gilt für den Namen Nicetius, vgl. Teil II.2.4.3, S. 174. 
105 GUIGUE, Proces-verbal de 1288, 117: Item in alio sepulchro reperimus corpus 

sancti Stephani, confessoris et archiepiscopi Lugdunensis, cuius nomen lapis rotundus 
marmoreus demonstrabat. - Bei diesem Stephanus handelt es sich mit großer Wahr
scheinlichkeit um den Bischof, an den das Vorwort der VEutropii gerichtet ist. Vgl. 
zu ihm COVILLE 305-308. Nicht erwähnt ist bei COVILLE die eigenartige Notiz der 
VAviti (MG AA 6/2, 178), wonach Bischof Avitus venerabilem abbatem monachorum 
Veranum episcopum Lugdunensibus gegeben habe. Diese Bemerkung kann sich eigent
lich nur auf den Vorgänger des Viventiolus, Stephanus beziehen, da Viventiolus selbst 
kurz darauf erwähnt wird. Es ist schwer zu entscheiden, ob sich die sonst im Bezug 
auf Namen korrekte Vita geirrt hat, oder ob es sich bei Veranus um einen Zweitnamen 
handelt. Ein Irrtum wäre allerdings leicht möglich, da fast alle Bischofslisten von Lyon 
den Veranus, Sohn des Eucherius und Bischof von Vence, mitführen; er wird freilich 
immer vor den BB Patiens, Lupicinus, Rusticus, Viventiolus genannt. 
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Dieser hat als Bischof wohl schon bei der Gründung des Klosters Saint-
Maurice (Agaunum) durch den burgundischen König Sigismund eine 
gewisse Rolle gespielt,106 er muß also schon im Spätjahr 515 im Amt 
gewesen sein.107 Genaueres wissen wir über seine Teilnahme an dem 
burgundischen Nationalkonzil von Epao von 517, für das er neben 
Avitus von Vienne eines der beiden Einladungsschreiben verfaßte.108 

Unsicher ist dagegen wieder das Ende seiner Amtszeit, da sein Epitaph 
zweifellos nicht ganz vollständig überliefert ist. Sein Nachfolger, Bischof 
Lupus, ist für 538 durch seine Unterschrift unter den Akten des dritten 
Konzils von Orleans bezeugt, dem er präsidierte.109 Lupus scheint das 
Bistum allerdings schon in den zwanziger Jahren verwaltet zu haben, 
wie aus seiner freilich sehr späten Vita hervorgeht.110 

Das Epitaph des Viventiolus111 ist nicht in der üblichen Weise in Disti
chen verfaßt, sondern in einer rhythmischen Prosa. Das Gedicht ist ein 
Akrostichon, d. h. die Anfangsbuchstaben der einzelnen Verse bilden 
seinen Namen und seinen Titel: Vivenc[io]le papa.112 

Die Zeilen 7 und 8 konnten von den Notaren der Untersuchung von 
1308 nicht gelesen werden,113 daneben scheint auch die Angabe des Da
tums nicht vollständig überliefert worden zu sein.114 

Es sei vorweggenommen, daß das Epitaph des Viventiolus nicht nur 
nach der äußeren Form, sondern auch nach Kriterien des Inhaltes mit 

106 Zu den Quellen von Saint-Maurice vgl. THEURILLAT, Saint-Maurice d'Agaunc, 
pass. 

1 0 7 COVILLE 311 f. 
108 Conc. Galliae 2, 23 f. Vgl. auch COVILLE 313 f. 
109 Conc. Galliae 2, 113 ff. Die Unterschriften ibid. 127 ff. 
110 AA SS Sept. VII, 76. 
111 CLE1838; Le BLANT 22; CIL 13,2396; ILCV1071; siehe auch GUIGUE, Proces-

verbal de 1308, 153. Zu der Form des Akrostichons vgl. STEMPLINGER, Akrostichis, 
RAC 1 (1950) 235-38, u. SANDERS, Latijnse grafschriften 161 (mit Lit. Anm. 17). 

112 Papa ist inschriftlich vor allem für BB von Rom und Ravenna belegt, vgl. Re
gister bei ILCV, Bd. 3, 375; in Gallien vgl. Le BLANT, N. R. 216 (£SPERANDIEU 56; 5. Jh.) 
u. Le BLANT 405 (6. Jh.). Vgl. aber bes. folg. Nummern der Epp. Austrasicae, MG Epp. 
3, 110 ff.: 5 ,11 ,14 ,15 ,17 ,21; daneben die Widmungszeilen hagiographischer Schrif
ten an die BB, denen jeweils die betreffende Biographie gewidmet wurde: VGermani 
(Patienti papae), VEutropii (Stephano papae; Patiens und Stephanus sind im übrigen 
BB von Lyon!), besonders auch bei Venantius Fortunatus: VMartini (Gregorio papae), 
VHilarü (Pascenüo papae), VAlbini (Domitiano papae). Fortunat gebraucht papa auch 
sonst, meist in der Kombination mit pater: patri Felici papae (Carm. III, 4) u. v. a. 
Vgl. auch JERG, Vir venerabilis 288 (Register) zu papa. 

118 GUIGUE, Proces-verbal de 1308, 153: et quedam linea que legi non potest. Daß 
es sich gerade um zwei Zeilen handelt, geht aus der Auflösung des Akrostichons her
vor: Vivenc[io]le papa. 

114 Ibid.: et in fine tumuli est scriptum: HH°idvs ivlii. SEVERT (vgl. Anm. 3) hat 
kal. iulii. 
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dem Grabgedicht des Rusticus keine Gemeinsamkeiten aufweist. Der 
Grund für diese Verschiedenheit der literarischen Darstellung ist sicher 
nicht zuletzt in dem verschiedenen Werdegang beider Personen zu 
suchen: Anders als Rusticus hat Viventiolus eine Laufbahn mit mehreren 
Kirchenämtern (gradus officii) durchgemacht und hat sich, ebenso wie 
Hilarius von Arles, im Kloster bewährt (decus fratrum).115 Vor seinem 
Bischofsamt ist er Priester gewesen; als solchen spricht ihn der höchste 
geistliche Würdenträger des Burgunderreiches, Bischof Avitus von Vienne, 
in einem Brief an.116 Da gewisse, bisher nicht untersuchte Andeutungen 
dieses Briefes vorzüglich geeignet erscheinen, die Stellung des Viventiolus 
(aus der Sicht des Avitus) näher zu beleuchten, soll kurz auf dieses 
Schreiben eingegangen werden. Danach war Viventiolus gerade aus einem 
Kloster (Condate im Jura) nach Lyon gekommen und hatte dort den 
erkrankten Bruder des Avitus, Bischof Apollinaris von Valence besucht. 
Für den großen Leiter der Metropole Vienne hatte er aus dem Kloster 
eine dort kunstvoll angefertigte sella als Geschenk mitgebracht. Darauf 
wünscht ihm nun Avitus gleichzeitig mit seinem schriftlichen Dank be
ziehungsvoll einen anderen Stuhl, nämlich die cathedra, d. h. den Bi
schofsthron.117 

Aus dem folgenden geht hervor, daß zur Zeit der Abfassung des 
Briefes sowohl das Bistum Lyon als auch das Amt eines Klostervorstehers 
von Condate vakant waren.118 

Als nun Viventiolus unter diesen Umständen das Kloster verließ, 
scheint man sich dort mit dieser Tatsache nicht ohne weiteres abgefunden 
zu haben, d. h. es gab böse Stimmen, für die Avitus nicht Böswilligkeit 
der Mönche, sondern ihre simplicitas verantwortlich machen möchte.119 

116 ILCV1071, vv. 5 u. 6: nullum linquens quem non offi I cii gradum promovit di
vinum tulitque de mundo / [ . . . ] . BLAISE, Auteurs chrenens 672 {promoueo) zitiert 
Cyprian Ep. 55, 8: per omnia officia ecclesiastica promotus. Das tulitque de mundo 
hat wohl im folgenden, nicht erhaltenen Vers seinen Sinn erhalten, dürfte aber wie decus 
fratrum von v. 3 den asketisch-monastischen Bereich angesprochen haben (vgl. etwa 
Anm. 27). 

118 Avit. Ep. 19: Avitus episcopus Viventiolo presbytero. Vgl. dazu COVILLE 369 f. 
u. MARTINE, Peres du Jura 69-71. 

117 Ibid. 53: Quapropter pro sella, quam transmisistis, cathedrae vicissitudinem 
inprecans... 

118 Ibid. (schließt sich direkt an den Text der vorhergehenden Anm. 117 an): 
. . inprecans quaeso 3ut nutantem scholam cari communis Eugendi et non minimo, quan-
tum ad statum suum adtinet, praesule viduatam, spiritali solacio et sacerdotali magisterio 
foveatis... - Eugendus ist der berühmte Abt des von Lupicinus und Romanus gegründe
ten Juraklosters, vgl. zu ihm MARTINE, Peres du Jura, pass. 

119 Ibid. (Fortsetzung von Anm. 118): . . . foveatis, neque illud ab impendenda cari-
täte vos retrahat, quod simplicitate magis, uti arbitror, quam abusionis animo minus 
digne ab eis cura vestrae ordinationis ambitur: ut ad maiora, ut praestante deo cupimus, 
gubernacula provehendi et ad duplicanda quinque talenta de duobus additis adsurgentes, 
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Die Entscheidung des Viventiolus wird von Avitus als durchaus be
rechtigt aufgenommen: Hier ist das eigentliche Charakteristikum des 
Briefes zu sehen, das man eigenartigerweise bisher nicht beachtet hat. 
Auffallend ist nämlich die Selbstverständlichkeit, mit der Avitus den 
presbyter Viventiolus als sicheren Kandidaten für den freigewordenen 
Bischofsthron von Lyon bezeichnet:120 ut ad maiora, ut praestante deo 
cupimus, gubernacula provehendi . . . adsurgentes . . . .121 

Hier stellt sich die Frage nach den Voraussetzungen, die Viventiolus, 
wie es scheint, zum einzigen geeigneten Kandidaten des betreffenden 
Amtes machten.122 Es kann keinesfalls nur die von Avitus gelobte sollici-
tudo, institutioy doctrina des Priesters sein, wohl auch nicht nur die 
ausgezeichneten Beziehungen, die er zu der Familie des Avitus selbst 
hatte, auch wenn der Einfluß des Metropoliten bei seiner Wahl sicher 
bedeutend gewesen ist.128 

probati in secundo gradu, fideles et in maximis hanc secretam conscientiam feratis ad 
populos. - Die Steigerung: maiora gubernacula setzt voraus, daß Viventiolus auch 
Kandidat für das Amt des Klostervorstehers war. MARTINE 70, spricht von einer Art 
von »Jalousie« und »mauvaise humeur devant une espece de d£fection«, und sieht nicht 
das eigentliche Problem der Kandidaturen des Viventiolus für die beiden Ämter. Zu 
beachten sind allerdings seine Hinweise auf die Vitae patrum Iurensium, aus denen 
hervorgeht, daß die Spannungen zwischen Mönchen und Klerikern (denen man oft 
hochgespannte Ambitionen vorwarf) zu den großen Problemen von Condate und wohl 
auch anderer Klöster gehörte. 

120 Dieses Charakteristikum ist weder bei COVILLE noch bei MARTINE beachtet. Letz
terer glaubt etwas naiv, auf Viventiolus die Satire vom ehrgeizigen Priester anwenden 
zu können, vgl. ibid. 70. 

i2i Vgl. dazu den Text von Anm. 117. Im letzten Satz des Briefes vertraut Avitus 
dem zukünftigen B Lyon gar schon die Sorge um das Kloster an, (das in der Diözese 
von Lyon liegt), vgl. ibid.: ut, quod in aliis fraterna dissensio nee potuit istic heremum 
facere, in vobis studuerit paterna dilectio monasterium continere. 

122 Die Formulierungen des Avitus lassen eine Wahlabsprache vermuten, während 
die eigentliche Wahl aber erst noch stattfinden mußte, wie z. B. das cupimus (vgl. 
Anm. 119) zeigt. 

128 In der VAviti, I, heißt es: Hie (seil. Avitus) etiam sanetum Viventiolum de 
grege presbyterorum dei electum eisdem (seil. Lugdunensibus) episcopum d e s i g n a v i t . 
- In der Tat hat der Metropolit in der ersten Hälfte des 5. Jhs. die entscheidende Rolle 
gespielt, was u. a. bei Hilarius von Arles sehr deutlich wird. Vgl. dazu CLAUDE, Be
stellung der Bischöfe 10-13. In der Folge trat der Einfluß der Gemeinde deutlicher 
hervor (vgl. ibid. 13 ff.). Dazu muß freilich bemerkt werden, daß unter der Gemeinde 
nicht die Gesamtheit des Kirchenvolkes, sondern in der Regel die honorati verstanden 
wurden, die den wichtigsten Beitrag zur Wahl zu leisten hatten (vgl. CLAUDE 12, Anm. 
43). Der plebs kam wohl allein das Recht der Akklamation zu (vgl. ibid. 17), welches 
in einigen Fällen, bei mehreren gleichwertigen Kandidaten, ausschlaggebend sein konnte; 
vgl. z. B. ROUCHE, Matricule 93 u. 109, zur Beteiligung organisierter Armer (matricu-
larii) an der Wahl, was allerdings nicht verallgemeinert werden darf. - Wieweit der bis 
515 arianische Burgunderkönig in die Wahl eingegriffen hat, ist völlig ungeklärt. Die 
Frage, die sich nach allem, was wir zu Hilarius von Arles feststellen konnten (vgl. Teil 
IL 1. 3. 1) aufdrängt, ist in der Literatur nicht einmal angeschnitten. Immerhin ist 
Lyon ebenfalls Metropole und Residenz gewesen! 
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Zur Wahl eines Bischofs von Lyon, einer Civitas also, die durch eine 
für Gallien vielleicht einmalige Ansammlung von proceres hervorragte,124 

war ohne Frage der consensus125 der Gemeinde eben dieser Stadt nötig. 
Diese Gemeinde aber, die Eucherius, Patiens und Rusticus mit dem Amt 
des antestis summus geehrt hatte, setzte sich aus Personen der sozialen 
Schicht zusammen, die Viventiolus selbst in seinem eigenen Aufruf für 
das Konzil von Epao ansprechen wird: . . . universis clericis honoratis 
ac possessoribus territurii nostri . . . .126 

Die Vermutung, Viventiolus selbst füge sich ganz zwanglos in diese 
Gemeinschaft von honorati und possessores ein, d. h. daß er sich durch 
seine Familie, seine Herkunft, für dieses Amt als der sichere Kandidat 
empfohlen hat, als welchen ihn Avitus in dem zitierten Brief präsentiert, 
findet nicht zuletzt eine Bestätigung in seiner Grabschrift: 

Probata duorum fratrum requiescunt corpora 
Antestes summi pares meritis coheredesque Christi1*1 

Die beiden zitierten Verse besagen, daß zusammen mit Viventiolus 
auch dessen Bruder (hier) begraben liege, der wie er selbst das höchste 
Kirchenamt128 bekleidet hatte. Der Verdacht, es handle sich bei den Brü
dern um Angehörige einer an Ämtern und Würden reichen, einer »in-
fulierten«129 Familie, läßt sich kaum von der Hand weisen. 

Bei der Identifizierung dieses leider ungenannten Bruders wird man 
zunächst an einen Bischof zu denken haben, der sein Amt auch in Lyon 
ausgeübt hat. Der direkte Vorgänger des Viventiolus, Stephanus, kommt 
freilich nicht in Betracht, da er in Saint-Just begraben lag.130 Ebenfalls 
abzulehnen ist die Vermutung von Coville, dieser Bruder sei im gleichen 
Grab wie Viventiolus beerdigt.181 Der Proc&s-verbal von 1308, der die 
Aufnahme der Gräber mit großer Genauigkeit vornahm und Unregel-

124 Vgl. etwa die Inschrift des wohl 512 verstorbenen clarissimus vir Alethius (STRQ-
HEKER 14), ILCV148: Aeui ingens, genus egregium atq. ordine princeps, / Lugduni pro-
cerum nobile consilium. Ein ähnliches Zeugnis ist mir nur von Vienne bekannt, vgl. 
Avk. Homilia 6 (MG AA 6/2,110). Siehe dazu Teil III. 2.2. 

125 Der consensus civium ist der >terminus technicus< für das Schriftstück, das die 
Wahlversammlung nach ihrem gefaßten Beschluß ausstellte. Bei Markulf ist dafür 
eine Formel überliefert (consensus civium pro episcopatum, MG Formulae, 47), vgl. 
dazu CLAUDE, Bestellung der Bischöfe 22, Anm. 89 und 90. 

126 Conc. Galliae 2, 23. 
127 ILCV1071, vv. 11 f. 
128 Summus antestis (oder summus pontifex) muß nicht zwangsläufig einen Metropo

liten bezeichnen, vgl. das Epit. des Marius von Avenches (EGLI 21) v. 4. 
129 Vgl. WIERUSZOWSKI, Zusammensetzung 51 u. ibid. Anm. 1. Viventiolus ist bei W. 

nicht behandelt. 
"° Vgl. Anm. 105. 
*M COVILLE 316. 
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mäßigkeiten sofort verzeichnete,182 vermerkt weder eine Besonderheit 
des Grabes noch ein zweites Epitaph. Die vorliegende Grabschrift ist, 
wie bereits die Form der Anrede des Akrostichons beweist, allein für 
Viventiolus verfaßt, die Nennung eines Verwandten ist in den gallischen 
Bischofsepitaphien durchaus gebräuchlich.133 Da dieser Verwandte als 
summus antestis mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Bischof von Lyon 
gewesen ist und mit Sicherheit unter den in der Apostelkirche begrabenen 
Bischöfen zu suchen ist, kommt nur Bischof Rusticus dafür in Frage. 
Das erklärt, daß der Name des Bruders, der den Zeitgenossen bekannt 
gewesen sein muß, nicht mehr auf dem Epitaph des Viventiolus erwähnt 
werden mußte. Es erklärt aber auch, weshalb Viventiolus für Avitus 
als ein so sicherer Kandidat erscheinen konnte: Hier hatte eine Familie 
ein gewisses Vorzugsrecht auf den Stuhl von Lyon.134 Ähnliche familiäre 
Bande sind ja auch bei den Bischöfen der anderen Gräber der Apostel
kirche vorhanden, wie noch zu sehen sein wird. 

//.2.2.2. Vox organi: Klassische Rhetorik 
im Dienst der bischöflichen Rede 

Die Laudatio des Viventiolusepitaphs bezeichnet im Eingangsvers den 
Toten vir potens meritis nosterque sacerdos, also einen durch seine Ver
dienste mächtigen Bischof.135 Die angesprochenen Verdienste (merita) 
werden in den beiden folgenden Versen erläutert: 

Vox organiy praeco uerbi, decus fratrum 
Ecclesie et populis speculum fuitiu 

Da die Grabschrift danach nur noch die durchlaufene kirchliche Lauf
bahn erwähnt137 und mit Vers 13 (pastor bone, omnium diadema episco-
porumim) nur eine sehr vage Andeutung seiner hervorragenden Eigen
schaften macht, ist die starke Hervorhebung seiner rednerischen Fähig-

182 Die einzige Unregelmäßigkeit der Anordnung der Gräber ist die Nähe des Grabes 
des Bischofs Aurelian von Arles zu dem des Sacerdos von Lyon, die das Protokoll aber 
auch deutlich verzeichnet, vgl. dazu ausführlich Teil IL 2. 3.1. Vgl. auch den Text des 
Proces-verbal (wie Anm. 1), 153: Item in alio altari sequenti erat tumbu B. Viven-
tioli, prout apparebat per versus suppositos in lapide marmoreo. 

188 Vgl. dazu Schluß, bes. Anm. 20-23. 
184 Ähnliches gilt für die in der gleichen Kirche begrabenen BB Sacerdos und Nice-

tius. Eine Reihe von weiteren Beispielen sind in Teil III. 2.1 zusammengestellt. 
185 Zu dem potens vgl. Teil IL 2. 2. 3 (Patronus). 
188 ILCV1071, vv. 3 u. 4. Zu dem decus fratrum vgl. Anm. 115. 
187 Vgl. Anm. 115. 
188 iLCvlOZl, v. 13; vgl. dazu Epit. Hilarii, v. 8: Gemma sacerdotum; ebenso in 

einem Fragment eines Trierer Bs, vgl. Anm. 4. Epit. Marii (EGLI 21) v. 12 hat norma 
sacerdotum pontificumque decus (vgl. dazu das decus fratrum im Epit. Viventioli). 
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keiten um so höher zu bewerten. Diese Hervorhebung wird einmal durch 
das unmittelbar verständliche praeco verbi,m zum anderen aber durch 
das dunklere vox organi erreicht, das die Frage nach einer möglichen 
Vorlage aufwirft. Hier läßt sich an eine Beziehung zu einem Text aus der 
Feder des Hilarius von Poitiers denken, in dem dieser die Rhetorik (des 
Bischofs) im göttlichen Dienst behandelt: Summ enim quoddam sancti 
Spiritus O r g a n u m , per quod u o c i s uarietas et doctrinae diuersitas 
audienda est.uo 

Erst die Kenntnis des verwendeten Bildes »Saint-Esprit musicien«141 

gibt auch der Stelle des Viventiolusepitaphs seinen vollen Sinn. Darüber 
hinaus ist der Kommentar des Hilarius insofern von weiterer Bedeutung, 
als er wichtige Grundlagen für eine Assimilation christlichen Gedanken
gutes mit den Forderungen der lateinischen Rhetorik bei Cicero und 
Quintilian schafft142 und damit schon recht früh entscheidende Weichen 
für das Verhältnis von gallischem Episkopat und traditionellen Bildungs
gütern stellt.148 

Hilarius verlangt, daß >das Wort< in einer Form vorgetragen wird, 
die der dignitas Gottes angemessen ist; dazu führt er den Vergleich mit 
dem kaiserlichen Herold an.144 Eine ästhetisierende Behandlung derchrist-

139 Yg|# BLAISE, Themes liturgiques § 172: praeco verbi tui: »dans une oraison, il 
s'applique a un confesseur« (oratio 6. Juni). Vgl. auch Gregor. Regula pastoralis, 31 : 
Praeconis quippe officium suscipit, quisquis ad sacerdotium accedit. Unter dem in
schriftlichen Material vgl. ILCV1644, V. 11 {sancta dni praeconia). In den gleichen Be
reich gehört die bei Viventiolus von Avitus gelobte institutio, doctrina (Brief wie 
Anm. 116). Aus einem Text des 9. Jhs. (Agobard von Lyon) geht hervor, daß Viven
tiolus Autor von Arbeiten zur doctrina gewesen ist, vgl. dazu COVILLE 315, Anm. 2. 

140 Hilarius, In psalm. 13,1 (PL 9, 294 f.). Der entscheidende Teil ist verifiziert 
u. wiederabgedruckt bei FONTAINE, Esthetique du style 305. Vgl. ibid. pass. die Inter
pretation dieses Textes durch FONTAINE, bei der das Epit. Viventioli allerdings nicht 
herangezogen wird. 

141 FONTAINE, Esthetique du style 299 u. Anm. 35. Dazu läßt sich neben dem Beispiel 
unseres Epit. eine weitere, von BLAISE, Auteurs chr^tiens 584 zitierte Stelle anführen 
(Augustinus, De ciu. Dei 1, 13): quibus (iustorum corporibus) tanquam organis et 
uasis ad omnia bona opera sancte usus est Spiritus. 

142 FONTAINE, Esthetique du style 299 ff. Eine ausführliche Analyse der Werke des 
Hilarius (vor seinem Exil) vgl. bei DOIGNON, Hilaire de Poitiers, pass. 

148 Hier ist nachdrücklich an den Umstand zu erinnern, daß gerade Fragen der 
literarischen Ästhetik einen Großteil der Gebildeten zur Zeit des Hieronymus von der 
conversio zum Christentum zurückgehalten haben, vgl. dazu ausführlich DUVAL, Con-
version, pass. (dazu auch Teil I, Anm. 67). Die Intervention des Hilarius kam insofern 
zum rechten Augenblick, als eine ganze Reihe radikaler Strömungen gegen antike Kul
turgüter generell Stellung nahm, vgl. dazu FONTAINE, Esthetique 304 f. 

144 In psalm. (Anm. 140): Si enim quis uerba regis interpretans, et praecepta eius in 
aurem populi deducens, curat diligenter et caute per officii reuerentiam regis satisfacere 
dignitati... quanto magis conuenit, Dei eloquia ad cognitionem humanam retractantes, 
dignos nos hoc officio praestare? 
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liehen Botschaft145 kommt nun aber in erster Linie dem Geschmack, vor 
allem jedoch auch den Voraussetzungen einer gallischen Aristokratie 
entgegen, deren tiefes, an klassischen Vorbildern orientiertes Bildungs
bewußtsein bereits erwähnt wurde.146 

In Gallien mußte die Vermittlung traditioneller Bildungswerte für die 
Auffassung vom Bischofsamt durch einen ehemaligen römischen Funk
tionär wie Hilarius147 besondere Wirkung haben, nachdem gerade in 
diesem Teil des römischen Reiches die soziale Entwicklung auf eine 
extrem beherrschende Stellung der senatorischen Aristokratie — auch im 
Bereich der Kultur - zulief.148 

Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund ist die speziell in gallischen 
Bischofsepitaphien verbreitete Laudatio rhetorischer Fähigkeiten zu se
hen, die sich ohne Bruch an das klassische Lob der eloquentia des hohen 
römischen Beamten anschließt. Parabatur eloquentia praedicationibus: 
Die Beredsamkeit des römischen Funktionärs erweist sich als die ge
eignete Voraussetzung für den predigenden Bischof.149 

Ein auffallendes Beispiel der Kontinuität intensiver literarischer und 
rhetorischer Studien durch hohe Kleriker bieten die Quellen - vor allem 
Grabschriften - zum Bistum Vienne vom 5. bis zum Beginn des 7. Jahr
hunderts an. Hier ist zuerst an ein Grabgedicht aus der Feder des Sidonius 
Apollinaris zu denken, das er für Claudianus Mamertus, den Bruder des 
Bischofs von Vienne, einen geschätzten Dichter und Gelehrten verfaßte, 
und in dem er den Priester orator, dialecticus, poeta, traetator nennt.150 

145 Nach FONTAINE, Esthitique du style 303, beruht die Auffassung des Hilarius 
auf der Vorstellung Gottes als Verkörperung von dignitas und pulchritudo. Dem ent
spricht ein Stil, der nicht zu banal (nihil humile), aber auch nicht zu aufgebläht ist 
(nihil superuaeuum). Die Angemessenheit des Stils, gegen die die Literatur gerade des 
4. Jhs. oft verstieß, wird auch in den klassischen rhetorischen Schriften immer wieder 
gefordert, vgl. FONTAINE 301 f. 

148 Vgl. Teil 1.2, pass. u. bes. Anm. 59. 
147 Vgl. FONTAINE, Esth£tique du style 298 u. ders., Ascetisme chnkien 94-98 (zur 

Auffassung des Hilarius von seinem Bs-Amt). Eine schöne Analyse des »style judiciaire« 
des Hilarius gibt DOIGNON, Hilaire £crivain 283-286; vom gleichen Vf. stammt die 
große th£se Hilaire de Poitiers avant l'exil, in der die doctrina episcopalis (»l'enseigne-
ment e^piscopal«) als wichtigster Bestandteil der bischöflichen Tätigkeit nach Hilarius 
hervorgehoben wird. 

148 Dazu STROHEKER, Adel 30 u. pass. Vgl. RICHE, fiducation, 88: »Le destin de cette 
eulture mondaine, qui demeure en vase clos, dopend de l'existence de la classe aristo-
cratique«. 

14» VGermani 1; zum Lob der eloquentia in den tituli der römischen Aristokratie vgl. 
Teil I, Anm. 74. 

m Sid. Ep. IV, 11, 6, vv. 8 u. 9. Vgl. auch ibid. vv. 4f.: triplex hybliotheca quo ma-
gistro I Romana, Attica, Ckristiana, fulsit /. - Zu dem Gelobten vgl. SCHMID, Claudianus 
Mamertus. 
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Der orator wie der poeta findet sich im Epitaph des Bischofs Avitus von 
Vienne wieder,151 für dessen literarische Tätigkeiten nicht nur einige 
überkommene Gedichte und Homilien, sondern vor allem seine Briefe 
Zeugnis ablegen. Darunter ist ein Schreiben an einen Viventiolus rhetor 
hervorzuheben, in dem er sich ausführlich und gelehrt gegen den Vorwurf 
verteidigt, es sei ihm bei einer Predigt in Lyon durch die falsche Betonung 
des Wortes potitur ein Barbarismus unterlaufen.152 Gegen eine Identifizie
rung des Viventiolus mit unserem Bischof hat Pierre Rich£ eingewandt, 
daß die vom Geist von L^rins geprägte »spiritualit£ de Condat« (des 
Viventiolus) gelehrte grammatikalische Diskussionen verbiete.153 Wenn 
man davon absieht, daß der genannte Brief zunächst und in erster Linie 
die rhetorischen Interessen des Avitus offenlegt, wird man mit dem Hin
weis auf die Bedeutung der klassischen Literatur für die Gruppe um 
L£rins154 und auf die Rolle, die ein so eifriger Schüler des Klosters wie 
Hilarius von Arles im literarischen Betrieb seiner Zeit spielte,155 in diesem 
Fall eher Coville zustimmen, der das Wort rhetor als ironische Anrede 
an einen Freund ansah, die der Banalität des >Streites< durchaus ange
messen war. Das Argument des überaus seltenen Namens unterstützt diese 
Ansicht.156 

151 Le BLANT 402, vv. 22-25: unus in arce fuit cui quolibet ordine fandi I orator 
nullus similis nullusque poeta I clamant quod sparst per crebra volumina libri I qui vixit 
vivit perque omnia saecula vivet. - Zu Avitus siehe auch RICHE, ßducation 71 f. 

152 Avit. Ep. 57. 
153 R ICH£ , ficoles publiques 426 f. Der Vergleich der beiden Konzilskonvokationen 

der BB von Vienne u. Lyon (die erste voll rhetorischen Schmuckes, die andere einfach 
u. präzis), die RICHE als Belege anführt, ist nicht schlüssig, da ein guter Rhetor zu 
dieser Zeit für verschiedene literar. Gattungen auch verschiedene Stilebenen anwenden 
konnte, vgl. RICHE, fiducation 131 f. 

154 Vgl. COURCELLE, Ur ins . 
155 Vgl. VHilarii 13 u. Gennad. De viris illust. 69. Auch Hilarius war in der Lage, 

verschiedene Stilarten anzuwenden, vgl. ibid.: Si peritomm turba defuisset, simplici 
sermone rusticorum corda nutriebat. At ubi instructos supervenisse vidisset, sermone, 
vultu pariter in quadam gratia insolita excitabatur . . . ut eiusdem praelati auctores 
temporis, qui suis scriptis meritissume claruerunt, Silvius, Eusebius, Domnolus . . . in 
haec verba proruperint: >Non doctrinam, non eloquentiam, sed nescio quid supra ho-
mines consecutum<. 

156 Viventiolus ist in Gallien nur noch in einer einzigen Inschrift (CIL 12, 5882: Or-
san bei Bagnols, unweit von Orange) überliefert. Etwas häufiger ist die dem Namen 
zugrundeliegende Form Viventius, die von BB von Reims, Grenoble und Lyon (im 
7. Jh., vgl. DUCHESNE 2,169) ebenso wie von drei weiteren BB unidentifizierter Her
kunft getragen wurde (DUCHESNE 2, 246 f., Conc. Galliae 1, 159 f. u. einen der Auto
ren der VCaesarii, MG SRM 3, 483). Ein Priester Vivent(i)us eglisiae Lugd war in 
S. Laurent in Lyon begraben (WUILLEUMIER 298). Nach GvT, Vitae patrum VI, 3 spielte 
in Clermont ein Diakon dieses Namens eine große Rolle; im Jahr 516 war ein Diakon 
Viventius mit dem Priester Alethius als Gesandter des Avitus bei Papst Hormisdas 
tätig (Avit. Ep. 41). 

121 



Die Beschäftigung mit der Kunst der Rede hat sich neben einer ganzen 
Reihe von Belegen in gallischen Bischofsepitaphien außerhalb von 
Vienne157 auch im Totenlob der Nachfolger des Avitus niedergeschlagen. 
So wird Bischof Pantagatus orator magnus uates genannt,158 Namatius 
nobilis eloquio et stemmate nobilis alto.159 Die letzten möglichen Zweifel 
über den Ernst dieser geistigen Beschäftigung räumt jener Brief Gregors 
des Großen aus, in dem Bischof Desiderius von Vienne getadelt wird, 
in seinem Amte Grammatik zu unterrichten: Das Lob Iuppiters vertrage 
sich nicht mit dem Lob Christi aus dem gleichen Munde.160 

Ohne dieser Affäre zuviel Gewicht beilegen zu wollen, muß sie doch 
wohl - bei Berücksichtigung des Lobes der eloquentia in den gallischen 
Bischofsepitaphien des 6. Jahrhunderts - als Ausdruck einer unterschied
lichen Entwicklung in den beiden Teilen des ehemaligen römischen Rei
ches gesehen werden. Die scharfe Verurteilung Gregors, selbst Aristokrat, 
der Beschäftigung des Bischofs mit litterae saeculares1*1 ist ein Indiz für 
den Umstand, daß sich mehr als in Italien im gallischen Episkopat aristo
kratische Strukturen, wie sie gerade dem Studium weltlicher Literatur 
zugrundeliegen, ohne tiefgreifende Modifikationen gehalten haben. 

157 Dazu besonders die Bischofsepit. Fortunats, vgl. Fort. Carm. IV, 1, v. 11: dulcis 
in eloquio (Eumerus von Nantes); IV, 4, vv. 25 f.: fiebern voce fovens . . . / dulcia con-
dito cum sale mella rigans (Gallus von Clermont); IV, 6, v. 13: recreans modulamine 
cives (Exocus von Limoges); IV, 7, vv. 9 f.: sub hoc tumulo . . . / dulcior et melli lingua 
sepulta iacet, ibid. v. 12: vox suavisy u. v. 17: cautere eloquii bene purgans vulnera 
morbi (Chalactericus von Chartres); IV, 8, v. 15: cuius ab eloquio nectar per verba 
fluebat (Cronopius von PeVigueux); IV, 9, v. 25: namque suos cives placida sie voce 
monebat (Leontius I. von Bordeaux); vgl. auch das Dichterlob im Epit. Sidonii (wie 
Anm. 219) u. noch ausführlicher im Epit. Ennodii (wie Teil II, 1, Anm. 14) u. a. v. 13: 
pollens aeloquio, duetrinae nobilis arte; vgl. zum letzteren FONTAINE, Ennodius 416: 
»Völlig heidnisch ist zweifellos die Sorge des E. um seinen posthumen literarischen 
Ruhm. In seinem Epitaphium wird dieser Gedanke im Anschluß an die älteste Tradition 
der römischen Dichtkunst entwickelt«. 

168 LeBLANT429, v. 14. Vgl. auch ibid., vv. 15 f.: his igitur studiis primaevo flore 
virente I inter summatos esse prior studuit. 

159 Le BLANT 425, v. 25. Zu beachten ist die Verbindung mit der nobilitas} ebenso 
wie im Epit. Ennodii (wie Anm. 157), vgl. dazu den doctor Romani nobilis eloquii des 
3.Jhs. (Teil II. 1, Anm. 56). 

160 Gregor. Ep. XI, 34 (Juni 601): . . . pervenit ad nos . . . fraternitatem tuam 
grammaticam quibusdam exponere. Quam rem ita moleste suseepimus ... quia in uno 
se ore cum Iovis laudibus Christi laudes non capiunt. 

161 Ibid.: Unde si post hoc evidenter haec quae ad nos perlata sunt falsa esse cla-
ruerint neque vos nugis et saecularibus litteris studere constiterit, et Deo nostro gratias 
agimus, qui cor vestrum maculari blasfemis nefandorum laudibus non permisit... 
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II.2.2J.PatronHS 
Vir potens meritis nosterque sacerdus 
In hoc iacet Vivenciolus tumulout 

Noch vor den Eigenschaften des wortgewaltigen Predigers und des 
Dogmatikers163 hebt der Verfasser des Epitaphs in den beiden ersten, 
zitierten Versen einen Aspekt hervor, der sich als das eigentliche Thema, 
das Leitmotiv der Grabschrift erweisen wird: Den Bischof Viventiolus 
der Gemeinde Lyon {noster sacerdus), der auf dieser Erde mächtig war 
{vir potens1**) und der bei Gott als Fürsprecher durch seine Verdienste 
mächtig ist {potens meritis1*5).lm 

Beide Bereiche, der des Großen dieser Erde und der des Mächtigen in 
der anderen Welt, werden durch die Person des patronus ausgefüllt. 
Wenn sich im Verlauf der Geschichte des ersten Jahrtausends die Be
zeichnung und die Versinnbildlichung des Bischofs als Patron durch
gesetzt hat, so bedeutet das für die kirchlichen Würdenträger nicht weni
ger als die Übernahme eines Charakteristikums der römischen Adelsstruk
tur, nämlich der Funktion des Patrons. Dabei muß in besonderer Weise 
beachtet werden, daß für die Zeitgenossen kein grundsätzlicher Unter
schied zwischen dem Patron des Dies- und des Jenseits bestand, daß viel
mehr die gegenseitige Abhängigkeit beider Funktionen als charakteri
stisch angesehen werden muß.167 

162 ILCV1071, w . 1 f. 
163 In diesem Sinne ist wohl v. 4 (ecclesie et populis speculum fuit) zu verstehen. 

Dem entspricht etwa das Lob der doctrina des Viventiolus durch Avitus (vgl. Anm. 
139), aber auch sein Eintreten für strenge Kirchenzucht in seinem Konvokationsschrei-
ben für Epao (wie Anm. 126). 

164 Die Gegensatzpaare potentiores-humiliores, potens-pauper können als Charakteri
stikum der spätantiken und frühmittelalterlichen Sozialstruktur angesehen werden; sie 
gehen auf die sozialen Veränderungen des 3./4. Jhs. zurück, die praktisch eine Ver
armung der alten römischen Mittelschichten u. eine ungeheure Bereicherung einer re
lativ kleinen Oberschicht bedeutete, dazu GAGE, Classes sociales, pass. u. Register 
S. 494 (zu potentiores). Für das Frühmittelalter vgl. IRSIGLER, Frühfränk. Adel 154 f., 
155 ff., u. BOSL, Potens und Pauper. 

185 Die Auswirkungen der angedeuteten potentia sind etwa im Epit. Liberii papae 
(vgl. Teil II. 1, Anm. 208) dargestellt. Zu beachten ist auch hier der Zusammenhang von 
Wundertätigkeit u. merita, vgl. Teil II. 1, Anm. 215 u. das zu Anm. 217 im Obertext an
geführte Zitat. Zu potens im Sinn von >wunderkräftig< vgl. auch BLAISE, Auteurs chre-
tiens 638 u. VMartini 16,1. 

166 Diese Interpretation der beiden ersten Verse wird auch durch die beiden letzten 
Verse gestützt: . . . omnium diadema episcoporum I annue precibus nostris invocatusque 
memento. Hier findet sich wieder der Zusammenhang von diesseitiger u. jenseitiger 
Stellung, von Vergangenheit (der hervorragende Bischof) u. Gegenwärtigem (der Für
sprecher im Himmel). 

167 Vgl. dazu die Interpretation des Epit. Probi in Teil I. 2 u. vor allem die zentrale 
Funktion der merita (vgl. bes. S. 87 ff.). 
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Die Entstehung der Vorstellung des Patrons im Jenseits hängt eng 
zusammen mit der frühen Kultgeschichte von Bischöfen (d. h. Nicht-
märtyrern),168 für die das Epitaph des Viventiolus ein interessantes, bisher 
wohl noch nicht recht gewürdigtes Zeugnis darstellt: 

Lugduni inter sanctorum festa sit tibi 
Et iste festus celeberrimusque dies199 

Der Verfasser des Epitaphs wünscht dem verstorbenen Prälaten also, 
daß sein festum sancti, d. h. sein Todesgedenktag, der unterhalb des 
Textes mit der schlichten Notiz IIP idus iulii angemerkt ist, unter den in 
Lyon bereits bestehenden Festen als festus dies besonderen Zuspruch finde 
(sit celeberrimus). Die Zuordnung eines >Heiligenfestes< erscheint hier als 
ein durchaus üblicher Vorgang, vor allem im Zusammenhang mit dem Tode 
eines Bischofs, der im Sprachgebrauch des 6. Jahrhunderts als sanctus 
angesprochen werden konnte, ohne daß an den Heiligen im hochmittel
alterlichen Sinne gedacht werden müßte.170 

Es kann vorausgesetzt werden, daß es in Lyon analog zu anderen 
Civitates und Diözesen einen Kalender gegeben hat, der eben diese festa 
sanctorum (episcoporum) verzeichnete. In diesen Kalendern wurden in 
der Regel nicht nur die Todes-, sondern auch die Begräbnistage aufge
zählt, in einigen Fällen auch der Tag der Ordination des Bischofs, der 
wie der Antrittstag des römischen Beamten als natale bezeichnet wird.171 

Mit einer Reihe von anderen Kalendern und Nachrichten finden sich 

168 Nach FONTAINE, Saint Martin 1210 u. ibid. Anm. 2 war die Bezeichnung patro-
nus bis etwa 400 nur für Märtyrer üblich, wurde dann aber auch für Martin von 
Tours (VMartini, Ep. 2, 8) in Anspruch genommen. Da die Verehrung der BB in der 
Folge, unter anderem auch durch die Vermittlung Martins (der von Sulpicius Severus 
auch als Märtyrer stilisiert wird), gewisse Formen der Verehrung von Märtyrern 
übernommen hat, ist auch bei der Titulierung mit patronus an eine solche Übernahme 
zu denken. Mindestens ebenso wichtig ist aber gewesen, daß gewisse soziale Merkmale 
u. öffentliche Funktionen des Bs die Identifizierung mit der Figur des Patrons nahe
legten. 

189 ILCV1071, vv. 9 u. 10. 
170 Bekanntlich wird sanctus noch im 5. Jh. für alle Kleriker als Epitheton ver

wendet, vgl. dazu GRIFFE, Saeculares et sancti, während es im 6. Jh. vor allem als 
Anredeform für hohe Kleriker u. besonders für Bischöfe in Gebrauch ist, vgl. z.B. 
sanctitas vestra (Conc. Galliae 2, 212, Zeile 20); dazu ausführlich JERG, Vir venera-
bilis (vgl. Register S. 289). Im heidnischen Bereich war der Gebrauch übrigens ähnlich: 
sanctus (sanctissimus) wird in der religiösen Sphäre und für Tote verwendet, vgl. etwa 
ILS1106, 1218,1232,1261,1264. Zur Geschichte von sanctus siehe H. LECLERCQ, Saint, 
DACL 15/1,373-462, u. BLAISE, Auteurs chretiens 736. Zu Inschriften vgl. den Index 
von ILCV Bd. 3, 402-6, wonach sanctus für verstorbene Kleriker u. für BB verwendet 
wird. 

171 Vgl. dazu den Kalender der Kirche von Tours, den B Perpetuus im 5. Jh. anlegte: 
GvT, HF 10,31 (z.B. natale sancti Martini). - SCHNEIDER, Geistesgeschichte 213: 
»Seit dem vierten Jahrhundert wird der Amtsantritt des Bischofs wie der eines römi
schen Beamten als >Geburtstag< gefeiert.« 
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Teile eines solchen Kalenders von Lyon in dem sogenannten Martyrolo-
gium Hieronymianum verarbeitet, das um das Jahr 600 in Auxerre oder 
Luxeuil zusammengestellt wurde.172 

Von den 16 Bischöfen Lyons von Iustus (Ende 4. Jahrhundert) bis zu 
Nicetius (f 573) finden sich 13 in diesem Martyrolog wieder.173 Es wurde 
also fast die gesamte Liste übernommen,174 von einem ausgesprochenen 
Heiligenkatalog kann nicht die Rede sein. Bei diesem ursprünglichen 
Kalender von Lyon handelt es sich vielmehr um ein Gegenstück zu den 
in der Spätantike üblichen synchronistischen Beamtenlisten, wie sie z. B. 
in dem >Chronographen vom Jahr 354<175 überliefert sind. Zu den hier 
aufgeführten Datierungselementen gehören neben dem eigentlichen Ka
lender die Verzeichnisse der Kaisergeburtstage, der Konsularfasten, der 
römischen Stadtpräfekten (mit Angabe der Antrittstage). 

Daneben sind aber auch bereits verschiedene christliche Elemente ent
halten. Den Feiern der Kaisergeburtstage und anderen heidnischen Festen 
entsprechend finden sich nach dem Kalender geordnet einmal die Todes
tage und Begräbnisstätten römischer Bischöfe, zum zweiten von Mär
tyrern. Von diesen für liturgische Zwecke dienenden Notizen ist das im 
gleichen Kalender folgende Verzeichnis römischer Bischöfe mit Angaben 
der Regierungsdauer, von Ordination und Tod zu unterscheiden, das 
etwa nach dem Verzeichnis der Stadtpräfekten aufgebaut war.176 

Eine strenge Trennung beider Arten von Listen, einmal liturgischer, 
einmal amtlicher Natur, ließ sich in der Folge freilich nicht aufrecht 
erhalten. Die religiös-charismatischen Eigenschaften von Bischöfen wur
den von ihren amtlichen nicht mehr unterschieden, die Amtslisten flössen 
in die liturgischen Verzeichnisse ein.177 

Es bleibt festzuhalten, daß der Bischof wie andere hohe Würdenträger 
nach seinem Tode wohl ein prinzipielles Anrecht auf eine offizielle, 

172 AA SS Nov. II, pars posterior, ed. von H. QUENTIN, Kommentar von H. DELE-
HAYE. Vgl. auch WATTENBACH/LEVISON 1, 59 f., Anm. 71 mit Lit. 

178 Nicht aufgenommen sind die BB Martinus, Elpidius, Senator (vgl. DUCHESNE 
2,163). Die Feier des Elpidius fiel für ihn unglücklich mit der des Iustus zusammen 
(2. September) u. wurde durch die größere Bedeutung jenes Bs verdrängt, obwohl 
immerhin Begräbnisstätte (Saint-Just) u. Todestag bekannt sind, was bei Martinus u. 
Senator nicht der Fall ist. 

174 LECLERCQ, Saint (wie Anm. 170) 434: »et jusqu'ä la fin du VIe siecle au moins, 
toute la liste £piscopale, exception faite des eVeques notoirement indignes, forme, en 
ge'neral, partie int^grante du martyrologe«. 

175 O. SEECK, Chronograph vom J. 354, RE 3/2, 2477-81. 
178 Unterschiedlich ist allein die Angabe des Todestages, der bei den Präfekten keine 

Rolle spielte: Entscheidend ist die Amtstätigkeit, u. a. zur Datierung amtlicher Do
kumente. 

177 Nach DUBOIS, Listes ^piscopales 830 f., ist allerdings nicht damit zu rechnen, 
daß die B-Listen in der liturgischen Feier rezitiert wurden. 
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kultische Gedächtnisfeier hatte,178 deren Wurzeln im römischen Totenkult 
zu suchen sind.179 

Der Erfolg dieser Feste hing von der Bedeutung des Bischofs zu seinen 
Lebzeiten, aber noch mehr von der Wundertätigkeit an seinem Grabe ab. 
War durch ein bestimmtes Wunder einmal der Anstoß für eine größere 
Verehrung des betreffenden Bischofs gegeben, hatte freilich der gerade 
amtierende Bischof die Möglichkeit, durch am Grabe ausgestellte Mirakel
sammlungen180 oder durch die öffentliche Vorlesung von Wunderberich
ten und Viten181 den Ruhm des Wundertäters, damit aber auch den Er
folg der ursprünglichen Gedächtnisfeier erheblich zu steigern. Dieser Vor
gang, der bis ins 7. Jahrhundert noch relativ vereinzelt auftritt, wird 
etwa durch Nicetius von Lyon illustriert, der dreizehn Jahre nach seinem 
Tode in Bischof Aetherius einen bewußten Förderer seiner Verehrung 
fand,182 während die übrigen Feste der Bischöfe Lyons neben denen des 
Iustus weniger gefeiert wurden. Das 6. Jahrhundert stellt dabei noch ein 
gewisses Übergangsstadium dar, in dem Nicetius als einziger >echter< 
Heiliger im späteren Sinne erscheint, während seine Kollegen ihre Ein
reihung in die Listen des 6. Jahrhunderts der öffentlichen Bedeutung ihres 
Amtes als Leiter ihrer Kirche verdanken.188 

Auch der zweite Beleg für eine regelmäßige Gedächtnisfeier findet sich 
im Epitaph eines Bischofs von Lyon. Im Schlußsatz des Grabgedichtes des 
Priscus, dem fünften Nachfolger des Viventiolus, heißt es: idibus . . . iunii 
mensis cultus honore pio.184 Honos pius bedeutet im Totenkult eine Ehren
bezeigung, die geschuldete Liebe der Hinterbliebenen zu dem Toten, zu 
dem man in einer bestimmten (verwandtschaftlichen) Bindung oder Ab
hängigkeit stand. Im Falle der Epitaphien der Viventiolus und Priscus 
läßt die jeweils hervorgehobene Nennung von Lyon an eine solche Be
ziehung der Civitas zu den beiden Bischöfen erkennen, die der Institution 
des Patronates entspricht. 

Eine Beziehung dieser Art, ein Patronat bis über die Schwelle zum 
Jenseits hinaus lassen auch die beiden Schlußverse des Viventiolusepitaphs 
anklingen: 

178 Zum Kaiserkult etwa vgl. TAEGER, Charisma (Register); zum Kult von Provinz
statthaltern ibid., 40 u. 47 f., zum Kult von Privatleuten 258 f. 

179 Dazu TOYNBEE, Death and Burial 61 ff. 
180 Vgl. DELEHAYE, Recueils de miracles, pass. 
i8i Yg| j)E GAIFFIER, Lecture des actes des martyrs; zu Gallien ibid. 145 ff. (Belege 

seit dem 6. Jh. nicht nur für Märtyrerakten, sondern auch für die Lektüre von Viten 
und Mirakelberichten). 

182 Vgl. dazu Teil IL 2. 5. 
188 Es tritt hinzu, daß der sanctus-Titel der frühen BB später in seinem veränder

ten Sinn, als Bezeichnung eines Heiligen, aufgefaßt wurde. 
184 CiL 13,2399, vv. 11 f. 

126 



Pastor bone omnium diadema episcoporum 
Annue precibus nostris invocatusque mementom 

Das Anrufen von Toten, längst verankert im römischen Totenkult, 
ist auch für die christliche Epigraphie bezeugt186 und hat in anderen 
Bischofsepitaphien noch Parallelen.187 Venantius Fortunatus hat im Epi
taph des Tetricus von Langres deutlich ausgedrückt, was man sich von 
einer solchen Beziehung erhoffte: hoc tarnen, alme pater, speramus: 
dignus in astris I qualis honore nites, hie pietate probes.189 In diesem Sinn 
bat Eutropius von Orange seine Mitbürger, sie möchten für ihn um einen 
Platz bei Gott bitten, damit er dann seinerseits pro Arausicis meis (!) ein
treten könne.189 Ebenso konnte Hilarius von Arles in seiner Gedächtnis
rede auf seinen Vorgänger Honoratus diesen als tu nobis patronus, ora-
tionum nostrarum interpres aeeeptabilis et fortis adsertor ansprechen.190 

Diese >Patronatsideologie< ist besonders typisch für das 5. Jahrhundert, 
d. h. für eine Zeit, in der die Macht des Kaisers im Westen, vor allem in 
Gallien, sich ständig verminderte und im gleichen Maße in die Hände 
der senatorischen Aristokratie der verschiedenen Provinzen überging.191 

Mit dieser Umkehrung der Machtverhältnisse war verbunden, daß das 
Klientelwesen der alten Senatsaristokratie, das in den beiden ersten Jahr
hunderten vom Prinzeps systematisch entmachtet und überbaut worden 
war, nun, auf Grund des Ausfalls der alten Mittelschichten, auf Grund 
der erheblich verschlechterten Beziehungen der Provinzialen zum Kaiser, 
sich gewaltiger als je zuvor ausbreitete, und daß die Bindungen an einen 
vor der kaiserlichen Steuer schützenden Patron immer lebensnotwendiger 
wurden.192 

185 ILCV1071, vv. 13 f. Zu beachten ist ebenfalls, daß das aufgelöste Akrostichon 
den Namen im Vokativ ergibt: Vivenciole. Vgl. auch Anm. 166. 

188 LATTIMORE, Epitaphs, bes. 100 ff.; SANDERS, Latijnse grafSchriften 174 u. Le 
BLANT Bd. 2, 332, Anm. 4 mit einigen Beispielen. Hierher gehören auch Widmungs
inschriften auf Gegenständen, aber auch auf Grabsteinen, nach der Formel: vivas (in 
Domino, oder ähnlich), vgl. dazu KRÄMER, Trier 52 u. RICG 1, 171. 

187 Vgl. die Epit. des Apollinaris Sidonius, ILCV1067, VV. 15-18: ...illic Sidonius 
tibi invocetur (vgl. dazu Teil II. 1, Anm. 7); des Chalactericus, Fort. Carm. IV, 7: 
pro Vortunato, quaeso, precare tuo\ des Tetricus (Fort. Carm. IV, 3). 

188 Fort. Carm. IV, 3, vv. 15 u. 16. 
189 VEutropii, S. 16; siehe auch ibid.: ...vestram conversationem supplice [suppli-

cofj ut pro vobis vel pro nobis, intercedere peculiaris p a t r o n i suffragio valeatis. 
190 Sermo de uita s. Honorati 39. 
191 Vgl. dazu GAGE, Classes sociales 417 ff., D E MARTINO, Costituzioni 510 ff.; 

eine Spezialuntersuchung hat HARMAND, Patronat, vorgelegt, vgl. hier bes. Teil 3: 
Le patronat sur les collectivite*s publiques a P£poque du Bas-Empire, 421-484; der 
entsprechende Abschnitt der kürzlich ersch. Arbeit von BRUGUIERE, Gaule 149-155, 
geht nicht über die genannte Lit. hinaus. 

182 Ygj GAGE, Classes sociales, bes. 421. 

12? 



In Gallien haben sich einige Inschriften von solchen großen Patronen 
erhalten,193 die aber nicht über die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts hinaus
gehen.194 Dagegen nimmt seit dieser Zeit die Anzahl von Beispielen zu, 
nach denen Bischöfe die Funktionen des Patronates, die sie durch die 
kaiserliche Gesetzgebung erhalten, übernehmen und ausweiten. Bei dieser 
gesetzlichen >Grundausstattung< der Bischöfe ist nicht nur an karitative 
Aufgaben, an die Verantwortung für alle Schwachen wie Arme, Kranke 
und Gefangene zu denken,195 sondern ebensosehr an juristische Voll
machten (selbst im Zivilprozeß)196 und eine stattliche Reihe von Ein
spruchsrechten gegenüber den staatlichen Beamten.197 

Auf Grund solcher Voraussetzungen ist die Bezeichnung des Bischofs 
Eutropius von Orange als patronus198 mehr als nur literarische Anspie
lung, wenn man in Betracht zieht, daß er >seine< civitas unter anderem 
durch die Versorgung mit Getreide vor der Hungersnot bewahrt hat.199 

In noch höherem Maße gilt dies für Germanus von Auxerre, den ehe
maligen hohen Funktionär, der als Bischof seiner Stadt bei dem gallischen 
Präfekten in Arles Steuererleichterungen durchsetzte,200 und der, von 
einer legatio Armoricani Tractus um Hilfe gebeten, deren causa vor dem 

198 Ein Beispiel des 3. Jhs. ist aufgeführt bei GAGE 420. Vgl. aber vor allem die 
Ehreninschriften, die die Civitates Sens, Auxerre und Orleans (ILS61 17,6117a u. b) 
patrono suo, dem Konsular der Senonia Claudius Lupicinus (vgl. zu ihm STROHEKER 
227 u. PLRE 520) zum Jahr 383/8 setzen lassen. Ähnlich ILS8987, eine metrische In
schrift für den Leiter der dritten Lugdunensis Valerius Dalmatius (c 400, vgl. PLRE 
241) mit den beiden Schluß versen: Dalmatio posuit provincia Lugdunensis tertia 
patrono grata clienta suo. Etwas später ist das Epit. Nymfii (vgl. Teil I, Anm. 144) 
einzuordnen, vgl. ibid. v. 9: te coluit proprium provincia cuncta parentem (zu dem 
hier angesprochenen Bereich des pater, parens vgl. Teil II. 2. 4. 1). 

194 Vgl. allerdings ILCV, Suppl. 221 (um 600): . . . filia inlu(stri)s [pjatroni Mactichil-
di, oder can. 25 des Konzils von Orleans 541, Conc. Galliae 2, 25: Si quis . . . sub 
potentum nomine adque p a t r o c i n i o res ad ius ecclesiae pertinentes . . . posside-
re praesumpserit... 

195 Vgl. dazu NOETHLICHS, Bischofsbild 39 ff. Siehe auch Teil IL 2. 4. 2. 
IM NOETHLICHS 41 ff. u. Teil IL 2. 5. Exkurs: Episcopalis audientia. 
197 Die Zusammenstellung der betreffenden Gesetzestexte bei NOETHLICHS 57 f. 
198 Vgl. Anm. 189. 
199 VEutropii, S. 13. Etwa zur gleichen Zeit versorgte B Patiens von Lyon das 

untere Rhonetal und die Auvergne mit Getreide, vgl. STROHEKER 285. Ein Zusammen
hang ist nicht auszuschließen: Das Verbindungsglied könnte der in der VEutropii, 
S. 14 genannte Verwandte des Eutropius, Patiens sein. Aus eigenen Mitteln hat auch 
Ecdicius, Sohn des Kaisers Avitus, nach GvT, HF 2, 24 die Bevölkerung mit Nahrung 
versorgt. Diese Sorge galt im übrigen bereits in der Zeit des Dominats als Haupt
aufgabe des patronus plebis, d. h. des Kaisers, vgl. dazu YAVETZ, Plebs and Princeps 
137. Ähnlich der titulus ILS1256 für Iulius Festus Hymetius c. v. (376): . . . ob depulsam 
ab eadem provincia famis et inopiae vastitatem consiliis et provisionibus... Auch 
nach dem Codex Iustinians spielt der Bischof eine gewisse Rolle bei der Versorgung 
mit Getreide u. anderen Lebensmitteln, vgl. NOETHLICHS, Bischofsbild 58, pass. 

290 VGermani, cap. 19 ff. Zur Person des Germanus vgl. STROHEKER 178. 
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Kaiser in Ravenna vertrat.201 Als er dann dort starb und sein Leichnam 
nach Gallien gebracht wurde, erwies man ihm die seiner Funktion ge
bührende Ehrung: Excipiunt Galliae p a t r o n u m proprium maiore 
famulatu, quippe ubi reuerentiae iungebatur affectus.202 

Der Bischof wird zum Patron, wenn er die Mittel besitzt, seiner Ge
meinde bei einer sozialen oder wirtschaftlichen Notlage tatkräftig bei
zustehen. Nur dann, wenn er sich auf diese für alle sichtbare Art seiner 
Gemeinde als nützlich erweisen konnte, traute man ihm auch eine ent
sprechende, machtvolle Einflußnahme bei Gott zu. Damit ist der Typ 
des Heiligen skizziert, den man zu Unrecht als Spezifikum des 7. Jahr
hunderts und späterer Perioden herausgestellt hat.208 Vielmehr handelt 
es sich aber bei jenen tatkräftigen, >heiligen< Bischöfen des 7. Jahrhunderts 
um die geistigen, meist sogar abstammungsmäßigen Erben204 jener Pa
trone, die es in den vorhergehenden Jahrhunderten auf der Basis einer 
sozialen Sonderstellung in Verbindung mit dem höchsten Kirchenamt 
nicht schwer hatten, sich das Charisma der römischen Beamten und ihrer 
Familien zu bewahren, ja es zu steigern.205 

201 Ibid., cap. 28 ff. 
202 Ibid., cap. 46. 
203 PRINZ, Frühes Mönchtum 489 (zur >Selbstheiligung< des fränkischen Adels in der 

Hagiographie). 
204 Ein großer Teil der bei PRINZ (S. 496 ff.: Ein neues hagiographisches Leitbild) 

genannten Heiligen des >neuen Typs< (d. h. des 7. Jhs.) wird von Angehörigen der 
gallo-römischen Senatorenfamilien gestellt: Desiderius von Cahors u. sein Bruder 
Rusticus, Germanus von Granfelden, Praejectus von Clermont, EÜgius von Noyon. 

205 Ygj# ibid. 449 f.: »Die führende Rolle der spätantiken Aristokratie in Kirche 
und Mönchtum hat nicht nur, wie unten zu zeigen sein wird, durch ihr religiös-aske
tisches Charisma den wankenden Herrschaftsanspruch eben dieser Aristokratie wie 
auch später des reichsfränkischen Adels neu begründet . . .« . Die Kritik muß hier be
sonders an zwei Stellen ansetzen: 1. Von einem wankenden Herrschaftsanspruch die
ser Aristokratie (ebenso wie der fränkischen, die teilweise in ihre Fußstapfen tritt) 
kann nirgends die Rede sein. Die vorübergehende Schwächung der Position der Se
natoren war schon vorüber, als das Christentum im römischen Staat noch gar nicht 
recht Fuß gefaßt hatte. 2. Das sogenannte »religiös-asketische« Charisma (vgl. dazu 
Teil III . 1. 4) ist nur ein Teil der tatsächlich vorhandenen charismatischen Vorstel
lungen gallischer Großer. Daß diese Vorstellungen vielmehr auf einer ungebrochenen, 
zu Beginn des 4. Jhs. eher verstärkten Tradition römischer Nobilität beruhte, ist 
wohl bereits durch die Ausführungen von Teil I offensichtlich geworden. 
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II.2.3. Sacerdos, Bischof von Lyon und sein Sohn Aurelianus, 
Bischof von Arles 

1123.1. Das Epitaph des Sacerdos: Die Laudatio eines 
consiliarius patrizischer Herkunft 

Der erste Nachfolger des Viventiolus auf der Kathedra von Lyon war 
Bischof Lupus, der im Jahr 538 dem Konzil von Orleans vorstand.206 

Zur Zeit des folgenden Konzils von 541 in der gleichen Stadt war Lupus 
möglicherweise bereits tot,207 während sein Nachfolger Liconcius, von dem 
in den Akten dieses Konzils ebensowenig wie von Lupus die Rede ist, 
kurz vor dem Amtsantritt stand. Von ihm ist nicht mehr als der Name 
bekannt; auf Grund einer zu kurzen Amtszeit wurde er nicht einmal 
in den Kalender von Lyon aufgenommen.208 

Demnach müßte Bischof Sacerdos nicht lange nach 541 sein Amt an
getreten haben, er erscheint allerdings erst 549 an der Spitze der Unter
schriftenliste des fünften Konzils von Orleans.209 Gestorben ist er nach 
der Indiktionsangabe seines Epitaphs210 im Jahr 552, nach den nicht un
wahrscheinlichen Mitteilungen der Biographie seines Neffen Nicetius 
allerdings schon ein Jahr früher.211 

Bereits die erste, oberflächliche Lektüre seiner Grabschrift hinterläßt 
den Eindruck, daß Sacerdos nicht wie sein Vorgänger Viventiolus oder 
sein direkter Nachfolger Nicetius eine kirchliche Karriere durchgemacht 
hat, sondern daß er eher an die Seite von Rusticus oder Priscus von Lyon 

206 Conc. Galliae 2,113. Zu Lupus vgl. DUCHESNE 2,165 f. u. COVILLE 316-18. 
207 COVILLE 219. 
208 Ibid. 218. 
209 Conc. Galliae 2,157. 
210 CLE1381; LeBLANT24 u. ders. N. R. 6; CIL 13,2398; ILCV1072; GUIGUE, Proces-

verbal de 1308, 150 f. Datumsangabe ibid. 151: [Qui vixitj in amore et temore di annis 
LXV, o[büt III idus Septembris I (XII) post consolatum Iustinji uiri clarissimi con-
solis indifct prima] - der Text in eckiger Klammer folgt GUIGUE, der restliche Teil 
der Inschrift wurde 1883 wieder aufgefunden, vgl. Teil II. 2, Vorbemerkung, S. 99 
u. Anm. 5. Die runde Klammer enthält die von Le BLANT auf Grund der Indiktion er
schlossene Zahl für das Postkonsulat. Vgl. auch B. KRUSCH in MG SRM 1/2, 242, 
Anm. 3. 

2X1 Vgl. GvT, HF 4, 35 u. VNicetii II (= Vitae patrum 8) 5; danach läßt GvT 
seinen Großoheim Nicetius, über den er als Mitglied des Klerus von Lyon (als Diakon) 
ausgezeichnet unterrichtet war, 22 Jahre lang Bischof von Lyon gewesen sein. 
Da dieser nach den zuverlässigen Angaben seines Epit. 573IV2 gestorben ist, müßte 
er bereits 551 sein Amt angetreten haben. Da die Angaben des Epit. Sacerdotis im 
Bezug auf das Todesjahr des S. keinesfalls völlig klar sind (siehe Anm. 210), muß wohl 
das Jahr 551 als Todesjahr des Sacerdos ernstlich in Betracht gezogen werden. Dafür 
spricht auch der Umstand, daß der Tod dieses Bischofs sich im Epit. Aureliani (Aure
lianus starb 551} niedergeschlagen hat, vgl. Teil II. 2. 3. 2. 
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zu stellen ist, die beide nach einer langen staatlichen Laufbahn das höchste 
Kirchenamt der Civitas erhalten haben. 

Ein Vergleich der Grabschriften, insbesondere der des Sacerdos mit 
dem Epitaph des Nicetius, bietet sich aus mehreren Gründen an, von 
denen der wichtigste methodischer Natur ist. Beide Texte (ebenso wie der 
des Priscus) wenden als hervortretendes Stilmittel die reine Reihung von 
lobenden Prädikaten, hier adjektivischer, dort substantivischer Natur an, 
die für sich allein nur wenig, im Vergleich dagegen recht viel aussagen 
können. 

Das sogenannte >versefüllende Asyndeton<212 ist in der lateinischen 
Literatur ein längst übliches Stilmittel, das in lateinischen metrischen In
schriften der Spätantike besonders seit Papst Damasus Eingang gefunden 
hat.213 Die Kumulierung von Tugenden und Prädikaten in der Laudatio, 
die in lockerer Form schon in den prosaischen Ehreninschriften zu finden 
war, ist mit Meisterschaft in den Epitaphien des Venantius Fortunatus 
angewandt,214 ist aber auch bei anderen Autoren von Grabinschriften des 
6. Jahrhunderts zu beobachten.215 

Die Schwierigkeit der Interpretation solcher laudativen Elemente liegt 
auf der Hand: Auf den ersten Blick scheint der direkte Zusammenhang 
mit den tatsächlich zugrundeliegenden Taten, Ämtern und Würden zu 
fehlen. Andererseits wird man davon ausgehen können, daß dieser Zu
sammenhang von den Zeitgenossen sehr wohl hergestellt werden konnte, 
und zwar gerade auf Grund der Entsprechung von Tugenden und Eigen
schaften mit bestimmten Tätigkeiten und Würden.216 

Während nun die Grabschrift des Nicetius asyndetische Häufungen 
nur in üblichem Ausmaße verwendet, hat der Verfasser des Epitaphs des 

212 CURTIUS, Lateinisches Mittelalter 289 u. SZÖVERFFY, Weltliche Dichtungen 257 
(zu Fortunat), u. pass. 

213 Dazu mit weiteren Beispielen Le BLANT, N. R., S. 337, Anm. 2 u. KOPP, Neues 
Elogium 33. Vgl. auch LATTIMORE, Epitaphs 290 u. 294 f.: »If the method of listing 
virtues is common among Greek epitaphs, it is even more so among Latin« (Beispiele 
ibid. 295-299, Anm. 234 ff.). 

214 Neben den bei KOPP (wie Anm. 213) gen. Beispielen vgl. das Epit. Ruriciorum 
(Fort. Carm. IV, 5) v. 9: actu, mente, graduy spe, nomine, sanguine nexi, das Epit. 
Tetrici (Carm. IV, 3, vv. 9-11), Epit. Chalacterici (Carm. IV, 7, vv. 13 f.), Epit. 
Leontii IL (Carm. IV, 10, vv. 11-14, 17). 

215 Vgl. das Epit. Aviti (Le BLANT 402, v. 20), Epit. Viventioli (ILCV1071, v. 3), 
Epit. Marii (EGLI21, VV. 11-14). 

218 Der wesensmäßige Zusammenhang von Amt, sozialer Herkunft u. entsprechenden 
Tugenden wurde in Teil I behandelt. Dieser Zusammenhang wird nur selten von der 
wissenschaftl. Lit. gesehen, die diese für moderne Begriffe schwer verständliche Dar
stellungsform fast durchweg negativ beurteilt. Vgl. z.B. ALLMER/DISSARD 129 (zum 
Epit. Sacerdotis): »On peut regretter . . . que Pauteur de cette Epitaphe . . . n'ait pas 
remplace quelques-unes des antitheses banalement elogieuses qu'il lui prodigue par 
quelques renseignements plus pr£cis et plus utiles«. 

131 



Sacerdos den gesamten ersten Teil des Textes, d. h. volle vier Verse mit 
diesem Stilmittel bestritten: 

nomine mente fide meritis pietate Sacerdus 
officio cultu precio corde gradu 
dogmate consilio sensu probitate uigore 
stemate censura religione cluens 

Die vorliegende Konstruktion ist zweiteilig. Der erste Teil, die beiden 
ersten Verse, stellt ein in der Epigraphik sehr beliebtes Wortspiel mit dem 
Namen des Betreffenden, hier mit Sacerdos dar, in dem sich alle zehn 
Begriffe der ersten Verse auf den Namen, der gleichzeitig ein Amt dar
stellt, beziehen.217 

Der darauf einsetzende Teil der Laudatio hängt von dem cluens am 
Ende des vierten Verses ab und preist die Tugenden, durch die der Ver
storbene in besonderem Maße ausgezeichnet war. 

In den beiden nächsten Versen versichert der Autor des Grabgedichtes 
dem Leser desselben, daß der Tod des Sacerdos die dem Verlust entspre
chende Trauer, aber auch den gebührenden Lobpreis des Toten hervor
gerufen habe218 und läßt hier direkt anschließend den Höhepunkt der 
Laudatio folgen, der den anfangs genannten Tugenden erst ihre eigent
liche Bedeutung verleiht: 

patriciumque decus erexit culmine morum: 
sie partos fasces fortia corda leuant?1* 

Sacerdos hat also durch das Ausmaß seiner guten Sitten (Tugenden) 
das decus patricium220 auf eine hohe moralische Stufe erhoben.221 Zu
sammen mit dieser höchsten Würde, die der römische Staat in dieser Zeit 
vergeben konnte,222 hatte der spätere Bischof auch ein Amt inne, das ihn 

217 Ähnlich der in Anm. 214 zit. Vers, ebenso Sermo de vita s. Honorati, cap. 1: 
virtute, sacerdotio, nomine Honoratus pater. - Zu solchen Wortspielen vgl. Le BLANT, 
N. R., S. 337, Anm. 2 u. SANDERS, Latijnse grafSchriften 161,163; vgl. auch Teil IL 1, 
Anm. 3. 

218 ILCV1072, vv. 5 f.: gaudia eunetorum rapiens, lamenta relinquens Iarcobus hie 
clausus laudibus ampla tenens /. Zu dem typischen Nebeneinander von Lob und Trauer 
vgl. den folgenden Abschnit IL 2. 3. 2. 

218 Vv. 7 f. ALLMER/DISSARD 126 haben: [patemjumque decus, obwohl sowohl der 
Text des Proces-verbal als auch die Silbenquantität patriciumque fordern. Dieser 
>Verbesserung< liegt freilich bereits eine eigenwillige Interpretation zugrunde, die bei 
der Übersetzung (ibid. 128 f.) deutlich wird: »Sacerdos . . . a eleve* au plus haut comble 
des moeurs, Phonneur de Npiscopat«. 

220 In der Regel dignitas patricia, vgl. HEUMANN/SECKEL 410. Nach Thesaurus 5/1, 
235 ff. steht decus allerdings oft für dignitas, hier wohl wegen Silbenquantität. 
Patricium eulmen hat ILCV83, V. 11, u. Epit. Dinamii (Le BLANT 641, v. 19). Zum mero-
wingischen Patriziat vgl. BUCHNER, Provence, pass. 

221 Zu diesem Lobschema, das im folgenden Vers wiederholt wird, vgl. weiter unten. 
222 Vgl. KÜBLER, Patres 2231. 
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zur Führung der fasces229 berechtigte, ein Amt also, das ihn, gemessen 
an seiner patrizischen Würde, als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten 
seiner Zeit erscheinen lassen mußte.224 

Mehr als in den Epitaphien der anderen Bischöfe von Lyon entspricht 
nun in der Tat die vollständige Laudatio des Sacerdos (Verse 1-4, 7, 8, 
13,14) dem Gehalt und dem Ton der Ehren- und Grabschriften der 
spätrömischen Aristokratie, die in Teil I untersucht wurden. Das gilt zu
nächst für eine Reihe von einzelnen Eigenschaften wie probitas, vigor, 
censura, sterna ( = nobilitas)225 ebenso wie für die Erwähnung von culmen 
morum;22* allein religio erinnert daran, daß der Tote in seinem Amt eine 
auf Gott bezogene Einstellung bewiesen hat.227 

Noch aufschlußreicher ist aber die Kombination der in den Versen drei 
und vier aufgezählten Tugenden, die eine bestimmte Konzeption verrät 
und dem Toten gewisse Konturen verleiht. 

Die erste Gruppe von zusammengehörenden Eigenschaften stellt 
dogmate, consilio, sensu (cluens) dar, wobei sensus als Synonym für 
ingenium,228 also »facult£ de penser, intelligence«,229 etc. zu verstehen ist 

223 Vgl. HEUMANN/SECKEL 209 zu fascis: »Bündel Stäbe, welche die Liktoren den 
höheren Magistraten vortrugen.« Der Plural fasces wird regelmäßig als Synonym für ein 
ausgeübtes hohes Staatsamt verwendet, vgl. das Epit. Rustici (Anm. 29 u. Obertext), 
die fasces des Quästors Pantagatus (Le BLANT 429, v. 8), des Konsuls Symmacus (Le 
BLANT 425, v. 30), etc. Zur Frage kirchlicher fasces vgl. Anm. 29. 

224 BUCHNER, Provence, hat Sacerdos nicht in seiner Zusammenstellung von patricii 
der merowingischen Periode genannt. Sacerdos konnte 534/41 fränkischer Patrizius 
gewesen sein, er könnte aber auch seinen Titel im ostgot. Reich erworben haben. Auf 
Grund seiner Herkunft wird man ihn aber zunächst wohl mit Burgund in Verbindung 
bringen, wo sein Verwandter Florentinus gelebt hat, vgl. dazu Teil II . 2. 3. 3. 

225 Probitas: ILS1218, 1259, 1284; vigor: ILS1262 (im Zusammenhang mit efficacia), 
vgl. auch Lex Visigoth. XII , 2, 1 (MG LL I, 1, 411; Mitte 7. Jh.): excellentia nostri 
vigoris; censura: ILS1221 , 1284, 8985, vgl. dazu auch KÜBLER, Censura (bes. Bedeutung: 
Strafgewalt des Kaisers oder des Präfekten); legalis censura wird auch in dem zit. 
Westgotengesetz genannt; zu stemma vgl. MARQUARDT/MAU 243, Anm. 3 u. BLAISE» 
Auteurs chr&iens 775, zur nobilitas vgl. Teil I, Anm. 73. 

226 Mores werden genannt bei: ILS1218 ; 1259 (Epit. Praetextati); 1275; ILCV63 B, 
v. 3 (Epit. Probi); 83, v. 6 (Epit. des patricius Osius, um 400); 207 (Epit. des inluster 
Silbius Dorotheus, 433); 268, v. 6. Im 6. Jh. werden mores in zwei Bischofsepit. zitiert: 
Epit. Leonti I. (Fort. Carm. IV, 9, v. 12) u. Epit. Marii (EGLI21, VV. 1 f.), vor allem 
aber in Epit. vornehmer Laien: Epit. Eugeniae ( acv l79 , v. 3); Epit. Avoli (Fort. 
Carm. IV, 21, v. 3); Epit. Dinamii (patricius der Provence, Le BLANT 641, vv. 7 f.: 
stemmate sublimes quamquam sed moribus ortum I vicerunt probi nobilitate sua)> 
u. zwei weitere Epit. aus Vienne CIL 12, 2089 u. 2090. 

227 In diesem Sinn das Epit. Pantagati B Vienne (Le BLANT 429) mit der Antithese 
von v. 8: fascibus insignis religione potens; ebenso Epit. Silviae (ILCV181), v. 10: 
culmine seclo, religione Deo. Zu der Bedeutungsbreite von religio vgl. BLAISE, Auteurs 
chritiens 709 u. GREGOIRE, Religiosus. 

228 Zu ingenium vgl. Anm. 33. 
229 BLAISE, Auteurs chreuens 752. In diesem Sinn v. 9 des Epit. Attici (Fort. Carm. 

IV, 16): cuius abundantem vener ata est Gallia sensum, u. v. 3 des Epit. Brumachii (ibid. 
IV, 20; er ist ebenso vornehm wie Atticus): quem sensu, eloquio legati nomine functum. 
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und der in Vers 13 besonders hervorgehobenen sapientia290 entspricht. 
Ein zeitgenössisches Epitaph eines sehr vornehmen Laien, das dessen 
sensum abundantem lobt, erwähnt auch alle anderen Eigenschaften dieser 
ersten Gruppe von Tugenden des Sacerdosepitaphs: dogmata cor de tenens 
plenus velut arca libellos . . . consilio sapiens.2*1 Im Gegensatz zu con-
silium (consilia), womit in der Regel nur weltliche Ratgeber in staat
licher Position gekennzeichnet werden,232 ist dogma vieldeutiger und 
meint unter anderem (als Synonym für doctrina) auch die bischöfliche 
Lehrtätigkeit,233 die indessen in den Grabgedichten der gallischen Bi
schöfe, wie zuletzt gezeigt wurde, bevorzugt durch das Lob der alten 
eloquentia angesprochen wird.234 Die sapientia endlich, die in den Sci-
pionenelogien eine so erhebliche Rolle gespielt hatte,235 hat sich auch 
innerhalb der spezifisch christlichen Terminologie als Entsprechung für 
die göttliche Weisheit236 einen festen Platz erobert. Ihr Stellenwert im 
Epitaph des Sacerdos wird allerdings durch die Beifügung von {in) mundo 
bestimmt, sie ist also als Tugend des patrizischen Ratgebers zu begrei
fen,237 die durch die Kennzeichnung seines Neffen Nicetius als simplex 
mundo sed sapiens Domino scharf und deutlich kontrastiert wird.238 

Die zweite Gruppe von Tugenden in der oben zitierten Reihung setzt 
sich zusammen aus probitate, vigore, stemate, censura, religione (cluens) 
und dem abschließenden culmen morum. Auffallend ist zunächst das 
Fehlen einer Anzahl von Tugenden, die die simplicitas des Nicetius in 
dessen Epitaph ausmachen, hierher gehören mansuetus, patiens, mitis, 
dulcisy benignus.229 Die Eigenschaften des Sacerdos sind dagegen recht 

230 ILCV1072, v. 13: cuius quanta uiri mundo sapientia fulsit. 
231 Fort. Carm. IV, 16, vgl. Anm. 229. 
832 Vgl. noch das Epit. Orientii (Fort. Carm. IV, 24) v. 7: consiliis habilis regalique 

intimus aulae. Ebenso ILS1256, ILCV87, V. 12 U. ILCV!35, V. 10. 
233 Vgl. Thesaurus 5/1, 1813 ff. u. BLAISE, Auteurs chr^tiens 289. Vgl. dazu die 

Statuta ecclesiae antiqua (Conc. Galliae 1, 164 ff.; sie datieren vom Ende des 5. Jhs.), 
die vom Bischof u. a. verlangen, daß er in dogmatibus ecclesiasticis exercitatus sei. 
So noch im Epit. Leonti I. (Fort. Carm. IV, 9) v. 25: dives dogmate Christi u. Epit. 
Aureliani (CLE2100) V. 6: dogmata sancta, vgl. auch ibid. vv. 9 u. 18. Die dissona dog
mata des Epit. Aviti (Le BLANT 402) v. 20, sind Irrlehren. Dagegen bezieht sich das 
im Epit. Pantagati (Le BLANT 429) erwähnte dogma auf die rhetorischen Fähigkeiten 
des Quästors der burgundischen Könige, vgl. vv. 13 f.: Ingenio sollers ingenti dogmate 
fulsit t orator magnus vates et ipse fuit. Nach dem Epit. Ennodii (B Pavia) hat der 
Dichterbischof die Wände von Kirchen mit seinen dogmata geschmückt (ILCV1046, V. 
18). 

284 Vgl. Teil IL 2. 2. 2, bes. Anm. 157. 
235 Vgl. Teil I, Anm. 44. 
236 BLAISE, Th^mes liturgiques 97. 
237 Sie findet auch Verwendung in anderen Epit. von Laien, vgl. ILS1288, Fort. 

Carm. IV, 16, ibid. 18, ibid. 24. 
238 ILCV1073, v. 18. Eine ähnliche, spezifisch christliche Bedeutung hat die sapientia 

noch im Epit. Hesicii (Le BLANT 413) v. 9: Cultibus Christi sapienter haerens. 
239 ILCV1073, vv. 7,9,21, etc. 
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eindeutig auf eine strenge, korrekte, integre Amtstätigkeit bezogen; weit
gehende Übereinstimmungen lassen sich z. B. in einer Ehreninschrift aus 
der Mitte des 5. Jahrhunderts feststellen, die einen Standeskollegen des 
Sacerdos in etwas weniger verschlüsselten Formulierungen anspricht: 
patriciae familiae viro . . . ob egregia eins administrationum merita, quae 
integritate, censura et moderatione ita viguerunt, ut . . . humanitatem 
amabilis censura servaret240 

Bedeutungsvoll ist nun noch das Nebeneinander von probitas, etc. mit 
stemma2*1 einem Synonym für nobilitas, die die aristokratische Herkunft 
anzeigt. Hier ist ein Lobschema angedeutet, das wiederum seine Erklä
rung in Vers 7 (patriciumque decus erexit culmine morum) erfährt. Dieser 
Vers besagt, daß der Adel der Person nicht nur ererbt, sondern durch ent
sprechende, persönliche Tugenden erfüllt und damit verdient wurde. Eine 
solche Bestätigung von vorhandenen mores ist für den Aristokraten also 
unbedingt notwendig: Stemmate praecipuus, plus probitate cluens, kon
statiert die Grabschrift des Bischofs Pantagatus von Vienne, wobei das 
Lob an dieser Stelle nicht den Kirchenfürsten, sondern eindeutig den 
Quästor der burgundischen Könige meint.242 Das erwähnte Lobschema, 
das auf den stoischen Einfluß auf aristokratische Vorstellungen in der 
frühen Kaiserzeit zurückgeht,248 hat sich in einem bekannten Formular 
nach dem Muster nobilis genere, sed nobilior virtute niedergeschlagen.244 

Für Sacerdos selbst ist daraus zu schließen, daß er bereits aus einer sehr 
vornehmen, sicherlich patrizischen Familie245 stammte, daß er dann 
den ererbten Rang durch die gewissenhafte Ausübung eines Amtes aus
gefüllt hat. Dieses Amt dürfte wohl das eines consiliarius der burgundi
schen Könige gewesen sein, vielleicht hat er sogar wie sein Vorgänger 
Rusticus das tribunal legiferum, also den königlichen Rat geleitet.246 

240 ILS1284 für Fl. Olbius Auxentius Draucus, den röm. Stadtpräfekten von 441 u. 
445; seine eximia probitas wird ebenfalls gelobt. 

241 Vgl. HEUMANN/SECKEL 255 u. BLAISE, Auteurs chretiens 775, vgl. auch MARROU, 
Inscription de Venasque 146. Stemma wird erwähnt im Epit. Dinamii (Anm. 226), 
Epit. Innodii (ILCV149), den Epit. der BB Vienne Pantagatus u. Namatius (LeBLANT 
425 u. 429) u. im Epit. Eumerii, B Nantes (Fort. Carm. IV, l ) . 

242 Epit. Pantagati (LeBLANT429) v. 10. Der erste Teil des Doppelverses lautet: 
arbitrio regum quaesturae cingula sumpsit. 

243 Vgl. dazu Teil I, Anm. 48 u. 142. 
244 Vgl. dazu Teil I, Anm. 140 u. die ibid. genannte Literatur. 
245 Vgl. ILS1284 (zit. im Obertext) u. bes. Sid. Ep. V, 16: Sidonius u. Ecdicius ha

ben aus ihrer Familie, die eine praefectoria familia war, eine patricia familia gemacht, 
nun wünscht sich Sidonius Apollinaris, daß ihre Kinder eine consularis familia daraus 
machen. 

246 Vgl. Teil II. 2 .1 . 
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In den letzten Teil des Epitaphs hat der unbekannte Autor noch zwei 
Verse eingefügt, die zweifellos eine genaue Betrachtung verdienen: 

[pignoris an]nixu[s Ijatiri: huc Sorte supremay 
[sanguijne quos uita, sumire iuncxit amor2i7 

Pignus ist ein besonders in der Epigraphik beliebtes Synonym für filius 
oder filia,us wäre aber auch in der Bedeutung von Neffe denkbar. 

Da nun in der Grabschrift des Nicetius dieser als zweifacher Erbe des 
Sacerdos, auf dessen Betreiben er ja Bischof wurde, genannt wird,249 

kommentierte der BoUandist C. Suyskens diesen Teil des Sacerdosepitaphs 
folgendermaßen: »Haut sensus sit, sancto sepulcrum obtigisse prope 
S. Nicetium, cui, utpote patruus vel avunculus, sanguine junctus erat«.250 

Mit Recht hat Suyskens den beiden Versen entnommen, daß Sacerdos 
an der Seite eines bereits vorhandenen Grabes eine Ruhestätte fand; 
diese kann allerdings nicht die seines lange nach ihm verstorbenen Neffen 
Nicetius gewesen sein. 

Glücklicherweise bleibt nicht nur der Zweifel an einer sehr unwahr
scheinlichen Theorie des Bollandisten und die vage Vermutung anderer 
Gelehrter, Sacerdos sei wohl an der Seite seines unbekannten Sohnes 
begraben,251 vielmehr ist die Lösung des Rätsels auf Grund des Proc£s-
verbal von 1308 durchaus möglich. Die Notare jener Grabbegehung von 
1308 hatten ja nicht nur den Wortlaut der vorgefundenen Epitaphien 
wiedergegeben, sondern auch mit großer Genauigkeit die exakte Lage 
der Gräber gekennzeichnet: Invenimus . . . in primo altari a forte meri-
dionali, quod vocatur altare beati Nicetii . . . lapidem quemdam mar-
moreum, qui pro tumba S. Nicetii habebatur 252 

Nach der Aufnahme dieses ersten Epitaphs setzte sich die Untersuchung 
fort und man schritt zum nächsten Altar: Item iuxta quoddam aliud 
altare, vocatum altare sancti Sacerdotis, erat tumba sancti Sacerdotis.25* 

247 Zitiert nach ILCV1072, die Klammern sind nach CiL 13,2398 gesetzt. Latiri 
ist lateri; das erhaltene Bruchstück des Epitaphs zeigt, daß hier der auch sonst be
zeugte Wechsel von e zu i stattgefunden hat, vgl. auch v. 9: munire für munere, u. 
ibid. 11: sumire für sumere. 

248 Vgl. HEUMANN/SECKEL 431 (in 2. Bedeutung); BLAISE, Auteurs chretiens 625; 
Du CANGE 6, 318 (pignora filii nuncupantur). Zu inschriftlichen Belegen siehe ILCV, 
Bd. 3, 565 (Register), wo zwei Belege aus Vienne übersehen wurden: ILCV181 U. 270 
(gemeno natarum pignore fulsit); vgl. auch Epit. Eventii (MARROU, Eventius 326, v. 
10). 

249 Epit. Nicetii (ILCV1073) vv. 5 f. 
850 AA SS Sept. IV, 35. 
251 Vgl. ALLMER/DISSARD 129. Ebenso COVILLE 319: »D'un distique de son Epitaphe, 

on a pu conclure qu'il avait eu un fils mort avant lui et aupres de qui il fut de'pose* 
dans Pe*glise des Ap6tres«. 

252 GUIGUE, Proces-verbal de 1308, 149 f. 
2M Ibid., 150. 
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Auch dieses Epitaph wurde abgeschrieben, bevor man zu dem Grab 
kam, das sich direkt an das des Sacerdos anschloß: Item c o n s e q u e n -
t e r prope altare S. Sacerdotis, invenimus tumbam S. Aureliani}™ Um 
alle Zweifel auszuschließen, wird die Nähe der beiden Gräber noch ein
mal, nach der Aufnahme des Epitaphs des Aurelianus, präzisiert: Et hie 
tumulm (seil. Aureliani) c o n t i g u u s est altari et tumulo saneti Sacer
dotis?™ 

Der Text ist deutlich genug, der Unterschied der Sachlage im Falle des 
Aurelianusgrabes zu den anderen Gräbern ist evident. Während alle fünf 
Gräber der Bischöfe von Lyon durch die jeweilige Koppelung mit einem 
Altar ausgezeichnet sind, fehlt dieses Merkmal in dem besonderen Falle 
des Bischofs von Arles, dessen Grab dem Altar des Sacerdos zugeordnet 
ist. 

Nur bei ihm berichtet, selbst wiederholt, das genaue Protokoll eine 
Abweichung in dem Verhältnis der Gräber zueinander: Sein tumulus 
grenzt direkt (contiguus) an das Grab des Sacerdos an! Das Grab des 
Sohnes, an dessen Seite Bischof Sacerdos begraben wurde, kann also nur 
das des Bischofs von Arles, das des Aurelianus sein, der am 16. Juni des 
Jahres 551 gestorben war. 

Der Umstand, daß man den Hinweis der Grabschrift bisher nie ge
nauer untersucht hat, läßt erkennen, wie wenig ernst man Quellen dieser 
Art genommen hat. Andeutungen auf die örtliche Nähe der Gräber von 
Verwandten sind nämlich durchaus nicht ungewöhnlich, selbst nicht in 
Epitaphien der gallischen Bischöfe.256 Ebenso wenig ist das der Fall bei 
der Nennung von Söhnen in den Grabschriften eben dieser Bischöfe.257 

Endlich sei noch vermerkt, daß auch die Interpretation des Aurelianus-
epitaphs zusätzliche Anhaltspunkte für den engen Zusammenhang beider 
Bischöfe und beider Gräber ergeben wird.258 

254 Ibid., 151. 
258 Ibid., 152. 
256 Vgl. Epit. Sidonii ( I L C V 1 0 6 7 ) v . 1: Sanctis contiguus sacroque patri (vgl . dazu 

Le B L A N T 562, der mit dem Hinweis auf Tillemont anmerkt, daß es sich bei dem ge
nannten pater um den Vorgänger des Sidonius, Eparchius, gehandelt habe. N a c h seinem 
N a m e n gehört Eparchius in den Kreis der Familie der AvitilApollinares); Epit . H e -
sicii ( IL, B Vienne, Le B L A N T 413) v . 1: Praesulis iunetum tumuloque Aviti (Hesicius 
hieß auch der Vater von Avitus, Hesicius I .); Epit. Viventioli ( I L C V 1 0 7 1 ) v . 11, vgl. 
dazu S. 117. 

257 Vgl . Epit. Sidonii ( I L C V 1 0 6 7 ) v . 14: mundanos soboli refudit actus; Epit. Eu-
merii (Fort. Carm. IV, 1) v v . 2 9 - 3 2 ; Epit. Pantagati (Le B L A N T 429) vv . 17 f.: Hinc 
sobolem felix divisio munere vidit: I Pars sacrata deo pars genkura manet. In Epit. 
von Laien vgl. die in Anm. 248 genannten Beispiele. 

*M Vgl . dazu den folgenden Abschnitt. 
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112.32. Das Epitaph des AureUanus: Die Lamentatio über 
einen doppelten Todesfall 

Wenn in Anbetracht des zuletzt behandelten Epitaphs gesagt wurde, 
wie ungenau man bisher Text und Kontext untersucht hat, so fällt da
gegen die starke Beachtung auf, die das Grabgedicht des Aurelianus un
gefähr seit der Jahrhundertwende gefunden hat. Der Grund dafür ist in 
der Geschichte der Textherstellung zu suchen: Die 26 erhaltenen Verse 
stellen neben einigen nicht mehr lesbaren Zeilen zwar die längste Grab
schrift eines Bischofs aus S. Nizier in Lyon dar, sie bieten aber gleich
zeitig durch die starke Poetisierung und Verschlüsselung ihrer Aussagen 
einem an Fakten gewohnten Leser erhebliche Verständnisschwierigkei
ten.259 Die Inschrift ist wie die Epitaphien der Bischöfe von Lyon durch 
den Proc£s-verbal von 1308 überliefert,260 dessen Notare schon gewisse 
Schwierigkeiten beim Ablesen hatten. Le Blant hat nun einen Text ab
gedruckt, der auf eine »copie trouvee dans les papiers de P. F. Chifflet 
et communiquee aux Bollandistes« zurückgeht,261 von dem aber leider 
nicht mit Bestimmtheit gesagt werden kann, ob er nur eine Konjektur des 
Textes des Proc^s-verbal oder eine Abschrift vom Stein darstellt.262 

Obwohl die zumindest relativ große Kompetenz der Notare von 1308 
durch die 1883 aufgefundenen Teile des Sacerdosepitaphs bestätigt 
wurde,268 glaubte man sich in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts 
zu einigen schwerwiegenden Eingriffen in die Textgestalt des Proces-
verbal berechtigt,264 die sich in der Regel nicht halten lassen und teil
weise auch widerrufen wurden.265 Die beste Edition hat E. Lommatzsch 
im Supplementband der Carmina Epigraphica unter glücklicher Ver-

859 Vgl. etwa ALLMER/DISSARD 118: »Sa longue epitaphe, r^digee dans le goüt de 
Pepoque, ou l'on trouvait rien de si beau que de parier abondamment pour dire peu 
ou meme rien, ne nous en instruit pas«. - Dieses harte Urteil entspricht der Hilflosig
keit, mit der man den Texten dieser Art meist gegenüberstand. 

2 8 0 GUIGUE, Proces-verbal de 1308, 151 f. 
261 Le BLANT, Bd. 1, 53. Vgl. auch den Text der Bollandisten AA SS Iun. III, 111, 

der allerdings an zwei wichtigen Stellen von Le BLANT 23 abweicht: v. 9 hat fulsisti 
statt fulsisse, v. 15 retinet statt retimet. 

262 Vgl . H I R S C H F E L D in CIL 1 3 , 2 3 9 7 . Für eine Abschrift v o m Original sprechen 
neben einer Reihe sicher richtiger Textverbesserungen auch die Angabe eines Zeichens 
für das Postkonsulat: P T 9 ; dagegen sprechen freilich eine Reihe sicherlich falscher 
Konjekturen. 

288 Vgl. dazu Teil IL 2. Vorbemerkung. 
2 6 4 Vgl. DUCHESNE 1,258 f.; ARMINI, Sepulcralia 41; WIMAN (1931); ARMINI (1931, 

1933, 1936) u. als Höhepunkt wieder WIMAN (1938), nach dem das Epitaph auf 
drei gleichen Platten aufgeschrieben worden ist, die in der falschen Reihenfolge zu
sammengesetzt wurden. 

2 8 5 Vgl. ARMINI (1931 u. 1933). 
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Wendung der Konjekturen von Chifflet und eines im Jahr 1917 erschie
nenen Aufsatzes von Liljeholm vorgelegt.260 

Es kann nicht Aufgabe dieses Kapitels sein, ein weiteres Mal einen 
neuen Text vorzulegen, zumal eine solche Rekonstruktion dem Ziel dieser 
Arbeit, d. h. einer sozialen Bestimmung des betreffenden Bischofs, nicht 
dient. Dagegen soll bei der folgenden Interpretation ein Standpunkt ver
treten werden, der erstaunlicherweise von keinem der bisherigen Kom
mentatoren eingenommen wurde. Es handelt sich um die Berücksichtigung 
des historischen Zusammenhanges der Gräber aus S. Nizier, d. h. beson
ders der örtlichen Gegebenheiten, die schon bei der Behandlung des Sa-
cerdosepitaphs überraschende Ergebnisse gezeitigt haben, ebenso wie die 
Berücksichtigung chronologischer Gesichtspunkte in Bezug auf die Fertig
stellung der Epitaphien der Bischöfe Aurelianus und Sacerdos. 

Von hier ausgehend ist noch einmal auf die enge Nachbarschaft der 
beiden genannten Gräber zu verweisen. Die nächste Frage muß der 
Chronologie der beiden tumuli und damit dem Zeitpunkt des Todes 
beider Bischöfe gelten. Sacerdos ist, wie bereits festgestellt, am 11. Sep
tember des Jahres 551 oder 552 gestorben,267 Aurelianus nach der Datie
rung seiner Grabschrift268 am 16. Juni 551, also nur drei oder fünfzehn 
Monate zuvor. Diese zeitliche Nähe läßt es ohne weiteres zu, daß die 
vorliegende Grabschrift des Bischofs von Arles in ihrer endgültigen Form 
noch nicht hergestellt worden war, als auch sein Vater starb. 

Unter dieser Voraussetzung lassen sich nun aber einige Formulierungen 
des Aurelianusepitaphs erklären und erhalten einen Sinn: Der Autor 
dieses gewaltigen Grabgedichtes hat unter dem Eindruck des nahen Todes 
von Vater und Sohn gestanden. Darüber hinaus dürfte es sich, trotz der 
Verschiedenheit von Umfang und Charakter beider Texte, bei diesem 
Dichter auch um den Verfasser des Epitaphs des Sacerdos handeln, wie 
eine ganze Reihe von Formulierungen zeigt, die sonst nicht oder nur 
selten belegt sind.269 

Auf Grund des doppelten Todesfalles und der Jugend des verstorbenen 
Bischofs von Arles270 wird auch verständlich, daß der unbekannte Ver
fasser dessen Epitaph unter das Leitmotiv der lamentatio gestellt hat: 

266 CLE2100 u. LILJEHOLM, Aurelianus. 
M7 Vgl. die Anm. 210 u. 211. 
268 CIL 13, 2397 (nach Proces-verbal): et in margine tumuli est scriptum: OBIIT 

XVI°KAL0IVLIARPVNDECIES POST C°IVSTINI INDIC°XIIir. 
269 Das gilt vor allem für venturum saeclum: v. 14 (Epit. Sacerdotis) - v. 17 (Epit. 

Aureliani) / dogmata: v. 3 - vv. 6, 9,18 / cultus: v. 2 - v. 9 / inclita gesta v. 10 - inclita 
dogmata v. 18 / decus: v. 7 - v. 8 / culmen: v. 7 - v. 1 / lamentai v. 5 - v. 5 / ampla: 
v. 6 - v. 16 / caelesti munere v. 9 - digno munere v. 10 / sötte suprema v. 11 -parilem 
sortem v. 26 (für Tod) / vielleicht auch mores v. 7 - v. 14 (nach Proces-verbal; CLE2100 
hat norunt nach CHIFFLET). 

270 Vgl. weiter unten. Aurelian ist mit 28 Jahren gestorben. 
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Orbis celsa graui uexantur culmina lapsu, 
urbis cum maestae lumina clara ruunt, 
atque ouium damna pastorum morte patescunt271 

Die celsa culmina orbis,272 die lumina clara urbis und die genannten 
pastores sind nun nicht, wie Liljeholm meinte, als »poetischer Pluralis«,271 

sondern als die Exaltierung von zwei Bischöfen, Vater und Sohn, zu 
verstehen, deren Bedeutung weit über die engen Grenzen ihres Landes 
hinausgeht, und die den sichtbaren Ruhm ihrer Stadt (Lyon) wie leuch
tende Fackeln darstellen.274 

Der Größe der beiden Verstorbenen entspricht nun auch die Toten
klage der Einwohner beider Civitates (Lyon und Arles): Geminae plebis 
lamenta hat die Abschrift von Chifflet,275 wenig später wird der planctus 
populorum2™ ausdrücklich hervorgehoben. 

Wenn Lattimore das Epitaph des Aurelianus zu den heidnischen La
mentationen rechnete,277 so unterlag er vor allem dem Eindruck gewisser 
klassischer Äußerungen der Trauer: heu decus heu nimium, Aureliane, 
tuum,2n zu denen das >Memento Mori< der beiden letzten Verse tritt, 
wobei die Erwähnung der monumenta dolorum279 ein letztes Mal den 
Bezug auf beide Gräber und damit auf einen doppelten Trauerfall her
stellt. 

Während in Konsequenz der Verheißungen des Neuen Testamentes 
die Klage um die Toten von christlichen Autoren abgelehnt wurde,280 

271 C L E 2 1 0 0 , v v . 1-3. N a c h ARMINI (1936) ist zu v. 1 Horaz, Carm. II, 10 ,10 zu 
vergleichen: celsae grauiore casu decidunt turres. 

272 Vgl. Epit. Hilarii (iLCvl062b) v. 8: ...plebisque orbisque magister (dabei ent
spräche plebs der urbs des Epit. Aureliani). 

2 7 3 LILJEHOLM, Aurelianus 125. 
274 D a ß diese Laudatio keineswegs unrealistisch ist, wird der folgende Abschnitt 

zeigen. 
275 V. 5. C L E 2 1 0 0 hat: ieiunae etiam plebis lamenta resultant (Proces-verbal: iemma 

et iam plebis...). 
276 C L E 2 1 0 0 , v . 7: quo probat amissum populorum pectore planctu(m). Vgl . dazu 

im Epit. Eutropii (DELOYE, Inscription 175, vgl . dazu Teil II. 1, Anm. 209) v. 6: 
populus A[rausicanus]. 

277 LATTIMORE, Epitaphs 322, Anm. 196. 
278 C L E 2 1 0 0 , v . 8. D a z u BESOUW, Grabespoesie 29 u. H O O G M A , Einfluß Vergils, 

die hierzu Aeneis IV, 657 (felix, heu nimium felix) heranziehen. Zur Verwendung 
von heu(eu) in Grabschriften ILCV Bd. 3, 532 (Register). 

279 C L E 2 1 0 0 , v v . 25 f: quisquis sollicitus lustras monumenta dolorum, I hie parilem 
sortem ingemis tuam. Zu verwandten Formeln in der lateinischen Epigraphik vgl . 
LATTIMORE, Epitaphs, bes. 256 ff. (Memento Mori), u. SANDERS, Latijnse grafschriften 
167 ff. u. bes. 168 mit Anm. 42. 

«so Vgl. z . B . Hieron. Ep. 6 0 , 2 : Quid igitur faciam? iungam tecum lacrimas? Sed 
Apostolus prohibet et Dominus in euangelio . . . In diesem Sinn Epit. Exoci (Fort. Carm. 
IV, 6) v. 17: non decet hunc igitur vaeuis deflere querellis; ähnlich Epit. Avit i (Le 
B L A N T 4 0 2 ) v. 3 : Exue sollicitas tristi de pectore curas, wobei freilich die Begründung 
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so steht die ausführliche Beschreibung der lamenta plebis und des planctus 
populorum über den Verlust der Bischöfe von Arles und Lyon in deut
lichem Gegensatz dazu. Stärker als alle theologische Theorie wirkte sich 
offensichtlich die Tradition des römischen Totenkultes bedeutender Per
sonen aus, in der die conclamatio ein rituell notwendiger Akt und die 
praeficae (Klagefrauen) eine öffentliche Einrichtung darstellten.281 Die 
Klagen beim Begräbnis dieser angesprochenen Personen hatten einen 
öffentlichen, institutionalisierten Charakter,282 dem die >private Klage< 
der Angehörigen gegenüberstand.283 Literarisch haben sich solche Klage
lieder (neniae284) schon früh verfestigt und gehören zum festen Bestand
teil des rhetorischen Totenlobs.285 Infolgedessen fehlt die Schilderung 
der Klage weder in den Grabschriften der höchsten kirchlichen Würden
träger,286 noch in den Biographien des gleichen Personenkreises.287 Trauer 

echt römisch ist: A. ist über die Trauer erhaben, da er durch seinen Ruhm unsterblich 
ist. Vgl. Teil I, Anm. 131, u. bes. ausführlich RULAND, Leichenfeier 141 ff., 150 f. u. 
pass. 

281 Vgl. MARQUARDT/MAU 1, 346 ff. u. KLAUSER, Bestattung 200 ff.; nach RULAND, 
Leichenfeier 150, wurden Klageweiber auch bei christlichen Begräbnissen angestellt, 
wogegen etwa Chrysostomus polemisierte (ibid. S. 141). 

282 Ein besonders gutes Beispiel stellt dafür das Epit. des princeps Nymfius aus 
Südgallien (1. Hälfte 5. Jh.), ILCV391, VV. 15-18 dar: p u b l i c u s orbatas modo 
1 u c t u s conficit urbes I confusique sedent anxia turba patres . . . grex amisso principe 
maeret iners. Vgl. auch Sermo de vita s. Honorati 1: Agnoscite, dilectissimi, diem publicis 
fidelium maeroribus consecratum . . . , u. die Leichenrede des Ambrosius auf seinen Bru
der (PL 16,1292): ltaque licet privatum funus, flctus tarnen est publicus. 

288 Vgl. dazu die Beispiele Teil I, Anm. 146,147. 
284 Vgl. W. KROLL, Nenia, RE 16/2, 2390-93, u. GALLETIER, Poesie funeVaire, pass. 
285 Vgl. FONTAINE, Saint Martin 1243 (zur VMartini, Ep. 2,15 mit kurzen Passa

gen der Trauer): »Elle semble bien plut6t conforme aux traditions antiques de la 
>naenia< funeVaire romaine, ou, plus pres de Sulpice, aux pr£ceptes des rh<keurs sur 
le discours consolatoire.« Vgl. dazu auch Moos, Consolatio, pass.; ganz als Klage stili
siert ist u. a. auch die Leichenrede Gregors von Nyssa auf B Meletius, vgl. RULAND, 
Leichenfeier 159: »Die Klage ist bei weitem überwiegend, das Lob des Toten und die 
Darstellung der Größe des Verlustes ins ungeheure übertrieben.« 

288 Vgl. das Epit. (Luciani), B Viviers (vgl. Teil IL 1, Anm. 3) v. 5: [plebs] cuncta 
gemet suismet carui[sse]\ Epit. Sidonii (ILCV1067) V. 15: quisquis hie cum lacrymis 
Deum rogabis; Epit. Aviti, vv. 1-3 (vgl. dazu Anm. 280); Epit. Cronopii (Fort. Carm. IV, 
8) v. 2: carmine plus lacrimas, quam modo verba darem; Epit. Leontii anterioris (Fort. 
Carm. IV, 9) vv. 5 f.: quem plebs cuncta gemens confusa voce requirit / hinc puer, hinc 
iuvenis deflet, et inde senes; Epit. Sacerdotis, vgl. Anm. 288; Epit. Hesicii (Le BLANT 
413) vv. 21 f.: quem soror Marcella gemens obisse I ultimum praebens lacrimis levamen; 
Epit, Namatii (Le BLANT 425) v. 7: Et cape solamen posito maestissime fletu; Epit. Cha-
lacterici (Fort. Carm. IV, 7) vv. 1 f. u. 7 f.: tu patriam repetis, nos triste sub orbe re-
linquis: I te tenet aula nitens, nos lacrimosa dies; Epit. Tetrici (Fort. Carm. IV, 3) v. 14: 
funere rectoris plebs modo triste gemit. 

287 So schon Tacit. De vita Agricolae 46. Da in der VMartini, die bereits zu Leb
zeiten des Heiligen geschrieben worden war, logischerweise dieser Teil fehlen mußte, 
übernahm der anschließende dritte Brief mit der Schilderung der pompa des Mar
tin die Trauer-Funktion. Sulpicius, der sich wie wenige christliche Biographen des 
heidnisch-christlichen Zwiespaltes bewußt war (vgl. VMartini, ep. 3,19: Siquidem fides 
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und Lob nehmen in diesen biographischen Quellen durchaus eine ver
gleichbare Position ein, ihre Funktion ist häufig wesensgleich. Das zeigt 
unter anderem mit wünschenswerter Deutlichkeit die Inschrift des Prie
sters Pascasius aus Viviers, die selten ausführlich von der Totenfeier 
handelt, die ihm zu Ehren gehalten wurde: Habuit talem cum omnebus 
vitam ut funeris sui exsequias praesentia pontificis ac sacerdotum clerique 
et plebis meruit cum l a m e n t a t i o n e et l a u d e b u s honorari?m 

Neben der Laudatio ist es also vor allem die Klage des Volkes, die die 
Bedeutung der betrauerten Person manifestiert. Diese Bedeutung findet 
in der Liebe der Untertanen, die sich in ganz bestimmten Formen der 
Trauerbekundung äußert, ein getreues Spiegelbild.289 Der Umstand, daß 
die recht ausführliche Laudatio des Sacerdosepitaphs ja auch zur Kennt
nis des Aurelianus, zumindest seiner patrizischen Herkunft, diente, hat 
vielleicht das Lob des Bischofs von Arles beeinflußt. So wird er nur 
sehr allgemein als culmen> lumen oder decus290 bezeichnet, spezifischer 
ist allein die Erwähnung seiner Lehrtätigkeit, die allerdings mehr als 
üblich hervorgehoben wird.291 Die wiederholte Nennung des sonst nur 
selten belegten dogma292 entspricht in der Tat seiner Tätigkeit als Ver
fasser von Regeln für zwei von ihm selbst gegründete Klöster in Arles.298 

Neben Trauer und Lob ist ein größerer Teil der Grabschrift (Verse 11-18, 

flere prohiberet, gemitum tarnen extorquebat adfectus), konnte dennoch an einer aus
führlichen Beschreibung von Trauer und Wehklage nicht vorbeigehen (ibid. 3, 17-20) . 
Wenn er in dem abschließenden Abschni t t den Totenzug nicht als Trauer - sondern 
Tr iumphzug deklar ier t , entspricht das wieder der klassischen Tradi t ion , nach der 
T r a u e r u. gloria d i rekt nebeneinander l iegen; vgl . auch A n m . 285 zur Leichenrede des 
Gregor von Nyssa auf B Meletius. 

288 Le B L A N T 483. Dieses d i rekte Nebene inander gilt aber auch für das Epi t . Sacer-
dotis, vv . 5 f.: gaudia cunctorum rapiens, lamenta relinquens / arcobus hie clausus lau-
dibus ampla tenens I. 

289 Vg] Sermo de ui ta s. H o n o r a t i 3 5 : Certavit in exequiis (seil. H o n o r a t i ep. Are -
lat.) vester affectus; ähnl ich in der VGermani , vgl . zu Anm. 202 Zi ta t im Ober tex t . 
Ebenso VMar t in i , Ep . 3 , 1 9 : Etenim tarn saneta erat de illius (seil. Mart in i ) gloria 
exultatio quam pia de morte tristitia. 

290 Vgl. dazu Epi t . Sacerdotis, v . 7 : patriciumque decus. 
291 C L E 2 1 0 0 , v . 6 u. bes. vv . 9 f.: pontifici claro fulsisti ( C H I F F L E T ha t fulsisse) dog-

mate eultu, I cumque Arelas digno munere laeta fuit. Zu der verwendeten Konstruktion 
>in seiner Eigenschaft als berühmter Bischof< (franz.en mai t re) vgl . W I M A N (1938) 89. 
LILJEHOLM, Aurel ianus 128, ha t te in Erwägung gezogen, d a ß es sich um einen anderen 
Bischof handle . 

292 Vgl . dazu A n m . 233. Gegenüber dogma w i rd in den Epit . der BB das Lob der 
eloquentia bevorzugt , vgl . dazu Teil IL 2. 2. 2 u. bes. ibid. Anm. 157. 

293 L ILJEHOLM, Aurel ianus 130 f. sah in v. 22 {hie senibus linquens primaevo tem
pore formam) durch die mögliche Entsprechung von forma-regula (vgl. auch BLAISE, 
Auteurs chretiens 359 f.: forma 7 u. 8) einen Hinweis auf die Klosterregeln des A. 
Der Vers bezieht sich aber wohl (wie auch der Zusammenhang zeigt) auf den Tod 
des Bs in jugendlichem Alter . Zu den Klostergründungen des A. vgl . U E D I N G , Kloster
gründungen 64 ff. u. 75 ff.; P R I N Z , Mönch tum 154 f.; A T S M A , Klosterbewohner , Tei l 
2 - 1 - 3 . Die Regeln vgl . bei P L 68, 385 ff. u. 399 ff. 

142 



23,24) der >Himmelfahrt< des Verstorbenen294 und den Verheißungen 
eines ewigen Weiterlebens gewidmet. Die Versicherung, daß Aurelian 
durch seine Verdienste bereits zu den Sternen aufgestiegen ist205 und daß 
er dort die praemia Christi, das ewige Leben erhalten hat,296 entspricht 
einer Vorstellungswelt, deren wichtigste Komponenten am Beispiel des 
Hilariusepitaphs, das der Autor der Grabschrift des Aurelian im übrigen 
wohl gekannt hat,297 bereits behandelt wurden. 

In diesen Zusammenhang gehört auch die Feststellung, daß das Grab 
keine Rechte an dem Toten besitzt, den die christliche Gewißheit des 
ewigen Lebens unsterblich macht: 

non retinet mundus artantis iure sepulcri, 
quem recipit summa dextera ampla deiy 
nee quoque uenturis morietur nomine saeclis 
(Chifflet: nee sua venturis morientur nomina seclis) 
uiuere quem semper inclita dogma docent299 

Die Versicherung ewigen Lebens hat in der christlichen Epigraphik299 

einen ähnlichen Stellenwert wie bei den heidnischen Inschriften - dort 
allerdings auf einen kleineren Kreis von herausragenden Personen be
schränkt - die Versicherung der Unsterblichkeit des Namens durch ewige 
fama*00 Die entsprechenden Hinweise der gallischen Bischofsepitaphien 
sind nun keineswegs so eindeutig, wie man erwarten könnte. Zwar lassen 
sich eine ganze Reihe von Beispielen finden, die von christlichem Ver
ständnis geprägt sind301 - mindestens ebenso groß ist allerdings die An-

294 Vgl. bes. vv. 11 ff. Zu den zugrundeliegenden Vorstellungen u. ihre Behandlung 
in der Epigraphik vgl. Teil II. 1, Anm. 149-151. 

295 y. i4: qUem norunt meritis astra subisse poli. Der Proces-verbal hat mor. meritis, 
vgl. dazu die mores im Epit. Sacerdotis. 

296 V v . 23 f.: Ulk suseipiens aeterno iudice uitam Ipollkita amplectens reddentis 
praemia Christi I. 

297 Schon LILJEHOLM, Aurelianus 130, hat auf die Abhängigkeit des Epit. Aureliani, 
vv. 21 f. (deseruit fragilem terreni corporis usum I hie senihus linquens . . . ) vom Epit. 
Hilarii (ILCV1062D) vv. 4 f. (contemnens fragilem terreni corporis usum I hk carnis 
spolium liquit...) aufmerksam gemacht. 

298 CLE2100, vv. 15-18. Zu beachten ist der Plural der Variante CHIFFLETS (nee . . . 
morientur nomina). 

299 Vgl. SANDERS, Latijnse grafSchriften 178 f. 
300 SANDERS, Latijnse graf Schriften 162 f. Vgl. auch Teil I, Anm. 103 u. bes. 143. 

Bezeichnend ist das Schlußkapitel der VAgricolae des Tacitus 46,4: qukquid ex Agri-
cola amavimus . . . manet mansurumque est in animis hominum, in aeternitate tem-
porumy fama rerum . . . : Agricola posteritati narratus et traditus superstes erit. 

801 Nicht aufgeführt werden Beispiele, die sich nicht sicher situieren lassen, wie 
z.B. die Formeln sine fine dies (Epit. Cronopii, Exocii, vgl. dazu KOPP, Neues Elo-
gium 13), oder dignus in astris, super astra manet, etc. Spezifisch christliche Jenseits
erwartung findet sich dagegen in allen Epit. der BB Vienne (Pantagatus, Hesicius, 
Namatius: Le BLANT 429,413,425) mit Ausnahme des Avitus (vgl. Anm. 302), in 
den behandelten Epit. der BB Arles Concordius u. Hilarius u. in den Epit. Nicetii 
(ILCV1073, v. 22: regna superna tenet) u. Galli (Fort. Carm. IV, 4, v. 32: non premit 
urna rogi, sed tenet ulna Dei). Zum Epit. Sacerdotis vgl. Obertext. 
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zahl der Grabgedichte, die der klassisch-aristokratischen Tradition der 
Postulierung irdischer fama durch das ewige Gedenken der nachfolgenden 
Generationen verhaftet sind.802 

Das enge Nebeneinander und Ineinander beider Traditionsstränge läßt 
sich nun gerade anhand der oben zitierten Verse des Aurelianusepitaphs 
zeigen, insbesondere, wenn man von den entsprechenden Zeilen des Grab
gedichtes seines Vaters ausgeht: cuius quanta viri mundo sapientia fulsit, I 
uenturi saecli gloria testis erit.m Während die hier genannte gloria 
venturi saecli noch eine klare Anspielung auf das Ende des christlichen 
Credos (expecto . . . vitam venturi saecU)™* zu sein scheint, deutet die 
ähnliche Formulierung im Epitaph des Aurelianus durch das Hinzusetzen 
von nomen (nomina) vielmehr auf das ad memoriam perpetui nominiszm 

eines Aristokraten altrömischer Prägung. Die Einfügung dieses Verses 
in den christlichen Kontext beleuchtet einmal mehr den Grad der lange 
schon vollzogenen Synthese christlichen und aristokratischen Gedanken
gutes in Gallien. 

Ein letzter Teil des Aurelianusepitaphs enthält neben einem kurzen 
Exkurs über den frühen Tod des Verstorbenen und neben dem bereits 
erwähnten Memento Mori3oe die poetisch umschriebene Altersangabe des 
Bischofs: 

praecipit heu cursum numerans quinquennia quinque 
et tribus adiectis metas uoluentibus annism 

802 Vgl. Epit. Sidonii (ILCV1067) V. 11: scripsit perpetuis habenda saeclis; Epit. 
Rustici (vgl Teil II. 2.1) vv. 1-4 {fama überlebt das Grab); Epit. Aviti (Le BLANT 
402) vv. 4-6: .».quem fama perennat, nil socium cum motte tenet; Epit. Ennodn 
(ILCV1046, vgl. dazu MERKEL, Epitafio di Ennodio 122) vv. 4 u. 6: cum fecit famae 
vivere conloquiis; Epit. Leontii I. (Fort. Carm. IV, 9) v. 10: qui tarnen in populo vivit 
amore pio; Epit. Eumerii (Fort. Carm. IV, 1) v. 32: heredis meritis vivit in orbe 
pater; Epit. Leontii IL (Fort. Carm. IV, 10) v. 6: quem sua pontificem fama sub astra 
levat; Epit. Marii (EGU21) VV. 1 f.: mors infesta . . . moribus instructis nulla nocere 
potest; zum Epit. Aureliani vgl. Obertext. 

808 ILCV1072, vv. 13 f. 
804 Vgl. Text nach JUNGMANN, Miss. Sollemnia 1, 594; ibid. auch venturus est cum 

gloria, 
ms ILS1229; vgl. auch ILS1230: ad perpetui nominis gloriam; es sei daran erinnert, 

daß ein Konsul bes. durch das aeternum nomen (vgl. z. B. ILS1241) ausgezeichnet ist, 
vgl. dazu auch Teil I, Anm. 119 (extulit aeternum saeclorum in saecula nomen) zu 
dem christlichen Konsul Jovinus. 

808 Vgl. Anm. 279 u. 297. 
807 CLE2100, vv. 19 f. Der Proces-verbal hat: precipit eu cursum numerum quinquen-

nio quinque I et tribus abiectis ...; CHIFFLET: praecipit heu rursum numerans quinquen
nia quinque I et tribus adiectis... 
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Das geringe Alter von 28 Jahren808 hat einige Gelehrte zu kühnen 
Konjekturen veranlaßt; Duchesne hat diesen Teil der Grabschrift einfach 
einem anderen Toten zugewiesen, der mit 28 Jahren gestorben ist, »ce qui 
n'est pas un äge d'^veque«.309 

So sehr diese Annahme von einem kanonisch-theoretischen Gesichts
punkt berechtigt sein mag, so wenig ist sie es vom historischen. Ebenso 
wenig aber findet diese Annahme einen Anhaltspunkt in der sorgfältigen 
Überlieferung des Proces-verbal von 1308.3i0 Dagegen gibt es wichtige 
Indizien, daß gerade in Gallien die sonst üblichen kanonischen Vor
schriften311 zugunsten einer weit niedrigeren Altersgrenze modifiziert 
wurden. Das Konzil von Agde verbietet eine Ordination von Priestern 
und Bischöfen ante triginta annos, idest antequam ad uiri perfecti aetatem 
veniant?12 

Daß selbst diese niedrige Grenze nicht immer respektiert wurde, zeigt 
das Beispiel des Hilarius, der mit 28 Lebensjahren die Nachfolge seines 
Verwandten Honoratus auf der Kathedra von Arles antrat.313 Um die 
Mitte des 5. Jahrhunderts wurde Remigius zu Beginn seines 22. Lebens
jahres Bischof von Reims,314 und Silvester von Besancon erlangte nach 
dem Zeugnis seines eigenen Epitaphs sein hohes Amt auch schon mit 
26 Jahren.315 Als Felix von Nantes seinen fünfundzwanzigjährigen Nef
fen Burgundio zu seinem Metropoliten, Gregor von Tours, schickte, damit 
ihn dieser noch zu Lebzeiten des Onkels zum Bischof von Nantes weihen 
sollte, verweigerte ihm Gregor dieses Ansuchen nicht etwa mit dem Hin-

808 ARMINI, Sepulcralia 34. Ibid. 41 hat Vf. eine gewaltsame >Verbesserung< des 
Textes vorgeschlagen: precipit eu cursum numer[at]qu[e dec]enni[a] quinque, die er 
aber ARMINI (1936) 131, zurücknimmt. 

809 DUCHESNE 1, 259, Anm. 1. Ihm folgt unbesehen R. AIGRAIN, Catholicisme 1 
(1948) 1070. ALLMER/DISSARD 118, machen 8 Lustren (5 + 3) aus dem angegebenen 
Datum, also 40 Jahre (vgl. auch Anm. 308). Der Text des Epit. läßt diese Deutung 
jedoch nicht zu. 

810 Diese Genauigkeit zeigt sich u. a. auch bei der Angabe von unleserlichen Stellen, 
die auch im Epit. Aureliani in den letzten Zeilen auftreten. Ebenso genau wird ver
merkt, daß sich die Datierung des Epit. an der Seite des Grabes (in margine tumuli est 
scriptura) befunden habe, vgl. GUIGUE, Proces-verbal de 1308, 152. 

811 Vgl. dazu GAUDEMET, Empire Romain 124-128. Die >Apostolischen Konstitutio
nen des frühen 5. Jhs. setzten das Mindestalter für BB mit 50 Jahren fest, Papst Siri-
cius fixierte es mit 45 Jahren. Zu einigen Ausnahmen (Epifanius von Pavia, Ambrosius, 
Hilarius von Poitiers) vgl. ibid. 127. Nach Nov. Just. 123, 1, 1 ist das Mindestalter 35 
Jahre, vgl. dazu NOETHLICHS, Bischofsbild 35. 

812 Conc. Galliae 1, 201. Meines Wissens ist dieses Konzil von 506 das einzige 
gallische Konzil des 6. Jhs., das sich mit dieser Frage beschäftigt hat. 

818 Vgl. STROHEKER 193. 
814 STROHEKER 322. 
8 1 5 CIL 13, 5407: SILVESTER / EPISCOP / QVI VIXIT IN PAc[e] / ANN. XXXXVIII. [et] / 

MANSIT IN EPISC / ANN. xxn. FL [...] / . Zur Identifikation des Silvester vgl. Le BLANT 
680 u. DUCHESNE 3,213. 
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weis auf sein jugendliches Alter, sondern mit dem Rat, er solle zuvor 
in den Klerus eintreten und werde dann mit Leichtigkeit Bischof werden 
können.316 

Dieses letzte Beispiel bietet auch wie im Falle des Hilarius von Arles 
das Motiv für den Umstand, daß in Gallien die kanonischen Vorschriften 
im Bezug auf das Wahlalter häufig übertreten wurden. Beide Male ging es 
darum, einer Familie das höchste Kirchenamt einer bestimmten Gegend 
zu bewahren. Man wird auch im Falle des Aurelian »das Nepotensystem 
im gallischen Episkopat«,817 von dem schon H. Wieruszowski sprach, 
ohne seine eigentlichen Ausmaße ganz überschauen zu können, dafür 
verantwortlich machen können, daß Aurelian zwischen 545V22 und 
546VIII23 mit nur 23 Lebensjahren Bischof der alten gallischen Metro
pole Arles werden konnte.818 

11233. Eine patrizische Familie im Dienst burgundischer 
und fränkischer Könige 

Sacerdos819 wurde 486/87320 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wie 
aus dem Folgenden hervorgeht, im burgundischen Gallien als Sohn einer 
vornehmen, wahrscheinlich sogar patrizischen Familie geboren.321 Von 
dieser Familie ist durch die von Gregor von Tours bezeugte Verwandt
schaft mit seinem Nachfolger Nicetius entweder ein Bruder des Sacerdos, 
Florentinus, Vater des Nicetius, oder eine Schwester, dessen Mutter Arte-

318 GvT, HF 6, 15: et cum eum Dens migrare voluerit, tunc tu facile episcopale gra-
dum ascendes. — Nachfolger des Felix wurde dann ein anderer Verwandter (Nonni-
chius). 

817 Vgl. WIERUSZOWSKI, Zusammensetzung 50 ff. 
818 Zu den Grenzdaten seines Amtsantrittes vgl. den Brief von Papst Vigilius an 

den Vorgänger des Aurelian, B Auxanius (Ep. Arelat. 42, MG Epp. 3,62 f.), u. einen 
zweiten Brief des gleichen römischen Bs an Aurelian selbst (ibid. 44, 64 ff.); da der 
letztere Brief nicht lange nach dem Amtsantritt Aurelians geschrieben worden sein 
dürfte, hat dieser wohl nicht schon 545, sondern eher 546 stattgefunden. 

819 Der Name ist in Gallien nur selten belegt. In Inschriften bezieht er sich meist 
auf den Konsul von 219 dieses Namens (CIL 13,5170.5171.6764), einmal auf eine 
Person in Albens, Savoyen (CIL 12, 2499), ein andermal in Narbonne (CIL 12, 5682,10 
auf einer Öllampe). Auf dem Konzil von Arles von 314 hieß ein Priester aus Lincoln 
Sacerdos (Conc. Galliae 1, 15 u. 58). Um 475 schrieb Sidonius Ep. V, 21 an die Brüder 
Sacerdos und Iustinus, in dem er ihren patruus Victorius nennt. Nach Sid. Carm. 
XXIV müssen sich die beiden in der Gegend zwischen Mende und Rodez aufgehalten 
haben. Ein Bischof von Limoges dieses Namens hat vermutlich in der 2. Hälfte des 
7. Jhs. gelebt, vgl. DUCHESNE 2, 52, Anm. 7. 

820 Das Geburtsjahr hängt davon ab, ob er 551 oder 552 gestorben ist, vgl. Anm. 
210, 211. Nach der Grabschrift wurde er 65 Jahre alt. 

821 Vgl. Teil II. 2. 3.1. 
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mia, bekannt.822 Florentinus war quidam ex $enatoribu$%t% und hatte im 
Jahr 513 bereits die Einwilligung eines burgundischen Königs erhalten, 
den Bischofsstuhl von Genf, also einer anderen burgundischen Haupt
stadt, zu besteigen, als ihn seine Frau von diesem Vorhaben abhielt.824 

In den ersten Jahrzehnten des 6. Jahrhunderts dürfte Sacerdos seine 
durch das Epitaph bezeugte staatliche Karriere durchgemacht haben, 
die ihn zum königlichen Ratgeber, vielleicht sogar wie seinen bischöf
lichen Vorgänger Rusticus zum Leiter des königlichen Rates aufsteigen 
ließ. Im Jahr 523 wurde sein Sohn Aurelianus geboren, der seinen Namen 
wohl nach einem Großvater oder einem Großoheim erhalten hat.325 Für 
eine solche Identifikation kommen ein zum Jahr 473 genannter gallischer 
Prätorianerpräfekt,326 ein patricius Aurilianus (aus Marseille?)827 oder ein 
gleichnamiger vir illustrissimus in Betracht, an den Avitus von Vienne 
501/6 einen Brief richtet.328 Der Name ist in dieser Zeit auch in der Fa
milie der Ruricii bezeugt, die mit dem römischen Adelshaus der Anicü 
verwandt war,829 ebenso in der hochadeligen Verwandtschaft des Enno-
dius, deren Mitglieder in Gallien wie in Italien beheimatet waren.880 

Die Eroberung Burgunds durch die Franken und die Verteilung des 
neu gewonnenen Gebietes unter die Könige Childebert und Theudebert381 

322 STROHEKER hat Sacerdos in seinem Stammbaum III (Anhang) als Bruder des 
Florentinus dargestellt, ohne eine Begründung dafür zu geben. Vgl. die Nummern 
der Prosopographie von STROHEKER*. 36 (Artemia), 161 (Florentinus) und 259 (Nice-
tius). Vgl. dazu COVILLE 319: »On ne sait si Sacerdos £tait le frere de Florentinus de 
tres ancienne souche lyonnaise ou d'Artemia, dont la famille £tait originaire du Nord 
de la Burgundie«. Leider wird für die geographische Einordnung kein Beleg oder 
eine Begründung angegeben. 

328 VNicetii II, 7. 
824 Ibid. cap. 1. Artemia wies ihren Mann darauf hin, daß sie selbst einen Bischof 

(Nicetius) zur Welt bringen würde. 
825 Diese Art der Namens Vererbung ist die häufigste, vgl. Einleitung 2, Anm. 31. 
8 2 6 STROHEKER 46. 
827 GvT, Glor. mart. 76. Vgl. zu ihm BUCHNER, Provence 107. 
828 Avit. Ep. 37; STROHEKER 48. Dieser A. könnte mit dem Verwandten des En-

nodius (vgl. Anm. 330) identisch sein. 
329 STROHEKER 327 u. 328. Zu dieser illustren Verwandtschaft vgl. Teil III. 2, S. 

215 ff. A. hieß ein Sohn des älteren Ruricius, der um 485 B Limoges wurde (vgl. 
DUCHESNE 2, 51). 

330 Ennod. Ep. VI, 5,2. Der erwähnte A. (STROHEKER 49) lebte zu Beginn des 6. 
Jhs. in der ostgot. Provence u. erhielt vor 515 ein nicht genanntes Bistum. Ein wei
terer A. war um 400 B Troyes (DUCHESNE 2,453), aus der Gegend von Orleans 
war ein A. ex Romanis, den Chlodwig zu wichtigen Missionen nach Burgund ent
sandte (Fredegar III, 18 u. Liber hist. Franc. 11-13). Einem A. ex Francis schreibt 
Gregor d. Gr. 599 (Gregor. Ep. IX, 217); er wird auf Grund der Gregor. Epp. VII, 12 
(Erwähnung von Dinamius u. Aureliana) u. 33 (Dinamius u. Aurelia) vom Hg. der 
Gregorbriefe mit der Familie des Marseiller Patrizius Dinamius in Zusammenhang ge
bracht. Zu nennen ist noch A., Sohn eines A., B Lyon im 9. Jh., vgl. zu ihm GERNER, 
Lyon 78. Inschriftliche Belege: Metz ( ca . 13, 4306), Reims (CIL. 13, 3257), Lyon (CIL. 13. 
1791), Fre>s (CIL 12, 264, 2. Jh.), Nimes (CIL 12, 3201). 

881 EWIG, Teilungen 22 f. 

147 



dürfte für die Familie des Sacerdos kaum eine größere Rolle, jedenfalls 
nicht in einem negativen Sinne, gespielt haben. Vielmehr lassen Äuße
rungen der Vita Nicetii vermuten, daß Sacerdos wohl bald nach 534 
dem fränkischen König hervorragende Dienste geleistet hat.332 Möglicher
weise sind es diese Dienste gewesen, die den König veranlaßt haben, bei 
der Neubesetzung des Bistums von Lyon kurz nach 541333 auf Sacerdos 
zurückzugreifen, auch wenn in Betracht gezogen werden muß, daß dieser 
bereits durch seine familiären Bindungen längst ein gewisses Anrecht 
auf dieses Amt gehabt haben könnte.334 

Den Höhepunkt ihrer Macht erreichte die Familie des Patrizius und 
Bischofs von Lyon zu einem Zeitpunkt (545/546), als dessen nur dreiund-
zwanzigjähriger Sohn Aurelian das höchste Kirchenamt der alten Metro
pole Arles erhielt.335 Sicherlich vor Ablauf seines ersten Amtsjahres 
noch wurden dem jungen Mann von Papst Vigilius Vikariat und Pallium 
verliehen,336 wobei die Intervention Childeberts bei dieser Verleihung337 

nicht nur zeigt, daß der Sohn des Sacerdos das Vertrauen des Königs 
besaß, sondern auch wahrscheinlich macht, daß jener schon bei der 
Bischofswahl ein entscheidendes Machtwort gesprochen hatte.338 

Dieser Brief des römischen Bischofs spricht nun auch auf die Auf
gaben und auf die Rolle an, die Aurelian neben der Vertretung der Inter
essen der römischen Kirche in Gallien auf einem noch weiteren, politi
schen Felde zugedacht waren: Man hatte ihn, wohl auf Grund seiner 
Vertrauensstellung bei Childebert, dazu ausersehen, über die federa zu 
wachen, die zwischen Ostrom und dem Frankenkönig geschlossen worden 

832 Als Sacerdos bei Childebert Nicetius als seinen Nachfolger durchzusetzen ver
suchte, verwies er dabei auf die von ihm geleisteten Dienste, vgl. VNicetii II, 3: 
Optime nosti, o rex piissime, quod tibi in omnibus necessitatibus tuis fideliter servierim 
ac quaecumque iniunxisti devote impleverim... 

833 Vgl. dazu S. 130. 
834 Die vielfältigen Familienbeziehungen der in S. Nizier begrabenen BB (Rusticus-

Viventiolus, Sacerdos-Aurelianus-Nicetius) lassen vermuten, daß es sich bei der Kir
che um die Grabkirche einer bestimmten Familie handelt. Damit werden auch gewisse 
familiäre Bande zwischen den beiden genannten Gruppen wahrscheinlich. 

335 Aurelianus ist 551 im Alter von 28 Jahren (vgl. Anm. 307) gestorben, war also 
546 23 Jahre alt. Zu den Grenzdaten seines Amtsantrittes vgl. Anm. 318. 

386 Ep. Arelat. 44 (MG Epp. 3, 64 ff.) von 546VIII23. Vgl. auch Ep. 43, die die 
Mitteilung der Verleihung an alle gallischen BB im Reiche Childeberts enthält; vgl. 
dazu auch LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 153 ff. 

887 Ibid. (Ep. 44) 65: Amministrationen vicum nostrarum fraternitati vestrae animo 
libenti committimus . . . quando et summi sacerdotii consortio vos dignos divina esse 
gratia iudicavit, et gloriosissimi Childeberti Francorum regis christiana et Deo placita 
in perhibendo vobis testimonio voluntas accessit. 

388 R. AIGRAIN, Catholicisme 1, 1070, spricht von einer Designation Aurelians 
durch Childebert, die allerdings in den Quellen nicht nachzuweisen ist. 
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waren.889 Gleichzeitig wird erwähnt, daß Aurelian bereits einen Boten 
an den Kaiser abgeschickt hat, daß die Botschaft von dem patricius 
Belisar selbst zum Kaiser, und die Antwort zum Bischof von Rom ge
bracht worden war.340 

Knapp vier Jahre später wird der päpstliche Vikar von Vigilius auf
gefordert, bei Childebert auf eine Intervention zugunsten der von den 
Goten bedrohten römischen Kirche zu drängen.841 

Zwischen diesen beiden Briefen scheint Arles in die Hände Theudeberts 
gefallen zu sein, wie aus einem Schreiben Aurelians an diesen fränkischen 
Herrscher hervorgeht.342 Theudebert betrieb im Gegensatz zu Childebert 
eine Politik, die gegen den Kaiser gerichtet war und infolge dessen den 
Bischof von Arles in Schwierigkeiten bringen konnte. Buchner hat den 
Brief des Bischofs von Arles sicher zu Recht als erste Fühlungnahme mit 
dem neuen Herrscher bezeichnet.343 

Gleichzeitig ist er aber auch mehr als das. In einem sehr geschickten 
rhetorischen Vorgehen844 zeichnet Aurelian das Bild eines Fürsten, der 
alle Tugenden der üblichen Laudatio in selbstverständlicher Weise in sich 
vereint, diese aber längst durch Verdienste nebensächlich werden ließ, 
die seinen wahren, höheren Wert ausmachen.845 Durch diese Darstellung 
eines christianus princepsu* leistet der Bischof dem König nicht nur die 
sicherlich erwartete, pflichtgemäße Huldigung, sondern es gelingt ihm 
auch, durch den Hinweis auf den Jüngsten Tag, vor dem principatus et 
potestates zittern, eine sehr hintergründige Drohung anzubringen.847 

839 Ep. Arelat. 44 (wie Anm. 336) 66: Oportet ergo caritatem vestram sacerdotali 
semper studio inter domnos filios nostros, clementissimos principes, et gloriosissimum 
virum, id est filium nostrum Childebertum regem gratiae initae (2 hss. haben: intactae) 
federa custodire. 

840 Ibid. Vgl. auch LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 153 ff. 
841 Ep. Arelat. 45, MG Epp. 3, 67 f. (von 550IV29). 
842 Ep. Austras. 10, MG Epp. 3, 124-126. Vgl. dazu BUCHNER, Provence 8 f. und 

69. Theudebert hat in Arles auch Münzen schlagen lassen, vgl. ibid. 8, Anm. 13. 
848 BUCHNER, Provence 9. 
844 Da von Aurelian neben seinen in schlichter Sprache verfaßten Regeln nichts 

weiter erhalten ist, muß es dieser Brief sein, der RICHE (vgl. fiducation 312) veran
laßt hat, Aurelian zu den letzten »eVeques lettres« Galliens zu rechnen. 

845 MG Epp. 3, 125: Praetereo generis tui summa sidereum; taceo et illud, quod 
unicus sceptris, multiplex populis, gente varius, dominatione unitus, solidus regno, 
diffusus imperio. Illud tarnen, quod stilo rerum magnitudo suggerit, non tacebo. Dicam 
igitur, quod ortum moribus transcendisti . . . - Das zuletzt angewandte Lobschema 
(ortum moribus transcendere) stellt das wichtigste Grundschema des aristokratischen 
Lobes dar, vgl. dazu Teil I, Anm. 140 u. spielte noch bei der Interpretation des Epit. 
Sacerdotis eine Hauptrolle (Teil IL 2. 3.1). 

846 Ibid.: A christiano principe inestimabilis ratio Deo reddenda est. 
847 Ibid.: In hac itaque die (seil, dies iudicii), quam memoravimus, faciat vos Dem 

omnipotens post longissima tempora ac felicia sceptra variis exornatum virtutibus et 
summa remuneratione dignos venire . . . 

149 



Dieser Fürstenspiegel848 entspricht in Tendenz und Inhalt dem Brief, 
den etwa 60 Jahre zuvor Remigius von Reims als Oberhaupt der kirch
lichen Belgica secunda dem Franken Chlodwig als neuem Regenten dieser 
Provinz schrieb.849 Beide Beispiele sind bezeichnend für das Selbstver
ständnis einiger Oberhirten, die es wie Ambrosius von Mailand oder 
Hilarius von Arles850 als ihre Aufgabe betrachteten, das Bild des princeps 
christianus ständig wachzurufen. 

Die gewichtige Position, die Aurelian anvertraut worden war, ist auch 
im Lichte der erheblich gesteigerten Bedeutung von Arles durch die 
Tätigkeit des Caesarius zu sehen, der der alten Metropole wieder die 
Gunst der römischen Bischöfe verschaffte.851 Nach dem Tode des Cae
sarius hat Childebert darauf eingewirkt, daß dessen Nachfolger Auxanius 
die gleiche Stellung eines päpstlichen vices und Primas für Gallien er
hielt,852 wobei der Gedanke nicht fernliegt, daß der König über den 
Bischof von Arles auch über die Kirchen Galliens Einfluß gewinnen 
wollte, die nicht in seinem eigenen Teilreich lagen. 

Der zentralen Stellung des Bistums entsprach die soziale Herkunft der 
Bischöfe, auch wenn Auxanius selbst wohl nicht mit jenem von Sidonius 
Apollinaris genannten Sohn eines gallischen Präfekten zu identifizieren 
ist.858 Dagegen ist nicht nur Aurelian, sondern auch sein direkter Nach
folger Sapaudus Sohn eines patricius gewesen854 und mit dem dann nach
folgenden Licerius errang wieder ein Mann aus der engsten Umgebung 
des Königs, nämlich ein ehemaliger Referendar Guntchramms, diese Po
sition.855 

848 Vgl. dazu EWIG, Christlicher Königsgedanke 18, Anm. 44a, u. ausführlicher 
ANTON, Fürstenspiegel 50. ANTON glaubt mit Recht, daß die merowingischen Mahn
schreiben als Vorläufer der späteren Fürstenspiegel anzusehen sind. 

849 Ep. Austras. 2, MG Epp. 3, 113. 
850 Nach VHilarii 13, verwies Hilarius einmal selbst den Präfekten aus der Kirche, 

nachdem sich dieser trotz seiner Ermahnungen, ut ab iniustis iudiciis se temperaret, 
nicht gebessert hatte. 

851 Vgl. LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 118 ff. (Die Erhebung des Bischofs Caesarius 
zum Primas von Gallien). Siehe auch STROHEKER 80. 

852 Ep. Arelat. 41, MG Epp. 3, 61 (von 545V22): Sicut nos et pro tuae caritatis 
affectu et pro gloriosissimi filii nostriy regis Cbildeberti, christiana devotione mandatis 
vices nostras libentissima voluntate contulimus... 

858 Vgl. diese Identifikation bei AA SS Iun. III, 108. Zu dem 468/69 bezeugten 
Auxanius siehe STROHEKER 55. 

854 Vgl. LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 156. Wie aus Ep. Arelat. 49, MG Epp. 3, 
72 f. von 556X1112 hervorgeht, war der Vater des Sapaudus, der patricius Placidus, 
für die Besitzungen der römischen Kirche in Gallien (vgl. zu diesen LANGGÄRTNER 
168 f.) verantwortlich. 

885 DUCHESNE 1,259 u. bes. LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 169. Licerius hatte nach 
einem Brief Gregors des Großen (MG Epp. 1, 427) lange Zeit, bevor er B Arles wurde, 
das gallische Patrimonium verwaltet, ohne die Erträge nach Rom abzuführen. 
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Die Tätigkeit des Aurelianus in Arles selbst ist weniger ausführlich 
überliefert; wir wissen, daß er zwei Klöster mit den Patrozinien der 
Maria und des Apostels Petrus gründete, und daß er für beide Institu
tionen eine Regel schrieb.856 Das Mitwirken Childeberts und seiner Ge
mahlin Ultrogotha bei der Gründung von Saint-Pierre paßt ausgezeich
net in das Bild, das wir von dem Verhältnis des Königs zu der Familie des 
Sacerdos entworfen haben. 

Aber auch Sacerdos ist als Klostergründer bekannt. Er gilt als der Be
gründer des Nonnenklosters Saint-Pierre (!) in Lyon,857 ebenso wie der 
Kirchen Saint-Paul und Sainte-Eulalie.358 Unter seinen Stiftungen findet 
sich wie bei denen seines Sohnes in Arles neben dem Patrozinium des 
Apostels Petrus aber auch das der Maria, welches er für ein von ihm 
erstelltes cenodochium bestimmte.859 Bei diesem Xenodochium scheint es 
sich um das gleiche zu handeln, das im Kanon 15 des Konzils von Orleans 
aus dem Jahr 549 als Gründung Childeberts und seiner Gemahlin Vulthro-
gotho bezeichnet wird.360 Mit einiger Wahrscheinlichkeit haben wir es 
hier mit einer gemeinsamen Gründung des Königs mit seinem ersten 
Reichsbischof zu tun - ein Vorgang, der in der Gründung von Saint-
Pierre in Arles eine Parallele gehabt haben dürfte. 

In diesem Konzil, das von sechs Metropoliten und insgesamt 50 Bi
schöfen besucht wurde, unterschrieben die Kirchenfürsten von Lyon und 
Arles in augenfälliger Darstellung ihrer Macht an erster und zweiter 
Stelle.361 

Zwei Jahre danach sollten beide sorte suprema*92 vereint werden. Am 
16. Juni 551 starb der junge Bischof von Arles und wurde in der Kirche von 
Lyon begraben, die für seinen bischöflichen Vater als letzte Ruhestätte 
vorgesehen war. Bald darauf folgte ihm der Vater, der im fernen Paris 
gestorben war, wo er noch den König dazu bestimmen konnte, ein wei-

858 Vgl. Anm. 293. Erster Abt von Saint-Pierre war ein Florentinus, der nach den 
Angaben seines Epit. (ILCV1644; vgl. dazu ausführlich ATSMA, Klosterbewohner 2-1-3) 
nach über fünfjährigem Abbatiat am 12. April 553 starb. Er trägt bezeichnenderweise 
einen Namen, den bereits ein Onkel Aurelians getragen hatte (vgl. oben u. Anm. 322 ff.), 
der allerdings nach der VNicetii II, cap. 1, schon vor 553 gestorben war. 

857 Vgl. COVILLE 320 mit Literatur. 
858 COVILLE 320 u. 461. Ste-Eulalie wird später Saint-Georges. 
859 So seine Vita, die bei dem Prozeß der Nonnen von Saint-Pierre mit den Kano

nikern von Saint-Nizier 1309 vorhanden war, deren Alter aber auf Grund der 
wenigen, bei GUIGUE, Obituaire, S. XV, Anm. 5 überlieferten Zeilen kaum bestimm
bar ist. Vgl. dazu COVILLE 318, Anm. 5. Zu dem »h6pital d̂ die* a sainte Marie« vgl. 
ibid. 320. 

880 Vgl. Conc. Galliae 2,153. 
881 Ibid. 157. In einer einzigen Handschrift steht Aurelian vor Sacerdos, vgl. 

BRETHOLZ, Unterschriften 544, Anm. 1. 
882 Epit. Sacerdotis (ILCV1072) v. 11. 
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teres Mitglied der Sacerdosfamilie, seinen Neffen Nicetius, als Nach
folger zu designieren. 

Das Grabgedicht des Aurelianus gibt einen Nachhall dieses doppelten 
Unglücksfalles in einer der bedeutendsten Familien Galliens, dem die 
Klagen der plebes von Arles und Lyon einen angemessenen Ausdruck 
verleihen. 

II.2.4. Bischof Nicetius von Lyon 

II.2.4.1. Caritas Nicetii: >Väterliche< Herrschaft in Spätantike 
und Frühmittelalter 

Die im vorigen Kapitel angedeutete Verwandtschaft des Nicetius368 

mit seinem Vorgänger ist auf Grund einer kurzen Bemerkung bekannt, 
die Gregor von Tours in der zur Ehre seines Großoheims verfaßten 
Vita II gemacht hat.864 Als zweifacher Erbe des Sacerdos, durch die Ver
wandtschaft des Blutes wie des Amtes, erscheint Nicetius auch in der 
eigenen Grabschrift: 

Quique Sacerdotis factus bis proximus heres 
sanguine coniunctus culmine sede simulU5 

Daß trotz dieser Verwandtschaft Charakter und Tendenz des Grab
gedichtes sich von den übrigen Epitaphien aus Saint-Nizier so wesenhaft 
unterscheiden, wurde bereits angemerkt. In der Tat liegt diesem Epitaph 
ganz im Gegensatz zu den Laudationen der Rusticus, Aurelianus, Sacer
dos und Priscus eine >asketische< Idealvorstellung zugrunde, die das Bild 
des Bischofs in die Nähe von Gestalten wie Hilarius von Arles, vor allem 
aber auch von seinen eigenen Vorgängern in Lyon selbst, nämlich Iustus 
und Eucherius, rückt. Dieser Zusammenhang ist interessanterweise schon 
von den Zeitgenossen gesehen worden, wie eine Episode aus seiner Bio
graphie verrät.866 Es spricht weiter für den Wert unserer Zeugnisse, daß 

868 Zum Lebenslauf des Nicetius vgl. COVILLE 330 f. u. STROHEKER 259. Zu seiner 
Herkunft vgl. S. 146 f. Seine Geschwister sind die Großmutter von GvT, sowie Gun-
dulfus, domesticus u. dux Childeberts IL; vgl. zu ihm WERNER, Adelsfamilien 99. Zu 
anderen Trägern des Namens Nicetius vgl. S. 173 ff. 

364 VNicetii II (== GvT, Vitae patrum 8) 3: >Rogo<3 ah (seil. Sacerdus), >ut Nicetius 
presbitety nepus meusy eclesiae Lugdunensi substituatur episcopus<. 

865 CLE1387; LeBLANT25; CIL 13,2400; KOPP, Neues Elogium 25 f. (Vf. weist das 
Epit. dem Venantius Fortunatus zu); ILCV1073; siehe auch GUIGUE, Proces-verbal de 
1308, 149 f., vv. 5 f.; vgl. auch v. 1: Ecce Sacerdotis qui iura sacerdus . . . 

366 VNicetii II, 5. Nicetius erscheint dem presbyter seiner Begräbniskirche (S. Ni-
zier) in Begleitung von Iustus und Eucherius. 
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das Idealbild von dem asketischen Bischof Nicetius von mehreren, unter
einander unabhängigen Quellen der Zeit bestätigt wird. 

Nicetius von Lyon, der nicht die Erfahrung und die machtvolle Aus
gangsposition eines hohen Staatsamtes wie seine Kollegen Rusticus, Sacer-
dos oder Priscus in sein geistliches Amt mitbringen konnte, der auch nicht 
politischen Einfluß wie Aurelian besaß, überragte diese genannten Prä
laten als Heiliger bei weitem. Sein Kult hat die übliche Erinnerungsfeier 
für bedeutende Personen367 weit übertroffen: Das Martyrologium Hiero-
nymianum erinnert nicht nur seinen Todestag, den 4. April, sondern auch 
den Tag der Ordination, den 19. Januar. Seine nachgewiesene Wunder
kraft scheint auch hier wieder in ursächlichem Zusammenhang mit seinen 
>asketischen< Tugenden zu stehen, von denen bereits die Rede war.368 

Ebenso offensichtlich wird noch ein zweiter Zusammenhang. Der 
Unterschied der Tugenden eines Sacerdos oder Rusticus zu denen des 
Nicet beruht sicherlich nicht nur auf einer charakterlichen Differenz. 
Er besteht vielmehr in der Tatsache, daß Nicetius von Jugend an zu 
einer kirchlichen Karriere bestimmt war,368 deren ausgesprochenes Ziel 
die Weihe zum höchsten kirchlichen Amt war, ein Ziel, das er freilich 
auf Grund seiner Herkunft früher oder später erwarten durfte.370 

Demgegenüber haben Aristokraten wie Sacerdos oder Aurelian dieses 
Amt sicherlich in der Einsicht angetreten, daß es ihnen den größtmög
lichen Wirkungskreis verschaffen würde. Zweifellos sind beide keine 
weniger bedeutenden Würdenträger gewesen als ihr Verwandter. Daß 
dennoch letztlich die Tätigkeit des Nicetius von der Lyoner plebs mehr 
honoriert wurde, legt von der Kraft asketischen Gedankengutes im 
6. Jahrhundert ein beredtes Zeugnis ab. 

Als der im Sterben liegende Sacerdos seinem König in Paris den Nice
tius als Nachfolger empfahl, charakterisierte er ihn nach den Worten 
Gregors von Tours als amator castimoniae dilectorque eclesiarum et in 
elymosinis valde devotus?11 Die drei angesprochenen Bereiche werden 
wir in allen Laudationen des Bischofs durch Gregor von Tours,372 durch 

867 Vgl. dazu Teil IL 2. 2. 3. 
868 Zum Zusammenhang von Tugenden und der Wunderkraft vgl. Teil IL 1. 3. 2 u. 

bes. Anm. 208 ff. 
369 VNicet i i I, 2 : ab infantia religionis cultum non minus servavit in sensu, quam 

suscepit in babitu. 
370 Vgl. VNicetti II, 1. Artemia, die Mutter des Nicetius, spricht hier wie folgt zu 

ihrem Gatten, dem Senator Florentinus: quia ego ex concepto a te sumpto epi&copum 
gero in u t e r o . 

871 Ibid. 3. 
872 Vgl. GvT, HF 4, 36; Glor. conf. 60; Vita IL 
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den von Aetherius von Lyon beauftragten Verfasser seiner Vita I373 

ebenso wie durch den Dichter der Grabschrift übereinstimmend wieder 
vorfinden. 

Die überragenden Eigenschaften des Nicetius liegen also in den drei 
folgenden Bereichen: In seiner asketischen castitas, in der Liebe (caritaszu) 
des gegenüber Volk und Klerus von Lyon Herrschaft ausübenden Bi
schofs, wie seiner Freigebigkeit gegenüber den Notleidenden.375 

Der wohl wichtigste Teil der gelobten Tugenden ist die Liebe des 
Kirchenfürsten, die ihr Vorbild in der Caritas Christi hat. Ihr liegt eine 
Norm christlichen Lebens zugrunde, die in der vita apostolica™ der 
literarischen Ausgestaltung des Apostellebens in den apokryphen Akten 
des 3. Jahrhunderts ihren Ausdruck gefunden hat: Caritatem vero> quam 
apostolus cum omnibus, si possibile esset, observare praecipit, hie possi-
biliter ita in eunetis exereuit... .377 

Tatsächlich spricht auch sein Epitaph bereits im dritten und vierten 
Vers von der Liebe, die Nicetius bei der Leitung der Kirche von Lyon 
gegenüber dem Klerus gezeigt hat: 

Urbs Lugdune, tuum rexit per tempora clerum 
ecclesiamque dei cordis amore colens978 

878 MG SRM 3, 521 ff. Zu der VNicetii vgl. COVILLE 323 ff. Die von Aetherius, 
dem 2. Nachfolger des Nicetius beauftragte Vita stammt nach den hier überzeugenden 
Ausführungen von COVILLE aus dem Jahr 586, die Vita II Gregors ist vermutlich nur 
kurze Zeit später, wohl 587 geschrieben worden. Gregor hatte zu Recht das Fehlen 
der Schilderung der Herkunft des Heiligen bemängelt, vgl. das Vorwort der Vita II: 
de cuius vita retenetur quidem exinde libellus nobiscum, nescio quo conpositusy qui mul-
tas quidem virtutes eius pandit, non tarnen vel exordium nativitatis conversionisque 
eius vel seriem virtutum declarat ad liquidum. 

374 Vgl. dazu BLAISE, Auteurs chre*tiens 133 f. Gegenüber der modernen, einge
schränkten Bedeutung (Unterstützung von Notleidenden, Almosengeben) ist Caritas 
hier als >terminus technicus< für die bischöfliche Herrschaftsausübung zu verstehen, 
die sich an der Caritas Christi orientiert, die aber, wie zu sehen sein wird, in kaiser
lichen und aristokratischen Formen der Herrschaftsausübung gewichtige Parallelen hat. 

875 Vgl . G v T , Glor. conf. 60: vir totius sanetitatis conversationis castissimae, caritatis 
eximiae ... Cuius elymosinae atque humanitates . . . nee enarrari a nobis possunt. Vgl . 
die Trias auch bei G v T , H F 4, 36: vir totius sanetitatis egregius, castae conversationis. 
Caritatem vero . . . exereuit... Erat... elemosinarius ... 

376 Vgl . F R A N K , Vi t a apostol icaj zu den Apos te lak ten siehe ibid. 153. Z u m inner 
kirchlichen Gebrauch der Vateranrede in den ersten christlichen Jahrhunderten vgl. 
auch JERG, Vir venerabilis 279 f. 

377 GvT, HF 4, 36 zu Nicetius. Daß sich diese Caritas tatsächlich auf die Kirchen
herrschaft des Bischofs bezieht, ist aus dem anschließenden Kommentar Gregors von 
Tours zu ersehen: Nam si commotus contra aliquem pro negligentia fuit, ita protinus 
emendatum reeepit, tanquam si non fuisset offensus. Erat enim castigator delinquentium 
poenitentumque remissor... 

878 Vv. 3 f. Vgl. dazu auch das Epit. Tetrici (Fort. Carm. IV, 3) v. 6: rexisti placido 
pastor amore gregem. 
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Das Zitat läßt eindeutig Bereiche der Herrschaftsausübung anklingen, 
mit denen die Caritas in engstem Zusammenhang steht. Unter anderem 
sei hier an die väterliche Liebe des pater ecclesiae gegenüber dem Klerus 
wie dem Kirchenvolk erinnert,879 oder an die Zuneigung des pater pau-
perum zu allen Notleidenden.880 

Diese väterlich liebende Beziehung wird in Bischofslaudationen durch 
Bezeichnungen wie amore pater {amor urbis), pietate pater, pater populi 
immer wieder zum Ausdruck gebracht,881 sodaß man in der >Väterlich-
keit< mit Recht die innere Norm des Bischofsamtes sehen konnte.882 Hier 
ist nun zu fragen, ob die Caritas Christi, ob speziell christliches Gedanken
gut888 bei der Ausgestaltung des >Vater<-Bildes im Zusammenhang mit der 
Herrschaftsausübung wirklich den entscheidenden Anteil gehabt hat. 

Ernst Jerg, der in seiner Arbeit über die Titulatur der Bischöfe grund
sätzlich die anregenden Thesen von Theodor Klauser zur Einreihung 
des Klerus in staatliche Rangklassen884 mit guten Gründen zurückge
wiesen hat,885 machte nichtsdestoweniger darauf aufmerksam, daß die 
Vateranredeform des Kaisers gegenüber von Bischöfen seit Konstantin 

870 Vgl. VNicetii I, 17. Hier ist im letzten Kapitel die Rede von dem Auftraggeber 
der Vita, B Aetherius von Lyon, der trotz der ihm gegenüber geleisteten devotio populi 
Lugdunensis nicht der erste, sondern der zweite Nachfolger des Nicetius wurde: quo 
etiam obtinente (seil. Aetherius das Bischofsamt), factum est, ut qui fuit actenus p a 
ter p a t r i a e , nunc esset e c c 1 e s i e. 

880 Dazu ausführlich TOBEI, Bischofsamt u. NOETHLICHS, Bischofsbild 39 ff. 
881 Vgl. Anm. 378 u. weitere Beispiele: Epit. Eumeri (Fort. Carm. IV, 1) v. 10: 

pietate pater (vgl. auch Zusammenstellung bei KOPP, Neues Elogium 15); Epit. Gregori 
(ibid. 2) v. 8: fovit amore patris; Epit. Tetricii (ibid. 3) v. 15: atme pater; Epit. 
Galli (ibid. 4) v. 20: pastor ut offieiis esset, amore pater; Epit. Exoci (ibid. 6) v. 2: 
...voluit plebs superesse patrem; Epit. Chalacterici (ibid. 7) v. 25: sanete pater; 
Epit. Leonti I. (ibid. 9) vv. 23 f.: cordis in amplexu retinens et pectore plebem, I diceret 
ut populum se generasse patrem, u. ibid. v. 31 (vgl. Anm. 387); Epit. Leonti IL (ibid. 
10) v. 16: hunc ait esse patrem; Epit. Sidonii (ILCV1067) V. 1: sacer pater (sein Vorgän
ger?); Epit. Pantagati (Le BLANT 429) vv. 5 f.: Hoc igitur saneti conduntur membra 
sepulchro I Pantagati patris pontificisque pii; Epit. Marii (EGLI21) v. 21: pietate pa
ter. Pater populi vgl. bei Fort. Carm. II, 14, v. 20, weitere Bezeichnungen dieser 
Art vgl. bei HURTEN, Gregor d. Gr. 37, Anm. 117. 

S82 HURTEN, Gregor d. Gr. 38. 
388 EVIG, Christlicher Königsgedanke 8, betont den grundsätzlichen Unterschied 

der Herrschaftsauffassung der stoischen humanitas u. der christlichen Caritas. Vgl. aber 
Cic. de offic. 1,17, 57: cari sunt parentes, cari liberi, propinqui familiäres sed omnes 
omnium caritates patria una complexa est (vgl. bereits den engen Zusammenhang von 
familiärer u. staatlicher Sphäre). Vom amor civium ist bei Cic. de virtut. 4 und 10 
die Rede. Andererseits ist der Begriff der humanitas in christlichen Texten des 6. 
Jhs. gebräuchlich, vgl. Anm. 375 (Nicetius) oder Le BLANT 483 (Epit. Pascasii pres-
byteris: humanetate largissimus) u. WUILLEUMIER, Viennois 96 (Epit. Lauf...] huma-
nit[ate plenusj). 

884 KLAUSER, Bischöfliche Insignien, pass. 
888 JERG, Vir Venerabilis, vgl. bes. Schluß, 284-86. 
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eine ältere, zweifellos nichtchristliche Wurzel hat.886 Die Anredeform 
pater oder parens gebrauchte der Kaiser nämlich auch für die höchsten 
Würdenträger des Reiches, so etwa schon für einen Präfekten des Jah
res 222.387 

Im Gebrauch der politischen Sprache, deren sich seit dem 4. Jahr
hundert ohne Unterschied auch die christlichen Autoren bedienen, ist das 
>Vater<-Gleichnis mit guten Gründen »gut römisch« genannt worden.388 

Die Träger staatlichen Lebens, die Senatoren hießen patres*89 führende 
Staatsmänner konnten als parentes perpetui gelobt werden.390 Es ist des
halb nur folgerichtig, wenn bei der Ausbildung der Kaiseridee der Vater
begriff die Hauptrolle gespielt hat; nach Alföldi ist der Vatername 
»Oberbegriff, der das ganze Wesen des Prinzeps umfaßt«.391 

Dieser politische Vaterbegriff< hat auch bei der Einführung der 
patriciatus dignitas durch Konstantin mitgespielt,392 er läßt sich bis zu 
dem Nachfolger des Nicetius, einem ehemaligen pater patriae?** bei den 
höchsten Amtsträgern des Staates verfolgen.394 Erst nach dem 6. Jahr
hundert scheint die Vaterbezeichnung für staatliche Beamte zu ver
schwinden und bleibt allein dem König und den hohen kirchlichen Rän
gen erhalten.395 Väterliche Herrschaft ist vor allem ausgezeichnet durch 
den Nachweis von amor, wie bereits aus den oben zitierten Versen des 
Nicetiusepitaphs, aber auch aus Formulierungen wie amore pater hervor-

888 Ibid. Teil III, 3: Zur >Vater<-Bezeichnung für Bischöfe in kaiserlichen Texten, 
278-283. 

387 Ibid. 281. Vgl. auch Anm. 290 mit Literatur. Bes. häufig ist seit dem 4. u. 5. Jh. 
die stereotype Anrede parens karissime atque amantissime; vgl. dazu das Epit. Leontii I., 
eines hochadeligen Bischofs (Fort. Carm. IV, 9) v. 31: principihus c a r u s huiusque 
amor unicus urbis. 

388 ALFÖLDI, Vater des Vaterlandes 42. 
889 Ibid. 43. Vgl. dort verschiedene Definitionen nach zeitgenössischen Autoren: 1) 

patres ab honore appellati (Liv. I, 8, 7 u. Cic. de re publ. II, 12, 23); 2) appellati sunt 
propter caritatem patres (Cic. de re publ. II, 8, 14); 3) curae similitudine patres appel-
labantur (Sallust, Catilina 6,6), 

890 Ibid. 44. Parens (pater) patriae war die bei weitem höchste Auszeichnung eines 
Staatsmannes, sie beruht auf der Vorstellung vom >Retter des Staates<, vgl. ALFÖLDI 
80 ff. 

891 Ibid. 93. 
892 KÜBLER, Patres 2231 u. JERG, Vir venerabilis 282 f. Vgl. etwa das Epit. Osii 

patricü (ILCV83, um 400) v. 1: lux patriae, sublime decus p(ate)r Osius urbis. 
893 Vgl. Anm. 379. Zu Aetherius siehe Teil II. 2. 5. 
894 Vgl. dazu ENSSLIN, Praefectus praetorio, pass. Vgl. zum 5. Jh. Epit. Nymfii 

(ILCV391) v. 9: te coluit proprium provincia cuncta parentem, zum 6. Jh. vgl. das 
Epit. Liberii (ILCV75; L. war gall. Präfekt) v. 13: cunctis mente pater, ebenso Epit. 
Attici (Fort. Carm. IV, 16) vv. 9 f. u. 16: omnibus ut populis esset amore parens, 
Epit. Basili inlustris (ibid. 18) vv. 11 f.: regis amor, carus populis, ita pectore dulcis I ut 
fieret cunctis in bonitate parens, vgl. auch die beiden in Anm. 407 zitierten Beispiele. 
Unter den vielen Belegen für die merowingischen Könige sei nur Fort. Carm. II, 11, v. 
16 u. ibid. VI, 2, v. 12 hervorgehoben. 

895 Vgl. JERG, Vir venerabilis 282 f. 
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geht.396 Die durch amor gekennzeichnete, liebevolle Haltung ist nun nicht 
nur typisch für die Herrschaft der Kirchenfürsten,897 sondern findet sich 
ebenso im Lob spätantiker Ehreninschriften wie in den Laudationen des 
6. Jahrhunderts für vornehme, Herrschaft ausübende Laien.398 

Die zahlreichen Belege der Ehreninschriften gelten fast ohne Aus
nahme einer Gruppe von Mächtigen, die in einem vorangehenden Ab
schnitt bereits erwähnt wurde, den Patronen.399 Die Brücke zur Vater
vorstellung wird hier sicher nicht nur durch die etymologische Wurzel 
des Wortes patronus geschlagen. Diese Brücke besteht vielmehr in der für 
die spätantike Entwicklung so charakteristischen Funktion des Patrons, 
der von seinen Zeitgenossen eben mit Attributen aus der Sphäre der 
Familie angesprochen werden konnte, einer Funktion, die der >Vater<-
Idee durch Wesenszüge der Herrschaftsausübung eng verhaftet ist.400 

Diese Wesenszüge gelten aber auch in auffallendem Maße gerade für die 
(Schutz-)Herrschaft der Bischöfe jener Zeit.401 

Die eigentliche, traditionelle Tugend des väterlichen Herrschers aber 
ist die paterna pietas,402 die ebenso wie das zugehörige Adjektiv pius 
im Nicetiusepitaph genannt wird.408 Die Häufigkeit der Erwähnung der 
pietas in der lateinischen Epigraphik404 geht auf die Vielseitigkeit dieser 
Tugend zurück, die unter anderen Bedeutungen allgemein für Frömmig-

896 Vgl. Anm. 381. 
897 Neben den in Anm. 378, 381 genannten Beispielen vgl. noch die Bezeichnung 

amator, amandus im Epit. Galli (Fort. Carm. IV, 4) v. 21. 
398 Vgl. ILS1126 (adfectio), 1230, 1233, 1235, 1240 (ex affectu), 8979, 8982, 8987. 

Dazu Epit. Attici (wie Anm. 394), Epit. Avoli (Fort. Carm. IV, 21) v. 8: plebis amore 
placens . . . Dazu gehört auch amatus, vgl. Epit. Orienti (ibid. 24) v. 9; Epit. Lau[.. J 
(WUILLEUMIER, Viennois 96, a. 536). 

899 Vgl. Teil II. 2.2. 3 u. ibid. bes. Anm. 193. Vgl. z.B. ILS1235 (C 340/350): ob 
merita erga se et provinciam continentiae patientiae . . . et amoris in omnes praecipui, 
ordo . . . patrono posuit. Ebenfalls für Patrone sind ILS1230, 1233, 1240 (ex affectu), 
8982, 8987. 

400 Vgl. auch ALFÖLDI, Vater 46 (Patron als parens) u. S. 138, wonach die Schutz
herrschaft des höchsten Patronus, des Prinzeps, bei dem Vorstellungsumkreis um den 
pater patriae einen bedeutenden Anteil hatte. HARMAND, Patronat 433, hat eine Reihe 
bischöflicher Tätigkeiten zusammengestellt, die vorher vom patronus civitatis ausgeübt 
wurden. 

401 Vgl. bereits die Anm. 195-197 zu einigen entsprechenden Befugnissen der Bischöfe 
durch die kaiserliche Gesetzgebung, in der die Funktion des Fürsprechers deutlich wird. 
Vgl. aber bes. HARMAND, Patronat 486: »Quant ä l'action philanthropique et ge^reuse 
qu'il (seil, le patron) exergait autrefois, c'est l'figlise qui la recueille en grande partie, 
et c'est YMqae qui, ä cet e*gard, tend ä se substituer aux bienfaiteurs civils.« 

402 Fort. Carm. III, 14, v. 7 (auf den B Köln Carentinus). 
408 ILCV1073, v. 10 (simplieibus pius) u. v. 21 (mitis pietate serenus). 
404 KNOTT, Special Language 76: »Similarly, pius and pietas sometimes have the 

Christian meaning, sometimes the general one - it is not always easy to teil which we 
have.« 
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keit, für die Beziehung zu Gott (den Göttern), vor allem aber für das 
Verhältnis zu verstorbenen, aber auch lebenden Familienmitgliedern, 
ebenso wie zum Vaterland stehen kann.405 

In dem Zusammenhang der Laudationen von sozial und politisch füh
renden Personen dient pietas meistens jedoch der Charakterisierung einer 
speziellen Herrschaftsausübung: Qui iure est dominus, sed pietate pater, 
lobt Fortunat den merowingischen König Charibert.406 Aufschlußreich 
ist auch die Formulierung in einem Grabgedicht eines Bischofs von 
Vienne, der zuvor Patrizius gewesen war: Qui cum iura dar et... adiuncta 
pietate modis iustissima sanxit patricius, praesul patriae rectorque vo-
catus.m 

Ohne Zweifel wird jedoch die pietas im 6. Jahrhundert auch als 
Charakteristikum der bischöflichen Herrschaft angesehen, sodaß sie ein
mal als »vertu sacerdotale par excellence« bezeichnet werden konnte.408 

In diesem Sinne stellt Fortunat die pietas des Bischofs Gregor vonLangres 
der unerbittlichen Herrschaft des ehemaligen Grafen von Autun gegen
über: ar biter ante ferox, dehinc pius ipse sacerdos I quos domuit iudex 
fovit amore patris.409 Der hier wieder offensichtliche Zusammenhang mit 
der >Vater<-Idee wird zusätzlich durch Formulierungen wie pietate pa-
term unterstrichen, die liebende Beziehung zu dem anvertrauten Volk 
heißt pius amor*11 

Auf Grund von Belegen der Merowingerzeit, die die pietas in ihrer 
überwiegenden Mehrzahl Bischöfen und den (fränkischen wie west
gotischen) Königen zuordnen, hat man geschlossen, daß für das mero-

405 Vgl. BLAISE, Auteurs chretiens 624 f. u. GAUDEMET, Familie I, bes. 335 ff. Vf. 
zitiert hier Cic. de iur. 2, 22, 65, wonach Pietas Pflicht erga patriam aut patentes sei. 

406 Fort. Carm. VI, 2, v. 12. 
407 Epit. Namatii ( L C B L A N T 4 2 5 ) VV. 11-13. Zu beachten ist der Zusammenhang mit 

der >Vater<-Idee; eine entsprechende Formulierung enthält das Epit. eines weiteren 
Patrizius des 6. Jhs., Pantagatus ( ILCV211 ; zur Person STROHEKER 277), vgl. v. 13: 
. . . custus patriae recturque vocatus. 

408 CERFAUX/TONDRIAU 309. Bereits Augustin vergleicht die Rolle des Vaters mit ei
nem episcopale officium, vgl. GAUDEMET, Familie I, 350. 

409 Epit. Gregori (Fort. Carm. IV, 2) vv. 7 f. Ebenso Epit. Eumeri (ibid. 1) v. 10: 
Inde gradu iudex, hinc pietate pater. Der Charakter der Tugend wird durch v. 21 des 
Epit. Marii ( E G L I 2 1 ) klar: Quem pietate patrem dulcedinis arma tuentem (BESSON, 
Epit. beati Marii: tenentem). Aufschlußreich ist Epit. Leonti I. (Fort. Carm. IV, 9) 
v. 13: hie pietate nova eunetis minor esse volebat, der ein Verständnis einer pietas anti-
qua (des traditionellen, kaiserlichen Herrschers) vorauszusetzen scheint. 

410 Vgl. Anm. 381, aber auch Epit. Sacerdotis (ILCV1072, V. 1: pietate Sacerdus). 
Die pietas findet ebenfalls Erwähnung im Epit. Chalacterici (Fort. Carm. IV, 7, v. 9), 
Epit. Cronopi (ibid. 8, v. 5), Epit. Aviti (Le BLANT 402, v. 5), Epit. Valentiani (EGLI 37, 
v .5 ) . 

411 Epit. Galli (Fort. Carm. IV, 4, v. 17) u. Epit. Leonti I. (ibid. 9, v. 10). In 
Bischofsepit. erscheint pius noch im Epit. Ruriciorum (ibid. 6, v. 13) u. im Epit. Con-
cordii (vgl. Teil IL 1.2). 
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wingische Königtum eine Ethik in »Anlehnung an das priesterlich-
bischöfliche Lebensideal« konzipiert worden wäre, »die Hauptkönigs
tugenden sind demnach Iustitia und Pietas«.412 Diese Feststellungen wider
sprechen ganz offensichtlich den bisher gemachten Erfahrungen bezüg
lich der Tradierung von Tugenden und Eigenschaften in den Laudationen 
bis zum 6. Jahrhundert und machen zur gleichen Zeit die Gefahr deutlich, 
der der Mediävist insbesondere auf Grund einer einseitigen, von der 
Kirche überlieferten und ausgesuchten Quellenbasis ausgesetzt ist. Die 
Pietas, die (später zusammen mit den Epitheta pius und piissimus) von 
Augustus413 bis Mauricius414 als zentrale Tugend des Prinzeps anzuspre
chen ist, bedurfte sicher nicht des Umweges über die Bischöfe bis hin 
zu ihrer Stellung als Herrschertugend merowingischer Könige, ebenso
wenig wie dies der Fall für die Vaterbezeichnung gewesen ist. In einer 
politischen Landschaft, die neben dem Kaiser von Angehörigen des pius 
ordo (= Senat),415 also von Senatoren (a pietate patres)416 bestimmt wird, 
dient die pietas und die zugehörigen Adjektive der Charakterisierung 
einer väterlichen Herrschaftsausübung, die seit Konstantin freilich auch 
mit christlichen Inhalten versehen werden konnte. 

412 ANTON, Fürstenspiegel 55. Ebenso EWIG, Christlicher Königsgedanke 41: 
»Iustitia und dementia (Pietas) hatten dem merowingischen Königsbild bereits eine 
christliche Färbung gegeben«. Das Mißverständnis der wichtigsten römischen Herr
schertugenden wird von letzterem Vf. noch unterstrichen, wenn er ibid. Anm. 156 ein
schränkt, daß es natürlich auch heidnische Grundlagen gegeben habe: Unter die d e 
mentia konnten auch nicht spezifisch christliche Tugenden wie Leutseligkeit u. Freigie-
bigkeit subsumiert werden(!). Der Hauptfehler beider Vf. scheint zu sein, daß sie 
nicht zwischen privaten Tugenden und den offiziellen Herrschertugenden unterschei
den. 

413 Vgl. Monumentum Ancyranum, Zitat Teil I, Anm. 32. Pietas wird schon hier 
zusammen mit dementia u. iustitia gelobt, die zu allen Zeiten das Kaisertum repräsen
tiert haben, vgl. dazu TAEGER, Charisma 715 (Index), KOCH, Pietas u. ALFÖLDI, 
Vater, pass. 

414 Vgl. Epp. Austrasicae (MG Epp. 3, 110 ff.), nach denen Ks Mauricius als pie
tas vestra (Ep. 26, in Ep. 9 wird auch die Königin Brunichildis so angesprochen), als 
pater (Ep. 25, ebenso Justinian in Epp. 19, 20), als pius (Epp. 26, 27, 42), piissimus 
(Epp. 30, 47, ebenso Brunichildis Ep. 9, Theudebert Ep. 10) angesprochen wird. Die 
wichtigsten Tugenden sind daneben dementia u. serenitas, vgl. ibid., pass. 

415 Vgl. Epit. Bassi (ILCV, Suppl. 90) v. 12: [flejuit et abiectis tunc pius ordo togis. 
Zu dem beweinten Bassus u. zur Inschrift vgl. CHASTAGNOL, Pr^fecture de Rome 
149-151. 

416 Lib. de viris illust. urbis Romae 2,10. Zur Quelle, die wohl aus der 2. Hälfte 
des 4. Jhs. stammt, vgl. DUVAL, La Gaule 584 f. (DUVAL 245). Vgl. auch den Index der 
MG AA 12, 566 zu den Variae Cassiodors: patres — senatorest ibid. auch pater im-
perii (Prätorianerpräfekt). Pietas wird in Laudationen von Aristokraten noch erwähnt 
bei ILS1270 (allerdings für Bruder); 1288; ILCV61 (Epit. Iovini, vgl. Zitat Teil I, 
Anm. 120, ibid. noch v. 16: fidei ac pietatis praemia, wohl eher als Frömmigkeit zu deu
ten); 63A, v. 13; 81; 87, v. 1; vgl. auch Obertext zu Anm. 407. Zu piissimus vgl. Teil 
I, Anm. 79: Alle Belege beziehen sich auf Familienangehörige, bis auf ILS1200: patrona 
piissima; das Epitheton ist in der staatlichen Sphäre durch den Ks belegt. 
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Die weiteren Tugenden des Nicetiusepitaphs fügen sich in den hier 
abgesteckten Rahmen ein, sie zeichnen das Bild eines Bischofs im Ver
hältnis zu seiner ihm anvertrauten Herde und zu seinem Klerus mit 
Eigenschaften aus der väterlichen, familiären Sphäre: 

uir bonus, indultus cunctis famulisque benignus*11 

[.../ Herbere quisque suo, 
rnansuetus patiens mitls uenerabilis aptus*18 

Neben der alten stoischen patientia*19 fällt zunächst rnansuetus ins 
Auge, das ebenso wie schon indultus, vor allem aber wie das in einem 
späteren Vers in Zusammenhang mit pietas erwähnte Epitheton serenus*20 

an Tugenden des kaiserlichen Bereiches erinnert.421 Auch venerabilis, das 
seit dem 6. Jahrhundert zur wichtigsten Anredeform hoher Kleriker wird, 
konnte zuvor noch Angehörige des kaiserlichen Hauses bezeichnen.422 

Sehr selten ist mitis, das im gleichen Epitaph ein weiteres Mal gelobt 
wird423 und das zur ebenfalls erwähnten dulcedo paßt.424 

Aus dem Rahmen fällt allein aptus, das seit der 2. Hälfte des 6. Jahr-

417 Zu indultus vgl. BLOMGREN, De duobus epitaphiis episcoporum 95, danach 
vielleicht Synonym für indulgenüa. Indulgentissimus ist eines der häufigsten Epitheta 
des Kaisers, vgl. ILS, tituli imperatorum . . . ; vgl. auch Thesaurus 7/1, 1259 u. BLAISE, 
Auteurs chretiens 436. Zu benignus vgl. CIL 12,2091 (a. 566): pia mancipiis benigna, 
u. Epit. Basili inlustris (Fort. Carm. IV, 18) v. 8: et dabat eloquio verba benigna 
suo; Epit. Lauf . . . ] (WUILLEUMIER, Viennois 96; a. 536: fmenjte benignus, humanit[ate 
plenus i]n bellando strenuus . . . Zur benignitas bereits Cic. de oratore II, 84, 343; vgl. 
auch Thesaurus 2, 1901 ff. u. BLAISE, Auteurs chr^tiens 114. 

418 ILCV1073, vv. 7-9 (8 nur teilweise überliefert). Vgl. dazu entsprechend Epit. 
Galli (Fort. Carm. IV, 4) vv. 19-21: pontificatus enim moderans ita rexit habenas, I 
pastor ut officiis esset, amore pater I rnansuetus patiens bonus aequus amator amandus /. 

419 Vgl ILS1235 u. 1236. FONTAINE, Saint Martin 464 (bes. Anm. 3) zeigt, daß man 
sich im 5. Jh. des stoischen Ursprungs der Tugend noch bewußt war. 

420 Vgl. Anm. 403. 
421 Zu indultus Anm. 417. Zu rnansuetus HEUMANN/SECKEL 332 (mansuefactus), 

u. BLAISE, Auteurs chre*tiens 514. Der westgot. Kg. Chintila nennt sich mansuetudo 
nostra, vgl. JERG, Vir venerabilis 214. In der Titulatur von Ep. Austrasica 42, MG 
Epp. 3, 148, nennt sich Ks. Mauricius rnansuetus. ANTON, Fürstenspiegel 63, weist 
darauf hin, daß die zentralen Tugenden der westgot. Kge. im 6./7. Jh. {pietas u. 
iustitia) vor allem durch mansuetudo, indulgenüa erläutert werden, wozu auch miüs 
tritt, das im Epit. Nicetii zweimal aufgeführt ist. Zu Serenissimus, serenitas vgl. H E U 
MANN/SECKEL 537 u. JERG, Vir venerabilis 289 (Register). Vgl. u. a. Epp. Austrasicae 
18, 25, 26, 29, 30. 

422 ILS710 U. 711 (4. Jh.); vgl. auch HEUMANN/SECKEL 617. Zum klerikalen Bereich 
JERG, Vir venerabilis, pass. 

423 ygi# Anm. 403. Miüs tritt aber auch zusammen mit mansuetudo u. indulgenüa 
auf, vgl. Anm. 421. 

424 ILCV1073, v. 16: Quo nihil in clero dulcius esse potest, vgl. dazu XOPP, Neues 
Elogium 55. Vgl. auch das Epit. Basili inlustris (Fort. Carm. IV, 18) v. 9: dulcedo 
redundans u. 11 f.: . . .ita pectore dulcis,/ut fieret cunctis in bonitate parens. - Hier 
ist wieder der familiäre Bereich, dem dulcis normalerweise zugehört, angesprochen 
(parensl). 
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hunderts in Inschriften ausschließlich in Gallien, und hier mit nur einer 
Ausnahme im Raum von Lyon erscheint.425 Es liegt nahe, diesen Begriff 
mit der utilitas in Zusammenhang zu bringen, die Franz Irsigler als »ein
deutiges Adelsprädikat« (des germanischen Adels) gekennzeichnet hat.420 

Die Grundidee vom väterlich herrschenden Bischof wird ein letztes Mal 
in Vers 21 im Grabgedicht des Nicetius wachgerufen: sie erectus simul 
mitis pietate serenus I transiit innoeuus . . . .427 Der Vers gewinnt an Be
deutung, wenn man seine Position richtig einordnet. Nach einer längeren 
Passage, die den Bischof als Gerichtsherrn darstellt, der freilich Prozesse 
zu vermeiden sucht,428 ist der Vers die letzte Charakterisierung des Bi
schofs, bevor er regna superna teneti*29 Das Wesen des Bischofs wird also 
mit den Attributen der Milde, der väterlichen Pietas und der Serenität 
des Herrschers zusammengefaßt.430 

Über die allgemeine Bedeutung von Caritas hinaus wurde die Caritas 
des Nicetius als eine bewußte Hervorhebung eines in der Spätantike ohne 
Unterscheidung des spezifisch christlichen oder nichtchristlichen Be
reiches verbreiteten Ideals der Herrschaftsausübung gedeutet. Diesem 
Ideal liegen Vorstellungen väterlicher Milde und Güte, aber auch von 
Herrschafts- und Aufsichtsgewalt zugrunde, die nötigenfalls auch Strafe 
nicht scheut.431 Das ursprünglich für die römischen patres (Senatoren) von 

425 Das chronologisch früheste Beispiel ist zu 562 dat ie r t , vgl . I L C V 2 7 0 (Vienne). 
D e r hier angesprochene {capud urbis), leider nicht genannte M a n n , w i rd mi t den T u 
genden excellens, argutissimus, aptus versehen. In einer leider undat ie r ten Inschrif t 
aus St. Gereon in Kö ln ( I L C V 2 9 1 9 ) w i r d das im Al ter v o n 5 J a h r e n vers torbene 
Kind(!) Artemia dulcis aptissimus genannt. Omnebus aptus war der neguciator Agapus, 
dessen Wohl tä t igke i t auf einem Epi t . des Jahres 601 in Lyon hervorgehoben wi rd 
( I L C V 2 4 8 3 ) . Vgl . auch I L C V 1 0 7 5 , 1076, 4826, 4827 (alle aus dem Gebiet nordöst l ich 
von Lyon , e t w a um 630), deren Zusammengehör igkei t du rch das identische Fo rmu la r 
manifestiert wird: abstutus, passiins (patiens), dulcissimus, aptus. 

426 IRSIGLER, Frühfränk. Adel 240. Utilis (vgl. Epit. Apollinaris, des Großvaters 
von Sid. Apollinaris, Sid. Ep. III, 12, v. 9: Consultissimus utilissimusque I ruris miliüae 
forique cultor) hält der Vf. für eine Art Oberbegriff der Qualitäten efficax, strenuus, 
sagax etc., die zu den typischen Attributen des > germanischen Adels< gerechnet werden. 
Vgl. aber ILS1262 (efficacia, vigor), 768 u. 8985 (strenuus), 1150, 1192, 1272 («W«-
stria). 

427 I L C V 1 0 7 3 , vv . 21 f. D e r Proces-verbal h a t : Sic erecto simul mittis . . . 
428 Vgl . Teil . IL 2. 5. E x k u r s : Episcopalis audient ia . 
« • I L C V 1 0 7 3 , v . 22 . 
480 Vgl . auch T A E G E R , Char i sma 473 , A n m . 610, der nach Vegetius Tugenden des 

Kaisers zi t iert , deren Zusammenste l lung in diesem Zusammenhang interessant e r 
scheint : dementia, serenitas, pietas, felicitas, moderatio, castimonia, indulgentia, stu-
diorum amor. - Es ist na tür l ich zu beachten, d a ß Vegetius bereits Chr i s t ist, was eine 
Annähe rung des Kaiserbildes an das des prineeps christianus e r laubt , das ohne Zweifel 
auch dem Kirchenfürsten seine Züge verl iehen ha t . 

481 Nicet ius selbst w i r d von G v T , H F 4, 36 im Zusammenhang m i t dem Lob seiner 
Caritas als castigator delinquentium bezeichnet . Im gleichen Kap i t e l e r fäh r t m a n auch 
von einem D i a k o n , den Nicet ius öfters ha t t e schlagen lassen. 
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der Rhetorik konzipierte Formular väterlicher Tugenden wurde in be
sonderem Maße vom Prinzeps, der Inkarnation des pater patriae in An
spruch genommen, und wohl erst wieder seit Konstantin, zusammen mit 
der Vateranredeform für die hohen Staatswürdenträger und für die 
Bischöfe, freigegeben. Die Laudatio des Kirchenfürsten konnte das hier 
angebotene Bild umso leichter verwenden (und teilweise auch mit neuen 
Gehalten auffüllen), als es der Tradition der Caritas Christi durchaus 
entsprach. 

II.2A.2. Nicetius elemosinarius 

Die durch das pauperibus promptus des Nicetiusepitaphs nur ange
deutete, aber sonst an ihm reichlich gerühmte Eigenschaft als elemosi
narius ist mit diesem Bereich der Bischofsherrschaft insofern eng ver
bunden, als sie seine amtliche Fürsorgetätigkeit für sozial Minderbemit
telte betraf, was allerdings nur einen Teil des Komplexes >Almosen< um
schreibt. Der andere Teil dieses Komplexes meint die >private< Spende, 
die wiederum mit dem Bild des Asketen in einem engen Zusammenhang 
steht. 

Es ist zweifellos eine der großen Leistungen des Christentums gewesen, 
sich in einem Augenblick der Fürsorge für Arme und Schutzlose ange
nommen zu haben, als die einzig bestehende staatliche Sozialpolitik allein 
auf der »persönlichen Wohltätigkeit des Fürsten« beruhte.482 

Ohne auf die Sozialpolitik der Spätantike näher eingehen zu wollen, 
muß das Phänomen des Prinzeps als Träger der Fürsorge für die Schwa
chen seines Reiches umso mehr betont werden, als es für das Verständnis 
der bischöflichen Tätigkeit in diesem Bereich ebenso wie für die Ver
hältnisse des 6. Jahrhunderts unerläßliche Voraussetzung ist. 

Die Fürsorge des Prinzeps gegenüber dem Staatsvolk entspringt der 
pietasy die schon im letzten Abschnitt angesprochen worden war.433 Im 
gleichen Maße, wie die pietas innerhalb der Familie die gegenseitige 
Unterhaltspflicht begründete,434 bedeutete sie für den Kaiser eine ent
sprechende Verpflichtung innerhalb der größeren Gemeinschaft des Staa
tes. Z. Yavetz hat zuletzt herausgearbeitet, daß die regelmäßige Beliefe
rung mit frumentum und congiaria ebenso wie die Veranstaltung von 
Spielen keineswegs zwangsweise das Wohlwollen des Volkes gegenüber 
dem Prinzeps nach sich zog, da beides als geschuldete Leistungen ange
sehen wurde.485 

4 3 2 BOLKESTEIN, Wohltätigkeit 469. 
433 Vgl. BLAISE, Auteurs chre'tiens 625, wonach eine der Bedeutungen (ibid. 4.) 

»charite\ bienfaisance, aum6ne« ist. 
4 8 4 GAUDEMET, Familie I, 335. 
485 YAVETZ, Plebs and Princeps, bes. 137. 

162 



Seit Konstantin haben nun die Kaiser durch eine Reihe von Maßnah
men wie den Rechtsschutz für Kleriker und für ihnen gemachte Schen
kungen die Grundlage dafür geschaffen, daß die Kirche diesen ihr eigenen 
Tätigkeitsbereich der Nächsten- und Armenliebe übernehmen, ausbauen 
und institutionalisieren konnte.486 Daneben werden der Kirche wichtige 
Pflichten bezüglich der Betreuung von Gefangenen anvertraut, wobei der 
Bischof sogar ein Überwachungsrecht des Statthalters erhält.437 Während 
die Grundzüge der karitativen Aufgaben des Bischofs nach der staat
lichen Gesetzgebung nach der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts fest
lagen,488 erinnert die Gesetzgebung in Ostrom wie in den Volksrechten439 

wieder daran, daß hier der Staat einen ihm eigenen Tätigkeitsbereich 
delegierte. 

Das Amtsethos des Bischofs als pater pauperurn ist innerhalb der Kir
che selbst entwickelt worden, wobei insbesondere an die Apostolischen 
Konstitutionen, eine Kompilation des 4./5. Jahrhunderts, zu erinnern ist, 
nach der sechs von 85 Kanones die Bedürftigenhilfe des Bischofs be
treffen.440 Die in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts in Gallien ent
standenen Statuta ecclesiae antiqua zählen zu den Voraussetzungen für 
die Erlangung des höchsten Kirchenamtes, daß der Kandidat humilibus 
affabilisy misericors sei.441 Es ist in der Folge vor allem die gallische Kirche 
gewesen, die im 6. Jahrhundert die Pflichten der Armenunterstützung des 
Bischofs in den Kanones der verschiedenen Konzilien niedergelegt hat.442 

Daß es nicht nur bei der theoretischen Aufforderung zur Armenhilfe 

436 Vgl. dazu VOIGT, Staat und Kirche 16 ff.; TOBEI, Bischofsamt 31; W. SCHWER, 
Armenpflege, RAC 1 (1950) 696 ff.; NOETHLICHS, Bischofsbild 39-41; PATLAGEAN, 
Pauvrete* byzantine, pass.; siehe auch HURTEN, Gregor d. Gr. 32 ff. 

487 Cod. Theod. 9, 3, 7 von 409 (NOETHLICHS, Bischofsbild 40 u. TOBEI, Bischofsamt 
34); vgl. dazu die interessante Arbeit von GRAUS, Gefangenenbefreiungen, die aller
dings an dem Umstand krankt, daß die entsprechenden Schilderungen (der Hagiogra-
phie) für Topik gehalten werden u. ihr historischer Hintergrund nicht genügend be
rücksichtigt wird. 

438 NOETHLICHS, Bischofsbild 41, faßt die karitativen Aufgaben des Bs nach der 
kaiserlichen Gesetzgebung mit den Worten von Const. Sirmond. 13 von 419 wie folgt 
zusammen: . . . eam quoque sacerdoti concedimus facultatem, ut carceris ope miserationis 
anlas introeat, medicetur aegros, alat pauperes, consoletur insontes et cum singulomm 
causas scrutatus agnoverit, interventiones suas apud iudicem competentem pro iure 
moderetur. 

439 vgl. VOIGT, Staat u. Kirche 60 ff., 123 ff.; TOBEI, Bischofsamt 31 ff.; PATLAGEAN, 
Pauvrete* byzantine, pass., siehe etwa S. 59: »La l^gislation de Justinien . . . acheve de 
mettre au point la dil^gation de l'assistance a PEglise . . . « . 

4 4 0 TOBEI, Bischofsamt 19 ff., bes. 24. 
441 Conc. Galliae 1, 164. 
442 Die vollständige Zusammenstellung der entsprechenden Kanones bei TOBEI, 

Bischofsamt 25 ff. Auch die einzelnen Aussagen zur Bedürftigenhilfe sind in Gallien 
differenzierter als sonstwo, vgl. z .B. Bestimmungen zur Unterstützung von Armen, 
Witwen, Waisen, Gefangenen, Kranken, Leprosen, etc.; in diesem Sinn auch ROUCHE, 
Matricule, 84 ff. 
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geblieben ist, beweisen vor allem die hagiographischen Schriften.443 Gerade 
bei Gregor von Tours ist zu sehen, daß es eine zumindest teilweise wohl
institutionalisierte Armenpflege gegeben hat. Neben den bei ihm mehr
fach genannten matriculae> der Gesamtheit der eingeschriebenen Armen 
der Kirche, die sich z. B. an der Basilika von Tours und in der Pfarrei 
Candes befanden,444 hatte der Bischof die Möglichkeit, einzelne Arme mit 
einem Ausweis zu versehen, der seine Unterschrift trug und der die Be
troffenen berechtigte, in der Diözese um Almosen zu bitten. Ein in dieser 
Art von Nicetius von Lyon ausgestellter Ausweis brachte dem Besitzer 
ein nicht unbeträchtliches Vermögen, vor allem nach dem Tode des Bi
schofs ein.445 

Der angesprochene Tätigkeitsbereich wird in der Hagiographie ebenso 
wie in den Grabgedichten der Bischöfe gelobt. Während in der Bischofs
biographie die karitative Seite der bischöflichen Amtsausübung so gut 
wie immer erwähnt wird, nennen von 23 Epitaphien des 6. Jahrhunderts 
14 die einzelnen ausgeübten karitativen Tätigkeiten des jeweils Verstor
benen. Dabei stellt sich die Frage, wieweit man in allen Fällen mit einer 
spezifisch bischöflichen Tätigkeit zu rechnen hat. Erinnert sei an die 
Grabschrift des Hilarius von Arles, in der vor allem vom Verzicht auf 
irdischen Besitz als einer asketischen Eigenschaft die Rede war.446 

Das Objekt bischöflicher Karitas in den Epitaphien des 6. Jahrhun
derts ist in der Regel der egens, paupery inops, miser.u1 Wo nach ver
schiedenen Arten der Bedürftigkeit unterschieden wird, hält man sich 
an das Schema, das schon im Matthäusevangelium durch die sechs Werke 

448 Vgl. dazu GRAUS, Heiliger; SCHNEIDER, Darstellung der pauperes, u. ders., 
Gallo-röm. Unterschichten. 

444 GvT, De virtut. s. Iuliani 38; GvT, De virtut. s. Martini I, 31; ibid. II, 22. 
GvT unterscheidet grundsätzlich die eingeschriebenen Armen von den anderen, vgl. 
GvT, HF 7,29: Nonnulli matricolariorum et reliquorum pauperum. Zu weiteren Armen
listen im Osten vgl. SCHWER, Armenpflege, RAC 1 (1950) 697 u. für Gallien ROUCHE, 
Matricule, bes. 88 ff., der allerdings nicht genügend auf die Scheidung von Kleriker-
u. Armenmatrikel eingeht (die Angehörigen der bei GvT, De virtut. s. Martini I, 31 u. 
II, 22 genannten Matrikeln werden benedicti pauperes und fratres genannt, was an 
Kleriker denken läßt). Zu einseitig ist bei ROUCHE, S. 108 die Entstehung dieser 
Organisationsform gesehen: »ne'e des pre*ceptes eVangeliques dans les eVe'che's et 
monasteres orientaux au IVe siecle . . .« , die er über Rom nach Gallien (Ende des 
5. Jhs. erster Beleg) gekommen sein läßt. 

445 VNicetii II, 9. 
446 Epit. Hilarii (iLCVl062b) vv. 6 f.: spreuit opes dum quaerit opes mortalia 

mu[t]ans I perpetuis, caelum donis terrestribus emit L 
447 Egens in den Epit. Leonti I.; Eumeri; Leonti IL; Chalacterici (Fort. Carm. IV, 

1; 7; 9; 10); pauper: Epit. Ruriciorum; Leonti I. (Fort. Carm. IV, 5; 9); Pantagati; 
Namatii (Le BLANT 425; 429); Nicetii (ILCV1073); inopes: Epit. Tetrici; Cronopi (Fort. 
Carm. IV, 3; 8); Marii (EGLI 21); miseri Epit. Namatii (Le BLANT 425); vgl. auch Epit. 
Aviti (Le BLANT 402): prompte manus (vgl. dazu Epit. Nicetii: pauperibus promptus); 
Epit. Ennodii (ILCV1046): largus . . . dispensaturque benignus. Zur Darstellung der 
Armenliebe in dem Epit. Fortunats vgl. auch KOPP, Neues Elogium 53 f. 
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der Barmherzigkeit, die bona opera, angegeben ist:448 Hilfe für Hungrige 
und Durstige,449 Fremde,450 Unbekleidete,451 Kranke452 und Gefangene.458 

Darüber hinaus wird die bischöfliche Schutzleistung gegenüber den 
Schwachen in rechtlicher Hinsicht, besonders gegenüber Witwen und 
Waisen vermerkt;454 die gesetzliche Handhabe war dafür ja in der kaiser
lichen Gesetzgebung geschaffen worden. 

Die nähere Betrachtung dieser Belege in den einzelnen Epitaphien er
weist sich als recht aufschlußreich für den Charakter der erwähnten Lei
stungen. Nur in wenigen Fällen läßt sich auf eine vorhandene Vorstellung 
von einem ausführlicheren, spezifisch bischöflichen Pflichtenkatalog 
schließen, in dem die Armenpflege (mit den Mitteln des Bistums) einen 
Teil bischöflicher Tätigkeit darstellt.455 

Dagegen findet sich eine große Anzahl von Belegen, aus denen zu fol
gern ist, daß als das Hauptverdienst des betreffenden Prälaten seine pri
vate Spendentätigkeit angesehen wurde, durch die er sich den bereits er
wähnten >Schatz im Himmel< angelegt hat.456 Bezeichnend ist ein entspre
chender Passus im Epitaph des Bischofs Pantagatus von Vienne: 

448 Matthäus 25, 35 f. Wenn hier von einem Schema gesprochen wird, bedeutet das 
nicht, daß nur mit einem literarischen Topos zu rechnen ist, vielmehr bezieht sich 
dieses Schema auf Mißstände, die sowohl z. Z. der Abfassung des Evangeliums wie 
im 6. Jh. bestanden. Ausführlich dargestellt ist dieses Schema {instrumenta bonorum 
operum) in Kapitel 4 der Regula Benedicti u. bei Iulianus Pomerius, De vita contempla-
tiva 12,1. 

449 Epit. Tetrici, Chalacterici, Cronopi, Leonti II. (Fort. Carm. IV, 3; 7; 8; 10), 
Marii (EGLI 21). 

450 Epit. Eumeri, Cronopi (Fort. Carm. IV, 1; 8). 
451 Epit. Cronopi (Fort. Carm. IV, 8), Valentiani (EGLI 37), Namatii (Le BLANT 

425). 
452 Epit. Eumeri, Leonti IL (Fort. Carm. IV, 1; 10). 
468 Epit. Leonti I. (Fort. Carm. IV, 9), Valentiani (EGU 37), Namatii (Le BLANT 425): 

In allen Fällen handelt es sich um den Rückkauf von (Kriegs-)Gefangenen. 
454 Allgemeinen bischöflichen Schutz erwähnen die Epit. Leonti I. (Fort. Carm. IV, 

9) u. Namatii (Le BLANT 425); Schutz der viduae: Epit. Chalacterici, Tetrici (Fort. 
Carm. IV, 3; 7), letzteres hat auch: cura minorum. Zur besonderen Bedeutung der 
viduae innerhalb der sozial schwachen Gruppen vgl. ROUCHE, Matricule 90. 

455 Ausführlich findet sich ein solcher Katalog in den Epit. der BB Vienne Namatius 
(Le BLANT 425) vv. 20-24, u. Avitus (Le BLANT 402) vv. 15-21: Subiicitur magnus 
servat mediocria summus / distribuit parcus pascit ieiunus amando I terret et austeris 
indulgentissima miscet I cunctantes suasu iuuit solamine moestos I iurgia dissolvit (var. 
diremit) certantes foedere iunxit I dissona veridicam inficiunt quae dogmata legem I 
hortatu ingen'to meritis monitisque subegit /. Vgl. noch Epit. Marii (EGLI 21) vv. 13-19 
(siehe dazu aber auch den in der folg. Anm. zit. Vers). 

45« Vgl Epit. Eumeri (Fort. Carm. IV, 1) vv. 23-25: pauperibus dives censum trans-
fudit egenis I... / semina iactavit centeno pinguia fructu; Ruriciorum (ibid. 5) vv. 15 f.: 
plurima pauperibus tribuentes divite censutmisere ad caelos quas sequerentur opes; 
Cronopi (ibid. 8) vv. 19 ff.: diviüas omnes inopum sub ventre locasti I unde tibi semper 
viva talenta manent; Leonti I. (ibid. 9) v. 21: cuius de terris migravit ad astra facul
tas; Marii (EGLI 21) v. 16: pascendo inopes se bene pavit opey vgl. auch das folg. Zit. 
im Obertext. 

165 



Dans epulas primis et largo munere gazas 
pauperibusque dedit coelica regna petens457 

Aus dem Text geht nun eindeutig hervor, daß hier nicht auf die Tätig
keit des Pantagatus als Bischof, sondern auf sein Verhalten als Beamter 
am Hof des (burgundischen) Königs angespielt wird.458 In der Tat zeigen 
die Grabschriften der Laien, daß der elemosinarius keineswegs eine aus
schließlich bischöfliche Eigenschaft gewesen ist,459 sondern daß er viel
mehr zu dem Schema der Laudatio des (christlichen) Aristokraten ge
hört.460 

Diese allgemeine Gültigkeit des christlichen Liebesgebotes für den Vor
nehmen bereits des 5. Jahrhunderts bezeugt der Panegyrikus des Bischofs 
Auspicius von Toul auf den comes Arbogast von Trier. Diese bisher nur 
wenig beachtete Quelle hat als christlicher >Adelsspiegel< eine Bedeutung, 
die über die Person des Arbogast461 hinausgeht: Nee hoc ignoras oleum 
pro tui sapientia, quod est eunetorum pauperum mercatum elemosinis. 
His te exerce studiis, haec euneta bona perage . . .462 

Von hier ist kein weiter Weg zu zwei >Fürstenspiegeln<, die beide einen 
Bischof als Autoren haben. Bei dem ersteren handelt es sich um einen 
Brief, den Remigius von Reims in seiner Eigenschaft als Metropolit der 
Belgica seeunda an Chlodwig aus Anlaß der Regierungsübernahme dieses 
Königs in der genannten Provinz gerichtet hat.463 In diesem Brief werden 
dem Schutz des Königs Witwen und Waisen, Arme, Fremde und Gefan
gene empfohlen,464 was E. Ewig als »Übertragung bischöflicher Pflichten 
auf den König« bezeichnet hat.465 

457 Epit. Pantagati (LCBLANT429) VV. 11 f. Zu gaza — tr^sor royale vgl. BLAISE, 
Auteurs chretiens 371. 

458 Vgl. ibid., die beiden vorangehenden vv. 9 f.: Arbitrio regum quaesturae cingula 
sumpsit I stemmate praeeipuus plus probitate cluens. 

459 Zu Laien, deren >gute Werke< in Epitaphien gelobt werden, vgl. Teil I, Anm. 
154-156. 

460 Freigebigkeit (liberalitas, benignitas, etc.) konnte natürlich auch an einem 
Nichtchristen gelobt werden, vgl. Teil I, Anm. 152. 

461 Zu Arbogast vgl. EWIG, Trier 56-58 u. IRSIGLER, Frühfränk. Adel 187. Die Ab
stammung von dem magister militum des Ks. Maximus, die IRSIGLER U. EWIG ver
muten, ist durch die erwähnte Laudatio von B Auspicius von Toul bezeugt, vgl. Ep. 
Austrasica 23, MG Epp. 3, 136, vv. 27 ff. 

482 Ep. Austrasica 23, MG Epp. 3, 137, vv. 61-63. 
468 Ibid. 2 (MG Epp. 3, 113). 
464 Ibid.: Civos tuos erige, adflictos releva, viduas fove, orfanos nutre, si potius 

est, quam erudies, ut omnes te ament et timeant. lustitia ex ore vestro procedat, nihil 
sit sperandum de pauperes(!) vel peregrinis . . . praetorium tuum omnibus pateatur, ut 
nullus exinde tristis abscedat. Paternas quaseunque opes possides, captivos exinde übe-
rabis et a iugo servitutis absolvas ... 

465 EWIG, Christlicher Königsgedanke 20, Anm. 49b. Vgl. auch ANTON, Fürstenspie
gel 50. 
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Ein zweiter Brief dieser Gattung der frühen Fürstenspiegel, der in die
sem Zusammenhang erwähnenswert ist, wurde von dem bereits bekann
ten Aurelianus von Arles an seinen König, an Theudebert gerichtet.468 

Noch ausführlicher als zuvor werden hier in enger Anlehnung an das 
Schema des kaiserlichen Lobes487 die Tugenden des christianus princeps 
entwickelt, zu denen in besonderer Weise das Erbarmen über das Elend 
der Armen und die Mäßigung gegenüber den Untertanen treten.488 Beide 
Briefe, geschrieben in der Tradition des römischen Panegyrikus, lassen als 
einzige Deutung zu, daß der König nicht Tätigkeiten des Bischofs, son
dern vielmehr des christianus princeps übernimmt, d. h. einer Herrscher
konzeption, die für die christlichen Kaiser entworfen worden war und die 
sich direkt von dem klassischen Lob des milden, väterlichen, für seine 
Volksfamilie sorgenden Kaisers ableitete. Dagegen ist zu betonen, daß 
die Übernahme der Armenpflege durch den Episkopat in großem Stil erst 
auf Grund einer Delegation eines kaiserlichen Aufgabenbereiches möglich 
war. 

Die im 6. Jahrhundert immer noch lebendige Vorstellung vom Prinzeps 
als dem übergeordneten, verantwortlichen Leiter der Fürsorge für Arme 
läßt sich an vielen Beispielen bei Fortunat und Gregor von Tours zei
gen.489 Besonders eindrucksvoll ist eine Episode im Zusammenhang mit 
Nicetius von Lyon. In seinen Wundergeschichten berichtet Gregor von 
Tours von einem Blinden, der am Grabe des Nicetius in Lyon sein Au
genlicht wiedergefunden hatte. Als der Arme in der Folge von einigen 
Großen der Stadt Lyon um seinen Almosenerwerb gebracht wurde, er
schien ihm Nicetius im Traum und sandte ihn zu König Gunthchramm: 
Ipse enim tibi praebet vestitum et alimentumy eripietque te de manu int-
micorum.*70 

466 Ep. Austrasica 10, MG Epp. 3, 124-126. Vgl. dazu Anm. 342-348. 
467 £ W I G ) Christlicher Königsgedanke 18, Anm. 44a, bezeichnet diesen Brief des

halb als außergewöhnlich, da in ihm dem Theudebert kaiserliche Prädikate zuerkannt 
würden. 

468 Ibid. (Anm. 466) 125: Quid, inquam, potius aut prius dicimus, misericordiam 
in miseriSy temperantiam in subiectis, affluentiam in donis, consilium in dubiis, constan-
tiam in adversisf - ANTON, Fürstenspiegel 50, ist mit Recht die »antike Färbung« der 
in diesem Brief gelobten Tugenden aufgefallen. 

469 Bei Fortunat vgl. vor allem die Laudationen auf die Könige; hervorzuheben 
ist Fort. Carm. IX, 1 (Ad Chilpericum regem quando synodus Brinnaco habita est), 
in dem das Vater-Gleichnis besonders deutlich wird. Wichtig auch ibid. X, 17: Ad 
Sigoaldum comitem, quod pauperes pro rege(f) paverit. Vgl. auch GvT, De virtut. s. 
Martini I, 29, wonach der B Tours seine Leser anspricht: Audite haec omnes potesta-
tem habentes! Sic vestite alios, ut alios non spolietis... 

470 GvT, Glor. conf. 60. 
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II2 A3. Nicetius: Ein asketischer Bischof des 6. Jahrhunderts 

Wie das Beispiel des Hilarius von Arles zeigt, liegen Aufgabe des Be
sitzes, Almosen und Askese eng beisammen. Das Beispiel des Nicetius zeigt 
dagegen, daß für das 6. Jahrhundert gewisse Veränderungen der asketi
schen Konzeption anzunehmen sind: Nicetius hat, ebenso wie seine zeit
genössischen Kollegen, auf seinen Besitz kaum in der radikalen Weise 
verzichtet, wie das im 5. Jahrhundert in einigen Fällen gewesen zu sein 
scheint.471 

Bedeutender als der elemosinarius Nicetius ist dem Verfasser der Grab
schrift der amator castimoniae*72 gewesen: 

noxia te(m)nendi vitans discrimina mundi 
inque dei solum vivere nuuit opus 
sie vigil ac sobrius sie castus carnis ubique 
quo nihil in clero dulcius esse potest*™ 

Die in den beiden ersten Versen ausgesprochene Abwendung von der 
Welt, das Leben nur für Gott, ist ein Kennzeichen der vita contemplativa, 
der höchsten Stufe christlicher Existenz, die den Menschen perfectus 
macht.474 Der erste zitierte Vers läßt gleichzeitig das Leitmotiv des con-
temptus mundi, das in einer schärferen, ausschließlicheren Form das 
Epitaph des Hilarius von Arles bestimmt hatte, anklingen.475 Dieser 

471 Vgl. dazu A. BIGELMAIR, Armut II (freiwillige), RAC 1 (1950) 708 f. Zu 
Nicetius vgl. cap. 5 seiner Vita II. Hier kommt zum Ausdruck, daß sich der Bischof 
private Verfügungsgewalt über sein Vermögen vorbehalten hatte, da sich nach der 
Verlesung seines Testamentes (durch einen iudex auf dem Forum) der Priester seiner 
Grabkirche (S. Nizier) beklagte, daß N. seiner eigenen Basilika nichts vermacht hatte. 
Weitere Beispiele von (partieller) Besitzaufgabe in Bischofsepit.: Epit. Cronopi, Ruri-
ciorum (wie Anm. 456), Leonti I. (Fort. Carm. IV, 9) v. 18: tribuit Christo quod fuit 
ante suurn, Epit. Namatii (Le BLANT 425) v. 14: Hie spretis opibus titulis mundique 
reiectis. 

472 Als solchen hatte ihn bereits Sacerdos dem Kg als Nachfolger empfohlen, vgl. 
VNicetü II, 3. 

478 ILCV1073, vv. 13-16. GUIGUE, Proc^s-verbal de 1308, 150, hat: v. 13 discramini, 
v. 14 innit, v. 15 sie castus et carus ubique. Zu dem dulcius des letzten Verses vgl. 
Anm. 424. 

474 Iul. Pomerius, De vita contemplativa, pass. Vgl. dazu Teil III. 1. 3. 
475 Vgl. Teil IL 1.3.2, bes. Anm. 147. Weitere Beispiele der Abwendung von der 

Welt in Bischof sepit.: Epit. Rustici (vgl. Anm. 27 u. Zitat zu Anm. 36); Epit. Pantagati 
(Le BLANT 429) v. 21: linquens mundum (unsicher, ob hier als Synonym für sterben, 
oder, wie im vorhergehenden u. folgenden Beispiel, für die conversio vom weltlichen 
zum kirchlichen Amt); Epit. Namatii (LE BLANT 425) v. 14 (zit. Anm. 471); Epit. 
Aviti (Le BLANT 402) v. 10: Et licitum mundi voti virtute relegat; ähnlich Epit. Leonti 
I. (Fort. Carm. IV, 9) v. 22: et plus iste deo quam sibi vixit homo; crimina mundi 
sind erwähnt im Epit. Cronopi (Fort. Carm IV, 8) v. 3, u. im Epit. Ruriciorum (ibid. 5) 
v. 17, von einer Abkehrung von der Welt ist aber in keinem Epit. des Fortunat die Rede. 
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Grundhaltung entspricht im Epitaph des Nicetius auch die Abwendung 
von den vani fmores der Welt, die sich in Rechtsgeschäften äußern,476 des
gleichen seine simplicitas, die ihn vor der stultitia sapientiae saecularis 
bewahrt.477 

Die Prädikate sobrius und castus zeigen nicht unbedingt asketische Ei
genschaften an, da sie generell von allen Kandidaten für das höchste 
Kirchenamt verlangt werden.478 Mit vigil wird auf die Wachsamkeit des 
Bischofs in Bezug auf die Gebote Gottes angespielt.479 Eigenartigerweise 
fehlen die genannten Eigenschaften in den meisten Bischofsepitaphien des 
6. Jahrhunderts. Allein die Grabschriften des älteren Leontius von Bor
deaux und des Marius von Avenches lassen die Vorstellung eines von aske
tischen Gedanken und Traditionen beeinflußten Bischofs entstehen, die 
neben dem Lob der castitas,*80 durch Fasten,481 intensive Bemühungen um 
die Befolgung der göttlichen Gebote,482 durch die Verteilung des eigenen 
Besitzes,483 vor allem aber durch Demut und Handarbeit erweckt wird.484 

Die Handarbeit, die bei dem Lob des Hilarius so revolutionär erschien, 
fehlt auch nicht unter den Kennzeichen des Nicetius,488 auffallend ist 
dagegen das völlige Fehlen der humilitas im Lob der Bischöfe des 6. Jahr-

476 ILCV1073, v. 17: causarum spreuit strepitus vanosque furores; zu dem uanus 
vgl. Anm. 27; zu dem immer wiederkehrenden Lob des Bs, der Prozesse vermeidet, 
vgl. den Exkurs zum folg. Abschnitt (Episcopalis audientia). 

477 Iul. Pomerius, De vita contemplativa 13 (zur Problematik vgl. COURCELLE, 
Verissima Philosophia). Die simplicitas des Nicetius ist bezeugt im Epit. Nicetii (ILCV 
1073) v. 18: et simplex mundo, sed sapiens domino (Rom. 16, 19, vgl. KNOTT, Spe
cial Language 78), zu der kontrastierenden Formulierung im Epit. Sacerdotis, seines 
Onkels, vgl. S. 134. Vgl. auch VNicetii I, 5: a quihusdam ignorantihus putahatur 
esse sensu tepidus, qui spiritali manehat fervore succensus, u. ibid. 3: et serpentis astu-
tiam tenuit et columhae simplicitate implevit. 

478 Statuta ecclesiae antiqua, Conc. Galliae 1, 164. Vgl. dazu Teil II . 1. 2 (Con-
cordius von Arles). 

479 Vgl. Epit. Marii (EGLI 21) v. 19: pervigil in studiis domini exorando fidelis, u. 
Epit. Leonti I. (Fort. Carm. IV, 9) v. 25: ingenio vigilans, dives quoque dogmate Chri
sti; vgl. auch BLAISE, Themes liturgiques § 13 (S. 128 f.). 

480 Epit. Marii (EGLI 21) v. 14: promptus in ohsequiis corpore casto Dei; nicht im 
Epit. Leonti. Zu ohsequium vgl. bes. Epit. Hilarii, v. 10 (siehe Teil II . 1. 3. 2 u. ibid. 
bes. Anm. 183). 

481 Ibid. v. 17: Ieiunando cihans alios sihi parcus edendo, Epit. Leonti I. (Fort. 
Carm. IV, 9) v. 20: hoc proprium reputans quod capiehat egens; aber auch Epit. 
Aviti (Le BLANT 402) v. 16: distrihuit parcus pascit ieiunus... 

482 Vgl. Anm. 479. 
488 Zu Leontius vgl. Zitat Anm. 471; bei Marius nicht erwähnt. 
484 Epit. Marii (EGLI 21) v. 10: et manihus propriis predia iusta colens, vgl. dazu 

bes. die Epit. des Hilarius u. des Eutropius, Teil IL 1.3.2. Handarbeit ist nicht er
wähnt bei Leontius L, dagegen dessen Demut, vgl. v. 13: hie pietate nova eunetis 
minor esse volehat (vgl. dazu Anm. 409). 

485 VNicetii II, cap. 1: manu propria lahorahat. Bei GvT, H F 4,36 wird eine 
Reihe von Tätigkeiten erwähnt, die Nicetius (aber wohl als Planer) ausgeführt hat : 
Erat . . . strenuus in lahore; ecclesias erigere domos componere serere agros vineas 
pastinare diligentissime studehat. Vgl. dazu auch VHilarii 11. 
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hunderts, zumal sie noch im 5. Jahrhundert als asketische Zentraltugend 
anzusehen war.486 Gegenüber diesen Asketen des 5. Jahrhunderts hebt sich 
Nicetius auch durch das Vermeiden von äußerlichen Extremen der Klei
dung wie der Speise ab,487 ebenso durch den Umstand, daß er nicht auf 
seinen Besitz völlig verzichtet hat. 

Die Caritas des christlichen Kirchenfürsten gegenüber seinen Unterta
nen, amtliche wie private Fürsorgetätigkeit gegenüber den sozial Min
derbemittelten, sowie eine gewisse Befolgung eines veränderten asketi
schen Ideals waren die Merkmale, die alle Laudationen des Nicetius von 
Lyon getragen haben. Diese Bereiche beanspruchen auch im Epitaph einen 
mehr oder weniger großen Teil, ohne zu einem bloßen Schema zu erstar
ren. Die Variation asketischer Formen beispielsweise läßt vermuten, daß 
Askese in der einen oder der anderen Gestalt im Leben des Nicetius oder 
seiner beiden genannten Kollegen nicht nur einen für das literarische Lob 
bestimmten Platz eingenommen hat. 

Daneben blieb in dem Epitaph noch genügend Raum, besondere Lei
stungen auf dem Gebiet der Kirchenmusik hervorzuheben,488 die recht
lichen Verpflichtungen seines Amtes anzuschneiden489 und zu erwähnen, 
daß Nicetius den terror verbis gegen die iura potestatum eingesetzt ha
be.490 Diese Möglichkeit der Bischöfe, ungerechte, harte Beamte in ihre 
Schranken zu weisen, kleine Leute zu schützen, ist, wie schon gezeigt 
wurde, bereits in der kaiserlichen Gesetzgebung und dann in der Lex 
Visigothorum vorgesehen,491 sie wird ebenfalls in einem Erlaß König 

486 Ygj z u Leontius I . A n m . 484; zu Marius vgl . entsprechend die E r w ä h n u n g 
der H a n d a r b e i t , deren eigentliches Ziel ja die D e m u t ist. Z u Nicet ius vgl . auch VNice -
tii I, cap . 4, wonach er an seinen Gästen die Fußwaschung vollzogen ha t , hier ist bes. 
der Hinweis auf die apostolica praecepta zu beachten. Das (fehlende) Lob der D e m u t 
f indet einen gewissen Ersatz in der Lauda t io der Milde, Süße, der Bereitschaft zum 
Vergleich. Dagegen konnte die humilitas des Kgs um so mehr gelobt werden (vgl. 
E p p . Austrasicae 2 u. 10, M G Epp . 3, 113 u. 126), als sie schon seit Gra t i an im 
Kaiser lob einen P la t z ha t te , vgl . STRAUB, Herrscher ideal 140 f. 

487 Die VNicet i i I I , cap . 5 berichtet , d a ß der Heil ige robusto corpore gewesen sei. 
488 I L C V 1 0 7 3 , vv . 11 f.: psallere precipue normamque teuere canendiIprimus et 

alterutrum (t)e(n)dere uoce chorumy vgl. dazu KOPP, Neues Elogium 48 f., 57 f. (zu Epit. 
Chalacterici, das ebenfalls Leistungen des Bischofs auf dem Gebiet der Kirchenmusik 
erwähnt), 63 f. Die Bemühungen des Nicet um den Chorgesang werden auch in seiner 
Vita II, cap. 2, geschildert. 

489 I L C V 1 0 7 3 , vv . 19 f.: iura potestatum uerbi terrore cohercens I iurgia despiciens 
$us(p)i(c)iensque deum, vgl . auch A n m . 476. Die Verse besagen zwar , d a ß er ungern 
Prozesse geführt hat , implizieren aber, d a ß es solche (iurgia) gegeben ha t . 

490 Vgl. Z i t a t in A n m . 489. 
491 Vgl. Anm. 437 u. 438 (interventiones suas apud iudicem competentem pro iure 

moderetur). Z u Rechten der Bischöfe gegenüber pfl ichtwidrigen Richtern nach dem 
Westgotenrecht vgl . V O I G T , S taa t u . Kirche 60. Die genannten Bestimmungen haben 
zum Zusammenfl ießen der Vorstel lungen vom P a t r o n u. vom Bischof sicher erheblich 
beigetragen; zum P a t r o n vgl. Teil I I . 2 . 2 . 3 . 
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Gunthchrams vom Jahr 585 unterstrichen.492 Daneben sind selbst Bei
spiele der Korrektion des Kaisers oder von höchsten Beamten durch Bi
schöfe bekannt: Angefangen bei Ambrosius von Mailand,498 bei einem 
Hilarius von Arles, der nach seiner Vita einen Präfekten aus der Kirche 
verwies, nachdem er ihn mehrfach ermahnt hatte, ut ab iniustis iudiciis se 
temperaret*9* über die große >Stephanusaffäre< von 518, in deren Ver
lauf die Bischöfe Burgunds unter dem Vorsitz des Viventiolus gegen 
einen vom König unterstützten Großen wegen dessen unkanonischer 
Heirat vorgingen,495 bis hin zu dem Namensgenossen unseres Bischofs, 
dem Metropoliten von Trier, der nicht nur die Großen der Begleitung 
des Merowingerkönigs Theudebert von der Kommunion ausschloß, son
dern einen König (Chlothar) selbst mehrere Male pro iniustis operibus 
exkommunizierte.496 

Diese Haltung stimmt mit dem anhand der oben besprochenen Adels
und Fürstenspiegel gewonnenen Ergebnis überein, wonach sich der Episko
pat, in erster Linie die Metropoliten, im gleichen Maße für den Hort der 
Tugenden und ethischen Normen halten konnte, wie es zuvor in Rom der 
Senat gewesen ist.497 

Endlich soll noch auf ein letztes Problem, das der Abfassungszeit des 
Grabgedichtes des Nicetius, eingegangen werden. Wenn A. Coville für ei
nen relativ späten Zeitpunkt der Anfertigung des Epitaphs plädiert, be
gründet er seinen Standpunkt mit den Machtverhältnissen in Lyon nach 
dem Tode des Bischofs.498 Diese Machtverhältnisse scheinen nun tatsäch
lich von jenen potestates bestimmt worden zu sein, gegen die sich Nicetius 
nach Auskunft seines Epitaphs in Ausübung seines Amtes gewandt hat
te.499 Bei diesen potestates ist wohl vor allem an seinen Nachfolger, an 
Bischof Priscus zu denken, einen ehemaligen Domestikus von König 

492 Vgl. MG Capit. I, 12, nr. 5: Convenit ergo, ut iustitiae et aequitatis in omnibus 
vigore servato distringat legalis ultio iudicum, quos non corrigit canonica praedicatio 
sacerdotum. Vgl. dazu auch EWIG, Christlicher Königsgedanke 19 f. 

493 Vgl. dazu VOIGT, Staat u. Kirche % f. Vf. zitiert hier auch die potestas direc-
tiva, die Augustinus der Kirche gegenüber der Staatsgewalt zugeschrieben hat. 

494 VHilarii 13. 
495 Vgl. dazu COVILLE 220-222, u. 315. 
496 VNicetii ep. Treverensis (= GvT, Vitae patrum 17) 2. Die Schilderung dieser 

Vorgänge ist von GvT selbst wiederum zum Vorwand genommen worden, den Lebens
wandel der gegenwärtigen Könige zu kritisieren, vgl. ibid.: Quibus de causis pauca 
loqui placet ad roborandam sacerdotum censuram vel ad instructionem populi she 
etiam ad ipsorum regum p r a e s e n t i u m emendationem. 

497 Vgl. dazu auch NOETHLICHS, Bischofsbild 39, Anm. 24; danach sind nach Am
brosius von Mailand alle Fragen, die die mores betreffen, Bischöfen zu unterbreiten. 

4 9 8 COVILLE 324. 
499 Vgl. Anm. 489. 
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Gunthchram,600 dessen Bild freilich durch eine parteiische Darstellung aus 
der Feder des Gregor von Tours verzerrt ist.501 

Die >Reaktion< des ehemaligen Domestikus gegen seinen toten Vor
gänger und gegen dessen Anhänger hat nun nach Coville verhindert, daß 
die Grabschrift für Nicetius bereits während der Amtszeit von Bischof 
Priscus verfaßt worden ist.502 Tatsächlich hatten ja mehrere Fakten der 
Darstellung des Epitaphs ihre Entsprechung in den Viten gefunden, die 
beide erst nach dem Tode des Priscus verfaßt wurden. So schloß Coville, 
daß Aetherius, der für eine der beiden Viten verantwortlich gemacht wer
den kann,503 den man auch als Restaurator des Andenkens des Nicetius 
durch eine großzügige Förderung seines Kultes ansehen darf, neben der 
Vita auch der Urheber der Grabschrift gewesen sei. 

Dagegen spricht allerdings einiges. Zunächst muß gesagt werden, daß 
zwar die Tugenden der verschiedenen Laudationen des Nicetius ziemlich 
übereinstimmen, daß aber in der Wortwahl und der Darstellung selbst 
nicht die geringste Übereinstimmung der Vita I mit dem Epitaph festzu
stellen ist. Mit Sicherheit läßt sich sagen, daß der Anonymus der Vita 
weniger biographische Kenntnisse von Nicetius hatte als der Verfasser 
des Grabgedichtes. Gerade der Mangel an biographischem Material hatte 
ja Gregor von Tours veranlaßt, eine neue Vita zu verfassen.504 Vor allem 
fällt der Umstand ins Gewicht, daß die erste Vita nichts von der Ver
wandtschaft mit Sacerdos wußte, die das Epitaph sehr ausführlich be
handelt hat. Von größter Bedeutung scheint in diesem Falle ein weiteres 
argumentum e silentkx: Der Anlaß für Aetherius, seinem Vorgänger eine 
Vita schreiben zu lassen, waren die Wunder, die sich in den vergangenen 
dreizehn Jahren am Grabe des Bischofs produziert hatten. Diese Wunder 
eines der größten merowingischen Heiligen hätten zweifellos wie in der 
Grabschrift des Eutropius von Orange505 auch in dem Epitaph des Nice
tius ihren Niederschlag gefunden, wenn dieses nach 586 entstanden wäre. 
Da Coville keinerlei inhaltliche Kriterien für seine These beigebracht 
hat, scheinen mit den erforderlichen Einschränkungen die zuletzt er
wähnten Gründe für ein Datum der Abfassung des Gedichtes zu sprechen, 
das nicht viel über 573, das Todesjahr des Nicetius, hinausgeht. 

600 Vgl. zu ihm den folgenden Abschnitt; gewisse Schwierigkeiten scheint Nicetius 
auch mit dem Grafen von Lyon gehabt zu haben, vgl. Teil IL 2. 5. Exkurs: Episcopalis 
audientia, pass. 

m Siehe vor allem GvT, HF 4,36. 
802 COVILLE 324: »eile (Panciennetl de l'̂ pitaphe) ne peut cependant remonter a 

P^piscopat du successeur de Nizier, Priscus, qui fut une sorte de r£action contre 
Pejpiscopat pricidant; tout au plus pourrait-elle dater du temps d'Aetherius qui fut 
ev&que a partir de 586.« 

608 Vgl. VNicetii I, cap. 17. 
804 Vgl. Anm. 340. 
«* Vgl. Teil IL 1.3.2 u. ibid. Anm. 211. 
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Wenn in der Folge analog zu vorhergehenden Studien das Vorkommen 
des Namens Nicetius in Gallien untersucht wird, ist das angestrebte Ziel 
nicht unbedingt die Identifikation mit der einen oder anderen Person. 
Wichtiger scheint dagegen die Frage, wieweit der Name allein, der Name 
in Verbindung mit einem Tätigkeitsmerkmal, einem Ort, einer Filiation, 
einen Beitrag für die soziale Bestimmung seines Trägers etwas zu leisten 
vermag. Es sei daran erinnert, daß etwa der Name Aurelianus so gut wie 
ausschließlich bei Angehörigen der sogenannten Hocharistokratie vor
kam, was auch für andere Namen galt, die noch seltener belegt waren. 

Der Name Nicetius ist in gallischen Inschriften überhaupt nicht, in sei
ner weiblichen Form (Nicetia) nur ein einziges Mal belegt.500 

Im Gegensatz zu den übrigen Provinzen des römischen Reiches ist der 
Name in den nichtinschriftlichen Quellen Galliens allerdings relativ häu
fig belegt.507 Vor dem 5. Jahrhundert erscheint der Name in Unterschrif
tenlisten der Konzilien von Valence (374) und von Nimes (394/6).508 Bei
de Belege sind möglicherweise auf die gleiche Person zu beziehen, auf 
einen Bischof von Mäcon, der die Bischofsliste der Civitas vor einem Bi
schof Iustus anführt.509 Auf dem genannten Konzil von Valence hatte ein 
Iustus das Bistum Lyon vertreten: Das Nebeneinander der Namen Iustus 
und Nicetius ließ noch Duchesne vermuten, es habe vielleicht eine Über
nahme der beiden Heiligen in die Liste von Mäcon gegeben.510 Dagegen 
sind aber eher familiäre Bindungen zu vermuten, die dadurch umso mehr 
wahrscheinlich werden, als zur Zeit des Nicetius von Lyon, Sohn eines 
Senators Florentinus, ein Florentinus Muster das Bistum Mäcon erhielt.511 

Im Jahr 449 hielt ein Jugendfreund des Apollinaris Sidonius, der claris-
simus Flavius Nicetius zum Amtsantritt des Konsuls Astyrius in Arles eine 
Rede,512 er mag mit dem Nicetius verwandt gewesen sein, der zum Jahr 
385 als praefectus annonae Valentinians IL genannt wird.513 

Zweiundzwanzig Jahre nach der Arier Rede jenes Flavius Nicetius trat 

606 CIL 13, 3866 (Trier). 
507 Die Zusammenstellung bei EWIG, Trier 97, ist teilweise korrektur- und ergän

zungsbedürftig (sie beginnt erst mit der 2. Hälfte des 5. Jhs.). 
508 Conc. Galliae 1, 41 ff. u. 51 (Nicesius). 
809 DUCHESNE 2,196. 
510 DUCHESNE 2,197. 
611 STROHEKER 162 u. DUCHESNE 2,197 f. Diese Vermutung findet noch eine weitere 

Unterstützung: In der von DUCHESNE 2, 196 zitierten Liste findet sich als zweiter Nach
folger des bezeugten Florentinus Muster ein Gundulfus vocatus episcopus. Gundulfus 
aber hieß ein Bruder des Nicetius, ebenfalls Sohn des Florentinus (vgl. STROHEKER 184). 

812 Zu ihm vgl. STROHEKER 258 u. W. ENSSLIN, RE 17,180 f. Im gleichen Jahr 449 
u. am gleichen Ort ist ein Nicetas, B Vienne, bei der Ordination des B Arles Raven-
nius bezeugt, vgl. DUCHESNE 1,205. 

8 1 8 So ENSSLIN, wie Anm. 512. 
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Avitus, Neffe des Kaisers von 455/6, die Erbschaft eines weiteren Nice-
tius an.514 

Die Belege des 6. Jahrhunderts führen fast alle nach Südwestgallien. 
Hier ist vor allem auf eine Familie zu achten, die ihren Sitz in der Gas-
cogne hatte. Zu ihr gehört ein Bischof Nicetius von Auch, der 506 in Agde 
und 511 in Orleans an den jeweiligen Konzilien teilnahm.515 Angehöriger 
der gleichen Familie könnte der Bischof Rusticus von Aire516 gewesen sein, 
dessen Bruder, der comes Nicetius von Dax, im Jahre 584 zum Bischof 
dieser Stadt erhoben wurde.517 

Der Namensvetter unseres Bischofs von Lyon, der Metropolit von 
Trier (525/6~-n561), kam nach einer späten Vita aus der Diözese Limoges, 
was E. Ewig durch Nachweis von Besitzungen der Trierer Kirche in die
sem Gebiet untermauert hat.518 

Aus der Auvergne stammt endlich jener comes Nicetius, der nach 585 
dux über Clermont, Rodez und Uz£s, 587 Statthalter der Provence wur
de.519 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Name Nicetius besonders in 
Gallien verbreitet war und ohne eine einzige Ausnahme mit Personen zu 
verbinden war, die durch ihr Amt zu der obersten Gesellschaftsschicht 
gerechnet werden müssen. Die Verschiebung der Namensbelege aus dem 
burgundischen Raum (4 ./5. Jahrhundert) nach Südwestgallien (im 6. 
Jahrhundert) war bereits ein Charakteristikum des Namens Rusticus. Ein 
Zusammenhang der beiden Befunde läßt sich auf Grund der erwähnten 
Familie aus Aire/Dax, die beide Namen führte, sowohl der in S. Nizier 
zusammen begrabenen Bischöfe nicht ausschließen. 

514 STROHEKER 257. Nach ENSSLIN (wie Anm. 512) ist dieser Nicetius mit dem 
vorigen nicht identisch. 

515 DUCHESNE 2,96. 
518 Vgl. die Namenzusammenstellung zu Rusticus, S. 107 ff. 
517 EWIG, Trier 97, Anm. 41 identifiziert Aquinsis falsch mit Aix und macht 

aus dem Graf, der Bischof wurde, zwei Personen; vgl. auch SELLE-HOSBACH 157. 
m Ibid. 98 ff. 
519 Vgl. STROHEKER 260 und SELLE-HOSBACH 156. Der rector Massiliensis Provinciae 

vel reliquarum urbium war verheiratet mit Eusthenia, einer Nichte von GvT. EWIG, 
Trier 97 f., betont, daß GvT ihn nie unter seinen Verwandten nennt, obwohl er 
oft über ihn berichtet. Das gleiche gilt für den B Trier, mit dem er ihn deshalb zu
sammenbringt. Das argumentum e silentio< ist bei GvT allerdings mit Vorsicht hand
zuhaben, da er nur in wenigen Fällen ausdrücklich von einer Verwandtschaft mit 
einer einzelnen Person spricht. So ist zwar bekannt, daß er mit 13 seiner Vorgänger 
verwandt gewesen ist (vgl. GvT, HF 5,49; er selbst ist der 19. B Tours), dagegen hat 
GvT bei keiner dieser 13 Personen die Art der Verwandtschaft näher präzisiert. 
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II.2.5. Die Nachfolger des Nicetius: 
Aetherius und Priscus von Lyon 

Beim Tode des Nicetius im Jahr 573 scheint es zwei ernsthafte An
wärter auf die Nachfolge gegeben zu haben, die sich jeweils durch ihr be
sonderes Verhältnis zu dem verstorbenen Bischof unterschieden. Der Kan
didat, dessen conversatio von Nicetius noch gebilligt worden war und 
den die devotio populi Lugdunensis als Nachfolger forderte,520 war Aethe
rius, der in der Tat, freilich erst 13 Jahre später, Bischof von Lyon wer
den sollte.521 

Die Tatsache seines sehr guten Verhältnisses zu Nicetius, die er bei 
seinem Amtsantritt durch eine besondere Fürsorge um den Kult seines 
Vorgängers manifestierte, veranlaßte Coville, ihn gegen gewichtige In
dizien zeitgenössischer Quellen als ehemaligen Priester der Kirche zu 
Lyon und als Lieblingsschüler des Nicetius, »tout plein de son esprit« zu 
charakterisieren.522 

Gegen diese Darstellung spricht zunächst die Vita, die Aetherius selbst 
durch einen Anonymus für Nicetius verfassen ließ. Das letzte Kapitel 
dieser Biographie handelt von dem Auftraggeber, der um das himmlische 
Patrozinium seines wundermächtigen Vorgängers bittet.523 Gleichzeitig 
wird auch die Begründung gegeben, weshalb sich Aetherius so sehr um 
den Kult seines Vorgängers bemühte, der ihn völlig richtig als seinen 
zweiten Nachfolger vorausgesagt524 und seinen Lebenswandel ausdrück
lich gutgeheißen hatte.525 

Als Aetherius endlich doch noch Bischof wurde, wandelte sich nach 
dem Zeugnis des Anonymus der pater patriae zu einem pater ecclesiae 

520 VNicetii I, cap. 17. 
521 Das Todesjahr 586 des Priscus hat COVILLE 324 ff. aufgrund der Abfassungs

zeiten der beiden Viten des Nicetius erschlossen. 
522 COVILLE 347. Obwohl STROHEKER die Angaben der VAustrigisili zu Aetherius 

bezweifelt, nimmt er ihn dennoch in seine Prosopographie (STROHEKER 7) auf. 
523 VNicetii I, cap. 17: pro beatissimo antestite Etherio suis precibus intercedat, 

qui sancto laboravit studio, qualiter vita eins . . . panderetur offitio lectionis. 
524 COVILLE behauptet unrichtig, Nicetius habe Aetherius zu seinem Nachfolger 

bestimmt, vgl. ibid. 339 und 346. Davon ist nirgendwo die Rede, vgl. dagegen die 
folgende Anm. Die Einrichtung eines umfangreicheren Kultbetriebes geht natürlich 
auf die in der Zwischenzeit erfolgten Wunder zurück. 

525 Vgl. VNicetii I, cap. 17: Sed non inmerito eins memoriam dilectionis studio 
solempniter excolit, qui illum sibi successorem esse s e c u n d o l o c o praedixit, dum 
de eius conversatione gauderet. In der Folge wird ausgeführt, daß es die prescia dis-
positio principis (seil. Gunthchrams) gewesen sei, die verhindert habe, daß Aetherius 
der direkte Nachfolger des Nicetius (gegen dessen Voraussage) geworden sei. Der Beleg 
ist umso wichtiger, als es sich ja praktisch um eine Gutheißung des Aetherius zu seiner 
eigenen Ablehnung handelt! 
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um.526 Der Ausdruck pater patriae, der im 6. Jahrhundert seine Entspre
chung am ehesten in zwei Grabschriften von ehemaligen patricii findet,527 

bezeichnet eine besonders hervorragende Stellung, die Aetherius im Ge
biet von Lyon, möglicherweise aber in einem weiteren Räume innehatte. 
Bei der Suche nach einem Vergleich wird man vor allem an seinen Vor
gänger Sacerdos denken, der patricius und wohl auch consiliarius des Kö
nigs war, bevor er Bischof von Lyon, der Hauptstadt des Childebertrei-
ches wurde.528 Eine durchaus vergleichbare Stellung wird dem Aetherius 
nun in der Tat von der Vita Austrigisili bestätigt,529 die ihn als den eng
sten Berater des Königs unter den Senatoren nennt, die sich in Chalon-
sur-Saöne in domo regis (seil. Gunthchramni) aufhalten.530 Aetherius ent
spricht damit dem Bild, das bereits am Beispiel seiner Vorgänger entwor
fen wurde: Er stammt sicherlich aus einer vornehmen Familie der bur-
gundischen Aristokratie und hat wie Rusticus oder Sacerdos hohe Char
gen im Reichsdienst innegehabt. 

Die prescia dispositio principis5U hat jedoch nicht ihn, sondern den 
Domestikus Priscus zum direkten Nachfolger des Nicetius bestimmt. Die 
Gründe für diese Entscheidung können nicht mehr als erraten werden, 
Aetherius dürfte allerdings kaum weniger ein Mann des königlichen Ver
trauens gewesen sein als dessen Domestikus.532 Die Vorgänge in Lyon, als 
Priscus den Bischofsstuhl einnahm, ebenso wie eine Äußerung von Gregor 
von Tours588 legen nahe, daß Nicetius bereits zu Lebzeiten Schwierigkei
ten mit Priscus, der ebenfalls dem Spitzenadel Lyons zuzugehören scheint, 
gehabt hat. Als Nicetius starb und zuvor den Aetherius nur als zweiten 
Nachfolger vorausgesagt hatte, scheint er bereits gewußt zu haben, daß 

526 Ibid.: quo etiam obtinente, factum est, ut qui fuit actenus pater patriae, nunc 
esset ecclesie. 

527 Praesul patriae (custus patriae) rectorque, vgl. Anm. 407, aber auch die Anm. 
392 u. 394 zu ähnlichen Bezeichnungen. 

528 Vgl. Teil II. 2. 3. 3. 
529 MG SRM 4,191 ff. Nach den Aussagen der Vita selbst ist sie noch im ersten 

Drittel des 7. Jhs. verfaßt worden (vgl. die S. 188 f. zusammengestellten Aussagen). Die 
Argumente von KRUSCH, der sie in die Karolingerzeit verlegt, sind wenig überzeugend: 
Er stützt sich vor allem auf die Aussage der Vita, cap. 5, wonach sich Aetherius in 
domo regis inter ceteros senatores aufgehalten habe; senatores aber seien die Ratgeber 
des Königs in karol. Zeit gewesen. 

680 VAustrigisili 5, MG SRM 4,195: Erat tunc in domo regis inter ceteros senatores 
prestantissimus Aetherius nomine, vir prudentissimus et singulari cautele deditus, 
cui rex omnia traetatus sui preeipua archana pandebat; qui tunc dignus episcopatu 
(vgl. dazu den Rusticusabschnitt: Rusticus in seinem Staatsamt als praefiguratio 
sacerdotis), postea Lugduno Galleae nobilissima civitate episcopus ordinatus est... 

881 Vgl. Anm. 525. 
M2 Vgl. COVILLE 339. Danach hat Gunthchram das Bistum an einen »homme de 

confiance« vergeben. 
583 VNicetii I, cap. 5: Et quia novimus Priscum episcopum huic saneto (seil. Nice-

tio) s e m p e r fuisse adversum... 
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Priscus als erster ein Anrecht auf die Nachfolge haben würde.584 Stimmt 
diese Folgerung, dann ist freilich die Wahl des Priscus durch Gunthchram 
unter dem besonderen Blickwinkel zu sehen, daß der König in der Regel 
eine Möglichkeit der Wahl nur unter denjenigen Kandidaten der örtlichen 
Aristokratie hatte, die bereits vorher ein Anrecht auf das Bischofsamt 
erworben hatten. 

Haß und eine verzerrte Darstellung durch den Schriftsteller Gregor 
von Tours machen es nicht einfach, dem Wirken des Priscus einigermaßen 
gerecht zu werden. Die Schilderung des Amtsantrittes dieses Bischofs aus 
der Feder seines Kollegen aus Tours gilt einem Mann, der mit seiner Frau 
sinnlos gegen alle Anhänger des toten Nicetius wütet.535 Der Fortgang 
der Erzählung zeigt freilich, daß Priscus eine Reihe von Klerikern und 
Laien der Stadt auf seiner Seite hatte,586 deren Tätigkeit andeutet, daß 
Nicetius in einem höheren Maße politisch gewirkt hat, als dies aus seiner 
Grabschrift hervorgeht. 

Für den eigentlichen Hintergrund der Machtkämpfe nach dem Tod des 
Nicetius fehlen leider die Belege.587 Gleiches gilt auch für die eigentliche 
Amtsführung seines Nachfolgers Priscus, von dem allein bekannt ist, 
daß er eine Reihe von Konzilien geleitet hat, ein Umstand, der seiner 
Aktivität und seinem Einfluß im Reich Gunthchrams sicher kein schlech
tes Zeugnis ausstellt.588 

Priscus wurde wie sein Vorgänger in der Apostelkirche zu Lyon be
graben. Wie dieser erhielt auch er ein Epitaph,589 dessen Verfasser ihm 
bei weitem günstiger gesinnt war als der Bischof von Tours. 

534 Ein vergleichbarer Sachverhalt lag nach meiner Interpretation auch im Falle 
des Viventiolus vor, vgl. Teil IL 2. 2 . 1 . 

535 GvT, HF 4, 36: Igitur Priscus episcopus, qui ei (seil. Nicetius) successerat, cum 
coniuge sua Susanna coepit persequi ac interficere multos de bis quos vir Dei familiäres 
habuerat, non culpa aliqua victos, non in crimine comprobatos, non furto deprehensos, 
tantum inflammante malitia invidust cur ei fideles fuissent. 

536 Zu den Klerikern der Partei des Priscus vgl. COVILLE 340. Daß Angehörige 
der örtlichen Aristokratie gegen Nicetius (u. seinen Anhang) eingestellt waren, zeigt 
die Interpretation der Episode bei GvT, Glor. conf. 60, wonach ein Blinder, der am 
Grab des Nicet sehend wurde u. dafür Dienste am Grabe des Bs leistete, a quibusdam 
civitatis maioribus obpraemebatur. Vgl. auch S. 171 f. u. ibid. Anm. 500. 

537 In diesem Zusammenhang ist wohl auch die Tatsache zu sehen, daß Nicetius 
seiner Grabkirche nichts hinterlassen hat, vgl. Anm. 471. Er scheint bereits gewußt 
zu haben, daß nach ihm Priscus dort begraben werden würde. 

538 p r i s c u s ist 573 auf dem Konzil von Paris bezeugt, seine Unterschrift findet 
sich hinter denen der BB Arles u. Vienne; auf dem Konzil 583 in Macon unterschreibt 
er als erster, 585 (Valence) als zweiter Bischof hinter dem B Arles; das Konzil 585 
von Macon unterschreibt er als Erster: Priscus episcopus patriarcha; hier wurde fest
gelegt, daß der B Lyon alle drei Jahre gemeinsam mit dem König einen Ort für das 
folgende Konzil bestimmen sollte. Nach COVILLE 342 ist diese Bestimmung des 20. 
Kanons als persönlicher Erfolg des Priscus zu werten. 

5-9 CLE2097 ; Le BLANT 26; CIL 13,2399 (nicht bei ILCV); GUIGUE, Proces-verbal 
de 1308,153 f. 
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Dieses Grabgedicht ist nun im Zusammenhang mit einer Gruppe von 
Bischofslaudationen zu sehen, die ein recht identisches Schema aufwei
sen.540 Nach der Anspielung auf das Grab541 erscheint der übliche Hin
weis, daß hier zwar der Körper des Verstorbenen ruhe, daß dieser selbst 
aber durch seine Verdienste den Himmel verdient habe und sich auch 
dort schon aufhalte.542 Auf diese allgemeine Einleitung folgt ein spezifi
scher, chronologischen Teil, der das Lob des Aristokraten, vor allem aber 
die Laudatio der Tätigkeit des pflichtbewußten Beamten im Staatsdienst 
enthält: 

Progenie clarus felix generosus opinus 
Menüs et arbitrio justiciaque potens 
Indulxit prüdem mixto moderamine causis 
Georgio (corr. iurgia) componens more sereniferi 
Concomis et dignus regisque dornesticus et sie .. .MS 

Das et sie schließt nun unmittelbar die bezeichnende Feststellung an, 
daß der Gelobte durch seine Tätigkeit (im Staatsdienst) Gott gefallen 
habe, und daß (in Konsequenz dieses göttlichen Wohlgefallens) das Bis
tum, die Stadt Lyon sich diese hervorragenden Eigenschaften des dorne-
sticus nutzbar machte, indem Priscus Bischof wird: (et sie) I Promemit 
summo mente placere Deo I Hinc sibi Lugdunum celsa sacerdotis ad 
usum / [ . . . ] . 5 4 4 

Die erste Zeile der Laudatio bestätigt, was man sich von einem Kon
kurrenten des Aetherius um das Bischofsamt von Lyon erwarten durfte: 
Er ist aristokratischer Herkunft und wohlhabend (opimus).*45 Daneben 

540 Zu diesen Texten, die einem gewissen Ablauf, einem cursus folgen (zuerst Schil
derung der ausgezeichneten Führung des Staatsamtes, dann erst Bischofsamt), gehören 
das Epit. Rustici (vgl. dazu ausführlich Teil II. 2.1); das Epit. Hesicii B Vienne, zu
vor quaestor regum (Le BLANT 413); Pantagati B Vienne, zuvor quaestor regum (Le 
BLANT 429); Namatii B Vienne, zuvor patricius (Le BLANT 425); Sidonü Apollinaris 
B Clermont, zuvor rector militiae forique iudex (ILCV1067). Nicht dazu gehören das 
Epit. Sacerdotis u. die Epit. des Fortunat, auch wenn der gelobte B zuvor ein Staats
amt innehatte (Gregor von Langres, Eumerius von Nantes). 

541 GUIGUE, Proc&s-verbal 153, v. 1: Qui nescit cujus hoc sit sublime sepulcrum 
(darauf folgt ein unlesbarer Vers); zu dem sublime sepulchrum vgl. die nobilis urna 
des Eutropius (ILCV1065, V. 2). 

Mt Ibid., S. 154, vv. 3 f.: Hoc tumulata loco Prisci pia membra recumbunt I Qui 
retenit (corr. retinet) merita (corr. merito) sidera cesa (corr. celsa) suo. - Zu diesem 
Bestandteil der Laudatio vgl. ausführlich Teil I, Anm. 103 u. 143, aber auch Teil II. 1, 
Anm. 157 u. pass. (Verdienste, durch die das Paradies erworben wird). 

MS GUIGUE, Proces-verbal de 1308, 154, vv. 5-9. 
544 Ibid. vv. 10 f. V. 11 ist bei CiL 13,2399 nicht abgedruckt. Die folgenden Verse 

waren 1308 nicht mehr lesbar; die beiden Schlußzeilen erwähnen noch den Tod des 
Bs u. seinen Kult an den Iden des Juni, vgl. dazu Anm. 184 (zit. im Obertext). 

545 Vgl. BLAISE, Auteurs chrefcens 580, mit den Bedeutungen: 1) gras, 2) excellent, 
3) nombreux. 
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treten als typische Adelseigenschaften die generositasu* und die felicitas, 
die die vom Schicksal begünstigte Glückhaftigkeit seines Wirkens meint.547 

Vor der Nennung seines Amtes (domesticus regis) wird, wie etwa im 
Epitaph seines Vorgängers Rusticus,548 die Tätigkeit in demselben präzi
siert: Er übt Gerechtigkeit, das heißt Gerichtshoheit aus, wobei er sich 
jedoch von kluger Mäßigung leiten läßt; Prozesse legt er durch Schlich
tung zwischen den Parteien bei.549 Besondere Tugenden des domesticus 
sind seine Güte und seine Würde.600 

Durch das folgende et sie promeruit setzt der unbekannte Autor des 
Grabgedichtes das göttliche Wohlgefallen und das Bischofsamt des Pris-
cus mit diesen besonderen Fähigkeiten bei der Führung des Amtes des 
domesticus in Beziehung, Priscus wird somit wie Rusticus längst vor 
seinem Bischofsamt zur praefiguratio sacerdotis*61 In welchem Ausmaß 
schon die gelobte richterliche Tätigkeit des Priscus Affinitäten zur Amts
tätigkeit des Bischofs ergibt, soll in dem folgenden Exkurs untersucht 
werden. 

EXKURS 

Episcopalis audientia 

Die Verse 6-8 des Epitaphs des Priscus handeln alle von der Ausübung rich
terlicher Gewalt durch den Domestikus.552 Der erste der drei Verse lobt seine 

546 Bei HEUMANN/SECKEL 228, wird die generositas nach den Gesetzestexten als 
>Adel, Vortrefflichkeit< wiedergegeben. In diesem Sinn auch das Epit. Ennodii (ILCV 
1046) v. 3: clarus prole quidem, generosior ipse propinquis. Vgl. auch Thesaurus 6/2, 
1799 (I zu Personen): Herkunft » nobilis; COVILLE 341, hat aus der »ge'ne'rosit̂ « 
des Priscus einen Gegensatz zu den sparsamen Freunden des Nicetius aufgebaut. 

547 Die Kombination mit den anderen Tugenden zeigt, daß felix in diesem Fall 
nicht mit der christlichen Glückseligkeit in Verbindung zu bringen ist, vgl. vielmehr 
etwa ILS1237. 

548 Vgl. ILCV1070, vv. 9-14. Vgl. auch das Epit. Pantagati (Le BLANT 429) vv. 9-18: 
erst post matura vita (v. 19) wird ihm das eulmen apostolicum zuteil; Epit. Hesicii 
(Le BLANT 413) vv. 5 f.; Epit. Namatii (Le BLANT 425) vv. 11-13; Epit. Sidonii Apolli-
naris (ILCV1067) VV. 3-11. 

549 Vgl. dazu den folgenden Exkurs. 
550 Zu concomis vgl. Thesaurus 4, 81 u. BLAISE, Auteurs chr£tiens 189 (»af fable«), 

wobei das Epit. Prisci jeweils das einzige Beispiel darstellt. Dignus spielt bei der Bs-
Wahl als Akklamationsruf eine große Rolle (vgl. KLAUSER, Akklamation, RAC 1 (1950) 
225), ebenso in den Epit. der BB, vgl. bes. Epit. Aviti (Le BLANT 402) v. 11: . . . pon-
tificis sie digna insignia sumit, u. Epit. Namatii (Le BLANT 425) v. 18: maxima ponti-
ficis suscepit munera dignus. Daß dignus hier eindeutig auf den Domestikus bezogen 
wird, ist sicherlich mit der Idee der praefiguratio sacerdotis (vgl. die folgende Anm.) 
in Zusammenhang zu bringen. 

551 Zu Rusticus vgl. Teil IL 2.1 u. bes. ibid. Anm. 37 (Zitat im Obertext). 
552 Zu dem Amt vgl. WAITZ, Verfassungsgeschichte 45-49. 
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Urteilskraft558 und seine Gerechtigkeit. Das Lob der iustitia fehlt nur in wenigen 
Elogien römischer Beamter, die mit richterlicher Vollmacht ausgestattet waren; 
schon seit Cicero sollte in der Regel die dementia oder die moderatio hinzutre
ten.554 In Rechtsstreitigkeiten bewies er seine Klugheit und Mäßigung. Mode
ramen ist dabei als zeitgemäßer >terminus technicus< für milde, nachsichtige 
Herrschaftslenkung anzusehen.555 Als letzte Steigerung erwähnt der Lobredner, 
daß Priscus Prozesse durch Vergleiche geschlichtet habe.558 Dieser Punkt ist 
umso mehr zu beachten, als er nun in den Quellen recht häufig als Charakteri
stikum bischöflicher Rechtstätigkeit geschildert wird: Der Bischof erscheint als 
compositor und arbiter^1 in welcher Tätigkeit er in sechs gallischen Bischofs
epitaphien angesprochen wird.558 Diese Hinweise beziehen sich auf einen Teil 
bischöflicher Amtsbefugnis, der im allgemeinen von der Forschung unter der 
technischen Bezeichnung episcopalis audientia geführt wird.559 

Das Phänomen der bischöflichen Rechtsprechung ist trotz der umfangreichen 
Literatur zu diesem Thema noch keineswegs völlig erhellt. Ein Grund dafür geht 
wohl auf den Umstand zurück, daß man sich fast immer auf die kaiserliche 
Gesetzgebung verlassen hat, die kein einheitliches Bild wiedergibt.560 

Mit gewisser Sicherheit hat man bisher festgestellt, daß es unter Kaiser Kon
stantin eine bischöfliche konkurrierende Gerichtsbarkeit kraft kaiserlicher Au-

558 Zu arbitrium siehe HEUMANN/SECKEL 39. 
554 Zur iustitia in spätantiken Ehreninschriften vgl. Teil I, Anm. 77, vgl. auch 

ibid., Anm. 25-27. Zu moderatio vgl. ibid. Anm. 75; auf die Tugend der moderatio 
führte bereits Sueton den besseren Zustand des römischen Reiches nach Domitian zu
rück, vgl. DAHLMANN, dementia 25. 

555 Y g ^ BLAISE, Auteurs chretiens 536 ( 1 . act ion de dir iger, 2 . act ion de regier avec 
mesure, accomodation, 3. temperament, moderation . . . ) . Moderamen findet sich in 
den Gesetzestexten der Spätantike (vgl. HEUMANN/SECKEL 347) u. ist in den got. 
Konzilien des 6./7. Jhs. der übliche Ausdruck für die königliche Regierung, vgl. ANTON, 
Fürstenspiegel 63. Fort. Carm. IV verwendet moderamen in den Epit. Eumeri (ibid. 
1, v. 11: moderamine sacro), Leonti II. (ibid. 10, v. 21), Victoriani abbatis (ibid. 11, 
v. 15), Hilari presbiteri (ibid. 12, v. 13: doctus moderamine legis). 

558 Zu componere (5) vgl. HEUMANN/SECKEL 84. 
557 BUSEK, Episcopalis audientia 457 ff. u. 471 ff. 
558 In den Epit. des Fortunat ist dieser Bereich nur sehr vage umschrieben, vgl. 

immerhin Epit. Leonti I. (Carm. IV, 9) vv. 15 f.: quo praesente viro meruit discordia 
pacem I expulsa rabie corda ligabat amor; Epit. Hesicii (LCBLANT413) VV. 10 f.: 
fautor et pacis studuk furentes reddere cives speciali voto mentis amicae; Epit. Aviti 
(LCBLANT402) v. 19: Iurgia dissolvit certantes foedere iunxit; Epit. Namatii (Le 
BLANT425) v. 23: lnter se adversos inlata pace repressiv, Epit. Nicetii (ILCV1073) V. 20: 
iurgia despiciens; Epit. Marii (EGLI 21) v. 13: iusto bonus arbiter actu. 

550 Vgl. dazu BUSEK, Episcopalis audientia; STEINWENTER, Audientia episcopalis; 
SELB, Episcopalis audientia; NOETHLICHS, Bischofsbild 42-45. Zum 6. Jh. fehlt eine 
entsprechende Darstellung. Zu den zuletzt bei PRINZ, Klerus u. Krieg, bes. 51 ff. u. S. 
57 entwickelten Thesen von der bischöflichen Stadtherrschaft vgl. weiter unten. 

660 BUSEK, Episcopalis audientia 453: »Immer klarer wird es, daß das alte Problem 
des Wesens und Umfangs der episcopalis audientia (in Zivilsachen im römischen Reiche) 
durch die bloße Auslegung der bekannten Quellen des römischen und des kirchlichen 
Rechtes nicht befriedigend und endgültig gelöst werden kann, daß vielmehr auch die 
Zeugnisse der Praxis . . . herangezogen werden müssen«. 
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torität gegeben hat,561 die über eine innerkirchliche Gerichtsbarkeit über Kleri
ker hinausging. Diese dem Episkopat unter Konstantin erworbenen Rechtsbe
fugnisse wurden in der Folge allerdings stark modifiziert, das heißt, daß es für 
ein episcopale iudicium der Zustimmung beider prozeßführender Parteien be
durfte.562 

Die Unklarheit über die eigentliche Rechtsnatur der frühen >episcopalis au-
dientia< geht möglicherweise auch auf die Darstellung kirchlicher Quellen zu
rück, nach der die Tätigkeit des Bischofs als ein gewählter arbiter (Schiedsrich
ter) stark hervorgehoben und die lex christiana als einzige Entscheidungsgrund
lage betont wurde.568 Das bedeutete, daß der Streit im christlichen Sinne beizu
legen war, von einer Entscheidung des Bischofs ist so nie die Rede. 

Die Tendenz der Quellen, den Vorgang der friedlichen Rechtsbeilegung allein 
auf christliche Wurzeln zurückzuführen, ist offensichtlich. Der Wille zur Pro
zeßbeilegung und Schlichtung entspricht indes einer im römischen, vor allem 
aber spätrömischen Recht auftretenden Neigung zur Humanisierung und Ethi-
sierung des Privat rechtes.564 Ähnliche Formulierungen wie in den Bischofsepi
taphien lassen sich nun in der Tat auch in den Laudationen der entsprechenden 
Beamten565 oder in Epitaphien hoher Funktionäre noch im 6. Jahrhundert nach
weisen.566 

Unklar ist die Situation bezüglich der bischöflichen Gerichtsbarkeit auch im 
fränkischen Reich.567 Die These vom völligen Zusammenbruch der römischen, 
staatlichen Gewalt im 5. Jahrhundert hat dazu geführt, daß in einigen neueren 
Arbeiten die Auffassung vertreten wird, die Bischöfe im fränkischen Reich 
hätten die vakante Stadtherrschaft mitsamt ihren richterlichen Konsequenzen an 
sich gerissen.568 Die dazu notwendige »Mediatisierung« des Grafenamtes durch 

561 STEINWENTER, Audientia episcopalis 915. 
562 NOETHLICHS, Bischofsbild 43. Ibid. Anm. 31 wird Literatur zu der immer 

noch aktuellen Frage zusammengestellt, ob es sich bei dem bischöflichen Verfahren 
um ein dem weltlichen Gericht gleichgestelltes handelt, oder nur um eine Schieds-
u. Friedensgerichtsbarkeit. 

563 Cod. Theod. 1,27,1 (wie STEINWENTER, Audientia episcopalis 916). Zum Bi
schof als arbiter vgl. BUSEK, Episcopalis audientia 457 f. 

564 STEINWENTER, Audientia episcopalis 916 f. 
565 Die Milderung der iustitia wird meist durch moderatio (oder ein Synonym) 

ausgedrückt, vgl. Anm. 554. Ausführlicher aber ILS1241: discinxit iurgia iudex (der 
gelobte Proculus, Stadtpräfekt von 351/2, war nach PLRE 748 »a zealous pagan«), oder 
ILS1272: rexit . . . ea aequitate, ut inter omnes, qui ad eum animo litigantis intrassent, 
parentem (!) se plerumq. magis his quam iudicem praebuisset; ILCV4844: aspera con-
posuit. 

566 In dem Epit. des 533 verstorbenen röm. Stadtpräfekten Praetextatus Saluentius 
Verecundus Traianus (ILCV135) heißt es: iustitiae cultor, pacis amator eras (v. 12, vgl. 
auch ibid. v. 7: iudicis Imperium servans bonitate magistra); zu Gallien vgl. neben 
dem Epit. Prisci das Epit. des patricius Pantagatus (ILCV211) VV. 12 f.: . . . iura dedit, 
iustissima sanxit a r b i t r i i s . . . 

667 Vgl. VOIGT, Staat u. Kirche 271. 
568 Vgl. CLAUDE, Comitat, u. PRINZ, Klerus u. Krieg, bes. 51 ff. u. 57. 
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die bischöflichen »Stadtherren«569 sei dadurch möglich gewesen, daß der feste 
Sitz des fränkischen comes civitatis eben nicht die Stadt gewesen sei.570 

Ohne auf diese Thesen ausführlich eingehen zu wollen oder zu können, ist 
zu sagen, daß das von Fr. Prinz in diesem Zusammenhang erwähnte Beispiel 
der »Stadttyrannis« des Bischofs Badegisel von Le Mans, die sich in ständigen 
Rechtsstreitigkeiten mit iudices manifestierte,571 eher die Kontinuität solcher 
weltlicher Richter gegenüber der audientia eines in wirtschaftlicher Hinsicht 
freilich immer mächtiger werdenden Bischofs aufzeigt. 

Unrichtig ist in jedem Fall die Behauptung, die Rechtsprechung der Bischöfe 
sei »faktisch bis zur Ablösung der gräflichen Jurisdiktion«572 gegangen. Zahl
reiche Beispiele bei Gregor von Tours lassen vielmehr einen ständigen Gegensatz 
von Bischof und Graf erkennen, bei denen der Bischof den rechtlichen Voll
machten des letzteren allenfalls die Exkommunikation, die Zuflucht zum König 
oder die Hilfe der Heiligen entgegensetzen konnte.573 Als Bischof hat es selbst 
Priscus vorgezogen, bei einer Auseinandersetzung seiner famuli mit den Leuten 
des dux Leudeghisilus den Frieden mit viel Geld zu erkaufen.574 

Indizien für eine konkurrierende Gerichtsbarkeit von Graf und Bischof las
sen sich nun gerade für Lyon anhand einer Episode nachweisen, die eine der 
beiden Biographien des Nicetius schildert. Danach hatte Nicetius seinen Prie
ster Basilius zu dem Grafen Armentarius gesandt, qui Lugdunensim urbem bis 
diebus potestate iudicaria gubernabat.575 Er ließ diesem ausrichten, daß er einer 
zum zweiten Male angesetzten Verhandlung (causa) durch sein iudicium (!) ein 
Ende gemacht habe, worauf er die unwillige Antwort erhielt, daß künftig viele 
Fälle in eius (seil. Nicetii) conspectu positae durch das gräfliche Urteil beendet 
werden würden.576 

569 PRINZ, Klerus u. Krieg 52. 
570 Dazu CLAUDE, Comitat, pass. 
571 PRINZ, Klerus u. Krieg 57. Vgl. GvT, HF 8,39: Cotidiae autem cum iudieibus 

causas discutere, militias saeculares exercere . . . non cessabat . . . - Die Handlungen des 
Bs werden von GvT hier als schlechtes Beispiel, d. h. als Abweichung von der Norm 
dargestellt. 

572 PRINZ, Klerus u. Krieg 57. Anm. 71 zitiert Vf. den Kanon 6 eines Kapitulars 
von Chlothar (MG Capit. I, 19, nr. 8), wonach der Bischof bei einem ungerechten 
Urteil der iudices auf ein neues Urteil hinwirken soll. Seine Machtmittel sind aller
dings allein die kirchliche Sanktion u. der terror verbis, vgl. dazu Anm. 438 u. Teil 
IL 2.4.3 (siehe ibid. Anm. 492). 

578 Vgl xx. a. die Schwierigkeiten, die GvT selbst mit dem Grafen Leudast hatte 
(GvT, HF 5,48.49). Besonders aufschlußreich sind diese Auseinandersetzungen in 
den Wunderbüchern ausgeführt, vgl. hier vor allem GvT, De virtut. s. Iuliani 16; De 
virtut. s. Martini II, 58; u. sehr ausführlich in der VQuintiani (= GvT, Vitae patrum 4) 
3. Eine weitergehende Untersuchung solcher Fälle ist unbedingt ein Desiderat. 

5M GvT, HF 8, 20: Caedis enim magna tunc inter famulus (sie) Prisci episcopi et 
Leudeghisili ducis fuit. Priscus tarnen episcopus ad coemendam pacem multum pae-
euniae obtulit. 

675 VNicetii II, cap. 3. 
876 Ibid.: Nam vidi ego quodam tempore Basilium presbiterum missum ab eo (seil, 

ab Nicetio) ad Armentarium comitem, qui Lugdunensim urbem bis diebus potestate 
iudicaria gubernabat; dixitque ad eum: Pontifex noster causae buk, quae denuo in-
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Leider ist nicht ersichtlich, ob es sich um einen Streit handelte, an dem Kle
riker beteiligt waren und der deshalb der bischöflichen Entscheidung unterwor
fen war, oder ob hier ein Urteil des Grafen in erster Instanz vorlag, das der 
Bischof erneut hatte verhandeln lassen.577 Dagegen zeigt die Antwort des Gra
fen, daß er keineswegs gewillt war, sich als Verwalter der iudicaria potestas vom 
Bischof ablösen zu lassen, selbst wenn dieser durch seine erhöhte dignitas und 
einen bedeutenderen wirtschaftlichen Hintergrund gewisse Vorteile vor ihm 
hatte. 

petitur, dato iudicio, terminum fecit, ideoque commonet, ne eam iterare praesumas. 
Qui furore succensus, respondit presbitero: Vade et die ei, quia multae sunt causae 
in eins conspectu positae, quae alterim iudicio finiendae erunt. 

577 Zur Möglichkeit des Bs, zu harte Urteile zu revidieren, vgl. Anm. 572. Allerdings 
deutet die Antwort des Grafen (vgl. Anm. 576) eher an, daß dieser gewillt war, 
solche Fälle an sich zu reißen, die zunächst dem B vorgelegt wurden. 
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III . SOZIALE UND P R O S O P O G R A P H I S C H E ASPEKTE 
DER K O N T I N U I T Ä T RÖMISCHER 

F Ü H R U N G S S C H I C H T E N 

ULI . SOZIALE ASPEKTE DER ASKESE IN GALLIEN 

III.1.1. Das Problem der asozialen Askese 

Unter der Rubrik »Ein neues hagiographisches Leitbild« hat eine jün
gere Arbeit einen grundsätzlichen Unterschied in der Heiligendarstellung 
der Spätantike und des 7. Jahrhunderts darin gesehen, daß hier von 
prachtvollen Kirchen- und Klostergründungen und der entsprechenden 
Ausstattung die Rede ist, daß man dort aber »übermäßigen Wert auf die 
Schilderung der Ärmlichkeit der Behausungen und der Primitivität der 
Kleider und Geräte legt«.1 

Da dieser Umstand nach dem Verfasser »mit der Herkunft des Heili
gen (des 7. Jahrhunderts) aus den obersten Gesellschaftsschichten«2 zu
sammenhängt, so wäre demnach anzunehmen, daß die Asketen des 5. 
Jahrhunderts Angehörige der unteren sozialen Schichten gewesen seien.3 

Dieser Eindruck wird zunächst dadurch vertieft, daß die großen Vorbil
der orientalischen Asketentums in der Tat als Personen geschildert wer
den, bei denen sich Skurrilität und gesellschaftliches Außenseitertum tref
fen.4 Es drängt sich folglich die Frage auf, ob die Bewertung von Perso-

1 PRINZ, Frühes Mönchtum 496. 
2 Ibid. 
8 An anderer Stelle hat PRINZ sehr wohl bemerkt, daß beispielsweise alle mit dem 

Kloster Lerins verbundenen Heiligen der Oberschicht angehört haben (ibid. 47 ff.). 
- Das »neue hagiographische Leitbild« des 7. Jhs. wird vom Vf. als Auswirkung der 
»germanischen Adelsherrschaft« (ibid. 492) dargestellt u. mit dem Beispiel von acht 
Viten (VArnulfi, VDesiderii, VGermani, VEligii, VFiliberti, VAmandi, Passio Leo-
degarii, Passio Praeiecti) untermauert, die freilich in fünf Fällen Angehörige romani
scher, ja senatorischer Familien betreffen. 

4 Vgl. z. B. die Romanfiguren des Hieronymus wie Paulus, Malchus, Hilarion. 
Dieses angesprochene Außenseitertum trifft teilweise für die ägyptischen und klein
asiatischen Ansiedlungen von solchen >Asketen< zu, die seit den diokletianischen Refor
men in großen Mengen aus den Städten flohen, um sich den unerhörten Steuerverpflich
tungen und den diesen folgenden Repressalien zu entziehen. Betroffen waren vor allem 
die Kurialen und Dekurionen, vgl. VOIGT, Staat und Kirche 31 ff. Zu dem Steuer
system u. seinen Auswirkungen vgl. auch DANNENBAUER, Entstehung Europas 1,246; 
Askese u. Mönchtum werden 149 ff. behandelt. Das Vorhandensein asozialer Elemente 
mit einem schlechten Verhältnis zum Staat in den orientalischen Wüsten bestätigt NAGEL, 
Motivierung 88. 
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nen, die gerade am Beispiel des Totenlobs besonders deutlich wird, einen 
gegenüber der traditionellen Laudatio völlig neuen Ausgangspunkt ge
funden hat, ob man wirklich mit ethischen Werten zu rechnen hat, die 
nach dem Zeitverständnis allen sozialen Schichten gleichermaßen zu
gänglich waren. 

Schon bei einer ersten Musterung des gallischen Personenkreises, den 
man gemeinhin als >asketisch< apostrophiert, werfen sich bedeutende 
Zweifel an dieser Annahme auf. Keine der Biographien von >Asketen< 
wie Honoratus, Hilarius, Germanus, Eutropius oder Severin von Nori-
cum stellt den Zusammenhang dieser Personen mit ihrer Gesellschaft in 
Frage, vielmehr hat sich ihre jeweilige sozial hervorgehobene Ausgangs
stellung durchweg zu einer angemessenen politischen Rolle ausgeweitet.5 

Wenn sich diese gallischen Asketen nun aber aus der gleichen Schicht 
rekrutierten, die seit jeher führend gewesen ist, dann ist die Frage zu stel
len, auf welchen Grundlagen die Werte beruhen, die man im Zusammen
hang mit der asketischen Bewegung propagiert hat und wie sich diese 
Werte oder Tugenden von denjenigen unterscheiden, die vorher für das 
Lob hervorragender Personen verwendet wurden. 

Es ist also danach zu fragen, ob und in welchem Ausmaß die in Gallien 
vorhandenen Strukturen aristokratischer Mentalität von christlich-aske
tischem Gedankengut verändert und umgeformt wurde, oder ob vielleicht 
sogar dieses christliche Gedankengut durch den Einfluß elitär-aristokra
tischer Vorstellungen eine eigene Prägung erfahren hat. 

ULI .2. Römische Ethik und abendländische Askese 

Gewisse Schwierigkeiten beim Verständnis des Phänomens der Askese 
lagen bisher schon in dem Ansatzpunkt begründet, daß man Askese und 

5 Wenn PRINZ, Frühes Mönchtum 497 meint, »weltliche Taten« u. politische wie 
familiäre Beziehungen hätten in der spätantiken Vita keinen Platz, fällt er der in den 
Biographien verwendeten Topik, vor allem aber der Praeteritio (vgl. Teil IL 1, Anm. 
144) zum Opfer. Zu Honorat u. Hilarius vgl. bereits Teil IL 1. 3. 1, bes. auch die Teile 
der VHilarii, die u. a. die Persönlichkeiten nennt, mit denen Hilarius in literarischem 
u. politischem Kontakt stand. Ebenso ausführlich wird der politische Werdegang des 
Germanus von Auxerre in seiner Vita geschildert. Zur VSeverini, deren Heiliger mit 
großer Wahrscheinlichkeit der Konsul des Jahres 461, Flavius Severinus gewesen ist, 
vgl. LOTTER, Inlustrissimus vir (Vf. nimmt hier zu einem eigenen Aufsatz in DA 24, 
1968, u. zu der Entgegnung von F. PRINZ in Bd. 25, 1969, der gleichen Zs. Stellung). 

e So noch die ausgezeichnete Arbeit von LORENZ, Anfänge, vgl. ibid. 2: »Dabei 
ist zu beachten, daß Mönchtum in dieser frühen Zeit ein noch vieldeutiger, schillernder 
Begriff ist. . . . liegt das Mönchtum dem Christentum im Blut, das Mönchtum ist eine 
Bewegung für entschiedenes Christentum.« Der Begriff >Mönchtum< ist jeweils durch 
>Askese< zu ersetzen. 

186 



Mönchtum miteinander identifiziert hat.6 Der Zusammenhang von Aske
se und Mönchtum ist allerdings erst relativ spät.7 

Das zugrundeliegende griechische Zeitwort bedeutet, etwas besonders 
sorgfältig tun oder üben. In der philosophischen Literatur seit Aristoteles 
entspricht Askese der Vorstellung: Übung in der Tugend; das Verständnis 
im Sinne von Entsagung tritt bei den Kynikern hinzu. Im christlichen 
Verständnis ist der ursprünglich positive Bedeutungsinhalt des Begriffes 
des Askese als Übung für eine christliche Haltung nur sekundär, in der 
Regel meint sie vielmehr den Verzicht, die Selbsteinschränkung im Hin
blick auf Besitz, Nahrung, Geschlechtsverkehr und andere Güter.8 

Die Identifizierung einer bestimmten, strengen Lebenshaltung, der nor
mo, vivendi, mit der Haltung der monachi hat freilich schon Cassian zu 
dem Trugschluß verleitet, bereits der Evangelist Markus habe monastisch 
gelebt.9 

Tatsächlich sind die Quellen, auf die er sich dabei stützt und die er 
auch erwähnt, die sehr verbreiteten apokryphen Acta Apostolorum des 
2. und 3. Jahrhunderts, die die eigentliche Basis der Propagierung der 
asketischen Lebensform darstellen.10 Karl S. Frank hat in diesem Zusam
menhang überzeugend nachgewiesen, daß die vita apostolica als maßgeb
liche Norm christlichen Lebens in Spätantike und Mittelalter gegolten 
hat.11 Die Darstellung des Apostellebens aber war beherrscht von der 
Vorstellung des Apostels als Wundertäter und Asket.12 

Es verdient besondere Erwähnung, daß es mindestens bis zum 3. Jahr
hundert keinerlei Einschränkungen der vita apostolica, also auch nicht 
der entsprechenden Lebensform auf bestimmte Gruppen gegeben hat.18 

Salvian hat deshalb auch die freiwillige Armut (Besitzaskese) als Kenn
zeichen der gesamten primitiva plebs seiner eigenen, gewinnsüchtigen 

7 Zur frühen Askese vgl. STRATHMANN, Askese I (nichtchristlich), RAC 1 (1950) 
749-58; STRATHMANN/KESELING, Askese II (christliche A.); NAGEL, Motivierung; 
LOHSE, Askese; LORENZ, Anfänge, u. FONTAINE, Asce*tisme chr t̂ien 90 ff. 

8 Zur Etymologie von >Askese< vgl. STRATHMANN, Askese I (wie Anm. 7) 749 u. 
LOHSE, Askese 12 f. 

9 Cassian. Inst. II, 5; die Identifizierung der norma vivendi mit monastischer 
Haltung schon zu Beginn des 5. Jhs. hat teilweise auch in der modernen Historio
graphie das gleiche Ergebnis gezeitigt. Das war umso eher möglich, als im lateinischen 
Westen das Wort Askese kaum verwendet wurde. 

10 Cassian. Inst. 11,5: . . . normam suseepere uiuendi . . . quae primitus ecclesiam 
uel credentium turbas in Actibm Apostolorum legimus celebrasse... (es folgt ein 
wörtliches Zitat aus den >Acta<). 

11 FRANK, Vita apostolica. Vgl. dazu auch BROX, Kirchenverfassung, pass. 
12 FRANK, Vita apostolica 153. Dargestellt wird Besitz-, Nahrungs- u. Geschlechts

askese. 
18 Ibid. 166. 
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Zeit vorhalten können.14 Seine Ausfälle gegen die gegenwärtigen Zeiten, 
die nach seiner Meinung zwar von einem Zuwachs des christlichen Volkes 
und der wirtschaftlichen prosperitas, aber auch von einem Überhand
nehmen der Untugenden und der Schwächung der Kirche geprägt ist,15 

beweisen, daß das Zurückgreifen auf Tugenden der frühen christlichen 
Gemeinde im Sinne einer moralischen Reform der Gesellschaft gedacht 
ist. 

Angesprochen ist allerdings eine bestimmte soziale Schicht, die allein 
von der eben erwähnten prosperitas profitiert hat: Es sind die divites, 
die große Schätze zusammentragen,16 die potentes ac divites, die sich ihren 
Begierden hingeben17 und die nobiles, dignitate sublimes, die bei den letz
ten Barbareneinfällen mehr von ihren mores als von ihrer substantia 
eingebüßt haben.18 Salvian zeigt sich bei seinen Ausführungen ohne Frage 
in der Tradition der römischen Gesellschaftskritik, wobei nicht einmal 
der Hinweis auf die prisca virtus der Fabii, Fabricii, Cincinnati fehlt, die 
es verschmähten, im Dienst des Staates Reichtümer zu erwerben und so 
bei Salvian zu Vorbildern von Besitzaskese werden konnten.19 

Wenn die Kritik an der unchristlichen Haltung einer neuinstallierten 
christlichen Adelsgesellschaft eine der Wurzeln der asketischen Bewegung 
im Gallien des 5. Jahrhunderts war, so muß dazu bemerkt werden, daß 
diese Kritik mit längst vertrauten Waffen kämpfte, daß auch die ange
botenen Heilmittel einem erprobten Vokabular entsprangen, nämlich dem 
der traditionellen Ethik. 

In der Tat finden sich die verschiedensten Formen der Askese in meh
reren philosophischen Strömungen vertreten, so in der Stoa, bei Epikur, 

14 Salvian. Ad. eccl. I, 1, 2: Abiit quippe illa egregia ac supereminens dudum primi-
tivae plebis tuae beatitudo, qua omnes Christum agnoscentes caducas rerum mundia-
lium facultates in sempiternas caelestium possessionum opes conferebant... 

15 Ibid. 1,1,3: . . . quantum tibi auctum est populorum tantum paene vitiorum> 
quantum tibi copiae accessit, tantum disciplinae recessit, et prosperitas venit quaestuum 
cum magno faenore detrimentorum. 

16 Vgl. ibid., I, 4, 20. Der Gegenstand ist durch den ursprünglichen Titel des Wer
kes adversum avaritiam (zu den Werken Salvians vgl. DUVAL 304) bereits vorgegeben. 

17 Salvian. De gubernat. Dei, VII, 3, 16: Apud Aquitanicas vero quae civitas in 
locupletissima ac nobilissima sui parte non quasi lupanar fuit? Quis potentum ac divi-
tum non in luto libidinis vixit? 

18 Ibid. VI, 13, 72: Vidi siquidem ego Treviros ipse homines domi nobiles, digni
tate sublimes, licet iam spoliatos atque vastatos, minus eversos tarnen rebus fuisse quam 
moribus: quamvis enim depopulatis iam atque nudatis aliquid supererat de substantia, 
nihil autem de disciplina. Vgl. auch weiter ibid. VI, 13, 74: Iacebant in conviviis obliti 
honoris, obliti aetatis, obliti professionis, obliti nominis sui principes civitatis cibo 
conferti. Zu den Tugenden der nobiles vgl. vor allem ibid., IV. 

10 Ibid. 1,2,10: Nisi forte antiquis Ulis priscae virtutis viris, Fabiis, Fabriciis, 
Cincinnatis, grave fuisse existimamus, quod pauperes erant qui divites esse nolebantt 
cum omnia scilicet studia . . . ad communia emolumenta conferrent... 
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Seneca, Marc Aurel und Plotinus.20 Demnach überrascht es nicht, wenn 
die Christen als Philosophen bezeichnet werden,21 daß sie sich selbst als 
solche sehen;22 im Orient gilt das Mönch tum als > wahre Philosophie^23 

Der Begriff der verissima philosophia, der ursprünglich den geistigen 
Weg der Neuplatoniker zu Gott bezeichnete, wird von Augustinus auf
gegriffen und mit dem Christentum gleichgesetzt.24 

Der erste bekannte Asket Roms, der Priester Novatian (249/50), zog 
sich zeitweise von seinen Amtsgeschäften zurück und führte ein Leben 
der Philosophie.25 Ambrosius von Mailand, dessen geistige Beziehungen 
mit dem Piatonismus in der Literatur mehrfach gesehen wurden,26 sah sich 
selbst noch gezwungen, das Christentum gegen den Vorwurf zu verteidi
gen, nur ein Abklatsch des Piatonismus zu sein.27 Augustinus plante schon 
vor seiner Bekehrung, die H. I. Marrou treffend »conversion philoso-
phique« nennt,28 mit Freunden ein philosophisches Leben in Abgeschlos
senheit von der Welt zu führen; wie er waren noch einige der berühmte
sten conversi hervorragende Philosophen.29 

In diesem Zusammenhang ist auch die Empfänglichkeit der Aristokra
tie für das humanistische Menschenbild zu nennen, das ihr die verschie
denen philosophischen Richtungen anboten. Die enge Verwandtschaft 

20 Zum Einfluß philosophischer Strömungen bei der Ausbildung christlicher Askese 
vgl. LOHSE, Askese 41-78; STRATHMANN/KESELING, Askese II; COURCELLE, Verissima 
Philosophia; ders., Christian Platonism; vgl. auch Teil I. 2 u. ibid. bes. Anm. 81. 

21 NAGEL, Motivierung 1. 
22 STRATHMANN/KESELING, Askese II, 770. 
23 Vgl. LORENZ, Anfänge 41. Siehe auch den Kommentar von FONTAINE, Saint Martin 

413 f. zu den Ausfällen des Sulpicius Severus gegenüber der Philosophie im Prolog 
der VMartini. 

24 COURCELLE, Verissima Philosophia 659. Der Begriff vera philosophia ist schon 
seit Plato weit verbreitet, vgl. ibid. 655. 

25 Vgl. Eusebius, Hist. eccl. 6, 43, 16. Dazu LORENZ, Anfänge 4: »Ältestes christ
liches Eremitentum im Abendlande verbindet sich bei ihm mit der antiken Form philo
sophischen Lebens«. 

26 COURCELLE, Christian Platonism 165 u. ibid. Anm. 150-156 zu der entsprechenden 
Literatur. 

27 Ibid. 158. Die entsprechenden Schriften sind leider verloren u. nur in einem 
Brief des Augustinus an Paulinus von Nola bezeugt (Ep. 31, 8, zitiert nach COURCELLE, 
Anm. 82): . . . aduersus nonnullos imperitissimos et superbissimos, qui de Piatonis 
libris Dominum profecisse contendunt... 

28 Vgl. MARROU, Saint Augustin, 2. Teil, 1. Kap. (S. 161 ff.): La conversion a la 
Philosophie. Vgl. vor allem 164 f., wo die verschiedenen Aspekte der Bekehrung ge
nannt werden: a) Der religiöse Aspekt (A. tritt in die Kirche ein), b) der moralische 
Aspekt (A. trennt sich von seiner Konkubine u. lebt asketisch), c) der soziale Aspekt 
(A. dankt als Professor ab u. gibt eine Karriere im kaiserlichen Dienst auf), d) der 
philos. Aspekt (A. beschäftigt sich mit dem Neuplatonismus), e) der kulturelle Aspekt 
(»culture philosophique, recherche de la sagesse«). 

29 Vgl. Eucher. Ep. paraenetica, PL 50, 718: Gregorius e Ponto, philosophia primus 
apud mundum ... sed postea major praestantiorque virtutibus . . . Alius item sanc-
tus> atque ejusdem nominis Gregorius, aeque litteris ac philosophia deditus, coelestem 
hanc philosophiam concupivit. 
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der aristokratischen Tugenden mit dem asketischen Ideengut war ja bei 
der Untersuchung der >offiziellen< Elogien der hohen Amtsträger des rö
mischen Reiches deutlich geworden.80 

Endlich ist noch einmal an die von Cicero geleistete Synthese griechi
scher Tugenden mit den römischen Vorstellungen und an die stoische Op
position besonders des ersten nachchristlichen Jahrhunderts gegenüber 
jedem System erblicher Nobilität und damit erblicher Tugenden zu er
innern.81 Seit dieser Zeit hat sich in der rhetorischen Laudatio durchge
setzt, daß weniger die sogenannten äußeren Güter des Gelobten wie 
Reichtum und Macht hervorzuheben seien, als vielmehr seine charakter
lichen Qualitäten, also Tugenden, die sich im Umgang mit Reichtum, mit 
Macht erst beweisen. Es sei zu zeigen, ut opes et copiae non superbiae 
videantur ac libidini sed bonitati ac moderationi facultatem et materiam 
dedisse.*2 

Dieses Prinzip hat nun gerade die asketische Biographie konsequent 
angewandt. Bezeichnend ist etwa folgender Text aus der Lebensbeschrei
bung des Hilarius von Arles: 

. . . ubi virtutum exuberant margaritae, nonnullas necessario praetermittam, ut 
vitae illius pretiosissimum monile non humanis gemmis ornatumy sed supernis virtutibus 
splendidum sine artificis manu pretiositate proprio, commendetur.** 

Der Autor, Honoratus von Marseille, erklärt hier deutlich, daß sein 
Gegenstand, der Asket Hilarius, überreich an Tugenden aller Art sei. 
Da er demzufolge zu viele Möglichkeiten der Ausbreitung dieser Tugen
den hat, übergeht er einen Teil derselben. Er übergeht diejenigen, die Ci
cero und Quintilian als die erst sekundär zu lobenden äußeren Güter be
zeichnen, die er selbst humanae gemmae im Gegensatz zu den supernae 
virtutes nennt. 

Diese humanae gemmae bestehen zweifellos aus der sozialen Stellung, 
aus der Herkunft des Hilarius, die der Verfasser gerade zuvor nur durch 
ein geschicktes rhetorisches Manöver ins Spiel gebracht hat.34 Die Bezeich-

80 Vgl. Teil 1.1 u. 1.2. 
81 Zum letzteren vgl. bes. VESSEY, Stoics (siehe auch Teil I, Anm. 48 u. pass.). 

- Vgl. etwa Claudianus (um 400, vgl. zu ihm DUVAL 271) in dem Panegyricus auf Ks. 
Honorius (MG AA 10,158, v. 220): virtute decet, non sanguine niti. 

s* Cic. De orat. II, 84, 342. 
88 VHÜarii, cap. 2. Hierzu ist auch der Sermo de vita s. Honorati 4 des Hilarius 

selbst zu vergleichen. Auch hier findet sich die Erwähnung der supervacui honores, 
ohne daß damit bereits die Kritik an denselben ausgesprochen wäre. Auch wenn der 
Asket nicht nach diesen äußeren Ehren streben darf, so bedeutet das nicht gleichzeitig 
deren Verurteilung. Vgl. auch die folgende Anm. 

84 Zur Praeteritio vgl. Teil II. 1, Anm. 144. DUVAL, Conversion 559, hat einen 
fast identischen Text aus der VCypriani des Pontius herangezogen u. im gleichen Sinne 
interpretiert, vgl. ibid. Anm. 67 (Vita et Passio Cypriani 2): Fuerint licet studio, et 
bonae (\) artes deuotum pectus imbuerint, tarnen Uta praetereo: nondum enim ad 
utilitatem nisi saeculi pertinebant. 
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nung selbst aber erlaubt den eindeutigen Schluß, daß die Position dieser 
asketischen Biographie gegenüber den humanae gemmae durchaus als po
sitiv gewertet werden kann, wie darüber hinaus die Biographie selbst be
stätigt.35 

Als weiteres philosophisches Erbe haben sich, wie oben schon angedeu
tet, auch entsprechende Tugenden in den Laudationen der staatlichen 
Funktionäre der Spätantike eingefunden, die von einem asketischen 
Standort nicht weit entfernt sind. Es sei hier noch einmal an das Lob 
der sapientia und humanitas, von patientia und abstinentia erinnert,*0 Da
zu tritt sogar die Hervorhebung der contemplatio*1 und des amor in om-
nes.38 Eine Brücke zu asketischen Vorstellungen schlägt auch das Lob der 
castitas (und der integritas), das heidnische Würdenträger im 4. Jahrhun
dert auszeichnen konnte.89 

Wenn Salvian vor allen anderen Untugenden die avaritia und die CH-
piditas den Reichen und Mächtigen vorhielt,40 ging er von Vorstellungen 
aus, die in den Elogien die continentia und die moderatio zu den am 
häufigsten gelobten Tugenden gemacht haben.41 Beschränkung und Be
dürfnislosigkeit gehören aber zu den asketischen Zentraltugenden; im 
Gallien des 4. Jahrhunderts finden sich ganze asketische Gruppen, die in 
zeitgenössischen Quellen continentes genannt werden.42 

In diesen Parallelen deutet sich bereits an, daß die Vorstellung vom 
>guten Aristokraten^ die in den erwähnten Laudationen zum Ausdruck 
kommen sollte, beträchtliche Affinitäten zu der Ausformung des Aske
tenbildes aufwies, das sich im römischen Westen, vor allem aber in Gal
lien, durchsetzen konnte. 

ULI.3. Gallischer Episkopat und Askese 

Die im letzten Abschnitt vorgetragene These, daß lange vor dem orien
talischen Einfluß die kulturelle Tradition der römischen Aristokratie er-

35 Dagegen PRINZ, Frühes Mönchtum 496 f.; vgl. Anm. 5. 
86 Vgl. Teil I, Anm. 44 u. 75. 
87 ILS1273 u. 1274. 
88 ILS1256. Vgl. dazu bes. Teil II. 2.4.1. 
89 ILS1256, vgl. auch ILCV87 (vixit purus). Castitas erscheint häufig zusammen mit 

integritas, vgl. bes. Teil IL 1. 2 u. ibid. Anm. 37-42; zur integritas ibid. Anm. 31. 
40 Salvian. Ad eccl. (auch: adversum avaritiam) 1,1, 2 ff. Ebenso in dem bereits 

zit. Adelsspiegel des Auspicius B Toul an den comes Arbogast (MG Epp. 3, 136) vv. 
4t ff.: Unum repelle vitium:... raäix malorum omnium, cupiditatem scilicet... 

« Vgl. Teil I, Anm. 75. 
42 Victric. De laude Sanct. III (zur Quelle DUVAL 260). Die continentes werden 

zusammen mit den viduae genannt, ihre Tugenden $ClielTi«ft̂  aus dem Kampf gegen 
die voluptas zu resultieren, es werden castitas u. abstinentia genannt. Nach LORENZ, 
Anfänge 18, haben sie in ihren Häusern, d. h. nicht zusammen gelebt. 
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hebliche Prädispositionen für die Annahme asketischen Gedankengutes 
geschaffen hat, erfährt durch eine vor kurzem erschienene Studie eines 
Kenners der spätantiken Literatur willkommene Bestätigung. Jacques 
Fontaine hat hier darauf aufmerksam gemacht, daß Hilarius, Bischof von 
Poitiers und Lehrer des bedeutendsten gallischen Asketen Martin von 
Tours, bereits vor den orientalischen Einflüssen als Vermittler eines 
okzidentalen »ascetisme pal^ochretien« anzusehen ist, dessen »con-
ception militante, tres romaine« charakteristisch für den ehemaligen 
römischen Funktionär, für den gallischen Großgrundbesitzer Hilarius 
gewesen ist, eine Konzeption, die entscheidende Impulse für die Aus
bildung der in Gallien erfolgreichen Vorstellung vom Bischofsamt ge
geben hat.48 

Selbst wenn man einräumt, daß bei der Behandlung des Phänomens der 
Askese dem orientalischen Einfluß in der Sekundärliteratur bisher zu 
großes Gewicht zugemessen wurde, wird man die Wirkung des östlichen 
Mönchtums, vor allem nach dem Tode des Eremiten Antonius (356), 
im Westen nicht zu gering einschätzen dürfen.44 Mit Sicherheit hat diese 
Bewegung eine Verschärfung und Systematisierung der bereits vorhande
nen asketischen Lebenshaltung mit sich gebracht, die auf stärkere Institu
tionalisierung, auf organisiertes Mönchtum zusteuerte. Das mußte aber 
zur Folge haben, daß diese verschärfte Askese nicht mehr als allgemein 
gültige Norm christlichen Lebens, sondern nur noch für wenige Auser
wählte gelten konnte. Da das Mönchtum, das sich als einziger legitimer 
Erbe der vita apostoUca verstand,45 nach seinem orientalischen Ursprung 
gesellschaftsfeindlich war, mußten sich von dieser Seite Schwierigkeiten 
ergeben, wenn es der herrschenden sozialen Schicht, zu der der Episkopat 
und der hohe Klerus gehörte, nicht gelang, diese Bewegung unter ihre 
Kontrolle zu bringen. 

Das Ziel dieser Askese war ein schon auf Erden zu verwirklichendes 
Stadium der Vollkommenheit, die perfectio, die zum Schlüsselbegriff der 
Askese überhaupt wurde. Dieses Ziel ist natürlich nur von wenigen er
reichbar, die meisten Aspiranten bleiben auf einer weniger vollkommenen 

43 FONTAINE, Ascltisme chr£tien. Zu Hilarius vgl. bes. 94 ff. Zur Amtsauffassung 
des Hilarius vgl. jetzt DOIGNON, Hilaire de Poitiers avant l'exil, bes. 2. Teil, 1. Kap., 
159 ff. Zu den Wurzeln der Askese im Westen vgl. auch LORENZ, Anfänge, bes. 1 ff. 

44 FONTAINE, Ascetisme chr£tien 100. Vgl. auch ibid. 93 f. zum Einfluß der Athana-
siusaufenthalte in Gallien. 

45 FRANK, Vita apostolica 166: »Der Schritt zum Alleinanspruch auf die imitatio 
apostolorum wird im Laufe des 4. Jahrhunderts getan. Das mächtig aufbrechende 
Mönchtum wird ihn erheben, da es sich als legitimer Erbe und ausschließlicher Träger 
der vita apostolica verstehen will«. 
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Stufe stehen. Diese Erfahrung der Praxis bildet den Leitgedanken des syri
schen Liber Gradnum, der gegen Ende des 4. Jahrhunderts geschrieben 
wurde.46 

Fast 150 Jahre später verfaßte im Westen des römischen Reiches der 
Afrikaner Iulianus Pomerius, Rhetor in Arles und Lehrer des großen Bi
schofs dieser Stadt, Caesarius, seine verbreitete und vielbeachtete Ab
handlung >De vita contemplativa< auf Anregung eines Bischofs Julianus 
als Antwort auf die Frage, ob Bischöfe der virtus contemplativa (die der 
perfectio entspricht) teilhaftig werden könnten.47 

So gleich sich die Quellen vom Ende des 4. und vom Anfang des 6. 
Jahrhunderts in ihrer Unterscheidung des Vollendeten vom Gerechten, 
bei Pomerius der vita contemplativa von der vita activa, und in den Kri
terien zur Erreichung der perfectio sind, so verschieden ist das Publikum, 
an das sie sich wenden.48 Dort werden alle Brüder, Väter und Schwestern 
in Christo angesprochen, hier die sancti sacerdotes.49 

Es liegt nicht nur ein Unterschied von Ort und Zeit vor, sondern vor 
allem des angesprochenen Niveaus: Im Gallien des 5. Jahrhunderts war 
die Askese mit ihren Grundforderungen der Demut und der Aufgabe der 
weltlichen Güter und Beschäftigungen zu einem Gegenstand geworden, 
mit dem sich bevorzugt der Episkopat, und, wie wir noch sehen werden, 
ein Kreis von adligen conversi auseinandersetzte, das heißt eine bereits 
durch ihre soziale Herkunft und ihre geistige Ausbildung abgehobene 
Gruppe.50 

Dieses Kennzeichen gilt nun für die beiden großen asketischen Strö
mungen, auf die man in der Regel, allzu vereinfachend, das gallische 

4« Vgl. LIETZMANN, Alte Kirche 4, 181-184. 
47 Iul. Pomerius, De vita contemplativa, Prolog 3: . . . Itaque iubetis, ut paucis edis-

seram quae sit vitae contemplativae proprietas . . . Utrum is cui Ecclesiae regendae 
cura commissa est, contemplativae virtutis fieri particeps possit. 

48 Bei der syrischen Quelle mußte ich mich an die ausführliche Darstellung bei 
LIETZMANN (wie Anm. 46) verlassen. Der Liber Graduum ist im übrigen, obwohl er im 
ganzen gedanklichen Aufbau Pomerius sehr ähnlich ist, von der Literatur kaum beach
tet, was vermutlich auf seine relativ späte Entdeckung (in den zwanziger Jahren dieses 
Jahrhunderts) zurückzuführen ist. 

49 Vgl. u.a. Iul. Pomerius, De vita contemplativa 11,2, PL 59, 444 f.: De laude 
sanctorum sacerdotum. Die Charakterisierung der >Vita contemplativa< als Ausdruck 
der »Mönchsethik seiner Zeit« durch PRINZ, Frühes Mönchtum 475, geht an diesem Werk 
völlig vorbei, da Iul. Pomerius hier vor allem die Frage behandelt, ob Bischöfe der 
>kontemplativen Tugend< teilhaftig werden können (vgl. Anm. 47). 

50 Auch die bedeutendsten griechischen Theoretiker der Askese (Basilius d. Gr., 
Gregor von Nyssa, Gregor von Nazianz, Johannes Chrysostomos) gehören dem höch
sten Reichsadel an. Hinter ihnen steht allerdings ein breiteres gebildetes Publikum, 
das sich nicht nur aus der Aristokratie, sondern vor allem aus städtischen Mittel
schichten rekrutierte. 
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Mönchtum zurückführt.51 In erster Linie ist hier Martin von Tours zu 
erwähnen, dessen »spiritualit£« ebenso wie die seiner Umgebung durch 
die Arbeiten von Jacques Fontaine ausführlich erläutert worden ist.5^)Be-
sonders wichtig in unserem Zusammenhang ist der Hinweis auf die Rolle, 
die die Auffassung seines Lehrers Hilarius vom Bischofsamt als einem 
officium publicae salutis™ gespielt hat, eine Auffassung, die den Schüler 
weitgehend geprägt hat. Der Erfolg der in der kraftvollen Gestalt Mar
tins versinnbildlichten Synthese vom Mönchsbischof wurde auf die Dauer 
durch eine entsprechende literarische Fixierung aus der Feder des Sulpi-
cius Severus gewährleistet, die ein Gegenstück zur Vita Antonii darstellte, 
welche noch in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts die Lieblingslek-
türe der christlichen Intelligenz des Westens, d. h. der Aristokratie, gewe
sen ist.54 Seit 397 konnte man nun aber dieser antiklerikalen Biographie 
eines weltfremden Eremiten die Vita eines aktiven Bischofs entgegen
stellen, dessen asketische Verdienste außer Zweifel standen. 

Neben dem literarischen Effekt ist gleichzeitig die Anziehungskraft 
hervorzuheben, die Martin selbst auf einen Teil der gallischen Aristokra
tie gehabt hat.55 Eine ganze Reihe solcher Aristokraten hielt sich in seinem 
Kloster Marmoutiers auf und erlangte nach dem Zeugnis des Sulpicius 
Severus später das Bischofsamt.5^ 

Damit ist ein weiterer wichtiger Punkt der gallischen asketischen Be-

51 So vor allem PRINZ, Frühes Mönchtum, 1. Teil: Das altgallische Mönchtum 
(bis 590), S. 19 ff. (I. Der hl. Martin, seine Klöster und sein Kult, IL Lerinum (Lerins) 
und sein Einfluß in Gallien, III. Weiterentwicklung . . . ) ; FONTAINE, Ascetisme chretien 
106, hat zwar auch von der Ablösung eines ersten aquitanischen Monachismus durch 
einen zweiten provenzalischen gesprochen, aber daneben mit Recht die »riche diversite« 
der asketischen Spiritualität gallischer Großgrundbesitzer betont (ibid. 103, siehe 
auch 113-115). Die Fragwürdigkeit des Verfahrens, gall. Klostergründungen im 6. Jh. 
entweder mit Martin oder mit Lenins in Zusammenhang zu bringen, wird bei ATSMA, 
Auxerre, pass., behandelt. 

52 Vgl. in erster Linie FONTAINE, Saint Martin; ders., Hilaire et Martin, u. ders., 
Ascetisme chretien. 

58 Hilarius, De Trinitate, Prolog 14 (zit. nach FONTAINE, Ascetisme chretien, Anm. 
25): Quin etiam id quod sibi credebat, tarnen per ministerium impositi sacerdotii etiam 
ceteris praedicabat, munus suum ad officium publicae salutis extendens. Zu dem bio
graphischen Charakter des Prologes vgl. DOIGNON, Hilaire avant l'exil, 1. Teil, 4. Kap. 

84 FONTAINE, Ascetisme chretien 100 u. ders., Saint Martin 19 u. 49 ff. 
55 Ibid. 102. Vgl. auch FONTAINE, Saint Martin, pass. u. bes. 40-46 (zu dem Kreis 

in Primuliacum). 
M VMartini 10, 8: Plerique (der Schüler von Marmoutiers) camelorum saetis uestie-

bantur: mollior ibi habitus pro crimine erat. Quod eo magis sit mirum necesse est, 
quod multi inter eos nobiles habebantur, qui longe aliter educati ad hanc se humilitatem 
et patientiam coegerant; pluresque ex eis postea episcopos uidimus. - Der Text ist 
auch aufschlußreich für die Gegenüberstellung der nobilitas mit den Tugenden der 
Demut u. der Geduld; durch diese Gegenüberstellung ist das Verdienst der nobiles 
verstärkt hervorgehoben. 
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wegung des 4./5. Jahrhunderts angesprochen: Das Kloster oder aber auch 
ein andersartiger Ort des Rückzugs von der Welt (secessns57) ist minde
stens für einen Teil seiner Bewohner nicht Endstation, sondern Ausbil
dungsstätte für das Studium und die Praktizierung der instrumenta perfec-
tionisy58 also einer asketischen Perfektion, die nach Ablegung aller welt
licher Geschäfte und Gedanken durch die visio Dei erreicht werden 
kann.59 Dieser Leitgedanke konsequenten orientalischen Mönchtums60 

führt in Gallien in den Bereich jenes zweiten, provenzalischen Mona-
chismus, als dessen großer Theoretiker Johannes Cassianus gilt, der sich 
wohl seit 416 in Marseille aufhielt.61 

Cassianus, in dessen Schriften noch das Mißtrauen orientalischer Mön
che gegenüber dem Episkopat anklingt,62 ist mit der asketischen Bewe
gung Galliens wohl zuerst durch den von seinem Bischofssitz Arles ver
triebenen Martinsschüler Heros in Kontakt gekommen.63 Nach einer 
durchaus einleuchtenden Hypothese von H. I. Marrou kam er mit einem 
gleichfalls vertriebenen Bischof, Lazarus von Aix, nach Marseille,64 wo 
er, sicher nicht ohne die Unterstützung des dortigen Bischofs Proculus, 
der ebenfalls als Asket bekannt war,65 zwei Klöster gründete.66 

Cassian entkam auch in der Folge nicht »den Händen des Bischofs«,67 

als »conseiller et le reformateur du monachisme provencal«68 hatte er 

57 Vgl. FONTAINE, Asce*tisme chr£tien 97 u. Anm. 23. 
58 Cassian. Conlat. I, 7: Igitur ieiunia, uigiliae, meditatio scripturarum, nuditas ac 

priuatio omnium facultatum non perfectio, sed perfectionis instrumenta sunt... Vgl. 
zur perfectio auch das Sachregister bei GUY, Jean Cassien 525. Hilarius von Arles 
wird in seiner Vita ebenfalls mehrfach perfectus genannt, vgl. auch hier das Sach
register bei CAVALLIN, Vitae Sanctorum. Das Kloster als Vorschule erscheint bei 
Hieronymus u. bes. bei Cassian. Inst. V, 36, 1; vgl. LOHSE, Askese 225. 

59 Cassian. Conlat. I, 8-15; siehe auch Iul. Pomerius, De vita contemplativa 1,12. 
60 Vgl. oben zum Liber Graduum (Anm. 46). In der VMartini kommt perfectio 

oder perfectus nicht vor. 
61 MARROU, Fondateur de Saint-Victor 299. Vgl. zu Cassian auch FONTAINE, 

Asce*tisme chretien 105 ff. u. die ibid. Anm. 45 zit. Literatur. 
62 Cassian. Inst. XI, 18: Quapropter baec est antiquitus patrum permanens nunc 

usque sententia, quam proferre sine mea confusione non potero, qui nee germanam 
uitare nee episcopi euadere manus potui, omnimodis monachum fugere debere mulieres 
et episcopos. - Vgl. auch GUY, Jean Cassien 444, Anm. 2. Für die hier erwähnte Schwe
ster soll Cassian in Marseille ein Frauenklostcr gegründet haben, vgl. MARROU, Jean 
Cassien 5, Anm. 4. 

63 Vgl. FONTAINE, Asc^tisme chretien 107; zu Heros siehe auch Teil II. 1. 3. 1, S. 74. 
84 MARROU, Fondateur de Saint-Victor 298 f. Zu dem Epit. des Lazarus, das sich 

in Saint-Victor, dem Cassiankloster, befand, vgl. Teil IL 1, Anm. 2. 
65 CHADWICK, John Cassian 33 u. ibid. Anm. 1. 
66 MARROU, Jean Cassien 5 f.; es handelt sich um Saint-Victor und möglicherweise 

um Saint-Sauveur (vgl. dazu Anm. 62). Vgl. auch DEMOUGEOT, Gallia I, 919 f. 
67 Vgl. Anm. 62; siehe auch FONTAINE, Asce*tisme chretien 110. 
•8 MARROU, Fondateur de Saint-Victor 299. 
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fast ausschließlich mit Bischöfen oder Mönchen zu tun, die später Bi
schöfe werden sollten. Seine Institutiones schrieb er auf die Aufforderung 
von Bischof Castor von Apt, der ein Kloster wohl auf eigenen Domänen 
gegründet hatte69 und sich dafür eine Unterweisung im asketischen Leben 
erbat. Einen ersten Teil der Conlationes widmete er dem Bruder des 
Castor, Bischof Leontius von Fr£jus70 und dem Helladius, dem späteren 
Bischof von Arles.71 Der zweite Teil dieses Werkes ist an Honoratus und 
Eucherius gerichtet, an einen Abt und einen Bewohner von Lerins, der 
eine ein späterer Bischof von Arles, der andere von Lyon.72 

Gerade das von einer günstigen Quellenlage bevorzugte Beispiel des 
Klosters Lerins mag zur Illustrierung der besonderen Verhältnisse im 
gallischen Räume dienen. Dieses Kloster, von Friedrich Prinz nicht un
zutreffend als »Flüchtlingskloster der gallischen Aristokratie« bezeich
net,78 hat mehr durch den Einfluß von Personen gewirkt, die sich hier 
mehr oder weniger lang aufgehalten haben,74 vor allem aber durch eine 
ganze Reihe von Bischöfen, die aus dem Kloster hervorging,75 als durch 
eine bestimmte, besonders originelle Klosterregel.76 

Unter anderen beherbergte Lerins für kurze Zeit Eucherius, den galli
schen Senator und späteren Bischof von Lyon,77 der mit seiner Gattin 

69 Vgl. PRINZ, Frühes Mönchtum 98 u. ibid. Anm. 53. Zu Institutiones u. Conla
tiones vgl. DUVAL 312. 

70 Vgl. DUCHESNE 1, 285. 
71 Vgl. Teil IL 1, Anm. 88. In der Widmung zu dem zweiten Teil der Conlationes 

wird er bereits Bischof genannt, vgl. PICHERY, Jean Cassien 2, 99. 
72 Cassian, Praefatio zu den Conlationes XI-XVII, vgl. PICHERY, Jean Cassien 

2,98. Der dritte Teil des Werkes (Conlat. XVIII-XXIV) ist an die Mönche (oder 
Äbte) von Hyeres Jovinianus, Minervius, Leontius, Theodorus gerichtet, von denen 
der letztere wohl mit dem Theodorus zu identifizieren ist, der 433 als Nachfolger 
des bereits genannten Leontius B Frejus wurde, vgl. DUCHESNE 1,285. 

78 PRINZ, Frühes Mönchtum 47. Diese Bezeichnung wurde vom Vf. gewählt, weil 
sich in Lerins nach den Barbareneinfällen von 406 eine ganze Reihe von Aristokraten 
aufhielt, die ursprünglich wohl im Norden Galliens beheimatet waren. In diesem 
Zusammenhang ist auch die Verlegung der gallischen Präfektur von Trier nach Arles zu 
erwähnen, vgl. Teil IL 1, Anm. 77. 

74 PRINZ, Frühes Mönchtum 47-58. Zu diesen Personen gehören neben den noch 
zu nennenden Bischöfen Vincentius von Lerins und bes. Salvian. 

75 Ibid., vgl. bes. 59 ff.: Lerinum als Schule gallischer Bischöfe. Dazu gehören die 
BB Arles Honoratus, Hilarius, Helladius (nicht bei PRINZ, vgl. Anm. 71); Caesarius 
u. VirgiÜus gehören einer späteren Generation an; Lupus von Troyes, Maximus u. 
Faustus von Riez, Eucherius von Lyon u. seine Söhne Salonius (B Genf) u. Veranus 
(B Vence), Valerianus von Cimiez u. wohl Jacobus von Tarentaise. 

76 Ibid. 62 ff.: Klöster, die von Lerins aus gegründet oder organisiert wurden. 
Vgl. dazu vor allem ATSMA, Bistum Auxerre, der sicherlich mit Recht die Fragwürdig
keit der These anschneidet, nach der sich in den Klostergründungen des Germanus 
von Auxerre (über die persönliche Bekanntschaft mit Hilarius, etc.) der Einfluß von 
LeVins offenbart habe. 

77 STROHEKER 120 u. PRINZ, Frühes Mönchtum 52 f. 
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Galla später auf eine einsamere Nachbarinsel umzog. Seine beiden Söhne, 
die zukünftigen Bischöfe Salonius und Veranus, überließ er der klöster
lichen Erziehung. 

Im Jahr 428 schrieb dieser Eucherius eine engagierte Abhandlung 
de laude heremi ad Hilarium presbytemm.™ Darin rühmt er Hilarius, 
den späteren Bischof von Arles, der gerade Priester geworden war und 
dennoch wieder die Einöde aufgesucht hatte.70 Er erinnert an die Großen 
der Vergangenheit (Scipio Africanus und Cicero), die sich aus ihren Ge
schäften, d. h. der Politik zurückgezogen haben und der Philosophie 
nachgingen: Wieviel großartiger sei doch das Studium der echten Weis
heit.80 Endlich preist er die Reihe der berühmten Klosterbewohner und 
unterscheidet zum Schluß: digna quae praestantissimos alat monachos 
et ambiendos proferat sacerdotes?1 

Es scheinen grundsätzlich zwei Gruppen zu bestehen, von denen eine 
im Kloster bleibt, während es für die anderen nur zeitweise Aufenthalts
ort, ein Rückzug von den Geschäften der Welt ist. Letzteres wird vor 
allem für die Nobilität zutreffen, die in Gallien nicht selten aus einer 
asketischen Schulung hervorgegangen ist und damit auch eine kirchliche 
>Weihe< für die spätere Übernahme eines Bischofsamtes erhält. Offensicht
lich werden diese Beispiele bei den adligen Schülern von L^rins und dem 
Martinskloster Marmoutiers.82 Weitere gallische Beispiele nennt in seinen 
Briefen Hieronymus, einer der großen Propagandisten der Askese im 
Westen: In einem Brief an den jungen monachus Rusticus, der als solcher 
bei seiner Mutter lebt, empfiehlt er ihn der Unterweisung der Bischöfe 
Proculus (von Marseille) und Exuperius von Toulouse, von denen vor 
allem letzterer als Asket gelobt wird.88 Mit großer Wahrscheinlichkeit ist 

78 Dazu DUVAL 316. 
79 Eucher. De laude heremi 1: . . . ad familiäre secretum heremi te amor rettulit. 

ergo nunc es nobilior et maior exemplo. prius enim cum desertum peteres, comitatus 
fratrem videbaris; nam cum desertum repeteres, etiam fratrem reliquisti. - Bei diesem 
frater handelt es sich um seinen Verwandten Honoratus, der inzwischen (426) BArles 
geworden war. 

80 Ibid. 32: Clari apud veteres saeculi huius viri defatigati laboribus negotiorum 
suorum in philosophiam se tamquam in domum suam recipiebant. quanto pulchrius 
ad haec manifestissimae sapientiae studia divertunt magnificentiusque ad soUtudinum 
libertatem et desertorum secreta secedunt, ut philosophiae tantum vacantes in illius 
heremi deambulacris, tamquam in suis gymnasiis, exerceanturf Vgl. dazu COURCELLE, 
Lerins 398, mit dem Nachweis der Benutzung von Ciceros De offic. durch Eucherius, 
wodurch auch die Anspielung auf Scipio gesichert ist. 

81 Ibid. 42. 
82 Vgl. Anm. 56. 
88 Hieron. Ep. 125 (Ad Rusticum monachum), 20: Hohes istic sanctum doctissimumque 

Pontifkem Proculum, qui viva et praesenti voce nostras schedulas superet, quotidianisque 
tractatibus iter tuum dirigat; . . . Sanctus Exuperius, Tolosae Episcopus, viduae Sarep-
tensis imitator, esuriens pascit alios . . . Huius e vicino sectare vestigia, et caeterorum 
qui virtutum illius similes sunt, quos Sacerdotium et humiliores fach et pauperes. 
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dieser Rusticus der spätere Bischof von Narbonne, der in vier Inschriften 
nach seinem Episkopat datiert, sich als Sohn und Neffen von Bischöfen 
bezeichnet und sich gleichzeitig als socius und conpresbyter des Bischofs 
Venerius von Marseille nennt.84 

In dem gleichen Brief hatte Hieronymus dem jungen Rusticus empfoh
len, Heimat und Verwandtschaft zu verlassen, in ein Kloster zu gehen, 
um dann als würdiger Kleriker daraus hervorzugehen.85 

Damit ist aber das Kloster zur Ausbildungsstätte der zukünftigen 
Bischöfe geworden, ein Umstand, der in der Tat in einem Brief des 
Papstes Coelestin von 428 an die Bischöfe der Viennensis und Narbon-
nensis tadelnd hervorgehoben wird.86 

Während das orientalische Mönchtum immer eine grundsätzliche Ab
neigung gegen jedes Kirchenamt bewahrte,87 gelang es dem gallischen 
Episkopat, der sich, wie noch zu sehen sein wird, weitgehend aus der 
Aristokratie rekrutierte, bereits im frühen 5. Jahrhundert das Charisma 
des Asketen fast ausschließlich für sich selbst zu reservieren.88 

Dieser Befund gehörte sicherlich zu dem usus provinciae, an den sich 
Cassianus bei der Übertragung der Lebensformen ägyptischer Asketen 
nach Gallien halten wollte und wohl mußte.89 Auf diesen usus provinciae 
geht wohl zurück, daß die Rolle der (den Aristokraten entwürdigenden) 
Handarbeit in allen Phasen des gallischen Monachismus weitaus geringer 
war als im Orient.90 Eine zweite bezeichnende Gemeinsamkeit gallischen 
Mönchtums hat J. Fontaine in dem von Cassian angeprangerten Miß-

84 ILCV1806 (CIL 12,5336): epi Veneri soci(us) in monasterio II conpr(es)b(yter) 
eccle Massiliens(is). - Venerius, der zum Bau selbst durch eine Stiftung beitrug, ist 
Nachfolger von B Proculus von Marseille, vgl. DUCHESNE 1, 274. Vgl. zu ihm GRIFFE 
2, bes. 265-7 u. ATSMA, Klosterbewohner 2-1-1, siehe auch Teil II. 2, Anm. 67-75. 

85 Hieron. Ep. 125,17: Sancti sunt derlei et omnium vita laudabilis. Ita ergo age, 
et vive in monasterio, ut clericus esse merearis... Cum ad perfeetam aetatem veneris 
. . . et te vel populus, vel pontifex civitatis, in clericum elegerit, agito, quae clerici 
sunt, et inter ipsos seetare meliores. Vgl. dazu noch ibid. 9: Sed de ludo monasteriorum 
hujuscemodi volumus egredi milites, quos eremi dura rudimenta non terreant... -
Auch hier wird das Kloster nur als Schulung für die asketische Haltung angesprochen. 

88 PL 50, 434 (JAFFE 369): 7. Nee emeritis in suis ecclesiis clericis peregrini et extranei 
et qui ante ignorati sint, ad exclusionem eorum qui bene de suorum civium merentur 
testimonio, praeponantur, ne novum quoddam, de quo episcopi fiant, instkutum videatur 
esse collegium. Zu Beginn des Briefes hatte der römische Bischof bereits gegen die 
Sitte der gallischen Bischöfe gewettert, in der Kirche mit Mänteln und umgürteten 
Lenden ihr Amt auszuüben (ibid., 430 f.). 

87 Vgl. Anm. 62. 
88 Vgl. PRINZ, Frühes Mönchtum 449. 
89 FONTAINE, Asc£tisme chr^tien 109 u. Anm. 54. Vgl. auch ibid. 113: ». . . la com-

posante gallo-romaine n'a pas joue* seulement, dans l'elaboration definitive de la doc-
trine personnelle de Cassien, le r61e d'un r^actif.« 

90 Ibid. 110. Vgl. bes. auch die Handarbeit im Lob des Hilarius von Arles, Teil 
II. 1. 3. 2, bes. Anm. 171-182. 
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brauch gesehen, nach dem die »grands de ce monde« sich befugt sahen, 
asketische Gemeinschaften zu leiten, ohne zuvor die Erfahrung des Ge
horsams gemacht zu haben.91 

Zu Beginn des folgenden Jahrhunderts faßte Julianus Pomerius noch 
einmal zusammen, wie man sich ein >perfektes Leben< vorzustellen habe.82 

Der Schlüssel der Abhandlung ist Kapitel 12 des ersten Buches über den 
Unterschied der vita activa von der vita contemplativa. Zur ersteren ge
hört, daß man den Fremden beherbergt, Nackte bekleidet, Unterstellte 
regiert, Kriegsgefangene zurückkauft, Bedrängten beisteht, gerecht ist 
und gute Werke tut.98 Der Kandidat für die perfectio dagegen verzichtet 
auf allen irdischen Besitz zugunsten der Armen, wendet sich ganz dem 
Himmel zu und muß tamquam pauper voluntarius leben.94 Die zentrale 
Frage, ob der Bischof mehr als sanctus, ob er perfectus werden könne, 
wird positiv beantwortet;95 notwendig ist nach ihm allein die Enthaltung 
von allen weltlichen Beschäftigungen und das Bemühen um die heiligen 
Schriften.96 

Wie man sich diese Enthaltung vorzustellen hat, erläutert Pomerius 
am Beispiel eines Bischofs, dessen vielfältige, weitreichende Aktivitäten 
und dessen Beziehung zur Askese bereits dargestellt wurden: Hilarius von 

91 Ibid. 109 f. Vgl. auch hierzu Teil II. 1.3.2 des vorliegenden Buches. 
92 Iul. Pomerius, De vita contemplativa, pass., vgl. Anm. 47. 
93 Ibid. cap. 12, 1: Iste suscipiendo peregrinum, vestiendo nudum, gubernando 

subjectum, redimendo captivum, tuendo violenter oppressum, jugiter se ab omnibus 
iniquitatibus suis emaculat, et vitam suam bonorum operum fructibus ditat. Die hier 
genannten Elemente der vita activa tauchen bezeichnenderweise auch bei der endgülti
gen Schilderung des perfekten Bischofs in cap. 25, dem letzten Kapitel des I. Buches 
wieder auf. 

94 Ibid.: Ute facultatibus suis (ein gewisser Reichtum wird also bereits vorausge
setzt) in usus pauperum distributis, simul se exspoliavk mundo, et admovit se totis 
viribus coelo. Zu dem pauper voluntarius (ibid. II, 11) vgl. VHilarii 21: qui ad 
tantam voluntarius venerat paupertatem. Die Betonung liegt auf der freiwilligen Ar
mut, sodaß der wirkliche pauper keine Chance hat, sich diese asketische Tugend an
zueignen. 

95 Ibid. I, 13, 1: qui diligenter ea quae superius de vita contemplativa dicta sunt 
considerat ... non dubitabit Ecclesiarum principes vitae contemplativae posse et 
debere fieri sectatores. 

96 Ibid. (Anschluß an Anm. 95): quia sive secundum opinionem quorumdam nihil 
aliud sit vita contemplativa quam rerum latentium futurarumque notitia, sive vacatio 
ab omnibus occupationibus mundi, sive divinarum Studium litterarum, sive, quod bis 
probatur esse perfectius, ipsa visio Dei. - In der Folge werden das erste und das letzte 
Merkmal ausgeschieden, da sie erst im jenseitigen Leben in reiner Form erreichbar 
seien. Hier findet ganz offensichtlich eine Glättung der alten, orientalischen Vorstellun
gen vom perfekten Leben durch Julianus Pomerius statt: In dem syrischen Liber 
Graduum vom Ende des 4. Jhs. (vgl. Anm. 46) war der Vollkommene im vollen Be
sitz der Offenbarung und des hl. Geistes (vgl. LIETZMANN, Alte Kirche 4, 182, Anm. 
270 u. 271). 
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Arles, pontifex perfectus.97 Dieser Hilarius hat nun nach Abtretung seines 
Vermögens an seine Verwandten und an die Kirche, das Vermögen der 
Kirche von Arles nicht nur gut verwaltet sondern auch vermehrt, ein 
Umstand, der seiner perfectio keinerlei Abbruch tat.98 

Auch mit diesem >Präzedenzfall< wird also die Ausgangsfrage jenes 
Bischofs Julianus an Julianus Pomerius, ob Bischöfe die höchste (aske
tische) Tugend, die perfectio erhalten könnten, eindeutig mit einem Ja 
beantwortet. Dabei ist allerdings nicht zu übersehen, daß selbst die ge
schicktesten Mittel des in Arles lebenden Rhetors die Schwächen einer 
Argumentation nicht verdecken, die auf die positive Antwort einer alten 
Frage hinzielen mußte, welche die klassische Philosophie" ebenso wie die 
orientalische Askese längst konsequent mit einem klaren Nein beantwor
tet hatten. 

Die Antwort des Julianus Pomerius ist allerdings bezeichnend für die 
Situation und die Umgebung, in der er sich befand, für Gallien im 5./6. 
Jahrhundert. Sie dokumentiert nicht mehr und nicht weniger als den 
Sieg des hohen Klerus, mehr noch der dahinterstehenden sozialen Schicht 
des gallischen Adels über eine Bewegung, die in ihren Ansätzen durchaus 
geeignet war, dem Ansehen und dem Einfluß des Episkopats beträcht
lichen Schaden zuzufügen, ja vielleicht sogar ein soziales System zu er
schüttern, in dem die Bischöfe Galliens mehr als nur die Rolle des Kir
chenvorstehers darstellten. 

ULI .4. Spätrömische Aristokratie und asketische Lebenshaltung 

Der zuletzt erwähnte Erfolg der traditionellen Kräfte im Ringen um 
den Besitz der Tugenden der asketischen Vollkommenheit war im Keim 
bereits in der frühchristlichen Theorie vom asketischen Leben angelegt. 
Bei Irenäus von Lyon ist schon jener folgenreiche frühchristliche Lohn
gedanke voll entwickelt, nach dem »abgestufte jenseitige Vergeltung von 
diesseitiger Lebenshaltung abhängig gemacht wird«.100 Das Symbol dieser 
Vorstellung war das biblische Weinberggleichnis, d. h. das Beispiel eines 

" Ibid. II, 9. 
98 Ibid. II, 9, 1: Is tarnen (seil. Hilarius) cum merito perfectionis sitae fieret eccle-

siae Arelatensis episcopus, quod illa tunc habebat ecclesia non solum possedit, sed 
etiam aeeeptis fidelium numerosis baereditatibus ampliavit. Isti ergo tarn saneti, et 
tarn perfecti pontifices factis evidentibus clamant posse et debere fieri quod fecerunt. 

99 Der große griechische Rhetor des 4. Jhs. Themistios (vgl. DUVAL238; ed. W. 
DINDORF, Leipzig 1832, 426, vv. 10 ff.) hat auf die beiden Wege der alten Philosophie 
hingewiesen, von denen der eine der vollkommenere, der andere der der Gemeinschaft 
nützlichere sei (letzteren hat Themistios selbst gewählt). 

1W FRANK, Vita apostolica 153. 
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Arbeiters, der mehr an persönlicher Leistung aufbringt als das von ihm 
Geforderte.101 Karl S. Frank hat aus einer wichtigen Quelle des 2. Jahr
hunderts, dem Pastor Hermae eine kurze Passage zitiert, die typisch 
für diese Auffassung ist: »Wenn du die Gebote hältst, wirst du Gott 
wohlgefällig sein. Wenn du über das Gebot hinaus etwas Gutes tust, er
wirbst du dir überreichen Lohn und du wirst angesehener sein bei Gott«.102 

Zu solchen Leistungen, die man über das Geforderte hinaus bringen 
konnte, gehörten zunächst Fasten und Geschlechtsaskese,108 später aber 
immer mehr die oben zitierten >Werke der Barmherzigkeit<,104 d. h. das 
mildtätige Wesen gegenüber hilfsbedürftigen >Objekten<.105 Lag diese Art 
der >Tugenden< (des Almosengebens) schon eher im Bereich von Wohl
habenden - zumal auch hier die Höhe der jeweiligen Gaben veranschlagt 
wurde - so wird das noch deutlicher bei anderen asketischen virtutes, 
deren ethische Wertung noch über den bereits genannten Verdiensten lag 
und die so gut wie ausschließlich von solchen Personen erworben werden 
konnten, denen durch ihre Geburt die Güter dieser Welt reichlich zur 
Verfügung standen. 

Diese besonderen Tugenden bestanden in der Tat gerade im Verzicht 
auf eben diese Güter, die nur ein sehr beschränkter Personenkreis mit 
besonderem sozialen Status vorweisen konnte. Besonders hoch wurde der 
Verzicht auf die Vorteile gewertet, die die aristokratische Herkunft ge
währte: Nemo est in caelestibus gloriosior, quam qui repudiato patrum 
stemmate elegit sola Christi paternitate censeri.10* Damit in engstem Zu
sammenhang steht der Verzicht auf die Heimat, der sich in der (frei
willigen) peregrinatio manifestierte,107 die ihrerseits nur für Personen 

101 Ibid. 157. 
102 Ibid. 158 (Pastor Hermae, Similitudo V, 3). Das Mehr an Leistung entspricht 

den >opera supererogatoria< der klassischen Moraltheologie (ibid. Anm. 92). 
108 Ibid. 158: »Die besondere Heiligkeit ist von Anfang an mit asketischer Haltung 

und Leistung verbunden. Sie bekundet sich in . . . Besitz-, Nahrungs- und Geschlechts
askese.« 

104 Vgl. dazu Teil IL 2, Anm. 448. 
108 Die Gefahr des Mißbrauches der institutionalisierten Liebestätigkeit ist schon 

früh gesehen worden, vgl. Teil IL 1, Anm. 160. Vgl. aber etwa Sid. Ep. IV, 2, 3: 
cum tuas opes in usus inopum prodigis, tibi quidem maxume, sed aliis quoque con-
sultum facis. 

106 Sermo de vita s. Honorati 4. Ähnlich Eucherius zu Hilarius, vgl. Anm. 79. 
107 Ibid. (Sermo) 11: quae utique multiplicanda erat ipso per susceptam peregrina-

tionem virtutis augmento; vgl. auch Epit. Galli (Fort. Carm. IV, 4) vv. 9 f.: effugit 
amplexus patrios matremque relinquit: I qui monachum regeret, quaeritur abba parens /. 
Siehe zur Peregrinatio LECLERCQ, Peregrinatio u. J. GAUDEMET, Fremdsein als asketi
sche Haltung (Fremder B. IL f.), RAC 8 (1972) 344 f. Der Verzicht auf die Heimat ist 
teilweise weniger freiwillig, als die Quellen vorgeben, vgl. z.B. Eusebius von Ver-
celli, dessen Exilierung von Ambrosius als asketische Heimatlosigkeit stilisiert wurde, 
vgl. LORENZ, Anfänge 9. Ähnliches gilt wohl auch für einige der Aristokraten von 
LeVins, die durch die Unsicherheit der Rheingrenze in den Süden verschlagen wurden, 
vgl. dazu PRINZ, Frühes Mönchtum 47-58. 
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möglich war, die die Gesetzgebung nicht an ihren Boden, an ihren Beruf 
oder ihre Kurie gebunden hatte.108 

Die Besten aber sind nach der Zeitanschauung Personen, die ihre 
Karriere und ihr Vermögen dem Himmel opfern: Optimus quisque in coe-
lestes honores, in coelestes opes, terrenos honores, terrenas opes transfert.109 

Ausgehend von der Situation des Autors dieses Zitates wird man folgern 
können, daß unter dem honores transferre unter anderem auch die Bereit
schaft eines hohen Staatsbeamten zu verstehen ist, das Bischofsamt anzu
treten.110 In den gleichen Vorstellungskreis gehört die Forderung nach der 
Ausübung von humilitas im Amt.111 

Den größten Eindruck auf die Zeitgenossen hat ohne Zweifel der 
Verzicht auf bedeutende Reichtümer gemacht. Wenn gerade Paulinus 
von Nola das Symbol der Besitzaskese wurde, entsprach dies genau dem 
Umstand, daß seine Besitzungen entsprechend größer waren als die seiner 
Mitbewerber um die Krone der freiwilligen Armut.112 Nach dem Zeit
verständnis mußte dann auch entsprechend der Schatz ausfallen, den er 
sich im Himmel angelegt hatte.lls 

Diesen Vorleistungen, mit denen man sich in den Himmel einkaufte, 
entsprach tatsächlich eine für moderne Vorstellungen erstaunliche Jenseits
erwartung, wie wir sie anhand der Interpretation der Grabschrift des 
Hilarius von Arles bereits feststellen konnten. Hier ist nur noch einmal 
daran zu erinnern, welche hervorragende Rolle in der gesamten spät
antiken Epigraphik die Formel pro meritis {ob merita, etc.) gespielt hat.114 

Ausgehend von einer ähnlichen Formulierung (vitae merito sanctis so-
ciandus) hat H. I. Marrou den Verfasser eines Epitaphs eines hohen 
Funktionärs pelagianischer Tendenzen verdächtigt.115 

108 Vgl. dazu GAG£, Classes sociales 376 ff. (zu Kurialen), 384 ff. (zu korporierten 
Berufen), 415 ff. (zu den Kolonen). Daß sich die Verhältnisse im 6. Jh. nicht viel 
geändert haben, zeigt etwa GvT, De virtut. s. Martini II, 58, wonach ein Schneider 
aus Paris, der das Grab Martins besucht hatte, vom Grafen von Tours unter dem 
Vorwand festgenommen wurde, er sei sicher seinem Herrn entlaufen. 

109 Eucher. Ep. paraenetica, PL 50, 717. 
110 Eucherius hat diesen Brief 432, also zwei Jahre nach seinem Amtsantritt als 

B Lyon geschrieben, vgl. DUVAL 316. 
111 Seit Gratian ist die humilitas selbst kaiserliche Tugend, vgl. STRAUB, Herrscher

ideal 141. Die humilitas im Bischofsamt (Epit. Hilarii: officio vixit minimus et culmine 
summus) wurde bereits Teil IL 1. 3. 2 behandelt, vgl. S. 90 ff. u. ibid. Anm. 169, 185. 

112 Paulinus wird in der VMartini 25, 4 von Martin selbst als das exemplum prae-
sentium temporum besonders hervorgehoben; ähnliche Bemerkungen finden sich u. a. 
in den Chronica Gallia (MG AA 9,650) u. der Chronik des Hydatius (MG AA 11, 20). 
Eucherius (wie Anm. 109, 718 f.) nennt ihn peculiare et beatum Galliae nostrae exem-
plum; zu ihm auch Iul. Pomerius, De vita contemplativa II, 9. 

118 Salvian. Ad eccl. I, 2, 8 ff. Vgl. auch Teil IL 1, Anm. 165. 
114 Vgl. Teil IL 1. 3. 2, S. 87 u. bes. Anm. 157. 
115 MARROU, Eventius 330. Der angesprochene Gedanke ist allerdings eine der Leit

ideen der Bischofsepit. überhaupt, vgl. vor allem zum Epit. Rustici S. 102 ff. 
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In diesem Zusammenhang sollte auch nicht übergangen werden, daß 
gerade in Gallien sich laute Stimmen gegen die Gnadenlehre Augustins 
erhoben hatten. Der sogenannte Semipelagianismus,116 der gegen Augustin 
die Freiheit des menschlichen Handelns reklamierte, d. h. unter anderem 
auch die Möglichkeit, durch bestimmte Verdienste oder gute Werke zu 
seinem Heil beizutragen, beherrschte hier die theologische Diskussion des 
5. Jahrhunderts und noch des ersten Drittels des folgenden Säkulums. 
Der wohl wichtigste Vertreter dieser Richtung, Johannes Cassianus, ist, 
wie wir bereits wissen, auch einer der hervorragendsten Propagandisten 
der Askese in Gallien gewesen. Die angesprochenen Verdienste sind frei
lich nichts anderes als merita virtutum: Verdienste und Tugenden be
dingen sich gegenseitig.117 Nicht anders steht es in der Laudatio spät
römischer Senatoren. Tugenden und Verdienste werden nebeneinander 
gelobt,118 der heidnische Ceionier Kamenius ragt nach seinem Epitaph 
durch virtutum meritis unter den Vertretern seiner Familie hervor.11® 
Wie für einen Asketen wird das perfectus in omni virtute eines Würden
trägers des 4. Jahrhunderts als höchstes Lob angesehen,120 ein Vettius 
Agorius Praetextatus erreichte durch seine mores und studia den apex 
virtutis am Ende des gleichen Jahrhunderts.121 

Ganz offensichtlich wurde den Angehörigen der Aristokratie die con
versio, das heißt die Hinwendung zu einer neuen, verstärkt ethischen 
Haltung in einem vom Christum nur geringfügig umgeformten Sinn, 
relativ leicht gemacht.122 Wo diese Aristokratie nach den traditio
nellen Vorschriften römischer Gesellschaftskritiker schon immer ver
pflichtet war, der Handhabung ihrer Macht, ihres Reichtums strenge 
moralische Beschränkungen aufzuerlegen, mußte es ihr leichtfallen, die 

116 Dazu KIRSCH, Kirche 597-605. 
ii7 Ygj# v o r a u e m den 0l>en s. 97 zit. Text des Sermo de vita s. Honorati 37 u. 

ibid. Anm. 214 f. 
118 ILS1235, 1254,1264, 1273,1284, 8985. 
119 Vgl. Teil I, Anm. 97. 
120 ILS1230. Der Gelobte, L. Turcius Secundus war nach PLRE 817 f. zweifellos 

Heide. 
121 Vgl. zu ihm Teil I. 2, S. 46 f. 
IM 2ur conversio vgl. die Teil I, Anm. 139 genannte Literatur, bes. FONTAINE, 

Saint Martin 1410 (Sachregister) zu »conversio (ä Pasce'tisme)«. Es ist zu beachten, 
daß die conversio nicht nur die Bekehrung zum Christentum beinhaltet, sondern auch 
die Annahme einer strengen (asketischen) Haltung, oder sogar den Eintritt in den 
Klerus. Bezeichnenderweise konnte Sidonius Apollinaris nach einem Empfang bei 
einem Mann, der kürzlich Priester geworden war, drei verschiedene Möglichkeiten seiner 
Lebensweise vermuten, vgl. Sid. Ep. IV, 24,4: . . . quod genus vitae de tribus arripmsset 
ordinibus, monachum ageret an clericum paenitentemve. 
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asketische Tugend der districtio zu erreichen.123 Wo früher ihre Frei-
giebigkeit gelobt wurde, war es in der neuen Gesellschaft die Fürsorge 
um die Schwachen und Armen, die sie christlichem Lebensideal nahe
brachte. 

Zuletzt hat J. Fontaine zeigen können, in wie hohem Maße die »spiri-
tualiti des grands propri£taires terriens« am Ende des 4. Jahrhunderts in 
Gallien mit der conversio zu vereinbaren war.124 Diese conversio ließ eine 
große Spannweite von Vorstellungen im Hinblick auf christliches, ja 
asketisches Leben zu, die von der Ausübung des klassischen otium-ldeah 
bei Ausonius,125 dem die »puret£ des moeurs« eine ausreichende Garantie 
für das ewige Leben zu sein schien, bis zur Aufsehen erregenden conversio 
des Paulinus und seiner Frau Therasia ging, die indessen, wie J. Fontaine 
deutlich gezeigt hat, keineswegs die totale Abkehr von den Traditionen 
des Großgrundbesitzers gewesen ist, als welche sie bereits von den zeit
genössischen Autoren stilisiert wurde.126 Vielmehr muß diese Bekehrung 
als christliche Integration der rusticatio des vornehmen Römers angesehen 
werden, der seine Seele (etwa nach dem Vorbild Senecas) in der trän-
quillitas eines ländlichen Lebens >finden< will, dem selbst der contemptus 
mundi nicht fremd ist.127 In dieser Abgeschiedenheit treffen sich nun 
christlich-asketische Anstöße mit dem Studium und der Lektüre, ja der 
Nachahmung der klassischen Redner, Dichter und Philosophen.128 

Es entspricht ebenfalls dieser klassischen Tradition, daß dieser Rück
zug (secessus), diese conversio, in der Regel nach einem an Ehren reichen, 
>erfüllten< Leben stattfand, d. h. wenn die Betreffenden ihrer Familie und 
dem Staate genügend gedient hatten und nichts mehr schuldig waren.12* 

In diesem Lichte ist die conversio des Jovinus zu sehen,180 aber auch 
wohl der von Fr. Chatillon vermutete Rückzug des Claudius Postumus 

m Vgl. Chronica Gallica (MG AA 9,660): Germanus episcopus Altisiodori virtuü-
bus et vitae districtione clarescit. TAX districtio vgl. BLAISE, Auteurs chr t̂iens 286 
(seVeVite\ rigueur). 

124 FONTAINE, Grands proprie*taires, pass. 
125 Ibid. Anm. 5, 6. Vgl. dazu noch BOYANCE, CiceVon, pass. Zu Ausonius FONTAINE, 

Grands propriltaires 574 ff. 
126 Ibid. 580 ff. Zu diesen zeitgen. Autoren vgl. unsere Anm. 112. 
127 Ibid. 582, Anm. 42. Vgl. auch unseren Teil II, Anm. 147 f. 
128 Ibid. 593: »L'ficriture et les traditions de la disciplina christiana - accentuees 

et renouvelees par la diffusion de l'id^al monastique - y mllent leurs eaux vives a 
Celles de la sagesse antique, maintenue vivante par l'̂ tude, la lecture et Limitation 
des prosateurs et surtout des poetes classiques.« 

129 Vgl. BoYANci, Ciceron, pass. Siehe auch Sid. Ep. III, 6; danach billigte Sidonius 
dem Eutropius dessen philosophische Studien (profundum otium Platonicorum) erst 
dann zu, wenn er der Familie nichts mehr schuldig sei {cum nil familiae debuisses). 
In einem anderen Fall läßt er einem alten Manne guter Herkunft raten, Kleriker zu 
werden:... faciat se vetustus annis meritis novum (Sid. Ep. IV, 13, 3). 

ls® Vgl. zu ihm Teil 1.3, Anm. 116-120. 
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Dardanus, des gallischen Prätorianerpräfekten, auf eine abgelegene, be
festigte Besitzung bei Sisteron um das Jahr 415.181 

Die hier angedeutete Tradition typischer Verhaltensweise römischer 
Aristokratie beschränkt sich nun nicht etwa auf das Ende des 4. und auf 
das 5. Jahrhundert, sondern läßt sich noch durch das ganze 6. Jahrhundert 
hindurch verfolgen. Bezeichnend ist in dieser Hinsicht etwa die Grab
schrift des (Felix) Innodius aus der Gegend von Brignoles (Var), der nach 
Ableistung seines Patriziusamtes sich völlig >dem Joch Christi unter
warf <, das heißt wohl, daß er Kleriker wurde, in welcher Eigenschaft er 
sich von den pompae mundi ab- und dem göttlichen Willen zuwandte.182 

Nach der anspruchsvollen Aussage seines Epitaphs ragte er durch die 
doppelte Gabe hervor, sowohl der Welt als auch Gott zu gefallen.188 

Neben der conversio zum Klerus, für die die Bischofsepitaphien und 
die entsprechenden Viten des 5. und 6. Jahrhunderts reichliches Material 
liefern,184 läßt sich eine weitere Art der Bekehrung in der Grabschrift 
des Petrus und der Cypriana vom Ende des 6. Jahrhunderts nachweisen, 
wonach letztere nach dem Tode ihres Gatten sieben Jahre lang im Stande 
der paenitentes verharrte.185 

181 Vgl. CHATILLON, Theopolis u. MARROU, Cite* de Dieu. Zu der politischen Rolle 
des Dardanus vgl. STROHEKER 99 u. ders., Adel, pass.; siehe auch Teil II, S. 73 u. 
Teil I, Anm. 136. 

182 ILCV149, vv. 3-6: qui post patricia preclarus cingola rectur I subiecit Xgi colla 
subacta iogo, I post pones ultra mundi protendere ponpas I et potius domeno soluere 
uota malensJ. Vgl. zu ihm STROHEKER 113 u. BUCHNER, Provence 93 (nr. 5) u. ibid. 
Anm. 33. BUCHNER identifiziert ihn wohl mit Recht mit dem inluster vir, sanctus 
Ennodius, den Childebert II. 584 nach Byzanz schickte: inluster entspricht dem Pa-
trizius, sanctus dem Kleriker. 

188 Ibid. vv. 7 f.: sie gemeno felix perfunetus munere gaudet, I egregius mundo 
placetus et domeno I. Vgl. dazu etwa das Epit. Pantagati (B Vienne, Le BLANT 429) 
vv. 7 f.: Cuius vita fuit gemino sublimis honorej faseibus insignis, religione potens. 

184 Vgl. VHilarii 4 zu Hilarius von Arles; zu Eutropius von Orange siehe S. 95 f. 
(u. Anm. 206) u. ibid. Anm. 205 zu Germanus von Auxerre. Zu Rusticus von Lyon 
S. 104 (lubrica secla relinquens); weitere Beispiele vgl. Teil II. 2, Anm. 475. Ein schönes 
Beispiel vom Beginn des 6. Jhs. schildert GvT in der Vita seines Urgroßvaters Gregor 
(GvT, Vitae patrum VII, 2; vgl. zu Gregor auch Teil III. 2, S. 213), der 40 Jahre 
Graf von Autun war u. beim Tode seiner Frau ad Dominum convertitur, was seine 
Wahl als B Langres zur Folge hatte. Seine Lebensweise wird als asketische geschildert: 
lam in ieiuniis, elymosinis, orationibus atque vigiliis tarn efficax tamque deuotus erat, 
ut in medio mundi positus novus effulgeret heremita. 

135 MARROU, Inscription de Venasque 144 f. (Le BLANT 708), v. 3: septem supra 
beata conpleuit in secula per penetensia uita (vgl. auch v. 9: penetensiae castetates) 
und die beiden letzten Verse: .. .ad Dominum ancella festinat, quae fuit sibi abstenens, 
in paupero meseroque profusa. Ähnlich bereits das Epit. Eventii (MARROU, Eventius 
326 ff.) v. 12: (coniux Faustina) . . . viro castam promisit ducere vitam. - Die con
versio erfolgte sehr häufig nach dem Tode des Mannes oder der Gattin, vgl. z. B. die 
vorhergehende Anm. 134 (zu Gregor von Langres); weitere Anlässe ergaben sich vor 
allem bei Krankheiten, vgl. GALTIER, Conversi 2223 f. 
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Eine weitere Möglichkeit angemessener aristokratischer Verhaltens
weise für einen hohen christlichen Staatsbeamten deutet die Grabschrift 
des Patrizius Pantagatus von Vaison an.136 Pantagatus hatte sich auf 
seinem eigenen Besitz (proprio, terra) begraben lassen und sich, seine Be
gräbnisstätte und sein Haus unter das Patrozinium des Märtyrers Vin-
centius gestellt.187 Mit hoher Wahrscheinlichkeit läßt sich aus diesem 
Grabgedicht schließen, daß der Patrizius, wie Dardanus ein Jahrhundert 
früher, auf seinem Besitz, auf den er sich nun zurückzog, eine Kirche mit 
den Reliquien eines von ihm bevorzugten Heiligen - in diesem Falle 
Vincentius - eingerichtet hatte.138 Bei der Frage nach seiner früheren 
Tätigkeit und nach den besonderen Verdiensten, die er sich um die Seli
gen des Paradieses erworben hat, Verdienste, die ihm auch eine entspre
chende Verehrung des Christenvolkes einbringen sollen, verweist der 
Verfasser seines Epitaphs auf seine hervorragende Amtsführung als Patri
zius.139 Über diesen, für das Totenlob christlicher Würdenträger bis zum 
Ende des 6. Jahrhunderts spezifischen Zusammenhang von Amtstugenden 
mit Verdiensten im Jenseits, den wir anhand der Grabschrift des Rusticus 

1 3 6 ILCV211; vgl. zu ihm STROHEKER 277 u. BUCHNER, Provence 16. Zur Datierung 
vgl. Anm. 278. 

1 8 7 ILCV211, vv. 3-8: malluit hie propriae corpus committere terrae J quam preeibus 
quaesisse solum. si magna patronis I martyribus quaerenda quies, sanetissimus ecce I 
cum soeiis paribusque suis Vincentius ambit I hos aditos seruatque domum dominumque 
tuetur I a tenebris lumen praebens de lumine uero I. 

138 Dardanus hatte sich wohl v o n Arles, dem Ort seiner Tätigkeit als Präfekt, 
Reliquien des Märtyrers Genesius mitgebracht, vgl . C H A T I L L O N , Theopolis 119 u. 
M A R R O U , Cite* de Dieu 105. - H . DELEHAYE (Les origines du eulte des martyrs, 
Bruxelles 8 1933 , 349) identifiziert Vincentius mit dem Märtyrer-Diakon, hingerichtet 
in Valencia; die Erwähnung der socii (vgl. T e x t Anm. 137) läßt vielleicht eher an die 
Märtyrer Vincentius, Orontius et socii (vgl. BHL 8670/71) denken, die von Marcellinus, 
B Embrun ( f 374) begraben worden sein sollen, vgl . V d S 1, 436 f. Mit Recht spricht 
D E L E H A Y E (ibid. 349) Pantagatus, dessen Epit. im 18. Jh. im Chor der Kathedrale v o n 
Vaison gefunden wurde, als Gründer einer (Grab-)Basilika Saint-Vincent an. Dagegen 
ist das Zeugnis des Epit. v o n Jos. SAUTEL, dem Ausgräber der Kathedrale, nicht 
herangezogen worden, vgl . zu den Grabungen von 1949-53 ders., in Gallia 8 (1950) 
1 4 1 - 5 , Gall ia 11 (1953) 123-5 u. bes. ders., Nouve l les recherches sur les origines de la 
Cathedrale de Vaison, in: Bull, des Facultas catholiques (Lyon) 1951. Danach ergibt 
sich, daß die Kathedrale des 6./7. Jhs. (?) einen Vorgängerbau des 5. Jhs. ablöste, der 
seinerseits auf dem Grund eines großen röm. Gebäudes (1. /2. Jh.) stand. Diese Grab
kirche (zu den Gräbern vgl . Nouve l l e s recherches 15 ff.) des (späten) 5. Jhs. dürfte 
wohl der v o n Pantagatus errichtete Bau gewesen sein; aus dieser Zeit stammt wohl 
auch das »tombeau-reliquaire« (ibid. 7 f.) mit dem relativ vol lständigen Körper eines 
»adulte masculin«, der nicht der des Märtyrers von Valencia gewesen sein kann, v o n 
dem Reliquien erst unter Childerich I. ins Frankenreich kamen. 

1 3 9 ILCV211, vv. 9-12: militiam si forte roges quam gesserit ille I prestitiritque 
boni positis in luce superna, I quem sie Xgicolae celebrent post fata iacentem, I inuenies 
quod iura dedit . . . Christicolae übersetzt Le BLANT, Bd. 2, 219 mit »serviteurs du 
Christ«, vgl. auch die Stellen bei GEORGES 1, 1120 (Verehrer Christi, Christ), u. bei 
BLAISE, Auteurs chr£tiens 149. 
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von Lyon bereits ausführlich dargelegt haben, skizziert der Autor des 
Pantagatus-Epitaphs die (asketische?) Haltung seines Helden allein durch 
die Phrase parcus sibi largus amicis.XAQ 

Ausführlicher als dieser Text hat Sidonius Apollinaris einen solchen 
Aristokraten beschrieben, dem er das Prädikat eines in mönchischer Weise 
Lebenden, ja eines sacerdotalis vir zuerkannte.141 Es handelt sich um einen 
Laien, den vir illustris Vettius aus der Auvergne. Vettius beeindruckte 
seinen Standesgenossen Apollinaris durch die pudicitia, die in seinem 
Hause herrschte, aber auch durch seine Gastfreundschaft: mensa non 
minus pascens hospitem quam clientem; humanitas grandis grandiorque 
sobrietas.1*2 Er ragt hervor durch seine Fähigkeit bei der Jagd und den 
Glanz seiner ausgesuchten, eleganten Kleidung. Er ist ausgezeichnet durch 
große dignitas und severitas temperamenti. Er geht häufig auf die Jagd, 
ohne das erbeutete Wild zu verzehren. Seine Sorge gilt seiner Tochter, 
nachdem er sich nicht wieder verheiratet hat. In seinem Hause herrscht er 
durch industria und temperantia. 

Diese Charakterisierung, die neben der ebenfalls erwähnten Lektüre 
heiliger Schriften kein spezifisch christliches Merkmal aufweist, die sicher 
auch vor den Augen eines Cicero oder Cato Billigung gefunden hätte, 
genügt, um Vettius als sacerdotalis vir zu bezeichnen. Dieser Umstand 
läßt verständlich werden, daß Ennodius nur etwa zwanzig Jahre später 
den comes von Lyon Rusticus bei der gerechten Ausübung seines Staats
amtes als praefiguratio sacerdotis hervorheben konnte, ein Gedanke, der 
sich im 6. Jahrhundert durchgesetzt zu haben scheint.148 Gerade die aske
tische Tugend des Rückzuges aus der Welt bot so in Gallien nicht nur dem 
hohen Klerus, sondern auch vornehmen Laien die besondere Möglichkeit, 
unter die Auserwählten Christi, unter die Kandidaten der perfectio ein
gereiht zu werden: censuitque iustius fieri, si inter perfectos Christi quam 
si inter praefectos Valentiniani constituerere.lu 

140 ILCV211, v. 15. Vgl. dazu Anm. 135 (sibi abstenens, in paupero meseroque pro
fusa). 

141 Sid. Ep. IV, 9, 3: novoque genere vivendi monachorum complet non sub 
palliolo sed sub paludamento (paludamentum ist nach GEORGES 2,1451: Soldaten
mantel, Feldherrnmantel); vgl. auch ibid. 5: plus ego admiror sacerdotalem virum quam 
sacerdotem. Zu Vettius vgl. auch GRIFFE, Saeculares et sancti 262 u. GALTIER, Conversi 
2221. 

14* Sid. Ep. IV, 9,1. 
143 Vgl. S. 104 f. (zu Rusticus von Lyon) u. ibid. Anm. 38. Ähnlich auch bei Priscus 

von Lyon, vgl. S. 178 f. 
144 Sid. Ep. VII, 12, 4. Der erwähnte Präfekt ist Tonantius Ferreolus (STROHEKER 149). 

Die diesem Satz vorangehende Anmerkung des Sidonius unterstreicht die Feststellung, 
daß der vir sacerdotalis das Ideal der Zeit gewesen ist: sperans congruentius tuum 
salve pontificum quam senatorum iam nominibus adiungi. 
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Damit war es der Aristokratie gelungen, auf dem Wege zu einer neuen, 
christlichen Gesellschaft ihre alten, traditionellen Tugenden mitzubringen 
und geltend zu machen, wodurch ihr Prestige bewahrt, ja gesteigert 
wurde.145 Sie würde nach dem Verständnis der Zeit damit nicht nur in 
der irdischen Rangordnung die erste Rolle spielen, sondern auch im 
Jenseits. Der Tischgenosse des Kaisers, der Konsul Petronius Probus, 
würde >drüben< Tischgenosse Christi sein,148 Hilarius von Arles würde 
in die Reihe der himmlischen Patriarchen eingereiht werden.147 Ebenso 
wie die aus senatorischer Familie stammenden Bischöfe Ruricius I. und IL 
aus Limoges sich bereits auf Erden die Rechte des himmlischen Senates 
erworben hatten,148 so würde der Senator und Bischof von PaviaEnnodius 
in der patria caelestis Senator sein.149 

Die Leichtigkeit, mit der die Nobilität ihre Privilegien in den christ
lichen Staat einbringen konnte, erklärt natürlich noch nicht ausschließ
lich, weshalb man sich so häufig der kirchlichen Karriere zuwandte. Daß 
hier neben der steigenden Attraktion des Bischofsamtes selbst durchaus 
die schwierigen politischen Zustände im ersten Teil des 5. Jahrhunderts 
eine Rolle zu spielen vermochten, scheint nach dem Zeugnis der Quellen 
nicht auszuschließen zu sein. Kehren wir deshalb noch einmal zurück zu 
Eucherius von Lyon. Im Jahre 432 versuchte dieser in einem Brief seinen 
Verwandten Valerianus, wohl den späteren Prätorianerpräfekten unter 

145 Vgl. dazu bereits Teil 1.2 und 3. Charakteristischer Ausdruck der historischen 
Situation der conversio des Adels (die in dem stoischen Einfluß auf die römische 
Adelsethik im ersten vor- und nachchristlichen Jh. eine Parallele hat, vgl. S. 40) 
sind in der Literatur der Zeit Formeln nach dem Typ splendidus mundo, splendidior 
in Christo (Sermo de vita s. Honorati 22 zu Eucherius von Lyon) u. a., vgl. dazu 
besonders Teil I, Anm. 136 u. 140. Im 6. Jh. sind diese Formeln in Bischofsepit. sehr 
häufig, vgl. Epit. Gregori (Fort. Carm. IV, 2) vv. 5 f.: nobilis antiqua decurrens prole 
parentum I nobilior gestis . . . ; Cronopi (ibid. 8) vv. 11 f.: nobilis ...de germine 
patrum I sed magis in Christo nobilior merito; Pantagati (Le BLANT 429) v. 10: 
stemmate praecipuus, plus probitate cluens; Namatii (LE BLANT 425) vv. 25 f.: . . . stem-
mate nobilis alto I nobilior meritis ...; Ennodii (ILCV1046) V. 3: clarus prole quidem, 
generosior ipse propinquis; Marii (EGLI 21) vv. 7 f.: nobilitas generis radians . . . / de 
fructu meriti nobiliora tenet. 

148 Vgl. Teil I, S. 48 u. Anm. 106. 
147 VHilarii 33 (vgl. Teil IL 1, Anm. 158 u. 159). 
148 Epit. Ruriciorum (Fort. Carm. IV, 5) vv. 19 f.: felices qui sie de nobilitate fu-

gaci I mercati in caelis iura senatus habent. - Auch Ruricius (I.) hatte mit seiner Frau 
eine conversio (unter der Anleitung des Faustus von Riez) durchgemacht, bevor er 
Bischof von Limoges wurde; vgl. zu ihnen u. zu weiteren conversi aus ihrer Umgebung 
(nach Ruric. Epp.) GALTIER, Conversi 2222 ff. 

149 MG Epp. 3, 116, Brief des Abtes Florianus an Nicetius B Trier (551/2): Vide 
ergo . . . cum me coeperis obsecrare sanetae memoriae domnum Ennodium, pontificem 
Ticmensis ecclesiae, qui generosi sanguinis nobilkatis humilitate praevexit ad gloriam, 
ut in caelestis patriae Senator fieret, et ibi Senator... 
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Kaiser Avitus, zur Weltverachtung und zur Aufgabe der heidnischen 
Philosophie zu bewegen, um ihn auf diese Weise unter die conversi ein
zureihen.150 

Zwei Gedankengänge lassen sich bei der Lektüre dieses recht intim 
gehaltenen, wertvollen Schriftstückes herauslesen: Die erste Argumenta
tion kennen wir bereits aus den Epitaphien des Präfekten Apollinaris 
wie des Konsuls Probus. Beide hatten ihre honores und dignitates dadurch 
erhöht und ihre Vorfahren überragt, daß sie sich in den Dienst eines 
größeren Herren als den Kaiser stellten. 

Das gleiche bietet Eucherius seinem Verwandten an: 
Quamvis autem in maximos saeculi apices patre soceroque elatus, illustribus ex 

utroque titulis ambiaris; ego tarnen longe superioris in te honoris fastigia concupisco.151 

Der gleiche Gedanke wird etwas später noch einmal ausgeführt: 
Qui utili opere insignes, atque egregia virtute praestantes, praesentem vitam ex-

colunt, futurum serunt . . . Nam quae mundi nobilitas, qui honores, quae dignitas, quae 
sapientia, quae facundia, quae litterae non se jam ad hanc coelestis regni militiam con-
tulerunt?152 

Zur Illustrierung dieses Gedankens, daß sich die hervorragendsten 
Personen dieser Welt, die Träger von Wertvorstellungen, die auch für 
den heidnischen Aristokraten Valerianus gelten mußten, in den Dienst 
der himmlischen Armee gestellt haben, zählt der Bischof von Lyon eine 
eindrucksvolle Reihe glanzvoller Beispiele illustrium virorum auf, an
geführt von Clemens ex stirpe Caesarum über die griechischen Kirchen
väter, die beiden Gregorii, Basilius und Johannes Chrysostomus, über 
Paulinus von Nola peculiare et beatum Galliae nostrae exemplum bis hin 
zu Hilarius von Arles.153 

Der zweite Gedankengang scheint der eines gewissen Pessimismus zu 
sein, der aus der aktuellen sozialen und politischen Lage entstand. Vor 
den gleichen sozialen Mißständen, die Salvian so düster zeichnete,154 

stand auch sein Zeit- und Standesgenosse Eucherius. Wie nach ihm Sido-
nius Apollinaris sieht sich der Bischof von Lyon vor die Unmöglichkeit 
gestellt, die Guten von den Schlechten anhand ihrer dignitates zu unter-

150 Eucher. Ep. paraenetica ad Valerianum cognatum de contemptu mundi et sae-
cularis philosophiae, - vgl. dazu DUVAL 316. ZU Valerianus siehe STROHEKER 400. 

151 Ibid. PL 50, 702. 
152 Ibid. 718. 
153 Ibid. 718 f. - Zu den Schwierigkeiten, die vor allem die Gebildeten der Zeit 

gegenüber dem Christentum hatten, zu denen sich vor allem Hieronymus äußert, vgl. 
DUVAL, Conversion, pass. 

154 Siehe Teil III. 1.2, S. 187 f., vgl. auch DIESNER, Salvian von Massilia 149-154 
u. STROHEKER, Adel 67 f. 
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scheiden,185 eine Klage, die wohl auf den ständig steigenden Einfluß 
hoher germanischer Offiziere im römischen Westen zurückzuführen ist.158 

Den Bezug auf die politische Zeitgeschichte läßt ein weiterer Passus 
erkennen: 

Recentium inclytorumque regnorum apud nos jam quaedam fabula est. Omnia 
Uta, quae hie erant magna, modo jam nulla sunt. Nihil, ut puto, immo, ut certo scio, 
ex Ulis opihus, honoribus, regnis, secum abstulerunt, nisi (si qua in his fuit) fidei pie-
tatisque substantiam.ul 

Eucherius spielt hier auf die jüngste Vergangenheit an, die den Galliern 
am Ende des 4. Jahrhunderts durch große Truppenabzüge vom Rhein 
eine militärische Schwächung und politische Vernachlässigung von Seiten 
Roms gebracht hatte.158 In der Folge gab es 407-11 und 411-13 jeweils 
ein gallisches Kaisertum (inelyta regna), das in beiden Fällen ein un
glückliches Ende nahm.159 Streitigkeiten innerhalb des eigenen Adels, 
Räumung von großen Teilen Aquitaniens zugunsten der westgotischen 
Föderaten und wohl auch die Aufgabe größerer Besitzungen in Nord
gallien waren durchaus geeignet, einem Teil der gallischen Aristokratie 
die positive Einstellung zu einer Betätigung in einem Staatsamt zu 
rauben. Zusätzlich wurden diese Vorgänge begleitet von Erscheinungen 
und prodigia aller Art, die den nahen Weltuntergang anzukündigen 
schienen.160 

Die Periode der eigentlichen Auseinandersetzung der gallischen Aristo
kratie mit asketischem Gedankengut begann nach 356, d. h. nach dem 

155 Eucher. Ep. paraenetica, PL 50, 716: In honoribus vero huius mundi . . . cum 
ad hanc promiscue cum bonis mali ambitione conscendant, et non unius meriti viros 
unus honor ambiat, dignosque et indignos non jam discernat dignitas, sed confundat* 
- Vgl dazu auch Sid. Ep. VIII, 2,2. 

im Vgl. dazu etwa Sid. Ep. III, 8 mit Bezug auf die Westgoten, denen indessen 
die Reichsregierung schon 418 große Teile Aquitaniens überlassen hatte, vgl. STROHEKER, 
Adel 47. Es wäre interessant zu wissen, wen Eu. in dem Text meint, der an die in 
Anm. 155 zitierte Passage anschließt (col. 717): Vidimus nuper viros honore conspi-
cuos, celsarum dignitatum insedisse fastigiis, et diffuso usquequaque censu per orbem 
patrimonia tetendisse. Cupiditates successibus vicerant, rebus vota transcenderant. 

157 Eucher. Ep. paraenetica, PL 50, 717. Vgl. dazu das Vorwort des Sallust. De 
coniur.: Quo mihi rectius videtur ingeni quam uirium opibus gloriam quaerere et, quo-
niam uita ipsa qua fruimur brevis est, memoriam nostri quam maxume longam effi-
cere. Nam diuitiorum et formae gloria fluxa atque fragilis est, uirtus clara aeternaque 
habetur... 

*« Vgl. Teil IL 1.3.1, S. 73 f. u. STROHEKER, Adel 43 ff. 
158 Ibid. 
160 Eucher. Ep. paraenetica, PL 50, 722 f.: Dissipatas loquimur opes mundi, cum iam 

ipse mundus in finem suum vergens spatiis agatur extremis . . . Postrema mundi aetas 
referta est malis tamquam morbis senectus. Visa sunt, videnturque iamdudum ista cano 
saeculo, fames, pestilentia, vastitas, bella, terrores. ... Hinc saepe illa coeli cernuntur 
signa, motusque terrarum, permutatae temporum vices, monstrosae animantium feeun-
ditates: quae omnia adhuc procedentis prodigia sunt temporis sed iam deficientis. 
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Tod des Antonius und nach dem Jahr, in dem Martin zum ersten Male 
mit Hilarius von Poitiers zusammentraf,101 und endete etwa hundert 
Jahre später. Am Ende dieser Auseinandersetzung hatten in Gallien 
asketische Ideen die Welt nicht so verändert, wie es vorstellbar gewesen 
wäre. Dagegen war es den traditionellen Kräften gelungen, dieses neue 
Gedankengut in erstaunlicher Weise umzuformen: Asketische Ideologie 
diente nun selbst zur Rechtfertigung und zur Unterstützung des Herr
schaftsanspruches des senatorischen Adels und schloß faktisch alle an
deren sozialen Schichten auch von der Kirchenherrschaft aus. 

Ergebnis der Synthese von Nobilität, die als pars melior humani ge-
nerisU2 nach Herrschaft strebte, und asketischen Vorstellungen, die auf 
die Vervollkommnung der ethischen Qualitäten des Individuums zielten, 
war die Neuprägung eines Ideals, das der vir sacerdotalis darstellte. Die 
Vereinigung aller aristokratischen und christlichen Tugenden vollzieht 
sich damit in der Person des aristokratischen Bischofs, während der 
Eremit in Gallien zu einer relativ unwichtigen Außenseiterrolle ver
urteilt wurde. 

In Kenntnis dieser entscheidenden Periode in der Geschichte der euro
päischen Aristokratie, in der ihre Qualität als >Tugendadel< endgültig 
festgelegt wurde,163 läßt sich endlich verstehen, daß im folgenden sechsten 
Jahrhundert der Bischof in der ihm gewidmeten Laudatio unbefangen 
als reich und vornehm gelobt, aber auch mit allen Attributen des Aske
ten versehen werden kann. Daß dieses Lob tatsächlich seiner einmaligen 
sozialen Stellung in Gallien entspricht, wird Bestätigung in einer Reihe 
von Beispielen finden, die im nächsten Abschnitt zusammengestellt sind. 

III.2. PROSOPOGRAPHISCHE ASPEKTE DER KONTINUITÄT 
GALLO-RÖMISCHER FÜHRUNGSSCHICHTEN 

III.2.1. Zu prosopographischen Grundlagen gallischer Bischofslisten 

Bei der Untersuchung der Grabschriften der Bischöfe von Lyon vom 
Ende des 5. und des 6. Jahrhunderts hatte sich unter anderem heraus-

161 Dieses Jahr wird von FONTAINE, Asce'tisme chr£tien 91, wohl zu Recht bes. her
vorgehoben. 

162 Symmachus Ep. I, 52 (an Praetextatus): Orationem meam tibi esse conplacitam 
nihil setins gaudeo, quam quod eam secunda existimatione pars melior humani generis 
senatus audivit. 

163 Vgl. dazu zuletzt CONZE, Adel. Vgl. auch SCHREINER, Biblische Legitimation, 
pass., zu den Auslegungen von 1. Kor. 1,26-29, dessen ursprünglicher, gegen soziale 
Unterschiede gerichteter Sinn im Verlauf des 475. Jhs. ideologisch völlig umgedeutet 
wurde. 
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gestellt, daß die in Saint Nizier begrabenen Bischöfe nicht nur durch 
ihr hohes Amt miteinander verbunden waren. So ließ sich für Rusticus 
nicht nur seine Zugehörigkeit zu einer vornehmen gallischen Familie 
zeigen, sondern es wurde darüber hinaus wahrscheinlich gemacht, daß er 
mit dem Bruder seines Nachfolgers Viventiolus zu identifizieren ist, den 
dessen Epitaph erwähnt. Sacerdos von Lyon, der in seinem weltlichen 
Amte ebenso wie sein Vorgänger Rusticus wohl consiliarius der burgun-
dischen Könige gewesen ist, gelang es dann ebenfalls, mit seinem Nach
folger Nicetius einem Angehörigen seiner Familie das Bistum zu sichern, 
nachdem sein Sohn als Bischof einer ebenso bedeutenden Metropole wie 
Lyon, nämlich Arles, gestorben war. 

Obwohl für den Nachfolger des Nicetius, Bischof Priscus, keine pro-
sopographischen Nachrichten vorliegen, lassen Indizien wie seine vor
nehme Herkunft, sein Nachfolgerecht im Amt, vor allem aber die Tat
sache, daß er zusammen mit den Gruppen Nicetius-Sacerdos-Aurelianus 
und Rusticus-Viventiolus in der gleichen Kirche bestattet worden war,164 

nicht ausschließen, daß er mit den erwähnten Bischöfen ebenfalls ver
wandtschaftliche Beziehungen gehabt hat.165 

Der hier angedeutete Befund prosopographischer Zusammenhänge in 
den Listen gallischer Bischöfe166 soll in der Folge an einigen Beispielen ver-

164 Nach Lage der Gräber ist vor allem eine Gruppe Sacerdos-Aurelianus festzu
stellen, die sich neben dem Grab des Nicetius befand. Es folgen in der Reihenfolge 
des Proces-verbal die Gräber (und Altäre) der BB Rusticus, Viventiolus, Priscus. Be
zeichnend ist auch, daß sich Priscus trotz seiner Auseinandersetzungen mit Nicetius 
in dieser Kirche begraben ließ, ein Umstand, den Nicetius bereits gewußt zu haben 
schien, als er dieser Kirche in seinem Testament nichts vermachte (vgl. Teil. IL 2, 
Anm. 471). 

165 £ ) e r Name Priscus ist in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten außer
ordentlich häufig u. läßt sich im gesamten lateinischen Bereich gleichmäßig nachwei
sen. Für Gallien ist allenfalls CiL 12,1514 (Manosque) hervorzuheben, wonach ein Pris
cus als Sen(atorf) Voc(ontiorumf) bezeichnet wird. Gegenüber der Häufigkeit des 
Namens nach epigraphischen Zeugnissen überrascht die Seltenheit des Namens in nicht-
inschriftlichen Quellen, vor allem auch im 5. u. 6. Jh. Zu erinnern ist allerdings an 
einen Verwandten von B Eucherius von Lyon, Valerianus Priscus, der nach Sid. Ep. 
V, 10, 2 (ebenso wie Sacerdos!) aus einer patricia familia stammte; vgl. zu ihm STROHE-
KER 400. 

186 Ygj# z u ^en folgenden Ausführungen die immer noch bedeutende Arbeit von 
WIERUSZOWSKI, Zusammensetzung, die den aristokratischen Charakter gallischer Bi
schof sherrschaft bereits erkannt hat, vgl. bes. ibid. § 1 1 : Das Nepotensystem im galli
schen Episkopat. Diese Arbeit, die sich auf die wichtigsten Quellen beschränkt, kann 
freilich kaum als erschöpfend bezeichnet werden. Sie behandelt in erster Linie Bischöfe 
aus den Familien der Aviti (Clermont, Vienne), der Ruricii (Limoges) u. der Verwandten 
des GvT, die ihre Stammsitze in der Auvergne, in Tours u. Lyon u. in Langres hatten. 
- Vgl. auch STROHEKER, Adel 73-75, bes. 73: »Vornehme Abstammung wurde so gera
dezu eine Voraussetzung für die Bekleidung des Bischofsamtes«, dessen Prosopographie 
indessen bis zum Ende des 7. Jhs. insgesamt nur 73 Bischöfe senatorischer Herkunft 
(für 4 Jahrhunderte!) aufführt. Diese 73 Bischöfe machen im Verhältnis zu den bei 
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deutlicht werden, die sich auf Bischöfe beziehen, deren Grabschriften 
überliefert sind. 

Mit dem Beispiel Gregors von Langres, von dem das Epitaph aus der 
Feder des Fortunatus und die Vita von der Hand seines Urenkels, des 
Bischofs von Tours überliefert ist, bleiben wir im burgundischen Bereich 
und in dem der Verwandtschaft Gregors von Tours. Der spätere Bischof 
von Langres wurde um 450 ex senatoribus primis1*7 geboren und erhielt 
bereits mit 16 oder 17 Jahren das Grafenamt von Autun, von wo er 
herzustammen scheint. Als er sein Amt antrat, wurde das Bistum der 
Civitas von einem Euphronius verwaltet, der bereits als Priester die Ba
silika Saint Symphorien gegründet hatte und der als Bischof an Saint 
Martin in Tours eine marmorne Grabplatte schenkte.168 Mit dieser from
men Stiftung mag er bereits den Grundstein für den Episkopat des gleich
namigen Bischofs von Tours gelegt haben, der ein Enkel Gregors, des 
Grafen von Autun gewesen ist.169 Durch diese Verwandtschaft des 
Euphronius von Tours mit Gregor wird aber auch gleichzeitig mehr als 
wahrscheinlich, daß der comes Gregor von Autun auch mit dem Bischof 
Euphronius von Autun in engsten verwandtschaftlichen Beziehungen 
stand.170 Auch Armentaria, die Gattin Gregors, die der Mutter des Hi
storikers und Bischofs Gregor von Tours ihren Namen vererbte, war 
de genere senatorio.171 Sie schenkte ihrem Gatten mehrere Söhne, von 
denen dem Namen nach nur Tetricus bekannt ist, der seinem Vater in 
der Bischofswürde von Langres nachfolgen sollte.172 Der Umstand, daß 
in Langres kurz vor dem Jahr 500 ein Armentarius Bischof gewesen ist,173 

der sehr wohl der Vater der Armentaria gewesen sein könnte, läßt daran 
denken, daß der Graf von Autun das Bistum Langres über seine Frau 

DUCHESNE (Bde 1-3) für den gleichen Zeitraum aufgeführten 1415 Prälaten (die 
ihrerseits nur einen Teil aller gallischen Bischöfe der Zeit repräsentieren) ganze 5% 
aus! - Ich habe vor, sämtliche Belege für den gallischen Episkopat bis zum Jahr 1000 
zusammenzustellen. 

167 VGregorii 1; vgl. auch Epit. Gregori (Fort. Carm. IV, 2) v. 5: nobilis antiqua 
decurrens prole parentum; zu den Lebensdaten, die auf Angaben der Vita (cap. 6) u. 
des Epit. (v. 9) basieren, siehe STROHEKER 182 u. B. KRUSCH, MG SRM 1/1, 240, Anm. 2. 

168 GvT, H F 2, 15; vgl. DUCHESNE 2,178. 
169 Zu Euphronius von Tours vgl. STROHEKER 130 u. DUCHESNE 2, 307. 
170 Da die häufigste Form der Namensvererbung die vom Großvater auf den En

kel gewesen ist (vgl. Einleitung, Anm. 31), könnte Euphronius ein älterer Bruder 
Gregors gewesen sein. 

i7i VGregorii 1; vgl. zu den beiden Trägerinnen des Namens STROHEKER 34 u. 35. 
172 STROHEKER 385; vgl. auch Epit. Tetrici (Fort. Carm. IV, 3). 
173 DUCHESNE 2,186. Armentarius ist hier der erste Nachfolger des Aprunculus, 

der aus Langres floh (er war der Konspiration mit den Franken verdächtigt worden), 
u. in Clermont Nachfolger des Sidonius ( | nach 479, vgl. STROHEKER 358) wurde. 
Nach der Liste hatte A. noch vier weitere Nachfolger, bevor Gregor (506/7) B Langres 
wurde. 
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>geerbt< hat. Dieses Erbe sollte nach dem Tode seines Sohnes und direkten 
Nachfolgers Tetricus ein weiterer Angehöriger der Familie namens Sil
vester antreten, der allerdings schon vor den bischöflichen Weihen 
starb.174 

Ebenfalls über mindestens drei Generationen gehörte das Bischofsamt 
in Nantes einer einzigen Familie, deren Stellung in Aquitanien sicherlich 
ebenso bedeutend war, wie die der Familie Gregors im burgundischen 
Raum.175 Einen Einblick in die prosopographischen Zusammenhänge die
ser Familie erlaubt die Überlieferung allerdings erstmals, mehr oder 
minder zufällig, durch das Epitaph des Bischofs Eumerius, das ihn als 
Vater seines Nachfolgers Felix ausweist.176 Beide hatten vor ihrem Bi
schofsamt hohe Posten in der Staatsverwaltung innegehabt,177 die Vor
fahren des Felix scheinen nach der ihm von Fortunat gewidmeten Lau
datio über lange Zeit die höchsten Ämter der aquitanischen Verwaltung 
ausgeübt zu haben.178 

Der Versuch des Felix, seinen fünfundzwanzigjährigen Neffen Bur-
gundio bereits zu seinen Lebzeiten zum Nachfolger weihen zu lassen, 
scheiterte zwar am Widerstand des zuständigen Metropoliten Gregor 
von Tours,179 dennoch blieb seiner Familie das Bistum erhalten, da König 
Chilperich mit Nonnichius ebenfalls einen Verwandten des Felix als 
Nachfolger einsetzen ließ.180 Bei einem Blick auf die Bischofsliste von 
Nantes wird man nun feststellen können, daß die Namen Nonnechius 

174 GvT, HF 5,5: Lingonici Silvestrum, propinquum vel nostrum vel beati Tetrici, 
episcopum expetunt. - Diese Formulierung trifft am ehesten auf den Bruder des Tetri
cus zu, der der Großvater von GvT gewesen ist; möglicherweise ist Silvester dessen 
Sohn, vgl. zu ihm STROHEKER 359; seine Kandidatur ist interessanterweise von dem 
älteren Bruder des GvT, dem Diakon Petrus betrieben worden. 

175 Vgl. Epit. Eumeri (Fort. Carm. IV, 1) vv. 7 f.: stemmate deducit fulgens ab 
origine culmen,/ et merkis priscos crescere fecit avos/; Fort. Carm. III, 8 (Laudatio 
des Felix) vv. 11 f.: maxima progenies, titulis omata vetustisj cuius et a proavis 
gloria celsa tonat /; zu Eumerius u. Felix vgl. auch STROHEKER 125 u. 148. 

178 Epit. Eumeri (Fort. Carm. IV, 1) vv. 29-32: ...quod restitit unumJvenit ad 
heredem, qui cumularet opus. I felix ille abiit, Felicem in sede reliquit, l beredis meritis 
vivit in orbe pater I. Das Epit. Eumeri dürfte Fortunat, der den Eumerius nicht mehr 
gekannt hat, auf Veranlassung von dessen Sohn Felix geschrieben haben, der ein enger 
Freund des Dichters gewesen ist. 

177 Vgl. Epit. Eumeri, vv. 9 f.: emicuit populis geminum memorabile donum: I inde 
gradu iudex, hinc pietate pater /. Zu Felix vgl. Fort. Carm. III, 8 u. bes. v. 23: orna-
menta geris gemino fulgentia dono (Staats- u. Kirchenamt; vgl. die ähnliche Ausdrucks
weise im Epit. Eumeri). 

178 Fort. Carm. III, 8, vv. 13 f.: nam qukumque potens Aquitanica rura subegit l 
extitit ille tuo sanguine luce parens /. 

179 Vgl. S. 145 f. u. Anm. 316. 
18© GvT, HF 6, 15: Qui Nonnichius consobrinus, rege ordinante, successit. Dieser 

N. ist wohl mit dem vir inlustris im Gebiet von Nantes identisch, bei dem Germa
nus von Paris nach der VGermani 158 weilte. Vgl. auch STROHEKER 263. 
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wie Eumerius (Eumelius) jeweils zweimal vertreten sind.181 Da es darüber 
hinaus sehr wahrscheinlich ist, daß der erste Eumerius (Eumelius) mit 
einem Träger dieses Namens identisch ist, der 374 am Konzil von Valence 
als höchster kirchlicher Würdenträger von Nantes teilnahm, läßt sich 
errechnen, daß zu dem Zeitpunkt, als Nonnichius, Verwandter des Felix, 
das Bistum Nantes leitete, seine Familie bereits über 200 Jahre ein Vor
recht auf die cathedra der Civitas ausgeübt hat. 

Vergleichbare Verhältnisse, wenn auch vielleicht nicht für einen der
artigen Zeitraum, haben in P^rigueux geherrscht, wo Chronopius um die 
Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert sein Bischofsamt als quasi debitus 
honor mit dem Recht der successio sancta als Erbe antrat: 

ordo sacerdotum cui fluxit utroque parente: 
venit ad heredem pontificalis apex. 
hunc tibi iure gradum successio sancta paravit, 
ut quasi iam merito debitus esset honor.m 

Hervorzuheben ist in diesem Falle noch die Aussage Fortunats, daß 
Chronopius sein Bischofsamt von beiden (!) Elternteilen ererbte, eine 
Aussage, die auch unterstützt, was oben von Gregor von Autun gesagt 
wurde, der sein Bischofsamt in Langres sicherlich über seine Frau er
halten konnte. 

Weit über die Grenzen Galliens hinaus erstreckte sich das Prestige der 
Familie, als deren Angehörige zwei Bischöfe von 485 bis nach 549 die 
Kirche von Limoges geleitet haben. Ihr gemeinsames, von Fortunatus 
verfaßtes Epitaph nennt sie Verwandte des römischen Adelshauses der 
Anicii, das seit dem 4. Jahrhundert wohl von keiner anderen Familie 
des römischen Reiches an Vornehmheit übertroffen wurde: Ruricii gemini 
flores, quibus Aniciorum I iuncta parentali culmine Roma fuit.m Die Bin
dungen der beiden Ruricii mit anderen gallischen Familien wie den Aviti 
und der Familie Gregors von Tours ist von H. Wieruszowski bereits dar
gelegt worden,184 dagegen hat man nie versucht, ihre Verwandtschaft mit 
dem römischen Adelshaus zu verifizieren. Auch hier eröffnet der metho
dische Weg über die Bischofsliste von Limoges neue Aspekte. 

181 Vgl. bei DUCHESNE 2, 362 den Katalog des 11. Jhs., der beide Male Eumelius 
schreibt. Zu dem Konzil von Valence vgl. Conc. Galliae 1,37; 41; 44. Ein Eumerius 
ist wohl in der 2. Hälfte des 5. Jhs. B Angers gewesen (DUCHESNE 2, 357). Nonnechti 
sind nur für Nantes als BB bezeugt, der Name kommt bei einem gallischen Präfekten(?) 
des Magnentius um 350 vor (Nunechius), vgl. PLRE 635; ein weiterer Nunechius, Va
ter einer Florentina, starb etwa 80jährig um 400 in Trier, vgl. RICG 1, 46. Nach GvT, 
HF 6, 22 hieß ein comes in Limoges Nunnichius (f 582), vgl. SELLE-HOSBACH 158. 

182 Epit. Cronopi (Fort. Carm. IV, 8) vv. 7-10. Vgl. auch STROHEKER 90. 
188 Epit. Ruriciorum (Fort. Carm. IV, 5) vv. 7 f. Vgl. zu ihnen STROHEKER 327 u. 

328. Zu den Aniziern vgl. auch Teil 1.2 dieser Arbeit, pass. 
184 WIERUSZOWSKI, Zusammensetzung 50 ff. 
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Die älteste Liste der Bischöfe von Limoges (vor 1034)185 führt vor dem 
älteren Ruricius elf Bischöfe, unter denen drei den Namen Adelfius, ein 
weiterer den in Gallien sonst nicht belegten Namen (H) Ermogenianus 
tragen. Danach ist (H) Ermogenianus der fünfte, ein Adelfius vierter und 
zweiter Vorgänger des älteren Ruricius, d. h. vor 474 gewesen.186 

Hermogenianus ist nun in der Tat ein Leitname der anizischen Familie 
gewesen, der mindestens von vier Personen getragen wurde.187 Die gleiche 
Familie, die im 4. Jahrhundert den Namen Hermogenianus durch Ein
heirat in das Namengut der Anizier einbrachte, führte aber auch das 
signum Adelphius, also einen Namen, der in der Folge von drei Bischöfen 
von Limoges getragen wurde.188 

Dieses Zusammentreffen des Leitnamens einer römischen senatori
schen Familie, der in gallischen Quellen sonst nicht mehr bezeugt ist, 
eines weiteren Namens dieser gleichen Familie, mit einer Bischofs
liste, aus der uns zwei Prälaten näher bekannt sind,189 die das Bistum wie 
ein Erbe nacheinander übernehmen, deren Verwandtschaft mit einem der 
vornehmsten römischen Adelshäuser darüber hinaus außer jedem Zweifel 
steht, führt notwendig zu einem Schluß, der bereits bezüglich der Liste 
von Nantes zu konstatieren war: Weit über hundert Jahre hat die gleiche 
Familie das höchste kirchliche Amt in ihren Reihen weitergegeben, das 
sie in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts einmal erworben haben 

185 Vgl. DUCHESNE 2 ,47: Alpinianus, Austriclianus, Aurelianus (so hieß später ein 
Sohn des Ruricius L, vgl. STROHEKER 47), Ebulius, Atticus, Emerinus, Ermogenianus, 
Adelfius, Dativus, item Adelfius, Astidius, Rusticus ( = Ruricius L), item Rusticus 
( = Ruricius IL), Exochius (sein Epit. folgt bei Fort. Carm. IV, 6 dem der beiden 
Ruricii), Ferreolus (bei GvT, H F 5, 28 zu 579 erwähnt). Wenn man außer Acht läßt, 
daß die beiden Ruricii mit zwei später im Katalog folgenden Rustici verwechselt 
wurden, könnte der Katalog hier durchaus die Bischöfe in ihrer richtigen Reihenfolge 
bieten. 

186 Um 474 hatte der Westgotenkönig das Bistum Limoges nicht mehr besetzen 
lassen, Ruricius ist wohl erst nach dem Tode Eurichs 485 zu dem Bistum gekommen, 
vgl. DUCHESNE 2, 50 f. u. STROHEKER 327. 

187 Vgl. PLRE 425: Hermogenianus 1 u. vielleicht 2, ibid. 171 f.: Claudius Hermo
genianus Caesarius, ibid. 639 ff.: Anicius Hermogenianus Olybrius u. Q. Clodius Her
mogenianus Olybrius. 

188 Vgl. ibid. 152: Valerius Adelfius Bassus u. ibid. 192 Clodius Celsinus signo 
Adelphius (Vater des in Anm. 187 genannten Q. Clodius Hermogenianus Olybrius). 
Adelphius hießen in Gallien noch jeweils ein B Angers (DUCHESNE 2,357: 511/38) u. 
ein B Poitiers (ibid. 82: vor 511 - nach 533), ein Adelfus war um 400 B Metz (ibid. 
3, 54). Sid. Ep. V, 10, 3 nennt einen berühmten Rhetor dieses Namens. In Inschriften 
kommt Adelfius in Gallien 7 mal vor, wohl in allen Fällen für Christen (vielleicht bis 
auf CIL 13,1892, Lyon), vgl. CIL 12, 5346 (Narbonne), CIL 13, 912 (Ste-Croix-du-Mont), 
2404 (Krypta S.-Ir£n£e, Lyon), 3055 (Vicq bei Rambouillet), 3095b (Angers, Sarkophag
deckel, vielleicht der oben gen. Bischof), RICG 1, 236m (Trier). 

189 Das Epit. Exoci (Fort. Carm. IV, 6), des Nachfolgers der beiden Ruricii, hat 
nur eine Anspielung auf seine Familie, vgl. v. 16: pergit ad antiquos plebe gemente 
patres. 
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dürfte. Dieses Engagement der Familie hängt möglicherweise mit dem 
Umstand zusammen, daß eines ihrer illustren Mitglieder, der bereits 
häufig genannte Petronius Probus, Anicianae domus culmen™ in dieser 
Zeit die Präfektur Galliens innehatte.191 Darüber hinaus spricht es für das 
Selbstbewußtsein dieser Familie ebenso wie für eine sehr lebendige Fa
milientradition, daß man sich noch in der zweiten Hälfte des 6. Jahr
hunderts dieser Verbindung genau bewußt war. 

Neben dem Ergebnis, daß wir zumindestens bei einigen gallischen 
Bistümern mit einer mehr oder minder starken Präsenz relativ weniger, 
aristokratischer Familien zu rechnen haben, die in diesen Bistümern die 
höchsten Würdenträger stellten, ein Ergebnis, das unter anderem durch 
die Aussagen des Historikers Gregor von Tours zu seinem eigenen Bistum 
unterstrichen wird,192 soll an dieser Stelle auf die Möglichkeiten aufmerk
sam gemacht werden, die die Auswertung von Bischofslisten nach ihrem 
Namengut eröffnet. Diese Auswertung bietet sich umso eher an, als mit 
den Listen gallischer Bischöfe, die freilich jeweils nach ihrer Qualität zu 
untersuchen sind,193 der größte Bestand an (noch ungesichteten) galli
schen Adelsnamen überliefert ist.194 

Bevor wir uns nun einem solchen Bestand an Namen, wie ihn das 
Bistum Vienne aufzuweisen hat, zuwenden, soll noch von zwei weiteren 
Grabgedichten die Rede sein, die der hervorragendste merowingische 
Hof dichter des 6. Jahrhunderts zwei Bischöfen von Bordeaux mit dem 
Namen Leontius auf Verlangen ihrer Angehörigen geschrieben hat.195 

Beiden Texten, ebenso wie einer Reihe weiterer Laudationen, die Fortunat 
dem jüngeren Leontius und seiner Gattin Placidina, der Ururenkelin des 
Kaisers Avitus gewidmet hat,196 ist eine außergewöhnliche Betonung der 

100 ILS1267. 
191 PLRE 737, danach war er 366 gallischer Präfekt. 
192 Nach der Aussage von GvT, H F 5, 49 waren alle Vorgänger des B Tours bis 

auf 5 Ausnahmen parentum nostrorum prosapiae coniuncti. D. h. in Zahlen ausge
drückt, daß nach der eigenen Liste Gregors (HF 10, 31) von 18 Vorgängern des Bischof? 
13 mit ihm verwandt waren. 

193 Zu allgemeinen Kriterien der Kritik von Bischofslisten vgl. zuletzt DUBOIS, 
Listes ^piscopales, pass. 

194 Ygj c j a z u e m e n ersten methodischen Versuch an dem spröden Material der 
Bischofslisten Nordgalliens (4.-7. Jh.) bei HEINZELMANN, Aristocratie, pass. 

195 Epit. Leonti I. (Fort. Carm. IV, 9) vv. 37 f.: haec tibi parva nimis, cum tu 
merearis opima / carmina Theudosius praebet amore tuus; u. Epit. Leonti IL (ibid. 10) 
vv. 25 f.: funeris officium, magni solamen amoris, I dulcis adhuc cineri dat Placidina 
tibi. Theudosius wird von Marquise de MAILLE, Bordeaux 78, als zweiter Name des 
Leontius IL gedeutet, was nicht sehr wahrscheinlich ist. Zu Placidina vgl. STROHEKER 
307 u. Stammbaum I bei STROHEKER, Adel; zu den beiden Leontii STROHEKER 218 
u.219. 

196 Fortunatus hat beiden Gatten jeweils 13 Gedichte zugeeignet, vgl. Marquise 
de MAILLE, Bordeaux 79, Anm. 2. Der wichtigste Text ist dabei Fort. Carm. I, 15 {De 
Leontio episcopo), vgl. dazu Marquise de MAILLE 80 ff. 
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Vornehmheit beider Leontii gemeinsam, die freilich in dem Totenlob der 
beiden oben schon erwähnten Ruricii eine gewisse Entsprechung findet.107 

Hatte Fortunat den älteren Bischof noch egregius, nullt de nobilitate 
secundus genannt,198 so führte er die Herkunft des jüngeren Leontius auf 
ein Geschlecht zurück, das noch im römischen Senat seine Vertreter 
hatte: nobilitas altum ducens ab origine nomen I quäle genus Romae forte 
senatus habet.199 

Leontius ist nun freilich ein Name, der von der gallischen Aristokratie 
häufig getragen wurde und sich entsprechend oft in den Bischofslisten 
finden läßt;200 in mindestens drei Fällen ist der Träger des Namens mit 
den Ruricii verwandt gewesen.201 

Über das Indiz des Namens hinaus kann man annehmen, daß die Fa
milie der beiden Leontii, deren Verwandtschaft miteinander kaum in 
Frage steht,202 in Aquitanien und ganz besonders in Bordeaux längst 
schon eine hervorragende Position eingenommen hatte, zumal auch der 

197 Hier ist vor allem der Hinweis auf die Verwandtschaft mit den Anicii zu be
achten, zu denen der gotische König Theodahad 535 noch bemerkte: familia toto orbe 
praedicatat quae vere dicitur nobilis (Cassiodor Var. X , 12, 2). - Die von der Sekun
därliteratur an den Laudationen Fortunats oft geübte Kritik (vgl. z. B. Marquise de 
MAILLE, Bordeaux 96: »le texte [Epit. Leonti IL] fourmille de formules toutes faites«) 
geht meist an der Tatsache vorbei, daß das zeitgenössische Publikum des Dichters von 
diesem bestimmte Formulierungen verlangte, sodaß dieser nur relativ geringe Mög
lichkeiten hatte, etwa das Lob eines Senators zu variieren. Erst im Vergleich lassen sich 
die oft erheblichen Nuancen feststellen. 

198 Epit. Leonti I. (Fort. Carm. IV, 9) v. 11. Entsprechend dazu für Leontius IL 
Fort. Carm. 1 ,15, v. 5: praecedis mukös ntdli minor atque secundus. 

199 Epit. Leonti IL (Fort. Carm. IV, 10) vv . 7 f. Rom wird (als Aufenthalt der 
Anizier) auch im Epit. Ruriciorum (Fort. Carm. IV, 5) v. 8 erwähnt; vgl. Anm. 197. 

200 Ygj# EWIG, Trier 39, Anm. 143 zu einigen inschriftlichen Belegen u. ibid. 39 ff. 
zu dem gleichnamigen B Trier, der möglicherweise auch aus Aquitanien gekommen ist. 
Daneben finden sich 12 weitere BB des Namens: 2 BB Bordeaux, 2 BB Coutances 
(undatiert, D U C H E S N E 2 , 2 3 7 ) , B Arles (452/494; D U C H E S N E 1,257) , B Eauze (511; 
D U C H E S N E 2, 95), B Frljus (419; sein Bruder war B Castor von Apt; D U C H E S N E 1, 
285), B Lyon ( D U C H E S N E 2, 166, richtiger: Liconcius!), B Metz (5. Jh.?; D U C H E S N E 
3 ,54 ) , B Orleans (533; D U C H E S N E 2 ,461 ) , B Saintes (627; D U C H E S N E 2 , 7 4 ) , B Sens 
(vor 346; D U C H E S N E 2 ,415 ) . 

201 STROHEKER 216 (Bruder des älteren Ruricius), 217 (Sohn des älteren Ruricius). 
Dazu gehört noch der B Arles, vgl. den Brief des Ruricius an B Aeonius von Arles 
(Ruric. Ep. 15,1): Agnito transitu . . . domini mei decessoris vestri Leontii . . . tristatus 
sum, quod . . . taliessem p a r e n t e privatus, 

202 Es fehlt jeder direkte Hinweis . Dennoch kann diese Verwandtschaft als sicher 
angenommen werden, vgl. dazu Marquise de MAILLE, Bordeaux 78 f., der ich allerdings 
nicht in der Identifikation des Theudosius mit dem jüngeren Leontius folgen kann, 
vgl. Anm. 195. Zu den Indizien des Namens und der Amtskontinuität ist noch hinzu
zufügen, daß Fort, ihre jeweilige Stellung selbst innerhalb der Senatsaristokratie un
gewöhnlich (nulli secundus) hervorgehoben hat, vgl . Anm. 198 (u. Obertext). 
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Vorgänger der beiden Prälaten, Bischof Amelius, ein Mitglied dieser Fa
milie gewesen ist.208 

Obwohl gerade für Bordeaux eine längere Bischofsliste leider fehlt, 
ist es hier nicht schwer, die Vorfahren dieser Familie aufzuspüren. Das 
Bindeglied zwischen den Leontii des 6. Jahrhunderts und den so empha
tisch gefeierten Anfängen ihrer Familie ist ein Zeitgenosse des Sidonius 
Apollinaris mit dem Namen Pontius Leontius.204 Sidonius hat die Be
sitzungen jenes Pontius Leontius bei Bordeaux durch seine Dichtkunst 
ebenso gefeiert wie hundert Jahre später Venantius Fortunatus die villae 
des jüngeren Leontius.205 Nannte die Grabschrift dieses zweiten Leontius 
den Verstorbenen darum, qualem modo Gallia nullum,20* so war Pontius 
Leontius von Sidonius facile primus Aquitanorum bezeichnet worden.207 

Dieser Pontius Leontius und sein Sohn (Pontius) Paulinus waren ihrer
seits Nachfahren der Familie der Pontii Paulini, die sowohl in Aquitanien 
und in Spanien als auch im italischen Kampanien riesigen Grundbesitz 
hatte.208 Der berühmteste Vertreter dieser Familie ist Meropius Pontius 
Paulinus, Bischof von Nola, der unter Kaiser Gratian consularis sexfasca-
lis Campaniae gewesen ist.209 Als solcher hatte er mit dem kampanischen 
Korrektor Clodius Celsinus Adelphius, dem consularis Campaniae Clo-
dius Hermogenianus Olybrius und den Prokonsuln der Provinz Anicius 
Paulinus und Anicius Auchenius Bassus210 enge Verwandte und Ange
hörige des oft genannten Hauses der Anizier zu Kollegen, von deren 
Verwandtschaft mit den Ruricii bereits die Rede war. 

In der Tat hatte dieses römische Adelshaus in Kampanien nicht nur 
gewisse amtliche, vor allem patronale Verpflichtungen zu erfüllen, son-

208 So Marquise de MAILLE, Bordeaux 75, vor allem auf Grund von Fort. Carm. I, 
11 (de basilica Domni Dionysii) vv. 5 ff.: exiguam dederat hie praesul Amelius ar-
cam . . . quo vitae claudente diem dehinc prole graduque venit ad heredem hoc opus 
atque locus, fundavit piam hanc papa Leontius aulam. Nach der Marquise de MAILLE 
ist der erwähnte Leontius der erste B Bordeaux dieses Namens, nach E. GRIFFE (Bull, 
de LitteVature ecclesiastique 5, 1963, 64) der zweite. Zu den Jahren 538 u. 541 ist 
auch ein B Amelius von Paris (Dionysius!) bezeugt, vgl. DUCHESNE 2, 470. 

204 Zu der Verwandtschaft der Leontii mit den Pontii Paulini vgl. Marquise de 
MAILLE, Bordeaux 76 u. HIGOUNET, Bordeaux 72 ff. Zu den Pontii Leontii vgl. 
ETIENNE, Bordeaux 282 ff. 

205 Sid. Carm. 22 u. Fort. Carm. I, 18-20. Zu den Besitzungen der Pontii Paulini, 
des Pontius Leontius u. der Leontii vgl. HIGOUNET, Bordeaux 208 f. (Karte S. 213) 
u. ausführlich Marquise de MAILLE, Bordeaux 84 ff. u. pass. 

206 Epit. Leonti IL (Fort. Carm. IV, 10) v. 19. Vgl. auch Anm. 198. 
207 Sid. Ep. VIII, 12, 5. Zu ihm STROHEKER 215. 
208 Berühmt ist der Ausspruch des Ausonius, der die aquitanischen Besitzungen einmal 

veteris PauUni regna genannt hat (Auson. Ep. 27, v. 116). Zu diesem älteren Pontius 
Paulinus, dem prineeps generis, STROHEKER 287. 

209 Vgl. STROHEKER 291; PLRE 681 ff. u. ARNHEIM, Aristocracy 184 f., der auch 
auf die Pontii Paulini des 3. Jhs. eingeht. 

210 Vgl. PLRE (Fasti) 1093, u. ARNHEIM, Aristocracy 207 f.: Governors of Campania. 
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dem es scheint dort ebenso wie die Pontii Paulini größeren privaten Be
sitz gehabt zu haben.211 Zusammen mit dem Umstand, daß die Anizier 
schon seit dem Anfang des 3. Jahrhunderts den Namen Paulinus geführt 
haben,212 lassen Besitz und Amtstätigkeiten in Kampanien an eine über 
die bloße Kollegialität hinausgehende Beziehung denken.213 Die sich hier 
andeutenden Beziehungen zur gens Anicia erinnern nun wiederum daran, 
daß auch die Ruricii, in deren Familie der Name Leontius mehrfach auf
getreten war,214 gallische Verwandte jener vornehmsten römischen gens 
gewesen sind. Damit findet auch die Andeutung des Epitaphs jenes zwei
ten Leontius eine Auflösung, wonach die nobilitas des Gelobten auf ein 
Geschlecht zurückgehe, das immer noch Mitglieder im römischen Senate 
habe:215 Die Anizier haben in der Tat noch im 6. Jahrhundert bedeutende 
Vertreter in diese erhabene Versammlung entsandt.216 

III.2.2. Die Kontinuität führender gallo-römischer Familien 
im Bistum Vienne 

Als um das Jahr 460 der aus einem vornehmen Hause der Stadt 
Marseille stammende Eutropius217 zum Bischof der relativ kleinen Ge
meinde Orange gewählt wurde, lehnte er zunächst ab und floh vor seinen 
Wählern. Man würde dieses Beispiel auf einen allzu vereinfachenden 
Nenner bringen, wollte man diese Flucht als einen aus hagiographischen 
Quellen bekannten literarischen Topos abtun. Dagegen spricht vor allem 
die außergewöhnlich wirklichkeitsnahe, kritische Einstellung des geist
lichen Beraters des Eutropius, der seinem Schützling eine Reihe von auf
schlußreichen Motiven entgegengehalten hat, die ihn möglicherweise zur 
Ablehnung des Bistums Orange veranlaßt haben könnten: 

211 Vgl. ARNHEIM, Aristocracy 182, zu Anicius Paulinus: »Paulinus* inherited pa-
tronage of some regions in Campania is an example of the combination of State post 
with local influence«. - Vgl. auch STROHEKER, Adel 10, Anm. 19. 

212 Vgl. PLRE 1133 (Stemma 7) u. ARNHEIM, Aristocracy, Stemma 2 (b). 
213 Nach Marquise de MAILLE, Bordeaux 76, Anm. 4, hat bereits BARONIUS (An

nales ecclesiastici 4, Köln 1609, 765 f.) den Paulinus von Nola der gens Anicia zuge
ordnet. 

214 Vgl. Anm. 201. 
215 Epit. Leonti IL (Fort. Carm. IV, 10) v. 8: quäle genus Rornae forte senatus 

habet. 
216 Vgl. das Ernennungsschreiben des Gotenkönigs Theodahad an Flavius Maximus 

(Konsul von 523) Cassiodor. Var. X, 11,2 vom Jahr 535: Anicios quidem paene 
principibus pares aetas prisca progenuit: quorum nominis dignitas ad te sanguinis 
fönte perducta collectis viribus hilarior instaurata rutilavit. Vgl. auch das Bestätigungs
schreiben an den Senat, wie Anm. 197. 

217 Vgl. zu Eutropius von Orange Teil IL 1. 3. 2, S. 94 ff. 
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Certe tu ille Euthropius electus votis, meritis conprobatus, quia te non suscepit 
ecclesia distensa censu, ornata menisterio, inflata privilegio, comitatu nobilium in-
quieta, idcirco a te inhonorata despicitur, et ut abjectissima refutaturf219 

Nach diesem kostbaren, realistischen Zeugnis waren also vor allem 
Reichtum und Privilegierung der Kirchen, die auch durch die Anwesen
heit zahlreicher Aristokraten glänzen sollten, die Kriterien, mit denen der 
Adel den Wert eines Bischofsamtes abwog. 

Unter diesen Gesichtspunkten mußte Vienne als ideales Bistum für 
jeden aristokratischen Bewerber für das höchste Kirchenamt der Civitas 
gelten: Schon Ausonius erwähnte den Reichtum der Metropole,219 wäh
rend Avitus von Vienne die zahlreichen Angehörigen des senatus Viennen-
sis ebenso wie die numerosi illustres der curia hervorhob.220 

Die in der Überlieferung des 9. Jahrhunderts vorliegenden Inschriften 
zu Bischöfen von Vienne des 6. Jahrhunderts221 bestätigen diese ersten 
allgemeinen Feststellungen immer wieder. 

Es überrascht deshalb nicht, wenn sich zu Beginn des 6. Jahrhunderts 
mit Alcimus Ecdicius Avitus222 ein Angehöriger des vornehmsten galli
schen Geschlechtes überhaupt als Bischof der Metropole vorfindet. Die 
vornehme Herkunft unterstreicht auch die Grabschrift: Spreverit antiquo 
demissos stemmate fasces.22Z Seine Verwandtschaft mit den beiden Fa
milien der Apollinares und der Aviti ergibt sich sowohl aus dem Zeugnis 
seiner eigenen Schriften224 als auch aus dem seines Namens: Avitus wie 
Ecdicius sind Namen der gallischen Familie gewesen, die 455/6 einen 
römischen Kaiser stellen konnte.225 Der Name Alcimus erinnert an eine 
Tochter des Stadtpräfekten von 468 Apollinaris Sidonius, an Alcima, 

218 VEutropii, S. 8. 
219 Auson. O r d o urbium nobil ium 10, v . 3 : opulenta Vienna. 
220 Avit. Homilia VI (Homilia in rogationibus). Hier berichtet Avitus von der 

Einführung der rogationes (dreitägige Bitten mit Prozession) durch seinen spiritalis 
pater (Taufvater) Mamertus B Vienne, der seine neue Einrichtung (die rogationes) 
zunächst in einer geheimen Zusammenkunft in der curia verhandeln ließ. Vgl. ibid. 
(MG A A 6/2, 110): Revoluta ergo sollemnitate paschali, secreta primum collatione 
tractatur. Putabatur a quibusdam Viennensis senatus, cuius tunc numerosis illustribus 
curia florebat, inventis non posse adduci, cum vix adquiesceret legitimis inclinari. 

221 Vgl. Teil I I . 1, A n m . 17. 
222 STROHEKER 60, do r t auch die wichtigste Li teratur . 
223 Epi t . Avi t i (Le B L A N T 402) v. 8. 
224 Vgl. Avi t . E p p . 5 1 , 52. Beide Briefe gehen an den vir illustrissimus Apol l inar is , 

den Sohn des Sidonius. E p . 51 spricht so u. a. von parentum communium sortem oder 
von Sidonio meo, quem patrem vocare non audeo. In E p . 52 spricht Avi tus den Apo l 
linaris sogar als domine piissime f rater an, vgl . zu letzterem S T R O H E K E R 22. 

225 Vgl. Fort. Carm. I, 15, vv. 95-99 zu Placidina (Gattin des Leontius IL u. 
Ururenkelin des Kaisers, vgl. Anm. 195): lumen ab Arcadio veniens genitore refulgetj 
quo manet augustum germen, Avite, tuum; I imperii fastus toto qui rexit in orbe, I 
cuius adhuc pollens iura senatus habet. I humani generis si culmina prima requiras, / 
semine Caesareo nil superesse potest. 
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die aus der Verbindung des Dichters und späteren Bischofs von Clermont 
mit der Kaisertochter Papianilla herrührte.226 Auf die Apollinares weist 
auch der Name des Bruders des Bischofs von Vienne, nämlich Apollinaris, 
Bischof von Valence hin.227 Der Vater beider Bischöfe ist Hesychius (He-
sicius, Isicius), nach der Vita des Avitus vir senatoriae dignitatis228 Dieser 
Hesychius muß noch im Westen des römischen Reiches hohe staatliche 
Funktionen innegehabt haben, bevor er sich nach der Geburt seines vier
ten Kindes229 als Nachfolger des Mamertus unter der Herrschaft der 
Burgunder zum Bischof von Vienne wählen ließ. Sein Sohn Avitus be
zeugt ausdrücklich, daß schon avi und proavi, d. h. bereits der Vater und 
der oder die Großväter des Hesychius Bischöfe gewesen seien.280 

Nachfolger des Avitus, der wohl am 5. Februar des Jahres 518 starb, 
war ein Bischof Iulianus, von dem außer seiner Teilnahme an zwei Kon
zilien nur wenig bekannt ist.231 Vielleicht ist er mit dem lulius Avitus 
verwandt, dessen Epitaph sich in der gleichen Handschrift findet, die 
auch die Grabgedichte der Bischöfe von Vienne zusammenstellt.232 

Iulianus starb am 22. April 534 und fand einen Nachfolger in Bischof 
Domninus. Zu dessen Ehren ist eine Inschrift überliefert, die man zu 

226 Vgl. STROHEKER 13 (Alcima), 281 (Papianilla). Die Verbindung der Aviti mit den 
Apollinares muß älter als die Heirat des Sidonius mit der Papianilla sein; vgl. bereits 
BURCKHARDT, Avitus 32, Anm. 3. Sid. Ep. III, 1 geht schon an einen Avitus, dessen 
Mutter die Schwester der Mutter des Sidonius war. 

227 STROHEKER 23. Die VApollinaris (MG SRM 3, 197-203), die vom Hg. B. KRUSCH 
völlig unberechtigt als Fälschung abgetan wird (vgl. dagegen VdS 10, 114-17), zählt 
eine Reihe von consanguinei des Apollinaris auf, die sich in Arles aufhalten, vgl. 
ibid. cap. 10. Es handelt sich um einen Parthenius, wohl den späteren fränkischen 
Patrizius von Arles (vgl. zu ihm STROHEKER 283 u. BUCHNER, Provence 91, Nr. 1) u. 
Neffen des Kaisers Avitus, ebenso um einen gewissen Ferreolus u. eine Arcutamia 
senatrix aus Marseille (STROHEKER 31). 

828 Vgl. VAviti 1 (zur Vita siehe Von der NAHMER, Vita Aviti, pass.). Die Stellung 
des H. im Westreich wird auch durch Avit. Poem. VI, vv. 658 f. bestätigt: Cumque 
tibi (angesprochen ist eine Schwester des Avitus) genitor vel avunculus undique magni I 
post fasces placeant populorum sumere fascem. Hesychius, der Vater des Avitus, ist 
sehr wahrscheinlich mit dem H. identisch, der 456 als Gesandter des Kaisers Avitus 
an den Hof des Westgotenkönigs Theoderich ging, vgl. Hydatius 177 (Chronica mi-
noral l , MG AA 11,29). 

229 Diese vier Kinder waren neben Avitus, Apollinaris u. einer früh verstorbenen 
Tochter, eine weitere Tochter Fuscina, die sich schon früh für den geistlichen Stand 
entschieden hatte. Ihr ist Avit. Poem. VI {de virginitate) gewidmet, das mehrfach auf 
die Familie Bezug nimmt, vgl. Anm. 228. 

830 Avit. Poem. VI, vv. 650-57: Te portante libens sectatur stemma parentum: t 
quos licet antiquo mundus donasset honore I et titulis monstret generoso semper ab 
ortu: I plus tarnen ornavit divinum insigne gerentes, I ordine quod proprio sanctas 
meruere cathedras. I Non et avos tibimet iam nunc proavosque retexam, I vita sacer-
dotes quos reddidit inclita dignos: I pontificem sacris adsumptum respice patrem. -
Vgl. auch Anm. 228. 

281 Zu ihm DUCHESNE 1,154, Anm. 4 u. ibid. 206, Anm. 3. 
282 LeBLANT646. 
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Unrecht für sein Epitaph gehalten hat.283 Es handelt sich vielmehr um 
eine Votivinschrift, in der der Reichtum des pauper episcopus Domninm 
gelobt wird, der mit eigenen Mitteln Kriegsgefangene zurückgekauft und 
versorgt hat.234 

In unserem Zusammenhang ist vor allem die anschließende Nennung 
des Urhebers der Ehreninschrift, des vir consularis (oder vir clarissimus) 
Flavius Lachanius von Interesse.235 K. F. Stroheker hat den Genannten 
mit einem Laconius identifiziert, der im Jahre 494 am Hofe des Bur
gunderkönigs Gundobad in Lyon bezeugt ist, meint aber einschränkend, 
die Votivinschrift nicht erst in die Zeit des Bischofs Domninus legen zu 
können, da es sich bei dem vir consularis um einen Mann mit einem spät
römischen Titel handle.286 Stellt man einmal zurück, daß die von 
Stroheker herangezogene Lesart (vir consularis) keinesfalls völlig ge
sichert ist, haben nun in der Tat Provinzvorsteher, unter anderen auch 
der der Viennensis2*7 diesen Titel geführt, der noch bis in das 6. Jahr
hundert recht häufig für das zu schlichte vir clarissimus gebraucht wor
den ist.288 Die Belege bei Ennodius und vor allem bei Cassiodor lassen 
neben dem ununterbrochen weiterlaufenden Titel für Provinzstatthalter 
den Gebrauch von vir consularis auch zur Bezeichnung einer Ehren
stellung, die möglicherweise die eines ehemaligen Provinzstatthalters ge-

283 Vgl. DUCHESNE 1,187 f., LeBLANT405 u. MG AA 6/2, 186. Der Text geht auf 
zwei verschiedene Vorlagen zurück. Le BLANT U. R. PEIPER stützen sich auf einen 
Text, den Jean DU BOYS (Viennae antiquitates, 1605, 34) auf Grund einer unbekannten 
Vorlage angefertigt hat, L. DUCHESNE geht zurück auf das Hagiologium Viennense, 
das von Dom ESTIENNOT 1677 in den Papieren von CHORIER gefunden wurde u. das 
heute ms. latins 12768 der Pariser Nationalbibliothek darstellt, vgl. ibid. S. 137: 
. . . vixit ut in epitaphio eius (sie!) religiöse est inscriptum (daran anschließend der 
Text der Inschrift). 

284 DUCHESNE 1,188. Vgl. ibid. v. 3 (faeundia dives) u. vv. 6 f. Bei den Kriegs
gefangenen handelte es sich möglicherweise um die Opfer der fränkischen Intervention 
von 532/33, vgl. dazu EWIG, Teilungen 670. 

285 Le BLANT 405: Ex voto Flavius Lacanius vir consularis cum suis fecit de pro-
prio hasilicam secretaria atque porticum (Flavius ist aus dem flaminis der Vorlage 
korrigiert). DUCHESNE 1,188 (vgl. Anm. 233) hat: Ex voto Flavius Lacanius v. c. [cum] 
suis fecit de proprio hasilicam secretarium et porticum. 

236 STROHEKER 211. Auch COVILLE 215, Anm. 3, der die Inschrift noch für ein 
Epitaph hält, glaubt an ein höheres Alter der Inschrift, ohne einen zwingenden Grund 
zu nennen. 

287 Vgl. PELLETIER, Vienne 497. Ex consulari provinciae Viennensis war z .B. 
Claudius Postumus Dardanus, vgl. CIL 12,1524. 

288 Zur Entstehung dieses Titels vgl. PFLAUM, Titulature 165-176, siehe bes. 175 f.: 
»Vue dans leur ensemble, la cr^ation quasi spontane^ de cette titulature (seil, vir con
sularis) deVnontre que la qualification de clarissimus vir ne paraissait plus suffire aux 
exigences de l'lpoque (d. h. 374. Jh.) et que Ton 4tait a la recherche de titulatures 
plus glorieuses pour distinguer les anciens consuls ou assimil£s, des se'nateurs qui 
n'avaient pas d^passe* la pre*ture.« - Zum Gebrauch im 6. Jh. vgl. die folg. Anm. 
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wesen sein könnte, erkennen.239 So war auch der oben genannte Laconius 
in besonderer Weise durch curules avorum, also durch die bedeutenden 
Ämter, die seine Vorfahren in römischem Reichsdienst ausgeübt hatten, 
hervorgehoben,240 gleichzeitig hatte er sich zusammen mit Bischof Avitus 
um die Befreiung ligurischer Gefangener aus burgundischer Haft verdient 
gemacht.241 

Durch seinen außerordentlich seltenen Namen läßt er sich aber nun 
mit großer Wahrscheinlichkeit einer hervorragenden Familie zuordnen, 
die in der Tat die oben erwähnten hohen Ämter ausgeübt hat. Bei diesen 
Vorfahren ist zunächst an den Gallier Claudius Lachanius zu denken, 
der um die Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert consularis Tusciae et 
Umbriae, comes sacrarum largitionum, quaestor sacri palatii und Präfekt 
gewesen ist.242 Zu diesem bedeutenden cursus kommt hinzu, daß auch sein 
Sohn Rutilius Claudius Namatianus (oder Namatius) als magister officio-
rum und als Stadtpräfekt eine durchaus ebenbürtige Karriere gemacht 
hat.243 

Zum gleichen Kreis gallischer Claudii2U gehören der ehemalige Kon-
sular der Viennensis und zweifache gallische Präfekt Claudius Postumus 
Dardanus und dessen Bruder Claudius Lepidus245 ebenso wie der con
sularis Maximae Senoniae Claudius Lupicinus, ein Christ, dem die Civi-
tates von Sens, Auxerre und Orleans in den Jahren 383/88 Ehreninschrif
ten setzen ließen.246 

Etwa zu dieser Zeit, genauer zwischen den Jahren 374 und 398 stand 

239 Vgl. jeweils das Sachregister zu Ennodius MG AA 7, 374 (consularis vir) u. zu 
Cassiodor MG AA 12, 528: consulares ( viri consulares) u. consularis provinciae. 
Siehe bes. Cassiodor. Var. VI, 20: formula consularitatis. Zu inschriftlichen Belegen 
vgl. ILS Bd. 3, 356 f. 

240 Ygj# VEpifani 168: . . . Laconio . . . quem et praerogativa natalium et avorum 
curules per magistrae probitatis insignia sublimarunt... 

241 Ibid. 136 ff. 
242 Vgl. STROHEKER 210, MATTHEWS, Gallic Supporters 1082 f. u. PLRE 491 (Lacha

nius, siehe auch 208: Claudius 5 u. 6). Zum Namen vgl. ibid. 491: »Lachanius is 
doubtless a signum, the family nomen was Claudius.« Wahrscheinlich ist er praefectus 
urbis gewesen u. kein Prätorianerpräfekt. 

243 Vgl. CHASTAGNOL, Prefecture de Rome 271-73 u. STROHEKER 252. Der Name 
Namatianus liegt nur im Titel einer einzigen, verlorenen Handschrift seines berühm
ten Gedichtes de reditu suo (vgl. DUVAL 293) vor; Cod. Theod. 6,27,15 hat die 
Namensform Namatius. 

244 Vgl. STROHEKER 99, 210, 220, 227, 252 u. zuletzt TWYMAN, Aetius and the 
Aristocracy 496 ff. 

245 Zu Dardanus vgl. STROHEKER 99 u. vor allem CIL 12,1524 (um 414), aus der 
auch hervorgeht, daß Claudius Lepidus, der ihn beim Bau von Theopolis (vgl. dazu 
S. 205 u. ibid. Anm. 131) unterstützte, sein Bruder gewesen ist (Verwandter bei 
STROHEKER 220). 

240 Siehe Teil II. 2, Anm. 193. Lupicinus war z. Zt. des Usurpators Maximus im 
Amt (383-88). 
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das Bistum Vienne unter der Leitung eines Lupicinus.247 Dessen Identifi
zierung mit dem zuletzt genannten consularis vir bietet sich umso eher 
an, als dessen staatliche Karriere nach dem Sturz des Usurpators Mag
nus Maximus (388) zweifellos kompromettiert gewesen ist. Dagegen muß
te ihm das höchste Kirchenamt der Civitas, in der er zuvor residiert hat
te und wo er sich sicherlich auf einen großen Teil der ansässigen Ari
stokratie stützen konnte, umso willkommener sein, als die Bedeutung von 
Vienne - trotz der kürzlich von Andr£ Chastagnol gemachten Einschrän
kungen248 - immer noch ganz erheblich gewesen sein muß.249 Möglicher
weise läßt sich also - analog zu gleichzeitigen Vorgängen in den Bistümern 
Nantes und Limoges - mit Lupicinus der Beginn der Verbindung einer 
Familie mit einem Bistum festlegen, ein Engagement, das sich im 5. Jahr
hundert viel deutlicher abzeichnen wird.250 

Die Fortdauer dieser Verbindung manifestiert sich bereits in Bischof 
Claudius von Vienne, der seine Diözese 441 auf dem Konzil von Orange 
vertrat und der im folgenden Jahr auf einem weiteren Konzil in Vaison 
zusammen mit seinem Diakon Namatius (!) auftrat.251 

Wie für Bischof Patiens, seinen großen Kollegen in Lyon, sind für 
einen der bedeutendsten Bischöfe des 5. Jahrhunderts, Mamertus von 
Vienne, ebenfalls keine direkten Aussagen über seine Herkunft über
liefert. Freilich scheint es in diesem Zusammenhang nicht unerheblich zu 
erwähnen, daß sich dieser Bischof, der seine Projekte in der curia von 
Vienne verhandeln ließ,252 der gleichen Vergehen schuldig gemacht hatte, 

247 Vgl. DUCHESNE 1, 204. Der Vorgänger Florentius war 374 auf dem Conc. Va-
lence. Simplicius, Nachfolger des Lupicinus erreichte auf dem Conc. Turin 398 eine 
Teilung der Rechte in der Viennensis zwischen Arles und Vienne, dazu GRIFFE 2,137. 

248 CHASTAGNOL, Aquitaine, pass. Danach hat Vienne in der 2. Hälfte des 4. Jhs. 
den Sitz des Vikars u. damit seine ehemalige Bedeutung an Bordeaux verloren. Auf 
Grund topographischer Gegebenheiten nimmt DESCOMBES, Vienne 125, einen »de"clin« 
seit dem 3. Jh. an; die Reduzierung des ehemals bewohnten Areals zu diesem Zeitpunkt 
entspricht aber mit Sicherheit nicht der Bedeutung, die Vienne auf dem Gebiet der 
Verwaltung (vgl. CHASTAGNOL, Aquitaine 272 ff. u. PELLETIER, Vienne, pass.) inne
hatte. 

249 Zu denken ist in diesem Zusammenhang an die Anwesenheit des Ks. Valentinian IL 
(f 392 in Vienne, vgl. dazu ENSSLIN, RE 7 A/2, 2227 ff.) u. die Auseinandersetzung mit 
Arles um den Vorrang in der gall. Kirche, vgl. Anm. 247. Auch wenn Vienne nicht 
mehr Hauptstadt der Diözese Septem (oder quinque) provinciarum (vgl. Anm. 248) war, 
blieb es doch Verwaltungszentrum der Provinz Viennensis; nach PELLETIER, Vienne 498, 
war es auch »r^sidence occasionnelle« des gall. Präfekten. 

250 Ein B Lupicinus ist sonst noch für Lyon (Ende 5. Jh., Vorgänger des Rusticus, 
vgl. S. 101), für Angouleme (511, 541; vgl. DUCHESNE 2, 68) u. in der Liste von 
Poitiers belegt (DUCHESNE 2, 77; es handelt sich um den 17. u. den 20. Bischof einer 
unsicheren Liste), jedoch keiner für das 4. Jh. 

251 Conc. Galliae 1, 87 ff. (Orange) u. 102 (Vaison). Zu dem Namen Namatius vgl. 
weiter unten Anm. 280. 

w* Vgl. Anm. 220. 
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wie Hilarius von Arles 18 Jahre zuvor:253 Hostili more . . . occupans 
civitatem episcopum consecrare praesumit, beklagt sich Papst Hilarius 
über den Bischof von Vienne in einem Brief des Jahres 463 an Leontius 
von Arles.254 Das römische Kirchenoberhaupt war über die Vorgänge in 
Die, bei denen der dortige Bischof wohl mit Hilfe von Soldaten gegen 
den Willen der Bevölkerung (invitis Deensibus) eingesetzt worden war, 
durch das staatliche Oberhaupt des Bischofs, der diesen Gewaltakt ver
anlaßt hatte, durch den magister militum, den burgundischen König 
Gundiocus unterrichtet worden.255 Diese eigenartige Konstellation, nach 
der sich der König des Mamertus in Rom über seinen gewalttätigen Bi
schof beklagt, läßt sich nur mit einer außergewöhnlich starken Stellung 
jenes Kirchenfürsten erklären, die ihrerseits wohl auf der Unterstützung 
des Mamertus durch die oben genannten illustres der curia von Vienne 
basieren dürfte. 

Daß Mamertus, der Taufvater des Avitus, selbst ein Verwandter jener 
gallischen Claudio von denen die Rede war, gewesen ist, findet eine 
gewisse Stütze in seinem eigenen Namen,256 aber auch in dem seines Bru
ders, des Dichters und Gelehrten Claudianus Mamertus, dem Sidonius 
Apollinaris eine Grabschrift verfaßte.257 

Doch zurück zum 6. Jahrhundert, in dem die Votivinschrift des La-
canius Ausgangspunkt unserer Überlegungen gewesen ist. Diese Inschrift, 
die Bischof Domninus gewidmet ist, setzt den Bischof, noch mehr aber das 
Bistum Vienne selbst in Beziehung zu dem Urheber der Inschrift La-
canius und damit darüber hinaus zu jenen >Claudiern< Lachanius und 
seinem Sohn Namatianus (Namatius), eine Beziehung, die sich durch den 
Umstand weiter konkretisiert, daß um die Mitte des 6. Jahrhunderts ein 
weiterer Namatius nach >Ableistung< eines hohen Staatsamtes Bischof der 
Metropole wurde. 

m Zur >Affäre Hilarius von Arles< (um 445) vgl. S. 79 ff. 
254 MG Epp. 3, 28 f. (a. 463), u. LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 98-101. Nicht genannt 

wird hier der B Die, bei dem es sich um Marcellus, den Bruder seines Vorgängers 
Petronius handelte, vgl. DUCHESNE 1, 234. - Es ist bezeichnend, daß die Intervention 
des römischen Bischofs weder für Mamertus noch für den in Die ordinierten Bischof 
negative Konsequenzen hatte, vgl. das letzte Schreiben des Papstes in dieser Angelegen
heit MG Epp. 3, 30 ff. (464II25). 

855 MG Epp. 3, 28: Quantum enim filii nostri, viri inlustris magistri militum Gun-
duici, sermone est indicatum, praedictus episcopus (seil. Mamertus) invitis Deensibus 
... episcopum consecrare praesumit. Vgl. auch LANGGÄRTNER, Gallienpolitik 98, Anm. 
29 zu dem bürg. König Gunduicus (oder Gundiocus, etc.). 

256 ygi# PLRE 539. Mamertinus 1, gallischer Rhetor, vielleicht aus Trier. Er ist 
wahrscheinlich Großvater (oder Vater) von Claudius Mamertinus 2, Konsul 362 (vgl. 
ibid. 50 u. MATTHEWS, Gallic Supporters 1074 f.), der sich als Stammvater der gall. 
Claudii anbietet. Mamerti sind mir sonst nicht bekannt. 

857 Sid.Ep.IV,ll. 
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Das Ausüben eines hohen Verwaltungsamtes im Staat vor dem Bischofs
amt scheint in der Tat ein besonderes Kennzeichen der Bischöfe von 
Vienne im 6. Jahrhundert gewesen zu sein, wie aus den Grabschriften der 
drei Metropoliten hervorgeht, die nach Bischof Domninus die Kirche von 
Vienne leiteten. Der erste dieser Nachfolger war "Pantagatus, cmtisvitafuit 
gemino sublimis honore I fascibus insignis, religione potens.258 Wie sein 
Vorgänger Avitus ist er magnus orator und Dichter gewesen.259 Vor sei
nem Bischofsamt war er zunächst Quästor, er übte sein Amt am Hofe 
mehrerer (burgundischer?) Könige aus: Arbitrio regum quaesturae cingula 
sumpsit I stemmate praecipuus, plus probitate cluens.2m Wenn er sein Hof
amt noch auf Grund seiner vornehmen Herkunft erhielt, so verdiente er 
sich dieses durch seine probitas. Durch seine verdienstvolle Amtsfüh
rung - er veranstaltete Gastmähler für die Großen und schenkte auch 
den Armen261 - hat er sich bereits für das culmen apostolicum würdig er
wiesen, das er allerdings erst in fortgeschrittenem Alter durch Gottes 
Hilfe erreichte.262 Zuvor hatte er noch für seine Nachkommenschaft ge
sorgt.263 

Sein Nachfolger - Pantagatus ist spätestens im Jahr 549 gestorben264 -
hat ihn nicht nur als Bischof, sondern wohl auch bereits zuvor in seinem 
Hofamt abgelöst, denn auch Hesychius (IL) war nach seinem Epitaph 
quaestor et regum habilis.2*5 Die Grabschrift, die von Marcella, der 
Schwester des Bischofs besorgt wurde,266 deutet bereits im ersten Vers 
eine enge Beziehung zu seinem Vorgänger Avitus an, der selbst Sohn eines 

258 Le BLANT 429, vv. 7 f. Zum Datum seiner Nachfolge (um 538) vgl. DUCHESNE 
1,154, Anm. 4. 

259 Vgl. dazu Teil II. 2. 2. 2 u. bes. ibid. S. 120 ff. 
2 6 0 Le BLANT 429, vv. 9 f. Zu Pantagatus vgl. STROHEKER 279. 
281 Ibid. vv. 11 f.: Dans epulas primis et largo munere gazas I pauperibusque dedit 

caelica regna petens. - Gaza sind ursprünglich die Reichtümer des persischen Königs, 
vgl. Thesaurus 6/2, 1271 u. BLAISE, Auteurs chretiens 371 (trösor royal). 

262 Ibid. vv. 19 ff.: Post matura viro quam gessit tempore vita,/ culmen apostolicum 
contulit alma fides. 

263 Ibid. vv. 17 f.: In subolem felix divisio munere vidit: I pars sacrata deo, pars 
genitura manet. 

264 Hesychius II. war 549X28 auf dem Konzil von Orleans, 552 auf dem von 
Paris anwesend. Nach der Kalkulation bei DUCHESNE 1,154, Anm. 4 ist Pantagatus 
in einem der Jahre 547, 548, 549 am 18. April im Alter von 65 Jahren (Epit. Panta-
gati, Le BLANT 429, vv. 23 f.: bis senum vitae conplevit tramite lustrum I annis quinque 
super saecula nostra videns) gestorben, d. h., daß er 482, 483 oder 484 geboren ist. 
Hesychius II. war bei seinem Tode am 12. November 552 / vor 559 69 Jahre alt (Epit. 
Hesicii, Le BLANT 413, v. 17: septenum necdum peragens bilustrum)i muß also 4 8 3 / 
vor 490 geboren sein. Auch Namatius, vgl. weiter unten, wurde in diesen Jahren 
(486) geboren. 

285 Epit. Hesicii (Le BLANT 413) vv. 5 f.: Quique mundanis titulis per actis J quae
stor et regum habilis . . . 

26G Ibid. vv. 21 ff.: quem soror Marcella gemens obisse I ultimum praebens lachry-
mis levamen I nomen hie scalpsit titulumque fixit I carmine parvo. 
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Hesychius (I.) gewesen ist: Praesuli iunctum tumuloque Avitil funus Hae-
$ici tegitur sepulchro?*1 Das angehängte -que unterstreicht zusätzlich, daß 
die Bande des Hesychius mit Avitus über das bloße Nebeneinander der 
Gräber hinausging.268 Es sei daran erinnert, daß uns eine ähnliche Formu
lierung in der Grabschrift des Sacerdos von Lyon auf eine wichtige Spur 
gebracht hat.2M 

Der Nachfolger des Hesicius (Hesychius), Namatius, wurde unter dem 
ersten Postkonsulat des Symmachus (486) geboren und starb im Alter 
von 73 Jahren.270 Die Vornehmheit des Bischofs (stemmate nobilis alto\ 
dessen Gattin Eufrasia nach ihrem von Fortunat gedichteten Epitaph 
kaum weniger vornehm gewesen ist,271 ist durch sein Totenlob belegt. 

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern war er nicht Quästor, seine ur
sprüngliche Tätigkeit in einem Staatsamt wird von seinem Grabgedicht 
wie folgt beschrieben: Qui cum iura dar et commissis urbibus amplis I 
adiuncta pietate modis iustissima sanxit I p a t r i c i u s , praesul patriae 
rectorque vocatus.272 

Auf Grund dieser Aussage hat Buchner unseren Bischof in seine Liste 
der provenzalischen Patrizier eingeordnet.273 Mit Recht hat er in der Tat
sache, daß Namatius vor dem Antreten seines geistlichen Amtes in Vienne 
das höchste staatliche Amt der Provence, also wohl in Arles, ausgeübt hat, 
keinen Hinderungsgrund gesehen. Die Verbindungen der großen Familien 
in den verschiedenen Reichen Galliens waren nie in Gefahr, unterbrochen 
zu werden, wofür die Adressaten der Briefe der Sidonius, Ruricius, Avi
tus und vor allem Ennodius ein beredtes Zeugnis ablegen. Tatsächlich 

267 Ibid. vv. 1 f. Avitus selbst hat wohl keine Kinder gehabt, vgl. BURCKHARDT, 
Avitus 27 ff. 

268 Der Name Hesychius, Isicius, Hesicius, etc. findet sich in Gallien außer bei 
dem Vater des Avitus (vgl. Anm. 228) noch bei zwei BB Grenoble, von denen der 
erste etwa 573-601, der zweite in der 2. Hälfte des 7. Jhs. amtierte, vgl. DUCHESNE 
1, 231. Vielleicht sind auch die beiden Esici von Poitiers zu dieser Namengruppe zu 
rechnen, vgl. DUCHESNE 2, 77. In Inschriften finden sich nur zwei Belege, CIL 12, 3234 
u. 3241, die beide den gleichen Magistrat aus Nimes (2. Jh.) betreffen. 

M9 Vgl. S. 136 f. 
m Epit. Namatii, Le BLANT 425, vv. 28 ff.: huius si quaeras aevum finemque salutisI 

septies hie denos et tres compleverat annos I post fasces posuit et cingula Symmacus 
ampla I iunior et quintus deeimus cum surgeret orbis. Le BLANT setzt das quintus deci-
mus mit der Indiktion gleich u. erschließt so ein Sterbejahr 522 (vgl. aber bereits Le 
BLANT, Bd. 2, 98, Anm. 4). DUCHESNE 1, 191, Anm. 1 geht zu Recht von dem ersten 
Postkonsulat des Symmacus Iunior als Geburtsjahr aus (486, das Todesjahr ist damit 
558/9) u. setzt quintus deeimus orbis mit Lustren gleich: Namatius starb im 15. Lustrum 
seines Lebens. 

171 Vgl. Epit. Eufrasiae (Fort. Carm. IV, 27) v. 11: ardua nobilitas proavorum luce 
coruscans. Zu Eufrasia vgl. auch STROHEKER 126, zu Namatius STROHEKER 255 u. 
SELLE-HOSBACH 153. 

t 7 f Le BLANT 425, vv. 11-13. 
t n BUCHNER, Provence 92 (Nr. 2). 
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scheint Namatius schon unter ostgotischer Herrschaft eine große Rolle 
gespielt zu haben. Dieser Schluß drängt sich nach Kenntnisnahme der 
Unterschriftenliste des Konzils von Orange aus dem Jahr 529 auf, das 
unter der Schutzherrschaft des Liberius, vir clarissimus et inlustris prae-
fectus praetorii Galliarum atque patricius,214, stattfand. Unter den sieben 
tnlnstreSy die nach dem Präfekten Liberius unterschrieben, befand sich 
auch ein Namatius, der nach dem oben Gesagten sehr gut der spätere 
Bischof von Vienne gewesen sein könnte.275 Mit ihm zusammen unter
zeichnete ebenfalls ein Pantagatus vir inlustris, der nach Stroheker nicht 
der spätere Bischof von Vienne, sondern ein von Buchner übersehener 
Patrizius der Provence gewesen ist, dessen conversio bereits ausführlicher 
erwähnt wurde.276 Das in der Kathedrale von Vaison gefundene Grab
gedicht dieses Patrizius weist nun verblüffende Übereinstimmungen mit 
dem Epitaph des Namatius von Vienne auf, die ohne einen direkten Zu
sammenhang kaum denkbar sind. Seine Tätigkeit wird nämlich wie folgt 
beschrieben: invenies quod i u r a d e d i t i u s t i s s i m a s a n x i t / 
arbitriisy nam custus p a t r i a e r e c t u r q u e v o c a t u s / a pa-
tria.. ,277 

Obwohl die Datierung des Epitaphs nicht vollständig überliefert ist, 
wird man entgegen der Meinung Strohekers den Tod des Patrizius in das 
Jahr 515 verlegen müssen.278 Wenn man auf Grund des außerordentlich 
seltenen Namens wie der sozialen Stellung an einer verwandtschaftlichen 
Beziehung der beiden Pantagati festhalten wird,279 so gilt das sicher 

274 Conc. Galliae 2, 64 f. 
275 So auch STROHEKER 255. 
276 STROHEKER 277 (siehe allerdings Anm. 278 f.). Vgl. zu der conversio des P. 

S. 206 f. 
277 ILCV211, vv. 12-14. Die Übereinstimmungen mit dem Epit. Namatii sind gesperrt, 

auch da, wo sich kleinere Abweichungen ergaben: dedit für daret, recturque für 
rectorque. 

278 Vgl. die beiden letzten Verse von ILCV211 : abstulit hunc rebus decimo mors inuida 
lustro I namque senatoris (Senatoris?) posuit post cingula uitam. STROHEKER 277 be
zieht das Senator auf Pantagatus selbst u. setzt die Inschrift in die Mitte des 6. Jhs. 
STROHEKER stützt sich dabei gegenüber der Lesung von Le BLANT, der Senator richtig 
mit dem Konsul Cassiodorus Senator identifiziert (vgl. zu weiteren Datierungen nach 
ihm ILCV, Index Bd. 3, 252) auf einen Aufsatz von W. ENSSLIN (Aus Theoderichs 
Kanzlei, in: Würzburger Jbb. für die Altertumswissenschaft 2, 1947, 75-85), 79 u. 
ibid. Anm. 4, wonach die Auszeichnung des Konsuls nicht das cingulum gewesen sei. 
Nun wird allerdings gerade im Epit. Namatii, dessen enge Beziehungen zum Epit. 
Pantagati bereits behandelt wurden, mit einer entsprechenden Formulierung (vgl. 
Anm. 270, cingula des Konsuls Symmachus) die Datierung festgehalten! Die Formel 
vitam posuit im Zusammenhang mit der Datierung wird auch bei ILCV135 (a. 533) 
verwendet. 

27t Außer den drei Pantagati (1. Patrizius, f515, 2. vir inlustris, unterschreibt 529 
in Orange, 3. B Vienne, ehemaliger Quästor, f 547/9), die bereits genannt wurden, 
finden sich weitere Personen dieses Namens weder in den gallischen Inschriften, noch 
bei PLRE, noch bei DUCHESNE. 
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ebenso sehr für Namatius, den sein Name wie sein Kirchenamt als An
gehörigen der Claudii ausgewiesen hatte,280 und den mit einem der Panta-
gati die gleiche staatliche Spitzenposition (bezeugt durch ein fast identi
sches Formular), mit dem anderen das gleiche Kirchenamt am selben Ort 
verband. Ähnliches gilt für Hesychius IL, der wie Pantagatus, sein Nach
folger, das höchste Amt des üblichen cursus vor dem Konsulat inne
hatte.281 Die Formulierung arbitrio regum ebenso wie regum habilis 
deutet mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Amtsausübung der beiden 
Quästoren unter den burgundischen Königen hin, selbst wenn in zwei 
Fällen enge verwandtschaftliche Bindungen mit höchsten Würdenträgern 
der ostgotischen Provence vorlagen. Solche Bindungen der Claudii-Aviti-
Apollinares zu Aristokraten der Provence werden auch von der Vita des 
Apollinaris von Valence, des Bruders des Avitus von Vienne bestätigt,282 

nach der Apollinaris auf einer Reise mehrere seiner consanguinei in der 
Provence und sonderlich in Arles antraf, unter ihnen vor allem den 
Enkel des Kaisers Avitus, den späteren fränkischen Patrizius der Pro
vence, Parthenius.283 

Der Sinn der beiden letzten Studien ist auf keinen Fall gewesen, 
genealogische Stammbäume aufzustellen, zumal ein solches Unternehmen 
auch dann meist aussichtslos bleiben wird, wenn man wie im Falle der 
Familie des Bischofs Avitus von Vienne eine relativ große Anzahl genea
logischer Nachrichten zur Verfügung hat.284 

280 Auch der Name Namatius ist in gallischen Inschriften nicht belegt. Neben den 
bereits Genannten (vgl. Rutilius Claudius Namati(an)us; ein Diakon von Vienne 442; 
ein inluster vir von 529; der B Vienne, f 559) sind noch zwei vornehme Laien dieses 
Namens im 5. Jh. anzuführen, von denen der erstere Grundbesitzer in Saintes gewesen 
ist (STROHEKER 253), während der andere wohl aus der Auvergne kam (STROHEKER 
254). Dort ist nun auch ein B Clermont dieses Namens bezeugt, Gründer der Kathe
drale u. Vorgänger von Eparchius u. Sid. Apollinaris, zwei Angehörigen der Aviti-
Apollinares, vgl. DUCHESNE 2, 34. Ein weiterer Namatius war B Orleans (f 587, 
vgl. DUCHESNE 2,461), ein letzter ist als B Angouleme 627 bezeugt (DUCHESNE 2, 

281 Zum Amt des Quästors in der Spätantike vgl. ARNHEIM, Aristocracy 13 ff. 
STROHEKER, der Hesicius (II.) nicht in seine Prosopographie aufgenommen hat, hält 
Pantagatus für einen quaestor sacri palatii (STROHEKER 277). 

282 Vgl. Anm. 227. 
288 Vgl. zu ihm STROHEKER 283 u. Stammbaum I. Parthenius war über seine Mutter 

Enkel des Ruricius. In Arles hielt sich zur gleichen Zeit wie er ein weiterer Parthe
nius (STROHEKER 284) auf, der ein Schwestersohn des Ennodius gewesen ist. 

284 Damit ist freilich nicht ausgeschlossen, daß man in Zukunft bei Berücksichtigung 
u. entsprechender Auswertung aller (!) überlieferter Nachrichten erheblich weiter 
kommen wird. Untersuchungen dieser Art müßten vor allem die einzelnen Familien 
innerhalb der einzelnen politischen Einheiten des 5. u. 6. Jhs. berücksichtigen u. 
ihre Beziehungen untereinander, ebenso wie zur spanischen u. italischen Aristokratie 
darlegen. 

230 



Es galt vielmehr, gewisse Bindungen einzelner Familien zu bestimmten 
Bistümern, wie es sich bei den Untersuchungen der Epitaphien der Bi
schöfe von Lyon immer wieder herausgestellt hatte, aufzuweisen und die 
soziale Stellung der entsprechenden Prälaten und ihrer Familien zu um
reißen. Das trotz der Arbeiten von Wieruszowski und Stroheker immer 
noch erstaunliche Ergebnis war, daß in fast allen untersuchten Fällen 
einzelne Familien weit über hundert Jahre >ihr Bistum< beherrscht haben, 
daß in vielen Fällen die Amtsnachfolge als ein erstes, wenn auch nicht 
schlüssiges Indiz für die Verwandtschaft von Bischöfen untereinander 
gewertet werden kann. 

Vor allem auf Grund des Namenbestandes der Bischofslisten kann 
wohl auch festgehalten werden, daß dieses Engagement der gallischen 
Aristokratie am Bischofsamt nicht erst in der zweiten Hälfte des 5. Jahr
hunderts stattgefunden hat,285 sondern schon ein Säkulum zuvor. Keine 
der ganz großen Familien hat sich von dieser >Besitznahme< einzelner 
Bistümer ausgeschlossen; in Vienne sind es zwei oder drei Familien, die 
Claudiiy Aviti und Apollinares gewesen, die, auf das engste miteinander 
verwandt, die höchsten Chargen des Bistums in der gleichen Weise besetzt 
hielten, wie sie es zuvor mit den höchsten römischen Verwaltungsämtern 
in Gallien und außerhalb getan hatten.286 

Unsere Arbeitshypothese, nach der die Namen der Bischofslisten in 
Gallien den reichhaltigsten Bestand an gallischen Adelsnamen des 5. und 
6. Jahrhunderts bieten, ließ sich anhand der Bischöfe der Civitates 
Nantes, Tours, Limoges, Bordeaux verifizieren und fand in dem Namen
material, das die Liste der Bischöfe von Vienne enthält, weitgehende Be
stätigung. In Vienne hatte die im römischen Reichsdienst erprobte Familie 
der Claudiiy die am Ende des 4. Jahrhunderts durch einige hervorragende 
Mitglieder für uns gut zu fassen war, zu einem besonderen Augenblick 
einen ihrer Vertreter als Bischof stellen können und wurde in der Folge 
an diesem gleichen Bistum immer wieder nachgewiesen; dieser Vorgang 
ist wohl typisch für eine ganze Reihe gallischer Bistümer gewesen. Be-

285 Vgl. STROHEKER, Adel 74: »In diesen Jahrzehnten (um 470) wurde die Geist
lichkeit in den Augen der Oberschicht Galliens vollends gesellschaftsfähig.« 

280 Aus der Verwandtschaft dieser drei Familien kam im 5. Jh. in mindestens neun 
Fällen der höchste gallische Magistrat, der Präfekt: Dardanus (412 u. vor 419, STROHE
KER 99), Avitus (439, ibid. 58) u. dessen Verwandte Agricola (418 u. vor 418, ibid. 8), 
Magnus (458/9, ibid. 232), Priscus Valerianus (wohl 455/6, ibid. 400), der Großvater 
des Sidonius Apollinaris (408, ibid. 20) u. dessen Sohn, der Vater des Sidonius (448/9, 
vgl. bei Sid. Apollinaris, STROHEKER 358). Daneben treten drei Konsulate (Avitus, 
Agricola, Magnus) u. drei Stadtpräfekturen (Lachanius, Namatianus, Sidonius Apol
linaris). 
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zeichnend ist ebenfalls der hohe Rang, den eine ganze Reihe der Bischöfe 
von Vienne vor ihrer conversio im Staatsdienst innegehabt hat. Die Tat
sache, daß Personen im Range eines Patrizius ihren cursus als Bischof 
abschließen, unterstreicht die außerordentliche Bedeutung, die das Bi
schofsamt auch in politischer Hinsicht erhalten hatte. 



SCHLUSS 

DAS BILD DES GALLISCHEN BISCHOFS NACH EPITAPHIEN 
DES 5. UND 6. JAHRHUNDERTS 

Die vorliegende Arbeit hat sich im Grunde mit zwei verschiedenen Be
reichen auseinandergesetzt: Auf der einen Seite befaßte sie sich mit lite
rarischen Formen, auf der anderen mit sozialgeschichtlichen Problemen. 
Damit waren von Beginn an Ziel und Methode unserer Studien vorgege
ben. 

Ziel war die Einordnung und Bestimmung der Rolle einer durch ihr 
Amt abgegrenzten Personengruppe im sozialen Gefüge wie im politischen 
Geschehen ihrer Zeit. Die Methode war bestimmt von der Einsicht, daß 
historische Erkenntnis in dem befragten Zeitraum nur über eine genaueste 
Kenntnis und Auswertung der literarischen Quellen und der ihnen zu
grunde liegenden Strukturen möglich ist. 

Als Studienobjekt wurden solche literarische Gattungen gewählt, von 
denen Aufschlüsse über den sozialen Stand der oben erwähnten Personen
gruppe erwartet werden durften: Biographien und in besonderem Maße 
Grabschriften von Bischöfen.1 

Beiden Formen lag, wie in der Einleitung ausgeführt wurde, die Grund
form der römischen Laudatio von Personen zugrunde, die in der staatli
chen Rangordnung einen hervorragenden Platz einnahmen: Die literari
sche Form war wesensbedingt mit dem sozialen Rang des Gelobten ver
bunden. 

Das hat zur Folge, daß die Laudatio eines Senators der theodosiani-
schen Periode durchaus mit dem Lob eines Angehörigen einer großen re
publikanischen Familie verglichen werden kann - das Verhältnis des so
zialen Standes zu dem ideologischen Substrat blieb, wie A. Chastagnol 
treffend formuliert hat, in den beiden genannten Perioden gleich.2 

1 Die metrischen Grabschriften von Bischöfen erschienen als Untersuchungsobjekte 
besonders geeignet, da gerade an ihrem Beispiel die wichtigsten biographischen Struktu
ren ebenso wie sämtliche Elemente der klassischen Laudatio erläutert werden konnten, 
die bei der hagiographischen Vita weniger gedrängt u. weniger deutlich auftreten. 

2 CHASTAGNOL, L'eVolution 314: »Quelle qu'ait e*te* Involution complexe que j'ai 
tente* de mettre en lumiere, le Substrat id£ologique sur lequel reposait l'̂ difice social 
des temps anciens n'en est pas moins reste la doctrine permanente de l'aristocratie se*na-
toriale profonde'ment transform£e, qui d£tenait encore influence, richesse et prestige a 
P^poque theodosienne.« 
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Diese aristokratische Ideologie fand ihren Ausdruck in einer Reihe von 
längst kanonisierten virtutes, hervorragenden Eigenschaften, die sich seit 
den Zeiten der römischen Republik im Besitz, d. h. automatisch auch im 
Lob solcher Familien fanden, die entsprechende wirtschaftliche Möglich
keiten, vor allem aber das weithin ausschließliche Anrecht auf die hohen 
Staatsämter besaßen, durch welche sie wiederum ihr Prestige von Gene
ration zu Generation vermehrten.3 In der Regel bezogen sich die Tugen
den dieser staatstragenden Schicht auf die gerechte und gleichzeitig güti
ge, auf die integre, aber auch wirkungsvolle Art der Herrschaftsausübung. 

Neben diesen eigentlichen Tugenden wurde immer wieder die Her
kunft von Personen der genannten Schicht gerühmt, ebenso wie ihre Fa
milie, die ausgeübten Ämter, Taten und andere > äußeren Güter<. 

Es war ein Hauptergebnis dieser Arbeit, daß bei Senatoren christlichen 
Bekenntnisses nur geringfügige Änderungen im literarischen Bild der 
Grabgedichte festgestellt werden konnten.4 Alle zuletzt genannten Werte 
blieben auch für diesen Personenkreis gültig, selbst wenn die conversio 
zum Christentum als absoluter Gipfel aller Tugenden und Verdienste dar
gestellt wurde. Trotz der Ausrichtung auf eine bessere, jenseitige Welt 
blieb es das Ziel der Grabschriften von Aristokraten, irdische fama und 
gloria zu verbreiten, die sich nun sogar mit einer entsprechenden, kalku
lierten Jenseitserwartung verbanden.5 

Von dieser Grundlage aus waren die Voraussetzungen für eine ange
messene Interpretation und für das Verständnis der Bischofsepitaphien, 
d. h. dem Totenlob kirchlicher Würdenträger aristokratischer Herkunft 
geschaffen. 

Der erste und einzige Text des 4. Jahrhunderts hatte mit den Elogien 
staatlicher Funktionäre Tugenden der Herrschaftsausübung gemeinsam, 
die Nennung von Altersangabe und den hinterbliebenen Verwandten 
stammte aus einem längst üblichen Formular, neu war allein die Jenseits
erwartung des Christen Concordius.6 

Ungewöhnlich schien dagegen das Bild zu sein, das die beiden einzigen, 
inschriftlich überlieferten, metrischen Epitaphien gallischer Bischöfe des 
5. Jahrhunderts, von Hilarius von Arles und Eutropius von Orange ent
warfen.7 

Beeindruckend war die >asketische< Strenge, die den Verfasser des Hi-
lariusepitaphs veranlaßte, dem Lob des Bischofs nur einen einzigen Vers 
zu widmen, während dem Asketen und seinen entsprechenden Verdien-

8 Vgl. Teil 1.1. 
4 Vgl. Teil I. 2 u. 3. 
5 Ibid. u. bes. Teil II. 1.3.2. 
6 Teil II. 1.2. 
7 Teil II. 1. 3. 2. 
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sten eine ausführliche literarische Darstellung und Würdigung zuteil wur
den. 

Einen Schritt weiter in der Entwicklung der neuen Darstellungsform 
(>Bischof als Asket<) stellt das Epitaph des Eutropius dar, d. h. eines Kir
chenfürsten, der mit dem monastischen Bereich keine eigentliche Verbin
dung mehr gehabt hat.8 Gerade am Beispiel dieses Grabgedichtes ließ sich 
die enge Verbindung, die gegenseitige Abhängigkeit von asketischen Ver
diensten und Wunderkraft aufweisen. 

Die neue Darstellungsform des Bischofs als Asketen wurde für die Lau
datio der Aristokratie in einem historischen Augenblick adaptiert, in dem 
die conversio zur neuen Religion oder zu einer vertieften religiösen Hal
tung die kulturelle, gebildete Diskussion der Zeit beherrschte. 

Obwohl die Gestaltung des Hilariusepitaphs als Lob des Asketen in 
seiner Ausschließlichkeit in gallischen Bischofsepitaphien keine entspre
chenden, direkten Nachfolger gefunden hat, wird die Bedeutung der 
neuen Darstellungsform dadurch evident, daß es andererseits im 5. und 
6. Jahrhundert praktisch keine Biographie (Heiligenleben), kaum eine 
Grabschrift eines aristokratischen Laien oder Bischofs gegeben hat, in der 
sich nicht wenigstens Spuren einer >stylisation ascetique< nachweisen las
sen. 

Im gleichen Umfange, wie die oben erwähnte kulturelle Diskussion um 
die conversio, die etwa der vom stoischen Einfluß auf die römische (Adels-) 
Ethik heraufbeschworenen Situation früherer Jahrhunderte entsprach, in 
Gallien praktisch nur innerhalb der obersten sozialen Schicht geführt 
wurde, zeigte es sich, daß das literarische Bild des Asketen nicht von dem 
des >guten Aristokraten zu trennen war. Dies war umso mehr der Fall, 
als die wichtigsten asketischen Tugenden des 4. und 5. Jahrhunderts den 
Verzicht auf Güter meinen, die allein der Aristokratie offen standen. Die 
Einsicht, daß ein Großteil der Tugenden der heidnischen Aristokratie 
ebenfalls schon auf den ethischen Forderungen nach Selbstbeschränkung 
und Mäßigung basierten, rundete das Bild in dieser Hinsicht endgültig 
ab.9 

Daß der Bischof als Asket tatsächlich nur als eine von mehreren mög
lichen Darstellungsformen im literarischen Lob zu verstehen ist, zeigt be
reits die Entwicklung der Grabschriften seit der zweiten Hälfte des 5. 
Jahrhunderts, beginnend mit der des Sidonius Apollinaris. Für dieses 
Totenlob ebenso wie für die folgenden Grabgedichte gallischer Bischöfe 
erwies sich der methodische Ansatz als fruchtbar, von den Laudationen 
der höchsten sozialen Schicht des römischen Reiches auszugehen. Dieser 

8 Ibid. S. 94 ff. 
9 Vgl. dazu Teil I. 2 u. III. 1, pass. 
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Ansatz war deshalb richtig, weil sich die überlieferten Epitaphien der gal
lischen Prälaten entgegen aller Erwartung als Laudationen christlicher 
Aristokraten erwiesen, als das Totenlob von Vertretern senatorischer Fa
milien, die das Bischofsamt als Höhepunkt nach einer erfolgreichen staat
lichen Laufbahn, aber auch als den gerechten Lohn ihrer Tugenden, der 
milden, korrekten Amtsausübung, empfingen.10 

Von den insgesamt 27 in Frage kommenden Grabgedichten des 4., 5. 
und 6. Jahrhunderts11 wird allein in 17 Epitaphien ausdrücklich die vor
nehme Herkunft erwähnt.12 

Von den zehn Bischöfen, für die die restlichen Texte verfaßt wurden, 
gehören sieben mit Sicherheit ebenfalls zu senatorischen Familien, wie eine 

10 Hier dürfte auch der Grund für den Umstand zu suchen sein, daß es praktisch 
keine >Standesethik<, keine Abhandlung über Tugenden und Pflichten des Bischofs gege
ben hat. Vgl. HURTEN, Gregor d. Gr. 17: »Dennoch ist . . . der Versuch unterblieben, 
eine bischöfliche Standesethik zu entwickeln, die geistliche und weltliche Aufgaben des 
fürstlichen Bischofs einander zuzuordnen versucht hätte.« 

11 Es handelt sich um die folgenden 27 Texte, die nach dem Todesdatum der jewei
ligen Bischöfe zusammengestellt und mit einer Nummer versehen werden, nach der in 
den folgenden Anmerkungen zitiert wird (in Klammern ist neben dem Todesdatum der 
BB die Edition, nach der in der Folge zitiert werden wird, genannt): 1. Epit. Concordii 
B Arles (f 374/96; ILCV1117) 2. Epit. Hilarii B Arles (f 449V5; ILCV1062) 3. Epit. 
Sidonii Apollinaris B Clermont (f 480/490; ILCV1067) 4. Epit. Eutropii B Orange 
(f circa 496, ILCV1065) 5. Epit. Rustici B Lyon (f 501IV25; ILCV1070) 6. Epit. Ruri-
ciorum BB Limoges (t circa 507 u. circa 550; MG AA 4/1, 82 f.) 7. Epit. Aviti B Vienne 
( t 518II5; Le BLANT 402) 8. Epit. Ennodii B Pavia (f 521VII17; ILCV1046) 9. Epit. 
Viventioli B Lyon (f 524VII12; ILCV1071) 10. Epit. Cronopi B Perigueux (f 533/42; 
MG AA 4/1, 84 f.) 11. Epit. Gregori B Langres (f 539/4014; MG AA 4/1, 80) 12. 
Epit. Pantagati B Vienne (f 540IV17; Le BLANT 429) 13.Epit.ValentianiBChur(t548; 
E G U 37) 14. Epit. Leonti anterioris B Bordeaux (f circa 549VIII21; MG AA 4/1, 85 f.) 
15. Epit. Eumeri B Nantes (f 549; MG AA 4/1, 79 f.) 16. Epit. Aureliani B Arles 
(f 551VI16; CLE2100) 17. Epit. Galli B Clermont (f 551VIII; MG AA 4/1, 81 f.) 18. 
Epit. Sacerdotis B Lyon (f 5511X12; ILCV1072) 19. Epit. Hesicii B Vienne (f 552/vor 
559X112; Le BLANT 413) 20. Epit. Namatii B Vienne (f 5591X17; Le BLANT 425) 21. 
Epit. Exoci B Limoges ( | circa 565VIII6; MG AA 4/1, 83) 22. Epit. Leonti sequentis 
B Bordeaux (f circa 570VII11; MG AA 4/1, 86 f.) 23. Epit. Chalacterici B Chartres 
( t 567/731X4; MG AA 4/1, 83 f.) 24. Epit. Tetrici B Langres ( | 572/3III18; MG AA 
4/1, 80 f.) 25. Epit. Nicetii B Lyon (f 573IV2; ILCV1073) 26. Epit. Prisci B Lyon 
(f 586VI13; GUIGUE, Proces-verbal de 1308, 153 f.) 27. Epit. Marii B Avenches 
(f 594X1131 ;EGLI 21). 

18 Siehe (nach Anm. 11) die Nummern 3. (illustris titulis, potens honore), 4. (cumque 
foret sublime dfecus splendorque parentumf), 6. (felices qui sie de nobilitate fugaci), 
7. (spreverit antiquo demissos stemmate fasces), 8. (clarus prole), 10. (nobilis antiquo 
veniens de germine patrum), 11. (nobilis antiqua decurrens prole parentum), 12. (stem
mate praeeipuus), 14. (egregius, nulli de nobilitate seeundus), 15. (stemmate deducit 
fulgens ab origine culmen)t 17. (nobilis in terris)y 18. (stemmate cluens), 20. (stemmate 
nobilis alto), 22. (nobilitas altum ducens ab origine nomen), 24. (nobilitatis honor), 
26. (progenie clarus), 27. (nobilitas generis radians et origo refulgens). 
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ausführliche, vergleichende Interpretation der Grabgedichte selbst, aber 
auch das herangezogene ergänzende Quellenmaterial gezeigt hat.18 

Von den verbleibenden drei Grabschriften enthalten noch zwei gewisse 
Indizien auf eine vornehme Herkunft,14 nur das Epitaph des Concordius 
aus dem 4. Jahrhundert läßt eine soziale Einordnung kaum zu, da zu ihm 
vergleichbare Texte fehlen. 

Ein derart eindeutiges Ergebnis war nicht zu erwarten. Es ist umso 
mehr hervorzuheben, wenn man in Betracht zieht, daß es sich bei diesen 
gelobten Personen nicht nur um kirchliche Spitzenfunktionäre wie die 
Prälaten der Metropolen Lyon, Vienne, Arles und Bordeaux handelte, 
sondern auch um Bischöfe von weniger bedeutenden Diözesen wie Limo-
ges, P^rigueux, Clermont, Langres, Avenches und Orange. Daneben bleibt 
allerdings zu berücksichtigen, daß der Hofdichter Fortunat, der immer
hin zehn der 27 Texte geschrieben hat, sich mit Vorliebe mit Personen 
der höchsten sozialen Ebene befaßte.15 

Die literarische Darstellung gallischer Bischöfe in ihrer Eigenschaft als 
Angehörige der Hocharistokratie kann dann umso mehr als ungewöhnlich 
bezeichnet werden, wenn man die Grabschriften spanischer oder itali
scher Bischöfe, selbst die der römischen Päpste der gleichen Zeit zum Ver
gleich heranzieht.16 Dort findet sich zwar die Darstellung des Bischofs als 
Kirchenfürst, der sich besonders der Armen und Schwachen, der Gefan
genen und Kranken annimmt, dagegen fehlen fast ausnahmslos Hinweise 
auf die Familie des Gelobten, auf seinen Adel oder die weltlichen Ämter, 
die er eventuell vor den kirchlichen Weihen ausgeübt hat.17 Als Ausnahme 
kann wohl das Epitaph des Ennodius von Pavia gelten, der freilich Ange
höriger der gallischen Hocharistokratie gewesen ist, weshalb er in unsere 
Aufstellung mit einbezogen wurde.18 

13 Es handelt sich um die BB Hilarius (vgl. bes. Teil II. 1. 3.1), Rusticus (vgl. Teil 
IL 2. 1), Viventiolus (vgl. Teil IL 2. 2. 1), Aurelianus (vgl. Teil IL 2. 3), Hesicius (vgl. 
Teil III. 2. 2), Nicetius) vgl. Teil IL 2. 4) u. Chalactericus (vgl. VLeobini XXIII, 72: 
Qmdarn beatus vir nomine Caletricus nobilis genere sed nobilior meritis . . . Camotis 
institutus episcopus.) 

14 Vgl. 13 (Anm. 11), wonach ein Paulinus nepos dem B Chur den Grabstein setzen 
ließ. Dieser Paulinus war wahrscheinlich der Nachfolger des Valentianus, vgl. LIEB, 
Römische Zeit 62-5, 172-175. Ein Indiz für die aristokratische Herkunft stellt auch die 
Erwähnung der Ahnen im Epit. Exoci (21.) dar, vgl. v. 16: pergit ad antiquos plebe ge-
mente patres; zudem liegt es nahe, in Exochius den Auftraggeber des Epit. Ruriciorum 
u. damit auch den Verwandten seiner beiden Vorgänger zu sehen. 

15 Bei den zehn Texten handelt es sich um die Nummern 6, 10, 11, 14, 15, 17, 21, 22, 
23, 24. 

u Vgl. VIVES 272 u. 275-79, ILCVIOI 1-1061 (italische BB) u. acv967-988 (röm. BB), 
ebenso SCHNEIDER, Epit. der Päpste 9-15. 

17 Vgl. allenfalls die Nennung der viri sublimes, der Brüder u. BB Sevilla Leander 
u. Isidor bei VIVES 272, allerdings aus dem 7. Jh. 

18 Vgl. Teil IL 1, Anm. 14. 
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Es entspricht dieser Hervorhebung der Zugehörigkeit zu der höchsten 
sozialen Stufe, wenn in fast allen Grabschriften gallischer Bischöfe Ver
wandte oder Vorfahren, sei es mit Namen oder nur mit der Verwandt
schaftsbezeichnung, die in der Regel bei dem erwarteten Publikum bereits 
umfassende Kenntnisse der Familienverhältnisse des Betreffenden voraus
setzt, genannt werden. Auch hier erweist sich die literarische Darstellung 
der Bischöfe in den Grabschriften als die getreue Erbin der Laudatio rö
mischer Aristokraten, in der die Familie einen hervorragenden Anteil 
hatte.19 

Dieser Anteil der Familie im literarischen Totenlob gallischer Kirchen
fürsten geht von einer allgemeinen Nennung der parentes oder propinqui, 
der antiqui patres und prisci avi,20 die in einem Fall mit den Anicii sogar 
präzisiert werden,21 über Bezeichnungen einzelner Familienmitglieder 
durch ihren Verwandtschaftsgrad wie pater, mater, frater, soror, nepos, 
subolis, pignus oder heres22 bis zur namentlichen Erwähnung einzelner 
Verwandter, die meist die Grabschrift besorgten.23 

Als dritter Teil spezifischer Eigenarten des Totenlobs gallischer Bi
schöfe muß die teilweise recht ausführliche Schilderung von honores und 
dignitates (facta magistratusque) gelten, die die Betreffenden vor ihrem 
Bischofsamt innehatten. In neun Epitaphien, also einem Drittel aller 
Texte, werden solche magistratus erwähnt, die sich auf Ämter mindestens 
vom Rang eines Grafen im Frankenreich, in der Regel aber auf bedeuten
dere dignitates bezogen.24 Als weiteres Charakteristikum trat hinzu, daß 
diese Amtstätigkeit offensichtlich als geeignete Vorstufe für die Herr
schaftsausübung des Bischofs angesehen werden konnte.25 In diesem Zu
sammenhang ist auch die Ambivalenz der Begriffe fama und gloria zu 
erwähnen, die keinesfalls immer den Zustand im Jenseits ansprachen, son-

19 Vgl. dazu Einleitung 3 u. Teil 1.1, pass. 
20 Vgl. parentes, propinqui bei 4, 8, 10, 11, 22 {arma parentum), 23 {cura propin-

quorum), 24 {arma parentum), 27 {cura propinquorum),u. 15 {prisci avi), 21 {antiqui 
patres). 

21 Vgl. dazu Teil III. 2. 1, S. 215 ff. (Epit. Ruriciorum). 
22 Vgl. 1 {frater, mater, siehe die folgende Anm. 23), 3 {subolis, sacer pater}), 6 

{avus, nepus), 9 {frater), 10 {heres, uterque parentes), 12 {suboles), 17 {pater, mater), 
18 {pignus), 22 {avi), 25 {heres). 

28 Vgl. 1 {mater Blanda et frater sine funere quaerunt, blanda könnte allerdings auch 
Eigenschaftswort sein), 13 (Paulinus nepos), 14 (Theudosius), 15 {heres Felix), 19 {soror 
Marcella, vgl. auch ibid. praesuli iunctum tumuloque Aviti), 22 (Placidina), 25 (Sacer-
dotis heris). 

24 Vgl. 3 {rector militiae forique iudex), 5 {fascibus emeritis et summo functus honore), 
11 {arbiter, iudex), 12 {quaesturae cingula sumpsit), 15 {gradu iudex), 18 {patriciumque 
decus), 19 {quaestor), 20 {patricius), 26 {regisque domesticus). In einigen weiteren Epit. 
läßt sich ein solches Amt zumindest vermuten, so etwa Epit. Eutropii (vgl. auch VEutro-
pii, S. 6: saeculo serviens), vielleicht auch bei 6, 10, 14, 22. 

25 Vgl. dazu bes. Teil IL 2.1 u. II. 2. 5. 
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dem häufig das diesseitige Weiterleben im Gedächtnis der Menschen 
meinten.26 Dem Weiterleben von klassischen Elementen des Totenlobs 
entspricht auch die starke Stellung, die neben den laudes die lamentatio 
noch im 6. Jahrhundert in den bischöflichen Epitaphien einnahm.27 

Wenn demnach die Hauptmerkmale des Totenlobs und der Elogien 
römischer Aristokraten ohne tiefgreifende Änderungen auch den galli
schen Bischofsepitaphien zugrundeliegen, so entspricht das den in diesen 
Texten gelobten Tugenden. Diese virtutes standen nun ganz in der Tradi
tion einer Laudatio, die sich unter dem dauernden Einfluß griechischen, 
philosophischen Gedankengutes bereits vor dem christlichen Einfluß in 
Richtung einer Humanisierung des dargestellten Personenbildes entwik-
kelt hatte. Der Ausdruck dieser Entwicklung ist die zentrale Idee der 
>Väterlichkeit<. Das Bild des väterlich Herrschenden, das sich in den 
ersten nachchristlichen Jahrhunderten fast ausschließlich auf den prin-
ceps, den pater patriae par excellence bezog, wurde seit Konstantin auch 
wieder für die Darstellung der hohen Amtsträger und gleichzeitig für die 
höchsten kirchlichen Würdenträger zugänglich.28 In diesem Zusammen
hang ist zu sehen, daß sich neben dem Lob bischöflicher iustitia und inte-
gritas im gleichen Maße die fast unerläßliche moderatio oder eine ver
wandte Tugend fand. Zentrale virtus ist vor allen anderen aber die vä
terliche pietas gewesen, deren Häufigkeit renommierte Mediävisten ver
anlaßt hat, sie als typisch christliche, ja bischöfliche Tugend zu bezeich
nen, obwohl sie längst zuvor unter den Tugenden des väterlichen Herr
schers die Hauptrolle gespielt hatte. 

Neben den Tugenden, die den milden, gütigen, gnädigen Vater betref
fen, gehörte in den gallischen Bischofsepitaphien die Beredsamkeit zu den 
am häufigsten erwähnten Eigenschaften. Das Lob der eloquentia des pre
digenden und lehrenden Bischofs gehört tatsächlich zu den wenigen Be
standteilen der Laudatio eines Kirchenfürsten, die mit Recht als >bischofs-
spezifisch< angesprochen werden können.29 Wenn dabei eloquentia einen 
weitaus höheren Anteil als etwa dogma hatte,80 wurde das bereits als 
wichtiges Indiz für den Zusammenhang dieses Lobes mit dem Bildungs-

26 Vgl. dazu S. 143 f. u. Anm. 301 u. 302. 
27 Vgl. bes. Teil II. 2. 3. 2. 
28 Vgl. bes. Teil IL 2. 4.1. 
29 Vgl. dazu auch Ambrosius, De offic. ministrorum I, PL 16, 23: Episcopi proprium 

munus: docere; siehe auch Ambrosius, De dignitate sacerdotali IV, PL 17, 573: . . . do-
cibilis, id est sie polleat episcopus sapientia, ut non solum creditum sibi populum suffi-
cienter doceat; verum etiam et eunetarum queat haeresum contradictiones a catholica 
repellere Ecclesia, ne sua imperita imperitos minime doceat. - Von erheblicher Trag
weite für den gallischen Episkopat dürfte vor allem die Konzeption des Hilarius von 
Poitiers von der zentralen Stellung der doctrina innerhalb des Bischofsamtes gewesen 
sein, vgl. DOIGNON, Hilaire de Poitiers, 414 ff., 524 ff. u. pass. 

80 Zur eloquentia vgl. Teil IL 2, Anm. 157 u. zu dogma ibid. Anm. 233. 
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bewußtsein der weströmischen Aristokratie gewertet, das seit dem 4. Jahr
hundert einen neuen Aufschwung erlebte.81 Diese Hypothese läßt sich 
unter anderem auch dadurch kräftigen, daß die Statuta ecclesiae antiqua, 
die gegen Ende des 5. Jahrhunderts in Gallien wohl von Gennadius zu
sammengestellt wurden,82 vom Bischof verlangen, daß er litteratm sei, 
das heißt Kenner und Absolvent der Studien der Grammatik und der 
Dichtererklärung.88 Dieser hohe Grad literarischer Kenntnisse wird nun 
in der Tat von mehreren gallischen Prälaten erreicht; gerade das Beispiel 
von Vienne zeigte sehr deutlich, daß, besonders nach dem Zeugnis ihrer 
Grabschriften, die dortigen Bischöfe bis über das 6. Jahrhundert hinaus 
sich mit der klassischen Rhetorik und Grammatik auseinandergesetzt 
haben.84 

Schwieriger ist es dagegen, über die Lehrtätigkeit hinaus solche amtli
chen Tätigkeiten zusammenzustellen, die nach den Grabschriften charak
teristisch für die Bischöfe gewesen sind. Bei der Suche nach derartigen 
spezifischen Tätigkeitsmerkmalen, die nicht auch im Zusammenhang mit 
vornehmen Laien der Zeit gelobt werden können, war offensichtlich, daß 
die Texte ebensoviel verschweigen oder zurückstellen wie sie aussagen, 
daß das von ihnen gezeigte Bild unbedingt aus anderen Quellen zu er
gänzen ist. 

Es wurde bereits erwähnt, daß der Bischof wie seine staatlichen Kolle
gen Herrschaft ausgeübt hat, daß diese Herrschaftsausübung nach den 
Tugenden des nachsichtigen Herrschers oder Beamten ausgerichtet war, 
bei denen iustitia nicht ohne moderatio oder dementia (und pietas) ge
nannt werden konnte. Aus dieser besonderen Art der Amtsführung er
wächst nun aber auch die bischöfliche Fürsorge für wirtschaftlich und so
zial schwächere Mitglieder und für Außenseiter der menschlichen Ge
sellschaft.85 

Karitative Tätigkeiten, die offensichtlich als bischöfliche Aufgaben an
gesehen werden konnten, waren allerdings nicht immer von der Betäti
gung des reichen Privatmannes als elemosinarius zu trennen, die auch in 
Epitaphien von reichen, vornehmen Laien gelobt wurde. In den gleichen 

81 Vgl. dazu Teil IL 2. 2. 2. 
82 Vgl. dazu Conc. Galliae 1, 162-188, zu Gennadius u. zur Datierung ibid. 163. Zu 

Gennadius (als Autor von De viris illust.) siehe auch DUVAL IIB. 
88 Conc. Galliae 1, 164: Qui episcopus ordinandus est, ante examinetur . . . si litter a~ 

tus, si in lege Domini instmctus, si in scripturam sensibus cautus, si in dogmatibus eccle-
siasticis exercitatus . . . ~ Zu dem litteratus vgl. CURTIUS, Lateinisches Mittelalter 36, 
50 u. bes. 52. Eine Diskussion um die Bezeichnung inlitteratus hatte es auf Grund einer 
Stelle des Anonymus Valesianus gegeben, nach der Theoderich (d. Gr.) inlitteratus ge
wesen sei, obwohl dessen relativ große Bildung ansonsten bekannt ist, vgl. dazu RICH£, 
fiducation 96 u. die Anm. 36 f. 

8* Vgl. S. 120 ff. 
« Vgl. Teil. IL 2.4.2. 
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Bereich fallen etwa auch Gründungen oder Restaurierungen von Kir
chen.86 

Spezifischer erschien der Bischof als Schützer seiner gesamten Gemein
de, besonders als Fürsprecher der Schwächsten. Hier ließ sich zeigen, daß 
der Kirchenfürst unter Ausnutzung einer Reihe von Rechten, die ihm 
durch die kaiserliche Gesetzgebung zugesprochen worden waren, neben 
die großen Patrone der Spätantike trat und deren Funktion in immer aus
schließlicherem Maße übernahm.87 Für die Mentalität der behandelten 
Epoche ist der Umstand bezeichnend, daß die Bischöfe neben einem mate
riellen, juristischen Patronat gleichzeitig das Patronat im Jenseits, das 
heißt die Fürsprache vor Gott ausübten. 

Neben der Versöhnung und Tröstung der ihm anvertrauten Gemeinde 
gehört zu den ausgesprochen patronalen Tätigkeiten des Bischofs das 
Schlichten von Streitigkeiten, mehr noch aber die Verpflichtung, den ter-
ror verbis gegen Mächtige einzusetzen, die ihre Gewalt mißbrauchen.88 

Mit der Tätigkeit als Schlichter wurde der Bischof bei der Handhabung 
von rechtlichen Kompetenzen erfaßt, auch wenn die Quellen die Funk
tion des Bischofs als Richter nur sehr zurückhaltend und mehr oder weni
ger verschlüsselt erwähnten.39 Dieser Zurückhaltung entspricht die völlige 
Vernachlässigung eines so bedeutenden Tätigkeitsmerkmales wie das des 
Bischofs als Vorsteher und Verwalter eines bedeutenden Wirtschaftskom
plexes.40 

36 Zu Laien, die für Kirchen oder Xenodochien spenden, vgl. Teil I, Anm. 155, 
weiter die Beispiele des Jovinus (S. 50) u. des Pantagatus (S. 206). Zu Bischöfen vgl. 
die folgenden Epit. (wie Anm. 11): 6 (fundans pia templa patroni I iste Augustini, con-
didit ille Petri), 8 (templa deo faciens), 10 (templa exusta celer revocasti in culmine 
prisco), 15 (extulit ecclesiae culmen; quod restitit unum I venit ad heredem, qui cumula-
ret opus), 21 (templorum cultor), 22 (wie 21). 

87 Vgl. Teil IL 2. 2. 3. 
38 Vgl. dazu S. 170 f. Zum Bischof als Schlichter vgl. Teil IL 2, Anm. 558, darüber 

hinaus vgl. noch: 3 (discordantibus inter arma regnis I pacem consilio reduxit amplo; 
diese Passage bezieht sich aber wohl auf die Tätigkeit des Sidonius als Beamter), 7 
(cunctantem suasu, iuvit solamine maestum), 15 (alterius motus patienti pectore vicit: J 
ut levitas laesit, hoc gravitate tulit), 17 (non erat offensae, sed locus hie veniae. I si qua 
supervenit, facta est iniuria virtus . . . ) , 21 (recreans modulamine cives I vulnerihus patriae 
fida medella fuit), 22 (placahat reges, recreans moderamine cives), siehe auch 8 (scismata 
coniunxit dudum discordia legi I adque fidem Petri reddedit aeclesiis). 

89 Vgl. dazu Teil IL 2. 5. Exkurs. 
40 Zur Unterschiedlichkeit inhaltlicher Aussagen je nach den verschiedenen Quellen

gattungen vgl. Sid. Ep. IV, 11. In diesem Brief schickt Sidonius den Text des von ihm 
aufgesetzten Grabgedichtes für Claudianus Mamertus (Bruder des B Vienne Mamertus) 
an einen Verwandten des Verstorbenen. Das Grabgedicht stellt nun die Laudatio des 
Claudianus als Lehrer in der römischen, attischen u. christlichen Literatur (vgl. Teil IL 2, 
Anm. 150), als einen Gelehrten u. Dichter dar. In dem beiliegenden Brief dagegen wer
den völlig verschiedene Seiten des Gelobten gewürdigt, vgl. ibid. IV, 11, 5: . . .hahens 
(seil, der Bruder Mamertus) in eo (seil. Claudiano Mamerto) consiliarium in iudieiis, 
vicarium in ecclesiis, procuratorem in negotiis, vilicum in praediis, tahularium in tri-
hutis, in lectionihus comitem, in expositionihus 'Interpretern, in itinerihus contubernalem. 
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Gegenüber einer nur geringen Anzahl von Besonderheiten der Dar
stellung von Bischöfen in ihren Epitaphien41 ist wohl festzuhalten, daß 
sich diese Grabschriften in der Regel an ein strenges und wohl mit den 
Verwandten des Toten jeweils abgesprochenes Formular gehalten haben. 
Über die Behandlung einiger zentraler Gedanken und Vorstellungen hin
aus war es sicherlich keinesfalls Absicht der Dichter dieser Texte, die Tä
tigkeit des Bischofs in einem modernen, quasi objektiven Sinn darzustel
len, zumal diese Tätigkeit bei dem erwarteten Publikum durchaus als 
bekannt vorausgesetzt werden durfte. 

Der letztlich entscheidende Grund für die Tatsache, daß nicht die 
Normen des Bischofsamtes im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses 
standen, ist das Faktum gewesen, daß dieses Bischofsamt ebenso wie ein 
Konsulat, eine Präfektur, ein Patriziat, nur eine Möglichkeit, nur ein An
laß unter anderen Möglichkeiten war, diejenige Person durch eine Lau
datio hervorzuheben, die diese jeweiligen Würden verdient hatte. 

Es ist also vielmehr die Person des Aristokraten selbst, die, welche Äm
ter auch immer von ihr ausgeübt wurden, im Zentrum der Laudationen seit 
den Scipionenelogien bis hin zu Sacerdos oder Priscus von Lyon stand: 

1) Es ist der gebildete, nun freilich christliche Aristokrat, dessen dogma 
und doctrina umso eher gelobt werden konnten, als sich beide mit dem 
Lob der eloquentia verbinden ließen. 

2) Es ist der wohlhabende, großzügig schenkende Aristokrat, dessen 
karitative Tätigkeit umso eher hervorgehoben werden konnte, als sie in 
der generositas seiner Vorfahren ihren direkten Vorläufer hatte. 

3) Es ist endlich der Herrschaft ausübende Aristokrat, dessen Kirchen
regiment der idealen Amtstätigkeit des spätrömischen Beamten in der 
Darstellung der jeweiligen Laudationen völlig entsprach. 

Trotz der erheblichen Schematisierung der literarischen Darstellung 
des Bischofs oder vielmehr des christlichen Aristokraten in den Grabge
dichten waren die betreffenden Texte für eine Charakterisierung der dar
gestellten Personen in allen Fällen gut geeignet, in denen es gelang, die 
Signalbedeutung des angewandten Formulars im Hinblick auf Tugenden 
und Taten zu entziffern und in eine Beziehung zueinander zu setzen. Un
bedingte Voraussetzung war dafür eine genaue Kenntnis der Gattung, da 
gerade der Vergleich der laudativen Formen in den verschiedenen Phasen 
römischer Geschichte erhebliche Aufschlüsse zuließ. 

41 Solche Besonderheiten bieten 8 (templa deo faciens ymnis decoravit et auro)y 
10 (implesti propriis viduatam civibus urbem), 19 (temporum mensor numeros modos-
ve...), 23 (organa psalterü cecinit modulamine dulci I et tetigit laudi plectra beata dei), 
25 (psallere praecipue normamque teuere canendi I primus et alterutrum tendere voce 
chorum), 27 (ecclesiae ornatus vasis fabricando sacratis). 
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In der vorliegenden Arbeit wurden zunächst literarische Formen der 
Darstellung gallischer Bischöfe untersucht. Das Ergebnis dieser Untersu
chung, das heißt die Darlegung des Umstandes, daß der gallische Bischof 
des 5. und 6. Jahrhunderts in der Regel unter Wahrung aller Formen des 
traditionellen römischen Totenlobs vor allem als Aristokrat begriffen und 
charakterisiert worden ist, geht weit über den literarischen Bereich hin
aus. Dieses Ergebnis scheint vielmehr geeignet zu sein, einen Beitrag zur 
erneuten Interpretation der sozialen, kulturellen und politischen Geschich
te Galliens im ersten Jahrtausend zu leisten. 

Diese neue Interpretation wird nicht mehr von dem in der modernen 
Historiographie immer wieder beschworenen Bild einer Kirche ausgehen 
können, die ihren Platz neben oder gar gegenüber den staatlichen Positio
nen einnimmt. Man wird das Amt des Kirchenleiters eher an der Seite von 
hohen staatlichen Chargen sehen, für die, hier wie da, in der behandelten 
Periode bestimmte soziale Voraussetzungen notwendig waren. Die Gleich
heit dieser Voraussetzungen für die hohen kirchlichen wie staatlichen 
Ämter war in allen Fällen gegeben, in denen es gelang, die Quellen zum 
Sprechen zu bringen. 

Dieses Ziel wurde durch zwei methodische Wege angestrebt. Bei dem 
ersteren, von dem gerade die Rede war, handelte es sich um die Auswer
tung einer bestimmten Quellengattung, der Grabgedichte von Bischöfen, 
für Erkenntnisse vor allem sozialgeschichtlicher Natur. Die dabei ständig 
auftretenden Hinweise auf die Verwandtschaftsbeziehungen dieser Bi
schöfe, sehr oft zu anderen Bischöfen, ließen einen zweiten methodischen 
Weg zur Nutzbarmachung der prosopographischen Gegebenheiten, die 
für die Struktur der gallischen Kirche von größter Bedeutung gewesen 
sind, notwendig erscheinen. 

Dabei konnten wir bereits von dem erarbeiteten Ergebnis ausgehen, 
daß die Bischöfe, die in Saint-Nizier in Lyon zusammen begraben lagen, 
ausschließlich der obersten gesellschaftlichen Schicht, dem senatorischen 
Adel Galliens zugehörten und zudem durch familiäre Bande eng verbun
den waren. Da in der Folge eine größere Anzahl weiterer Bischofsepita
phien solche Filiationen ebenfalls nahelegten, wurde dies zum Anlaß ge
nommen, einige Bischofslisten gallischer Bistümer auf das von ihnen an
gebotene Namenmaterial hin zu untersuchen und dabei gewisse namen
kundliche Prinzipien in Anwendung zu bringen.42 

Auch wenn solche Untersuchungen erst bei einer Aufarbeitung des ge
samten Namenbestandes vollends zum Tragen kommen werden, zeigte 
sich schon in diesen Vorstudien die prosopographische Auswertung der 
Listen im Zusammenhang mit ergänzendem Quellenmaterial über Erwar-

42 Vgl. dazu Einleitung 2 (Zur namenkundlichen Methode). 
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tung fruchtbar. Es wurde deutlich, daß die Bischofslisten praktisch eine 
große Zusammenstellung von gallischen Adelsnamen darstellen. Zusam
men mit dem Ergebnis, das aus der Untersuchung der einzelnen Grab
schriften gewonnen werden konnte, läßt sich folgern, daß in Gallien die 
Aristokratie einen Anteil hatte, der zumindest bei den bedeutenderen Bis
tümern bis zur Ausschließung aller anderen sozialen Schichten gegangen 
sein dürfte. 

Dementsprechend charakteristisch war auch die Tätigkeit der Bischöfe 
im politischen Bereich, wobei vor anderen die Prälaten von Arles hervor
ragten. In einem eigenen Abschnitt konnte gezeigt werden, wie sehr die 
Handlungsweise des Hilarius von Arles vom Standpunkt des Vertreters 
der gallischen Aristokratie gegenüber äußeren Eingriffen zu verstehen 
war.43 

Eine ähnlich zentrale politische Rolle zwischen Gallien und Rom spiel
te hundert Jahre später am gleichen Bistum Aurelianus. So wie Hilarius 
sein Amt gleichzeitig seinem Vorgänger und Verwandten Honoratus, aber 
auch der Gunst der höchsten gallischen Behörde in Arles verdankte, wur
de Aurelianus als Sohn eines burgundischen Patrizius und wohl mit der 
Unterstützung eines fränkischen Königs Bischof in Arles.44 Das Beispiel 
dieser Familie zeigt, daß die gallischen Senatoren ihre führende Position 
unter verschiedenen politischen Konstellationen behielten und kaum eine 
Änderung zu befürchten hatten, was sich auch für eine Reihe weiterer 
behandelter Beispiele ergab. 

Ohne hier die Ergebnisse von Teil III.2 wiederholen zu wollen, darf in 
diesem Zusammenhang darauf verwiesen werden, daß eine Reihe von Bi
schöfen der 2. Hälfte des 6. Jahrhunderts wie etwa die Vertreter der Kir
chen von Limoges, Bordeaux, Nantes, Vienne oder Tours Familien ange
hörten, die längst vor der fränkischen, ja vor der westgotischen oder bur
gundischen Herrschaft diese Bistümer besetzt hielten und die zu keiner 
Zeit von ihrem >Erbrecht< abgelassen haben. 

Wenn man sich zusätzlich noch vor Augen hält, daß die Verwandten 
dieser Bischöfe oder sie selbst vor dem Episkopat die höchsten staatlichen 
Würden in allen genannten Reichen innehatten, so läßt sich ungefähr 
einschätzen, wie hoch dieses Element der alten senatorischen Familien für 
die Vorstellungen des 6. Jahrhunderts vom Adel, ja von Staatlichkeit 
überhaupt, zu veranschlagen ist. Die hervorragenden Stellungen, die die 
Nachkommen der alten römischen und gallo-römischen senatorischen 
Familien vor allem innerhalb eines aktiven aristokratischen Episkopats 

48 Vgl. Teil IL 1.3.1 
44 Vgl. Teil II. 2.3.3 
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gerade im fränkischen Reich eingenommen haben,45 verdeutlichen, wie 
weit das 6. und spätere Jahrhunderte von spätrömischem Adelsdenken 
geprägt gewesen sind. 

Dieses spätrömische Adelsdenken war nun in erster Linie gekennzeich
net durch die enge Verbindung mit dem religiös-ethischen Bereich. Mehr 
noch als für die heidnische Aristokratie, die ihrerseits bis zum Ende des 
4. Jahrhunderts alle wichtigen römischen Priesterämter besetzt gehalten 
hatte,46 bot die neue, anspruchsvollere Religion dem christlichen Adel her
vorragende Möglichkeiten, sein Prestige zu steigern. 

Die Aneignung der höchsten christlichen Tugenden durch die Aristo
kratie vollzog sich über die conversio. Diese conversio, die zunächst den 
schlichten Übertritt des heidnischen Aristokraten zum Christentum kenn
zeichnete und bereits dadurch höchste Tugend an sich repräsentierte, 
nahm im Verlauf des 5. Jahrhunderts unter dem Einfluß asketischer Vor
stellungen immer mehr die Bedeutung einer Bekehrung zu besonders ver
dienstlichem christlichen Leben< an. Die wichtigsten neuen Tugenden, die 
für eine solche, vor Gott verdienstliche Lebensweise notwendig waren, 
bestanden in der Hauptsache in dem asketischen Verzicht auf Güter, die 
in der Praxis ausschließlich der Aristokratie zugänglich waren.47 Unter 
diesem Vorzeichen konnte die conversio selbst das Verhalten eines hohen 
Staatsbeamten begreifen, der sich bei der Ausübung seiner Amtsgewalt 
der Mäßigung und der Korrektheit befleißigte, das heißt, daß er sich Nor
men unterwarf, die bereits Cicero von den römischen Staatsdienern ver
langt hatte. 

Spezifischere Formen aristokratischer conversio sind im Rückzug aus 
den öffentlichen Geschäften auf das eigene Landgut und in der Verwen
dung größerer Vermögen für Arme und Kirchen zu erkennen. 

Die am weitesten verbreitete Form der conversio war jedoch der Über
tritt in den Klerus, der keinesweg der totale Rückzug aus der Welt gewe
sen ist, als welchen ihn die Laudationen teilweise stilisieren. Vielmehr 
hatten gerade in Gallien hervorragende Vertreter des Episkopats für eine 
Auffassung von diesem Amte gesorgt, die sich eng an die Normen des rö
mischen Staatsdienstes anschloß.48 Das Resultat der Verbindung spezifisch 
römischen Adelsdenkens mit christlich-asketischem Gedankengut war eine 

45 Zum Anteil der Senatorenfamilien Galliens im fränkischen Reich vgl. vor allem 
WERNER, Adelsfamilien 86 ff. Der Anteil der alten Aristokratie am >fränkischen Adel< 
ist bei der sonst guten Arbeit von IRSIGLER, Frühfränk. Adel, pass., zu gering einge
schätzt. 

46 Vgl. dazu BLOCH, Pagan Revival; LADAGE, Städtische Priester; WISSOWA, Religion 
der Römer, pass.; vgl. etwa auch zu Praetextatus Teil 1.2. 

47 Vgl. Teil III. 1.4. 
48 Vgl. Teil III. 1.3. 
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ideologische Synthese, die im vir sacerdotalis ihren eigentlichen Ausdruck 
fand, das heißt in einem Mann, der Bischof war oder der die Tugenden 
des Bischofs, die selbst dem aristokratischen Laien zugänglich sein konn
ten, besaß. 

Die Bedeutung dieser gerade für Gallien so typischen Synthese49 von 
Strukturen der alten römischen Aristokratie mit elitären, christlich-aske
tischen Vorstellungen wird einmal bereits durch die Ausbreitung aristo
kratischer Bischofsherrschaft über die fränkischen, dann französischen 
und deutschen Bistümer evident. 

Darüber hinaus wirkte sie konstituierend für die gesamte abendländi
sche Adelsstruktur, für das Selbstverständnis der wirtschaftlich, vor al
lem aber auch politisch führenden Schicht, die ihren Anspruch auf Herr
schaft keineswegs vom Kaiser oder König ableitete, sondern von den eige
nen, aus der nobilitas resultierenden Tugenden.50 In Unkenntnis dieses 
ideologischen Vorganges hat die moderne Historiographie den Gegensatz 
Adel-König einseitig zu Ungunsten einer scheinbar zu selbstbewußten 
Aristokratie gesehen und bewertet. Damit war der Weg verstellt, ein 
Phänomen angemessen zu beurteilen, welches die europäische Geschichte 
wesentlich geprägt hat. 

48 Die überragende Stellung der Senatsaristokratie, der das Fehlen einer bedeutenden 
Mittelschicht entspricht, ist für Gallien charakteristischer als für andere Provinzen des 
röm. Reiches, selbst in der westlichen Reichshälfte. Vergleichende Studien (bes. zur 
gallischen u. italischen Aristokratie) sind ein Forschungsdesiderat. Vgl. in diesem Zu
sammenhang die Ergebnisse von Mechthild OVERBECK, Untersuchungen zum afrikani
schen Senatsadel in der Spätantike, Kalimünz 1973 (Frankfurter Althist. Studien 7), 
die ein überraschendes Fehlen von Homogenität im afrikan. Senatsadel feststellt (S. 23) 
u. kaum Familien findet, die über einen längeren Zeitraum hinweg eine bedeutende 
Rolle gespielt haben (S. 21), obwohl selbst unter den Vandalen der röm. Grundbesitz 
kaum angetastet wurde (S. 53; allerdings ließ die strenge Trennung zwischen Vandalen 
u. Römern keine gemeinsame Entwicklung zu). 

50 Nach CONZE, Adel 11, hat das Christentum eine Antinomie übernommen, die be
reits durch die Stoa vorgebildet gewesen sei: Adelige Rangordnung in der politischen 
Welt, >Tugendadel< ohne Rücksicht auf Abstammung in der >innerlichen< Welt. - Das 
gilt zwar für die ursprüngliche stoische Theorie, nicht aber für die Form, die sich in 
Rom (bes. 1. Jh. n. Chr.) vor allem während der Auseinandersetzung Senatsaristokra-
tie(!) -Kaiser (vgl. dazu VESSEY, Stoics, pass.), das heißt auf dem Boden römischer 
Adelsethik herausgebildet hatte, nach der die beiden genannten >Welten< nicht vonein
ander zu trennen sind. Das bedeutete, daß die Tugend zwar immer neu bestätigt werden 
mußte, daß diese Bestätigung in der Praxis aber nur auf Grund der bereits vorhandenen 
nobilitas möglich war, vgl. dazu auch Teil 1.1 u. 2, pass. 
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WEYMANN, Güter- C. WEYMANN, Die Güterternare >forma, genus, virtus<, >forma, 
Ternare divitiae, virtus< und Verwandtes in antiker, altchristlicher und 

mittelalterlicher Literatur, in: FS A. KNOEPFLER, Freiburg/ 
München 1917, 384-402 
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WIERUSZOWSKI, Zu
sammensetzung 

WIMANN (1931) 

WIMANN (1938) 

WISSOVA, Religion 
der Römer 
WUILLEUMIER, 
Viennois 

H. WIERUSZOWSKI, Die Zusammensetzung des gallischen und 
fränkischen Episkopats bis zum Vertrag von Verdun (843) mit 
besonderer Berücksichtigung der Nationalität und des Standes, 
in: Bonner Jbb. 127 (1922) 1-83 
G. WIMANN, Epitafiet över biskop Aurelianus i Arles (CIL 13, 
2397 = Engström 361 = Lommatzsch 2100), in: Eranos 29 
(1931) 103-111 
G. WIMANN, Ännu en gang epitafiet över biskop Aurelianus i 
Arles, in: Eranos 36 (1938) 82-94 
G. WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, München 21912 
(Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft V, 4) 
P. WUILLEUMIER, En territoire Viennois, in: Revue des £tudes 
Anciennes 48 (1946) 92-100 

YAVETZ, Plebs 
and Princeps 
Zs. 
ZsRG (germ., rom., 
kan. Abt.) 

Z. YAVETZ, Plebs and Princeps, Oxford 1969 

Zeitschrift 
Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte (germani
stische, romanistische, kanonistische Abteilung) 



PERSONENREGISTER 

Belege aus Epitaphien sind als Belege zur Person im Personenregister unter dem be
treffenden Namen aufgeführt. Das Vorhandensein eines Epitaphs wird in den entspre
chenden Fällen hinter dem Namen der jeweiligen Person in eckigen Klammern ange
merkt [Epit.]. Folgende Abkürzungen werden verwendet: 

a. 
B 
Br. 
bürg. 
c. 
En. 
Fam. 
fränk. 
G. 
gall. 
got. 
Gm. 
Gv. 

anno 
Bischof 
Bruder, Brüder 
burgundisch(e, er) 
circa 
Enkel 
Familie 
fränkisch(e, er) 
Gatte, Gattin 
gallisch(e, er), 
gotisch(e, er) 
Großmutter (-mütter) 
Großvater (-väter) 

Kg(in 
Ks. 
Mu. 
N. 
On. 
Präf. 
röm. 
So. 
Sw. 
To. 
Va. 
Vw. 

L). König(in) 
Kaiser 
Mutter 
Neffe, Nichte 
Onkel 
Präfekt 
römisch(e, er) 
Sohn, Söhne 
Schwester(n) 
Tochter, Töchter 
Vater 
Verwandte(r) 

ACCEPTUS, B Fr^jus (4. Jh.), 70. 
ADELFIUS, (Namenbelege), 216188. 
ADELFIUS, B Limoges (4. Vorgänger d. 

Ruricius I.), 216. 
ADELFIUS, B Limoges (2. Vorgänger d. 

Ruricius I.), 216. 
ADELFUS, B Metz (um 400), 216188. 
ADELPHIUS, B Angers (6. Jh.), 216188. 
ADELPHIUS, B Poitiers (6. Jh.), 216188. 
ADELPHIUS: Clodius Celsinus signo ADEL

PHIUS, correctorCampaniae, So.: Q.Clo
dius Hermogenianus -*01ybrius, 216188, 
219. 

ADELPHIUS, rbetor (5. Jh.), 216188. 
AEONIA: Aemilia AEONIA, SO.: Decimus 

Magnus-^Ausonius, 1837,1946, 2158. 
AEONIUS (Beiname des Decimus Magnus-* 

Ausonius?), 1941. 
AETHERIUS, pater patriae, B Lyon, 126, 

154, 155379, 172, 175 f., 178. 
AETIUS, magister militum, 77", 80-84. 
AGAPUS [Epit.], neguciator, 57154,161425. 
AGRICOLA, gall. Präf., Vw.: Ks. Avitus, 

75,231286. 
ALCIMA, Va.: Apollinaris -*Sidonius, Mu.: 

Papianilla, 221 f. 
ALETHIUS [Epit.], clarissimus vir, 55143>145, 

56, 6621, 10012, 117124. 
ALETHIUS, presbyter (Vienne), a. 516, 

121159. 
AMBROSIUS, B Mailand, Br.: Satyrus, 24 f., 

7051, 7475, 141282, 145311, 150,171. 

AMELIUS, B Bordeaux, Vw.: Leontius I. B 
Bordeaux (So.?), Pontii Paulini, 219. 

AMELIUS, B Paris (6. Jh.), 219203. 
ANICII, 20 f., 4473, 47-49, 147, 215-220, 

238. 
ANNEMUNDUS (Aunemundus), B Lyon (7. 

Jh.), 98. 
ANTONIUS, Eremit, 211. 
ANTONIUS: Marcus ANTONIUS, 1620. 
APOLLINARES, 106, 221-232. 
APOLLINARIS [Epit.], gall. Präf., En.: 

Apollinaris -^Sidonius, 51-53, 54140, 
55145, 105 f., 161426, 209, 231286. 

APOLLINARIS, vir illnstrissimus, B Cler-
mont, Va.: Apollinaris -*Sidonius, Vw.: 
Avitus B Vienne, 10542, 106, 221224. 

APOLLINARIS, B Valence, Br.: Avitus B 
Vienne, Va.: Hesychius I. B Vienne, 
consanguinei: Parthenius, Ferreolus, Ar-
cutamia, 115,222,230. 

APRUNCULUS, B Langres, B Clermont (5. 
Jh.), 213*™. 

AQUILINUS, Gv.: Rusticus, So.: Rusticus 
B Lyon, 7473,105 f., 10885. 

AQUILLUS, TO.: Rustica, 10865. 
ARATOR, B Verdun (5. Jh.), 10978. 
ARATOR, dux (4. Jh.), 10973. 
ARATOR, B, N.: Rusticus B Narbonne (5. 

Jh.), 109. 
ARBOGAST, comes Trier, B Chartres, Vw.: 

Arbogast magister militum, 53186, 10538> 
10542, 166, 19140. 
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ARBOGAST, magister militum, Vw.: Arbo-
gast comes, 53136, 166461. 

ARBORIUS: Aemilius Magnus ARBORIUS, 
Mu.: Aemilia Corinthia -»• Maura, N . : 
Decimus Magnus -* Ausonius, Sw.: Aemi-
lia -*Hilaria, 19. 

ARCADIUS, TO. : Placidina, Vw.: Aviti-
Apollinares, 22l225. 

ARCADIUS, iuvenis, 55145. 
ARCUTAMIA, senatrix, Vw.: Apollinaris B 

Valence, 222227. 
ARMENTARIA, de genere senatorio, G.: Gre-

gorius B Langres, So.: Tetricus, (Va.: 
Armentarius B Langres), 205134, 213 f. 

ARMENTARIA, G.: Florentius, So.: Gregor 
von Tours, Gm.: Armentaria, 213. 

ARMENTARIUS, B Langres, (To.: Armenta
ria, G. des Gregor B Langres), 213. 

ARMENTARIUS, comes Lyon (6. Jh.), 182 f. 
ARTEMIA, G.: Rusticus (5. Jh.), 10976. 
ARTEMIA, G.: Florentinus, So.: Nicetius B 

Lyon, 146 f., 153370. 
ARTEMIA, infans (Köln), 161425. 
ARTEMIUS, B Arles (?), 7265. 
ATOLUS [Epit.], 56146, 57155. 
ATTICUS [Epit.], 57154>155, 133229, 134, 

156394,157398. 
ATTICUS, B Limoges, 216185. 
AUGUSTINUS (Kirchenvater), 7051, 7475. 
AURELIA(NA), ( V W . ) : Dinamius, 147330. 
AURELIANUS (epigr. Namenbelege), 147330. 
AURELIANUS, Va.: Rurcius I. B Limoges, 

147329, 216185. 
AURELIANUS, SO.: Aurelianus B Lyon (9. 

Jh.), 147330. 
AURELIANUS, B, V W . : Ennodius B Pavia 

(6. Jh.), 147330. 
AURELIANUS [Epit.], B Arles, Va.: Sacer-

dos B Lyon, 98-101, 118132, 130211, 
134233, 137-153, 167, 212, 23611, 23713, 
244. 

AURELIANUS, B Limoges, 216185. 
AURELIANUS, B Lyon, Va.: Aurelianus (9. 

Jh.), 147330. 
AURELIANUS, B Troyes (c. 400), 147330. 
AURELIANUS ex Francis (a. 599), 147330. 
AURELIANUS ex Romanis (c. 500), 147330. 
AURELIANUS, gall. Präf. (a. 473), 147. 
AURELIANUS, vir illustrissimus (a. 501/6), 

147. 
AURILIANUS, patricius, 147. 
AUSONIUS, Va.: Decimus Magnus -*Auso

nius, 1942, 20. 
AUSONIUS: Censorius Magnus AUSONIUS, 

Va.: Thalassius, Gv.: Decimus Magnus 

-►Ausonius u. Severus Censor ^Iulianus, 
1731, 19f . ,21 6 1 . 

AUSONIUS: Decimus Magnus AUSONIUS, 
gall. Präf., Konsul (a. 379), G.: Attusia 
Lucana *Sabina, Va.: Iulius -*-Auso

nius, So.: Ausonius, En.: Censorius Mag

nus *Ausonius, On.: Aemilius Magnus 
^Arborius, 1731, IS32»36»37, 19 f., 346, 
35 f., 4261, 43, 5156, 204. 

AUSONIUS: Julius AUSONIUS, SO.: Decimus 
Magnus ►Ausonius, 19. 

AUSPICIUS, B Toul (5. Jh.), 53136, 10538, 
166,19140. 

AUXANIUS, Va.: N, gall. Präf. (5. Jh.), 150. 
AUXANIUS, B Arles (6. Jh.), 146318, 150. 
AUXILIARIS, gall. Präf. (5. Jh.), 81121,84137, 

92186 93191. 
AVITA, Va.: Salvius, Br.: Rusticus, Desi

derius, Syagrius, 11299, 113. 
AVITI, 215, 221232. 
AVITUS, On.: Avitus Ks., Vw.: Nicetius, 

173 f. 
AVITUS: Alcimus Ecdicius AVITUS [Epit.], 

B Vienne, Va.: Hesychius I. B. Vienne, 
spiritalis pater: Mamertus B Vienne, 
Br.: Apollinaris B Valence, Vw.: Hesy

chius II . B Vienne, Aviti-Apollinares, 
1944, 64 f., 7047, 10437, 10538, 113105, 
114118, 119139, 120122, 123163, 131215, 
134233, 137256, 140280, 141286, 143301, 
144302, 147, 158410, 164447, 165455, 168475, 
169481, 179550, 180558, 221 f., 224, 227 f., 
230, 23611,12, 23823, 24138. 

AVITUS: Eparchius AVITUS, Ks., To.: Pa

pianilla, N.: Avitus, Parthenius, Urur

en.: Placidina, Vw.: Aviti-Apollinar es, 
74, 82, 128199, 174, 209, 217, 221 f., 230, 
231286. 

AVITUS: Iulius AVITUS [Epit.], 222. 
AVOLUS [Epit.], 57154>155, 133226, 157398. 

BADEGISELUS, B Le Mans, 182. 
BARNABUS, tribunus (a. 426), 7587. 
BASILIUS [Epit.], inlustris, 57154>155,156394, 

160417 '424. 
BASILIUS, presbyter (Lyon, 6. Jh.), 182. 
BASSUS: IuniusBAssus [Epit.],56149,159415. 
BASSUS: Anicius Auchenius BASSUS, Pro

kons. Campaniae, Vw.: Anicii, 219. 
BENIGNUS, Heiliger, 6621. 
BERTRANNUS, B Le Mans, Vw.: Cabimoald 

B Poitiers, 56. 
(BLANDA?), SO.: Concordius B Arles, 70, 

23823. 
BOETHIUS [Epit.], B Carpentras, 6518. 
BONIFATIUS L, Papst, 79104. 
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BONOSUS, B Trier (4. Jh.), 109
73

. 
BONOSUS, B, So.: Rusticus B Narbonne, 

109. 
BRITTO, B Trier (4. Jh.), 109

73
. 

BRUMACHIUS [Epit.], G.: Frigia, 56
14

*, 
133

229
. 

BURGUNDIO, On.: Felix B Nantes, 145 f. 

CABIMOALDUS, B (Poitiers), Vw.: Bertran

nus B Le Mans, 56. 
CAEIONII, 17

81
, 47. 

CAESARIUS, B Arles, 27
8
», 150,193,196

75
. 

CALIPPIO: Iulius CALIPPIO, N.: Decimus 
Magnus ^Ausonius, 19

45
. 

CARETENE [Epit.] Kgin., 57
155

,100
12

. 
CASSIANUS: Iohannes CASSIANUS, 91 f., 95, 

97,187,195 f., 198, 203. 
CASSIUS, inlustris (magister militum?) a. 

428/9, 77. 
CASTOR, B Apt, Br.: Leontius B Frejus, 

196, 218
200

. 
CATULLINUS: ACO CATULLINUS, Konsul, 

To.: Aconia Fabia ^Paulina, 46
80

. 
CELIDONIUS, B Besan90n (5. Jh.), 7981. 
CHALACTERICUS (Caletricus) [Epit.], B 

Chartres, 63», 65
18

, 66
20

, 122
157

, 127
187

, 
131

214
, 141

288
, 155

881
, 158

410
, 164

447
, 

165
44

M*
4
, 170

488
, 236

11
, 237

13
, 238

20
, 

242
41

. 
CHILDEBERT I., fränk. Kg., G.: Ultrogotha, 

147151, 153, 206
138

. 
CHILPERICH I., fränk. Kg., 214. 
CHLODWIG L, fränk. Kg., 147

330
, 150, 166. 

CHLOTHAR I., fränk. Kg., 171. 
CHLOTHAR IL, fränk. Kg., 112. 
COELESTINUS L, Papst, 72

60
, 79

104
, 198. 

CONCOR [ . . ] : Terentius Iulianus qui et 
CONCOR [ . . ] , grammaticus (Trier), 71

58
, 

72««. 
CONCORDIA [Epit.], So.: Concordius, Con

cordialis, 71. 
CONCORDIALIS, Mu.: Concordia, Br.: Con

cordius, 71. 
CONCORDIUS, baruspex (Trier), 71

56
, 72

M
. 

CONCORDIUS [Epit.], B Arles, Mu.: Blan

da?, 61
1
,62,65,6673, 74

75
, 84 f., 143

301
, 

158
411

, 234, 236
11

, 237, 238».
 M

. 
CONCORDIUS: Valerius CONCORDIUS, duxt 

71
5
«. 

CONCORDIUS, MU.: Concordia, Br.: Con

cordialis, 71. 
CONSTANTINUS III., Ks. (Arles), 73 f. 
CONSTANTIUS IL, Ks., 72. 
CONSTANTIUS: Flavius CONSTANTIUS, ma

gister militum, Mitregent (a. 421), 7375. 

CONSTANTIUS [Epit.], 56
148

. 
CONTEMTUS: Clemens CONTEMTUS, N.: 

Decimus Magnus *Ausonius, 18
32

, 19*
8
. 

CLAUDII (gall.), 221232, vg l : 
^CLAUDIUS, 
"Claudius LACHANIUS, 
*F1. LACHANIUS (Laconius), 
♦•Claudius LEPIDUS, 
*Rutilius Claudius NAMATI(AN)US, 
»Claudius Postumus DARDANUS, 
»•Claudius LUPICINUS, 
►MAMERTUS, 
»•Claudianus MAMERTUS, 
*Claudius MAMERTINUS, 
*NAMATIUS. 

CLAUDIUS, B Vienne (a. 441), Vw.: Gian

da, 225. 
CRESCENTIA [Epit.], virgo, 100

10
. 

CRONOPIUS (Chronopius) [Epit.], B Peri

gueux, 63
9
, 70

47
, 122

157
, 141

286
, 143

301
, 

158
410

, 164
447

, 165
449


45

*.
4M

, 168
471

»
47

*, 
208

145
, 215, 236

11
,
12

, 238
20

»
 22

>
 24

, 241
36

, 
242

41
. 

CYPRIANA [Epit.], G.: Petrus, 57, 205. 

DARDANUS: Claudius Postumus DARDA

NUS, gall. Präf., Br.: Claudius *Lepidus, 
Vw.: Claudii, 53

186
, 73 f., 92

184
, 204 f., 

206, 223
237

, 224, 231
286

. 
DELPHIDIUS: Attius Tiro DELPHIDIUS, Rhe

tor, (Va.:) Attius »Patera, Vw.: Hedy

bia, 109
78

. 
DESIDERATUS, B Albi, (Vw.?: Salvius B 

Albi, Salvius u. Farn.), 112
100

. 
DESIDERIUS, B Cahors, Va.: Salvius, Br.: 

Rusticus B Cahors, Syagrius, (Vw.: Sal

vius, Desideratus BB Albi), 112 f., 129
204

. 
DESIDERIUS, B Vienne (c. 600), 122. 
DINAMIUS [Epit.], Patrizius d. Provence, 

So.: Evantius, En.: Dinamius, G.: Eu

cheria, 17», 55
143

» "5
, 56, 132

220
» 133

22
«, 

135
241

,147
330

. 
DINAMIUS, VW.: Aurelia(na)? (c. 600), 

DINAMIUS, Va.: Evantius, Gv.: Dinamius 
(Patrizius), 17

31
, 56. 

DOMITIANUS, B (Angers), 114
112

. 
DOMNINUS, B Vienne (6. Jh.), (Vw.: Fl. 

Lachanius?), 222 f., 226 f. 
DOROTHEUS: Silbius DOROTHEUS [Epit.] 

inluster, 133
22

«. 
DRAUCUS: FL Olbius Auxentius DRAUCUS, 

röm. Stadtpräfekt (a. 441), 135. 
DRYADIA, Gm.: Iulia »Dryadia, Urgm.: 

Aemilia HDryadia, 18
37

. 
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DRYADIA: Aemilia DRYADIA, Sw.: Aemilia 
-»-Aeonia, N.: Decimus Magnus -*Au-
sonius u. Iulia -^Dryadia, 1837, 1948. 

DRYADIA: Iulia DRYADIA, Tante: Aemilia 
-^Dryadia, En.: Dryadia, 1837. 

ECDICIUS, Va.: Ks. Avitus, 128199, 135245. 
ELIGIUS, B Noyon (7. Jh.), 129204. 
ELPIDIUS, B Lyon -"HELPIDIUS 
ENNODIUS: Magnus Felix ENNODIUS 

[Epit.], B Pavia, Vw.: Parthenius, Au-
relianus B, 2577, 64, 10018, 101, 104, 
122157,159, 134233, 144302, 147, 164447, 
179546, 208, 228, 236">12, 237, 23820, 
241 so, 38 24241. 

EPAEFANIUS [Epit.], 57154. 
EPARCHIUS, B Clermont, Farn.: Aviti-

Apollinares, 137256, 230280. 
EPIFANIUS, B Pavia, 104,145311. 
EUANTIA, gener: Hilarius presbyter, 56147. 
EUCHERIA [Epit.], G.: Dinamius (Patrizius 

d. Provence), 55143. 
EUCHERIUS, B Lyon, G.: Galla, So.: Salo-

nius B Genf, Veranus B Vence, Vw.: 
Priscus -*Valerianus, 81 f., 86147, 106, 
110, 113105, 117, 152, 196 f., 201106, 
202110, 208-210. 

EUFRASIA [Epit.], G.: Namatius B Vienne, 
55145, 57156, 228. 

EUFRONIUS, frater in Ile-Barbe ( = Euphro-
nius B Tours?), 111. 

EUGENDUS, Abt, 115118. 
EUGENIA [Epit.], nobilis, 55145,56147,57156, 

64», 133226. 
EUMENIUS, Rhetor (Autun, a. 298), 4265. 
EUMERIUS, B Angers (5. Jh.), 215181. 
EUMERIUS (Eumelius), B Nantes (a. 374), 

Vw.: Eumerius, Nonnechius BB Nantes, 
215. 

EUMERIUS (Eumelius) [Epit.], iudex, B 
Nantes, So.: Felix B Nantes, Vw.: Bur-
gundio, Nonnichius B Nantes, Nonne
chius u. Eumerius BB Nantes, Nunechius 
Präf., 63*, 7047, 122157, 135241, 137257, 
144802, 155381, 158409, 164447, 165450.452> 
16546*, 178540, 180555, 214 f., 236",1 2 , 
23 g20, 23, 24 24138» S 8 . 

EUPHRONIUS, B Autun (5. Jh.), Vw.: Gre
gor B Langres, Euphronius B Tours, 213. 

EUPHRONIUS, B Tours, Gv.: Gregor B 
Langres, Vw.: Gregor B Tours, Euphro
nius B Autun, 11191, 213. 

EUSTASIUS, B Marseille, 95. 
EUSTHENIA, G.: Nicetius patricius, On.: 

Gregor B Tours, 174519. 
EUTROPIUS, Farn.: Sabini, 21, 204129. 

EUTROPIUS [Epit.], B Orange, Vw.: Pa-
tiens, 611, 62, 65, 6620, 84, 94-98, 102, 
127 f., 140276, 172, 178541, 186, 205134, 
220 f., 234 f., 236n>12, 23820. 24. 

EVANTIUS, Va.: Dinamius (Patrizius d. Pro
vence), So.: Dinamius, 56. 

EVENTIUS [Epit.], consularis Viennensis, 
G.: Faustina, 53138, 56146, 10228, 136248, 
205135. 

EXOCIUS [Epit.], B Limoges, (Vw.: Ruricii 
BB Limoges?), 639, 122157, 140280, 143301, 
155881, 216, 23611, 23714, 23820, 24136> 38. 

EXUPERIUS, B Toulouse (5. Jh.), 197. 

FABII, 3514. 
FABIOLA, Farn.: Fabii, 2578, 3514, 85144. 
FAUSTINA, G.: Eventius consularis, 205135. 
FAUSTUS, B Riez, 25, 19675, 208148. 
FERREOLI, 22. 
FERREOLUS, Märtyrer, 9910. 
FERREOLUS: Tonantius FERREOLUS, gall. 

Präf., 207144. 
FERREOLUS, V W . : ApoUinaris B Valence, 

222227. 
FERREOLUS, B Limoges (a. 579), 216185. 
FELIX: Flavius Constantius FELIX, magi-

ster militum (a. 426), 75. 
FELIX, B Nantes, Va.: Eumerius B Nantes, 

N.: Burgundio, Vw.: Nonnichius B 
Nantes, 114112, 145 f., 214 f., 23823. 

FLORENTINA, Va.: Nunechius, 215181. 
FLORENTINUS, ex senatoribus, G.: Artemia, 

So.: Nicetius, Gundulfus, Vw.: Sacer-
dos B Lyon, (Florentinus B Macon), 
133224, 146 f., 151356, 153370, 173. 

FLORENTINUS [Epit.], Abt von Saint-Pier-
re Arles, 96208, 151358. 

FLORENTINUS, Muster, B Macon (Vw.: Ni
cetius B Lyon?), 173. 

FLORENTIUS, B Vienne (a. 374), 225247. 
FLORENTIUS, So.: Georgius Florentius 

-^Gregorius, B Tours, G.: Armentaria, 
1939. 

FLORENTIUS, B Orange (a. 517), 95199. 
FORTUNATUS: Venantius FORTUNATUS, 30, 

621, 63-65, 94196, 114112, 122157, 127, 
131,158, 214176, 217 f., 237. 

FRIGIA, G.: Brumachius, 56146. 
FUSCINA, Va.: Hesychius I. B Vienne, Br.: 

Avitus B Vienne, 222229. 

GALLA, G.: Eucherius B Lyon, So.: Salo-
nius B Genf, Veranus B Vence, 196 f. 

GALLUS [Epit.], B Aosta, 6518. 
GALLUS [Epit.], B Clermont, N.: Georgius 

Florentius -^Gregorius, B Tours, 639, 
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9910, 122157, 14380i, 155881, 1584", 
160418, 201107, 236">12, 23822, 24188. 

GAUDENTIUS, Br.: Palladius, 94197. 
GEORGIUS, En.: Georgius Florentius -*Gre-

gorius, B Tours, 1989. 
GERMANILLA, G.: Rusticus, So.: Germanus 

B Auxerre, 110. 
GERMANUS, Provinzstatthalter, B Auxerre, 

Va.: Rusticus, Mu.: Germanilla (splen-
didissimi patentes), 81 f., 95205, 97218, 
110, 120149, 128 f., 142289, 186, 19676, 
204128, 205184. 

GERMANUS, B Paris, 214180. 
GERONTIUS, General d. Constantinus III., 

7478. 
GRACCHEN, 28, 4690. 
GRATUS [Epit.], B Aosta, 622, 7051(?)> 

7475(?). 
GREGOR L, Papst, 122, 147880. 
GREGORIUS [Epit.], comes Autun, B Lang-

res, G.: Armentaria, So.: Tetricus B 
Langres, En.: Euphronius B Tours, Vw.: 
Georgius Florentius -^Gregorius, B 
Tours, Silvester, Euphronius B Autun 
(Br.?), 639, 6621, 96208, 9910,10542,155881, 
158, 178540, 205184, 208145, 213 f., 23611» 
23612, 2382°.24. 

GREGORIUS: Georgius Florentius GREGO
RIUS, B Tours, Va.: Florentius, Gv.: 
Georgius, Br.: Petrus, N.: Eusthenia, 
Vw.: Nicetius B Lyon, Gregorius B 
Langres, 19, 1989, 39, 99 f., 105, 114112, 
145 f., 152 f., 154878, 172, 174519, 177, 
182573, 213-215, 217. 

GUNDIOCUS, magister militum, bürg. Kg., 
226. 

GUNDOBAD, bürg. Kg., 104, 10538. 
GUNDULFUS, domesticus, dux, Br.: Nicetius 

BLyon, 152 88S, 173511. 
GUNDULFUS, vocatus episcopus Mäcon, 

173511. 
GUNTCHRAMM, fränk. Kg., 150, 167, 171, 

175525,176f. 

HEDYBIA, Vw.: Attius -"Patera, Attius 
Tiro -*Delphidius, 10976. 

HELLADIUS (Euladius), B Arles, 75, 196. 
(H)ELPIDIUS, B Lyon (5. Jh.), 621,63,125178. 
HERACLIUS, vir illustrissimus (c. 500), 

10588. 
HERCHENEFREDA, G.: Salvius, So.: Desi-

derius, Rusticus, Syagrius, To.: Avita, 
Seiina, 112". 

HERMOGENIANUS (Namenbelege), 216187. 
(H)ERMOGENIANUS, B Limoges (4./5. Jh.), 

216. 

HEROS, B Arles, 622, 7159, 72**, 74 f., 78, 
195. 

HESPERIUS: Decimius Hilarianus HESPE
RIUS, Va.: Decimus Magnus -*Ausonius, 
So.: Hesperius, 1942, 21« 

HESPERIUS, Va.: Decimius Hilarianus 
-^Hesperius, 1942. 

HESYCHIUS (Hesicius, Isicius), Namenbe
lege, 228268. 

(H)ESICI, BB Poitiers, 2282«8. 
HESICIUS II. [Epit.], quaestor, B Vienne, 

Sw.: Marcella, Vw.: Avitus B Vienne, 
Aviti-Apollinares-Claudii, 64 f., 134288, 
137256, 14128*, 143801, 178540, 179548, 
180558, 227 f., 230, 236u , 23718, 23828»24, 
24241. 

HESYCHIUS (Hesicius) L, B Vienne, So.: 
Avitus B Vienne, Apollinaris B Valence, 
To.: Fuscina, Vw.: Aviti-Apollinares-
Claudii, 10329, 137256, 222, 228. 

HESYCHIUS, B Grenoble (6. Jh.), 228268. 
HESYCHIUS, B Grenoble (7. Jh.), 228288. 
HIERONYMUS, 25, 28, 30, 3514, 4367, 46M, 

53186, 7475, 85144, 109, 197 f. 
HILARIA: Aemilia HILARIA, Br.: Aemilius 

Magnus -*Arborius, Sw.: Aemilia-*\Aeo-
nia, N.: Decimus Magnus -*Ausonius, 
1886. 87, 1942» 4Ö, 2161. 

HILARIUS, B Poitiers, 6829, 119 f., 145811, 
192, 194, 211, 23929. 

HILARIUS [Epit.], B Arles, Vw.: Honora
tus B Arles, 3514, 611, 62, 65, 6620, 67, 
7159, 7282, 73-97, 101, 10227, 108, 115, 
116128, 118188, 121,127,140272,143297»801, 
145 f., 150, 152, 164, 168 f., 171, 186, 
190, 19558, 19675,™, 197, 19890, 199 f., 
201108, 202, 205184, 208 f., 226, 234 f., 
23611, 23718, 244. 

HILARIUS, Papst, 95199, 226. 
HILARIUS, Präf. (Gallien?, a. 396), 7691. 
HILARIUS, röm. Präf. (a. 408), 7691. 
HILARIUS [Epit.], presbyter, gener der 

Euantia, 56147,180555. 
HONORATUS, B Arles, Br.: Venantius, Vw.: 

Hilarius B Arles, 25, 7159, 7262, 75-78, 
90 f., 95208, 127, 132217, 142289, 145, 186, 
196, 19779, 2011M, 244. 

HONORATUS, B Marseille, 3514, 77, 85144, 
86147. 

HONORATUS, gail. Präf. (a. 355/7), 76M. 
HONORIUS, Ks., 73, 75. 
HYMETIUS: Iulius Festus HYMETIUS, 6940, 

128199. 

IACOBUS, B Tarentaise, 19675. 
IAMLYCHUS [Epit.], B Chalon-s.-S., 62*. 
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INGENUUS, B Arles, 71, 73, 7475. 
INNOCENCIUS, En.: Innocencius, 1731. 
INNOCENCIUS, GV. : Innocencius, 17SI. 
INNODIUS: (Felix) INNODIUS [Epit.], pa

triae, 55145, 58159, 135241, 205. 
IOHANNES, Va.: Iulianus, 56147. 
IOVINIANUS, Mönch (Abt?) v. Hyeres, 

19672. 
IOVINUS: Flavius IOVINUS [Epit.], Konsul, 

50, 54140, 55148, 144805, 159416, 204, 
2413*. 

IOVINUS, gall. Ks., 73, 7473. 
IOVINUS, Patrizius (der Provence), 941M. 
ISIDOR [Epit.], B Sevilla, Br.: Leander, 

B Sevilla, 23717. 
IULIANUS, -^KAMENIUS. 
IULIANUS, B (6. Jh.), 193, 200. 
IULIANUS, B Vienne (6. Jh.), Vw.: Iulius 

-*Avitus (?), 222. 
IULIANUS [Epit.], So.: Iohannes, 56147, 

57154. 
IULIANUS, KS., 4152, 50, 72". 
IULIANUS, Märtyrer, 9910. 
IULIANUS: Severus Censor IULIANUS, G.: 

Pomponia ~*Urbica, So.: Thalassius, 
En.: Censorius Magnus -»-Ausonius, 20, 
2161. 

IUSTINUS, Br.: Sacerdos, patruus: Victorius 
(5. Jh.), 146«». 

IUSTUS [Epit.], B Lyon (4. Jh.), 621, 125, 
152,173. 

IUSTUS, B Mäcon (4. Jh.), 173. 
IUSTUS, B Orange (a. 451), 95199. 

KAMENIUS: Alfenius Ceionius Iulianus 
signo KAMENIUS [Epit.], Fam. Caeionii, 
47, 5614«, 203. 

LACHANIUS: Claudius LACHANIUS, röm. 
Präf., consularis Tusciae et Umbriae, 
So.: Rutilius Claudius -*Namati(an)us, 
V w . : C W « , 2 2 4 , 2 3 1 2 8 6 . 

LACHANIUS: Flavius LACHANIUS (Laco-
nius), v. c. (vir consularisf), Vw.: Clau
dio 223 f., 226. 

L A U [ . . . ] [Epit.], 155883, 157398, 160417. 
LAZARUS [Epit.], B Aix, 62*, 747«»79, 195. 
LEANDER [Epit.], B Sevilla, Br.: Isidor B 

Sevilla, 23717. 
LEO I., Papst, 79-84, 92. 
LEOBINUS, B Chartres, 111. 
LEONTII, 218 f. 
LEONTIUS (Namenbelege), 218200. 
LEONTIUS, B Arles (5. Jh.), Vw.: Ruricius 

I. B Limoges, 218200,201,226. 

LEONTIUS I. [Epit.], B Bordeaux, Vw.: 
Leontius II. B Bordeaux, Amelius B 
Bordeaux (?Va.), Theudosius, Pontii 
-»Paulim, 63», 122157, 133226, 134238, 
141286, 144802, 155881, 156387, 158409.411, 
164447, 165453,454,45«, 168471»475, 169, 
170486,180558,217-220,23611,12,23823,24. 

LEONTIUS II. [Epit.], B Bordeaux, G.:Pla-
cidina, Vw.: Amelius, Leontius BB Bor
deaux, Pontii -* Paulini, 639, 131214, 
144302, 155381, 164447, 165449>452, 180558, 
217-220, 23611*12, 23820,22-24, 24188»88. 

LEONTIUS, BB Coutances, 218200. 
LEONTIUS, B Eauze (6. Jh.), 218200. 
LEONTIUS, B Fr£jus, Br.: Castor B Apt, 

196, 218200. 
LEONTIUS, B Metz (5. Jh.?), 218200. 
LEONTIUS, B Orleans (6. Jh.), 218200. 
LEONTIUS, B Saintes (7. Jh.), 218200. 
LEONTIUS, B Sens (4. Jh.), 218200. 
LEONTIUS, B Trier (5. Jh.), 218200. 
LEONTIUS, Mönch (Abt?) Hyeres, 19672. 
LEONTIUS: Pontius LEONTIUS, SO.: (Pon

tius) Paulinus, Vw.: Pontii -*Paulini, 
Leontii, 219 f. 

LEPIDUS: Claudius LEPIDUS, Br.: Claudius 
Postumus -^Dardanus, Vw.: Claudio 
224. 

LEUDEGHISILUS, duxt 182. 
LEUDAST, comes, 182578. 
LIBERIUS [Epit.], Papst, 96208, 123165. 
LIBERIUS, [Epit.], gall. Präf. (a. 529), 55143, 

56146, 156394, 229. 
LICERIUS, Referendar, B Arles, 150. 
LICONCIUS, B Lyon (6. Jh.), 130, 218200. 
LUCIANUS [Epit.], B Viviers, 61*, 62,100", 

141286. 
LUPICINUS, Abt, 115118. 
LUPICINUS, B Angoul^me (6. Jh.), 225250. 
LUPICINUS, B Lyon (5. Jh.), 101, 106, 

113105,225250. 
LUPICINUS, BB Poitiers, 225250. 
LUPICINUS, B Vienne (== Claudius -*Lupi-

cinus), 224 f. 
LUPICINUS: Claudius LUPICINUS, consula

ris Maximae Senoniae, B Vienne (?), 
Vw.: Claudio 128198, 224 f. 

LUPUS, B Lyon (6. Jh.), 114, 130. 
LUPUS, B Troyes (5. Jh.), 621,110,196™ 

MACTICHILDUS, inluster patronus (7. Jh.), 
128194. 

MAGNUS, gall. Präf., Vw.: Ks. Avitus, 
23128«. 

MAMERTINUS, gall. Rhetor, So. (En. ?): 
Claudius -^"Mamertinus, 226256. 
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MAMERTINUS : Claudius MAMERTINUS, Kon

sul (a. 362), Va. (Gv. ?): Mamertinus, 
gall. Rhetor, Vw.: Claudi, 226

25
«. 

MAMERTUS, B Vienne, Br.: Claudianus 
►Mamertus, Vw.: Claudii, spiritalis pa

ter d. Avitus B Vienne, 221
220

, 222, 
225 f., 241

40
. 

MAMERTUS: Claudianus MAMERTUS [Epit.], 
Br.: Mamertus B Vienne, Vw.: Claudii, 
120, 226, 241

40
. 

MARCELLA, Br.: Hesicius II. B Vienne, 227, 
238

23
. 

MARCELLUS, gall. Präf., 83,109
72

. 
MARCELLUS, B Die, Br.: Petronius B Die, 

226
254

. 
MARCIANUS, B Arles (4. Jh.), 74

75
. 

MARIUS [Epit.], B Avenches, 64, 69
44

, 
117

128
, 118

188
, 131

215
, 133

228
, 144

302
, 

155
881

, 158
409

, 164
447

, 165
449

>
 455

>
 4M

, 169, 
170

488
, 180

558
, 208

145
, 236

11
*

12
, 238

20
, 

242
41

. 
MARTINUS, B Lyon (4. Jh.), 125

173
. 

MARTINUS, B Tours, 23, 27, 69
46

, 70
51

,71
59

, 
74, 88

182
, 91, 97

215
, 109 f., 124

188
>

171
, 

141
287

, 142
289

, 192,194,211. 
MAURA: Aemilia Corinthia MAURA, SO.: 

Aemilius Magnus *■ Arborius, To.: Aemi

lia Hilaria, 18
38

, 19
48

. 
MAXIMUS: Magnus MAXIMUS, Ks., 73, 225. 
MAXIMUS, B Riez (5. Jh.), 25, 196

78
. 

MAXIMUS: Flavius MAXIMUS, Konsul (a. 
523), Farn.: Anicii, 220

n
«. 

MINERvius, Mönch (Abt?) v. Hy£res, 196
72

. 
MONULFUS, B Tongern, 63. 

(N)[Epit.],55
145

,56
148

>
149

. 
NAMATI(AN)US: Rutilius Claudius NAMA

TI(AN)US, röm. Präf., Va.: Claudius 
Lachanius, Vw.: Claudii, 224, 230

280
, 

23l
288

. 
NAMATIUS, B Angouleme (7. Jh.), 230

280
. 

NAMATIUS, B Clermont (5. Jh.), 230
280

. 
NAMATIUS, B Orleans (6. Jh.), 230

280
. 

NAMATIUS, diaconus von Vienne (a. 442), 
Vw.: Claudii (?), 225, 230

280
. 

NAMATIUS, Grundbesitzer von Saintes 
(5. Jh.), 230

288
. 

NAMATIUS [Epit.], patricius, B Vienne, G.: 
Eufrasia, Vw.: Claudii, 64 f., 70

47
, 122, 

135
241

, 141
288

, 143
801

, 158, 164
447

, 
165451,45!U456) 168

4T1
,
475

, 178
540

, 179
548

»
550

, 
180

558
, 208

145
, 226, 227

284
, 228230, 

236
11

»
12

, 238
24

. 
NAMATIUS, vir inlustris (a. 529) (=*= Na

matius B Vienne?), 229, 230
280

. 

NAMATIUS, vornehmer Laie (Auvergne, 
5. Jh.), 230

280
. 

NICASIA, G.: Orientius, 56
140

. 
NICETIUS (Namenbelege), 173 f. 
NICETIUS, B Auch (6. Jh.), 174. 
NICETIUS [Epit.], B Lyon, Va.: Floren

tinus, Mu.: Artemia, Br.: Gundulfus, 
On.: Sacerdos B Lyon, Vw.: Georgius 
Florentius *Gregorius, B Tours, 64

9
, 

70
47

, 98101, 111 f., 118
184

, 125 f., 130 f., 
134, 136, 143

801
, 146 f., 148

882
»

834
, 152

177, 180
558

, 182 f., 212, 236» 237
18

, 
238

22
»

28
,242

41
. 

NICETIUS, B Macon (4. Jh.), 173. 
NICETIUS, B Trier (6. Jh.), 171,174. 
NICETIUS: Flavius NICETIUS, clarissimus 

(a. 449), 173. 
NICETIUS, comes, B Dax, Br.: Rusticus B 

Aire, 111,174. 
NICETIUS comes, dux, patricius, G.: Eusthe

nia (N. d. *Gregorius, B Tours), 174. 
NICETIUS, praefectus annonae (a. 385), 

173. 
NICETIUS, VW.: Avitus (5. Jh.), 174. 
NONNECHIUS, B Nantes (5. Jh.), 214 f. 
NONNICHIUS, vir inlustris, B Nantes, Vw.: 

Felix, Eumerius, Eumerius, Nonnechius, 
alle BB Nantes, 146

81
«, 214 f. 

NUNECHIUS [Epit.], To.: Florentina (um 
400), 215

181
. 

NUNECHIUS, gall. (?) Präf. (a. 350), 215
181

. 
NUNNICHIUS, comes Limoges (6. Jh.), 

215
181

. 
NYMFIUS [Epit.], princeps (5. Jh.), G.: 

Serena, 55 f., 57
154

, 88
181

, 128
198

, 141
28

*, 
156

894
. 

OLYBRIUS: Q. Clodius Hermogenianus 
OLYBRIUS, consularis Campaniae, Va.: 
Clodius Celsinus ~>*Adelphius, Vw.: 
Anicii, 216

187
>

m
, 219. 

OLYBRIUS: Anicius Hermogenianus OLY

BRIUS, Va.: Sextus Claudius Petronius 
*Probus, Mu.: Anicia Faltonia HProba, 
21, 216

187
. 

OPILIO: Fl. Venantius OPILIO, Konsul, 
(a. 453), 76

91
. 

ORIENTIUS [Epit.], G.: Nicasia, 56
148

, 
134

282
,157

398
. 

OSIUS [Epit.], patricius (Mailand, um 
400), 133

228
, 156

892
. 

PALLADIORUM stirps, 107. 
PALLADIUS, Br.: Gaudentius, 94

197
. 

PANTAGATUS [Epit.], Patrizius (f 515), 
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55
14

M
45

, 57
153

, 158
407

, 181
588

, 206 f., 
229, 241

38
. 

PANTAGATUS [Epit.], quaestor, B Vienne, 
64 f., 70

47
, 122, 133

223
,
227

, 134
233

, 135, 
137

257
, 143

801
, 155

381
, 164

447
, 165 f., 

168
475

, 178
540

, 179
548

, 205
133

, 208
145

, 227, 
229f.,236»,

12
,238

22
>

24
. 

PANTAGATUS, vir inlustris (a. 529), 229. 
PAPIANILLA, Va.: Avitus Ks., G.: Apolli

naris ^Sidonius, 222. 
PARTHENIUS (patricius), Vw., Apollinaris 

B Valence, On.: Ks. Avitus, Gv.: Ruri

cius I. B Limoges, 222
227

, 230. 
PARTHENIUS, V W . : Ennodius B Pavia, 

230
283

. 
PASCASIUS [Epit.], presbyter von Viviers, 

56
149

, 142, 155
383

. 
PASCENTIUS, B (Poitiers, 6. Jh.), 114

112
. 

PATERA: Attius PATERA, SO.: Attius Tiro 
Delphidius, Vw.: Hedybia, 109

76
. 

PATIENS, B Lyon (5. Jh.), 12, 101, 106, 
113

105
, 114

112
, 117, 128

199
, 225. 

PATIENS, V W . : Eutropius B Orange, 128
199

. 
PATROCLUS, B Arles (5. Jh.), 71

59
, 72

62
, 

75, 78. 
PAULA, Fam.: Fabii, Scipiones, 25

78
, 28, 

46", 85
144

, 90
173

. 
PAULINA: Aconia Fabia PAULINA [Epit.], 

G.: Vettius Agorius *Praetextatus, 46. 
PAULINI: Pontii PAULINI, 219 f. 
PAULINUS: Anicius PAULINUS, Prokonsul 

von Kampanien, Vw.: Anicii, 219. 
PAULINUS (B Chur), On.: Valentianus 

B Chur, 237
14

, 238
23

. 
PAULINUS, B Trier (4. Jh.), 109

78
. 

PAULINUS: Meropius Pontius PAULINUS, 
consularis Campaniae, B Nola, G.: The

rasia, Vw.: Pontii +Paulini, Anicii, 19
44

, 
28, 42

81
, 54, 89

165
, 202, 204, 209, 219 f. 

PAULINUS: (Pontius) PAULINUS, Va.: Pon

tius ^Leontius, Vw.: Pontii +Paulini, 
Leontii, 219 f. 

PERPETUUS, B Tours (5. Jh.), 62
1
, 124

171
. 

PETRONII, 20 f. 
PETRONIUS, B Die, Br.: Marcellus B Die, 

226
254

. 
PETRUS [Epit.], G.: Cypriana, 56

146
, 57, 

205. 
PETRUS, diaconus, Br.: Georgius Florentius 

►Gregorius, B Tours, 214
174

. 
PIPPIN d. M„ 36

18
. 

PLACIDIA: Galla PLACIDIA, G.: Constan

tius, 75
M

. 
PLACIDINA, G.: Leontius IL B Bordeaux, 

Ururgr.: Avitus Ks., Va.: Arcadius, 217, 
221*

25
, 238

28
. 

PLACIDUS, patricws, So.: Sapaudus B Ar

les, 150. 
POMERIUS: Iulianus POMERIUS, Rhetor 

(6. Jh.), 193, 199 f. 
PRAEIECTUS, B Ciermont (7. Jh.), 129

204
. 

PRAETEXATUS: Vettius Agorius PRAETEX

TATUS [Epit.], G.: Aconia Fabia »"Pau

lina, 42
62

, 46 f., 56
148

, 85
143

, 94, 133
228

, 
203, 211

182
. 

PRISCUS (Namenbelege), 212
165

. 
PRISCUS [Epit.], domesticus, B Lyon, G.: 

Susanna, 70
47

, 98101, 126,130 f., 152 f., 
171 f., 175180, 181

588
, 182, 212, 

236
11

,
12

, 238
24

, 242. 
PROBA, Dichterin, 42

61
. 

PROBA: Anicia Faltonia PROBA, G.: Sex

tus Claudius Petronius *Probus, 20 f., 
48

102
. 

PROBA: Anicia PROBA, Va.: Sextus Clau

dius Petronius *Probus, 21. 
PROBIANUS: Petronius PROBIANUS, Konsul 

(322), En.: Sextus Claudius Petronius 
►Probus, 21. 

PROBINUS: Petronius PROBINUS, Konsul 
(341), So.: Sextus Claudius Petronius 
►Probus, 21. 

PROBINUS: Anicius PROBINUS, Va.: Sextus 
Claudius Petronius ^Probus, 21. 

PROBUS: Anicius Petronius PROBUS [Epit.], 
Konsul (406), Va.: Sextus Claudius Pe

tronius ►Probus, 21, 49, 54
143

. 
PROBUS: Sextus Claudius Petronius PRO

BUS [Epit.], Konsul, gall. Praf., G.: 
Anicia Faltonia ►Proba, So.: Anicius 
Hermogenianus ►Olybrius, Anicius 
►Probinus, Anicius Petronius *Probus, 
To.: Anicia *Proba, 20 f., 42

81
, 4749, 

53, 54
140

>
143

, 88
159

, 123
187

, 133
228

, 208 f., 
217. 

PROCULUS, B Marseille (5. Jh.), 109
75

, 195, 
197, 198

84
. 

PROCULUS, röm. Präf. (a. 351), 181
585

. 

RUSTICA (epigr. Namenbelege), 108
80

, 
108

81
»

83
»

85
. 

RUSTICI, 105
43

,107. 
RUSTICULA (epigr. Namenbelege), 108

80
»

83
. 

RUSTICUS (epigr. Namenbelege), 108 f., 
108

80
109

72
. 

REMIGIUS, B Reims, 145,150,166. 
ROMANUS, Abt v. Condate, 82, 115

118
. 

RURICII, Farn., 147, 215220. 
RURICII [Epit.], BB Limoges, 63

9
, 64

15
, 

131
214

, 158
411

, 164
447

, 165
458

, 168
471

.
475

, 
208, 215220, 236",

1 2
, 238

22
,*

4
, 241

88
. 
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RURICIUS (L), B Limoges, So.: Aurelianus, 
Leontius (u. a.), Br.: Leontius, En.: Ru
ricius (IL)> B Limoges, Vw.: Leontius 
B Arles, Anicii, 2577, 110 f., 208148, 216, 
218201, 228. 

RURICIUS (IL), B Limoges, Gv.: Ruricius 
I. B Limoges, Vw.: Anicii, ~+Ruricii 
BB Limoges. 

RUSTICUS, B Aire, Br.: Nicetius comes, 
B D a x ( 6 . Jh.), 111, 174. 

RUSTICUS, B Cahors, Va.: Salvius, Br.: 
Desiderius B Cahors, Syagrius, Sw.: 
Avita, Selina, 112 f., 129204. 

RUSTICUS, B Clermont (5. Jh.), 110. 
RUSTICUS, B Genf (6. Jh.), 111. 
RUSTICUS, B Limoges (7. Jh.), l l l 8 8 , 

216185. 
RUSTICUS, B Nevers (6. Jh.), 111. 
RUSTICUS, B Trier (6. Jh.), 111. 
RUSTICUS, B Viviers (6. Jh.), 111. 
RUSTICUS, Bürger von Tours (4. Jh.), 109 f. 
RUSTICUS: Decimius RUSTICUS, gall. Präf. 

(a. 410), En.: Aquilinus, Uren.: Rusti
cus B Lyon, 1944, 7478, 105 f. 

RUSTICUS [Epit.], (comes) Lyon, B Lyon, 
Br.: Viventiolus B Lyon, 7047, 98-113, 
115, 117 f., 130, 133223, 135, 144802, 147, 
148334, 152 f., 168475, 176, 178540, 179, 
205134, 207, 212, 236", 23713, 23824. 

RUSTICUS, frater in Ile-Barbe (6. Jh.), (zus. 
mit Eufronius), 111. 

RUSTICUS, G.: Artemia (a. 411/12), 109. 
RUSTICUS, inlustris (5. Jh.), 110. 
RUSTICUS, monachus, B Narbonne (5. Jh.), 

Va.: B Bonosus, On.: B Arator, 57155, 
83132, 108 f., 197 f. 

RUSTICUS, presbyter von Limoges, Va.: 
Taurentius (c. 500), 110 f. 

RUSTICUS, presbyter (Lyon, 5. Jh.), 110. 
RUSTICUS, presbyter (Troyes?), Sw.: N. 

clarissima (5. Jh.), 110. 
RUSTICUS: Sextius Julianus RUSTICUS 

(4. Jh.), 1944. 
RUSTICUS, splendidissimus, G.: Germaniila, 

So.: Germanus B Auxerre (5. Jh.), 110. 

SABINA: Attusia Lucana SABINA, G.: De-
cimus Magnus -^Ausonius, 3515. 

SABINI, 21,107. 
SABINIANI, 107. 
SACERDOS (epigr. Namenbelege), 146819. 
SACERDOS, B Limoges (7. Jh.), 146319. 
SACERDOS, Br.: Iustinus, patruus: Victorius 

(5. Jh.), 146819. 
SACERDOS [Epit.], patricius, B Lyon, So.: 

Aurelianus B Arles, N.: Nicetius B Lyon, 

Farn.: 146 f.; 65,98^-101,10330,118138»tu 

130-153, 158410, 168472, 169477, 172, 176, 
178540, 212, 228, 23611»12, 23822-24, 242. 

SACERDOS, presbyter, Lincoln (a. 314), 
146319. 

SALONIUS, B Genf, Va.: Eucherius B Lyon, 
Mu.: Galla, Br.: Veranus B Vence, 
19675, 197. 

SALVIANUS, presbyter (Marseille), 53184, 
19674, 209. 

SALVIUS, G.: Herchenefreda, So.: Rusti
cus, Desiderius BB Cahors, Syagrius 
comes Albi, To.: Avita, Selina, (Va.: 
Salvius BAlbi), 112 f. 

SALVIUS, B Albi (So.: Salvius, En.: Rusti
cus, Desiderius, Syagrius, Vw.: Deside-
ratus BAlbi), 112100. 

SAPAUDUS, SW.: Rustica, Rusticula, 108M. 
SAPAUDUS, B Arles (6. Jh.), Va.: Placidus 

patricius, 150. 
SATURNINUS, B Arles (4. Jh.), 72, 7475. 
SATYRUS, Br.: Ambrosius B Mailand, 24 f. 
SAVINUS, B Arles (?), 7475. 
SCIPIONES, 28, 29102*, 33-40, 41, 4690. 
SECUNDUS (5. Jh.), On.: Apollinaris -"Si-

donius, Urgv.: Apollinaris (gall. Präf.), 
51 f. 

SECUNDUS: L. Turcius SECUNDUS (4. Jh.), 
4372, 203120. 

SELINA, Va.: Salvius, Mu.: Herchenefreda, 
112". 

SENATOR, B Lyon (5. Jh.), 125178. 
SERENA, G.: Nymfius (5. Jh.), 56. 
SERVATIUS [Epit.], B Tongern, 621, 63. 
SEVERINUS, von Noricum (Fl. Severinus, 

Konsul 461), 186. 
SEVERUS: Sulpicius SEVERUS, 27 f., 88162, 

90169, 92184, 93, 124168, 141287. 
SIDONIUS: Gaius Sollius Apollinaris SIDO-

NIUS [Epit.], patricius, B Clermont, G.: 
Papianilla, So.: Apollinaris B Clermont, 
To.: Alcima, Farn.: Aviti-Apollinares, 
19, 21, 51-53, 611, 63, 7478, 97 f., 104-
106, 110, 120, 122157, 127187, 135245, 
137256,257, 14128*, 144802, 146319, 155881, 
16142*, 173, 178540, 179548, 203122, 204129, 
207, 209, 213173, 219, 221 f., 226, 228, 
230280, 231288, 235, 236">12, 23822,24, 
24188,« 

SIGISMUND, bürg. Kg., 114. 
SIGOALDUS, comes (6. Jh.), 167489. 
SILVESTER [Epit.], B Besancon, 6518, 145. 
SILVESTER, V W . : Gregor B Langres (6. Jh.), 

214. 
SILVIA [Epit.], 55145, 56149, 649, 6517, 

133227. 

275 



SIMPLICIUS, B Vienne (a. 398), 225247. 
SIMPLICIUS, comes, vir spectabilis, B Bour-

ges (a. 471), 10542. 
STEPHANIA, SO.: Rusticus, 10863. 
STEPHANUS, B Lyon (6. Jh.), 113, 114112, 

117. 
STEPHANUS, bürg. Großer (a. 518), 171. 
SUSANNA, G.: Priscus B Lyon, 177. 
SYAGRII, 22. 
SYAGRIUS, comes Albi, Patrizius, Va.: Sal-

vius, Br.: Rusticus, Desiderius BB Ca-
hors, 112 f. 

SYAGRIUS: FL Afranius SYAGRIUS, Konsul 
(a. 381), Vw.: Syagrii, 113103. 

TALISIUS: Attusius Lucanus TALISIUS, TO.: 
Attusia Lucana -»-Sabina (G.: Decimus 
Magnus -*Ausonius), 3515. 

TAURENTIUS, vornehmer Laie, So.: Rusti
cus presbyter (Limoges, 5. Jh.), 111. 

TETRICUS [Epit.], B Langres, Va.: Grego-
rius B Langres, Mu.: Armentaria, Vw.: 
Silvester, Georgius Florentius ~**Grego-
rius, Euphronius BB Tours, Euphronius 
B Autun, Armentarius B Langres, 639, 
127, 131214, 14128«, 154378, 15538t, 164447, 
165449» «*, 213 f., 236». 12, 23820. 

THALASSIUS, SO. : Censorius Magnus -*Au-
sonius, Va.: Severus Censor -*Iulianus, 
Mu.: Pomponia -^Urbica, 2049. 

THEODERICH, got. Kg., 104, 24033. 
THEODORUS, Mönch (Abt?) Hyeres, B 

Frejus (5. Jh.), 19672. 
THEODOSIUS L, KS., 2476. 
THEODOSIUS IL, Ks., 75m

y 80. 
THERASIA, G.: Meropius Pontius -"Pau-

linus, B Nola, 204. 
THEUDEBERT L, fränk. Kg., 147, 149 f., 

167,171. 
THEUDECHILDA [Epit.], regina, 55145,57155. 
THEUDOSIUS, V W . : Leontius I. B Bordeaux, 

217195, 218202, 23823. 
TRAIANUS: Praetextatus Saluentius Vere-

cundus TRAIANUS [Epit.], röm. Präf. 
(f533), 54143, 1815M. 

TURIBIUS [Epit.], B Le Mans (5. Jh.), 622. 

ULTROGOTHA (Vulthrogotho), Kgin., G.: 
ChildebertL, 151. 

URBICA: Pomponia URBICA, G.: Severus 
Censor -»-Iulianus, So.: Thalassius, 3515. 

VALENTIANUS [Epit.], B Chur, N.: Pau-
linus (B Chur), 10016, 158419, 165453, 
23611, 23714, 23823. 

VALENTINIANUS L, KS., 50, 7261. 
VALENTINIANUS IL, Ks., 2476, 73. 
VALENTINIANUS III., Ks., 80, 10646, 109. 
VALERIANUS, B Cimiez (5. Jh.), 19675. 
VALERIANUS: Priscus VALERIANUS, gall. 

Präf. (455/6), Vw.: Eucherius B Lyon, 
Ks. Avitus, 86147, 106, 208 f., 231286. 

VALERIUS: Dalmatius VALERIUS, patronus 
der Lugdunensis tertia (c. 400), 128193. 

VENANTII, 7691. 
VENANTIUS, Br.: Honoratus B Arles, 7691. 
VENERIUS, B Marseille (5. Jh.), 10972, 198. 
VERANUS, abbas (B Lyon?), 113105. 
VERANUS, B Vence, Va.: Eucherius B Lyon, 

Mu.: Galla, Br.: Salonius B Genf, 113105, 
19675, 197. 

VERUS, B Orange (c. 500), 95199. 
VETTIUS, vir illustris (Auvergne, 5. Jh.), 

207. 
VICTORIANUS [Epit.], abbas (6. Jh.), 

180555. 
VICTORIUS [Epit.], Abt v. Asana, 6620. 
VICTORIUS, patruus d. Sacerdos u. d. Iusti-

nus (5. Jh.), 146319. 
VICTURIUS [Epit.], B Le Mans (5. Jh.), 

622. 
VIGILIUS, Papst, 146318, 148 f. 
VILIARIC [Epit.], pater pauperorum, 57154. 
VINCENTIUS, von LeVins (5. Jh.), 19674. 
VINCENTIUS, Heiliger, 206, 206138. 
VIVENTIOLUS (Namenbelege), 121158. 
VIVENTIOLUS [Epit.], B Lyon, Br.: Rusti

cus B Lyon, 6944, 98-101, 113-127, 130, 
137258, 148334, 171, 177534, 212, 236", 
23713, 23822. 

VIVENTIUS, B, Verfasser der VCaesarii 
(B Arles), 6. Jh., 12115*. 

VIVENTIUS, B Grenoble (5. Jh.), 121*56. 
VIVENTIUS, B Lyon (7. Jh.), 121156. 
VIVENTIUS, B Reims (4./5. Jh.), 1211M. 
VIVENTIUS, diaconus (Clermont), 6. Jh., 

121156. 
VIVENTIUS diaconus (Vienne), a. 516, 

121158. 
VIVENTIUS, presbyter (Lyon), 12115*. 

WILITHRUDA [Epit.], 30. 

ZOSIMUS, Papst, 7479, 75, 791M. 
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SACHREGISTER 

abstinentia, abstinens, 44
75

, 57, 84
189

, 96
2M

, 
191, 205

135
, 207

140
. 

Adel, Aristokratie (Definition), 41
52

. 
aequitas, aequus, 44, 160

418
, 171

492
, 181

565
. 

affectus (bei Herrschaftsausübung, vgl. 
auch +amor), 129, 142

287
>

289
, 150

352
. 

amor (bei Herrschaftsausübung, vgl. auch 
»affectus, »Caritas), 37

27
, 45

82
, 50

115
, 

76
94

, 144
802

, 154158, 160
418

, 180
558

, 
191. 

aptus, 160 f. 
Arbeit (körperliche, vgl. ^Askese), 84

1SÖ
, 

90 f., 93, 96
20

«, 169 f., 198. 
Askese (vgl. *■ Arbeit, »contemptus mun

dit »conversio, ^Tugenden, Tugenden 
von Bischöfen), 44

78
, 57

153
, 27, 6668, 

76, 79, 84, 8994, 96, 109
75

, 129
20S

, 
152 f., 162, 164, 168172, 185211, 
245 f.; Askese im Personenlob: 13, 43

72
, 

46
90

, 8497, 102
27

, 115
115

, 152, 234 f. 

benignissimus, 45
49

. 
benignitas, 37, 39, 57

152
, 90

169
, 134, 160

417
, 

166
460

. 
benignus, 37» 57

154
, 160, 164

447
. 

benivola dispositio, 45
79

. 
benivolentia, 44

79
. 

Biidungsgeschichte, 40, 4244, 47, 49, 58, 
67 f., 72, 110, 118122, 192197, 204, 
209, 239 f. 

Bischöfe (vgl. ^Heiligenbiographie, Bi
schofsbiographie, *Bischofsepitaphien, 
^Tugenden, T. von Bischöfen) 

 Soziale Herkunft: 72, 74
78

, 76, 82, 95, 
105 f., 110 f., 117, 129

204
, 135, 142, 

146 ff., 150, 176, 178 f., 194, 208
145

»
149

, 
211232, 236 f., 243246. 

 Bischofsfamilien: 76, 109, 112, 112
100

, 
117 f., 137, 145 f., 146 ff., 152, 173 f., 
174

519
, 196 f., 211232, 237

14
>*

7
, 243 f. 

 Bischofsamt nach Karriere im Staats
amt: 79, 81

121
, 95, 101106, 111, 120, 

128, 131135, 148, 150, 158, 166, 171 f., 
174, 176, 178 f., 205

188
»

184
, 212214, 

219, 222, 225230, 238, 244. 
 Bischof als Träger politischer Macht 

(Bischof u. staatliche Gewalt): 74 ff., 

7784, 146152,171 f., 177, 182 f., 186
5
, 

213
178

, 216
186

, 217, 225 f., 244. 
 Bischofswahl und nachfolge: 69 f., 72, 

74, 7678, 81, 95
205

, 115118, 145 f., 
148, 175177, 213215, 220 f., 231; 
Wahlalter: 77 f., 145 f. 

 Bischöfe asketischmonastischer Her
kunft und Haltung: 74 f., 77, 8494, 
96 f., 109

72
, 115 f., 121, 152 f., 168170, 

190200,201, 234 f. 
 Bischöfe als heilige Patrone und Wun

dertäter: 63
7
, 87

155
, 88, 96 f., 123129, 

153, 157, 172, 175, 185
8
, 186, 199, 241. 

 Bischöfe als Lehrer: 62
4
, 63«, 90 f., 

115
118

, 118120, 123
188

, 134, 142, 151, 
166 f., 169

479
, 194

58
, 197, 239 f. 

 Bischöfe als Bildungsträger: 64
14

, 68
29

, 
98

219
, 114

112
, 118122, 167, 17Q

488
, 

189 f., 197,209, 227, 239 f. 
 Bischöfe als Mahner (terror verbis): 80, 

105
88

, 122
157

, 128, 149 f., 163 ff., 165
455

, 
166 f., 170 f., 182

572
, 191

40
, 241. 

 Bischöfe als Fürsorger und Fürsprecher 
für die sozial Schwachen: 81

m
, 127129, 

155, 157, 162167, 199
98

, 237, 240 f.; 
Freikauf von Gefangenen: 104, 112

100
, 

199
98

, 223, 242
41

. 
 Bischöfe als Leiter von Gemeinde und 

Klerus (vgl. ^Tugenden, Väterlichkeit 
bei der Herrschaftsausübung): 68 f., 
76

94
, 116

121
, 154 f., 160, 161

421
, 154162, 

199
93

, 221
220

, 239241. 
 Bischöfe als Richter (episcopalis audien

tia): 79, 81, 128,161, 170,179183, 241. 
 Bischöfe als Verwalter des Kirchenver

mögens: 199 f., 241, 241
40

. 
 Bischöfe als Gründer und Schenker: 76, 

83
132

, 88
160

, 89, 94, 96
296

, 109, 142, 151, 
154, 154

875
, 162, 164166, 168

47
\ 169, 

196, 198
84

, 199
98

, 200, 202, 213, 219
898

, 
230

280
, 240 f. 

Bischofsbiographie, vgl. *Heiligenbiogra
phie. 

Bischofsepitaphien (Zum Bild des galli
schen Bischofs nach den Epitaphien vgl. 
233246; die metrischen Bischofsepita
phien sind zusammengestellt 236

u
; vgl. 
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auch »Epitaphien, *Lobschemata, 
»Trauer, »Tugenden, etc.) 

Altersangaben: 70, 144 f., 146, 227
264

, 
228

270
, 234. 

 Anbringung der Inschriften: 6567, 
84 f., 94, 136 f. 

 Anleihen bei der klassischen Dichtung 
und Philosophie: 67, 73, 86, 87, 140. 

 Anleihen bei christlichen Vorstellungen: 
67 f., 86, 134, 140

280
, 143 f. 

~ Anrufung verstorbener Bischöfe: 63
7
, 

118, 123
16

«, 127. 
 Apologie: 85

143
, 92 f. 

 Auftraggeber, Verfasser: 63, 64
15

, 70, 
92 f., 139, 171 f., 177, 217, 227, 237

14
, 

242; Venantius Fortunatus: 6365, 131, 
215, 217, 237. 

 Benutzung zeitgenössischer Quellen: 63
9
, 

92 f., 143. 
 Datierung (subscriptio): 62*, 100 f., 114, 

126, 130, 139, 228
270

. 
 Epitaphien nichtgallischer Bischöfe: 

6 4 i2, u 9 ^ 237. 
 erschlossene Epitaphien: 62

1
»

 2
, 63. 

 Fragmente: 61 f., 62
4
, 98 f. 

 Gattung (Bischofsepit.): 13, 68
188

, 233 ff. 
 Memento Mori: 140, 144. 
 Stilmittel: 131 (Asyndeton), 102 (The

seAntithese im Distichon). 
 Tituli (nichtmetrische Epitaphien): 62 f., 

65. 
 Überlieferung: 6166, 98101, 114, 

136 f., 138 f. 
bonitas, bonus, 26, 45

79
, 4 9

m
, 156

894
, 160, 

160
424

, 180
5
*

8
, 181

566
, 190. 

Caritas, carus, 90
169

, 115
119

, 149
889

, 150
852

, 
154, 155, 156

387
»

894
, 156

889
, 161, 162, 

168
478

, 170. 
castimonia, 153, 161

430
, 168. 

castitas, 169, 191. 
castus, 44

7
«, 68 f., 103

88
, 154, 168, 169, 

205««. 
censura, 44, 53, 105, 132, 133, 134, 135, 

171
4M

. 
dementia, 3740, 44, 159

412


414
, 161

480
, 

180, 240. 
clementissimus, 38, 149

889
. 

consilium, 98
219

, 128
199

, 132134, 167
468

, 
241

88
. 

contemptus mundi, 85, 86, 89, 93, 102
27

, 
168 f., 204, 209. 

continentes, 191. 
continentia, 39 f., 44, 53, 105, 157

899
, 191. 

conversi, 189, 193, 209. 

conversio, 50
120

, 53 f., 68
29

, 89
165

, 93 f., 95, 
104, 119

148
, 168

475
, 203205, 208

145
>

 148
, 

229, 232, 234 f., 245. 

dignitas, 15
18

, 36 f., 44
74

, 52
188

, 62
4
, 119, 

120
125

, 132
220

, 156, 183, 188, 207, 209, 
210

155
>

 156
, 220

216
, 222, 238. 

dignus, 48, 70
47

, 115
119

, 119
144

, 127, 139
289

, 
142

291
, 143

301
, 148

887
, 149

347
, 176

580
, 178, 

179
550

, 197, 210
155

, 222
230

. 
doctrina, 116, 119, 120

147
, 121

155
, 122

157
, 

123
163

, 134, 239
29

, 242. 
dogma, 132134, 139

269
, 142 f., 165

455
, 

169
479

, 239, 240
88

, 242. 
dulcedo, 158

409
, 160. 

dulcis, dulcissimus, 71
57

, 122
157

, 134, 
156

894
, 160

424
, 161

425
, 168, 242

41
. 

elemosinae, 89, 153, 154
375

, 166, 205
134

. 
elemosinarius, 162, 168, 240. 
eloquentes, 43

67
. 

eloquentia, 39, 44, 58, 120, 121
155

, 122, 
134, 142

292
, 239, 242. 

eloquentissimuSy 54. 
eloquium (als Synonym für *■eloquentia), 

44
74

, 50
115

, 71
56

, 119
144

, 122, 133
229

, 
160

417
. 

Epitaphien, metrische (die erfaßten Epita

phien vgl. im Personenregister zur je

weiligen Person; vgl. auch ►Bischofs

epitaphien, "+famat *gloria, *•Jenseits

erwartung, +laudes, ►Lobschemata, 
^Scipionenelogien, »Trauer) 

 Allgemein: 13, 2832, 41 f., 45 f., 49 f., 
51,58,61. 

 Akrostichon: 114. 
 Anbringung der Inschriften: 28, 33, 51. 
 Anrufung von Toten: 63

7
, 127. 

 Auftraggeber, Verfasser: 28 f., 41, 46, 
49, 51 f., 55 f., 131. 

 cursus bonorum: 29, 34
5
, 35

10
, 37, 41, 

43, 46, 47
96

, 100. 
 Datierung (subscriptio): 28

102
, 100, 

229
278

. 
 Einwirken klassischer Dichtung: 42, 

49107 

 Einwirken philosophischer Vorstellun

gen: 40, 45, 46 f. 
 Einwirken christlicher Vorstellungen: 

45, 57. 
 karitative Tätigkeit der betr. Personen: 

57, 58
158

, 59, 89, 166. 
 Stil(mittel):31, 33, 43, 131. 
 Umfang (der Epit.): 30, 46 f. 
 Wortspiele: 62

8
, 132. 
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facta magistratusque, 34, 45, 50, 58, 85, 
98, 238. 

fama, 37, 48-50, 54, 55143, 55, 59, 101 f., 
143 f., 234, 238. 

fasces (als Synonym für Staatsamt): 48, 
55145, 103, 10329, 10434, 132 f., 205135, 
221, 222228, 227, 228270, 23612, 23824. 

fascis (als Synonym für Bischofsamt), 
10329, 222228. 

felicissimus, 3838. 
felicitas, 4579, 161430, 179. 
felix, 50119, 137257, 179547, 178, 205133, 

208148, 214178, 23612. 
fortis, 345. 
fortissimus, 38, 4475> 78, 45»*. 
fortitudo, 3616, 38 f., 44. 

generositas, 179, 242. 
generosus, 178, 179548, 208145, 222230. 
gloria, 28, 37, 4473, 49110, 52130, 54 f., 

55143, 59, 85144, 102, 142287,289, 144, 
208149, 210157, 214175, 234, 238. 

Heiligenbiographie, Bischofsbiographie, 
13, 22-28, 3938, 54140, 76 f., 85, 88163, 
92 f., 93188, 95205, 97, 126, 141, 154, 164, 
172, 175, 185 f., 190 f., 194, 233, 235; 
Vita Martini: 23, 27, 87158, 88181, 93, 
124168, 141287, 194. 

humanitas, 4475, 135, 154375, 155383, 160417, 
191, 207. 

humilitas, humilis, 3514, 49111, 85144, 86147, 
90 ff., 120125, 169, 170489, 19458, 19783, 
202, 208149. 

indulgentia, 160417> 421, 161430. 
indulgentissimus, 3838, 160417, 165455. 
indulgeo, 178 (indulxit). 
indultus, 160. 
industria, 4475, 161428. 
ingenium, 2898, 37, 4 9 m , 95200, 103, 133, 

134233, 165455, 169479, 210157. 
integritas, integer, 44, 53, 67-69, 105, 135, 

191, 239. 
iustissimus, 38, 4477, 158, 181586, 228, 229. 
iustitia, 3618, 37-39, 44, 53, 159, 160421, 

166484, 171492, 178, 180, 181585»588, 239 f. 
iustus, 4477, 169484, 180558. 

Jenseitserwartung (vgl. auch -+praemia, 
-+merita), 47, 49 f., 70, 87, 89, 93,143 f., 
178, 202, 206, 208, 234. 

laudatio funehris (Totenlob, Grabrede; 
vgl. auch -*Personenlob, -*Toteneh-

rung), 13, 22-32, 46, 49, 51, 58, 76, 
141 f., 186, 233. 

laus, laudes, 2578, 26, 4478, 74, 49, 52130, 
54148, 55 f., 122180»181, 132218, 142, 
19349, 197, 239, 24241. 

liberalitas, 4579, 57152> 154, 166480. 
Lobschemata (vgl. auch -^Personenlob, 

-»-Tugenden) 
- Lob der vornehmen Herkunft, der Fa

milie (vgl. auch -+nobilitas): 2578, 26, 
35, 4373, 4473, 45-49, 54 f., 55145, 59, 
85, 88, 97, 122, 154873, 178, 179548, 190, 
201, 208145,149, 214175, 215, 218, 221225, 
221, 227 f., 234, 236, 23718. 

- Praeteritio (Paralipse) in Bezug auf das 
Lob der vornehmen Herkunft: 85144, 
92, 1865, 19034. 

- Adel muß durch Tugend bewiesen (über
troffen) werden: 3514> 15, 4048, 54140, 
55143 (stemmate sublimes . . . ) , 86144, 
132, 133228, 135, 149345, 179548, 19031, 
208145, 210157, 224240, 227 (stemmate 
praecipuus . . . ) , 23713. 

- Himmlischer Lohn für weltliche Amts
führung (vgl. auch -+conversio): 58, 
102 ff., 206. 

- praefiguratio episcopi: 54138, 104 f., 
10538, 176580, 178 f., 207, (227), (236), 
(245 f.: vir sacerdotalis). 

- fama hat Tod nicht zu fürchten (vgl. 
auch -+fama): 55143, 101, 141280, 143 f. 
u. pass. 

mansuetudo, mansuetus, 37, 3S35, 134, 160. 
memoria, 28, 347, 56150, 144, 175525, 208149, 

210157. 
merita, meritum, 28, 43, 4371, 4474, 4797, 

48 f., 50119, 52133, 53, 54143, 55, 77", 
87 f., 96208, 97, 102, 118, 123, 132, 135, 
142 (meruit), 143295, 144802, 157399, 
165455, 178 f. (promeruit . . . ) , 178542, 
20098, 202 f., 204129, 208145, 210155, 
214175, m 215, 221, 23713. 

mitis, 134, 157408,160 f. 
moderamen, 10332, ^ , 178, 180, 24188. 
moderamentum, 3618. 
moderari, 103, 160418. 
moderatio, 26, 4476, 103, 105, 135, 161430, 

180, 181585, 190 f., 239 f. 
moderatus, 49111, 103. 
mores, 2896, 35 f., 3834 (mos maiorum), 

40M, 4474, 46, 55148, 132-135, 139289, 
143295, 144802, 149845, 171497, 18818, 203. 

Namenkunde, namenkundliche Methode 
(vgl. auch -»-Prosopographie), 
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- Allgemein: 13-22, 107 ff., 113,173, 216, 
217, 220-232, 243 f. 

- Zu einzelnen Namen: 71 (Concordius), 
108-113 (Rusticus), 1211M (Viventio-
lus), 146819 (Sacerdos), 147 (Aurelianus), 
173 f. (Nicetius), 2121«5 (Priscus), 215181 

(Eumerius, Nonnechius), 216188 (Adel-
fius), 218200 (Leontius), 226 (Mamertus), 
228288 (Hesychius), 230280 (Namatius). 

nobilitas, nobilis, nobilissimus, 19, 2896, 
35", 15, 38, 4059, 4162, 4473, 48, 53136, 
54, 55148> 145, 59, 7156, 74, 76, 85144, 
94, 95199, 984, 117124, 122, 133, 135, 
176530, 178541, 179546, 188, 19456, 19779, 
208145. m>149, 209, 213167, 218, 220, 228, 
23612, 23718, 246. 

pater (in Zusammensetzungen) 
- pater ecclesiae: 155, 175. 
- pater patriae: 156, 162, 175 f., 239. 
- pater pauperum (pauperorum): 57154, 

155, 163. 
- pater populi: 155. 
patientia, patiens, 4475, 90169, 134, 157899, 

160, 161425, 191, 1945«, 24138. 
patricius, 4478 (patricia familia), 51, 83, 

132 (decus patricium), 133224, 22S, 135 
(patricia familia, patricium decus), 147, 
150, 156 (dignitas patriciatus), 158, 176, 
178540, 205182 {patricia cingola), 212165 

(patricia familia), 228 f., 23824. 
patronus, 1519, 74, 123, 124168, 127-129, 

157, 206187. 
perfectio, perfectus, 4372, 85142, 87158, 168, 

192 f., 195, 19885, 199 f., 203, 207. 
Personenlob (vgl. auch -»Laudatio fune-

bris, -^Lobschemata, -^Tugenden, etc.) 
- Allgemein: 13, 22-40, 43, 58, 94, 185 f., 

190 f., 211, 233 f. 
- Einfluß christlichen Gedankengutes: 40, 

45, 53, 57, 58 f., 85, 94, 134, 185 f. 
- Einfluß der griechisch-römischen Philo

sophie: 40, 46, 58. 
- Einfluß der klassischen Dichtung und 

Geschichtsschreibung: 27 f., 33, 42. 
- Einfluß der klassischen Rhetorik: 26 ff., 

30, 33-40, 42 f., 58, 141; Cicero: 26, 
31115, 36, 39, 40, 42w , 58, 190; Quin-
tilian: 30, 39, 58, 190. 

pietas, 37^, 38, 44, 50120, 52181, 55148, 
56160, 68, 84188, 127, 132, 155, 157-162, 
169484, 210, 214177, 228, 239 f. 

piissimus, 4475> 79, 148882, 159, 221224. 
piusf 491» 52180, 56 l l7>149, 57154, 67 f., 

91, 126, 142289, 144802, 155881, 157-159, 
160417, 178542, 2418«. 

potentia, potens, 50115, 77m, 96208, 98219, 
118, 123, 123 lM, 133227, 178, 188, 205188, 
214178, 227, 23612. 

praemia, 87, 96208, 103, 143, 159416. 
probitas, 4476, 46, 132-135, 166458, 208145, 

224240, 227. 
probus, 55143, 133228. 
Prosopographie, prosopographische Me

thode (vgl. auch -»-Namenkunde), 11-13, 
22, 71, 105-113, 146 f., 173 f., 211-232, 
243 f. 

Providentia, 37, 44. 
providentissimus, 38. 
prudens, 178. 
prudentia, 4579. 
prudentissimus, 176530. 
purus, 67 f. 

religio, 50120, 132-134, 153869, 205188, 227. 
religiosus, 4479. 

sapientia, sapiens, 345, 39, 4579> M, 4 9 m , 
8 6 i 4 7 , M8 j 931W 1 3 ^ 1 4 4 > 1 6 6 j 1 6 9 j 1 9 1 j 

19780, 209, 23929. 
Scipionenelogien, 33-40, 41, 44, 55, 134, 

242. 
serenitas, serenus, 157408, 159414, 160 f. 
Serenissimus, 160421. 
simplicitas, simplex, 115, 121155, 134, 

157403, 169. 
stemma, 55143» 145, 85144, 122, 132-135, 

149345, 166458, 201, 208145, 214175, 221, 
222230, 227, 228, 23612. 

Studium, studia (laudatio studiorum), 44, 
46, 7156, 122158, 161480, 169479, 175528, 
19034, 19780, 19996, 203. 

temperantia, 3616, 40, 167488, 207. 
Totenehrung, 13, 22-32, 34, 3882, 56, 58 f., 

141. 
Trauer im Totenlob (lamentatio), 13, 2578, 

47, 52, 55144, 5614«-149, 58, 132, 139-142, 
239 

Tugenden (zu Einzeltugenden vgl. die je
weiligen Lemmata; vgl. auch ~+virtus, 
-»merita, -»mores, ~*"Lobschemata, -»'Per
sonenlob). 

- Allgemein: 26-28, 34-40 (Definition 
3518; 3724), 43-45, 49 f., 58, 131 ff., 153, 
200 ff., 234 ff., 239 ff., 245 f. 

- Amtstugenden (Tugenden von Staats
beamten): 36-40, 45, 4 9 m , 53, 68, 73, 
103, 105, 132-135, 157 f., 179 f., 234. 

- Aristokratische Tugenden (vgl. auch 
-nobilitas): 34-40, 41 f., 52-55, 122, 
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132-135, 161, 166 f., 178 f., 190 f., 203, 
207 f., 233 f., 245 f. 
Tugenden des princepsi 38, 42, 4475, 
49111, 68, 158 f., 160421, 161480, 167, 
170486, 202111. 
Tugenden von Bischöfen: 67-69, 73, 88, 
97 (asketische T.), 134, 142, 153-161, 
162-167, 168 f. (asketische T.), 190 f. 
(id.), 193, 199 f. (asketische T.), 201 
(id.), 239 ff., 245 f. 
Väterlichkeit bei der Herrschaftsaus
übung: 45, 55144, 68, 116121, 154-162, 
167, 239 ff. 
durch conversio gesteigerte Tugenden: 
48 (verus bonos), 52 f. (superba virtus), 
53136 (altera nobilitas), 54, 88161 {stulta 
virtus-divina virtus), 91 (vera nobilitas), 

158409 (nova pietas), 18929 {philosophia-
coelestis ph.), 190 (virtutes-supernae vir
tutes), 201, 202 (honores transferre). 

Unsterblichkeit, vgl. ~+fama. 
utilisy 16142«. 
utilissimus, 52. 
utilitas, 161. 

vkor, 4476, 132-134, 16142«, 171492. 
virtus, virtutes, 26, 28, 34-39, 4048, 42 f., 

4372$ 44_46> 47»7> 4 8 fM 50ii5, m 52.55, 
58, 87158, 88, 132117, 135, 149847, 154878, 
168475, 188, 18929, 190, 193, 19783, 201, 
203, 204123, 209, 210157, 234, 239, 24188. 

virtutes (Synonym für miracula), 27, 88, 
96 f. 

i Muocnen 'J 
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